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Grossen

Tagblatt
des

Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 10. November 1927.

Herr Grossrat!

Die ordentliche Wintersession des Grossen Rates
beginnt Montag, den 14. November 1927. Sie werden
deshalb ersucht, sich am genannten Tage um 2'/ Uhr
nachmittags, im Rathaus zu Bern, zu der ersten Sitzung
einlinden zj wollen. Die Geschäftsliste weist auf
folgende

Geschäfte :

1. Interpellationen Bütikofer und Arni, sowie Motion
Dr. Woker, alle betreifend den Art. 17 des
Gemeindegesetzes.

2. Direktionsgeschäfte.
3. Dekret betreifend den Naturschadenfonds.
4. Jagdgesetz.

Mit Hochschätzung!

Der Grossratspräsident:
Cr. Neuenschwandcr.

Erste Sitzung.

Montag den 14. November 1927,
nachmittags 21/4 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Neuen schwander.

Der Namensaufruf verzeigt 209 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 14 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren : Amstutz, Choulat, Indermühle

(Bern), Maître, Monnier (Tramelan), Müller
(Seftigen), Reichenbach, Schlappach, Wägeli; ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Brody,
von Grünigen, Gyger, Lüthi (Biel), Meusy.

Eingelangt ist eine

Petition

der Gebr. Siegenthaler, in welcher eine
parlamentarische Ueberprüfung einer von der Direktion
des Innern behandelten Baueinsprache und eines
Beschwerdeentscheides des Regierungsrates verlangt wird.

Wird auf den Kanzleitisch gelegt.

Eingelangt ist ferner ein

Schreiben

von Grossrat Zumstein, gemäss welchem dieser als
Mitglied der Rindviehzucht-Kommission demissioniert.

119*
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Tagesordnung :

Grosser Hat; Ersatz.

Nach Verlesung des bezüglichen Regierungsratsbeschlusses

tritt neu in den Rat ein:

An Stelle des verstorbenen Herrn R. Wenger in
Albligen :

Herr Christian Roggli, Landwirt, in Obereichi bei
Wahlern.

Herr Roggli leistet den verfassungsmässigen Eid.

Interpellation der Herren Grossräte Arni und Mit-
Unterzeichner betreffend Auslegung des Art. 17 des

Gemeiudegesetzes im Beschwerdefall Langenthal.

Interpellation der Herren Grossräte Bütikofer und Mit¬

unterzeichner betreffend Auslegung des Art. 17 des

Gemeiudegesetzes.

Motion der Herren Grossräte Woher und Mituuter-
zeicbner betreffend Auslegung von Art. 17 des

Gemeindegesetzes.

(Siehe Seite 271 hievor.)

Arni. Der Sprechende hat am 12. September dieses
Jahres folgende Interpellation eingereicht : «Wie kam
der Regierungsrat dazu, im Beschwerdestreit Langenthal

(Auslegung des Art. 17, Alinea 3 des Gemeindegesetzes)

einen Entscheid zu fällen, der mit verschiedenen

früheren Entscheiden im Widerspruch steht?»
Sie haben über diesen Rekursentscheid in der Presse
bereits viel gelesen. Man hat in grossen Kreisen
gefunden, der Rekursentscheid stehe mit früheren
Entscheiden absolut im Widerspruch; man ist sogar
weiter gegangen und hat den Rekursentscheid als
Parteientscheid angesehen. Zum bessern Verständnis
der Sache ist es notwendig, kurz die Parteiverhältnisse

in Langenthal bei den letzten Gemeindewahlen
vom 18./19. Dezember 1926 zu skizzieren. Im Jahre 1916
hat man in Langenthal die grosse und starke
sozialdemokratische Partei ganz aus dem Gemeinderat
entfernt. Das hat verursacht, dass die sozialdemokratische
Partei eine Initiative lancierte, mit dem Begehren,
die Gemeinderats- und Kommissionswahlen möchten
fürderhin nach dem Proporzsystem vorgenommen
werden. Die Initiative kam zustande und zwar mit
einer sehr grossen Unterschriftenzahl. Es wurden
Unterhandlungen mit den bürgerlichen Parteien
eingeleitet, die dazu führten, dass das Gemeindereglement
revidiert wurde. Es kam zur Schaffung eines Grossen
Gemeinderates, gewählt nach dem Proporz und eines
Kleinen Gemeinderates, gewählt nach Majorz. Dabei
herrschte jedoch die Meinung vor, dass die Wahlen
für den Grossen Gemeinderat von Einfluss sein sollten
auf die Zusammensetzung des Kleinen Gemeinderates.
Es ist selbstverständlich, dass sonst die sozialdemokratische

Partei nie zu einem Vergleich die Hand
geboten hätte. Im März 1919 wurde der Grosse Gemeinderat

zum ersten Mal nach dem Proporz gewählt. Die

sozialdemokratische Partei hat 32 % der sämtlichen
abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt, im Jahre
1920 34,5 °/o. 1922 fiel die Wahl des Grossen
Gemeinderates zusammen mit der Abstimmung über die
Vermögensabgabe, wo die Stimmbeteiligung auf 97 %
anstieg. Die sozialdemokratische Partei erhielt 32 %
der Stimmen, im Jahre 1924 34,5 %• Wir haben im
Kleinen Gemeinderat immer eine Dreiervertretung
verlangt, man hat uns nur eine Zweiervertretung gegeben.
Hauptsächlich seit dem Jahre 1923 ist die
sozialdemokratische Partei in Langenthal angewachsen und
hat ihre Stimmenzahl entsprechend vermehrt. Im Jahre
1926 bei den Wahlen für den Grossen Gemeinderat
sind der sozialdemokratischen Partei 40 % der Stimmen

zugefallen, der demokratischen Partei 36 %, der
freisinnigen 15 % und der Volkspartei 9 %• Die
sozialdemokratische Partei ist also als weitaus stärkste Partei
aus dem Wahlkampf hervorgegangen. Nachher war der
Kleine Gemeinderat nach dem Majorzsystem zu wählen.
Im ersten Wahlgang ist nur der Präsident der
Einwohnergemeinde gewählt worden, der nicht bestritten
war ; von den Gemeinderäten wurde nur einer gewählt
und zwar exakt mit dem absoluten Mehr. Auch dieser
wäre nicht gewählt worden, wenn ihm nicht aus
Versehen Stimmen zugeteilt worden wären, die ihm
nicht gehörten. Es wäre also eigentlich keine einzige
Wahl zustande gekommen. 14 Tage später fanden
Stichwahlen statt und diese haben für die sozialdemokratische

Partei ein noch günstigeres Bild ergeben. Die
drei bürgerlichen Parteien, die freisinnige, die demokratische

und die Volkspartei hatten sich zusammengeschlossen,
um die Wahl eines dritten sozialdemokratischen

Vertreters im Kleinen Gemeinderate zu verhindern. Wir
haben damals 45,5 % der Stimmen auf uns vereinigt,
die bürgerlichen Parteien zusammen 54,5 %• Wie sind
nun die Vertretungsverhältnisse im Kleinen Gemeinderat?

Die demokratische Partei mit 36% der Stimmenden

erhält 4 Vertreter, die freisinnige Partei mit 15%
2 Vertreter, die Volkspartei mit 9 °/o einen Vertreter;
die grosse sozialdemokratische Partei mit 45,5 % der
Stimmen hat zwei Vertreter. 45,5% bekommen zwei
Vertreter, 54,5 % aber 7 Vertreter. Diese Zahlen der
sozialdemokratischen Partei beruhen nicht auf Zufall.
Bei den Grossratswahlen erzielte die sozialdemokratische

Liste 47 % der Stimmen, bei den Nationalratswahlen

47,8 %• Bei sämtlichen Abstimmungen, die in
den letzten Jahren stattgefunden haben (Umsturzvorlage,

Fabrikgesetzrevision, Initiative Rothenberger,
Getreidemonopol), ist das Resultat immer gemäss unserer
Parteiparole ausgefallen, ebenso bei kantonalen
Abstimmungen. Das zeigt deutlich, dass die sozialdemokratische

Partei in Langenthal stark ist, und dass diese
Wahlergebnisse nicht zufällig sind.

Wir erblickten nun in der Zusammensetzung des
Kleinen Gemeinderates eine Vergewaltigung und haben
deshalb Wahlbeschwerde eingelegt mit dem Begehren,
es sei die Wahl eines Mitgliedes der bürgerlichen Parteien
in den Gemeinderat zu kassieren, eventuell, es seien die
Gemeinderatswahlen vom 18./19. Dezember 1926 in ihrer
Gesamtheit nichtig zu erklären und sofort Neuwahlen
anzuordnen. Diese Beschwerde wurde eingereicht
gestützt auf Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes, der
lautet: «Bei Bestellung der Behörden und Kommissionen

ist auf die Vertretung der Minderheiten
angemessene Rücksicht zu nehmen.» Wir haben in Langenthal

alles Minderheiten ; wir sind die stärkste
Minderheitspartei. Nun haben wir nicht einen vierten Vertreter
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verlangt, wie uns das nach Proporz zugekommen wäre,
sondern nur einen dritten. Wir haben also 33,3 °/o
der Mandate verlangt, obschon wir 40 resp. 45% der
Stimmen aufgebracht haben. Wir stützten unsere
Beschwerde auf die letzten Rekursentscheide des
Regierungsrates, hauptsächlich auf den Rekursentscheid
bezüglich der Wahlen in der Gemeinde Rohrbach. Die
Gemeinde Rchrbach hatte 1922 Gemeinderatswahlen. Die
sozialdemokratische Partei in Rohrbach vereinigte 42%
der Stimmen auf sich. Die Partei verlangte einen zweiten

Vertreter, es wurde aber nur einer gewählt.
Gemeindedirektion und Regierungsrat haben zwar den
Rekurs abgewiesen, aber der Meinung Ausdruck
gegeben, dass auf die Dauer bei gleichbleibendem
Stimmenverhältnis die jetzige Vertretung 1 :4 nicht mehr
als billig anerkannt werden kann. Das schrieb die
Regierung im November 1922. In jenem Jahre fanden
in Rohrbach wieder Gemeinderatswahlen statt. Die
sozialdemokratische Partei verlangte wieder eine
Zweiervertretung, sie hat sie aber nicht erreicht, obschon sie
43 % der Stimmenden auf sich vereinigte. Nach der
Wahl reichte die sozialdemokratische Partei Rekurs
ein. Die Regierung hat diesen Rekurs gutgeheissen
und der sozialdemokratischen Partei einen zweiten
Vertreter zuerkannt. Im Jahre 1925 fand wieder eine
Gemeinderatswahl statt. Die bürgerlichen Parteien
haben sich dahin verständigt, dass nur ein Vertreter
der sozialdemokratischen Partei zugelassen werde.
Man musste nochmals einen Rekurs einreichen; der
Regierungsrat hat auch diesen wieder geschützt. In
diesem Rekursentscheid schrieb der Regierungsrat
folgendes: «Wenn auch das zahlenmässig bestimmte
Ergebnis be: der Beurteilung des angemessenen
Minderheitsanspruches nicht allein entscheidend ist, so ist es
doch jedenfalls mit ein Moment der Beurteilung.» Das hat
die Regierung geschrieben am 8. Juli 1926. Der
Gemeinderat von Rohrbach hat diesen Rekursentscheid
der Regierung an das Bundesgericht weiter geleitet
und dieses hat den Entscheid der Regierung
gutgeheissen. Bei einer Stimmenzahl von 44 % wurden der
sozialdemokratischen Partei von Rohrbach 40 % der
Vertreter zugebilligt. Unsere Wahlbeschwerde stützte
sich auf diesen Fall. Wir haben nichts anderes
erwartet, und zwar nicht nur wir, sondern der Grossteil
der Bevölkerung von Langenthal, als dass die
sozialdemokratische Partei diese Dreiervertretung bekomme.
Wir verlangten nicht eine Vierervertretung, wie sie
uns eigentlich zugekommen wäre. Der Statthalter hat
unsere Wahlbeschwerde gutgeheissen und hat sich
dabei auf die regierungsrätlichen Erwägungen im
Entscheid betreffend die Gemeinde Rohrbach gestützt. Es
ist mir auch gesagt worden, dass der Statthalter sich bei
andern Leuten erkundigt habe, wie sie entscheiden
würden und ich weiss, dass Herr Dr. Flückiger, der
frühere Sekretär der Justizdirektion, erklärt hat,
dass man selbstverständlich nicht anders entscheiden
könne, als wie im Fall Rohrbach. Gegen diesen
Beschwerdeentscheid des Statthalters hat nun die
freisinnige Panei unter Führung des Herrn Nationalrat
Spychiger und anderer Herren Rekurs ergriffen. Man
war allgemein gespannt, was die Regierung nun sagen
werde. Allgemein erwartete man Abweisung dieses
Rekurses. Man war sprachlos, als man eines schönen
Tages hörte, der Rekurs der freisinnigen Partei, die
mit 15 % der Stimmen zwei Vertreter erhalten hat,
die sozialdemokratische Partei mit 44 % ebenfalls zwei,
sei gutgeheissen worden. Wir haben wirklich nicht

begriffen, dass man diesem Rekurs entsprochen hat.
Mir hat ein Mitglied des Gemeinderates von Langenthal
die Frage gestellt, ob ich wisse, dass der Rekurs der
Freisinnigen gutgeheissen sei. Er hat mir erklärt, er
hätte das wirklich auch nicht erwartet. Es gab nur
eine Auffassung über diesen Entscheid, nämlich die,
dass er mit früheren Entscheidungen in vollem Widerspruch

stehe. In weiten Kreisen hiess es, das sei ein
Parteientscheid. Man sagte sich, sehr wahrscheinlich
seien die Herren in Langenthal gewichtigere
Persönlichkeiten, als diejenigen in Rohrbach. In Langenthal
hat der Vorstand der kantonalen freisinnigen Partei
seinen Sitz; in Rohrbach handelt es sich um einfache
Bauern. In Rohrbach hat man 44 % der Stimmenden
40 % der Vertreter zugebilligt, in Langenthal ein Jahr
später 45,5 % der Stimmenden nicht einmal 33 % der
Vertreter. Man erklärt, die Partei habe mit 22% noch
genug.

Es liegt nicht nur ein Widerspruch gegen frühere
Entscheide vor, sondern die ganze Motivierung des
Entscheides ist widerspruchsvoll. Der Gemeinderat von
Langenthal hat in seiner Beschwerdeantwort behauptet,
Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes enthalte keinen
erzwingbaren Rechtssatz. Erfreulicherweise hat die
Regierung dieser Auffassung nicht beigestimmt,
sondern hat erklärt: « Dabei ist in erster Linie eine
Behauptung des Gemeinderates von Langenthal
zurückzuweisen, wonach Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes

keinen erzwingbaren Rechtssatz enthält. Diese
Frage ist längst in gegenteiligem Sinne entschieden.
Ferner ist zuzugeben, dass die Minderheiten auch bei
Wahlen nach dem Mehrheitssystem von Gesetzes

wegen ein Recht auf angemessene Vertretung
besitzen. »

Es war nun also die Frage zu entscheiden, was
unter angemessener Vertretung zu verstehen sei. Ich
will auch hier einige Sätze verlesen : « Der Anspruch
der Minderheiten nach Art. 17, Abs. 3 Gemeindegesetz
ist kein starrer oder von vornherein zahlenmässig
bestimmter, wie beim Proporz, sondern er bestimmt sich
von Fall zu Fall unter Berücksichtigung aller für die
Billigkeit in Betracht fallenden Momente. Das zahlen-
mässige Stimmenverhältnis kann dabei zweifellos für
die Berechnung des Anspruches auch mit in Betracht
fallen.» Ferner heisst es: «Wenn aber auf dereinen
Seite die ausschlaggebende Bedeutung des
Stimmenverhältnisses abzulehnen ist, so darf auf der andern
Seite immerhin kein krasser Widerspruch zwischen
den Stimmenzahlen und dem Vertretungsverhältnis
geduldet werden. Das Gesetz verlangt, dass die
Vertretung der Minderheit auch bei der Mehrheitswahl
eine angemessene sei und dies bringt es mit sich, dass
dem zahlenmässigen Stimmenverhältnis immerhin seine
Bedeutung zukommt. » Wenn man solches liest, kommt
man doch zum Schluss, dass unser Anspruch auf eine
Vertretung von 33% gutgeheissen werden musste.
Das wäre eine wirklich billige Vertretung gewesen,
denn gerechterweise hätten wir Anspruch auf 4
Vertreter gehabt. Es steht wirklich in krassem Widerspruch

mit dem Stimmenverhältnis, wenn eine Partei nur
22 % der Vertreter bekommt, nachdem für sie 45,5 %
der Stimmen abgegeben worden sind. Es wird dargelegt,
wie die Verhältnisse in Langenthal seien. Die
demokratische Partei habe vier Vertreter, die freisinnige zwei,
die Volkspartei einen, die sozialdemokratische Partei
habe zwei Vertreter. Man vermisst im ganzen Rekursentscheid

Zahlen über die Parteistärke. Man bekommt
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fast den Eindruck, als ob die übrigen Mitglieder des

Regierungsrates das gar nicht gewusst haben, indem
sie sonst sehr wahrscheinlich nicht beigestimmt hätten.
Wer den Entscheid liest, ohne Einblick in die
Stimmenverhältnisse zu haben, wird daraus nicht klug. Ein
gewisses Gefühl der Unsicherheit wird die Regierung
selbst gehabt haben, deshalb führt sie folgendes an:
« Es ist nun klar, dass bei einer Beteiligung mehrerer
Parteien und Gruppen nicht einseitig der Anspruch
einer derselben herausgerissen und untersucht werden
kann, sondern es ist die totale Zusammensetzung der
Behörden ins Auge zu fassen. » Auf der einen Seite
bekommen 45,5% der Stimmen 2 Vertreter, auf der
andern 54,5 % 7 Vertreter. Das nennt man: nicht eine
einzelne Gruppe herausheben. Die eine Gruppe
verkürzt man, den andern gibt man nicht nur eine
angemessene, sondern eine übermässige Vertretung. Man
kommt weiter mit der Behauptung, in Langenthal
seien besondere Verhältnisse. Die sozialdemokratische
Vertretung in den Behörden sei sehr gut. Es gebe
Kommissionen in Langenthal mit einer sozialdemokratischen

Vertretung von 27,5 %• Dort haben wir genau
soviel Vertreter wie die freisinnige Partei, die 15%
der Stimmenden auf sich vereinigt hat. Das wird als
Beweis dafür angeführt, dass wir uns nicht zu
beklagen hätten. Der Gemeinderat in Langenthal hat
sehr grosse Kompetenzen. Dieselben sind erst im letzten
Jahr wieder vermehrt worden. Man sagt, dass die
sozialdemokratische Partei sehr gut vertreten sei. Das
Gegenteil ist richtig. Mit keinem Wort wird in dem
regierungsrätlichen Entscheid die Tatsache erwähnt,
dass dieser Entscheid mit früheren Entscheiden
derselben Behörde in Widerspruch steht. Dieser Entscheid
hat uns Veranlassung gegeben, unsere Interpellation
einzureichen. Wir fänden den Widerspruch zu
Entscheiden, die kaum ein halbes Jahr vorher gefällt worden

waien, allzu krass. Man hat gehört, dass der
Sekretär der Gemeindedirektion gesagt haben soll, dass

nun diese Rekurse einmal aufhören sollten. Wenn man
deshalb, um von weiteren Rekursen abzuschrecken,
diesen Entscheid gefällt haben sollte, so bedaure ich
das, und ich möchte gegen eine solche Auffassung
protestieren. Wir wollten mit unserer Interpellation
festlegen, dass gerade die Regierung durch ihren
Entscheid in Sachen Rohrbach uns gezwungen hat eine
Wahlbeschwerde einzureichen. Wir waren direkt
gezwungen. Noch ein weiteres Moment ist zu erwähnen :

Es scheint fast, als ob man das Beschwerderecht noch
weiter eindämmen wollte, indem man durch erhöhte
Kostenberechnung von der Einreichung von Rekursen
abschreckt. So hat man uns bei Abweisung unseres
Entscheides hohe Kosten auferlegt, offenbar auch zum
Zwecke der Abschreckung. Dieses System können wir
unter keinen Umständen billigen. Alle diese
Widersprüche haben uns veranlasst, hier diese Interpellation
einzureichen. Es nimmt uns sehr wunder, wie die
Regierung sie beantworten wird.

liiitikofer. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in
diesem Saal zu dieser Frage Stellung zu beziehen und
von der Regierung Auskunft über die Auslegung des
Art. 17 des Gemeindegesetzes zu verlangen habe. Die
von mir eingereichte Interpellation ist etwas
allgemeiner gehalten als diejenige des Vorredners, die sich
speziell auf den Langenthaler Entscheid bezieht. Sie
heisst: «Ist dem Regierungsrat bekannt, dass durch
die verschiedenen Statthalterämter Art. 17, Alinea 3

Gemeindegesetz die widersprechensten Auslegungen
erfährt und dass diese Tatsache alljährlich zu einer
grossen Zahl von Beschwerden führt? Was gedenkt
der Regierungsrat zu tun, um in Zukunft eine
einheitlichere Auslegung dieser Gesetzesbestimmung her-"
beizuführen. » Es ist wirklich bitter nötig, dass die
Frage, die im zweiten Teil der Interpellation gestellt
wird, vom Regierungstisch aus einmal kategorisch
beantwortet werde, denn seit den letzten Verhandlungen,
die hier im Grossratssaal stattgefunden haben, hat die
Auslegung des Art. 17 gar keine Aenderung erfahren
und die Einreichung von Beschwerden von verschiedenen

Gemeinden hat nicht aufgehört. Mein Vorredner
hat bereits von der Kostenaut'erlegung gesprochen.
Man soll ja nicht etwa glauben, dass damit den
sozialdemokratischen Minderheiten im Lande herum die
Beschwerdeführung verleidet werde. Die sozialdemokratische

Minderheit hat sich ihre Rechte noch nie
beschneiden lassen durch Kostenauferlegung; sie wird
trotz Auferlegung erhöhter Kosten gegen die
Vorenthaltung dessen, was im Gesetz für sie niedergelegt
ist, vorgehen. Ich möchte nicht nochmals einen Ueber-
blick über die ganze Entwicklung der Praxis in der
Auslegung des Art. 17 geben. Ich kann mir die
Schilderung dieses ganzen Leidensweges ersparen und
möchte nur auf Grund von zwei Beispielen dartun,
dass man auch heute auf der Gemeindedirektion noch
nicht dazu gekommen ist, eine Praxis einzuschlagen,
die auch nur einigermassen den Statthalterämtern
Weisungen und Richtlinien geben könnte. In der
ersten Interpellation ist dargetan worden, dass sich der
Statthalter von Aarwangen im Entscheid über die
Langenthaler Beschwerde auf die Motive der Regierung

im Rohrbacher Entscheid gestützt hat. Zum Dank
dafür hat er vom Regierungsrat, oder besser von der
Gemeindedirektion, eine Ohrfeige bekommen, indem
man ihn nachträglich desavouierte. Ich möchte nun
an zwei andern Fällen dartun, dass dieses Vorkommnis
nicht allein steht. Es betrifft zwei Entscheide, die
ungefähr einen Monat auseinanderliegen. Der eine bezieht
sich auf Jegenstorf, der andere auf Eriswil. In Jegen-
storf hatte die sozialdemokratische Minderheit 46 Stimmen

aufgebracht, die bürgerliche Mehrheit 64 Stimmen.
Gestützt darauf hat die sozialdemokratische Partei eine
Zweiervertretung im Gemeinderat verlangt. Es konnte
nachgewiesen werden, dass bei früheren Gemeindewahlen

und auch bei eidgenössischen und kantonalen
Wahlen ziemlich genau dieses Verhältnis sich
herausgeschält hat. Man wusste genau, wie stark die Partei
in der Gemeindeversammlung aufrücken werde. Wir
haben in Jegenstorf den Versuch gemacht, durch den
Entscheid des Statthalters einmal Richtlinien
hineinzubringen, indem wir als Begehren 2 der Beschwerde
die Forderung gestellt haben, es sei für den zweiten
Wahlgang, der infolge Kassation der Wahlen nötig
werde, der Minderheit eine Zweiervertretung zu garantieren.

Warum haben wir das gemacht? Weil es
vorgekommen ist, dass trotz Kassation ein dritter Wahlgang

notwendig geworden ist. Man hat in den einzelnen
Gemeinden erklärt: Und wenn der Statthalter und die
ganze Regierung und das Bundesgericht daherkommen;

wir geben nicht nach! Daher haben wir uns
gesagt, durch die Stellung eines solchen Beschwerdebegehrens

werde es möglich, wenigstens für den
zweiten Wahlgang eine Sicherung zu erhalten, damit
nicht neuerdings Beschwerde geführt werden müsse.
Dieses Begehren ist nun im Falle Jegenstorf auf der
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ganzen Linie geschützt worden. Der Entscheid des
Statthalters geht dahin, die Gemeinde habe bei der
neu vorzunehmenden Wahl der sozialdemokratischen
Partei Jegenstorf einen zweiten Gemeinderatssitz
einzuräumen. Gegen diesen Entscheid des
Regierungsstatthalteramtes Fraubrunnen haben die bürgerlichen
Parteien der Gemeinde Jegenstorf den Rekursweg
beschritten. Die Regierung hat diesen Rekurs
abgewiesen, also den Entscheid des Statthalters von
Fraubrunnen in allen Teilen geschützt. Damit wurde also
das Begehren geschützt, dass der sozialdemokratischen
Minderheit für die neu vorzunehmenden Wahlen eine
Zweiervertretung zugesichert werde.

Fast zu gleicher Zeit lief auch der Beschwerdestreit

Eriswil, der in der Presse ziemlich Staub
aufgeworfen hat, nicht nur in der Tagwacht, sondern
auch in anderen Zeitungen. In Eriswil war das
Stimmenverhältnis der sozialdemokratischen Partei eher noch
günstiger als in Jegenstorf. Die Eriswiler Arbeiter
haben nämlich in verschiedenen Wahlgängen 93: 121,
83: 105, 80: 110 Stimmen aufgebracht. Sie glaubten,
nach den bisherigen Resultaten Anspruch auf eine
Zweiervertretung zu haben. Auch bei den Nationalrats-

und Grossratswahlen war ziemlich genau das

gleiche Verhältnis. Es zeigte sich, dass die Arbeiterschaft

von Eriswil eine Stimmkraft von 90—100
Stimmen aufzuweisen hatte. Man hat genau das gleiche
Begehren gestellt, wie für Jegenstorf, es sei für die
zweite Wahl, die infolge Kassation der ersten nötig
werde, eine Zweiervertretung der sozialdemokratischen
Minderheit, respektive dem Arbeiterverein zuzusichern.
Hier zeigt sich nun die Inkonsequenz der Regierung,
resp. der Gemeindedirektion. Der Statthalter von
Trachselwald hat das Begehren soweit geschützt, dass

er sagte, die Wahlen seien im Widerspruch zum
Gesetz und zur bisherigen Praxis und müssten kassiert
werden; hingegen könne er den Punkt 2 unseres
Begehrens nicht schützen. Man könne nicht der
sozialdemokratischen Partei für den zweiten Wahlgang eine
Zweiervertretung garantieren. Darauf hat man mit
einer kleinen Handbewegung auch den Beschwerdeführern

eins versetzt, indem man ihnen die Beschwerdekosten

zur Hälfte auferlegt hat. Selbstredend haben
die Beschwerdeführer an den Regierungsrat rekurriert,
und nun ist belustigend, dass die gleiche Instanz, die
am 30. März 1927 im Falle Jegenstorf entschieden
hat, dass man für den zweiten Wahlgang eine
Zweiervertretung zusichern könne, am 29. April erklärt, diesen
zweiten Beschwerdepunkt müsse sie ablehnen. Wenn
man heute im ganzen Land herum bei den
verschiedenen Statthalterämtern eineKurslosigkeit
sondergleichen in der Auslegung von Art. 17 konstatiert,
so ist das ganz sicher auf die Tatsache zurückzuführen,

dass die Gemeindedirektion solche
widersprechende Entscheide herausgibt. Das hat dazu
geführt, dass man in Niederbipp bei den Burgerwahlen
einen dritten Wahlgang ansetzen rausste und dass in
Eriswil ebenfalls ein dritter Wahlgang notwendig
geworden wäre, wenn nicht unsere Leute in Eriswil
gescheiter gewesen wären, als diejenigen, die solche
Entscheide treffen. Gegen die Zusicherung, dass man
ihnen bei den nächsten ordentlichen Wahlen einen
weiteren Vertreter gebe, haben sie von einer zweiten
Beschwerde abgesehen, die unbedingt eine dritte Wahl
hätte nach sich ziehen müssen.

Wir verlangen nun, dass unbedingt in dieser Frage
einmal ein Kurs eingeschlagen werde, damit die ver-

Tagblatt, des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

schiedenen Statthalterämter eine Richtlinie bekommen.
Es ist nicht nur für diejenigen, die mit der
Beschwerde selbst zu tun haben, für unsere Leute in
den Gemeinden unangenehm, dass diese Unklarheit
herrscht, es ist zweifellos auch unangenehm für alle
diese Gemeinden, die beständig in diesem Streit und
Hader leben müssen, wodurch unnützerweise
Unstimmigkeiten in die Gemeinden hineingetragen werden.
Gerade im zweiten Eriswiler Beschwerdefall haben
mir bürgerliche Leute, die in Amt und Würden stehen,
erklärt, sie möchten der Gemeinde Eriswil wenn immer
möglich die Schande einer dritten Wahl ersparen.
Die Leute haben es empfunden, dass sie der Oeffent-
lichkeit ein Schauspiel bieten, das der Gemeinde
unwürdig sei. Es hängt sehr viel davon ab, dass man
bis dato seit der Inkraftsetzung des Gemeindegesetzes
noch nicht verstanden hat, eine Richtlinie aufzustellen,
die alle diese Beschwerdestreitigkeiten auf ein Minimum

beschränken würde. Wir sind noch nicht fertig
mit den Beschwerden aus den letzten Dezemberwahlen
und haben bereits wieder eine Beschwerde für
Zweisimmen eingereicht. Ich weiss nicht, ob Gemeindedirektion

und Regierungsrat daran ein so ausserordentliches

Vergnügen haben, dass beständig ein Dutzend
solcher Beschwerden hängig sind. Man muss das fast
annehmen, nachdem sie nicht dazu kommen, Richtlinien

zu schaffen, die Ordnung bringen würden. Das
sollte doch möglich sein, sonst wäre das ein Armutszeugnis

für die bernische Regierung und den Grossen
Rat, der Gesetze erlässt und nicht einmal dafür sorgen
kann, dass ihnen im Volk nachgelebt wird, ohne dass
jedes Jahr diese Unsumme von Kosten, Hader, Streit
und Mühe verursacht werden. Ich hoffe gern, dass
es der Regierung endlich gelingen werde, hier
Zusicherungen zu geben, die sich nachher in der Praxis
so auswirken werden, dass endlich diese Streitigkeiten
auf ein Minimum beschränkt werden können.

Woker. Ich bin anlässlich der letzten Septembersession

von der sozialdemokratischen Fraktion beauftragt

worden, im Anschluss an die Interpellationen
Arni und Bütikofer eine Motion einzureichen, durch
welche einmal auf die mannigfaltigen Streitigkeiten
und Beschwerdefälle, die aus der ungleichen und
unkonsequenten Anwendung des Art. 17 des Gemeindegesetzes

entstanden sind, hingewiesen werden und
durch welche anderseits die Regierung ersucht werden
sollte, sie möchte nun einmal dafür sorgen, dass klare
Grundsätze aufgestellt werden hinsichtlich der
Anwendung der Bestimmungen des Gemeindegesetzes,
speziell des Art. 17, Alinea 3, in welchem die Rechte
der Minderheiten umschrieben sind. Ich habe mich
dieser Aufgabe deshalb gern unterzogen, weil ich seit
Jahren, seit dem Inkrafttreten des Gemeindegesetzes
wiederholt Gelegenheit gehabt habe, mich mit dieser
Angelegenheit zu befassen. Ich habe die sämtlichen
Entscheide des Regierungsrates über Fragen des Art. 17

und seiner Anwendung gesammelt. Es ist eine ganze
Bibliothek. Diese gesammelten Entscheide geben uns
ein sehr deutliches Bild der Inkonsequenz der Regierung

und speziell der Gemeindedirektion in den Fragen
der Anwendung des Art. 17. Wir wünschen hier nichts
anderes, als dass nun einmal eine Besserung eintrete
und dass diese ewigen Beschwerdestreitigkeiten, die
infolge dieser Unsicherheit hervorgerufen werden
müssen, aufhören. Wir haben im Grunde genommen
hier gar nichts anderes zu tun als das, was wir in
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unserem Amtseid oder Gelübde versprochen haben.
Wir haben dort erklärt, dass wir die Verfassung und
die verfassungsmässigen Gesetze hochhalten werden.
In Art. 2 der bernischen Staatsverfassung ist der
Grundsatz enthalten : « Die Staatsgewalt beruht auf
der Gesamtheit des Volkes.» Das heisst doch nichts
anderes, als das, dass die Staatsgewalt nicht einfach
durch eine Mehrheitspartei in Anspruch genommen
werden darf, dass diese sich nicht als die Gesamtheit
des Volkes ausspielen darf. Art. 2 unserer Staatsverfassung

will gerade, dass auch die Minderheitsparteien
in angemessener Weise berücksichtigt werden können
bei Ausübung der Staatsgewalt. Wir haben daher
unserem Gelübde oder unserem Eid gemäss die Pflicht,
dafür zu sorgen, dass dieser Gedanke der Staatsverfassung

durchgeführt wird. Ich verweise auf die sehr
typischen Beispiele, die Ihnen heute durch die
Genossen Arni und Bütikofer vorgeführt worden sind.
Ich will sie nicht mit einer Reproduktion der
verschiedenen Entscheide der Regierung aufhalten. Ich
kann nur das sagen: Wenn Sie sich die Mühe nehmen,
diese Entscheide nachzuschauen, werden Sie selbst
zur Ueberzeugung kommen, dass wir vielleicht in
keinem Gebiet der bernischen Gesetzgebung ein solches
Chaos haben wie hier. Den einen Tag geht es hüst,
den andern hott, gerade wie es einem am besten
gefällt, und einfach nach momentaner Stimmung, nur
nicht nach geraden Richtlinien. Die Staatswirtschaftskommission

hat bereits im Jahre 1921 den Wunsch
ausgedrückt, es möchte nun einmal versucht werden,
allen diesen Beschwerdestreitigkeiten möglichst ein
Ende zu machen, die Gemeindedirektion möchte
gewisse Richtlinien zu Händen der untergeordneten
Amtsstellen aufstellen. Die Gemeindedirektion ist diesem
Auftrag im Jahre 1922 nachgekommen. Der kürzlich
verstorbene Herr Regierungsrat Simonin hat am 8.
November 1922 ein Kreisschreiben an die Regierungsstatthalter

zu Händen der Gemeinderäte erlassen, in
welchem einzelne Grundlinien hinsichtlich der
Anwendung von Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes
aufgestellt wurden. Bei dieser Gelegenheit ist
ausdrücklich erklärt worden, Art. 17, Abs. 3 enthalte
zwingendes Recht; Gemeindewahlen die sich damit
in Widerspruch setzen, müssen aufgehoben werden.
Es wurde gesagt, die genannte Gesetzesstelle verlange
eine angemessene Vertretung der Minderheiten in den
Behörden und Kommissionen der Gemeinden. Weiter
wird verlangt, bei der Festsetzung des Minderheitsanspruches

müsse allen Umständen Rechnung getragen
werden, so vor allem der numerischen Stärke der
betreffenden Minderheit. In diesem Kreisschreiben
wurde also eine Reihe von Grundsätzen aufgestellt,
die damals bereits durch die Praxis des Regierungsrates

und des Bundesgerichtes festgelegt waren. Nachher

geht diese gleiche Gemeindedirektion, die ein solches
Kreisschreiben erlassen hat, und schlägt sich selbst
ins Gesicht, indem sie bei jeder passenden und
unpassenden Gelegenheit je nach Stimmung diese Grundsätze

auf den Kopf stellt, und anders vorgeht, als
sie selbst den Statthaltern vorgeschrieben hat.

Der Sinn meiner Motion ist kein anderer als der,
dass wir von der Regierung die Aufstellung bestimmter

gerader Richtlinien verlangen, an die man sich
nachher auch wirklich hält. Es wird im Interesse der
Sache liegen, wenn die Regierung das nicht ohne
weiteres von sich aus tut, sondern wenn sie sich in
dieser Angelegenheit durch eine parlamentarische oder

ausserparlamentarische Kommission verbeiständen lässt.
Wir haben im Kanton Bern eine ganze Reihe von
Beamten, die seit vielen Jahren mit dieser Materie
verwachsen sind. Ich erwähne speziell die Regierungsstatthalter,

die sich seit 1919 mit dieser Frage befassen
müssen. Wäre es nun nicht möglich, aus Kreisen
dieser Regierungsstatthalter und der Gemeindeschreiber,

die mit der ganzen Frage in Berührung kommen,
in Verbindung mit einer Reihe von Leuten, die die
Materie genau kennen, eine Kommission von etwa 12
Mann zusammenzusetzen, die nachher bestimmte
Richtlinien aufstellt, wobei man sagen würde, dass die
Regierung diese Grundsätze in Zukunft so und so
anwenden wird. Dann sind wir über die heutige unerfreuliche

Situation hinweg. Das ist der Sinn meiner Motion;
ich möchte Sie bitten, sie erheblich zu erklären.

GeissMliIer. Wenn ich mir erlaube, zu der Motion
meines Fraktionskollegen Dr. Woker das Wort zu
ergreifen, so geschieht es deshalb, weil ich seit einer
Reihe von Jahren Gelegenheit gehabt habe, solche
Rechtsstreitigkeiten in unserer Gemeinde Köniz
mitzuerleben. Ich begrüsse es ausserordentlich, dass ich
Gelegenheit habe, diese Sache, die in unserer Gemeinde
schon viel Streit und Hader heraufbeschworen hat,
im Zusammenhang mit der Motion Woker hier
vorzubringen.

Wir haben im Jahre 1919 gestützt auf das
Gemeindegesetz von 1917 ein neues Gemeindereglement
erlassen. Dort wurde die Gemeindeversammlung
abgeschafft und ein Grosser Gemeinderat vorgesehen
neben einem Engeren Gemeinderat. Die Wahlen in den
Grossen Gemeinderat sollten nach dem Proporz
stattfinden, diejenigen in den Engeren Gemeinderat nach
Majorz stattfinden. In Art. 19 des Gemeindereglemen-
tes von Köniz steht eine ganz bestimmte Vorschrift
über die Wahl des Engeren Gemeinderates. Es heisst,
dass die Parteien entsprechend der Zusammensetzung
des Grossen Gemeinderates zu berücksichtigen seien.
Die Praxis hat nun aber erwiesen, dass man sowohl
der Bestimmung in unserem Gemeindereglement wie
der Bestimmung von Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes

nicht stark nachgelebt hat. Wir haben in der
ersten Proporzwahl im Dezember 1920 folgendes
Stimmenverhältnis gehabt: 40 °/o sozialdemokratische,
60% bürgerliche Stimmen. Wenn man das gleiche
Verhältnis auf den Engeren Gemeinderat angewendet
hätte, hätte sich ergeben, dass unserer Minderheit 5
Sitze gehören sollen, der Mehrheitspartei 8 Sitze. Es
wurde uns aber im Jahre 1920 bloss eine Dreiervertretung

im dreizehngliedrigen Gemeinderat zuerkannt.
Man sagte sich in der Minderheitspartei, man werde
bei der nächsten Wahl eine bessere Vertretung zu
erreichen suchen. Als diese nächste Wahl herannahte,
hat man diesen Anspruch geltend gemacht, hat aber
erfahren müssen, dass der Bestimmung im Gemeindegesetz

gar nicht nachgelebt werden wollte, indem man
uns die Fünfervertretung im Engern Gemeinderat
rundweg streitig gemacht hat. Es hat volle vier Jahre
gedauert, bis die Minderheit endlich zu richtiger
Vertretung im Engeren Gemeinderat gekommen ist. Ganz
gleich wurde die Bestimmung auch bei der Bestellung
der Kommissionen ausser Acht gelassen. Bei dem
langen Leidensweg, den wir als Minderheitspartei
durchzumachen hatten, haben wir im Jahre 1925 einen
neuen Leidensgenossen bekommen, die neu gegründete
freisinnige Partei in der Gemeinde Köniz. Auch dieser
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wurde das Recht einer Vertretung in den Kommissionen

von der Mehrheit bestritten. Aus unserer
Gemeinde sind seit 1922 folgende Rekurse eingereicht
worden: Einer im Dezember 1922, ein weiterer im
Januar 1923, weitere im Dezember 1923, Dezember
1925, April 1926, Mai 1926, Juli 1926 und Juli 1927.
Das sind nur diejenigen, die mir bekannt sind, ob noch
weitere eingereicht worden sind, kann ich nicht
beurteilen. Es ist schon allerhand, wenn innert 4 Va

Jahren 8 Rekurse wegen Verletzung des Art. 17
Gemeindegesetz eingereicht werden müssen. Man muss
sich schon fragen, wer daran schuld ist, ob die Schuld
bei der Unverschämtheit der Minderheitsparteien oder
an einem andern Orte zu suchen ist. Diese Frage kann
man am besten beantworten, wenn man sich
vergegenwärtigt, dass von den 8 Rekursen 5 zugunsten
der Beschwerdeführer entschieden worden sind, 2
zugunsten der beklagten Mehrheit, während einer noch
hängig ist. Auch die nächsten Wahlen, die in einem
Monat stattfinden werden, werden wohl so ausfallen,
dass die eine oder andere Minderheitspartei wieder
Beschwerde wegen zu geringer Vertretung erheben muss.

Wie den Beschwerdeentscheiden nachgelebt wird,
das möchte ich an einem Beispiel zeigen. Im Jahre
1923 fanden die ordentlichen Halberneuerungswahlen
statt. Da hat ein Mitglied der Mehrheitpartei
demissioniert und die sozialdemokratische Minderheit hat
sich erlaubt, einen Kandidaten aufzustellen. Gewählt
wurde aber der Kandidat der Mehrheitspartei. Die
Minderheitspartei hat sofort Rekurs eingereicht, und
dieser Rekurs ist vom Regierungsstatthalter geschützt
worden. Der Gemeinderat von Köniz hat den Entscheid
des Statthalters an die Regierung weitergezogen; die
Regierung hat aber zugunsten der Minderheitspartei
entschieden und hat die Mehrheitspartei ins Unrecht
versetzt. Der Entscheid der Regierung ist am 18. Mai
1924, nicht ganz 5 Monate nach der Wahl, gefällt
worden. Trotzdem nun durch Entscheid der Regierung
festgelegt war, dass der Minderheitspartei der Sitz
zugehöre, hat die Mehrheit nicht für nötig gefunden,
sofort eine Ersatzwahl anzuordnen, sondern sie hat
die ganze Sache bis zum Dezember 1924 hinausgeschoben.

Damals blieb also ein Gemeinderatssitz ein
ganzes Jahr lang unbesetzt. Ein anderer typischer Fall,
wie es in Köniz geht. Die freisinnige Partei — ich
habe sonst keine Ursache, mich für sie besonders zu
wehren — musste eine Beschwerde wegen Verletzung
ihres Vertretungsrechtes einreichen, weil nur in ganz
wenige Kommissionen Vertreter dieser Partei gewählt
worden waren. Der Rekurs ist vom Statthalter
geschützt worden und der Statthalter hat angeordnet,
es seien vom Grossen Gemeinderat von Köniz sofort
Neuwahlen zu treffen. Der Grosse Gemeinderat hat
die Wahlen vorgenommen und dabei die freisinnige
Vertretung nochmals übergangen. Der Statthalter hat
in einer gleichen Beschwerde wiederum entschieden,
es seien die Neuwahlen vorzunehmen und es seien
der freisinnigen Minderheit Vertreter einzuräumen. Die
freisinnige Partei hat zur Stunde noch keinen
Vertreter, da sie auch im dritten Wahlgang übergangen
wurde. Dass solche Zustände in einer Gemeinde
ungesund sind, hat Ihnen schon Herr Bütikofer dargelegt.
Dass dies die Zusammenarbeit erschwert, wenn nicht
verunmöglicht, werden die Herren begreifen. Es stimmt
schon, wie vorhin Herr Woker ausgeführt hat, dass
die Regierung an diesen Zuständen auch etwas schuld
ist, indem sie keine klaren Richtlinien aufstellt. Es

steht im Kreisschreiben der Gemeindedirektion deutlich,

dass der Art. 17 Abs. 3 des Gemeindegesetzes
zwingendes Recht enhalte. In Punkt 5 des
Kreisschreibens heisst es, « Die Minderheit bezeichnet ihre
Kandidaten selbst; immerhin kann die Mehrheit
notorisch unfähige oder unwürdige Kandidaten
zurückweisen». Damit hat die Gemeidedirektion sicher etwas
gutes bezweckt. Nach der Auslegung aber, wie sie bei
uns üblich geworden ist, hat sie damit nur der
Mehrheitspartei, die sowieso in bevorzugter Stellung ist,
noch eine Waffe in die Hand gedrückt und deren
Position so gestärkt, dass die Minderheitsparteien
überhaupt nicht mehr aufkommen können. Es ist
sicher für die Mehrheitspartei keine Kunst, einen
unbeliebten Minderheitsvertreter, der vielleicht einmal
eine Sache, die ihm nicht passte, etwas scharf kritisiert
hat, einfach als unwürdig oder als notorisch unfähig
zu bezeichnen. Damit wird bei den uneingeweihten
Bürgern ohne weiteres der Eindruck erweckt, die
Minderheit lasse sich soweit herab, dass sie minderwertige

Subjekte als Kandidaten vorschlage. Wir
haben in unserer Gemeinde 3 solcher Fälle erlebt, wo
die Mehrheitspartei erklärt hat, der oder dieser oder
jener sei ihr nicht genehm, den könne man nicht
brauchen. Sie hat die betreffenden Kandidaten
abgelehnt; dabeiwaren alle zusammen unbescholtene und
rechtschaffene Gemeindebürger, die sich aber erlaubt
haben, etwas, was ihnen nicht passte, zu rügen. Wir
haben gegenwärtig noch einen Handel hängig, der
sich auch um diese Sache dreht. In diesem Handel
sucht man den Entscheid hinauszuschieben, indem
man Zwischenrekurse und Zwischenbeschwerden gegen
Verfügungen des Statthalteramtes einreicht. Es hat
sich ergeben, dass man nicht mehr einig ist, wer die
Gemeinde nach aussen vertreten soll, ob der Engere
oder der Grosse Gemeinderat. Man überweist die
Aufgabe, die Beschwerde zu beantworten, dem Grossen
Gemeinderat. Der Statthalter stützt sich auf den
Entscheid der Regierung, wonach der Engere Gemeinderat
Vertreter der Gemeinde nach aussen sei und ordnet
an, dass dieser die Beschwerdeantwort zu machen habe.
Der Engere Gemeinderat von Köniz weigert sich und
beauftragt den Grossen Gemeinderat, die Beschwerdeantwort

zu machen. Nachdem sich der Statthalter
seinerzeit geweigert hat, die Beschwerdeantwort des
Grossen Gemeinderates als gültig anzuerkennen, wird
von Köniz Beschwerde gegen das Verlangen des
Regierungsstatthalters eingereicht. Man zeigt damit deutlich,

dass man die ganze Sache einfach hinauszuschieben

sucht. Wenn man weiter sieht, wie in die
Beschwerdeantwort eine persönliche Note hineingetragen

wird, wie das in der Gemeinde Köniz in zwei
Fällen geschehen ist, muss man sich schon fragen,
ob in der Beschwerdestreitigkeit das Gemeindegesetz
Regel und Gesetz sein soll, oder ob die persönliche
Meinung eines Beschwerdebeantworters als Gesetz
gelten soll. Ich gebe zu, dass in solchen Sachen
schwierig ist, Antwort zu geben. Man sollte sich nicht
solche Blossen geben, wie in Köniz, wo man auf der
einen Seite der sozialdemokratischen Minderheit
abstreitet, was man ein Jahr später der freisinnigen
Minderheit als Recht zuerkennt. Ich möchte zum
Schluss kommen und die Herren ersuchen, der Motion
Woker zuzustimmen, damit in die Auslegung des Art.
17 des Gemeindegesetzes eine klare Linie hineinkommt.
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Herr Vizepräsident Jakob übernimmt den Vorsitz.

Dürrenmatt, Stellvertreter des Gemeindedirektors,
Berichterstatter des Regierungsrates. Das Trommelfeuer,

das soeben in Form von zwei Interpellationen
und einer Motion über Art. 17, Alinea 3 des
Gemeindegesetzes und über die Regierung und die
Gemeindedirektion niedergegangen ist, ist nicht das erste,
das wir hier gehört haben. Immerhin sind, wenn ich
richtig orientiert bin, seit der letzten Debatte in dieser
Sache fünf Jahre vergangen. Diese letzte Debatte
fand statt im Anschluss an den Bericht der
Staatswirtschaftskommission zum Verwaltungsbericht der
Gemeindedirektion. Ein Jahr vorher fand eine grosse
Diskussion statt aus Anlass der beiden Motionen der
Herren Bütikofer und Neuenschwander. Diese
Motionen wurden vom Regierungsrat entgegengenommen
und vom Grossen Rat erheblich erklärt. In Vollziehung
dieser Motionen wurde das Kreisschreiben erlassen,
das hier ebenfalls bereits zitiert worden ist.

Mit diesem Art. 17, Abs. 3 des Gemeindegesetzes
ist es eine eigene Sache. Die Herren, die damals
dem Grossen Rate angehörten, werden sich erinnern,
dass man schon bei der ersten Beratung des Gemeindegesetzes

lang über diesen Punkt gesprochen hat. Man
hat das Prinzip der Minderheitenvertretung in das

Gemeindegesetz aufnehmen wollen, man hatte aber
damals noch grosse Angst vor dem Proporz und hat
daher die Gemeinden nicht verpflichten wollen, den
Proporz in ihre Gemeindereglemente aufzunehmen. Es
ist schon damals gesagt worden, das sei eine lex
imperfecta, wie die Juristen sagen, auf Berndeutsch eine
Haue ohne Stiel, die Ausführung des in das Gesetz

aufgenommenen Grundsatzes hänge nachher in der Luft.
Aber der Grosse Rat hat das für gut gefunden und
es ist erklärt worden, die Praxis werde schon den
richtigen Weg finden. Diese Praxis hat der
Regierungsrat nun in einer grossen Anzahl von Fällen zu
bilden gesucht. Wenn ich auch erst vor kurzer Zeit
in den Regierungsrat eingetreten und an der
Bildung dieser Praxis nicht beteiligt bin, so kann ich
die Sache umso objektiver beurteilen. Ich kann sagen,
dass sich meiner Ueberzeugung nach die Praxis des
Regierungsrates in Ausführung des Gemeindegesetzes
sehen lassen darf, dass sie sich auch vor dem Bundesgericht

hat sehen lassen dürfen. Es ist nicht zu
vergessen, dass die Materie nicht einfach ist. Man kann
nicht nach einem Schema entscheiden. Man kann
nicht verlangen, weil man einmal für eine Gemeinde
so entschieden hat, müsse man zwangsweise in andern
Fällen genau gleich entscheiden. Man kann in dieser
Sache weniger denn je auf Präjudizien herumreiten.
Es ist ein schlechtes Zeichen für einen Richter, wenn
er das macht; es sind nicht die besten Richter, die
sich ängstlich an das klammern, was einmal eine
Vorinstanz in der gleichen Sache entschieden hat.
Man soll doch die Sache selbst anschauen und soll
so entscheiden, wie es in dem betreffenden Fall richtig
ist. Wenn man sich sklavisch an das halten würde,
was man in andern Fällen entschieden bat, käme man
im Administrativverfahren vor Regierungsrat mit einer
solchen Praxis nicht aus.

Das führt mich zur Interpellation des Herrn Arni,
die überhaupt die Grundlage der heutigen Diskussion
ist. Herr Arni fragt: «Wie kam der Regierungsrat
dazu, im Beschwerdestreit Langenthal (Auslegung

des Art. 17, AI. 3 Gemeindegesetz) einen Entscheid
zu fällen, der mit verschiedenen früheren Entscheiden
in Widerspruch steht?» Ich muss auf diese
Interpellation zunächst antworten, dass sie etwas als
gegeben voraussetzt, was wir nicht anerkennen können,
und was auch ich nicht anerkennen kann, nachdem
ich den Entscheid in der Beschwerdesache wiederholt

genau gelesen habe. Wir können nicht
anerkennen, dass sich dieser Entscheid in seinen wesentlichen

Punkten in Widerspruch setzt mit der
bisherigen Praxis des Regierungsrates. Im übrigen sind
die Motive des Entscheides in Sachen Langenthal
vom Herrn Interpellanten selbst verlesen worden. Es
wird klar und eingehend auseinandergesetzt, warum
für Langenthal so entschieden worden ist, für Rohrbach

anders. Ziffernmässig ist der Entscheid
allerdings verschieden ausgefallen, aber die Grundsätze,
die für die Gemeinde Rohrbach angewendet worden
sind, decken sich in den massgebenden Punkten durchaus

mit denjenigen Grundsätzen, wie sie für die
Gemeinde Langenthal angewendet worden sind. Der
Entscheid kann nicht wohl anders aufgefasst werden.
Wie ich gesagt habe, muss sich die Regierung so

gut wie irgend ein Gericht vorbehalten, jeden Fall
für sich selbst zu prüfen und nicht einfach
Präjudizienkultus zu treiben. Dem möchte ich beifügen, dass
wir in unserer Praxis anderseits gebunden sind durch
die Bestimmung der Bundesverfassung, welche den
Grundsatz der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz
aufstellt. Wenn die Regierung diesen Grundsatz
vergessen sollte, hat man das gegebene Rechtsmittel,
das die Herren Interpellanten bestens kennen, den
staatsrechtlichen Rekurs an das Bundesgericht. Wenn
das alles stimmen würde, was heute dem Beschwerdeentscheid

in Sachen Langenthal vorgeworfen worden
ist, wenn dieser Entscheid einen solchen Verstoss und
eine solche Vergewaltigung bedeuten würde, wenn
man ihn mit Recht als Parteientscheid anfechten
könnte, dann frage ich: Warum sind die Herren nicht
vor ßundesgericht gegangen? Sie kennen den Weg,
sie wissen, dass man auch dort Recht bekommen
kann. Wenn sie sich wirklich verletzt gefühlt hätten,
so wäre es angebracht gewesen, in diesem Falle den
Streit einmal vor Bundesgericht auszutragen. Sie
haben das — wenigstens nach meiner Kenntnis —
nicht gemacht. Wenn da etwas geschehen wäre, so
hätten Sie es heute vorgebracht. Darum ist es zum
mindesten etwas voreilig, wenn man heute behaupten
will, dieser Entscheid der Regierung in Sachen Langenthal

sei ein Parteientscheid, eine Vergewaltigung, sei
eine willkürliche Beiseitesetzung der bisherigen Praxis.
Der Entscheid selbst ist deutlich genug motiviert. Er
setzt sich mit allen Verhältnissen auseinander und
deshalb haben offenbar die Interpellanten oder die
Vertreter der Minderheit in Langenthal nicht gewagt,
vor Bundesgericht aufzutreten, weil sie sich sagen
mussten, dass dort die Beweisführung, die sie heute
hier brachten, nicht anerkannt worden wäre.

Man behauptet, der Entscheid stehe in schreiendem
Widerspruch zum Entscheid in Sachen Rohrbach. Es
ist nicht zu vergessen, dass in Rohrbach kleine,
einfache Verhältnisse bestehen, dass dort bloss zwei
Parteien einander gegenüberstehen. Der Gemeinderat
in Rohrbach wird nicht nach Proporz bestellt, sondern
nach Majorz. Wichtig ist, dass die massgebende
Behörde in dieser Gemeinde Rohrbach so zusammengesetzt

ist, dass die verschiedenen Parteien zu Worte
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kommen, wie das Gemeindegesetz es will. Was haben
wir dem gegenüber in Langenthal? Wir haben
zunächst einen Grossen Gemeinderat, der nach Proporz
bestellt wird und der den Kleinen Gemeinderat wirksam
kontrollieren kann. Es spielt lange nicht die gleiche
Rolle in Langenthal wie in Rohrbach, wenn im Kleinen
Gemeinderat von Langenthal die Vertretungsverhältnisse

der verschiedenen Parteien nicht haarscharf
übereinstimmen mit denjenigen im Grossen Gemeinderat,

denn über dem Kleinen Gemeinderat steht der
Grosse, wo der Proporz dafür sorgt, dass die
Kontrolle der Amtsgeschäfte in wirksamer Weise
durchgeführt werden kann. Dazu besteht eine grosse Anzahl
von Gemeindekommissionen, wo die Parteien bald so,
bald anders vertreten sind. Wenn man die
Gesamtverhältnisse in Langenthal ins Auge fasst, muss man
sagen, dass die sozialdemokratische Partei nicht zu
kurz kommt. Nicht zu vergessen ist ferner, dass bei den
angefochtenen Wahlen in Langenthal nicht weniger
als vier Parteien miteinander gekämpft haben. Da ist
natürlich das Kunststück etwas schwierig, sechs Sitze,
die frei waren infolge periodischer Wiederwahl und
einiger Ersatzwahlen unter vier Parteien so zu
verteilen, dass keine zu kurz kommt, wenn man nicht
die Grundsätze des Proporzes zur Verfügung hat,
sondern das nach Majorzgrundsätzen machen soll.
Deshalb hat der Regierungsrat gefunden, in
Berücksichtigung aller Verhältnisse, die berücksichtigt werden
müssen, wie es in andern Fällen auch geschehen ist,
könne keine Rede davon sein, dass man die Gemeinde-
wahlnn von Langenthal kassieren könne. Es ist nicht
richtig, wenn man dem Regierungsrat vorwirft, er
habe den Entscheid für Langenthal in krassem Widerspruch

mit seiner früheren Praxis gefällt. Ich kann
damit diese Interpellation als beantwortet betrachten,
indem ich ihre Grundlage als unrichtig kennzeichne.

Herr Bütikofer interpelliert den Regierungsrat
darüber, ob ihm bekannt sei, dass die verschiedenen
Regierungsstatthalterämter Art. 17 Abs. 3 verschieden
auslegen und dass diese Tatsache alljährlich zu einer
grossen Zahl von Beschwerden führe und er fragt
weiter, was der Regierungsrat zu tun gedenke, um
in Zukunft eine einheitliche Auslegung dieser
Gesetzesbestimmung herbeizuführen. Herr Bütikofer beschäftigt
sich also wenigstens nach dem Wortlaut seiner Interpellation

mit den Regierungsstatthalterämtern, nicht mit
dem Regierungsrat. Er behauptet, die Praxis der ersteren
sei widerspruchsvoll und ladet den Regierungsrat ein,
Massnahmen dagegen zu treffen. Da muss ich nun
sagen: Die Praxis der Regierungsstatthalterämter ist
dem Regierungsrat natürlich nur soweit bekannt, als
sie zu Beschwerden an den Regierungsrat Anlass gibt.
Wenn sich die Parteien mit dem Entscheid des
Statthalters begnügen, so erfahren wir im Regierungsrat
von der Sache weiter nichts und können auch darüber
nicht weitere Erhebungen machen. Immerhin hat Herr
Regierungsrat Simonin eine Untersuchung veranstaltet
und hat im Jahre 1922 dem Grossen Rat darüber
Auskunft gegeben. Es ist dannzumal bei den
Regierungsstatthalterämtern eine Umfrage gehalten worden,
wie es sich eigentlich mit diesen massenhaften
Beschwerden verhalte. Da ist richtig, dass sich in den
ersten Jahren, bis sich das Gemeindegesetz eingelebt
hatte, immer wieder solche Beschwerden zeigten, dass
die Statthalterämter ziemlich viel damit zu tun hatten.
Auch ist richtig, dass infolge dieser Praxis der
Statthalterämter eine Anzahl von Rekursen an Gemeinde¬

direktion und Regierungsrat gelangt sind. Immerhin
sind die Zahlen nicht so furchtbar erschreckend, wie
man nach der heutigen Darstellung hätte glauben
können. An den Regierungsrat gelangten seit 1919
insgesamt 44 Rekurse. Ich gebe zu, es sind immer
noch 44 zuviel, es wäre besser gewesen, wenn der
Regierungsrat diese Rekurse nicht hätte erledigen
müssen. Diese verteilten sich auf folgende Jahre: 1919
5, 1920 5, 1921 8, 1922 5, 1923 9, 1924 4, 1925 2,
1926 3 und 1927 bis heute 3. Das ist die Arbeitslast,
die der Gemeindedirektion insbesondere aus diesen
Rekursen erwachsen ist. Es ist immerhin zu konstatieren,

dass sich der Grundsatz des Art. 17 Gemeindegesetz

nach und nach in den Gemeinden einzuleben
scheint, ebenso bei den Statthalterämtern, denn die
Zahl der Rekurse an den Regierungsrat hat doch in
den letzten Jahren merklich abgenommen. Es wird
nie so sein, dass alles damit einverstanden ist. Bei
einem Kautschukartikel, wie dieser Art. 17 in Gottes
Namen einer ist, werden sich immer Streit und Zweifel
ergeben über die Auslegung. Wenn ich nun gesagt
habe, diese Zahl sei erträglich, so soll das nicht als
Einladung aufgefasst werden, man möge dafür sorgen,
dass die Zahl grösser werde. Mit gutem Willen könnte
ja das geschehen. Gefährlich ist also die Situation
nicht, nach und nach dringt doch der Grundsatz des
Gesetzes in das Bewusstsein der Bevölkerung ein, man
gibt sich in sämtlichen Gemeinden Rechenschaft, dass
es nicht angeht, eine Minderheit einfach in die Ecke
zu stellen, sondern dass man sie zur Mitarbeit heranziehen

und ihr eine angemessene Vertretung einräumen
muss.

Wenn Herr Bütikofer fragt, was der Regierungsrat
zu tun gedenke, um in Zukunft eine einheitlichere
Auslegung dieser Gesetzesbestimmung herbeizuführen,
so wünscht er offenbar diejenige Antwort, die ihm der
Motionssteiler Herr Dr. Woker bereits gegeben hat. In
dieser Motion wird der Regierungsrat eingeladen,
einheitliche und klare Grundsätze über die rechtliche
Auslegung der genannten Gesetzesbestimmung
aufzustellen und anzuwenden. Der Regierungsrat ist der
Meinung, und lässt mich in seinem Namen erklären,
dass wir die Motion in dieser Form entgegennehmen
können. Einmal ist es eine selbstverständliche Pflicht
des Regierungsrates, für eine einheitliche und klare
Rechtsprechung zu sorgen, soweit ihm das möglich
ist. Er wird auch dafür sorgen, dass eine einheitliche
und klare Auslegung einer bestrittenen Gesetzesbestimmung

platzgreifen kann. Nachdem das sowieso
unsere Pflicht ist, haben wir nichts dagegen, dass Herr
Dr. Woker diese Motion stellt und nehmen sie in dieser
Form ohne weiteres entgegen. Es wäre uns aber lieber
gewesen, wenn Herr Dr. Woker auch gleich gesagt
hätte, was wir eigentlich zu tun haben. Es ist leicht,
dem Regierungsrat den Befehl zu erteilen, einheitliche
klare Grundsätze in einer so umstrittenen Materie
aufzustellen. Wir hätten es gern gesehen, wenn Herr Dr.
Woker gesagt hätte, was weiter geschehen soll, was er
als klaren Grundsatz anschaut. In der Motion, die Herr
Bütikofer vor ein paar Jahren gestellt hat, hat man
sich nicht mit diesem Postulat begnügt, sondern Herr
Bütikofer hat das klare Postulat aufgestellt, das Gesetz
sei zu revidieren in dem Sinne, dass die Gemeinden
obligatorisch zum Proporz übergehen müssen. Das
war ein klarer Grundsatz. Aber der Grosse Rat hat
das schon bei der Beratung des Gemeindegesetzes
abgelehnt. Es ist auch bei Behandlung der Motion

121*
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des Herrn Bütikofer im Rate Widersprach erhoben
worden, und der Regierungsrat hat sich nach meinem
Dafürhalten mit gutem Grund gesagt, dass eine solche
Revision des Gemeindegesetzes aussichtslos wäre. Ich
muss gerade als überzeugter Proportionalist zugeben,
dass es nicht wohl angeht, angesichts der
Gemeindeautonomie, die besonders von sozialdemokratischer
Seite als grosse Errungenschaft im neuen Gemeindegesetz

bezeichnet worden ist, den Proporz obligatorisch
einzuführen. Es gibt doch noch eine grosse Zahl von
Gemeinden, die mit dem Proporz nichts anfangen
können, denen er nicht dienen kann, Gemeinden, deren
Zustände erinnern an die Zustände, die im Gedicht von
Conrad Ferdinand Meyer von der Schildwache geschildert

sind, wo die Schildwache aus lauter Freude zu
jodeln anfängt, weil sie an ihren Stadtrat denkt, der
so schön seines Amtes waltet. Wo solche Verhältnisse
sind, braucht man den Proporz nicht, da sind die
Gemeindebürger ohne weiteres zufrieden und dieGemeinde-
behörden sind so bestellt, dass allen Bürgern das Herz
lacht. Also warum soll man solche Gemeinden mit dem
Proporz belasten? Wo man aber solche Verhältnisse
nicht mehr hat, ist es klar, dass der Proporz ein gutes
Mittel ist. Viele bernische Gemeinden haben die
Lösung doch darin gefunden, dass sie schliesslich zum
Proporz übergegangen sind. Wir wollen die Gemeinden
nicht dazu zwingen. Denjenigen Gemeinden, die den
gesetzlichen Proporz nicht anwenden wollen, kann
man nicht anders helfen, als dass man versucht, in
Anwendung des Gemeindegesetzes nach seinem jetzigen
Wortlaut einigermassen eine Minderheitsvertretung zu
Schäften.

Ein anderes Mittel ist uns auch empfohlen worden.
Man hat uns gesagt, wir sollen ein Dekret machen.
Das ist immer ein bequemer Ausweg, wenn man nicht
weiss, was man ins Gesetz aufnehmen will. Ein
solcher Entwurf ist uns auch vorgelegt worden. In
diesem Entwurf steht einfach, Art. 17 werde dahin
abgeändert, dass ein Zusatz aufgenommen werde,
wonach die nähere Ausführung einem Dekret des Grossen
Rates überlassen wird. Damit sind wir gleich weit
wie vorher. Was im Gesetz sein sollte, wird im Dekret
stehen. Wenn man das, was man im Gesetz nicht
haben will, ins Dekret aufnehmen will, wird das
Widerspruch hervorrufen. Wenn man nicht
einverstanden war, den gesetzlichen Proporz einzuführen,
ist man natürlich mit einem Dekretsproporz noch
weniger einverstanden. Auch dieser Weg führt
nirgends hin. Richtig ist theoretisch das, was uns Herr
Dr. Woker sagt, dass der Regierungsrat dafür sorgen
soll, eine einheitliche und klare Rechtsprechung in
dieser Sache einzurichten. Man hat auch das so gut als
möglich zu machen gesucht. Ich habe schon auf das
vom Regierungsrat erlassene Kreisschreiben
hingewiesen, in welchem der Regierungsrat seine Praxis
auseinandersetzt und die Regierungsstatthalterämter
einladet, sich an diese Praxis zu halten. Man hat in
dieser Praxis doch einiges erreicht, was heutzutage
nicht mehr streitig ist. Man hat erreicht, dass
nunmehr auch bundesgerichtlich geschützt ist, dass Art. 17,
Abs. 3 zwingendes Recht enthält, was am Anfang
bestritten war. Man behauptete anfangs, die Gemeinden
können trotz dieses Art. 17 machen, was sie wollen,
während Regierungsrat und Bundesgericht das
bestritten haben, indem sie erklärten, Art. 17 lege den
Gemeinden eine positive Vorschrift auf, dass sie die
Minderheitenvertretung berücksichtigen müssen. Das

ist einer der ersten allgemein anerkannten Grundsätze
der bisherigen Praxis. Ebenso ist durch diese Praxis der
Begriff der Behörden und Organe festgelegt worden,
auf die die Bestimmung Anwendung finden sollte. Es
ist festgesetzt worden, was als Minderheit angeschaut
werden kann und was für Pflichten die Minderheit
selbst hat, wenn sie auf Anwendung des Art. 17

Anspruch machen will. Es ist festgelegt worden, dass es
nicht genügt, wenn, nachdem einmal die
Gemeindeversammlung ausgeschrieben ist, in der
Gemeindeversammlung selbst plötzlich einer auftaucht und
erklärt, er als Minderheit so und so verlange eine
Vertretung, sondern es ist festgestellt, dass sich die
Minderheit rechtzeitig melden soll, damit die Mehrheit
in der Lage ist, Stellung zu nehmen und auch die
Gemeindebehörden unter Umständen die Sache
anschauen können. Es ist der Begriff der Minderheit,
die ein Recht auf Vertretung hat, in einer ganzen
Reihe von Entscheiden näher auseinandergesetzt, in
einer Praxis, die sich konstant weiter entwickelt hat,
ohne dass man ihr Widersprüche vorwerfen kann.
Auch über den Begriff des angemessenen Vertretungsanspruches

hat man Klarheit zu bekommen versucht.
Das ist allerdings eine etwas schwierige Feststellung,
aber der Regierungsrat hat sich doch bemüht, in
einer ganzen Reihe von Entscheiden festzustellen, dass
man auf die Gesamtheit der Verhältnisse abstellen
muss, dass man nicht einzelne Wahlen herausgreifen
kann. Der Regierungsrat hat festgestellt, dass der
Anspruch der Minderheiten nicht ein Recht auf
proportionale Vertretung bedeute. Es ist in der ersten
Beratung des Gemeindegesetzes ein solcher Antrag
von Herrn Dr. Boinay gestellt worden. Er ist aber
abgelehnt worden. Man wollte nicht im Gemeindegesetz

sagen, dass unter dieser angemessenen
Vertretung der Minderheiten eine proportionale Vertretung
der Minderheiten gemeint sein soll. Das ist also nach
der Entstehungsgeschichte des Gesetzes nicht
anzunehmen. Der Regierungsrat hat in einer ganzen Reihe
von Entscheiden an dieser Auffassung festgehalten,
zuletzt in seinem Entscheid bezüglich Langenthal,
wo man auch wiederum festgelegt hat, dass es nicht
im Gesetz stehe, und nicht der Wille des Gesetzes
sei, dass die angemessene Vertretung gleichbedeutend
sei mit einer proportionalen Vertretung. Wenn man
das gewollt hätte, wäre der gerade Weg der gewesen,
den Proporz einzuführen, den gesetzlichen Proporz an
Stelle des sog. freiwilligen, wo man jeweilen darüber
streiten kann, was angemessen ist, und was nicht.
Man hat darüber gewisse Kriterien aufgestellt und
erklärt nun allerdings, dass vor allem der numerischen
Stärke der Parteien Rechnung zu tragen sei, aber
nicht ausschliesslich. Das möchte ich besonders
betonen. Die numerische Stärke ist nicht das ausschliessliche

Kennzeichen zur Festsetzung des Anspruches
der Minderheit, es soll keine schablonenhafte
mathematische Berechnung stattfinden. Das hat der
Regierungsrat schon im Jahre 1919 festgestellt in einer
Beschwerde, die sich auf die Gemeinde Langnau bezog
und er hat daran in einer Reihe von Entscheiden
festgehalten.

So versuchte der Regierungsrat zu einer klaren
Abgrenzung der Begriffe zu kommen. Es ist
zuzugeben, dass diese Praxis noch nicht abgeschlossen
ist; wahrscheinlich wird sie überhaupt nie
abgeschlossen sein, weil es sich um Fragen handelt, die
immer im Flusse sind und einer ständigen Neube-
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arbeitung unterliegen. Der Regierungsrat ist nicht
abgeneigt, hier im Sinne der Motion Woker
weiterzugehen und zu suchen, ob es möglich ist, durch
weitere Konferenzen und Beratungen zu neuen Richtlinien

und Grundsätzen zu gelangen. Das wird natürlich

deswegen immer schwierig sein, weil der
freiwillige Proporz, wie er eigentlich im Gemeindegesetz
sanktioniert ist, immer gerade dann scheitert, wenn
seine Anwendung am notwendigsten wäre. Wenn die
Parteien sich miteinander verständigen können, so ist
diese Bestimmung im Gesetz recht und gut, aber der
freiwillige Proporz versagt dann, wenn die Verhältnisse

auf die Spitze getrieben werden. Dazu braucht
es oft nicht viel in einer Gemeinde. Dann kommen die
Parteien hintereinander und es ist keine Verständigung

mehr möglich. Dann heisst es einfach, jetzt
müsse der Handel durchgefochten werden. Dann haben
wir das Resultat, das vom Regierungsrat auch nicht
gewünscht wird, dass eben unter Umständen die
Minderheit der Gemeinde vergewaltigt wird, weil man
in diesem Zustand der Erhitzung einander das Maul
nicht gönnt. Darunter leiden gewöhnlich die
Interessen der Gemeinde. Es ist möglich, dass eine
rechtzeitige vorherige Intervention in solchen Fällen zum
Ziele führen könnte. Es ist im Kreisschreiben vorgesehen,

dass der Gemeinderat die Ansprüche der
Parteien ausgleichen soll. Ich halte das nicht für richtig,
denn der Gemeinderat ist sehr oft selbst Partei und
hat die Leute nicht so in der Hand, dass er eine
Verständigungsaktion eintreten lassen könnte. Aber
vielleicht wäre das dem Regierungsstatthalter möglich,
vielleicht sogar der Gemeindedirektion, sofern der Fall
darnach liegt, und sie rechtzeitig orientiert wird, dass
man eine Verständigung sucht, bevor der Wahlakt
vorgenommen wird. So ist in Eriswil eine Verständigung

zustande gekommen. Nachher hat die Wahl
ruhig vor sich gehen können, allerdings hatte zuvor
der Regierungsrat mit seinem Entscheid intervenieren
müssen. Ich glaube, dieses Verfahren wird auszubauen

sein und es wird möglich sein, hier noch etwas
mehr zu erreichen. Wichtig ist, wie ich schon
konstatieren konnte, dass der Grundsatz des Art. 17 doch
von den Gemeindebehörden und Statthalterämtern im
Lande herum nach und nach besser begriffen wird,
dass man weiss, es dreht sich um eine Sache, die im
Gesetz vorgeschrieben ist und durchgeführt werden
muss. Nachdem das Gemeindegesetz ungefähr 10 Jahre
in Kraft ist, ist in dieser Beziehung eine gewisse
Abklärung geschaffen worden.

In diesem Sinne nimmt der Regierungsrat die Motion

des Herrn Woker entgegen. Noch eine kurze
Bemerkung über den Kostenpunkt. Es ist beanstandet
worden, dass in der Streitsache der Gemeinde Langerthal

die oberinstanzlichen Kosten auf 05 Fr. festgestellt

worden seien. Es ist richtig, dass diese Kosten
höher sind als in früheren Fällen. Ich bin darüber
nicht näher orientiert, aber ich muss den Verdacht
zurückweisen, als ob das geschehen wäre, um den Rekurrenten

irgend etwas am Zeug zu flicken. Es ist die
allgemeine Tendenz der ganzen Staatsverwaltung, dass
man in der Kostenfestsetzung der Veränderung in den
Geldverhältnissen Rechnung trägt. In der letzten Zeit
sind die Kostenansätze in den verschiedensten Gebieten
der Staatsverwaltung erhöht worden. Das wird der Grund
sein, weshalb man auch hier gefunden hat, man dürfe
einen gewissen Ruck tun. Es muss mit aller Entschiedenheit

bestritten werden, dass andere Motive vorliegen.

Präsident. Formell hätten beide Interpellanten die
Erklärung abzugeben, dass sie befriedigt sind. Da
aber die Motion und die Interpellationen gemeinsam
behandelt worden sind, möchte ich vermeiden, dass
die beiden Interpellanten jetzt eine Erklärung
abgeben und sich nachher an der Diskussion über die
Motion beteiligen. Ich schlage daher vor, auch in der
Diskussion die Motion und die Interpellation zusammen
zu behandeln. Wir kommen so rascher zum Ziel,
besonders, da die Motion nicht bestritten ist.

Spycker. Es ist heute hauptsächlich der
Beschwerdefall von Langenthal ins Feld geführt worden.
Sie werden mir gestatten, dass ich darüber auch noch
einige Worte verliere. Da die Diskussion schon ziemlich

lange gedauert hat, will ich mich ganz kurz
fassen. Einleitend hat Herr Arni gesagt, der Vorstand
der kantonalen freisinnigen Partei sei in Langenthal.
Nach Bekanntwerden des Entscheides hätten Herr
Arni und seine Freunde die Auffassung bekommen,
es sei ein Parteientscheid. Wenn darin der versteckte
Vorwurf liegen sollte, die kantonale freisinnige Partei
oder deren Vorstand habe auf die Regierung oder die
Gemeindedirektion, die diesen Entscheid ausgearbeitet
hat, irgendwelchen Druck ausgeübt, so muss ich das
zurückweisen. Ich glaube auch, dass die Regierung
sich irgend einen Druck verbitten würde.

Das zur Einleitung. Warum ist seinerzeit bei der
Beratung über das Gemeindegesetz der Proporz für
die Gemeinderatswahlen nicht eingeführt worden?
Die Gründe sind durch die verschiedenen Diskussionsredner

bereits auseinandergesetzt worden. Es ist mit
Recht darauf Rücksicht genommen worden, dass man
bei der Wahl in die Gemeinderäte hauptsächlich auf
Eignung und Tüchtigkeit der Mitglieder und weniger
auf die politische Farbe schauen soll. Ich habe acht
Jahre dem Gemeinderat von Langenthal angehört
und habe mit sozialdemokratischen Mitgliedern
zusammengearbeitet. Ich muss anerkennen, dass die
Herren ihre Pflicht richtig erfüllt haben und will
niemanden persönlich zu nahe treten. Im weitern war
der Grosse Rat sich dessen bewusst, dass die
Verantwortung einer Gemeindebehörde, eines Gemeinderates

speziell etwas grösser ist, als die irgend eines
Bürgers, der in die Gemeindeversammlung kommt,
oder als die eines Mitgliedes eines Grossen Gemeinderates.

Der Gemeinderat muss die Geschäfte
vorbereiten; er trägt die Verantwortung gegenüber der
Gemeinde. Herr Grossrat Münch hat nach dem Gross-
ratstagblatt bei der Beratung des Gemeindegesetzes
den Antrag gestellt, es seien die Minderheiten nach
ihrem Stärkeverhältnis zu berücksichtigen. Das ist
mit Recht vom Grossen Rat abgelehnt worden, denn
damit hätte man direkt den Proporz eingeführt. Man
wollte aber nur das starre Majorzsystem etwas mildern.
Ich habe die Praxis der Regierung etwas verfolgt
und kann nun sagen, dass der Regierungsrat mit
seinen Entscheidungen durchaus nicht inkonsequent
gewesen ist. Er hat, immer daran festgehalten, dass
die Stärkeverhältnisse nicht ausschlaggebend sein
sollen, wenn auch da und dort vielleicht die
Stärkeverhältnisse etwas mehr in den Vordergrund gestellt
wurden. Im Falle Rohrbach lagen besondere
Verhältnisse vor. Wenn ich richtig berichtet bin, lag
dort die Sache so, dass den Sozialdemokraten eine
Vertretung, die sie bereits innegehabt hatten, hätte
weggenommen werden sollen, obschon sich das Stärke-
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Verhältnis nicht zu Ungunsten der Sozialdemokraten
verschoben hatte. Da hat der Regierungsrat aus
Billigkeitsgründen das bisherige Verhältnis belassen. Art. 17

will die Ausschliesslichkeit ausschalten. Er möchte
aber den Gemeinden doch einen massgebenden Ein-
fluss auf die Vertretung der Minderheiten wahren.
Es ist aus der Begründung der Interpellationen und
der Motion hervorgegangen, dass die Herren
Interpellanten und Motionäre hauptsächlich von dem Standpunkt

ausgehen, dass das Stärkeverhältnis massgebend
sein soll. Wenn diese Praxis eingeführt werden sollte,
so sollte man ohne weiteres den Proporz haben. Das
wollte aber das Bernervolk bis heute nicht. Ich
möchte anschliessend an die Ausführungen des Herrn
Regierungsrat Dürrenmatt dem Regierungsrat
empfehlen, in der Hauptsache die bisherige Praxis
weiterzuführen, da, wo es nötig ist, noch Verbesserungen
und Korrekturen anzubringen.

Arni. Ich möchte auf die Ausführungen des Herrn
Spycher antworten. Erstens möchte ich betonen, dass
ich nicht gesagt habe, dass der Kantonalvorstand der
freisinnigen Partei in Langenthal einen Druck auf
die Regierung ausgeübt haue, sondern ich habe
erklärt, dass man den Entscheid als Parteientscheid
empfunden habe. Das ist das Gefühl, das wir gehabt
haben.

Herr Regierungsrat Dürrenmatt erklärt die
Interpellation als überflüssig, indem der Entscheid genügend
Aufklärung gegeben habe über die Motive des
Regierungsrates. Wenn wir diese Interpellation hier
eingereicht haben, so deshalb, um dem Volke zu zeigen,
wie der Regierungsrat sich in Widersprüchen bewegt,
wie er im Falle Rohrbach einen Entscheid gefällt hat
und kaum ein halbes Jahr später im Falle Langenthal

einen entgegengesetzten Entscheid. Das lässt sich
nicht aus der Welt schaffen. Auch die Beantwortung
durch Herrn Regierungsrat Dürrenmatt hat sehr gut
gezeigt, dass der Regierungsrat der Auffassung ist,
dass es wirklich sehr schwierig ist, vom einen zum
andern Entscheid eine Brücke zu schlagen, dass also
der Widerspruch in Gottes Namen besteht. Es ist uns
vorgehalten worden, dass wir nicht vor Bundesgericht
gegangen seien. Da möchte ich darauf hinweisen, dass
der Gemeinderat von Rohrbach im Jahre 192ö vor
Bundesgericht gegangen ist und dass das Bundesgericht

erklärt hat, dass der Regierung selbstverständlich

immer gewisse Rechte in der Auslegung
des Art. 17, Abs 3 zustehen. Wir waren überzeugt,
dass eine Weiterziehung vor Bundesgericht nichts
abtragen wird. Wir wollten in diesem Saale auf diese
Widersprüche aufmerksam machen, denn die
Verhältnisse in Rohrbach und in Langenthal sind nun
einmal gleich, sogar die prozentuale Stärke der Parteien
ist fast gleich. Ob nun in Langenthal vier Parteien
seien oder zwei, kommt auf das gleiche heraus. Auf
der einen Seite stehen die Sozialdemokraten, auf der
andern der bürgerliche Block. Dieser bürgerliche Block
mit einer Stimmenzahl, die das absolute Mehr wenig
übersteigt, bekommt sieben Vertreter, die Sozialdemokraten,

für die 46,5 °/o der Stimmen abgegeben worden
sind, bekommen zwei. Das ist doch ein krasses
Missverhältnis. Jedermann wird zugestehen, dass ein solches
nicht vorkommen sollte. Man kommt nun mit der
Tüchtigkeit der Mitglieder. Wir wollen nicht lange
darüber streiten, Herr Spycher, auf welcher Seite die
tüchtigen Mitglieder sind. Ich will nur feststellen, dass

in Langenthal Gemeinderatsmitglieder von Bürgerlichen

gewählt worden sind, die nicht einmal in einer
Kommission das Präsidium führen konnten. Es sind
auch noch andere Leute schon in dieser Behörde
gesessen. Wir haben einen Genossen vorgeschlagen, der
auch im Grossen Rat sitzt. Man hat uns durch die
Blume zu verstehen gegeben, er sei nicht tüchtig.
Die sozialdemokratische Partei in Langenthal hat zu
jeder Zeit Leute aufgestellt, die ihre Auffassung zu
verfechten wissen, die aber auch das allgemeine Wohl
der ganzen Gemeinde im Auge zu behalten wissen
und die sich zu jeder Zeit über ihre Tüchtigkeit
ausgewiesen haben.

Abrecht. Bei dem Fragenkomplex, der hier zur
Diskussion steht, muss man nach meinem Dafürhalten
zwei Sachen auseinanderhalten: Einmal die Aufstellung

der massgebenden Grundsätze, die bei Bestellung
der Gemeindebehörden nach Art. 17, Abs. 3 befolgt
werden sollen, und sodann die konsequente Befolgung
der einmal als richtig angenommenen Grundsätze.
Bisher hat es in beiden Beziehungen gefehlt. Man hat
von Seite der Regierung die Interpellation bezüglich
des Falles Langenthal eigentlich durch Forumsver-
schluss beantwortet und gesagt, die Voraussetzungen,
von denen die Interpellanten ausgingen, seien falsch,
deshalb brauche man nicht näher darauf einzutreten
und damit erledige sich auch die Beantwortung der
Interpellation. Ich halte das für falsch und werde
später noch darauf zurückkommen. Der Vertreter der
Regierung hat auch erklärt, dass es schwierig sei, hier
die massgebenden Grundsätze aufzustellen, die man
als allgemein verbindlich für die zukünftige Praxis
annehmen müsse. Zugegeben, dass es nicht ein ganz
leichtes Unterfangen ist, allgemein gültige Grundsätze
aufzustellen, die restlos befriedigen, aber auf der
andern Seite kann man doch immerhin darauf
hinweisen, dass die Praxis heute reichhaltig genug ist,
um diese Grundsätze herausschälen zu können. Man
hat diese Grundsätze in andern Punkten sehr gut
feststellen können, so z. B. in der Frage, was
überhaupt als Minderheit aufzufassen sei. Die Praxis hat
sich hier bald zurechtgefunden, und die neuesten
Beschwerdefälle drehen sich nicht mehr darum, ob
überhaupt eine Minderheit, die Anspruch auf eine
Vertretung machen will, vorhanden sei, sondern überall
drehen sich die Beschwerdefälle in der letzten Zeit
darum, ob der betreffenden Minderheit ein zahlen-
mässiger Anspruch zukomme. Da scheint mir nun
doch, dass gerade das die leichteste Frage sein sollte
im gesamten Fragenkomplex, nämlich die Frage, ob
der geltend gemachte Anspruch auch zahlenmässig
ausgewiesen sei. Diese Frage ist nicht nur in der
Praxis, sondern auch in der Theorie schon behandelt
worden, und zwar in einer Art und Weise, die von
dem etwas abweicht, was wir heute vom Regierungstisch

aus gehört haben. Man möchte heute, das ist
es, was in die Augen springt, das ist die Quintessenz
in dieser ganzen Frage, nach und nach von der bisher

vom Regierungsrat selbst geübten Praxis
abweichen und das Hauptgewicht auf gewisse
Nebenumstände legen, die man im gegebenen Fall etwas
weniger gut beweisen kann, die weniger zuverlässig
zu erfassen sind, als die zifferninässige Stärke und der
ziffernmässige Anspruch einer Partei. Es scheint mir
doch, dass man in dieser Frage das Hauptgewicht
nicht auf diese Begleitumstände legen sollte, die



(14. November 1927.) 481

weniger leicht zu erfassen sind. Ich möchte auf die
Ausführungen des Herrn Dr. Flückiger, des früheren
Sekretärs der Justizdirektion hinweisen. Er schreibt
im Monatsblatt für bernisches Yerwaltungsrecht
Band 19: « Die Angemessenheit einer Vertretung
bestimmt sich darnach, ob bei Anwendung des
Verhältniswahlverfahrens der Minderheit ein Sitz in der
Behörde zugefallen wäre. Doch braucht die Minderheit
nicht die Stimmenzahl, Gesamtstimmenzahl geteilt
durch Anzahl der Sitze, erreicht zu haben, um sich
auf Art. 17, Abs. 3 berufen zu können. Eine
angemessene Vertretung wird auch dann begehrt werden
können, wenn die erreichte Stimmenzahl sich jenem
Zahlenwert stark nähert. » Diese Auffassung hat der
Regierungsrat geteilt in dem Beschwerdeentscheid in
Sachen Utz gegen Thörigen. Der Verfasser fügt bei:
« Vorsichtigerweise wird man darauf abstellen, ob eine
Minderheit bei einer proportionalen Wahl eine
Vertretung erringen würde. » Wenn man die Praxis des
Regierungsrates verfolgt, wird man feststellen können,
dass der Moment gekommen ist, wo man das
Hauptgewicht nicht auf diese Begleit- und Nebenumstände
gelegt hat, sondern auf die zahlenmässige Stärke.
Das scheint mir doch ein Kriterium zu sein, das am
besten einen Masstab dafür abgeben könnte, ob die
Minderheit in den Behörden genügend stark vertreten
sei oder nicht. Ich gebe ohne weiteres zu, dass es Fälle
geben kann, wo man sich darüber streiten kann, ob die in
einem bestimmten Fall ausgewiesene Stärke der Minderheit

die wirkliche Stärke sei oder ob es sich nicht um ein
reines Zufallsprodukt handle, weil beispielsweise die
Minderheit mit einem besonders populären Kandidaten
aufgerückt ist, der eine grosse Stimmenzahl auf sich
vereinigt hat, wobei aber hinter der Minderheit effektiv
nicht diese grosse Wählerschaft stehen würde. Wenn
man sich aber derart ausweist, wie das im Fall Langenthal

geschehen ist, dass die Partei durch Jahre
hindurch ihre Stimmenzahl zu steigern vermocht hat, so
wird man doch notwendigerweise darauf abstellen
dürfen. Es scheint mir doch ein annehmbares und
zuverlässiges Kriterium dafür zu sein, ob der Anspruch
der Minderheit gerechtfertigt ist, oder nicht. Dass das
die richtige Auffassung ist, geht auch aus dem
Kreisschreiben der Gemeindedirektion selbst hervor, das in
Ziff. 3 sagt: «Bei der Festsetzung des Minderheitsanspruches

muss allen Umständen Rechnung getragen
werden, so vor allem der numerischen Stärke der
Minderheit. » Heute will man den Karren auf ein
anderes Geleise schieben, wo die ganze Sache weniger
kontrollierbar wäre. Dagegen muss man sich mit aller
Entschiedenheit auflehnen, weil man so einer
Rechtssprechung Tür und Tor öffnen würde, die nicht mehr
als objektiv gekenntzeichnet werden kann. Wenn man
auf bestimmte Tatbestände abstellen kann, soll man
in der Rechtsprechung und in der Administrativjustiz
nicht das Hauptgewicht auf Erwägungen legen, die
reine Ermessensfragen sind.

Damit komme ich nun zu der andern Frage, die
sich so stellt, dass man die einmal festgestellten Grundsätze

auch konsequent anwenden soll. Das ist nun in
der bernischen Administrativjustiz und namentlich auf
der Gemeindedirektion schon ein etwas heikles Kapitel.
Man hätte aus den Ausführungen des Regierungsvertreters

eigentlich entnehmen können, dass alles
zum Besten bestellt wäre. Die Tatsachen zeigen ein
anderes Bild. Ich habe während einer Reihe von
Jahren Gelegenheit gehabt, die bernische Administrativ-
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justiz verfolgen zu können. Da muss man schon sagen,
dass die manchmal — und das gilt vorwiegend für
die Gemeindedirektion — etwas ganz anderes gewesen
ist, als eine Administrativjustiz, wie man sie haben
sollte. Man würde sie vielleicht besser als
Gelegenheitsjustiz bezeichnen. Zur Illustration dafür und zum
Beweis, dass ich nicht ins Blaue hinaus rede, möchte
ich zwei Beispiele anführen, die zwar nicht direkt
mit dem Art. 17 des Gemeindegesetzes in Berührung
stehen. Man hat in der Gemeinde Biel ein Reglement
über Wohnungsnachweis und Wohnungsaufsicht
ausgearbeitet und hat das der Sanktion des Stadtrates
unterbreitet. Es ist dagegen Sturm gelaufen worden.
Die Gemeindedirektion hat ebenfalls eingegriffen und
gesagt, dieses Reglement müsse dem Volk unterbreitet
werden. Wir haben gegenüber der Gemeindedirektion
darauf hingewiesen, dass auch die Stadt Bern ein
genau gleiches Reglement ausgearbeitet habe, das
sich auf die genau gleichen gesetzlichen Bestimmungen
stützt, dort habe man gefunden, der Erlass dieses
Réglementes liege im Ermessen des Gemeinderates, obschon
inhaltlich das Reglement der Gemeinde Bern bedeutend
weiter gegangen ist, als dasjenige der Gemeinde Biel.
Für Biel hat man gefunden, dieses Reglement müsste
der Volksabstimmung unterstellt werden. Nachdem
man das der Gemeindedirektion dargetan hat, wusste
sie sich zum Schluss nicht mehr anders zu helfen, als
indem sie erklärte, wenn man einmal einen Blödsinn
gemacht habe, sei es schliesslich nicht nötig, dass man
stets daran festhalte. Man könnte vielleicht sagen, dass
das der erste Schritt zur Besserung wäre, aber bei
der Gemeindedirektion liegt die Sache anders. Man
fuhrwerkt dort im gleichen System weiter. Ein anderes
Beispiel ist das, dass man in der einen Gemeinde einen
Ausscheidungsvertrag in das Ermessen des Grossen
Stadtrates legt, in der andern Gemeinde denselben
Ausscheidungsvertrag der Volksabstimmung
unterbreiten will. So könnte man eine ganze Anzahl von
Beispielen nennen, die beweisen, dass eben die Admi-
nistrativjustiz insbesondere der Gemeindedirektion einer
wahren Zickzacklinie gleicht. Da nützt es nach meinem
Dafürhalten absolut nichts, wenn man nur Grundsätze
aufstellt, sondern ebenso wichtig wie die Aufstellung
der Grundsätze ist deren Befolgung. Es sind nun
Personaländerungen auf der Gemeindedirektion
eingetreten. Neue Besen wischen bekanntlich immer gut ;

wir wollen nur hoffen, dass sie nicht so rasch abgenützt

werden. Ich weiss, dass man selbst, in Kreisen
des Regierungsrates den Drohfinger gegen diese Admi-
nistrativjustiz aufgehoben hat; ich kann mich an einen
Entscheid einer gewissen Direktion erinnern, zu dem
die Justizdirektion geschrieben hat, sie wolle für dieses
Mal keine Opposition machen, aber sie erwarte doch
von der betreffenden Direktion, dass sie eine etwas
konsequentere Rechtsprechung ausübe, ansonst sie sich
genötigt sehen werde, gelegentlich andere Anträge
zu stellen. Man sieht also, dass durchaus nicht alles
zum Besten bestellt ist in der bernischen Administrativjustiz

und namentlich nicht auf der Gemeindedirektion
und dass es dringend zu wünschen wäre, dass bei
diesem Anlass dann auch nach dieser Richtung hin
die nötigen Schlüsse gezogen werden.

Biitikofer. Der Sprecher der Regierung hat
dargetan, dass man seinerzeit in das Gemeindegesetz nicht
den Proporz aufgenommen habe. Das stimmt. Aber
man dürfte bei dieser Gelegenheit auch sagen, dass
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die sozialdemokratische Fraktion doch ihre Zustimmung

von der Aufnahme eines Artikels abhängig
gemacht hat, der wenigstens einigermassen ein
angemessenes Vertretungsrecht gibt. Da soll uns nun
niemand plausibel machen, dass diese Angemessenheit
ein so dehnbarer Begriff sei, wie man das heute
dargelegt hat. Man hat damals die Erklärung abgegeben,
dass diese Angemessenheit so ausgelegt werden soll, wie
sie im Volke empfunden wird. Angemessen heisst nicht
das, was der Mehrheit in den Kram passt, sondern hier
muss die Auffassug des Volkes berücksichtigt werden.

Wir haben einen andern ewigen Streitpunkt in
den Gemeinden. Bei Beratung des Gemeindegesetzes
hat man ebenfalls die bestimmte Zusicherung gegeben,
dass jeweilen bei Bestellung der Behörden auf die
Vorschläge der Minderheit Rücksicht genommen werden

soll. Laut Protokoll vom 10. September 1917 hat
Herr Bühler als Kommissionspräsident gesagt: «Eine
Mehrheit sollte sich zur Pflicht machen, diejenigen
Personen zu wählen, die von der Minderheit
vorgeschlagen sind.» Herr Regierungsrat Simonin hat bei der
Beratung von Art. 17 gesagt: « Es ist klar, dass diese
Bestimmung mit gutem Willen interpretiert und
angewendet werden muss, in dem Sinne, dass die Minderheit

ihre Vertreter selbst bezeichnen soll. » Heute war
nicht gerade Anlass, auf diese Art von Streitigkeiten
hinzuweisen, aber nachdem man dartun möchte, dass
die Geschichte sich in ziemlich guten Bahnen bewege,
muss man darauf hinweisen, dass man immer wieder
versucht, trotz den abgegebenen Versprechungen der
Minderheit ihre Kandidaten vorzuschreiben, oder wie
Herr Spycher gesagt hat, auf die Qualifikation
abzustellen. Wir verbitten uns mit aller Entschiedenheit
die Behauptung, dass Kandidaten anderer Fraktionen
besser qualifiziert und gescheiter seien, als die von
der Arbeiterschaft vorgeschlagenen Kandidaten.
Glücklicherweise steht die Intelligenz in den Arbeiterkreisen
so hoch wie in andern Kreisen.

Wenn nun dargetan werden will, dass eigentlich
nur 44 Rekurse an die Regierung gelangt sind, so
vergisst man dabei zu sagen, dass das nur ein Teil
der Beschwerdestreitigkeiten ist. Es gibt mindestens
noch so viele Beschwerden, die nicht an die Regierung
gelangen. Sie haben aus der Diskussion gehört, dass
wir Gemeinden haben, in denen seit Jahren nicht eine
einzige Wahl auf den ersten Anhieb richtig
durchgeführt werden kann. Das trifft zu für die Gemeinde
Köniz ; früher war auch Urtenen in diesem Fall. Wir
haben eine ganze Anzahl von andern Gemeinden, wo
bereits gegen die zweite Wahl Beschwerde geführt
werden muss. Darum ist die Geschichte nicht so leichthin

zu behandeln, wie man hier glauben machen
wollte. Was uns bewogen hat, in dieser Sache
vorzugehen, ist der Umstand, dass man nach zehnjähriger
Praxis noch nicht in der Lage ist, Richtlinien, die
allgemein gültig wären, herauszugeben. Ich behaupte
nochmals, dass ein guter Teil der Verantwortlichkeit
für diese Kurslosigkeit bei den Behörden liegt, bei
der Administrativjustiz, wo heute so und morgen anders
entschieden wird. Es hätte mich sehr interessiert, wenn
der Regierungsrat sich zu den beiden Fällen
ausgesprochen hätte, die ich angeführt habe, zu den Fällen
Jegenstorf und Eriswil. Das ist nicht geschehen, darum
kann ich mich nur so weit befriedigt erklären von
der Beantwortung meiner Interpellation, als der
Anregung meines Fraktionskollegen Dr. Woker Rechnung
getragen werden soll.

Woker. Ich habe mit angenehmer Ueberraschung
von der Erklärung des Regierungsrates Kenntnis
genommen, wonach die Motion vom Regierungsrat
entgegengenommen wird. Das ist ein seltener Ausnahmefall

in der Behandlung meiner Motionen im Grossen
Rat. Herr Regierungsrat Dürrenmatt hat erklärt, ich
hätte wohl die Aufstellung einheitlicher und klarer
Richtlinien gewünscht, aber nicht gesagt, in welcher
Richtung sich diese Richtlinien bewegen sollen. Nun
möchte ich auf das hinweisen, was die sehr interessante

Diskussion ergeben hat. Wenn man das alles
zusammenfasst, wird man sich nicht mehr darüber
beklagen können, dass man keine genügenden
Anhaltspunkte für klare Richtlinien habe. Ich möchte
speziell auf die Ausführungen meines Fraktionskollegen
Abrecht, Stadtschreiber von Biel, aufmerksam machen,
die sich auf eine langjährige Praxis stützen und
möchte nochmals auf den bei der Begründung der
Motion ausgesprochenen Wunsch zurückkommen, die
Regierung möchte im Zusammenhang mit der
Ausführung der Motion prüfen, ob nicht eine parlamentarische

oder ausserparlamentarische Kommission
einzuberufen sei, bevor sie definitiv Stellung bezieht.
Diese Kommission hätte die Aufgabe, die Erfahrungen
zusammenzustellen und der Regierung Ratschläge für
die Aufstellung der Richtlinien zu erteilen. Ich möchte
hier gar keine Nominationen bringen, sondern nur
sagen, dass es vielleicht gut wäre, b—4 Regierungsstatthalter

zu nehmen, die mit der Materie vertraut
sind, einige Gemeindeschreiber und Stadtschreiber,
dazu vielleicht drei oder vier Leute, von denen man
weiss, dass sie speziell in die Materie eingelebt sind.
Wir haben in der heutigen Diskussion genügend Leute
kennen gelernt, die von der Materie etwas
verstehen. Eine solche Expertenkommission sollte ihre
Erfahrungen niederlegen. Dann bin ich ganz sicher,
dass die Regierung etwas schaffen kann, das besser
ist als das bisherige System. Ich möchte mit dem
Wunsche schliessen, dass die entgegengenommene
Motion auch wirklich in ihrem vollen Wortlaut zur
Auswirkung kommt. Es handelt sich nicht nur
darum, einheitliche Richtlinien aufzustellen, sondern wir
möchten auch, dass diese dann wirklich angewendet
werden.

DülTenmatt, Stellvertreter des Gemeindedirektors,
Berichterstatter des Regiernngsrates. Ich will mich
sachlich nicht mehr weiter auslassen. Das nötige ist
gesagt worden. Herrn Dr. Woker kann ich beruhigen:
ich habe die Motion genau gelesen und bleibe dabei,
dass wir sie annehmen, so wie sie lautet. Herr Bütikofer
hat eine Aeusserung von mir über die Beschwerdefälle

Jegenstorf und Eriswil gewünscht. Im Falle
Jegenstorf hat der Regierungsrat den Sozialdemokraten

recht gegeben und die Beschwerde des
Gemeinderates von Jegenstorf abgewiesen, also den
Entscheid des Statthalters bestätigt. Was will man da
noch mehr? Die Herren sind, wie es scheint, nicht
einmal zufrieden, wenn sie recht bekommen. In Sachen
Eriswil liegt der Entscheid auch ganz klar, auch dort
hat der Beschwerdeführer recht bekommen, der
Regierungsrat hat anerkannt, dass die Minderheit ein
Recht auf eine Vertretung hat, er hat lediglich die
weitere Forderung abgelehnt, dass man grundsätzlich
zum vornherein feststelle, die Minderheit habe Anspruch
auf zwei Mandate. Die Gründe sind im Regierungsratsentscheid

des langen und breiten auseinandergesetzt.
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Und nun noch eine Bemerkung zu den
Ausführungen des Herrn Abrecht in bezug auf die
Rechtssprechung der Gemeindedirektion überhaupt. Das sind
nun Sachen, die nicht hieher gehören und die ich
als etwas eigentümlich betrachte, wenn sie
vorgebracht werden in einem Moment, wo der betreffende
Direktionsvorsteher noch nicht acht Tage im Grabe
ruht, sich also hier nicht mehr selbst verteidigen
kann. Ich weiss nicht, was Herrn Abrecht das Recht
gibt, zu behaupten, die Justiz, die auf der Gemeindedirektion

geübt werde, sei eine Gelegenheitsjustiz.
Diesen Vorwurf muss ich schon dem Andenken meines
Kollegen zuliebe zurückweisen.

Abrecht. Nur eine persönliche Bemerkung. Bs lag
mir selbstverständlich durchaus fern, das Andenken
eines Verstorbenen hier irgendwie zu berühren. Wenn
ich die Sache in diesem Zusammenhang zur Sprache
gebracht habe, so deshalb, weil es nicht das erste
Mal ist, wo ich mich mit dieser Angelegenheit
beschäftigen muss. Wir führen seit Jahr und Tag mit
der Gemeindedirektion einen Kampf um eine wirkliche
Rechtsprechung, die Anspruch auf den Namen einer
Administrativjustiz erheben kann. Ich möchte
beifügen, dass ich ganz genau weiss, dass die eigentlich
verantwortliche Person hier auch nicht anwesend ist,
das ist der frühere Sekretär der Gemeindedirektion.
Schliesslich muss man diese Sache doch zur Sprache
bringen. Wenn er anwesend sein sollte, umso besser.
Man ist auf der Gemeindedirektion gerade unter der
Aegide des früheren Sekretärs so weit gekommen,
dass man im Gemeinderat von Biel die Frage ernstlich

erwogen hat, ob man in den Fällen, wo man an
die Gemeindedirektion gelangen müsse, nicht immer
das Gegenteil von dem verlangen wolle, was man
eigentlich will, damit man sicher das richtige
bekomme. So ist die Situation.

Die Motion Woker wird vom Vorsitzenden, weil
nicht bestritten, als angenommen erklärt.

Herr Präsident Neuensch wander übernimmt
wieder den Vorsitz.

Bodenverbessernns; Wesanlase Mürreii-Gimmelvvald.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Wer in der Gegend einigermassen
bekannt ist, weiss, dass Gimmelwald eine kleine
Dorfschaft ist, die zwischen Stechelberg, der hintersten
Talsohle der Lauterbrunnentales und Mürren liegt
und die weder nach der Richtung Mürren noch nach
der Richtung Stechelberg einen fahrbaren Weg
besitzt, so dass alle Waren getragen werden müssen.
Seit Jahren versuchte die Gemeinde Lauterbrunnen,
eine Verbindung zwischen Gimmelwald und Stechelberg

herzustellen. Allein die Projektaufnahmen haben
gezeigt, dass die Strasse viel zu teuer zu stehen käme,
dass die Kosten zu der Bedeutung der Ortschaft in
keinem richtigen Verhältnis stehen würden. Nachdem

die Bahn Lauterbrunnen-Mürren ihren Fahrplan
auf das ganze Jahr ausgedehnt hat, besitzt Gimmelwald

grösseres Interesse an einer richtigen Verbindung
mit Mürren, besonders da die Leute von Gimmelwald

in der Hauptsache ihren Verdienst in Mürren finden.
Aus diesem Grund hat man die Frage der Erstellung
einer Wegverbindung Gimmelwald-Mürren studiert.
Die Schwierigkeit besteht in dem ziemlich grossen
Höhenunterscheid, der hier zu überwinden ist (300 m),
sie wird noch gesteigert dadurch, dass das Gelände
ausserordentlich steil ist. Wer diese Strecke schon
einmal begangen hat, wird sich dessen erinnern. Bei
einem Gefälle von 60—70°/o ist eine Weganlage,
namentlich wenn es sich um nicht ganz trockenes
Gebiet handelt, mit grossen Schwierigkeiten und
Kosten verbunden. Anderseits musste man sich aber
sagen, dass ohne die Erstellung dieser Weganlage die
Dorfschaft Gimmelwald ökonomisch nach und nach
vollkommen zugrunde gehen müsste. Die Bevölkerung
wäre zur Auswanderung gezwungen.

Man hat ein Projekt aufgestellt, das für eine
Strecke von annähernd 3000 m Kosten in der Höhe
von 174,000 Fr. vorsah, also 60 Fr. pro Laufmeter
für einen Weg von 2,8 m Breite. Wir haben mit
einem Kulturingenieur des Bundes eine Begehung
vorgenommen. Der Bund hat erklärt, trotzdem es sich
nicht eigentlich um einen Alpweg handle, denn das
Strässchen von Gimmelwald nach Mürren führt nicht
eigentlich ins Alpgebiet, sei er bereit, einen Beitrag
zu leisten in der gleichen Höhe wie der Kanton, weil
damit ein Bergdorf in seiner Existenz aufrecht
erhalten werden könne.

Die Vorlage hätte in der letzten Session zur
Behandlung kommen sollen, allein der Sprechende hat
ausdrücklich gewünscht, eine Delegation der
Staatswirtschaftskommission möchte das Projekt anschauen,
da, wenn man nur vom grünen Tisch aus referiert,
es im Grossen Rat sicher Befremden erregen würde,
dass für eine Strassenanlage von zirka 3 km eine
Summe von 180,000 Fr. ausgeworfen werden muss.
Die Abordnung der Staatswirtschaftskommission hat
nun die Anlage angeschaut und wird ihren Befund
abgeben können. Wir sind nach näherer Prüfung der
Verhältnisse dazu gekommen, den Voranschlag auf
190,000 Fr. zu erhöhen, weil einige recht schwierige
nasse Partien vorhanden sind, wo noch Entsumpfungen
und Verbaungen vorgenommen werden müssen. Wenn
man die Strasse einmal anlegen will, so muss sie solid
angelegt sein, so dass sie nicht durch Rutschungen
zerstört werden kann.

Was die wirtschaftliche und ökonomische Seite
anbetrifft, so habe ich bereits bemerkt, dass man nicht
auf eine direkte Verzinsung rechnen kann. Anderseits
ist es aber klar, dass die Ortschaft Gimmelwald auf
den Aussterbeetat gesetzt werden wird, wenn das Strässchen

nicht gebaut wird. Von den verschiedensten
Seiten wird immer verlangt, man solle für die Erhaltung

der Gebirgsbevölkerung etwas tun. Hier haben
wir eine sehr gute Gelegenheit, um die Existenz eines
kleinen Dorfes aufrechtzuerhalten. Die Bevölkerung
von Gimmelwald ist wirtschaftlich nicht mehr mit
Stechelberg und Lauterbrunnen verknüpft, sondern
ausschliesslich mit Mürren. Sie setzt die in Gimmelwald

produzierte Milch in Mürren ab; diejenige
Bevölkerung, die nicht durch landwirtschaftliche Arbeit
in Anspruch genommen ist sucht in Mürren ihren
Verdienst sowohl im Sommer als namentlich im Winter.
Aus diesem Grunde ist das Wegprojekt gerechtfertigt,
und wir möchten Ihnen beantragen, demselben
zuzustimmen unter Erhöhung des Devises von 174,000 auf
190,000 Fr., damit wir keinen Nachtragskredit riskieren
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müssen. Der Staatsbeitrag beträgt 25 °/o. Die
Ausführung der Arbeit ist so gedacht, dass ausschliesslich
Arbeitslose aus jener Gegend für die Arbeit verwendet
werden sollen. Ob die Strasse in einem oder zwei
Wintern fertig erstellt wird, ist Nebensache; Hauptsache

ist, dass die Arbeit in Angriff genommen wird,
dass nachher die Ausgaben für Strassenbauten der
Hauptsache nach der dortigen Bevölkerung wieder
als Einnahmen für geleistete Arbeiten zufallen. Damit
lösen wir in jener Gegend die Arbeitslosenfrage auf
längere Zeit, indem die Arbeiter eingestellt werden
können, die in unmittelbarer Nähe zur Verfügung
stehen. Wir möchten beantragen, auf dieses Projekt
einzutreten und das Maximum des Staatsbeitrages auf
47,500 Fr. zu erhöhen.

Bühler (Frutigen), Berichterstatter der
Staatswirtschaftskommission. Die Besichtigung dieser projektierten

Weganlage und die Prüfung der Verhältnisse
an Ort und Stelle durch eine Delegation der
Staatswirtschaftskommission ist namentlich aus zwei Gründen

nötig und zweckmässig gewesen. Einmal mit
Rücksicht darauf, dass es sich hier nicht um eine
eigentliche Alpverbesserung im engeren Sinne des
Wortes handelt, d. h. es soll nicht ein Strässchen erstellt
werden, das in Weide- und Alpgebiet führt, sondern
es handelt sich um die Erstellung eines Verbindungs-
strässchens zwischen den beiden Dörfern Gimmelwald
und Mürren. Sodann ist diese Besichtigung nötig
gewesen, weil die Kostensumme ausserordentlich hoch ist.
Sie ist überdies von 174,000 auf 190,000 Fr. erhöht worden,

so dass der Laufmeter nunmehr auf 65 Fr. zu stehen
kommt. Die Besichtigung bat, ergeben, dass der
gegenwärtige Weg von Gimmelwald nach Mürren sich in
einem sehr schlechten Zustande befindet. Er ist sehr
schmal und weist Steigungen bis zu 30 % auf, kann
also nur als Fussweg benützt werden. Ueberdies ist
seine Benützung namentlich im Winter bei Glatteis
und Schnee direkt mit Gefahr verbunden. Anderseits
muss bemerkt werden, dass die Bevölkerung des
abgelegenen Dörfchens Gimmelwald notgedrungen das

ganze Jahr hindurch mit Mürren, das Bahnstation ist,
verkehren muss. Wir haben konstatieren können, dass
das Terrain ausserordentlich schwierig ist. Es handelt
sich um sehr steile Hänge mit einem Quergefälle von
60—65 °/o und mit verschiedenen verwässerten Stellen,
die durch Entwässerungsanlagen trocken gelegt werden

müssen. Das bedingt selbstverständlich viel Mauerwerk.

Die Beschaffung des nötigen Steinmaterials ist
ausserordentlich schwierig. Wir haben den Eindruck
bekommen, dass die im Kostenvoranschlag eingesetzten

Einheitspreise durchaus nicht übersetzt sind und
liaben der Landwirtschaftsdirektion nahegelegt, die
Voranschlagssumme etwas zu erhöhen. Es ist bereits
vom Herrn Landwirtschaftsdirektor erwähnt worden,
dass man zwei Projekte geprüft hat, einmal die
Verbindung Stechelberg-Gimmelwald, sodann die
Verbindung Gimmelwald-Mürren. Wir haben die erstere
Strecke ebenfalls besichtigt, haben aber feststellen
können, dass das Terrain dort noch viel schwieriger
ist. Anderseits muss berücksichtigt werden, dass die
Leute von Gimmelwald nicht mit Stechelberg
verkehren, sondern mit der Bahnstation Mürren. Aus
diesem Grunde ist es durchaus logisch und richtig,
die Verbindung mit Mürren herzustellen. Der
gegenwärtige Zustand ist direkt unhaltbar, so dass es Pflicht
der Einwohnergemeinde Lauterbrunnen ist, mit Hilfe

von Staat und Bund den in ausserordentlich ärmlichen
Verhältnissen lebenden Bewohnern von Gimmelwald
endlich eine menschenwürdige Verbindung zu schaffen.
Namens der einstimmigen Staatswirtschaftskommission
möchte ich Ihnen beantragen, diese 25%, im Maximum
47,500 Fr., zu bewilligen.

von Almen. Als Vertreter dieser Gegend möchte ich
vorab Herrn Regierungrat Moser und dem
Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission für die warme
Empfehlung bestens danken. Ich habe weiter nichts
beizufügen. Die Erstellung des Weges ist, wie die
Herren gesagt haben, eine absolute Notwendigkeit.
Gimmelwald mit seinen 400 Einwohnern ist wohl eines
der wenigen Dörfer im Kanton Bern, die noch keinen
Weg besitzen. Es ist nichts als recht, dass nun dieser
Weg erstellt wird. Ich möchte dem Rat ebenfalls
empfehlen, das Projekt zu unterstützen.

Genehmigt.

Beschluss:

Der Gemeinderat von Lauterbrunnen sucht
um einen Beitrag nach an die Kosten einer
Weganlage, welche von der Post in Gimmelwald bis
zum Hotel Enzian in Mürren führen soll. Die
Kronenbreite des Weges soll 2 m 80, die Gesamtlänge

2974 m, die grösste Steigung 12,5 °/o und
die Kosten 190,000 Fr. betragen.

Auf den Antrag der Landwirtschaftsdirektion
beschliesst der Grosse Rat, es sei an die
wirklichen Kosten dieser Weganlage ein Staatsbeitrag
von 25 %, höchstens aber 47,500 Fr., unter
folgenden Bedingungen zuzusichern :

1. Der Beitrag ist zahlbar nach Massgabe der
zur Verfügung stehenden Kredite. Zahlungen
werden erst geleistet, wenn der Landwirtschaftsdirektion

über den Stand der Arbeiten und deren
Kosten gehörige Bauberichte und zuverlässige
Abrechnungen im Doppel eingereicht worden sind.

2. Die Einwohnergemeinde Lauterbrunnen ist
verpflichtet, die ganze Anlage kunstgerecht und
auf Grundlage der Pläne zu erstellen, sowie auf
ihre Kosten dauernd in gutem Zustande zu
erhalten. Sie haftet auch für den Unterhalt der
Weganlage.

Bau und Unterhalt stehen unter Aufsicht der
Staatsbehörden; diese sind berechtigt, die den
Verhältnissen entsprechenden Weisungen zu
erteilen.

Insbesondere sind die im Bericht des
kantonalen Kulturingenieur-Bureaus enthaltenen
Vorschläge bei der Ausführung zu berücksichtigen
und alle erforderlichen Detailpläne vor Beginn
der betreffenden Arbeiten zur Genehmigung
einzureichen.

Allfällige Abänderungen oder Abweichungen
vom Projekt sind vor ihrer Inangriffnahme der
Landwirtschaftsdirektion schriftlich bekannt zu
geben und dürfen nur nach ausdrücklicher
Bewilligung zur Ausführung kommen.

3. Die Arbeit ist öffentlich zur Konkurrenz
auszuschreiben; die Eingaben sind an das
kantonale Kulturingenieur-Bureau zu richten, welches
zusammen mit den Beteiligten über die
Vergebung entscheidet.



(14. November 1927.) 485

4. Das im Wegperimeter gelegene Land ist
rationell zu bewirtschaften.

5. An eine allfällige Kostenüberschreitung wird
kein Staatsbeitrag geleistet.

6. Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden,
nachdem das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement

und das kantonale Arbeitsamt hierzu
die Bewilligung gegeben haben.

7. Bei der Ausführung sind die Weisungen
des kantonalen Arbeitsamtes zu beachten. Das
letztere ist berechtigt, für diesen Wegbau auch
Arbeitslose, die nicht in der Umgebung von
Lauterbrunnen wohnen, zuzuweisen.

8. Für die Ausführung des Unternehmens und
die Einreichung der Abrechnung wird den
Beteiligten Frist gewährt bis Ende 1932.

9. Die Einwohnergemeinde Lauterbrunnen hat
innerhalb Monatsfrist nach Eröffnung dieses
Beschlusses dessen Annahme zu erklären.

Hilfskasse; Gesuch lim Aufnahme; Abweisung.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es handelt sich um eine Eingabe
des Herrn Notar Eugen Scherrer, a. Gerichtspräsident

von Laufen, der sich unterm 16. Mai 1927 an
den Grossen Rat gewendet hat mit dem Gesuch,
man möchte ihm eine Rente ausrichten. Das Gesuch
ist an den Regierungsrat gegangen und von diesem
an die Hilfskassenkommission überwiesen und ist dort
so erledigt worden, dass direkt von der Hilfskasse aus
dem Herrn Scherrer mitgeteilt worden ist, dass die
gesetzlichen Voraussetzungen zu einem Rentenanspruch
fehlen und infolgedessen eine Rentengewährung an
ihn nicht möglich sei. Herr Scherrer hat sich mit dieser
Erledigung nicht zufrieden gegeben, sondern den
Grossen Rat neuerdings ersucht, er möchte sich mit
dem Geschäft abgeben. Darum muss heute die
Angelegenheit durch den Grossen Rat erledigt werden.
Der Regierungsrat stellt Ihnen den Antrag, Sie möchten
auf das Gesuch nicht eintreten, weil der Grosse Rat
nicht kompetent ist, in der vorliegenden Frage zu
entscheiden. Herr Scherrer ist nämlich bereits im Jahre
1918 aus dem Staatsdienst ausgetreten, er ist als
Gerichtspräsident nicht wieder gewählt worden, infolgedessen

ist sein Anstellungsverhältnis mit dem Staat
im Jahre 1918 liquidiert worden, während die kantonale
Hilfskasse erst auf 1. Januar 1921 in Kraft getreten
ist. Herr Scherrer ist als Angestellter des Staates
mit der kantonalen Hilfskasse niemals in ein rechtliches

Verhältnis getreten. Es besteht absolut keine
rechtliche Möglichkeit, ihm gestützt auf das Hilfskassen-
dekret vom Grossen Rat aus irgendwelche Entschädigung

auszurichten. Das ist von Seite der Kommission
aus Herrn Scherrer mitgeteilt worden, worauf das neue
Begehren um Zubilligung einer Rente kam. Die gesetzlichen

Voraussetzungen fehlen in vollem Umfang; wir
können das einfach nicht. Wenn man etwas geben
wollte, müsste man es via Armengesetzgebung geben,
aber auf jeden Fall nicht so, dass der Grosse Rat
beschliessen würde, ein Rente auszurichten. Wir
ersuchen Sie darum, auf das Geschäft nicht einzutreten.

Sclimutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Staatswirtschaftskommission schliesst sich

der Auffassung der Regierung an und heisst sie in allen
Teilen gut. Herr Scherrer stand allerdings 18 Jahre
lang im Staatsdienst; er ist nach seiner Wegwahl in
eine gewisse Notlage gekommen, aber das ist nun
nicht ein genügender Rechtsgrund, um ihn in die
Hilfskasse aufzunehmen, die ja erst gegründet worden
ist nachdem Herr Scherrer den Staatsdienst schon
seit einigen Jahren verlassen hatte. Der Konsequenzen
halber kann auf ein derartiges Gesuch nicht eingetreten

werden. Wir haben den Regierungsrat ersucht,
zu prüfen, ob man vielleicht auf anderem Wege Herrn
Scherrer eine gewisse Erleichterung bringen könne,
wenn er sich wirklich heute noch in einer Notlage
befindet.

Genehmigt.

Beschluss :

Notar Eugen Scherrer, alt Gerichtspräsident
von Laufen, hat am 16. Mai 1927 an den Grossen
Rat das Gesuch gestellt, es möchte ihm angesichts
seiner schwierigen Lage und mit Rücksicht auf
seine frühere Betätigung im Staatsdienst eine
Invalidenrente zugesprochen werden. Notar Scherrer
stand von 1889 bis 1904 als Gerichtsschreiber
und von 1915 bis Ende Juli 1918 als
Gerichtspräsident von Laufen im Staatsdienst. Im Jahre
1918 wurde er als Gerichtspräsident nicht
wiedergewählt. Er ist also aus dem Staatsdienst
ausgeschieden, lange bevor die Hülfskasse für das

Staatspersonal ihre Tätigkeit aufnahm (1. Januar
1921). Die gesetzlichen Voraussetzungen zu einer
Pensionierung des Gesuchstellers sind infolgedessen
nicht gegeben, was die Verwaltungskommission
der Hülfskasse durch Beschluss vom 15. Juni 1927

festgestellt hat. Scherrer hat sich aber mit diesem
Beschluss nicht zufrieden gegeben; er wünscht
vielmehr einen Entscheid des Grossen Rates. Der
Grosse Rat ist aber zur Behandlung dieses Gesuches,
abgesehen davon, dass es sachlich nicht begründet
ist, gar nicht zuständig. Der Grosse Rat tritt auf
die Gesuche Scherrer vom 16. Mai und 12.
September 1927 nicht ein.

Verlagnngslrage.

Kammermann. Verschiedene Mitglieder, die an der
Beratung des Dekretes über den Naturschadenfonds
interessiert sind, haben bereits verreisen müssen und
haben mich gebeten, den Antrag zu stellen, es sei
dieses Geschäft erst morgen zu behandeln.

Präsident. In diesem Falle hätten wir keine
Geschäfte mehr, da wir das Jagdgesetz heute nicht
vornehmen können, weil noch ein wichtiger Artikel durch
die Regierung zu behandeln ist. Ich beantrage daher,
wenigstens die Eintretensfrage noch zu behandeln.

Kaninierinaiiii. Ich stelle den Antrag auf
Abbrechen.

Abstimmung.
Für den Antrag Kammermann Minderheit.

123*
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Dekret
betreffend

den Nalurschadeiiloiids.

(Siehe Nr. 26 der Beilagen.)

E i il t re t e n s f r a g e.

Diirrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Vortrag der Armendirektion ist
Ihnen ausgeteilt worden. Sie haben daraus entnehmen
können, was uns bewogen hat, dieses Dekret zu
erlassen. Wir wollten einen Fonds fruchtbar machen,
um Naturschäden einigermassen begegnen zu können.
Seit Bestehen des Armengesetzes sind jährlich 20,000 Fr.
für diese Zwecke ausgegeben worden, im ferneren ist
der Betrag, der nach Wasserkraftgesetz jährlich
ausgeschieden wurde, an den Zins gelegt worden. In
diesem Gesetz ist ausdrücklich ein Dekret vorbehalten,
das seinerzeit darüber Auskunft geben soll, wie der
Betrag zu verwenden ist. Endlich haben wir noch die
Leistungen, die auf dem Wege der freiwilligen Sammlungen

zusammengetragen werden, um da, wo die Not
am grössten ist, etwas helfen zu können. Ich mache
darauf aufmerksam, dass das eine reine Hilfsaktion ist, die
absolut keinen Versicherungscharakter hat. Man kann
keinen Anspruch daraus ableiten, sondern die Hilfeleistung

aus dem Naturschadenfonds muss sich bemessen
nach den verfügbaren Mitteln einerseits und nach der
flöhe des Schadens, der in einem Jahr entsteht, anderseits.

Das wechselt von Jahr zu Jahr. Wir haben zwei
schwere Jahre hinter uns, wir wollen hoffen, dass es
wieder besser wird. Der Fonds beträgt rund eine halbe
Million. Es ist vorgesehen, dass davon jährlich der
Zinsertrag genommen werden kann, also rund 25,000
Franken, so dass jährlich zusammen mit dem Budgetkredit

der Armendirektion und andern Einnahmen
ein Betrag von 45 bis 50,000 Fr. zur Verfügung steht.
Zwischen den vorberatenden Behörden besteht Ueber-
einstimmung bis auf einen einzigen Punkt, auf den
ich in der Detailberatung zu sprechen kommen möchte.
Ich möchte in der allgemeinen Diskussion nur noch
etwas sagen, damit es gesagt ist. Es ist in der
Kommission die Rede davon gewesen, man hätte eine
Bestimmung über einen gewissen Selbstbehalt aufnehmen
und sagen sollen, dass Schäden unter 100 Fr. nicht
in Betracht kommen können. Ich bin der Meinung,
dass wir das gerade wegen des Charakters dieses
Naturschadenfonds nicht tun können. Wir müssen zuerst
wissen, was wir zur Verfügung haben, wie hoch die
Schäden sind, aber wir können im Dekret selbst
unmöglich allzuweit gehende Vorschriften aufnehmen.
Wir müssen der Regierung freie Hand lassen, von Fall
zu Fall zu entscheiden und jedes Jahr unter Benützung
der verfügbaren Mittel das zu machen, was möglich
ist. Gegenwärtig ist die Situation die, dass wir im
allgemeinen Schäden unter 100 Fr. nicht berücksichtigen,

dass sie aber berücksichtigt werden können,
wenn ein einzelner mehrere Schäden erleidet, die alle
unter 100 Fr. sind, zusammen aber diesen Betrag
überschreiten oder wenn grosse Bedürftigkeit vorhanden
ist. Man ist einigermassen an die eidgenössischen
Vorschriften gebunden, indem auch beim eidgenössischen
Fonds für Elementarschäden gewisse Bedingungen
bestehen. Wir müssen im Interesse der Sache darnach

trachten, dass wir ungefähr die gleichen Formen
beobachten, dann haben wir die Garantie, dass wir aus
dem eidgenössischen Fonds die nötigen Subsidien
bekommen.

Ferner kann bei der Eintretensfrage die Frage
behandelt werden, wer berücksichtigt werden soll, ob
auch Korporationen Beiträge erhalten können. Im
allgemeinen ist das bis jetzt nicht gemacht worden. Man
wird die Korporationen gegenüber den Einzelpersonen,
die geschädigt worden sind, etwas zurücksetzen müssen.
Ich gebe aber zu, dass es doch Fälle geben kann, wo
solche Schäden berücksichtigt werden müssen, namentlich

bei Alpkorporationen. Grund und Boden gehört
formell der Korporation, während die wirklichen Eigentümer

die betreffenden Kuhrechtbesitzer sind. Das
Dekret hat davon Umgang genommen, etwas zu
präzisieren, es sagt in § 2 allgemein, wer Anspruch erheben
wolle, solle ein Gesuch einreichen und es wird der
Ausführung überlassen von Jahr zu Jahr die hier zur
Verfügung stehenden Mittel zu beschliessen und auch
darüber Beschluss zu fassen, ob Korporationen
berücksichtigt werden können. Das sind ein paar
einleitende Bemerkungen zu diesem Dekret. Ich möchte
mit der Kommission, die in der Eintretensfrage
einstimmig gewesen ist, empfehlen, auf die Vorlage
einzutreten.

Kauimertitanu, Präsident der Kommission. Namens
der einstimmigen Kommission empfehle ich Eintreten
auf das Dekret. Die Kommission ist gleich zusammengesetzt

wie diejenige, die das kürzlich vom Volke
angenommene Gesetz über die Versicherung der
Gebäude gegen Elementarschäden vorzuberaten hatte.
Wir haben nach Annahme des Gesetzes gesehen, wie
wohltuend diese Bestimmungen wirken werden bei
den Schadensfällen, die in diesem Jahr an den
Gebäuden vorgekommen sind. Es sind an Gebäuden in den
Berggebieten Schäden in der Höhe von 60 bis 65,000
Franken eingetreten. Es ist den betreffenden Gebäudebesitzern

Heil widerfahren, dass diese Schäden nach
Massgabe des Gesetzes berücksichtigt werden. Schon
damals, als das Gesetz über die Versicherung der
Gebäude in Frage stand, hat man gesagt, sobald
als möglich müsse man auch ein Dekret
ausarbeiten, das Bestimmungen über die Hilfeleistung
aus dem Naturschadenfonds enthalte. Sie sehen, dass
auch hier wieder den abgelegenen Gegenden etwas
geholfen werden kann. Bis jetzt war die ganze Arbeit
der Armendirektion überwiesen. Nun soll dieses Dekret
erlassen werden. Der Herr Direktor des Armen wesens hat
vorhin gesagt, wir seien in allen Teilen einig geworden.

Das trifft zu bis auf einen einzigen Punkt, auf
den wir in der Detailberatung zu sprechen kommen
werden. Immerhin wird es gut sein, wenn man hier
schon ein wenig Aufklärung gibt, mit was für Geld
wir da eigentlich umgehen. Es handelt sich nicht um
eine Versicherung, sondern um einen kleinen Fonds,
der gegründet worden ist, um in Schadensfällen zu
helfen. Nun darf man schon sagen, dass das Dekret die
Sache so ordnen sollte, dass der Betrag, der hier
vorgesehen ist, ungeschmälert den Leuten, die vom
Unglück in dieser Form betroffen werden, zukommen
sollte. Wir glauben, dass man in Zukunft diesen
Verhältnissen besser Rechnung tragen sollte. Es ist auch
angeführt worden, dass man die Schatzungskosten
vermindern könnte, wenn die Schäden in den Gemeinden
etwas sorgfältiger abgeschätzt würden. Heute sei es
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so, dass man auf die Gemeindeschätzungen nicht
abstellen könne. Im Dekret wird vorgesehen, dass die
Gemeinde zuerst die Sache schätzen lassen und dass
ein kantonaler Schätzer beigezogen werden kann. Damit

soll die Schätzung für den betreffenden Fall als
erledigt betrachtet werden können. Es steht aber jederzeit

der Armendirektion oder dem Regierungsrat frei,
die ganze Sache überprüfen zu lassen. Auf diese Art
glauben wir das Schatzungsverfahren etwas abgekürzt
zu haben. Wir haben dabei nicht etwa das Mitspracherecht

der Gemeindebehörden ausgeschaltet. Wir haben
in der Kommission einige Abänderungen beschlossen.
Man hat uns aber dort gesagt, man sollte das Dekret
nicht zum zweiten Mal drucken lassen, um Kosten
zu sparen. Wir haben das begrüsst und auf die
Drucklegung unserer Abänderungsanträge verzichtet.
Dieselben werden Ihnen mündlich eröffnet. Namens der
einstimmigen Kommission empfehle ich Eintreten auf
das Dekret.

La Nicca. Ich habe zum Dekret selbst nicht viel
zu sagen, möchte aber hier eine Bemerkung anbringen,
die ich beim Elementarschadenversicherungsgesetz
unterlassen habe. Mit diesem Dekret stehen wir offenbar

auf der letzten Etappe, die vorläufig möglich ist
in der Bekämpfung dieser Elementarschäden. Ich muss
sagen, dass viele von uns, die wir, wenigstens nach
menschlichem Ermessen, von Elementarschäden dieser
Art nicht betroffen werden, über die relativ
ungenügende Lösung, die hier vorgeschlagen wird, nicht
ganz erfreut sind. Wir haben uns allerdings sagen
müssen, dass ein Mehreres nicht möglich ist. A
beiden Gedanken muss ich doch noch aussprechen, dass
dieser Fonds, der nur eine halbe Million beträgt,
gegenüber den Schäden, die im Bericht der Regierung

für die letzten 25 Jahre auf annähernd 5
Millionen veranschlagt sind, auch im Zusammenhang mit
dem jährlichen Kredit absolut ungenügend ist. Wenn
wir auch vorläufig diese Aktion als abgeschlossen
betrachten, so müssen wir doch die Regierung
ersuchen, unbedingt in den nächsten Jahren die Frage
weiter zu studieren, wie dieser Fonds auf diejenige
Höhe gebracht werden kann, dass er effektiv imstande
ist, den gewaltigen Schäden zu begegnen. Der Fonds
müsste demnach etwa eine Höhe von 5—6 Millionen
haben. Damit könnten wir etwas ausrichten und
könnten vielleicht dem grössten Teil der Schäden
begegnen. Es ist vielleicht der einzige Weg, der
beschritten werden könnte, dass man einmal eine ganz
kleine Steuer, sagen wir einen Rappen vom Hundert
der Grundsteuerschatzung, zuschlagen würde, der für
die Aeufnung dieses Fonds verwendet würde. Wenn
der Fonds eine gewisse Höhe erreicht hätte, könnte
man diesen Zuschlag wieder fallen lassen. Ein solcher
Zuschlag würde sofort bedeutende Summen bringen,
mehr als eine Liebesgabensammlung. Man hätte dabei
auch die Genugtuung, dass wenn man etwas auf dem
Wege der Steuer leistet, diese Steuer doch einmal
ihr Ende finden würde. Bei unserer grossen
Steuerbelastung ist die Einführung dieser Zuschlagssteuer
gegenwärtig nicht wohl möglich. Aber vielleicht liesse
sich etwas machen in dem Moment, wo die Kriegssteuer

dahinfällt. Ich möchte an die zuständige
Direktion die Bitte richten, dass sie die Sache nicht als
erledigt betrachten, sondern Mittel und Wege studieren
möge, um effektiv diesen grossen Schäden einmal
richtig begegnen zu können.

Suri. Ich möchte den Antrag des Herrn Dr.
La Nicca lebhaft unterstützen. Es wird ihn speziell
freuen, wenn ich sage, dass der Kanton Graubünden
die Frage so gelöst hat, wie er es vorschlägt, indem
er jährlich ein Zehntelpromille des Wertes des Kulturlandes

als Steuer einzieht, ebenso der Kanton Appen-
zell-Ausserrhoden. Ein Zuschlagsbeitrag von 10 Rp.
pro Tausend würde im Kanton Bern jährlich eine
Summe von einer halben Million einbringen, so dass
man nach einigen Jahren einen Fonds hätte, mit dem
man nun allen Eventualitäten ruhig entgegensehen
könnte. Der Anfang ist nun mit diesem Dekret
gemacht; ich habe auch die Auffassung, dass man in
dieser Richtung weiter gehen muss. Wir müssen es
machen, wie die kantonale Brandversicherungsanstalt
es für die Häuser macht: die Besitzer müssen einen
Fonds zusammenbringen, damit man später nicht mehr
auf die allgemeine Wohltätigkeit angewiesen ist.

Ityter. Ich empfehle Ihnen Eintreten auf die
Vorlage, wie sie aus der Diskussion der Kommission
hervorgegangen ist. Wir waren schon immer überzeugt,
dass mit der Novelle zum Brandversicherungsgesetz
die ganze Aktion nicht abgeschlossen sein soll, dass
weitere Massnahmen kommen müssen gegen
Elementarschäden an Kulturland usw. Hier ist es
bemühend, dass wir nur einen ganz bescheidenen Fonds
haben, um den ungeheuren Schadensfällen, die im
Verlauf dieses Sommers eingetreten sind, entgegentreten

zu können. Allerdings wird auch die
Liebesgabensammlung gestatten, helfend einzugreifen. Alles
das wird aber in keiner Weise genügend sein. Wir
haben einige ganz typische Fälle gesehen, die uns
alle eigentlich erschüttert haben, wo man sich fragen
musste, ob die Leute in.Zukunft ihre Existenz werden
aufrecht erhalten können. Der Gedanke des Herrn
Dr. La Nicca hat darum seine volle Berechtigung.
Er ist auch in der Kommission diskutiert worden und
wird in nächster Zeit realisiert werden müssen. Wir
können nicht alles auf einmal erringen. Der
Naturschadenfonds, der zur Verfügung steht, beträgt knapp
eine halbe Million ; der jährliche Beitrag nach Armengesetz

20,000 Fr. Man könnte sich vielleicht fragen,
ob nicht dieser Beitrag auf dem ordentlichen Budgetweg

erhöht werden soll, da er der Geldentwertung
heute in keiner Weise mehr entspricht. Aber alles
das haben wir in der Kommission zurückstellen müssen,
indem wir uns sagten, dass wir vorläufig nehmen
müssen, was zu erreichen ist und versuchen müssen,
mit Liebesgabensammlungen den Schäden zu
begegnen, die das Katastrophenjahr mit sich gebracht
hat. Wir waren uus darüber klar, dass das nichts
abschliessendes sein kann. Auch weitere Bevölkerungskreise

werden die Auffassung teilen, dass weiter
gebaut werden muss. Wir hoffen, dass vielleicht jetzt
eine Ruhepause eintrete, und dass sich in den nächsten
Jahren der Fonds selbst äufnen kann. In diesem Sinne
beantrage ich auch meinerseits Eintreten auf das
Dekret.

Kammern]ami, Präsident der Kommission. Ich
möchte die Anregung des Herrn Dr. La Nicca bestens
verdanken, muss ihm aber bemerken, dass er etwas
zu spät kommt. Der Sprechende hat bei Art. 7 einen
bezüglichen Antrag gestellt, der Ihnen allerdings aus
Sparsamkeitsgründen nicht gedruckt zugestellt worden
ist. Der Antrag ging dahin, dass man der Armen-
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direktion die Möglichkeit einräumen möchte, wenn
wieder normale Zeiten sind, einen Hilfsfonds
anzulegen, der gestattet, aus dem Zinserträgnis und aus
der Zuwendung laut Armengesetz und Wasserrechtsgesetz

die Schädigungen durch Naturereignisse einiger-
massen richtig zu vergüten. Ich habe mir vorgestellt,
dass man die Abgabe nicht nur von Kulturland,
sondern von der Grundsteuerschatzung erheben würde
in Form eines Zuschlages von 5 oder 10 Rp. pro
Tausend. Ziehen wir 10 Rp. ein, so gäbe uns das
eine halbe Million pro Jahr, bei 5 Rp. die Hälfte.
Damit hätten wir einen Anfang. Bei der heutigen
Situation in Steuerschachen kann davon allerdings
nicht die Rede sein. Wir ersuchen aber den Herrn
Armendirektor, sobald der Kanton Bern wieder in
einigermassen normale Zeiten eingetreten ist, der
Regierung die Sache zu unterbreiten, ob man nicht
auf dem Wege einer solchen Steuer einen Fonds
anlegen könnte, der unbedingt nötig wäre, um die
Schäden einigermassen richtig zu vergüten. Es ist
dabei auch noch angeführt worden, dass man weiter
gehen sollte. Wir wollen aber nicht alles miteinander
verschmelzen. Sie sehen daraus, dass wir in der
Kommission an diese Sache gedacht haben. Bis jetzt haben
wir keine Versicherung gegen Schäden an Boden und
Kultur. Es sollte unbedingt darauf hingewirkt werden,
dass man auch in dieser Beziehung den Leuten unter
die Arme greifen kann. Man muss nur wissen, wie
das geht bei den Naturschäden. Im Oberland z. B.
ist, wenn ein Stück Land weggeschwemmt wird, unter
Umständen die ganze Existenz einer Familie gefährdet.
Man sollte auch in dieser Beziehung den Leuten im
ganzen Land herum einmal etwas zurechthelfen. Es
ist also der Wunsch der Kommission, dass auch auf
diesem Gebiet in Zukunft etwas gehen sollte.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Schluss der Sitzung um 53/4 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 15. November 1927,

vormittags 81/* Uhr.

Vorsitzender: Präsident Ne u en sc h w an d e r.

Der Namensaufruf verzeigt 209 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 14 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Amstutz, Arni, Chopard,
Choulat, Maître, Monnier (Tramelanj, Müller (Seftigen),
Schlappach, Ueltschi, Wägeli; ohne Entschuldigung-
abwesend sind die Herren: Aeschlimann, Bourquin
(Biel), Lüthi (Biel), Meusy.

rFa.gesord.xin.iig s

Antwort des Kegiernugsrates auf die einfache

Aufrage Feil.

(Siehe Seite 271 hievor.)

Zur Verlesung gelangt folgende Antwort des
Regierungsrates :

Nach der Verwerfung der Steuergesetzrevision vom
28. Juni 1925 beauftragte der Regierungsrat die Finanz-
direktion mit den Vorarbeiten zu einer Totalrevision
des Steuergesetzes. Zu gleicher Zeit trat das
Steuergesetzkomitee mit den Professoren Blumenstein und
Weyermann in Verbindung, die zu einer Auftragserteilung

zur Ausarbeitung eines Steuergesetzentwurfes

an die beiden Herren führte. Es zeigte sich
bald, dass in diesem Verfahren Nachteile lagen, die
auf die Vorarbeiten hemmend wirkten. Um diese
Nachteile zu beseitigen, war es notwendig, die
Leitung der Vorarbeiten in eine Hand zu legen. Die
mit dem Steuergesetzkomitee geführten Unterhandlungen

führten zu einer Auflösung der Verpflichtungen
der beiden genannten Herren gegenüber diesem
Komitee, so dass nunmehr die kantonale Finanzdirektion
als einzige vorbereitende Stelle in Betracht fällt. Im
Einverständnis mit dem Regierungsrat hat die
Finanzdirektion ihrerseits die beiden Professoren zu diesen
Arbeiten beigezogen.

Fell. Laut Reglement ist es nicht angängig, über
diese Antwort zu diskutieren. Immerhin möchte ich
sagen, dass die Antwort nicht erschöpfend ist, wie
ich es mir vorgestellt und in der Anfrage verlangt
habe, weshalb ich mir vorbehalte, später wieder eine
Anfrage in anderer Form zu stellen.
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Dekret
betreffend

den Mnrschadenfonds.

Portsetzung.

(Siehe Seite 486 hievor.)

Detailberatung.
§ 1.

Dürrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 1 wird lediglich gesagt, dass in
Zukunft Unterstützungen zu den im Gesetz selber
vorgeschriebenen Zwecken ausgerichtet werden sollen.
Diese Fassung entspricht den beiden Gesetzen, nämlich
Armengesetz, Art. 55, und Wasserkraftgesetz, Art. 30.
Die Kommission hat einen Zusatz beschlossen, und
die Regierung stimmt zu, wonach es im ersten Satz
heissen soll : «... zusammen mit den nach § 55 A.
und N. G. und dem Ertrag allfälliger Liebesgabensammlungen

», Sammlungen also, wie sie letztes
und dieses Jahr wieder durchgeführt worden sind.
Ferner bin ich aufmerksam gemacht worden, dass in
der Redaktion noch eine Verbesserung vorgenommen
werden sollte. Der Entwurf sagt : «... Beiträge an
Beschädigungen oder drohende Gefahren ». Es ist
richtiger, hier den gesetzlichen Wortlaut aufzunehmen
und zu sagen : « Beiträge in Fällen von Beschädigungen
oder drohenden Gefahren .».

Endlich ist in der Kommission gewünscht worden,
dass hier Auskunft erteilt werde, wie es gemeint sei
mit diesen Fällen von drohenden Gefahren. Das ist
nicht so zu verstehen, dass bei eingetretenen
Unglücksfällen etwa noch ein gewisser Zuschlag für
weiter dauernde Beschädigung des Grundstückes
gemacht werden sollte, sondern so, dass dort, wo es

nötig und auch möglich ist, Abwehrmassnahmen unterstützt

werden können, indem man z. B. gegen drohende
Erdrutsche rechtzeitig einschreitet und durch besondere
Sicherungsbauten das Unglück zu verhüten sucht.
Wir beantragen Annahme von § 1 mit den erwähnten
Ergänzungen.

Angenommen nach Antrag Dürrenmatt.

Beschluss:

§ 1. Aus dem Erträgnis des Naturschadenfonds
werden zusammen mit den nach § 55 A. und N. G.
und dem Ertrag allfälliger Liebesgabensammlungen
jährlich in das Staatsbudget aufzunehmenden
20,000 Fr. Unterstützungen ausgerichtet, welche
im Sinne von Art. 30 des Gesetzes über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte und § 55 A. und
N. G. zu verwenden sind für Beiträge in Fällen
von Beschädigungen oder drohenden Gefahren
durch Naturereignisse (Wasser, Lawinen, Orkane,
Erdbeben, Erdschlipfe und dergl.) und Unglücksfälle,

gegen welche keine Versicherung möglich
war oder in welchen die Unterlassung derselben
nach den Umständen entschuldbar ist oder durch
welche, trotz der Versicherung, gleichwohl grosser
Schaden entstanden ist.

§ 2.

Dürrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Die « pièce de résistance » in der
Kommissionsberatung war § 2, der das Verfahren
ordnet, wenn solche Naturschadenereignisse eingetreten

und Gesuche um Unterstützung gestellt worden
sind. Die Fassung des Regierungsrates war etwas
knapp, weshalb wir eine neue Fassung suchten, die
den Intentionen der Kommission besser entspricht.
Der Regierungsrat hat sich der neuen Fassung
angeschlossen. Das erste Alinea bleibt gleich ; es ist,
wie schon gestern bemerkt wurde, ganz allgemein
gefasst. Jedermann, der glaubt, eine Unterstützung
beanspruchen zu können, kann ein Gesuch einreichen.
Das muss aber innert 14 Tagen geschehen. Wir haben
die Frist von 14 Tagen deshalb gewählt, weil in der
Anmeldung beim eidgenössischen Fonds eine dreissig-
tägige Frist vorgesehen ist. Daher müssen auch wir
Zeit haben, die Fälle einigermassen zu untersuchen,
bevor wir sie an die eidgenössische Instanz weiterleiten,

sofern wir das für nötig halten.
Sodann würden wir neu beifügen: «Die

Armendirektion stellt dem Gemeinderat zu Händen der
Geschädigten Formulare zur Verfügung. Der Gemeinderat

sorgt dafür, dass dieselben gewissenhaft ausgefüllt

werden, und stellt unrichtig oder ungenügend
ausgefüllte Formulare dem Anmeldenden zur
Ergänzung zurück. » Es sind das Formulare, wie sie
schon dieses Jahr erstellt wurden für die zahlreich
angemeldeten Schadenfälle. Sie sind den eidgenössischen

nachgebildet, sind aber, wie ich gerne zugebe,
noch der Verbesserung fähig. Man wird untersuchen
müssen, wie sie am zweckmässigsten eingerichtet
werden können. Das Nötige wird vorgedruckt, damit
der Gesuchsteller nur noch die Rubriken ausfällen
muss: das eingetretene Ereignis, seine Verhältnisse,
besonders die ökonomischen Verhältnisse; dann bleibt
Raum für den Bericht des Gemeinderates usw. Diese
Formulare werden den Gemeinden zur Verfügung
gestellt. Dort soll man dann auch beim Eintreffen der
Gesuche darauf sehen, dass die Formulare richtig
ausgefüllt sind.

Dann würden wir weiter sagen : « Der Gemeinderat
nimmt ohne Verzug selber oder durch hiezu

bestellte beeidigte Sachverständige die nötigen
Feststellungen und Schätzungen vor und leitet das Gesuch
mit seinem Bericht an den Regierungsstatthalter. » So
wird nun ausdrücklich bestimmt, dass der Gemeinderat

selbst die nötigen Feststellungen und Schätzungen
vorzunehmen hat. Wo die Fälle und Verhältnisse
allgemein bekannt sind, wird er dies selbst tun können.
Handelt es sich um abgelegenere Gegenden oder
grössere Schadenfälle, die er nicht von sich aus
beurteilen kann, so wird er geeignete Sachverständige
herbeiziehen. Es ist zweckmässig, dass die Gemeindebehörde

eine vorläufige Schätzung vornimmt, damit
die spätern Behörden einigermassen orientiert sind
über die voraussichtliche Höhe des Schadens. Wir
haben hierin schon allerlei erlebt. Es ist ganz wohl
verständlich, dass im ersten Moment solche Schäden
in sehr starker Weise übertrieben werden; kommt man
dann an Ort und Stelle, so ist oft fast nichts mehr
davon zu sehen.

Das dritte Alinea bleibt unverändert. Danach hat
der Regierungsstatthalter ohne Verzug der
Armendirektion das Gesuch zu übermitteln, die die An-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1927. 124



490 (15. November 1927.)

meidung beim schweizerischen Fonds besorgt. Das
weitere Verfahren wird im folgenden § 3 geregelt.
Zur vollständigen Abklärung will ich hier immerhin
beifügen, dass es auch denkbar ist, dass die
Gemeindebehörde, ohne selbst eine Schätzung
vorgenommen zu haben, sofort telephonisch oder brieflich
die Armendirektion informiert, wenn ein Unglück
grösseren Umfang hat, damit der kantonale Experte
an Ort und Stelle gesandt werden und sich dort mit
dem Gemeinderat oder dessen Sachverständigen
vereinbaren kann, um die nötigen Feststellungen
vorzunehmen. Man muss in den Vorschriften grösstmög-
liche Freiheit lassen, damit jeweilen so vorgegangen
werden kann, wie es am zweckmässigsten scheint.
Ich beantrage Ihnen Annahme von § 2 mit diesen
Abänderungen.

Kammcrmann, Präsident der Kommission. In der
Kommissionsberatung hat es sich als notwendig
erwiesen, diesen Paragraphen etwas zu erweitern. Namentlich

die uns vom kantonalen und eidgenössischen
Schätzer, Herrn Nikiaus, gemachten Angaben haben
uns gezeigt, wie notwendig es ist, dass die Schadenfälle

in den Gemeinden etwas besser angesehen und
beurteilt werden, als es bisher geschehen ist. Nach
den Berichten der Vertreter des Oberlandes war es
gegeben, noch einige Ergänzungen vorzunehmen. Bisher

wurde es so gehalten, dass die Bäuerten oder
Genossenschaften, die Besitzer von gesayten Alpen
waren, keine Gesuche für Unterstützung aus dem
Naturschadenfonds einreichen konnten. Nun gibt es
aber im Emmental wie im Oberland Verhältnisse, wo
auch solche Genossenschaften unbedingt eine
Unterstützung erhalten sollten. So hat man sich gesagt,
dass unter dem Wörtchen «wer» alles verstanden
sein soll, wie gestern schon Herr Regierungsrat Dürrenmatt

erklärt hat; auch die Genossenschaften können
Gesuche einreichen, die natürlich durch die
Armendirektion und die Kommission geprüft werden.

Herr Nikiaus hat uns geschildert, wie aus den
Gemeinden mitunter Schätzungen eintreffen, mit denen
man gar nichts anfangen könne, und wie viel
einfacher und leichter es doch sei, gerade in den
Gemeinden eine etwas sorgfältigere Schätzung
vorzunehmen. Darum ist die Kommission dazu gekommen,
zu bestimmen, dass jeweilen der Gemeinderat von
sich aus oder durch eine kleinere Kommission die
Schäden abschätzen lässt und gleich mit der
Anmeldung des Falles auch seinen Antrag einreichen
kann. Wir gehen sogar noch weiter und erklären,
dass zur Schätzung des Schadenfalles in den Gemeinden
auch ein kantonaler Schätzer beigezogen werden kann,
wodurch das Verfahren bedeutend abgekürzt wird.
Findet die Armendirektion dann, sie wolle trotzdem
den Fall noch überprüfen lassen, so ist diese
Untersuchung dann viel einfacher, weil der Schaden klarer
und sicherer dargestellt worden ist. Das Dekret bringt
also eine Vereinfachung in der Schätzung, weshalb
wir Ihnen die Fassung der Kommission empfehlen.

Lörtscher. Ich begrüsse die neue Fassung, frage
mich aber, ob es nicht im Interesse der Sache wäre,
wenn die Anmeldefrist vielleicht auf 8 Tage verkürzt
würde; so gewinnen die Behörden mehr Zeit, um sich
nachher mit dem Fall zu befassen. Es wird sich kaum
jemand 14 Tage lang besinnen müssen, ob er einen
Schaden anmelden wolle oder nicht. Anderseits ist zu

sagen, dass die Gemeindebehörde vielleicht gern im
Plenum Stellung zu der Frage nimmt und eher
Gelegenheit dazu findet, wenn ein eingetretener Schaden
innert 8 Tagen bei ihm angemeldet werden muss.

Rytcr. Ueber diese Frist ist in der Kommission
auch diskutiert worden. Ich glaube, man sollte die
Fassung so belassen; sonst hätte vielleicht bei grösseren
Schadenfällen die Kommission nicht einmal genügend
Zeit, sich die Sache richtig anzusehen. Das hindert
die Gemeindebehörde durchaus nicht, den Schaden
sofort, vielleicht sogar telephonisch, anzumelden,
damit die Regierung unverzüglich den kantonalen
Experten hinausschicken kann.

Kammcrinann, Präsident der Kommission. Auch
ich möchte dem Rat empfehlen, die 14 Tage stehen
zu lassen; man würde den betreffenden Gemeinden
keinen Dienst erweisen mit einer Verkürzung der
Anmeldefrist auf 8 Tage. Grössere Schadenfälle sollen
allerdings sofort angemeldet werden, vielleicht auch
telegraphisch. In den weitläufigen Gemeinden würde
eine Frist von 8 Tagen vielleicht gar nicht ausreichen,
um die Schäden in verschiedenen Gebieten und
Tälchen feststellen zu lassen.

Seliletti. Ich möchte als Mitglied der Kommission
ebenfalls der Frist von 14 Tagen das Wort reden.
Es ist, wie Herr Kammermann sagt : Mancherorts
wäre es gar nicht möglich, die eingetretenen Schäden
in der Zeit von 8 Tagen zu besichtigen ; denn wir
haben mitunter sehr weitläufige Gemeinden Ist die
Abschätzung in 8 oder sogar in 3 Tagen möglich,
dann kann natürlich die Anmeldung rascher erfolgen.

Alinea 2 lautet nunmehr: «Der Gemeinderat nimmt
ohne Verzug selber oder durch dazu bestellte
Sachverständige die nötigen Feststellungen und
Schätzungen vor.» Das hindert nicht, statt der Gemeindeschätzer

Bezirksschätzer zu bezeichnen, namentlich
wo allzu nahe verwandtschaftliche Beziehungen die
Schätzung etwas beeinträchtigen könnten.

Dürrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich halte auch dafür, die 14 Tage
sollten beibehalten werden. Es ist den Gesuchstellern
kein Dienst erwiesen, wenn man die Frist allzu kurz
bemisst; es soll einer Zeit haben, sich zu entschliessen,
ob er ein Gesuch einreichen will oder nicht. Im ersten
Schreck ist man leicht geneigt, die Sache schwärzer
anzusehen, als der Fall aussieht, wenn man einige
Tage verstreichen lässt.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Grosse Mehrheit.

Bescliluss :

§ 2. Wer eine Unterstützung aus dem
Naturschadenfonds begehrt, hat sein Gesuch innerhalb
14 Tagen dem Gemeinderat des Ortes, wo das
schädigende Ereignis eingetreten ist, einzureichen.

Die Armendirektion stellt dem Gemeinderat
zu Händen der Geschädigten Formulare zur
Verfügung. Der Gemeinderät sorgt dafür, dass
dieselben gewissenhaft ausgefüllt werden, und stellt
unrichtig oder ungenügend ausgefüllte Formulare
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dem Anmeldenden zur Ergänzung zurück. Der
Gemeinderat nimmt ohne Verzug selber oder
durch hiezu bestellte beeidigte Sachverständige
die nötigen Peststellungen und Schätzungen vor
und leitet das Gesuch mit seinem Bericht an den
Regierungsstatthalter.

Der Regierungsstatthalter stellt es ohne Verzug
der kantonalen Armendirektion zu. Die
Armendirektion besorgt die Anmeldung beim
schweizerischen Fonds für Hilfe bei nicht versicherbaren

Elementarschäden.

§ 3.

DiiiTenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der erste Satz soll gemäss Beschluss der
Kommission etwas anders gefasst werden, damit er sich
mit dem soeben beschlossenen § 2 besser anpasst. In der
Vorlage heisst es: « Die Armendirektion lässt hierauf den
Schaden durch Schätzer an Ort und Stelle ermitteln. »

Statt dessen solles nun heissen: «Die Armendirektion lässt
hierauf den Schaden durch Schätzer an Ort und Stelle
endgültig feststellen.» Die durch die kantonalen Schätzer
vorgenommene Peststellung ist also eine endgültige.
Um noch deutlicher zu sein, schlägt der Regierungsrat
vor, zu sagen: «durch Schätzer, welche vom
Regierungsrat ernannt werden, an Ort und Stelle .» Ich
denke, die Kommission wird sich mit dieser Passung
einverstanden erklären können. Die Zeit reichte nicht
mehr hin, um das noch der Kommission zu
unterbreiten; es ist nur im Interesse der Klarheit, wenn
beigefügt wird, dass diese Schätzer durch den
Regierungsrat zu bezeichnen sind. Die endgültige Feststellung

durch die Zentralbehörde ist durchaus notwendig,
denn sie bietet eine Garantie dafür, dass im ganzen
Kantön nach übereinstimmenden Grundsätzen die
Einschätzung vorgenommen wird. Die Schätzer dürfen
auch nicht einer Gegend nahe dem eingetretenen
Schadenfall angehören; das wird schon in der
eidgenössischen Vorschrift ausdrücklich gesagt. Auch
wenn sie selber kein Interesse an der Sache haben,
ist es doch leicht denkbar, dass sie, wenn sie z. B. am
gleichen Orte wohnen, nicht mit der nötigen Objektivität

den Fall prüfen können.
Weiter heisst es dann wie bisher, dass die Schätzer

ein Protokoll über ihre Besichtigung aufzunehmen haben
und dass der Regierungsrat die für das Schätzungsverfahren

notwendigen Weisungen erlässt. Dies muss
man mit Rücksicht auf die mannigfaltigen Verhältnisse,

wie sie eintreten können, dem Regierungsrat
überlassen ; es lässt sich nicht im Dekret selbst sagen,
das müsse so und so gemacht werden. Je nach dem
Ereignis muss der Regierungsrat von Fall zu Fall
Vorschriften erlassen. Dabei wird er sich im allgemeinen
an die Weisungen halten, wie sie von der eidgenössischen

Kommission für den Naturschadenfonds
aufgestellt worden sind.

Der Regierungsrat hat Wert darauf gelegt, bei
den in diesem und dem verflossenen Jahr ernannten
Schätzern die Personalunion zwischen unsern und den
eidgenössischen Schätzern herzustellen. Es hat sich als
sehr zweckmässig erwiesen, dass wir im Kanton die
gleichen Schätzer hatten, wie für den eidgenössischen
Fonds.

Das dritte Alinea bildet einen kleinen Zankapfel
zwischen Regierung und Kommission. Der Entwurf
der Regierung lautet: «Die Kosten des Schätzungsverfahrens

trägt der Naturschadenfonds. » Die
Kommission hat beschlossen, statt dessen zu sagen : « Die
Kosten des Schätzungsverfahrens trägt der Staat. »

Die Regierung hat nach nochmaliger Beratung
beschlossen, an der ursprünglichen Fassung festzuhalten,
einmal schon aus der Erwägung heraus, dass man
nun überall bestrebt ist, in der Staatsverwaltung wo
möglich Ersparnisse zu machen. Speziell die
Armendirektion hat nicht nötig, neue Verwaltungsausgaben
in ihr Budget aufzunehmen; es wird dem Budget
unserer Direktion mit Recht schon vorgeworfen, es sei
bedenklich hoch und man müsse sehen, dass diese
Armenausgaben nicht noch weiter anwachsen. Darum
sind wir der Meinung, dass diese Kosten nicht vom
Staat oder der Gemeinde, sondern vom Naturschadenfonds

selber getragen werden müssen. Das lässt sich
auch sachlich rechtfertigen; denn schliesslich werden
die Mittel, aus denen der Naturschadenfonds gespeist
wird, auch wieder vom Staat zur Verfügung gestellt,
einmal die jährlichen 20,000 Fr. und sodann die 10%
aus den Wasserkraftkonzessionen. Im übrigen ist zu
sagen, dass in normalen Jahren diese Kosten gar keine
grosse Rolle für den Naturschadenfonds spielen. Es
ist dagegen eingewendet worden, es sei nicht recht,
dass man den Geschädigten noch in Form von Kosten
etwas «abzwacke». Es wird aber nicht so gemacht,
dass im einzelnen Fall ein Abstrich an der betreffenden

Unterstützung gemacht wird, sondern die gesamten
Kosten des Schätzungsverfahrens eines ganzen Jahres
werden aus dem Naturschadenfonds bestritten, ohne
dass deswegen der einzelne Geschädigte verkürzt wird.
Wir beantragen Ihnen deshalb die Fassung des
Regierungsrates zur Annahme. In grösseren Fällen, wie im
vergangenen und im laufenden Jahr, wo die Schäden
in die Hunderttausende gehen, nehmen glücklicherweise

auch die zur Verfügung stehenden Mittel einen
andern Umfang an. So war es letztes Jahr möglich,
über den konstatierten Schaden hinaus noch etwas
in den Fonds zu legen, und auch dieses Jahr sind
uns durch die veranstaltete Sammlung wieder ziemlich
hohe Beträge zur Verfügung gestellt worden. Auch
in einem solchen Falle lässt es sich also rechtfertigen,
die Kosten aus dem Naturschadenfonds zu vergüten.

Kammcrinann, Präsident der Kommission. Mit der
vom Regierungsrat vorgeschlagenen Ergänzung,
wonach er als Wahlbehörde für die Schätzer bezeichnet
wird, sind wir einverstanden, nicht dagegen beim 3.
Alinea. Ich erlaube mir daher, Ihnen gestützt auf die
uns gemachten Mitteilungen den Standpunkt der
Kommission zu begründen. Es ist von den Schätzern
dargetan worden, wie schwierig es in verschiedenen Fällen,
wie sie etwa im Oberland, im Emmental und im Jura
vorkommen, sei, den Anforderungen an den
Naturschadenfonds gerecht zu werden, und wie notwendig
es daher sei, dass der Fonds im vollen Umfang den
Geschädigten zugute komme. Herr Nikiaus war so
freundlich, uns dies an einem Beispiel zu zeigen, das
ich Ihnen in Kürze ebenfalls wiedergeben will.

Herr Nikiaus hat berichtet, dass er in Unterlangen-
egg mit seinen Kollegen einen Fall abzuschätzen
gehabt habe, der ihm schwer zu denken gebe, weil es
sich nicht um einen Teil eines Gutes handle, sondern
um ein ganzes Heimwesen, das bedroht und geschä-
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digt sei. Auf der Sonnseite, gegen die Zulg hin, liegt
ein Gut, das von einem Schmid aus Frutigen
bewirtschaftet wird. Er war Konkursit gewesen, seine
Frau hat das Gut erworben. Land und Wald haben
einen Inhalt von zirka 38 Jucharten. Das Gut ist
belastet bis auf 35,000 Fr., gekauft wurde es für 45,000
Franken. Es ist eine vollständig arrondierte Liegenschaft,

es greift nicht etwa Liegenschaft von anderer
Seite zwischen hinein. Wie die Sache nun aussieht,
das wurde uns von Herrn Nikiaus geschildert, und
wenn der eine oder andere Kollege einen
Sonntagsspaziergang in jene Gegend macht, möchte er es sich
doch auch ansehen. Das ganze Gut ist im Rutschen
begriffen, nach der Zulg hin ; da sieht man einen Riss
am andern. Ungefähr 50 Bäume liegen teils am Boden
oder neigen an der Halde aufwärts, da ihnen der
Boden unter den Wurzeln weggezogen wird. Unsere
Kommission hat diesen Fall auch besichtigt und
gesehen, dass die Rutschungen in diesem Heimwesen
weiter gehen. Das erstemal, als die Kommission dort
war, gingen die Risse noch nicht bis zum Haus, während

dies bei der nächsten Besichtigung bereits der
Fall war; dem Brückstöcklein entlang befindet sich
ein 15 m langer Riss, der ganzen Länge nach, so dass
bei Fortdauer dieser Rutschungen zu befürchten ist,
dass das Brückstöcklein und eventuell sogar das Häuschen

den Hang hinab rutscht.
Nun sollen nach Dekret auch die ökonomischen

Verhältnisse der Gesuchsteller in Betracht gezogen
werden. Wie steht es mit dieser Familie? Da waren
18 Kinder; vier davon sind gestorben, die andern 14
leben noch. Von diesen 14 sind 7 der Schule entlassen,
von den 7 andern gehen 3 zur Schule, 4 sind noch
nicht schulpflichtig.

Wenn man solche Verhältnisse ansieht, bekommt
man so recht die Ueberzeugung, dass es nicht gerechtfertigt

ist, von dem, was diese Leute erhalten sollten,
noch etwas wegzunehmen zur Deckung der Kosten
des Verfahrens. Der gesamte Ertrag aus dem
Naturschadenfonds sollte den Geschädigten zu gute kommen.
Was in dem angeführten Fall gemäss Gesetz geschehen
kann, weiss ich noch nicht; jedenfalls aber ist es ein
ganz schwieriger Fall, der einem die Notwendigkeit
vor Augen führt, die Gelder aus dem Fonds im vollen
Umfang für die Geschädigten aufzuwenden.

Das Armengesetz ist 1894 angenommen worden ;

damals hatte man für diesen Zweck 20,000 Fr.
vorgesehen. Nun ist ja der heutige Geldwert ein ganz
anderer als noch in den 90er Jahren. Schon aus
diesem Grunde ist es angezeigt, den Geschädigten den
vollen Betrag zur Verfügung zu stellen und die Kosten
dem Staat zu überbinden. Es sind ausserdem aber
noch viele Schadenfälle angemeldet, so dass der
Antrag der Kommission zum 3. Alinea unbedingt gerechtfertigt

ist. Die Armendirektion soll deswegen nicht zu
kurz kommen, und ich habe die Auffassung, dass sich
Herr Regierungsrat Dürrenmatt bei Aufstellung des

Voranschlages zu wehren weiss und sicher zu seiner
Sache kommen wird.

Nach den Berichten der Mitglieder, die etwas im
Kanton herumkommen, besonders in die abgelegeneren
Gegenden, heisst es dort jeweilen : Mein Gott, in erster
Linie kommen die Herren von der Kommission und
nehmen einen Betrag vorweg, und erst lange nachher
kommen dann wir! Wir wollen uns diesem Vorwurf
nicht aussetzen; in Tat und Wahrheit wird aber auch
niemand den Schätzern zumuten wollen, sich ohne

Entgelt zur Verfügung zu stellen. Ich habe die
Ueberzeugung, dass kein Schätzer dem Staat mehr anrechnen
wird, als sein muss, dass also die Kosten nicht grösser
werden, auch wenn der Staat sie übernehmen muss.
Es ist auf diese Weise sogar noch eine bessere
Kontrolle möglich, als wenn die Kosten zu Lasten des
Naturschadenfonds fallen ; denn dann werden sie in
erster Linie durch die Armendirektion und in zweiter
Linie noch durch den Kantonsbuchhalter kontrolliert,
und wer diesen kennt, weiss genau, dass zur Sache
gesehen wird. Im übrigen kann man doch auch auf
die Ehre der mitarbeitenden Schätzer abstellen; mir
wenigstens bietet jeder der drei Herren volle Garantie
dafür, dass keine Ueberforderungen vorkommen werden,

auch wenn der Staat die Kosten übernimmt.
Darum empfehle ich Ihnen den Antrag der Kommission.

Ryter. Der Standpunkt des Herrn Regierungsrat
Dürrenmatt ist sehr begreiflich; er hat seine Bedenken
dagegen, dass die Kosten des Verfahrens ohne weiteres
seiner Direktion aufgehalst werden sollen. Die Situation

ist aber doch folgende: Die Kosten, speziell in
diesem Jahr, sind so hohe, dass sie über '/io der zur
Verfügung stehenden Mittel ausmachen. Da glaube
ich nun doch, dass man den kleinen Betrag von
50,000 Fr., wie er in normalen Zeiten zur Verfügung
steht — denn man kann doch nicht jedes Jahr eine
Bettelei oder Liebesgabensammlung, wie es so schön
genannt wird, veranstalten — vollständig dazu
verwenden sollte, um den Betroffenen aus der grössten
Not zu helfen; denn es wird ja immer ein Notfall
vorausgesetzt, wenn der Naturschadenfonds in Angriff
genommen werden soll. Wir halten also dafür, dass
der Antrag des Kommissionspräsidenten seine volle
Berechtigung hat. Das Schatzungsverfahren, wie es

vorgesehen ist, wird etwas vereinfacht werden können,
wodurch sich die Kosten auch noch etwas reduzieren
lassen. Ob schliesslich der Staat so oder anders belastet
wird, ob die Leute aus dem Armenetat unterstützt werden

müssen oder ob aus dem Fonds ein entsprechender
Beitrag geleistet wird, kommt schliesslich auf das

gleiche heraus.
Auf jeden Fall sollte man nicht den Gedanken

aufkommen lassen, dass die Schätzer anders arbeiten
werden, je nachdem, ob die Kosten dem Staat oder
dem Fonds selbst verrechnet werden ; eine gewisse
Selbstkontrolle ist ja immer da. Die Schätzer selbst
bedauern es, dass die ihnen erwachsenen Kosten und
die Taggelder noch von dem kleinen Betrag in Abzug
gebracht werden sollen. Und zudem wird auch in den
Gemeinden draussen ziemlich intensiv kontrolliert, was
die Leute leisten, wie sie ihre Zeit zubringen. Ich
beantrage Ihnen ebenfalls, den Antrag der Kommission
anzunehmen.

Uebrigens bin ich erstaunt, zu sehen, dass dieser
Antrag bekämpft wird, nachdem in der « Neuen
Berner Zeitung» im Bericht über die Sitzung der
Fraktion der Bauern- und Bürgerpartei der Satz zu
lesen stand : « Gestützt auf die bezügliche Abstimmung

wird die Fraktion für den Antrag der Kommission

eintreten, wonach die Kosten der Schätzung in
jedem Fall durch den Staat zu tragen sind.» Dass eine
Verschiedenheit in der Auffassung zum Ausdruck
kommen konnte, ist einigermassen begreiflich. Aber
vergessen Sie nicht, dass es sich bei dieser
Unterstützung immer um Leute handelt, die sonst in Not
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kommen. Profitieren kann da keiner ; denn wer seinen
Schaden selbst zu tragen vermag, der wird nicht
berücksichtigt, weil laut § 5 die Vermögens- und
Einkommensverhältnisse des Betroffenen berücksichtigt
werden sollen.

Schletti. Ich möchte Ihnen als Mitglied der
Kommission ebenfalls den Antrag der Kommission warm
zur Annahme empfehlen. Als Vertreter einer Gegend,
die'alljährlich in die Lage kommt, Gesuche um
Unterstützung aus diesem Fonds einzureichen, konnte ich
jeweilen sehen, wie wohl es dem kleinen Manne tut, wenn
er aus dem Naturschadenfonds einen kleinen Beitrag an
den erlittenen Schaden erhält. Gestern wurde erklärt,
der zur Verfügung stehende Betrag sei sehr beschränkt,
man habe Krisen und müsse die Aeufnung des Fonds
auf bessere Zeiten versparen. Da sollte man doch dafür
sorgen, dass den Leuten etwas mehr gegeben werden
kann, dass nicht durch die Bezahlung der Kosten der
Schätzer ein Betrag vorweg genommen wird, durch den
man sonst vielleicht einen Geschädigten, der gerade auf
der Grenze stand, auch noch hätte berücksichtigen
können.

Im Gesetz von 1894 heisst es, dass jährlich 20,000
Fr. an den Fonds beigesteuert werden müssen. Nun
ist aber die Geldentwertung eine so grosse geworden,
wie schon Herr Kammermann bemerkt hat, dass der
Staat wirklich diesen Betrag etwas erhöhen dürfte.
Es handelt sich darum, dem kleinen Mann, speziell
dem Bergbauer zu helfen, von dem man immer wieder
spricht. Ich hoffe, der Grosse Rat nehme nicht eine
kleinliche Haltung ein in dem Moment, wo es nun
gilt, diesen Bedrängten etwas unter die Arme zu
greifen.

Snri. Ich möchte bemerken, dass die Kommission
in dieser Frage nicht einstimmig war, auch wenn es
bloss ein einziges Mitglied war, das dem Antrag der
Regierung zugestimmt bat. Nach der bisherigen
Diskussion könnte die irrige Auffassung aufkommen,
dass die Entschädigung der Experten, sobald z. B. im
Jura oder in einem Krachen des Oberlandes ein Notfall
eingetreten ist, vom Unterstützungsbeitrag in Abzug
gebracht würde. So verhält es sich nicht, sondern die
Schätzungskosten werden das ganze Jahr hindurch
zusammengerechnet und dann aus dem Gesamtfonds
zurückvergütet. Das Dekret lehnt sich in diesem, wie
in allen Hauptpunkten, an die eidgenössischen
Vorschriften an, laut welchen der schweizerische Fonds
die Expertenkosten zu tragen hat.

In der Botschaft des Regierungsrates ist zu lesen,
dass der Naturschadenfonds nunmehr aus der Staatskasse

herausgenommen werden soll, um als spezieller
Fonds durch die Hypothekarkasse verwaltet zu werden;
.mit andern Worten, das soll nun ein Geschäft für sich
sein. Deshalb habe ich in der Kommission die
Auffassung vertreten, es sei nicht richtig, dass man vom
Staat jährlich einen runden Beitrag an diesen Fonds
verlange und dann beifüge : Du, Staat, hast dann auch
noch die Kosten zu bezahlen, die sich aus diesem
Geschäft ergeben! Schon aus diesen Reinlichkeitsgründen
sähe ich es nicht gerne, wenn der Rat dem
Kommissionsantrag zustimmen würde. Der Staat leistet heute
zweimal 20,000 Fr. 40,000 Fr. im Jahr an den
Fonds, beansprucht auch die Zinsen dieses Fonds nicht,
und wenn an seinen eigenen Liegenschaften Schaden
eintritt, bezieht er nichts aus dem Fonds für sich. Auch

dies spricht dafür, dass man nun für die Kosten des
Verfahrens nicht einfach wieder an den Staat gelangen
kann. In andern Kantonen werden, wie gestern bemerkt
wurde, von den Liegenschaftsbesitzern Beiträge
bezogen ; es geht dort also nicht alles einfach zu Lasten
des Staates.

Von den Herren Kammermann und Ryter ist mit
Recht bemerkt worden, dass unter diesen Notleidenden
mitunter sehr arme Leute seien. Aber es liegt in der
Hand des Armendirektors, gestützt auf die Berichte
der Gemeindebehörden und der Experten die Beträge
in angemessener Weise zu verteilen, und wir alle
werden einverstanden sein, dass diese Hand eine milde
sein soll. Wir haben ferner in der Kommission die
Ueberzeugung gewonnen, dass die Schätzer, unter
denen sich auch Herr Nikiaus befindet, das Herz auf
dem rechten Fleck haben. Es lässt sich sehr wohl
verantworten, dass der Betrag für die Kosten, der
zwischen 3000 und 10,000 Fr. im Jahre ausmacht, je
nachdem es ein Katastrophenjahr ist oder nicht, dem
Fonds selber entnommen wird. Schon in einigen Jahren
werden wir einen noch grössern Fonds haben, bei dem
dann die paar tausend Franken an Kosten überhaupt
keine Rolle mehr spielen werden. Ich stimme deshalb
dem Antrag der Regierung zu.

Cliristeler. Ich glaube, es handelt sich hier nicht
einmal um die Kosten, es handelt sich um den «

Geruch». Damit die Sache einen etwas bessern Geruch
erhält, erkläre ich, dem Antrag der Kommission
zuzustimmen.

M. Friedli (Delémont). Le 3° alinéa de l'art. 3 dit
que les frais de l'expertise sont à la charge du Fonds
des dommages causés par les éléments.

Au sein de la commission, après avoir longuement
discuté le pour et le contre, nous sommes arrivés à

la conclusion que ces frais doivent être supportés
par l'Etat. Nous avons eu l'occasion d'entendre un
rapport très intéressant de M. Niklaus qui a eu l'amabilité

de nous faire visiter une ferme dans la vallée
de l'Eriz pour ainsi dire ruinée. Nous avons constaté
qu'il était malheureux que les sinistrés doivent
supporter eux-mêmes les frais d'expertise. L'expert lui-
même nous a déclaré que bien souvent il se trouvait
mal à l'aise en voyant des gens pour ainsi dire ruinés
par un sinistre avoir l'impression que premièrement
on payait les estimateurs, et ensuite le dommage.
Nous tenons à ce que les estimateurs ne se trouvent
pas dans une position si délicate.

La loi sur l'assistance publique, qui date d'il y a
bientôt 30 ans, devrait être révisée, et le chiffre de
20,000 fr. qu'elle prévoit comme participation annuelle
de l'Etat, porté à 50,000 fr., pour tenir compte des
exigences et du coût de la vie actuelle. Car, en mettant

les frais d'expertise à la charge de l'Etat, celui-ci
réalise encore un bénéfice.

Je conclus à ce que le Grand Conseil veuille bien
admettre la manière de voir de la majorité de la
commission, comme l'a préconisée M. Kammermann.

Kam merman n, Präsident der Kommission. Ich kann
erklären, dass die Kostenberechnung nach Antrag der
Regierung nicht etwa so zu verstehen ist, dass z. B.
jenem Schmid in Unterlangenegg die Kosten, die das
Abschätzen seines Schadens verursacht, vom
Unterstützungsbeitrag abgezogen werden. Aber es verhält

125*



494 (15. November 1927.)

sich doch so: Wenn z. B. 50,000 Pr. für die
Vergütung der Schäden zur Verfügung stehen und die
Unkosten der Schätzer für ihre Arbeit, Reiseauslagen
usw. in diesem Jahr 4000 Pr. betragen, dann bleiben
eben nur noch 46,000 Pr. zur Verteilung übrig. Mit
den andern 4000 Pr. könnten wir in kleinen
Verhältnissen, wie wir sie in den Berggegenden meist
haben, noch manchem Mann mit einigen 100 Pr. sein
Unglück etwas besser tragen helfen.

Minger. Herr Ryter hat auf einen Bericht in der
« Neuen Berner Zeitung » aufmerksam gemacht, der
von unserem Praktionsbeschluss spricht. Ich muss hier
feststellen, dass der Berichterstatter diesen Beschluss
unrichtig aufgefasst hat und dass die Fraktion gerade
das Gegenteil von dem beschlossen hat, was in der
Zeitung steht. (Heiterkeit.) Wir sind da allerdings in
guter Gesellschaft, indem es auch andern Zeitungen
schon etwa so ergangen ist.

Wenn die Fraktion dazu gekommen ist, in diesem
Punkt der Regierung zuzustimmen, so hat sie sich
dabei hauptsächlich von den Gründen leiten lassen,
die vorhin Herr Suri angeführt hat. Wir haben uns
gesagt, es sei logisch, dass ein solcher Fonds sich
selber verwalte, während es unnatürlich wäre, einen
selbständigen Fonds zu schaffen, aber die Kosten dem
Staat aufzuladen. Ich möchte niemandem nähertreten,
aber erfahrungsgemäss ist es doch so, dass die Sache
immer teurer ist, wenn der Staat sie bezahlen muss,
als wenn jemand anders die Kosten zu tragen hat,
namentlich wenn dieser andere dann noch ein Fonds
mit gemeinnützigem Zweck ist. Zudem ist es ja nicht
so, dass diejenigen, die einen Schaden erlitten haben,
nun eigentlich die Kosten des Verfahrens tragen
müssen; diese Kosten sind nicht von wesentlichem
Einfluss auf die Höhe der Entschädigung. In
normalen Zeiten sind die Kosten gering, sie betragen
vielleicht 3000 Fr. In Zeiten, wo viele und grosse
Schadenfälle eintreten, hat die Regierung immer die
Möglichkeit, diesen Verhältnissen Rechnung zu tragen,
und dazu kommen jeweilen noch die Ergebnisse der
Liebesgabensammlungen. Ich stimme Herrn Suri durchaus

zu, wenn er sagt, es handle sich um eine Frage
der Reinlichkeit. Aus diesen Gründen hat sich die
grosse Mehrheit unserer Fraktion dem Antrag der
Regierung angeschlossen.

Diirrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Beinahe könnte man den Eindruck
bekommen, es gehe hier zu wie bei einem langweiligen
Gerichtshandel, wo schliesslich den Parteien das Pro-
zedieren selbst verleidet ist und wo nun noch die
Kosten die Hauptsache sind. Aber so ist es hier nicht.
Ich möchte zuerst eine Auffassung über die Höhe der
Kosten richtig stellen. Letztes Jahr hatten wir Schäden
im Umfang von Hunderttausenden von Franken, das

ganze Schätzungsverfahren kostete aber nur 3 bis
4000 Fr. Dieses Jahr werden die Kosten einen grössern
Umfang annehmen, weil die Experten in über 100
Gemeinden Schätzungen vornehmen mussten; es kann sich
vielleicht um 4 bis 6000 Fr. handeln. Dafür haben wir
aber auch ganz andere Mittel zur Verfügung als nur
die 50,000 Fr. aus dem Naturschadenfonds. Man spricht
immer nur von den 20,000 Fr. plus Zinsertrag, also
rund 45 bis 50,000 Fr., wovon dann von vornherein
rund 3000 Fr. für die Kosten abgehen würden. Das
ist nicht richtig. Letztes Jahr stand uns über eine halbe

Million zur Verfügung, wovon die 3000 Fr. Kosten im
vornherein abzurechnen waren. Das spielt nun doch
für den einzelnen unter den Geschädigten absolut keine
Rolle. Auch im laufenden Jahre ist es ähnlich. Die
allgemeine Sammlung hat 350,000 Fr;, ergeben; dazu
kommen gemäss Dekret rund 45,000 Fr., weiter der
Ertrag der Bettagskollekte, der da noch nicht
inbegriffen ist, so dass wir über 400,000 Fr. zur Verfügung
haben werden. Wenn nun ein Kostenbetrag von 4 bis
5000 Fr. davon in Abzug kommt, so ist das nicht ein
Zehntel des ganzen Betrages, wie Herr Ryter
ausgerechnet hat, sondern ein Hundertstel, und die Sache
sieht wesentlich anders aus. Im Grundsatz aber ist
es ein Unterschied, ob wir das Staatsbudget neuerdings

mit einem Betrag belasten wollen, der vom Fonds
selbst getragen werden kann. Haben wir aber Jahre
mit wenig Schäden, dann betragen die Kosten nicht
3000 Fr., sondern im besten Fall einige hundert Franken,

die vom Naturschadenfonds wiederum leicht
ertragen werden können. Im übrigen hat es die Regierung

immer in der Hand, wie bereits betont worden
ist, bei grossen Fällen mit einer vermehrten Beitragsleistung

auszuhelfen. Sie hat auch im laufenden Jahr
ohne weiteres die 30,000 Fr. zur Verfügung gestellt.
Aber darüber hinaus nun noch den Staat mit den
Kosten zu belasten, scheint mir nicht richtig zu sein.

Es ist bereits festgestellt worden, dass unser
Antrag niemals in dem Sinne aufzufassen ist : « Die Kosten
des Schätzungsverfahrens werden dem Geschädigten
auferlegt. » Es ist der Fonds als solcher, der die Kosten
trägt, so dass der einzelne Geschädigte kaum etwas
davon zu spüren bekommt. Ich glaube deshalb, Sie
sollten die Fassung des Regierungsrates zu Alinea 3
annehmen.

Ryter. Ich möchte doch nicht ein unrichtiges Bild
aufkommen lassen. Man macht geltend, dass dieses
Jahr ausserordentliche Mittel zur Verfügung stehen,
die mit der durchgeführten Sammlung insgesamt den
Betrag von 400,000 Fr. erreichen. Dabei ist hier aber
noch mit keinem Wort angedeutet worden, wie gross
dieses Jahr die Schadensumme ist, denn das ist doch
das Wesentliche. Die Schäden sind derart, dass ihnen
auf keine Weise entsprochen werden kann, auch bei
diesen verhältnismässig schönen Mitteln nicht. Zu
betonen ist dann noch, dass solche Liebesgabensammlungen

nicht jeden Monat oder jedes Jahr durchgeführt
werden können, sondern dass normalerweise der

Naturschadenfonds in Zukunft genügen sollte, dass
aber ein beträchtlicher Betrag davon für die Kosten
aufgewendet werden muss. Ich möchte anfragen, ob
die Regierung nicht in der Lage wäre, uns die Höhe
der gesamten Schadenfälle dieses Jahres bekannt zu
geben. Es ist denn doch ein anderes Bild, wenn
400,000 Fr. zur Verfügung stehen, die Schäden aber
vielleicht 3 bis 4 Millionen betragen.

Dihreiimatt, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Berechnungen sind noch nicht
ganz abgeschlossen. Immerhin kann mitgeteilt werden,
dass wir nach dem gegenwärtigen Stand der Schätzungsarbeiten

mit einem Betrag an nichtversicherbaren
Elementarschäden von rund einer Million werden rechnen

müssen. Dazu kommen dann die schweren
Hagelschäden, von denen zur Zeit noch nicht feststeht, in
welcher Weise sie berücksichtigt werden können.
Hiefür stehen nun also, wie bereits erwähnt, Gelder
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zur Verfügung im Betrag von rund 400,000 Fr.,
vielleicht 450,000 Fr., wenn wir noch etwas aus dem
eidgenössischen Fonds bekommen. Aber die Kosten ändern
an diesen Beträgen nichts, denn die Verteilung auf
eine Million Schäden bleibt für den Einzelnen
dieselbe, ob nun 500,000 oder 495,000 Fr. zur Verteilung
gelangen können; es bedeutet für niemanden eine
wesentliche Beeinträchtigung, auch wenn die Kosten
von vornherein von diesem Betrag abgezogen werden.

Kammerinaim, Präsident der Kommission. Ich danke
dem Herrn Regierungsvertreter dafür, dass er nun
Auskunft darüber erteilt hat, wie hoch sich ungefähr
die Schäden in unserem Kanton für das laufende Jahr
beziffern. Diese Frage ist auch schon in der Kommission

gestellt worden ; dort hat es aber geheissen, die
Zusammenstellung sei noch nicht beendigt, man müsse
aber mindestens mit einer Million rechnen. Der Schaden

ist also viel grösser als die zur Verfügung
stehende Summe.

Es ist auch von den Liebesgabensammlungen
gesprochen worden. Ich bin überzeugt, dass ein jeder,
der an diese Sammlungen etwas beigesteuert hat, dies
getan hat im Glauben, dass der Betrag in vollem
Umfange den armen Geschädigten zugute kommen soll
und nicht erst noch etwas für die Schätzungskosten
davon abgezogen werden darf. Herr Minger hat Herrn
Suri beigepflichtet, es liege im Sinne der Reinlichkeit,
dass die Kosten aus dem Fonds selbst bestritten werden,

und hat beigefügt, es liege in der Kompetenz
der Regierung, jedes Jahr bis auf 30,000 Fr. hinauf
die Sache zu ordnen, um den Geschädigten etwas mehr
zukommen zu lassen. Kann man denn nicht der
Reinlichkeit halber sagen: Der Fonds gehört diesen
Geschädigten, und der Regierungsrat soll, um nicht das
Budget der Armendirektion noch mehr zu belasten,
gemäss seiner Kompetenz beschliessen, es sei mit Rücksicht

auf die alljährlich der Armendirektion entstehenden

Schätzungskosten ein Mehrbetrag von 3 bis 5000
Franken zu bewilligen ; dann wäre die Sache doch
sauber ausgeschieden.

Stueki (Grosshöchstetten). Es handelt sich hier um
die Ausarbeitung eines Dekretes, das für die Zukunft
gelten soll und nicht nur gerade für dieses eine Jahr
mit seinen grossen Schäden. Ich unterstütze deshalb
den Antrag des Herrn Minger, dass der Naturschadenfonds

sich selber verwalten und die Kosten also auch
selber tragen solle. Sind die Schäden geringer, dann
sind auch die Kosten niedrigere. Es ist davon gesprochen

worden, auch die Hagelschäden in diese
Vergütung aus dem Naturschadenfonds einzubeziehen.
Ich gönne es den Leuten, die sich nicht gegen Hagel
versichert haben, schon, wenn sie auch noch etwas
bekommen, mache aber darauf aufmerksam, dass das
für die schweizerische Hagelversicherung ein
zweischneidiges Schwert wäre. Denn ein grosser Teil dieser
Leute würde sich dann auch in Zukunft nicht gegen
Hagelschlag versichern; es ist ja dann sehr angenehm,
dass man doch entschädigt wird, auch ohne dass man
die Prämie hat entrichten müssen.

Schmutz. Auch ich unterstütze die Auffassung
der Regierung. Wir stehen vor der Tatsache, dass der
Voranschlag des Kantons Bern neuerdings einen
Fehlbetrag von über 2 '/a Millionen vorsieht. Da heisst es

vorsichtig sein, bevor wir dem Staate wieder neue
Ausgaben zumuten.

Die Kommission steht jedenfalls unter dem Eindruck
der beiden letzten Katastrophensommer. Eis ist denn
doch zu hoffen, dass das nur ausnahmsweise Verhältnisse

gewesen seien und wir nicht für die nächsten
Jahre wiederum mit solchen Unwetterkatastrophen
werden rechnen müssen ; es werden also auch die
Kosten der Schätzung hoffentlich nicht mehr so hohe
sein.

Es mag vielleicht einigermassen zur Beruhigung
dienen, wenn wir dem zweiten Alinea von § 3 noch
ein paar Worte beifügen und sagen: « Ueber das im
Sinne möglichster Einfachheit und Kostenersparnis zu
haltende Schätzungsverfahren erlässt der Regierungsrat

die notwendigen Weisungen. » Ich möchte in
diesem Sinne Antrag stellen.

Scherz (Reichenbach). « Die Kosten des Verfahrens
trägt der Staat.» Eine solche Fassung ist für
Volksvertreter jedenfalls etwas berückend — vielleicht ist
sie es weniger für Leute, die auf das Staatsganze zu
sehen haben. Ich persönlich möchte dem Antrag der
Regierung zustimmen. Die Armendirektion hat sowieso
grosse Ausgaben. Ueberbindet man ihr noch diese
Kosten, dann muss sie dieselben eben aus den andern
ihr zur Verfügung stehenden Mitteln decken.

Diirrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich meinerseits kann mich mit dem
Zusatzantrag Schmutz einverstanden erklären.

Präsident. Der Zusatzantrag zu Alinea 1 ist
unbestritten, ebenso derjenige des Herrn Schmutz zu
Alinea 2. Ich erkläre die beiden als angenommen.
Ueber Alinea 3 werden Sie durch Abstimmung
entscheiden.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrates 104 Stimmen.

Für den Antrag der Kommission 55 Stimmen.

Beschluss :

§ 3. Die Armendirektion lässt hierauf den
Schaden durch Schätzer, welche vom Regierungsrat

ernannt werden, an Ort und Stelle endgültig
feststellen. Die Schätzer haben hierüber ein
Protokoll aufzunehmen.

Ueber das im Sinne möglichster Einfachheit
und Kostenersparnis zu haltende Schätzungsverfahren

erlässt der Regierungsrat die notwendigen
Weisungen.

Die Kosten des Schätzungsverfahrens trägt
der Naturschadenfonds.

§ 4.

Diirrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Hier ist vorgesehen, dass in
ausserordentlichen Fällen auch ausserordentliche Massnahmen
ergriffen werden können, die im gegebenen Fall vom
Regierungsrat angeordnet werden sollen. Dieser Para-
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graph ist von der Kommission in der regierungsrät-
lichen Fassung angenommen worden. Ich beantrage
Ihnen dessen Annahme.

Angenommen.

Beschluss :

§ 4. In Fällen dringender Not oder wenn ein
Naturereignis grössern Umfang angenommen bat
oder anzunehmen droht, hat der Regierungsstatthalter

von sich aus oder auf Ansuchen der
Betroffenen oder der Gemeindebehörde sofort dem
Regierungsrat auf kürzestem Wege Meldung zu
erstatten. Dieser trifft daraufhin die nach der
Lage des Falles gebotenen Massnahmen.

§ 5.

Dürrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Die Kommission hat zu Alinea 2
einen Abänderungsantrag gestellt, dem sich der
Regierungsrat angeschlossen hat und der folgendermassen
lauten soll: «Sie berücksichtigt dabei nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Mittel die ökonomischen
Verhältnisse der Betroffenen », statt, wie es im
Entwurf heisst: «die Vermögens- und
Einkommensverhältnisse». Diese Redaktion hat den Vorzug, dass

man ganz allgemein die ökonomischen Verhältnisse
berücksichtigen kann, also wie im angeführten Falle
von Eriz z. B. die grosse Kinderzahl, die schwere
Familienverschuldung usw. Ich empfehle Ihnen diese
Fassung zur Annahme.

Kammcrmanii, Präsident der Kommission. Auch
ich möchte diesen Antrag warm empfehlen. Es ist
uns von den Schätzern mitgeteilt worden, bisher sei
die Sache so gehandhabt worden, dass einer, der
über 20,000 Fr. reines Grundsteuerkapital hatte, keinen
Zuschuss aus dem Fonds erhielt. Nun kann es doch
Familien geben, die trotz einem so hohen Grundsteuerkapital

in schlimmen ökonomischen Verhältnissen
stecken, so dass man ihnen helfen sollte. So haben
uns die Schätzer mitgeteilt, dass sie öfters F'älle
angetroffen haben, wo das reine Grundsteuerkapital die
genannte Grenze erreichte, wo aber verschiedene
Kinder waren, die noch nicht dem Verdienst
nachgehen konnten, und vielleicht auch noch ältere
Personen durch den Familienvater unterstützt werden
mussten, so dass nach allgemeinem Empfinden auch
einem solchen Betroffenen geholfen werden sollte.

Mani. Bis dahin waren die Korporationen von der
Verteilung der Schadenvergütungen ausgeschlossen,
was zu Ungerechtigkeiten geführt hat. Ich kenne
eine Gegend, die zwischen zwei Wildbächen liegt
und in der der Schaden diesen Sommer allgemein
sehr gross war und fast jede Familie Schaden zu
erleiden hatte. Diese Gegend konnte aber bei der
Anmeldung nicht berücksichtigt werden, wie das sogar
schon auf dem Formular bemerkt war, da das Land
zum grossen Teil den Korporationen gehört. Diese
Vorschrift soll nun in Zukunft nicht mehr bestehen.
Es könnte aber doch vorkommen, dass man z. B. bei
den Burgergemeinden den gleichen Masstab anlegen
würde wie bei den Einzelpersonen und ihr Vermögen

berücksichtigt, so dass sie dann von der Vergütung
ausgeschlossen wären. Ich möchte davor warnen, dass
in die Verordnung des Regierungsrates ein solcher
Gedanke aufgenommen würde, ohne dass ich hier
einen bestimmten Antrag stellen will.

Bratsclii (Bern). Wir haben in der Kommission
hierüber gesprochen und sind zu der Auffassung
gekommen, dass es Fälle geben kann, wo Korporationen
ein Gesuch einreichen werden. Dagegen war unsere
Meinung, dass hierüber nichts ins Dekret aufzunehmen
sei, damit die Regierung jeweilen von Fall zu Fall
entscheiden könne, ob ein Gesuch berechtigt sei oder
nicht.

Angenommen nach Antrag Dürrenmatt.

Beschluss:

§ 5. Die Beschlussfassung über die Ausrichtung
der Beiträge steht der kantonalen Armenkommission

zu (§ 72 Z. 2 A. u. N. G.).
Sie berücksichtigt dabei nach Massgabe der

zur Verfügung stehenden Mittel die Verhältnisse
der Betroffenen, die Beiträge des Bundes und
den Umfang der Beteiligung der freien
Liebestätigkeit.

Das Nähere hierüber wird durch Verordnung
des Regierungsrates bestimmt.

§ 6.

Dürrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. § 6 sieht das Beschwerderecht gegen
Beschlüsse der kantonalen Armenkommission vor. Das
hat nicht den Sinn, dass jeder Fall auf dem Wege
der Appellation an den Regierungsrat weitergezogen
werden kann; aber es soll doch eine einheitliche und
gleichmässige Durchführung der Verteilung garantiert

werden, weshalb es gut ist, dass man das
Beschwerderecht einräumt.

Angenommen.

Beschluss:

§ 6. Beschwerden gegen die Beschlüsse der
kantonalen Armenkommission sind innert 14 Tagen
nach deren Eröffnung gehörig begründet bei ihr
einzureichen. Die Armenkommission stellt sie mit
ihrer Vernehmlassung dem Regierungsrat zu, der
darüber entscheidet.

§ 7.

Dürrenmatt, Armendirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier beantragt die Kommission einen
Zusatz, den wir akzeptieren. Das erste Alinea lautet:
« Der Naturschadenfonds wird weiter auf dem durch
Art. 30 des Gesetzes betreffend die Nutzbarmachung
der Wasserkräfte vorgesehenen Wege geäufnet. ». Nach
«Wege» sollen die Worte eingefügt werden: «sowie
durch allfällige weitere freiwillige oder ausserordentliche

Zuwendungen». Damit wird einigermassen dem
Gedanken Rechnung getragen, der schon in der
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gestrigen Eintretensdebatte betont wurde, indem dieses
Dekret nur ein kleiner Anfang zur Ordnung der ganzen
Materie ist und es dringend notwendig ist, dass der
Naturschadenfonds überhaupt in erheblichem Masse
geäufnet wird. Denn mit dem Ertrag einer halben
Million, die wir jetzt haben, lässt sich unter den
heutigen Verhältnissen bei grossen Schadenfällen nicht
sehr viel machen. Es ist also gut, wenn das Dekret
darauf hinweist und die Möglichkeit sieht, dass solche
freiwillige oder ausserordentliche Zuwendungen auch
weiterhin nötig sein werden.

Weiter bestimmt § 7, dass aus dem Naturschadenfonds

normalerweise jährlich nur ein Betrag bis zu
20,000 Er. nach Armengesetz, sowie die Zinse
verwendet werden dürfen, dass aber bei ausserordentlichen

Ereignissen der Regierungsrat grössere
Entnahmen aus dem Fonds verfügen kann. Das hängt
jeweilen auch davon ab, ob die Liebesgaben mehr
oder weniger zahlreich eingehen. Auf jeden Fall darf
der Kapitalbestand des Fonds nie unter eine halbe
Million sinken. Ich möchte Ihnen diese Fassung zur
Annahme empfehlen.

Kanimernianii, Präsident der Kommission. Dieser
Paragraph trägt nun dem Gedanken des Herrn
Dr. La Nicca Rechnung. Die Grundlage ist geschaffen,
damit man, wenn es sich als notwendig erweist, einmal

eine Extrasteuer beziehen kann, wie ich es
dargetan habe, indem pro 1000 Fr. Grundsteuerschatzung
5 oder 10 Rp. erhoben würden. Auf diese Weise
käme dann ein Fonds zustande, aus dessen Zinsen
die Geschädigten in richtiger Weise entschädigt werden

könnten.

Angenommen nach Antrag Dürrenmatt.

Beschluss:

§ 7. Der Naturschadenfonds wird weiter auf
dem durch Art. 30 des Gesetzes betreffend die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte vorgesehenen
Wege, sowie durch allfällige weitere freiwillige
oder ausserordentliche Zuwendungen geäufnet.

Ordentlicherweise sollen jährlich nicht mehr
als der Betrag der Zinse und der gemäss § 55 A.
u. N. G. zu leistende Staatsbeitrag von 20,000 Fr.
und der Ertrag der freiwilligen allgemeinen Liebesgaben

zu Unterstützungen verwendet werden.
In Fällen von ausserordentlichen Schadenereignissen

können durch den Regierungsrat grössere
Entnahmen aus dem Naturschadenfonds verfügt
werden.

Der Kapitalbestand des Fonds darf indessen
nie unter die Summe von 500,000 Fr.
herabsinken.

§ 8.

Kammerinaiin. Ich möchte noch kurz etwas
mitteilen, das eigentlich nicht zu § « gehört. Es ist
gelegentlich bemerkt worden, man sollte vielleicht noch
einen Paragraphen des Inhalts beifügen, die Brand-
versicherung, respektive die Direktion des Innern,
solle das ganze Versicherungswesen unter sich haben,
und es sollte die Frage geprüft werden, ob es nicht

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conse

angezeigt wäre, auch den Naturschadenfonds mit
seinen Bestimmungen der Direktion des Innern zu
unterstellen. Diese Frage ist in der Kommission
geprüft worden. Herr Regierungsrat Dürrenmatt hat
uns aber an Hand der Gesetzesbestimmungen gezeigt,
dass man nach Armengesetz an die jetzige Ordnung
der Dinge gebunden ist, indem die sog. kantonale
Armenkommission als ausführendes Organ genannt
wird. Da Sie den Staatskalender besitzen, können Sie
nachsehen, wer dieser Kommission angehört. Mir
wenigstens bieten diese Leute volle Garantie dafür,
dass diese Kommission, in Verbindung mit dem Herrn
Armendirektor, die Sache richtig verteilen wird.

Angenommen.

Beschluss:

§ 8. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss :

Dekret
betreffend

den Naturschadenfonds.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates und
gestützt auf Art. 30, Absatz 2, des Gesetzes vom
26. Mai 1907 betreffend die Nutzbarmachung der
Wasserkräfte,

beschliesst :

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Einstimmigkeit.

Präsident. Herr Christeler übergibt mir einen an
ihn gerichteten Brief der Gemeindeschreiberei Lenk,
wonach in dortiger Gemeinde folgende
Elementarschadenschätzungen vorgenommen worden sind:
Privatwälder 10,800 Fr., Privatmahd 500 Fr., Bergweiden,
Milchausfall und Verminderung des Körpergewichts
der Tiere 104,000 Fr., Weidezeit-Ausfall 14,000 Fr.,
Total 130,000 Fr. Das Schreiben fährt dann fort:
«Wir haben seinerzeit dem Wunsche Ausdruck
verliehen, dass die zu erhoffenden Beiträge für sämtliche
Schäden separat ausgesetzt werden, also für jeden
einzelnen Schadensatz gesondert, und geben unserem
Wunsche Ausdruck, dass Sie sich in diesem Sinne
verwenden wollen. »

Dieses Schreiben wird dem Herrn Armendirektor
zur gutfindenden Berücksichtigung übergeben.

I. 1927. 126
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Gesetz
über

Jagd- und Vogelschutz.

Forsetzung der zweiten Beratung.

(Siehe Seite 443 hievor.)

Art. 42.

Präsident. Letzte Woche sind wir bis Art. 42
gekommen. Auf Wunsch verschiedener Diskussionsredner
wurde dieser Artikel an Regierung und Kommission
zur Neuberatung im Sinne der gestellten Anträge
zurückgewiesen. Die Kommission hat sich in ihrer
gestrigen Sitzung mit diesem Artikel befasst und wird
Ihnen nun darüber Bericht erstatten.

Lindt, Präsident der Kommission. Wie Sie sich
erinnern, war der Streitpunkt der, wie und in welchem
Umfange man dem Weidenbesitzer das Recht geben
wolle, Raubwild und andere schädliche Tiere abzu-
schiessen. Es wurde behauptet, es sei in der Fassung
des alten Gesetzes, die in den neuen Entwurf
herübergenommen worden war, eine gewisse Ungleichheit in
der Behandlung der Liegenschaftsbesitzer im Mittel-
und Unterland, im Vergleich zu denjenigen in den
Berggegenden, indem in der alten Fassung ganz
allgemein die Gemeinde- und Privatweiden ausgenommen
wurden. Es ist dann im Rate eine Fassung
vorgeschlagen worden, die den Sinn hatte, den Besitzern
von Weiden das Recht einzuräumen, während der
Zeit, wo die betreffende Weide bestossen und bewohnt
sei, Raubwild abzuschiessen. Von anderer Seite wurde
aber darauf aufmerksam gemacht, dass eine so
allgemein gehaltene Fassung leicht Gelegenheit zum
Wildern gäbe, indem man dann in den Alphütten
Gewehre und andere Schiesswaffen halten dürfte. Der
Rat konnte sich nicht einigen, so dass dann auf
Antrag des Herrn Holzer dieser Artikel an die
Kommission zurückgewiesen wurde.

Die Kommission hat gestern Nachmittag in längerer
Sitzung diese Frage eingehend besprochen ; die
verschiedenen Ansichten sind dabei zum Ausdruck
gekommen, und wir sind endlich zu einer Fassung
gelangt, die nach unserer Ansicht den geäusserten
Wünschen und den Verhältnissen der Bewohner von
Bergheimwesen in weitgehendem Masse entgegenkommt.

Wir halten dafür, dass diese neue Fassung
als eine loyale angenommen werden könnte, indem
nun die Ungleichheiten, die bisher bestanden haben,
beseitigt werden. Um aber unserem Gedanken richtig
Ausdruck zu geben, musste der Artikel etwas anders
redigiert werden. Die Kommission, im Einverständnis
mit der Regierung, die sich unserem Antrag
angeschlossen hat, schlägt Ihnen nun den Art. 42 in
folgender Fassung vor:

« Dem Besitzer einer Liegenschaft ist gestattet,
selbst oder durch Beauftragte, jedoch ohne Hunde zu
gebrauchen, Raubwild, Krähen, Elstern, Häher,
Sperlinge, Habichte und Sperber, durch welche ihm Schaden
zugefügt wird, innerhalb der Märchen seiner Liegenschaft

zu erlegen.» Das ist der Grundsatz. Und nun
kommen die Ausnahmen. Vorerst der Abschnitt über
die Weiden: «Auf Weiden darf dieses Recht nur
ausgeübt werden, wenn auf denselben Kleinvieh und

Geflügel gehalten wird, und nur zu derjenigen Zeit,
während welcher sie bestossen und bewohnt sind, und
nur innerhalb eines Umkreises von 200 m von der
Aiphütte aus im offenen Gelände.»

Demnach ist also das Abschussrecht von Raubwild
in den Bergheimwesen an vier Voraussetzungen
geknüpft. Die erste Voraussetzung ist, dass dort Kleinvieh

und Geflügel gehalten wird. Wo dies nicht der
Fall ist, sondern nur Rinder und Kühe gehalten
werden, ist ein Schutz für die Tiere nicht nötig, da
ihnen durch Häher, Sperber oder Füchse usw. kein
Schaden zugefügt wird. Die zweite Voraussetzung ist
die, dass dieses Abschussrecht nur für die Zeit gilt,
wo die betreffende Weide bestossen und bewohnt ist.
Drittens darf dieses Recht nur innerhalb eines
Umkreises von 200 m von der Alphütte aus ausgeübt
werden, und viertens nur im offenen Gelände. Wenn
also in diesen Umkreis von 200 m Wald hineinlangt,
darf in diesem Wald das Abschussrecht nicht ausgeübt

werden, gleich wie es auch im Unterland nur im
offenen Gelände ausgeübt werden darf. Wo diese vier
Voraussetzungen zutreffen, hat der Weidebesitzer das
Recht, das Raubwild und die genannten Vogelarten
abzuschiessen.

Der Artikel fährt dann weiter: «Auf Waldungen
erstreckt sich dieses Recht überhaupt nicht, und es
darf aus diesem Rechte auch nicht die Ermächtigung
abgeleitet werden, Waldungen mit der Schusswaffe zu
durchqueren. Den Besitzern von Liegenschaften ist
ferner der Abschuss der Wildschweine innert den
Märchen ihres Eigentums gestattet. Die erlegten
Wildschweine sind in diesem Falle Eigentum des
Jagdpächters und ihm abzuliefern. Derselbe ist jedoch
verpflichtet, dem jeweiligen Erleger der Wildschweine
eine Abschussprämie auszurichten, deren Höhe im
Pachtvertrag festgesetzt wird. » Dieser Abschnitt ist
gleich abgefasst wie im ersten Entwurf, einzig mit
Einschaltung der Worte: « und ihm abzuliefern ». Dann
weiter: «Ueber die Organisation und Durchführung
von amtlich anzuordnenden Treibjagden auf
Wildschweine stellt die Forstdirektion die nähern
Vorschriften auf.» Auch dieser Satz ist gleich gehalten
wie bisher, nur mit Einschaltung der Worte «amtlich
anzuordnenden ». Das war auch der Sinn der bisherigen
Fassung; die Forstdirektion soll Vorschriften darüber
erlassen können, unter welchen Voraussetzungen bei
plötzlichem Auftreten der Wildschweine unter
Beobachtung bestimmter Anordnungen, amtlich eine
Treibjagd veranstaltet werden kann. Unabhängig hie-
von hat natürlich der Jagdpächter jederzeit das Recht,
eine Treibjagd auf Wildschweine anzuordnen, wenn
er glaubt, es seien solche in seinem Revier. Darum
ist es nötig, im Entwurf noch das Wörtchen « amtlich »

einzuschalten.
Wir glauben eine Fassung gefunden zu haben, die

den Interessen der Bergbewohner, wie sie hier geltend
gemacht worden sind, in genügender Weise Rechnung
trägt. Was die Distanz von 200 m von der Hütte aus
betrifft, möchte ich ausdrücklich feststellen, dass wir
damit sehr weit gehen, viel weiter als alle andern
Jagdgesetze oder Entwürfe in der Schweiz, über die
ich Ihnen letztesmal Aufschluss gegeben habe. In
denjenigen Kantonen, die das Reviersystem bereits
haben, finden wir bei Baselland eine Distanz von 50
m, bei Schaffhausen 50 m, während es im Kanton
Aargau noch viel enger lautet : « in seinem
eingefriedigten Gut, in welchem sich sein Wohnhaus be-



(15. November 1927.) 499

findet ». In den Kantonen, die gegenwärtig Entwürfe
für ein neues Jagdgesetz besitzen, wird die Distanz mit
100 m angegeben, so in Zürich, Luzern und Freiburg,
während St. Gallen überhaupt keine Bestimmungen
über ein Abschussrecht des Grundeigentümers
aufgenommen hat. Daraus ersehen Sie, dass wir gegenüber
den andern Jagdgesetzen oder Gesetzesentwürfen sehr
weit gehen. Ich halte dieses Mass für das richtige und
möchte Ihnen im Namen der Kommission den neu
redigierten Artikel zur Annahme empfehlen.

Held. Ich kann mich mit dieser neuen Fassung
befriedigt erklären, denn der Artikel enthält nun das, was
wir mit unserem Antrag bezweckt haben, wenn auch in
etwas eingeschränkterer Form. Es war uns darum zu
tun, dass die Bergbevölkerung nicht ganz rechtlos
sein soll, sondern sich vor dem Raubwild selbst soll
beschützen können. Der Herr Kommissionspräsident
weist nun darauf hin, dass die Bestimmung weiter
gehe als in den andern Kantonen. Demgegenüber
muss ich betonen, dass dafür auch wieder andere
Unterschiede bestehen. So kommt z. B. im Kanton
Aargau das Erträgnis aus der Pachtjagd voll uud
ganz den Grundeigentümern zu gute, während das
nach unserem Entwurf nicht der Fall ist. Es ist
deshalb nur recht und billig, dem Grundeigentümer in
anderer Weise eine kleine Konzession zu machen. Ich
glaube, diese neue Fassung dem Rat zur Annahme
empfehlen zu können.

Holzer. Es freut mich, dass sich Kommission und
Forstdirektion einigen konnten. So, wie der Artikel
nun lautet, können wir ihm zustimmen. Sie müssen
auch verstehen, warum wir solches Gewicht auf diesen
Artikel gelegt haben. Es wurde unsern Aelplern immer
wieder gesagt: Nach dem neuen Gesetz seit ihr dann
rechtlos, seid eine zweite Kategorie von Menschen
Das wollen wir vermeiden, damit die Gegner des
Gesetzes hier keinen Angriffspunkt finden werden und
man den Aelplern erwiedern kann: Nein, ihr seid nicht
schutzlos, ihr könnt euch gegen das Raubwild ebenfalls

schützen.

Zürcher (Langnau). Auch ich kann mich dem
neuen Artikel anschliessen. Der Kommissionspräsident
hat erklärt, wir seien der einzige Kanton mit so
weitgehendem Abschussrecht. Ich bin aber der Auffassung,
dass unser Kanton in dieser Beziehung nicht zu
vergleichen ist mit den Kantonen Baselland, Schaffhausen
oder Aargau; wir sind der einzige Bergkanton, der
die Revierjagd einzuführen gedenkt, und wir werden
immer noch mit einer starken Gegnerschaft zu rechnen
haben, trotz dem Umkreis von 200 m, den die
Kommission für das äusserst Zulässige betrachtet.
Mir scheint das für eine Weide eine sehr kleine
Distanz zu sein ; aber ich will nun nicht mit
Markten beginnen, sondern kann mich mit dieser
Lösung abfinden.

(jyger. Es werden an Vögeln, die abgeschossen
werden dürfen, die Krähen, Elstern, Häher, Sperlinge,
Habichte und Sperber aufgezählt, aber nichts gesagt
von den Rinderstaren, den Staren und Drosseln, die
in unsern Weinbau treibenden Gegenden zu den
grössten Schädigern gehören und früher immer
abgeschossen werden durften.

Lindt, Präsident der Kommission. Ich möchte Herrn
Gyger um etwas Geduld ersuchen. Wir fügen nämlich
einen Art. 42bis bei, in welchem das Abschiessen dieser
Vögel geordnet wird.

Zürcher (Eggiwil). Als ich diesen Artikel in der
Diskussion aufgegriffen habe, dachte ich nicht, dass
er so viel werde zu reden geben. Ich habe nichts
anderes als Gleichheit auch für die Bergbewohner
verlangt. Sie wissen, dass die Bergleute sonst schon
in manchen Dingen weit zurückgesetzt sind, so in den
Schulverhältnissen, mit der Postverbindung usw.
Solche Sachen sind nicht leicht zu ändern, hingegen
hier im Jagdgesetz wenigstens sollten die Bergbewohner

nicht hinter die andern Leute zurückgesetzt
werden. Mit dem neu vorgeschlagenen Art. 42 kann
ich mich nun einverstanden erklären, weshalb ich ihn
zur Annahme empfehle.

Reichenbach. Ich teile die allgemeine Freude, die
die verschiedenen Vorredner über diese glückliche
Lösung ausgedrückt haben, nicht, will aber auch nicht
Opposition machen ; denn ich glaube, dieser neue
Art. 42 wird dem Gesetz ebensoviele Gegner wie
Freunde schaffen. Wer etwas kennt von den Verhältnissen

in unsern Bergen, weiss, dass wir ein
Jagdgesetz machen sollten, nicht aber ein Gesetz zum
Schutz der Frevler. Denn dieser Entwurf gestattet es

nun unsern Aeplern, im Frühling mit geschultertem
Gewehr zu Berg zu ziehen. Auch wenn bestimmte
Grenzen gezogen werden, wird man es erleben, dass
die Bauernsöhne und die Knechte die grösste Freude
an dieser Bestimmung haben, mehr noch als die Jäger
selbst. Es hat geheissen, das müsse geschehen, um den
Unterschied zwischen den Berg- und den Talbewohnern

auszumerzen, da nach der bisherigen Fassung
nur der Bewohner des Unterlandes eine Waffe im
Hause halten dürfe, nicht aber der Bergler. Wie stellen
sich nun aber Regierung und Kommission zur folgenden

Frage: Meines Wissens ist in den Bannbezirken
das Tragen und Aufbewahren von Waffen verboten,
in unserer neuen Fassung aber soll das nun wieder
erlaubt sein, wenigstens im offenen Gelände. Wie reimt
sich das zusammen?

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Das Bundesgesetz verbietet ausdrücklich,
dass in den Bannbezirken in Alphütten Gewehre
aufbewahrt werden. Daran kann das kantonale Gesetz
nichts ändern, das Bundesgesetz geht ihm vor. Dieser
Zustand besteht heute schon, und es ist auch in
Zukunft ausgeschlossen, dass die Leute dort Gewehre
halten. Allein Sie dürfen nicht vergessen, dass wir
nach Einführung des Reviersystems die kantonalen
Bannbezirke nach und nach aufheben werden, so dass

nur noch die eidgenössischen fortbestehen werden,
wahrscheinlich aber auch diese, wie es im Bundesgesetz

vorgesehen ist, mit der Zeit eine erhebliche
Einschränkung erfahren werden. Warum wir speziell
im Oberland Bannbezirke mit staatlicher Wildhut
unterhalten, ist Ihnen allen bekannt; es handelt sich darum,
einen gewissen Gemsenbestand zu erhalten. Im Unterland

wird nach Annahme des neuen Gesetzes kein
Bannbezirk mehr bestehen, höchstens noch kleine
Reservationen zum Schutze gewisser Vögelarten, so etwa
auf der Petersinsel, im Gwattrnoos, im Seihofenzipfel,
wo kleine Gebiete in Bann gelegt werden, um beson-



500 (15. November 1927.)

ders den seltenern Wasservögeln noch ein geschütztes
Revier zuzuweisen. Deshalb werden die Bannbezirke
in Zukunft nur noch eine untergeordnete Bedeutung
haben.

Schneider. Ich teile die Auffassung des Herrn
Reichenbach nicht, dass jeder Aelpler ein Wilderer
sei, da kennen wir unsere Leute auf den Yorsassen
und Bergen des Emmentals denn doch noch besser.
Grosse Bevölkerungskreise bedauern es, dass unsere
Wälder so ausgeschossen sind, dass man sozusagen
nie mehr ein Tier zu sehen bekommt, nicht einmal
frühmorgens. Wenn Herr Regierungsrat Moser diesem
Punkt nicht so grosse Bedeutung beigemessen hat wie
wir, so ist eben doch zu sagen, dass auf unsern Bergen
grosser Widerstand gegen das Gesetz sich zeigen wird,
wenn man dem Begehren nicht entgegenkommt und
gleiches Recht auch für diese Leute schafft. Die
Bedenken, die da geäussert worden sind, sind solche
der Revierjäger. Diese haben es aber in der Hand, mit
Hülfe der Wildhut den Bedenken entgegenzutreten.
Sie dürfen nicht ausser acht lassen, dass durch den
vermehrten Wildbestand die Eigentümer geschädigt
werden. Sobald in den Bergen mehr Rudel Gemsen
sind, wird auch der Heuertrag dort geringer. Es ist
nur ein billiges Entgegenkommen, wenn der Eigentümer

sich einigermassen gegen Raubwild zur Wehre
setzen kann, das sein Kleinvieh und seine Hühner
bedroht. Sicher ist, dass die Stimmen unserer
Bergbauern bei der Volksabstimmung ebenso viel zählen
werden wie die der Revier- und Patentjäger zusammen.

Zurbuchen. Sicher können wir Herrn Reichenbach
eine gewisse Kenntnis der Verhältnisse in den Bergen
nicht abstreiten. Wenn man nun immer wieder, und
zwar auch in den Kreisen der Jäger, auf den Rückgang

des Wildstandes hinweist, so glaube ich, die
Hauptursachen sind zu suchen im strolchenden Schäferhund,

in der Mähmaschine, im Kunstdünger und in
der Wildererbüchse, nicht aber im weidgerechten Jägersmann,

der sicher auch noch existiert, trotzdem allzu
eifrige Revier freunde dartun möchten, dass er nur
unter dem Reviersystem gedeihen könne. Nachdem
Kommission und Forstdirektion sich auf die neue
Fassung geeinigt haben und offenbar die Mehrheit des
Rates geneigt ist, der Art. 42 so anzunehmen, will ich
keine Opposition machen, unterstreiche aber, was Herr
Reichenbach gesagt hat: Das wird ein willkommener
Frass für den Reviergegner sein, denn es liegt darin
eine vermehrte Gelegenheit zum Wildern in den Bergen.

Auf die Ausführungen der beiden Vorredner möchte
ich doch noch etwas antworten. Schon nach dem
gegenwärtigen Jagdgesetz, also unter dem Patentsystem,

darf man auf der Alp eine Flinte haben ; das
wird nirgends verboten, wo wenigstens das Jagen
erlaubt ist, wo also nicht Banngebiet ist. Nur das
eidgenössische Jagdgesetz verbietet das Halten von Schusswaffen

in den Bannbezirken. Es heisst dort in Art. 42 :

« Wer ohne Erlaubnis der Behörden Schusswafifen oder
Wildwaffen in Alpen und Vorsassen der Bannbezirke
und der andern Schutzgebiete aufbewahrt, wird
bestraft mit Busse ...» Bei Annahme des vorliegenden
Entwurfes bleibt dieses Verhältnis vollständig gleich.
Auf den Gebieten, wo die Jagd erlaubt ist, kann der
Besitzer von Liegenschaft eine Flinte haben zum
Gebrauch in dem durch unsern neuen Art. 42
eingeschränkten Umfang. In den Bannbezirken aber darf

auch in Zukunft keine Schusswaffe aufbewahrt werden.
Unser Entwurf ändert also durchaus nichts an diesen
Verhältnissen. In der Kommission ist gesagt worden,
es sei heute überhaupt verboten, auf Alpen und
Vorsassen Flinten zu haben ; das stimmt also nicht, wenn
das Gebiet nicht gerade in einem Bannbezirk liegt.

Die Frage, ob unter dem Reviersystem stärker
oder weniger gewildert wird, hängt sehr stark davon
ab, wie sich der Revierpächter zur einheimischen
Bevölkerung stellt. Lebt er mit ihr auf gutem Fuss, so
werden die Leute anständig sein und nicht wildern
gehen, wenigstens nicht in erhöhtem Masse. Wenn ein
Revierpächter dagegen die Einheimischen schikaniert
und rücksichtslos mit dem Grundeigentum umgeht,
dann schafft er sich Feinde und muss damit rechnen,
dass eher gewildert wird als im andern Fall.

ßeichenbach. Wenn ich meine Anfrage wegen der
Bestimmung im Bundesgesetz gestellt habe, geschah
es aus folgendem Grund : Man ist doch zur Aenderung
des Art. 42 gekommen, weil verschiedene Herren den
Eindruck hatten, dieser Artikel bringe sonst eine
ungleiche Behandlung der Bürger mit sich. Wie sich
nun herausstellt, bleibt diese Ungleichheit für die im
Bannbezirk wohnenden Leute nach wie vor bestehen ;

das Aufbewahren und Tragen von Waffen ist dort also
auch in Zukunft verboten, während es in den offenen
Bezirken gestattet ist.

Herr Schneider sagt, dass die Bauern seiner Gegend
Freunde der Vermehrung des Wildstandes seien.
Merkwürdig ist dann nur, dass diese Leute, die dem
Zuwachs des Wildes günstig gesinnt sind, sogar noch
die Waffe mit sich zu Berg nehmen wollen. Ich bin
auch Liegenschaftsbesitzer und muss gestehen, dass
ich nach Annahme des Art. 42 in der neuen Fassung
in die grösste Versuchung kommen werde, eine Flinte
oder einen Stutzen mit in die Hütte zu nehmen. (Heiterkeit.)

Zürcher (Langnau). Herr Reichenbach sagt, es sei
nicht konsequent, wenn auch wir für die Vermehrung
des Wildstandes eintreten, anderseits aber verlangen,
Tiere abschiessen zu dürfen. Bei diesem Recht auf
Abschuss gewisser Tiere handelt es sich um das Raubwild,

und ich glaube, ein jeder Revierjäger wird es

nur begrüssen können, wenn das Raubwild vermindert
wird; denn dieses ist ja gerade schuld am Verschwinden

des übrigen Wildes. Die Füchse fressen mehr
Hasen als unsere Jäger. (Heiterkeit, i

Rcusser. Ich finde, es sei nun bald genügend
diskutiert worden. Der Vertreter des Saanenlandes und
auch der von Adelboden sind der Meinung, dass durch
die neue Fassung dem Wildfrevel Vorschub geleistet
werde. Erfreulicherweise gibt es auch noch Gebiete,
wo man die Sache anders auffasst. Bei uns, aber jedenfalls

auch im Gebiet von Sigriswil und im Eriz, ist
man sehr darauf erpicht, der Sache auf die Spur zu
kommen, wenn man einmal zur Unzeit einen Schuss
fallen hört.

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

Art. 42. Dem Besitzer einer Liegenschaft ist
gestattet, selbst oder durch Beauftragte, jedoch
ohne Hunde zu gebrauchen, Raubwild, Krähen,
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Elstern, Häher, Sperlinge, Habichte und Sperber,
durch welche ihm Schaden zugeführt wird, innerhalb

der Märchen seiner Liegenschaft zu erlegen.
Auf Weiden darf dieses Recht nur ausgeübt

werden, wenn auf denselben Kleinvieh und
Geflügel gehalten wird, und nur zu derjenigen Zeit,
während welcher sie bestossen und bewohnt sind,
und nur innerhalb eines Umkreises von 200 m
von der Alphütte aus im offenen Gelände.

Auf Waldungen erstreckt sich dieses Recht
überhaupt nicht, und es darf aus diesem Recht
auch nicht die Ermächtigung abgeleitet werden,
Waldungen mit der Schusswaffe zu durchqueren.

Den Besitzern von Liegenschaften ist ferner
der Absehuss der Wildschweine innert den
Märchen ihres Eigentums gestattet. Die erlegten
Wildschweine sind in diesem Falle Eigentum des
Jagdpächters und ihm abzuliefern. Derselbe ist jedoch
verpflichtet, dem jeweiligen Erleger der
Wildschweine eine Abschussprämie auszurichten, deren
Höhe im Pachtvertrag festgesetzt wird.

Ueber die Organisation und Durchführung von
amtlich anzuordnenden Treibjagden auf
Wildschweine stellt die Forstdirektion die nähern
Vorschriften auf.

Art. 42bis.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Im bisherigen Gesetz stand die Bestimmung,
dass die Besitzer von Weinbergen, Gemüsegärten und
Beerenkulturen usw. innert dem Rahmen der
bundesgesetzlichen Vorschriften die schädlichen Tiere ab-
schiessen dürfen. Man hat es unterlassen, diesen Artikel
wiederum ins Gesetz aufzunehmen, weil das neue
Bundesgesetz ohne weiteres diese Kompetenz gibt.
Allein nachdem nun Art. 42 in Bezug auf das Raubwild

so viel zu reden gab, und um das Gesetz nach
dieser Richtung vollständig zu machen, damit auch
die Besitzer von Weinbergen sehen, dass auf ihre
Interessen ebenfalls Rücksicht genommen wird, wurde
im Einverständnis zwischen Regierung und Kommission

der frühere Artikel wieder aufgenommen, und
zwar ungefähr in der gleichen Fassung wie im
Bundesgesetz Wir beantragen Ihnen folgenden Wortlaut :

« Den Besitzern von Weinbergen oder eingefriedigten
Obst- und Gemüsegärten und Beerenpflanzungen ist im
Rahmen der bundesrechtlichen Vorschriften gestattet,
Stare, Drosseln und Amseln, welche in jenen
Grundstücken Schaden anrichten, abzuschiessen oder durch
Beauftragte abschiessen zu lassen.» Damit sind nun
die Weinbergbesitzer auf genau gleiche Linie gestellt
wie die übrigen Grundbesitzer durch Art. 42 ; sie wären
es übrigens auch ohne diesen neuen Art. 42bls

gewesen, weil das Bundesgesetz sie ohnehin dazu
ermächtigt hätte.

Limit, Präsident der Kommission. Die Kommission
ist einverstanden mit der Einschaltung dieses Artikels,
damit sich die Weinberggegenden nicht benachteiligt
glauben. Im alten Gesetz bestand das Recht zum
Abschiessen dieser Vögel für die Besitzer von Weinbergen
und eingefriedigten Obstgärten; nun wird auch noch
Bezug genommen auf Gemüsegärten und
Beerenpflanzungen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 42bis. Den Besitzern von Weinbergen oder
eingefriedigten Obst- und Gemüsegärten und
Beerenpflanzungen ist im Rahmen der bundes-
rehtlichen Vorschriften gestattet, Stare, Drosseln
und Amseln, welche in jenen Grundstücken
Schaden anrichten, abzuschiessen oder durch
Beauftragte abschiessen zu lassen.

Art. 43.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 43. Die Forstdirektion ist ermächtigt, den
Absehuss von Tieren der in Art. 8 des B. G. vom
10. Juni 1925 erwähnten Arten, die erheblichen
Schaden anrichten, auch ausserhalb der für
dieselben festgesetzten Jagdzeiten anzuordnen. Dieser
Absehuss darf jedoch nur durch die Jagdpächter
und Jagdaufseher erfolgen und ohne Verwendung
von Laufhunden.

Art. 44.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Sie werden sich erinnern, dass in der ersten
Lesung der durch Wildkaninchen und namentlich
durch Eichhörnchen verursachte Schaden zur Diskussion

Anlass gegeben hat, ferner der Schaden durch
Füchse. Regierungsrat und Kommission haben nun
diese Angelegenheit eingehend geprüft und beantragen
Ihnen eine neue Fassung, durch die auch der von
den Eichhörnchen verursachte Schaden dem Revierjäger

zur Entschädigung Überbunden wird. Weiter
wurde aufmerksam gemacht, dass recht häufig durch
Füchse in Hühnerhöfe eingebrochen und bedeutender
Schaden angerichtet werde, so dass es nicht ganz richtig
sei, wenn die geschädigten Besitzer leer ausgehen. Nach
dem nenen Text soll nun den Besitzern solcher Hühnerhöfe

2/3 des Schadens ersetzt werden, wobei Staat,
Gemeinde und Jagdpächter zu gleichen Teilen die
Entschädigung übernehmen.

Man kann sich fragen, ob dieses Alinea noch eine
Bedeutung habe, nachdem nun dem Besitzer auf eine
Distanz von 200 m vom Haus weg, auch im Weidegebiet,

das Recht eingeräumt worden ist, das schädliche

Raubwild abzuschiessen. Der Besitzer hätte damit
nun einen doppelten Schutz: erstens kann er die
Raubtiere abschiessen, und zweitens wird er, wenn er
das Raubtier nicht trifft oder es ihm unbemerkt z. B.
Hühner holt, zu 2/3 für den Schaden vergütet. Jedenfalls

kann er sich nun nicht mehr darüber beklagen,
dass seine Interessen nicht in weitgehendem Masse

berücksichtigt worden seien. Anderseits hat nun aber
auch der Revierpächter durchaus ein Interesse an der
Reduktion des Raubwildes. Eine gewisse Zahl an
Raubwild muss allerdings auch da sein, das liegt in
der Natur begründet, damit das alte, kranke Wild
fortgeräumt wird. Trotzdem in Art, 42 die
Abschussmöglichkeit sehr stark zu Gunsten des Grundbesitzers
erweitert worden ist, möchten wir nun bei Art. 44
nicht rückwärts revidieren. Nur das letzte Alinea des

127*
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bisherigen Entwurfes verliert jetzt jede Bedeutung
und muss gestrichen werden, da alles bereits geordnet

ist.

Lindt, Präsident der Kommission. Namens der
Kommission empfehle ich Ihnen den Artikel, wie er
nunmehr vorliegt, zur Annahme. Neu ist, dass der Jagd-
päohter auch für den Schaden ersatzpflichtig wird,
der durch Eichhörnchen verursacht wird. Wir waren
uns in der Kommission bewusst, dass wir durch diese
Erweiterung dem Jagdpächter eventuell eine schwere
Last auferlegen; denn namentlich aus dem Emmental

wurde gemeldet, dass zeitweise der durch
Eichhörnchen angerichtete Schaden sehr erhebliche
Dimensionen annimmt. Aber da der Grundeigentümer
im Wald sein Abschussrecht nicht geltend machen
darf, so ist es angezeigt, ihm durch die Schadenvergütung

entgegenzukommen. Das wird dann auch zur
Folge haben, dass, sobald die Eichhörnchen in
vermehrtem Masse auftreten, sie durch den Pächter, resp.
seinen Jagdaufseher, durch Abschuss reduziert werden
müssen.

Durch das neu beigefügte Alinea suchte man den
Verhältnissen Rechnung zu tragen, die in der ersten
Beratung speziell durch Herrn Kammermann geschildert

worden sind. Der Schaden an Geflügel soll also
bis zu 2/3 ersetzt, werden. Diese Lösung wurde mit
Absicht gewählt; denn weil dem Eigentümer V3 des
Schadens bleibt, hat er ein Interesse, darauf zu sehen,
dass seine Hühner nicht in gleichgültiger Weise
untergebracht werden, sondern in einem Hühnerhof, der
nach aussen hin die nötige Sicherheit gegen das
Einbrechen der Füchse bietet. Das letzte Alinea kann
nunmehr, weil vollständig überflüssig, gestrichen werden.

Zürcher (Eggiwil). Bekanntlich sind auf den Bergen,
wo man noch etwa Hühner hält, keine Hühnerhöfe.
Ich frage nun an, ob an solchen Orten gleichwohl
2/3 für die vom Fuchs gestohlenen Hühner vergütet
werden.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn die Hühner nicht nachts in einem
richtig abgeschlossenen Raum untergebracht werden,
besteht kein Anspruch auf Vergütung.

Zürcher (Eggiwil). Dass man sie nachts irgendwo
versorgen muss, ist klar. Es kommt aber auch häufig
vor, dass der Fuchs sie am Tage holt, und nicht etwa
nur eines, sondern eine ganze Anzahl.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Mir scheint, man könnte nun einmal mit
dieser Entschädigung ein Ende machen. Auf jeden
Fall kann nicht noch für die frei herumlaufenden
Hühner, die etwa vom Fuchs geholt werden, eine
Entschädigung festgesetzt werden ; auch heute ist das

ja nicht der Fall; überhaupt bekommen die Leute
unter dem jetzigen Gesetz in solchen Fällen nichts.
Wenn nun das Recht besteht, auf 200 m Distanz,
d. h. in einem Umkreis von insgesamt 400 m, Raubwild

abzuschiessen, und wenn weiter eine Entschädigung

garantiert wird für Hühner, die nachts richtig
untergebracht sind, aber doch vom Fuchs gestohlen
werden, dann sollte das genügen, ohne dass man noch
eine Entschädigung bestimmt für frei herumlaufende
Hühner, die abhanden kommen. Auch Herr Zürcher

wird zugeben, dass es sehr schwer wäre, festzustellen,
dass sie wirklich vom Fuchs geholt worden seien.
Etwas anderes ist es, wenn vom Fuchs in einen
Hühnerhof eingebrochen und Hühner getötet werden;
denn da liegt dann der Beweis vor. Wenn aber der
Fuchs auf einer Weide ein Huhn stiehlt, dann kann
doch nicht auf die blosse Anzeige hin, es sei eines
abhanden gekommen, eine Entschädigung ausgerichtet
werden. Die Ordnung, wie wir sie nun getroffen
haben, sollte genügen. In keinem einzigen kantonalen

Gesetz gibt es solche Bestimmungen,
wonach eine Vergütung erfolgt, wenn ein Raubtier in
den Hühnerhof einbricht ; da machen wir im Kanton
Bern mit unserem Jagdgesetz eine ganz ehrenwerte
Ausnahme Ich halte dafür, dass nun auch die Aelpler
zufrieden sein können. Ich gebe zu, dass Schaden
eintreten kann, wenn die Hühner allzu weit von der
Alphütte weglaufen. Allein eine Kontrolle wäre da

gar nicht möglich, weshalb wir auch keine Entschädigung

aufnehmen können.

Reichenbach. Die Auffassung des Herrn Forst-
direktors, dass diese Entschädigung nur die in
Geflügelhöfen untergebrachten Hühner betreffen kann,
scheint mir richtig zu sein. Denn nach den
Bestimmungen des Art. 42 sind die Aelpler nunmehr
bewaffnet und sollen die Hühner, die frei herumlaufen,
selber beschützen. (Heiterkeit.)

Angenommen.

Beschluss:

Art. 44. Der Schaden, welcher durch Hasen,
Wildkaninchen, Eichhörnchen, Rehe, Gemsen,
Hirsche, Wildschweine, Dachse, Murmeltiere oder
Fasanen verursacht wird, ist dem geschädigten
Besitzer durch den Jagdpächter zu ersetzen.

Schaden, welcher durch Füchse in
eingefriedigten Geflügelhöfen verursacht wird, ist dem
Besitzer zu 2/8 des Betrages zu ersetzen. Staat,
Gemeinde und Jagdpächter übernehmen die
Entschädigung zu gleichen Teilen.

Art. 45.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier haben Regierungsrat und Kommission

nur eine kleine Abänderung zu beantragen, nämlich

im vierten Satz das Wort «Präsidenten» durch
«Obmann» zu ersetzen, da es schon im zweiten Satz
heisst: «Das erste Mitglied, zugleich Obmann ».
Wir wollen nicht im gleichen Artikel zwei verschiedene

Bezeichnungen für die gleiche Person haben.
Roth. Wenn Herr Holzer vorhin Bedenken

geäussert hat, dass man gewisse Grundeigentümer als
Leute zweiten Ranges hätte betrachten können, so
sehe ich die gleiche Gefahr auch im Art. 45. Ich
habe schon bei der ersten Lesung mein Bedenken
geäussert, weil das Schiedsgericht aus einem für den
ganzen Amtsbezirk ernannten Obmann, einem vom
Jagdpächter bezeichneten Vertreter und endlich noch
aus einem vom Gemeinderat ernannten Mitglied
bestehen soll, so dass der geschädigte Landwirt keinen
Einfluss auf die Bestellung der Kommission hat. Man
hat die Sache dann verbessern wollen, indem man in
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einem weitern Satz sagt : « In Fällen von
Wildschadenabschätzungen wird der zweite Sachverständige

von dem geschädigten Grundeigentümer
bezeichnet. » Das bedeutet aber keine Verbesserung, da
der Herr Forstdirektor erklärt, es gebe in Zukunft
keine Bannbezirke mehr. So ist der Grundeigentümer
gar nicht geschützt, er hat nichts dazu zu sagen, wer
seine Interessen vertreten soll. Wenn der Gemeinderat
das dritte Mitglied bestimmt, kann das ein Mann sein,
der vielleicht dem Geschädigten gar nicht gut
gesinnt ist. Ich stelle mir daher die Lösung so vor :

« Das erste Mitglied, zugleich Obmann, wird vom
Regierungsstatthalter für den ganzen Amtsbezirk
ernannt, das zweite vom Jagdpächter und das dritte
vom Geschädigten. Sind mehrere Geschädigte
betroffen, so können sich dieselben gesamthaft oder
gruppenweise auf einen Vertreter einigen.» Die
Geschädigten wohnen ja nicht stundenweit auseinander,
da sie vom gleichen Fall betroffen worden sind; sie
sind entweder Eigentümer oder Pächter und können
sehr wohl zu dieser Abschätzung beigezogen werden.

Sollte diese Fassung nicht genehm sein, so schlage
ich Ihnen eine zweite Lösung vor : « Das erste
Mitglied, zugleich Obmann, wird vom Regierungsstatthalter

für den ganzen Amtsbezirk ernannt, das zweite
vom Jagdpächter und das dritte vom Gemeinderat
auf verbindlichen Vorschlag der interessierten
Grundeigentümer. » Die Grundeigentümer können durch
Inserat aufgefordert werden, einen Mann
vorzuschlagen, der Gemeinderat bestätigt ihn und damit
ist der dritte Vertreter für ein Jahr bestimmt.

Eine solche Lösung läge im Interesse der
Annahme des Gesetzes; denn unsere Landwirte, die
manchmal etwas kleinlich denken, weil sie so oft
mit finanziellen Sachen sich beschäftigen müssen,
denken eben auch an die kleinen Dinge im Gesetz
und werden sich sagen: Wenn ich nachher nicht einmal

ein Wort mitsprechen kann, nachdem bei mir
Schaden eingetreten ist, will ich von diesem Gesetz
lieber nichts wissen. Ich ersuche Sie, den Art. 45 im
Sinne einer der von mir vorgeschlagenen Lösungen
zu verbessern.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die hier vorgesehene Ordnung entspricht
genau derjenigen, wie man sie überall hat. Was Herr
Roth vorschlägt, ist etwas ganz Neues. Ich bin
erstaunt darüber, dass der Gemeinderat einer
Landgemeinde nicht einmal das Vertrauen der
Grundeigentümer haben soll, dass er einen Sachverständigen
für die Abschätzung des Schadens bezeichnen kann.

Ich glaube, der erste Vorschlag des Herrn Roth,
wonach die Grundeigentümer, die Schaden erlitten
haben, sich auf einen Vorschlag einigen sollen, ist
undurchführbar, weil unter Umständen der Schaden
sofort festgestellt werden muss und man nicht warten
kann, bis das dritte Mitglied der Kommission
bezeichnet ist. Sodann muss ein Wildschadenschätzer
auch eine gewisse Erfahrung in diesen Dingen
besitzen; man kann da nicht einen x-beliebigen Bürger
nehmen, heute diesen und morgen jenen, sondern es
muss ein Mann sein, der sich in diesen Sachen
auskennt und der auch allgemein das Vertrauen der
Grundeigentümer seiner Gemeinde besitzt.

Gegen den zweiten Vorschlag habe ich persönlich
nichts einzuwenden. Wenn man z. B. die Grundbesitzer

zu einer Versammlung einberufen will, damit

sie einen Vorschlag zu Händen des Gemeinderates
machen, so kann das geschehen. Der erste Vorschlag
dagegen ist praktisch unannehmbar. Man muss sich
die Dinge nur vorstellen, wie sie sich abspielen werden.

Tritt ein kleiner Schaden ein, so geht der
Grundbesitzer direkt zum Vertrauensmann in der Gemeinde,
und dieser begibt sich zum Vertrauensmann der
Jagdgesellschaft, der ebenfalls in der Gemeinde sein muss ;

die beiden machen die Sache miteinander ab und
damit ist sie erledigt. Nur in dem Falle, wo sich die
beiden nicht einigen können, hat der Obmann sich
mit der Sache zu befassen, und sofern der Schaden
über 100 Fr. beträgt, alle drei zusammen. Deshalb
ist es gut, dass von vornherein ein Schätzer in der
Gemeinde selbst bestimmt ist und man sich sofort an
ihn wenden kann, damit der Handel rasch und
einfach erledigt werden kann.

Ich beantrage Ihnen also, auf die erste Lösung
des Herrn Roth nicht einzutreten, weil sie praktisch
gar nicht durchführbar wäre. Gegen den zweiten
Vorschlag habe ich nichts einzuwenden. Es wäre
dies das gleiche System wie bei den Viehversicherungskassen,

wo bekanntlich die der Kasse angeschlossenen
Viehbesitzer dem Regierungsstatthalter einen
Vorschlag machen, nicht aber der Gemeinderat. Nur dort,
wo man keine Viehversicherungskassen hat, wird der
Viehinspektor durch den Gemeinderat bezeichnet. Ich
finde zwar, auch der zweite Vorschlag des Herrn
Roth wäre nicht nötig; wenn man aber glaubt, damit
ein weiteres Misstrauen beseitigen zu können, kann
ich mich persönlich damit einverstanden erklären.

Liiult, Präsident der Kommission. Auch ich beantrage

Ablehnung der ersten Lösung des Herrn Roth;
denn die Folge wäre die, dass man keine ständige
Kommission hätte, sondern für jeden einzelnen Schadenfall

das dritte Mitglied besonders bezeichnen müsste,
und dadurch würde die ganze Abschätzung verzögert.
Der Vorteil der im Gesetz vorgesehenen Ordnung ist
der, dass die Kommission im vornherein für die ganze
Dauer der Pachtzeit für alle Schadenabschätzungen
bestimmt ist und, sobald nötig, vom Obmann ohne
weiteres einberufen werden kann. Nach meiner
persönlichen Erfahrung aus dem Kanton Aargau, wo
die gleiche Art der Kommissionsbestellung besteht,
kann ich nur bezeugen, dass dort bis jetzt keine
Reklamationen über ungenügende Wahrung der
Interessen der Grundeigentümer laut geworden sind.
Beachten Sie, dass das dritte Mitglied nach dem
Entwurf vom Gemeinderat gewählt wird und dass der
Gemeinderat doch die Vertretung der Gemeinde, also
auch der sämtlichen Grundeigentümer, auf sich hat
und also sicher die Bezeichnung des dritten Mitgliedes
so vornimmt, wie es im Interesse der Grundeigentümer
liegt. Selbstverständlich können die Grundeigentümer
dem Gemeinderat hiefür bestimmte Vorschläge
einreichen; sonst aber wird der Gemeinderat auch von
sich aus imstande sein, den richtigen Mann als
Sachverständigen zu bezeichnen. Gewöhnlich wird einer
gewählt, der unter den Grundeigentümern allgemein
geachtet ist und allerdings auch die nötige
Sachkenntnis hat, um bei der Schadenabschätzung
mitzuwirken.

Nach dem ersten Antrag Roth hätten wir nun
keine ständige Kommission, sondern es müsste in
jedem einzelnen Falle der dritte Sachverständige
ernannt werden, was unpraktisch wäre, weshalb ich
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Ablehnung beantrage. Wenn der zweite Antrag dahin
geht, der Gemeinderat habe «auf verbindlichen
Vorsehlag der Grundeigentümer» den Sachverständigen
zu wählen, so bedeutet das eigentlich ein Misstrauens-
votum gegenüber dem Gemeinderat. Der Grosse Rat
möge selbst entscheiden, ob er darauf eintreten will
oder nicht. Ich glaube, in landwirtschaftlichen
Gemeinden, die ja für die Jagd hauptsächlich in Betracht
kommen, hat der Gemeinderat die richtige Kenntnis,
um den geeigneten Mann zu wählen. Für Städte aber
brächte der Antrag die Eigentümlichkeit, dass z. B.
wir in der Gemeinde Bern eine Grundeigentümerversammlung

einberufen müssten, die zwischen 7000 und
«000 Mann zählen könnte, damit diese dem Gemeinderat

sagen, wen er als drittes Mitglied der Kommission
bezeichnen soll. Das ist doch lächerlich, aber auch
nicht nötig, indem man selbst in städtischen Gebieten
einen geeigneten Mann finden wird. Ich empfehle
daher, auch den zweiten Antrag des Herrn Roth
abzulehnen.

Hiltbrunner. Auch ich beantrage Ablehnung.
Machen Sie doch die Sache nicht immer noch
komplizierter, als sie sonst schon ist Man wird doch
gewiss in den Gemeinderäten Leute wissen, die mit
dieser Aufgabe betraut werden können.

Wyss (Biel). Eine Anfrage. Wie verhält es sich
dort, wo verschiedene Gemeinden zusammen einen
Jagdkreis bilden, wie das nach Art. 7 vorkommen
kann? Welche Gemeinde kommt da in Betracht für
das dritte Mitglied?

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn mehrere Gemeinden zu einem Jagdkreis

zusammengeschlossen sind, wählt jeder Gemeinderat

für sein Gebiet den Sachverständigen; von diesen
tritt aber immer nur einer in Funktion, nämlich aus
der Gemeinde, auf deren Gebiet der Schaden
entstanden ist.

Roth. Ich habe mir vorgestellt, dass auch nach
meiner ersten Lösung der Vertreter der Grundeigentümer

für das ganze Jahr gilt und nicht nur gerade
für den einzelnen Fall. Ich möchte nun aber doch
bemerken, dass wir hier im Kanton Bern sind und
ein Gesetz für unsere eigenen Verhältnisse machen
müssen, also nicht zu sehr darauf sehen sollten, wie
es im Aargau usw. gehandhabt wird, denn wir haben
ganz andere Verhältnisse, als wie sie dort bestehen.
Ich habe nichts dagegen, wenn Sie meinen Antrag
verwerfen ; aber man soll dann auch nicht überrascht
sein, wenn das Gesetz verworfen wird. Ich möchte
eben auch alles vermeiden helfen, was irgendwie
Anlass zur Opposition geben könnte.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe schon erklärt, dass ich mich mit
der zweiten Lösung einverstanden erklären könnte;
nur darf es dann nicht heissen : « auf verbindlichen
Vorschlag der Grundeigentümer», sondern
«unverbindlichen». In städtischen Gemeinden wird es sehr
schwer sein, die Leute zu einer Versammlung
zusammenzubringen. Der Gemeinderat von Bern z. B.
könnte eine Publikation erlassen, er erwarte
Vorschläge für diesen Sachverständigen. Wenn man glaubt,
es sei wichtig, dass den Grundeigentümern in dieser

Hinsicht ein Mitspracherecht eingeräumt werde, will
ich mich nicht widersetzen ; denn es handelt sich
nur um eine Kleinigkeit.

Roth. Ich kann mich der Fassung, wie sie der
Herr Forstdirektor dem zweiten Antrag gibt,
einverstanden erklären.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden Behörden Mehrheit.

Bescliluss :

Art. 45. Wo die Höhe der Wildschadenvergütung

nicht gütlich vereinbart werden kann,
erfolgt die Ermittlung durch eine Kommission
von drei Sachverständigen. Das erste Mitglied,
zugleich Obmann, wird vom Regierungsstatthalter
für den ganzen Amtsbezirk ernannt, das zweite
vom Jagdpächter und das dritte vom Gemeinderat.

In Fällen von Wildschadenabschätzungen
gemäss Art. 9, Abs. 2, wird der zweite Sachverständige

von dem geschädigten Grundeigentümer
bezeichnet. — Bei Schadenanmeldungen bis zu
Fr. 100 kann die Ermittlung des Schadens durch
den Obmann der Kommission allein vorgenommen
werden. Beträgt die einzelne Schadenersatzforderung

mehr als Fr. 500, so kann der Entscheid
der Schätzungskommission innerhalb sechs Tagen
an eine vom Regierungsrat zu ernennende
dreigliedrige Oberschätzungsbehörde weitergezogen
werden, welche nach Anhörung der Parteien
endgültig entscheidet.

Die Kosten der Schätzung durch die
erstinstanzliche Schatzungsbehörde trägt der
Jagdpächter, in den Fällen von Art. 9, Abs. 2, der Staat
und die betreffenden Gemeinden gemeinsam; die
Rekurskosten die unterliegende Partei.

Die Entscheide der Schatzungsorgane sind
vollstreckbaren Gerichtsurteilen gleichgestellt (Art. 80
B. G. über Schuldbetreibung und Konkurs vom
11. April 1889).

Die nähern Bestimmungen über die Schätzung
und das Verfahren werden in der Vollziehungsverordnung

festgestellt.

Art. 46.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist nichts weiter zu bemerken, als
dass es in der vierten Linie « 1925» heissen muss,
statt 1921.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss :

Art. 46. Die Forstdirektion ist ermächtigt:
a) ohne Rücksicht auf das Jagdpachtrecht gemäss

den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
10. Juni 1925 Bewilligungen zur Beschaffung
wissenschaftlichen Materials zu erteilen.

b) Im Falle von Ueberhandnahme von Jagdwild
in Pachtrevieren, auf Eingabe des Gemeinderates

und nach vergeblicher Mahnung des
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Pächters den Abschuss von Jagdwild von
Staatswegen anzuordnen und durch besonders
bezeichnete Jäger vornehmen zu lassen. Eine
solche Massnahme ist dem Pächter sofort
schriftlich mitzuteilen. Der Ertrag des erlegten
Wildes fällt nach Abzug der entstandenen
Kosten dem Pächter zu.

Art. 47.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Nach dem heutigen Jagdgesetz haben wir
eine Jagdkommission von 7 Mitgliedern, wobei der
Forstdirektor von Amtes wegen den Vorsitz führt.
Diese Kommission hat sich nun als etwas klein
erwiesen, indem es nicht möglich ist, jedem Landesteil
einen Vertreter zu geben und gleichzeitig die
verschiedenen Kategorien von Interessenten sich vertreten
zu lassen. Deshalb halten wir dafür, die Kommission
sollte etwas erweitert werden, damit die verschiedenen
Gruppen von Interessenten, wie Landwirte, Jäger,
Naturschutz usw. eine Vertretung bekommen können.
Von Seiten des Naturschutzes ist allerdings gewünscht
worden, es möchte eine spezielle kantonale
Naturschutzkommission gewählt werden, die in jagdlichen
Fragen mitsprechen sollte, soweit der Naturschutz an
der Jagd interessiert ist. Das geht aber deshalb nicht
an, weil unsere Naturschutzbestrebungen nicht nur
die Jagd betreffen, sondern noch andere, viel
wichtigere Gebiete, z. B. den Schutz seltener Pflanzen, die
Botanik, auch seltener Bäume, die man als
Naturdenkmäler erklärt, oder seltener erratischer Blöcke,
die nach dem Zivilgesetzbuch dem öffentlichen Schutz
unterstellt werden. Seit Jahren besteht eine kantonale
Naturschutzkommission, die aber nicht vom
Regierungsrat gewählt ist, sondern von den Interessenten
selbst. Diese Kommission steht mit der Forstdirektion
fortgesetzt in enger Beziehung, man arbeitet
miteinander. Dieses Verhältnis sollte so bleiben; es ist
besser, als wenn eine staatliche Kommission an die
Stelle der bisherigen tritt. Nach unserer Ansicht sollte
man dem Naturschutz in der neuen Jagdkommission
von 11 Mitgliedern etwa 1—2 Sitze einräumen; schon
in der bisherigen siebengliedrigen Kommission war
ein solcher Vertreter.

Die Jagdkommission kann keine Beschlüsse fassen,
sie hat nur konsultativen Charakter, indem sie der
Forstdirektion ihre Anregungen und Wünsche
unterbreitet, die dann an die zuständigen Behörden zur
Beschlussfassung weitergeleitet werden. Ich beantrage
Ihnen Annahme des Artikels in der vorliegenden
Fassung.

Lintlt, Präsident der Kommission. Zu Art. 47 ist
mir von der Naturschutzkommission Thun eine
Eingabe zugekommen, die anregt, man möchte am Schluss
von Art. 47 die Worte streichen: «der Jägerschaft
und der Naturschutzbestrebungen », und als neuen
Art. 37b!s folgendes ins Gesetz aufnehmen : « Der
Regierungsrat wählt auf die Dauer von je vier Jahren
eine Naturschutzkommission, bestehend aus je einem
Dozenten der Zoologie, Geologie und Botanik der
Hochschule Bern und geeigneten Vertreter der
Naturschutzbestrebungen aus verschiedenen Landesteilen.
Dieser Kommission steht die Begutachtung aller Fragen
zu, die irgendwie Naturschutzinteressen betreffen. »

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conse

Nun hat Ihnen der Herr Regierungsrat bereits
auseinandergesetzt, dass das Gebiet des Naturschutzes ein
sehr grosses ist, in dem die Jagd mit dem Schutz
bestimmter Tiere nur einen kleinen Teil ausmacht.
Die Naturschutzbestrebungen umfassen ja ausserdem
auch noch die Geologie und die Botanik, speziell den
Pflanzenschutz; aber alle diese Gebiete berühren die
Jagd nicht. Deshalb wäre es absolut unrichtig, im
Jagdgesetz eine solche Naturschutzkommission
einsetzen zu wollen. Wir haben hier die Jagdkommission

vorgesehen, die die Fragen zu begutachten hat,
die speziell die Jagd betreffen. Nach der vorgeschlagenen

Fassung ist den Naturschutzbestrebungen eine
angemessene Vertretung in der Kommission zu sichern,
so dass deren Interessen dort vertreten werden können.
Eine Naturschutzkommission dagegen, wie sie von Thun
aus vorgeschlagen wird, gehört in einen ganz andern
Erlass, den die Regierung beschliessen könnte gestützt
auf Art. 83 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch.

Dort ist die Kompetenz dazu niedergelegt; bis
jetzt aber hat die Regierung das Bedürfnis hiezu noch
nicht empfunden, weil wir eine kantonale Gesellschaft
haben, die ihrerseits eine solche Kommission eingesetzt
hat, und diese Kommission hat bis jetzt immer in
enger Fühlungnahme mit der Landwirtschafts- und
der Forstdirektion gearbeitet, ihren Anregungen wurde
in weitem Masse entsprochen. Solange diese Kommission

den Bedürfnissen vollständig genügt, ist es nicht
notwendig, eine weitere Kommission für den gleichen
Zweck zu ernennen. Auf alle Fälle aber hat diese
Kommission mit dem Jagdgesetz nichts zu tun.

Eigentümlich ist, dass der Präsident der
Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz

mir in einer Zuschrift vom 8. November 1927

mitteilt, dass er absolut gegen eine solche Naturschutzkommission,

wie sie von Thun aus beantragt werde,
sei ; er habe seine Meinung den Thunern mitgeteilt ;

dort wird unter anderm gesagt: «Wenn der
Unterzeichnete selbstverständlich ganz und gar dafür ist,
dass der Einfluss der Naturschützler verstärkt wird,
so ist die von Thun vorgeschlagene Fassung für unsere
Seite doch unannehmbar. Der praktische Vogelschutz
hat gerade mit den Naturschutzkommissionen, wie sie
bei der Naturforschenden Gesellschaft bestehen,
schlechte Erfahrungen gemacht. So wenig als die
Jagd im Lehrsaal ausgeübt werden kann, so wenig
ist es namentlich beim Vogelschutz der Fall und auch
zum guten Teil beim Naturschutz. Die bisherige
Fassung des Art. 47 genügt uns. »

Das ist auch unsere Auffassung, und darum
empfehlen wir Ihnen den Artikel zur unveränderten
Annahme.

La Nieca. Ich erlaube mir zu diesem Artikel einige
Bemerkungen. Mit den Ausführungen des Herrn
Regierungsrates und des Kommissionspräsidenten gehe
ich vollständig einig. Ein Punkt aber sollte doch
noch erwähnt werden. Bei der Kommission von
11 Mitgliedern muss dafür gesorgt werden, dass die
Interessen des Naturschutzes, die ja zugleich
allgemeine Interessen sind, etwas stärker vertreten sind.
Der Jäger selbst ist allerdings in einer Hinsicht
auch für die Hege und Pflege und Vermehrung
des Wildes, anderseits aber herrscht in seiner Brust
wieder ein anderes Prinzip, das auf Vernichtung,

L auf Tötung ausgeht, und dieser Trieb geht bei ein-
§| zelnen sehr weit. So ist es denn gekommen, dass unsere
iL 1927. 128
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Fluren und Wälder und Berge, wo der Jäger allein
herrschen kann, so weit verödet sind, dass dem Wanderer,

der seine Freude an der Natur hat, selten mehr
ein freilebendes Tier begegnet. Da muss nun etwas
geschehen. Wird das Jagdgesetz angenommen, so
haben wir das jedenfalls nicht den Jägern zu
verdanken, sondern der Bevölkerung, die nicht am Töten
ihre Freude hat, aber an der Erhaltung einer schönen,
freundlichen Natur. Es ist deshalb unbedingt angezeigt,

dass diese Allgemeininteressen in der elfgliede-
rigen Kommission in Zukunft etwas stärker vertreten
sein werden, nicht bloss etwa durch einen Vertreter
des Vogelschutzes, sondern vielleicht auch durch einen
Vertreter der zoologischen Richtung und einen solchen
der allgemeinen Naturschutzbestrebungen. Drei oder
vier solche Vertreter wären den andern gegenüber
sicher nicht zu viel. Das liegt im Interesse der
Allgemeinheit, aber auch der Jäger.

Angenommen.
Beschluss :

Art. 47. Zur Vorberatung der über die Ordnung
und Hebung der Jagd in Ausführung der
Gesetzgebung im Pachtjagdgebiet zu treffenden
Massnahmen wird die Jagdkommission eingesetzt,
welche mit dem Forstdirektor als Präsidenten 11

Mitglieder zählt. — Die Jagdkommission wird,
unter besonderer Berücksichtigung der einzelnen
Landesteile, der Jägerschaft und der
Naturschutzbestrebungen, alle vier Jahre durch den
Regierungsrat gewählt.

Art. 48—50.

Limit, Präsident der Kommission. Zu Art. 48 ist
zu bemerken, dass infolge der weiter vorn vorgenommenen

Abänderungen, wie Verschiebung von Art. 14,
Streichung eines Artikels und Neuaufnahme eines
solchen, diese Zahlen nach der definitiven Numerierung

der verschiedenen Artikel noch geändert werden
müssen.

Schürch. Ich hatte nicht die Absicht als Nicht-
jäger der Diskussion über das Jagdgesetz mitzureden,
habe nun aber entdeckt, dass Art. 50 in Kollision gerät

mit den Bestimmungen, die der Grosse Rat im Straf-
prozess aufgenommen hat. Da hätten wir wieder einen
der bekannten Fälle, über die alle Richterämter im
Kanton herum unwirsch werden: Man stellt allgemeine
Regeln auf, und bei erster Gelegenheit wirft man sie
in einem Spezialgesetz wieder über den Haufen.
Darum ist es gut, hier von vornherein darauf
hinzuweisen.

Im Art. 386 des Strafprozesses haben wir in erster
Lesung die Bestimmung aufgenommen, wenn durch
Begnadigung Bussen erlassen werden, dass der Staat
dem Verleider nichts zu bezahlen hat, sondern dass
er nur aus. dem, was er wirklich bekommt, den
Verleideranteil bezahlt. Diese Regelung bezieht sich
namentlich auf den Hauptfall, wo es überhaupt noch
Verleideranteile gibt, auf das Jagdwesen; wenigstens
kann ich mich im Moment keines andern Falles
erinnern. Wir haben also in der Strafprozessreform
bereits eine Stellung bezogen, der nun im vorliegenden
Artikel 50 des Jagdgesetzes widersprochen wird.
Dagegen entspricht diese Stellung dem eidgenössischen

Gesetz über Jagd und Vogelschutz vom Jahre 1925,
wo es in Art. 61 heisst: « Aus dem entrichteten Bussenbetrag

ist eine angemessene Anzeigergebühr zu
bezahlen. » Wenn man nun einem Verurteilten auf dem
Gnadenwege Bussen schenkt, dann soll nicht noch
der Staat mit dem Verleideranteil belastet werden aus
Bussen, die er gar nicht bezieht. Herr Fürsprech Guggenheim

war so freundlich, mich auf diesen Widerspruch
zum Bundesgesetz aufmerksam zu machen und mir
die Nachschlagung zu besorgen.

Wollen wir heute, in der gleichen Session, kaum
eine Woche nach dem andern Beschluss, die gegenteilige

Haltung einnehmen? Das ist nicht von gutem,
der Richter, der dieses Gesetz wird anwenden müssen,
soll eine klare Stellungnahme der gesetzgebenden
Behörde vor sich haben und nicht feststellen müssen,
wie die gleiche Körperschaft in Distanz von wenigen
Tagen das eine Mal im einen und das andere Mal im
entgegengesetzten Sinne beschliesst. Ich glaube, wir
sind es der Arbeit beim Strafprozess schuldig, dass
wir hier den Slandpunkt berücksichtigen, den der
Grosse Rat dort eingenommen hat, weshalb ich mir
erlaube, wenn auch ohne Aussicht auf Erfolg, aber
um doch wenigstens konsequent unsere Position zu
markieren, einen Antrag zu stellen, der Uebereinstim-
mung schafft mit dem eidgenössischen Jagd- und
Vogelschutzgesetz und mit dem in erster Lesung
angenommenen Strafprozess. Dieser Antrag geht dahin,
in Art. 50, AI. 2, zu sagen : <t Die Forstdirektion hat
dem Verleider die Hälfte der entrichteten Bussen als
Verleideranteil zuzuweisen.» Der Rest dieses Alineas
wäre zu streichen.

Ich will Sie noch darauf verweisen, wie es kommen
wird, wenn man die beiden Gesetze in der
vorgeschlagenen Form annimmt. Es kommt ganz darauf
an, welches Gesetz zuerst angenommen wird.
Normalerweise käme zuerst das Jagdgesetz zur Abstimmung,
weil es heute in zweiter Beratung erledigt wird.
Nachher würden wir dann auch das Gesetz über den
Strafprozess annehmen und dadurch das Jagdgesetz
in diesem einen Punkte wieder ausser Kraft setzen ;

denn es heisst im Strafprozess, dass alle ihm
widersprechenden Vorschriften ausser Kraft gesetzt seien.
Ich weiss schon, dass das vielleicht Anlass geben kann,
in zweiter Lesung gegen Art. 386 des Strafprozesses
aufzutreten. Mir ist es schliesslich auch gleichgültig,
auf welche Weise man diese Differenz beseitigt; die
Hauptsache ist, dass man diesen Punkt eindeutig und
klar ordnet und dass nicht von vornherein das eine
Gesetz dem andern widerspricht.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Es ist richtig, was Herr Grossrat Schürch
ausgeführt; allein jedenfalls kann man nicht dem
Jagdgesetz den Vorwurf machen, es sei schuld an
dieser Diskrepanz, weil die erste Lesung dieser Vorlage

im Mai des laufenden Jahres stattfand, die erste
Lesung des Strafprozesses aber erst vorige Woche,
wo dann eben die Differenz geschaffen wurde.

Es wurde im Regierungsrat über diese Differenz
gesprochen, und meine Wenigkeit ist dort mehr oder
weniger unterlegen. Allein ich bin noch heute der
Auffassung, dass es im Interesse einer richtigen Wildhut

läge, wenn die Bestimmung, wie sie schon im
heutigen Gesetz besteht, aufrecht erhalten bliebe.
Abgesehen von den eigentlichen Wildhütern und der
Polizei übernimmt es niemand gern, einen Wilderer
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anzuzeigen. Tatsache ist, dass ziemlich viel gewildert
wird und dass viele Leute wissen, der und der geht
auf Wildfrevel aus, sie sehen ihn auch etwa, zeigen
ihn aber nicht an, weil sie sich nicht mit ihm
verfeinden wollen. Hätten wir nicht den Verleideranteil
im Gesetz, so würde wahrscheinlich die Polizei auch
noch viel weniger Anzeigen erstatten, als es heute
der Fall ist. Aus diesem Grunde hat man denn auch
im eidgenössischen Gesetz vorgesehen, dass die Kantone

aus den Bussen dem Verleider einen gewissen
Anteil ausrichten können.

Weiter möchte ich Sie aufmerksam machen, dass
in Jagdsachen die Bundesversammlung meistens
Begnadigungsbehörde ist; denn die allermeisten Vergehen
sind solche gegen die Bundesvorschriften, die alles bis
ins Detail ordnen. Gewöhnlich ist nun aber die
Bundesversammlung in diesen Fällen sehr gnädig gesinnt
und begnadigt die Wilderer in sehr weitgehendem
Masse, trotz der ablehnenden Anträge der kantonalen
Instanzen, weil solche Fälle eben häufig vorkommen.
Ich gebe ohne weiteres zu, dass unter diesen Wilderern
auch Leute sind, die kein Vermögen oder Einkommen
haben und sich deshalb auf diesem Wege etwas
Fleisch für den eigenen Haushalt zu verschaffen
suchen. Wenn im Falle der Bestrafung nichts erhältlich
ist, dann soll nach Bundesgesetz der Anzeiger auch
nichts bekommen. Praktisch macht sich die Sache,
sobald man von diesem Grundsatz ausgeht, in folgender

Weise: Wenn einer wildert, und er wird von einem
Wildhüter oder jemand anders gesehen, der weiss,
dass der Wilderer mittellos ist, so wird sich jener
sagen: Warum soll ich eine Anzeige machen? Ich
bekomme ja doch nichts! Das Resultat aber wird sein,
dass die Wildhut ganz sicher unter diesem Zustand
leidet. Nun glaube ich aber, wir sind hier alle der
Meinung, wenn das Reviergesetz angenommen wird,
dass dann auch eine richtige Wildhut stattfinden soll
und dass diejenigen, die das Gesetz übertreten, bestraft
werden sollen. Das liegt im Interesse der Jagdpächter,
aber auch der Gemeinden selbst; denn wenn dem
Jagdpächter das Wild von dritter Seite weggeschossen
wird, dann werden bei der Neuvergebung der Pacht
auch die Einnahmen stark zurückgehen.

Wir haben also diese Bestimmung mit allem
Vorbedacht ins neue Jagdgesetz herübergenommen, und
ich bin der Meinung, dass wir daran festhalten sollten ;

denn Jagd und Fischerei sind ganz spezielle Gebiete,
auf denen man den Verleideranteil noch beibehalten
sollte, während er in allen übrigen Gebieten
abgeschafft worden ist. Verzeigt der Landjäger z. B. einen
Wirt wegen Ueberwirtens, so wird ihm kein Anteil
an der Busse zugesprochen.

Der Grosse Rat mag nun entscheiden, was er tun
will. Ich halte an der Vorlage fest; man kann dann
in der Strafprozessrevision auf diese Ausnähme im
Jagdgesetz Rücksicht nehmen.

Lindt, Präsident der Kommission. Wir haben in
der Kommission diese Frage nicht behandelt, indem
sie erst heute aufgeworfen wurde. Persönlich stehe
ich auf dem Boden des Regierungsrates, dass wir die
Bestimmung im Jagdgesetz beibehalten sollten ; die
Uebereinstimmung kann dann immer noch in der
zweiten Lesung des Strafprozesses geschaffen werden.
Die vom Herrn Regierungsvertreter angeführten
Momente sprechen tatsächlich für Beibehalten dieser
Bestimmung.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 89 Stimmen.

Für den Antrag Schürch 13 Stimmen.

Beschluss :

Art. 48. Widerhandlungen gegen dieses
Gesetz, insbesondere gegen die in Art. 2, 4, 5, 16,
20, 21, 23, 24, 28, 32, 33, 38, 42 und 43
enthaltenen Bestimmungen oder gegen die in Vollzug

dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und
Verbote, werden, soweit nicht die Vorschriften
des Bundes über Jagd- und Vogelschutz auf sie
zur Anwendung kommen, mit Bussen von Fr. 20
bis Fr. 200 bestraft und es finden im übrigen
die allgemeinen Bestimmungen der Strafgesetzgebung

des Kantons Bern und die in diesem
Gesetze und in der Bundesgesetzgebung
aufgestellten Vorschriften Anwendung.

Ebenso gelten für das Strafverfahren die
Bestimmungen über die Strafrechtspflege im Kanton
Bern, soweit nicht im vorliegenden Gesetze oder
in der Bundesgesetzgebung abweichende
Vorschriften aufgestellt sind.

Art. 49. Bei Uebertretungen dieses Gesetzes,
sowie des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz

vom 10. Juni 1925 und der zugehörigen
kantonalen und eidgenössischen Erlasse würdigt
der Richter oder das Gericht das Ergebnis der
Beweisführung nach freiem Ermessen.

Von allen Urteilen und richterlichen
Verfügungen ist der Forstdirektion innerhalb dreier
Tage nach Ausfällung des Urteils Kenntnis zu
geben, und es sind ihr auf Verlangen die Strafakten

zur Verfügung zu stellen.
Von jedem rechtskräftigen Urteil, das den

Ausschluss von der Jagdberechtigung verfügt, ist
der eidgenössischen Inspektion für Forstwesen,
Jagd und Fischerei durch das betreffende Gericht
eine vollständige Abschrift zuzustellen.

Art. 50. Bei Ausfällung der Bussen soll für
den Fall, dass dieselben nicht innerhalb der Frist
von drei Monaten erhältlich sind, oder im Falle
der Zahlungsunfähigkeit des Verurteilten, in dem
Urteil zugleich die Umwandlung in Gefängnisstrafe

ausgesprochen werden.
Die Forstdirektion hat dem Verleider die Hälfte

der ausgesprochenen Bussen als Verleideranteil
zuzuweisen. — Ist die Busse nicht erhältlich,
oder wird sie auf dem Begnadigungswege ganz
oder teilweise erlassen, so ist dem Verleider aus
der Staatskasse ein Drittel der ausgesprochenen
Busse auszurichten.

Art. 51.

Angenommen.

Beschluss :

Art. 51. Der Regierungsrat ist mit dem Vollzuge

dieses Gesetzes und der eidgenössischen
Vorschriften über Jagd und Vogelschutz beauf-
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tragt. Er erlässt die weiter erforderlichen
Vorschriften.

Dieses Gesetz tritt nach Genehmigung durch
den Bundesrat auf den vom Regierungsrat
festzusetzenden Zeitpunkt in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird
das Gesetz über Jagd und Vogelschutz vom
30. Januar 1921 aufgehoben.

Präsident. Wünscht jemand auf einen Artikel
zurückzukommen

Lindl. Präsident der Kommission. Namens der
Kommission beantrage ich Ihnen, auf Art. 15
zurückzukommen. (Zustimmung.)

Die Kommission beantragt Ihnen eine kleine
Ergänzung zum ersten Satz, wo es heisst: «Die
Verpachtung der Jagdkreise erfolgt auf die Dauer
von mindestens 8 Jahren. » Es sind Bedenken
aufgetaucht, wenn man nur die Mindestdauer, aber kein
Maximum festsetze, könnte der Regierungsrat auch
dazu kommen, auf ungewöhnlich lange Zeit
Pachtverträge abzuschliessen. Wir haben uns dann darauf
geeinigt, beizufügen: «höchstens 10 Jahren».

Angenommen nach Antrag der Kommission.

Beschluss :

Art. 15. Die Verpachtung der Jagdkreise
erfolgt unter Abschluss eines Pachtvertrages auf
die Dauer von mindestens 8, höchstens 10 Jahren;
die Pacht beginnt mit dem 1. Januar. Der Pachtzins

ist vor Beginn des jeweiligen Pachtjahres
zu entrichten. Wird der Pachtzins auf Verfall
nicht entrichtet, und auf schriftliche Mahnung
hin nicht innert einer Notfrist von einem Monat
bezahlt, so fällt die Pacht dahin. Der Pächter
haftet in diesem Falle für den entstehenden Schaden
(Kosten für neue Verpachtung, Ausfall am Pachtzins

usw.).
Auf Antrag der an der Pacht eines

Jagdkreises beteiligten Gemeinden und des
Jagdpächters kann die Forstdirektion die bestehende
Pacht ohne Ausschreibung um eine jeweils weitere
Periode verlängern.

Scliiffmaiin. Ich hätte nur eine kurze Anfrage
betreffend Art. 9 an den Herrn Forstdirektor zu richten.
Im Sommer 1927 ist es vorgekommen, dass im
Bannbezirk Justistal eine Kuh durch Steinschlag getötet
wurde. Später haben dann Touristen dem Besitzer
der Kuh mitgeteilt, der Steinschlag habe von Gemsen
hergerührt. Nun möchte ich anfragen, ob derartige
Schadenfälle durch Staat und Gemeinden zu decken
sind. Ich weiss wohl, dass eine zuverlässige
Feststellung sehr schwierig sein wird.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Der Staat kann nach meinem Dafürhalten
in einem solchen Fall nicht verantwortlich gemacht
werden, ganz abgesehen davon, dass es sehr schwer
ist, den genauen Sachverhalt festzustellen. Man könnte
sich ja fragen, ob eine solche Schadenforderung eventuell

in einem Bannbezirk, wo also die Vermehrung

der Gemsen eine viel raschere ist und also auch eher
solche Schäden eintreten können, an den Staat
gerichtet werden könnte. Anderseits ist aber zu sagen,
dass wir für solche Fälle eine Viehversicherung haben,
die dann ohne weiteres bezahlen muss und an die der
Staat jährlich ganz erhebliche Beiträge leistet. Wo die
Viehversicherung besteht, erledigt sich ein derartiger
Fall ohne weiteres, und so jedenfalls auch im
angeführten Falle, da in Sigriswil die Viehversicherung
eingeführt ist. Ich glaube nicht, dass der Staat
verantwortlich gemacht werden könnte. Jedenfalls ist
der Entscheid eine sehr schwierige Sache, und zwar
eine rein richterliche Angelegenheit, zu der der
Regierungsrat nichts sagen kann.

Sckiffniann. Ich will nur noch beifügen, dass es
sich um einen Fall handelt, wo die betreffende Kuh
leider nicht versichert war. Von der Auskunft selbst
bin ich befriedigt.

Iinliof. Ich möchte beantragen, auf Art. 22
zurückzukommen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte den Präsidenten bitten, vorerst
dem Vertreter der Regierung und dem der Kommission
das Wort zu erteilen zu Art. 22, der eine sehr lange
Diskussion herbeigeführt hat; die Sache könnte
vielleicht auf diese Weise etwas abgekürzt werden. (Imliof:
Einverstanden.)

Bei Art. 22 ist die Frage aufgeworfen worden, ob
man nicht auch ein Minimum festsetzen sollte für den
jährlich an die Krankenkassen abzuführenden Beitrag.
Der Artikel lautet gegenwärtig so, dass 50 °/o, höchstens

jedoch 150,000 Fr. von den Einnahmen des Staates
aus den Pachtzinsen zur Aeufnung und Speisung des
Fonds für die Krankenversicherung aufzuwenden seien.
Es wurde dann im Grossen Rat der Antrag gestellt,
ein bestimmter Betrag sei als Minimum festzusetzen,
wobei verschiedene Summen genannt wurden. Man hat
die Angelegenheit auch im Regierungsrat behandelt.
Dieser war überrascht, dass ein derartiger Antrag
überhaupt gestellt werden konnte, da doch die Sache
deutlich und klar niedergelegt sei und niemand
Misstrauen wegen der Verwendung dieses Geldes zu haben
brauche.

Aus den Berechnungen der Forstdirektion im
einleitenden Vortrag geht hervor, dass der Kanton Bern
in der ersten Pachtperiode voraussichtlich mit einem
Ertrag von zirka einer halben Million rechnen kann,
also 1 Fr. pro ha. Die Auffassungen hierüber gehen
auseinander; die einen sagen, es werde mehr eingehen,
die andern sagen, weniger. Gehen wir von dieser halben
Million aus, dann erhalten die Gemeinden 300,000 Fr.
davon, (fein Staat verbleiben brutto 2u0,000 Fr.
Daraus müssen wir die Wildhut in den noch verbleibenden

Bannbezirken bezahlen und müssen die in den
Bannbezirken liegenden Gemeinden für ihren Ausfall
entschädigen. Man schätzt den dafür nötigen Betrag
auf 100,OuO Fr., so dass noch ungefähr 100,000 Fr.
verbleiben würden, wovon die Hälfte, also rund 50,000
Franken, den Krankenkassen zukommen sollen; das
wäre nach unsern Berechnungen das Minimum.

Nun hat man im Grossen Rat geltend gemacht, es
sei wichtig, dass man im Gesetz selber ein bestimmtes
Minimum aufnehme, damit man sagen könne: So und
soviel wird tatsächlich dann für diesen Zweck aus-
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geschieden. Diese Frage wurde im Regierungsrat
besprochen, und man hat sich schliesslich dahin geeinigt,
ein Minimum von 50,000 Fr. aufzunehmen, indem man
sich sagte, es gehe nicht wohl an, den Staat zu
Auslagen zu verpflichten, die weiter gehen, als die
voraussichtlichen Einnahmen erwarten lassen. Ist dann
der Ertrag aus der Jagdpacht höher, so steigen
automatisch auch die Beiträge an die Krankenversicherung,
bis zum Maximum von 150,000 Fr. Gestern nachmittag
wurde die Frage in der Kommission neuerdings
eingehend besprochen, worauf die Kommission beschlossen
hat, das Minimum auf 60,000 Fr. hinaufzusetzen. Der
Regierungsrat hat diesen Morgen die Angelegenheit
neuerdings behandelt und sich schliesslich damit
einverstanden erklärt. Sollte aber im Grossen Rat ein
Antrag gestellt werden noch höher zu gehen, so müsste
der Regierungsrat an seinem ersten Antrag festhalten ;
denn er steht auf dem Standpunkt, dass wir nicht im
Jagdgesetz den Staat zu Ausgaben verpflichten können,
die für ein ganz anderes Gesetz auf einem ganz andern
Gebiet berechnet sind. Es wäre das eine recht eigenartige

Gesetzesfabrikation, namentlich auch, wenn es
dazu kommen sollte, durch das Jagdgesetz Geld aus
der allgemeinen Staatskasse für einen ganz andern
Zweck herauszunehmen.

Limit, Präsident der Kommission. Wir haben gestern
Nachmittag die Sache in der Kommission eingehend
besprochen. Grundsätzlich waren wir der Auflassung,
dass der ursprüngliche Wortlaut eigentlich hätte
genügen sollen. Wir konnten uns aber dem Gedanken
nicht verschliessen, dass es vielleicht für die Annahme
des Gesetzes besser sei, ein bestimmtes Minimum
aufzunehmen. So hat man sich dann ziemlich rasch auf
den Grundsatz der Festsetzung eines Minimums
geeinigt. Differenzen entstanden dann aber über die Höhe
dieses Minimums. Es lag ein Antrag auf 80,000 Fr.
vor, ein Antrag der Regierung auf 50,000 Fr. und aus
den Kreisen der Kommission ein solcher auf 60,000 Fr.
Der Befürworter des Betrages von 60,000 Fr. stellte
darauf ab, dass im Vortrag der Regierung seinerzeit
ein Ertrag der Pachtjagd von einem Franken per
Hektare genannt worden sei; darauf sollte man also
abstellen dürfen, so dass sich bei einem Gesamtbetrag
von 550,000 Fr. ein Staatsanteil von 220,000 Fr.
ergäbe. Nach Abzug der Ausgaben für die Wildhut und
die Entschädigung in den Bannbezirken von 100,000
Franken verblieben dem Staat noch netto 120,000 Fr.,
die 50 % davon würden also 60,000 Fr. ausmachen.
Es wurde in der Kommission gesagt, wenn man ein
Minimum nennen wolle, dann doch dasjenige, das den
Berechnungen der Regierung entspreche. Es ist aber
zu betonen, dass das alles nur angenommene Zahlen
sind; wieviel die Pachtjagd in Wirklichkeit abwirft,
das wird sich erst zeigen, wenn das Jagdgesetz
angenommen ist und die Reviere versteigert werden.
Die Mehrheit der Kommission hat sich dann für diesen
Betrag von 60,000 Fr. ausgesprochen, so dass das
Alinea 2 nunmehr lauten würde: «Vom Betrag, der
dem Staat von seinem Anteil nach Abzug der Kosten
verbleibt, die sich aus den bestehenden Bannbezirken
für die Hut und Ausrichtung von Entschädigungen
nach Art. 9 dieses Gesetzes ergeben, sind 50 %, im
Minimum 60,000 Fr., höchstens jedoch 150,000 Fr.,
zur Aeufnung und Speisung eines staatlichen Fonds
zur Förderung der obligatorischen und freiwilligen
Krankenversicherung zu verwenden. »

Der Vollständigkeit halber will ich noch sagen,
dass in der Kommission auch noch ein Antrag auf
80,000 Fr. gestellt worden ist, wonach dann aber, wenn
die 50 °/o dieses Minimum nicht erreichen würden, die
Differenz zwischen den faktischen 50 % un(I den
80,000 Fr. nicht sofort durch die Staatskasse hätte
bezahlt werden müssen, sondern gewissermassen dem
Fonds gutgeschrieben und erst dann ausbezahlt werden

sollten, wenn der Ertrag aus der Pachtjagd das
Maximum von 150,000 Fr. überschritten hätte. Dieser
Antrag wurde dann wieder fallen gelassen, nachdem
die Kommission sich auf 60,000 Fr. einigte. Es ist
auch richtiger so, dass die Krankenkassen ihren
Betrag alljährlich erhalten, während die komplizierte
Geschichte mit dieser Gutschrift sehr wahrscheinlich
mehrere Jahre gedauert hätte, indem die Pachtzeit
für die einzelnen Reviere im Minimum 8 Jahre dauern
soll. Wir beantragen Ihnen, der neuen Fassung
zuzustimmen.

Ryter. Es freut mich, dass Regierung und
Kommission dem Gedanken, den ich in die Diskussion
gebracht habe, Rechnung tragen wollen Ich habe auch
erwartet, dass Sie dem von mir ursprünglich genannten,
vielleicht etwas hohen Betrag von 100,000 Fr. nicht
ganz zustimmen konnten, namentlich mit Rücksicht
auf die voraussichtlichen Erträgnisse der ersten
Pachtperiode. Allerdings möchte ich erklären, dass ich diesen
Antrag nicht gestellt habe, um mich nachher aufs
Markten einzulassen. Ich sagte mir aber: Nachdem
wir im Kanton Bern den Rahmen für die
Krankenversicherung geschaffen haben und nachdem auch in
dieser Session wieder neu auf die Dringlichkeit der
Unterstützung unsere Krankenkassen aufmerksam
gemacht worden ist, nachdem aber der Staat bisher in
dieser Beziehung keineswegs das Nötige getan hat
und es doch nachgewiesen ist, dass in weitaus den
meisten Fällen gerade Krankheit in erster Linie die
Ursache zur Verarmung ist, sollte hier nun doch der
Boden geschaffen werden, um weiten Kreisen in
wirksamer Weise eine Unterstützung für den Krankheitsfall

angedeihen zu lassen, was sich ohne Zweifel dann
wiederum durch eine Verminderung auf dem Armenetat

auswirken wird.
Es ist wohl nicht nötig, dass ich auf diese

Verhältnisse näher eintrete, da sie Ihnen wohl bekannt
sind. Auf eines möchte ich aber noch hinweisen:
Wenn der Staat das Jagdregal an sich gezogen hat,
sollte er doch auch eine gewisse Verpflichtung damit
übernehmen. Die Jagd wird allgemein als ein Sport,
als ein Vergnügen betrachtet, so dass es durchaus
angezeigt ist, aus dieser Quelle in vermehrtem Masse
etwas der Allgemeinheit zukommen zu lassen, wie ich
es in meinem Antrag niedergelegt habe. Für meine
Zustimmung zum Gesetz, aber auch zur Gewinnung
weiterer Freunde der Vorlage ist in erster Linie dieser
Punkt ausschlaggebend, da auch in meinen Augen
der heutige Zustand im Jagdwesen kein idealer mehr ist.

Es wird heute geltend gemacht, 60,000 Fr. sei
voraussichtlich der für diesen Zweck erreichbare
Betrag. Ich halte nun dafür, wenn auch in der ersten
Pachtperiode die von mir beantragte Summe nicht
sofort erreicht worden wäre, dass es kein Unglück
gewesen wäre, wenn der Staat eventuell 10 oder
20,000 Fr. hätte drauflegen müssen. Damit hätten wir
dann doch eine solide Basis, eine gesunde Aeufnung
des Fonds für die Krankenkasse gewonnen. Ich aner-

129*
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kenne, was nun Kommission und Regierung als^Mini-
mum zusichern wollen, kann mich aber damit noch
nicht zufrieden geben, sondern möchte einen Schritt
weiter gehen und 75,000 Fr. beantragen. Das ist nun
wirklich kein Betrag mehr, der die Regierung veranlassen

sollte, Opposition zu machen. Wenn wir im
Lande draussey für das Gesetz einstehen sollen, haben
wir dann wenigstens auch eine Grundlage, an der
alle Kreise interessiert sind.

Es ist vollkommen falsch, wenn heute verschiedene

Landzeitungen schreiben, unsere Partei wolle
da einen Vorteil herausholen, es solle den
Sozialdemokraten etwas zugeschanzt werden, man wolle alles
der Sozialversicherung zukommen lassen. Ich mache
nur darauf aufmerksam, dass gerade die kantonale
Krankenkasse sich zum weitaus grössten Teil aus
andern Kreisen und nicht aus unsern Leuten rekrutiert

und dass sie bis weit in alle Bergtäler hinauf
verbreitet ist. Man sollte solche Argumentationen
vermeiden, als ob das speziell zur Unterstützung unserer
Parteiinteressen dienen könnte.

Ich möchte Sie aber auch noch auf die Mittel
hinweisen, aus denen der Mehrbetrag eventuell beschafft
werden könnte. Vor wenigen Tagen noch habe ich
Sie auf den Wildreichtum in unsern Bannbezirken
aufmerksam gemacht und erklärt, dass dort eine
Reduktion vorgenommen werden sollte. Ich möchte nun
doch den Antrag stellen, dass im gegenwärtigen
Zeitpunkt, also nicht mehr zur gewöhnlichen Jagdzeit,
der Abschuss der sogenannten Einsiedler, das heisst
der Gemsen, die sich von den übrigen absondern,
vorgenommen werden sollte, weil gerade sie in
vermehrtem Masse den Witterungseinflüssen und den
Lawinengefahren ausgesetzt sind, viel mehr als die
Rudel, die immer ihre Wachen ausstellen. Gerade im
Spätherbst oder frühen Winter, bevor die Brunstzeit
eintritt, sind die Felle noch in einem schönen
Zustande und weisen einen bedeutend höheren Wert
auf, und auch das Fleisch hat noch nicht an Wert
eingebüsst. Der Staat könnte da eine schöne
Einnahme herausholen, namentlich wenn nicht
beabsichtigt ist, schon in der ersten Jagdpachtperiode
diese Bannbezirke zu öffnen. 150 bis 200 Stück
könnten da Jahr für Jahr abgeschlossen werden; ein
Teil davon wird ja ohnehin durch den strengen Winter
absorbiert, geht wegen des Alters oder wegen Krankheit

zu Grunde, ohne dass dann jemand etwas davon
hat.

Im Interesse der Annahme der Vorlage, aber auch
im Interesse der Krankenversicherung ersuche ich
Sie, meinen Antrag auf 75,000 Fr. anzunehmen;
damit erweisen Sie dem Gesetz einen guten Dienst) ;

Präsident. Ich nehme an, dass der zweite Punkt
betreffend Abschuss von Gemsen in den Schongebieten
nicht als ein eigentlicher Antrag, sondern als eine
Anregung an die Forstdirektion aufzufassen ist. (Ryter:
Jawohl.)

Dietrich. Ich erlaube mir, den Antrag Ryter warm
zu empfehlen. Es ist schon zu sagen, dass der Beitrag
des Staates aus dem Jagdertrag an die Krankenkassen

für den Staat nicht verloren ist, sondern zu
einem grossen Teil wieder zurückkommt. Wir wissen,
dass jährlich Hunderte und Hunderte von
Steuernachlassgesuchen eingereicht und in der grossen Mehrzahl

der'IFälle begründet werden durch Krankheit mit den
üblichen Ausgaben für Arzt, Apotheke, Kurkosten usw.
Nun haben in der letzten Zeit eine Anzahl Krankenkassen,

die bisher nur auf Taggeld versichert hatten,
auch die Krankenpflegeversicherung eingeführt; sie

verlangen von ihren Mitgliedern einen erhöhten
Beitrag und übernehmen dafür sämtliche Kosten für
Arzt, Apotheke, Spitalverpflegung, Kurkosten usw.
Solche Mitglieder können in Zukunft wahrscheinlich
dann nicht mehr Steuernachlassgesuche einreichen
mit der Begründung, dass ihnen durch die Krankheit
ausserordentliche Ausgaben erwachsen seien. Wenn
wir nun die Krankenkassen alle in den Stand setzen,
in einigen Jahren diese Krankenversicherung
einzuführen, so werden Hunderte und Tausende von
Steuernachlassgesuchen hinfällig und der Staat hat wieder
vermehrte Steuereinnahmen.

Imhof. Bei Beratung von Art. 22 ist der Herr
Forstdirektor von einem Mitglied des Rates angefragt
worden, wie es zu halten sei mit der Verteilung der
40% für land-, alp- und forstwirtschaftliche Zwecke,
soweit es Grundeigentümer betrifft, die ausserhalb
der betreffenden Gemeinde wohnen, worauf der Herr
Forstdirektor antwortete, es sei selbstverständlich, dass
diese Verteilung unter alle Grundeigentümer eine
gleichmässige sein müsse. Ich muss nun sagen:
Gebrannte Kinder fürchten das Feuer! Wir haben in
Laufen eine grosse Anzahl Grundeigentümer, die in
andern Gemeinden hunderte von Jucharten Land
besitzen. Da besteht ein Weg von über 1500 m Länge.
Es wird immer geklagt, er sei ungenügend für die
dortigen Verhältnisse, er sollte verbessert werden. Die
Gemeinde antwortet dann regelmässig: Ihr könnt dafür

die Frohnsteuer in Abrechnung bringen. Wenn
einer aber 30—70 Rp. bezahlen muss und doch nichts
daran geleistet wird, bleibt dieser schlechte Zustand
fortbestehen. Vor zwei Jahren hatten wir eine grosse
Mäuseplage. In verschiedenen Gemeinden wurde die
Bekämpfung vorgenommen ; die genannte Gemeinde
hat ebenfalls eine Subvention gesprochen, allein die
ausserhalb der Gemeinden wohnenden Grundeigentümer

hatten kein Anrecht darauf. Im nämlichen
Gebiet wurde eine Entwässerung durchgeführt, wie
der Herr Forstdirektor selber auch weiss. Wenn nun
die Gemeinden an ein solches Unternehmen keine
Subvention geben, dann leistet der Bund 5 °/o weniger
daran, ebenso verliert der Grundeigentümer die 10%
der Gemeinde und stellt sich somit um 15% schlechter
als in einer Gemeinde, wo die Subvention gewährt
wird.

Aus diesen Gründen möchte ich beantragen, in
Art. 22, Alinea 1, am Schluss des zweiten Satzes
beizufügen: «Für ausserhalb der Gemeinde wohnende
Grundeigentümer ist der ihnen prozentual zufallende
Betrag sicherzustellen. »

Salchli. Ich bin derjenige, der gestern in der
Kommission den Antrag auf 80,000 Fr. Minimalleistung
an die Krankenkassen gestellt hat. Ich habe dort
meinen Standpunkt eingehend erläutert, so dass ich
heute von einer Wiederholung absehen will. Meine
Gründe decken sich ungefähr mit den von den Herren
Ryter und Dietrich angeführten. Der Vollständigkeit
halber erwähne ich bloss, dass diesem Antrag immerhin

drei Kommissionsmitglieder zugestimmt haben,
dagegen dem Antrag auf 60,000 Fr., der nun als
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Kommissionsantrag vorliegt, 9 Mitglieder. Gar so gross
war also die Mehrheit nicht. (Liiult: Doch das
Dreifache

Bratschi (Bern). Ich habe bei Beratung des Art. 22
einen Antrag eingereicht, dass das in diesem Artikel
vorgesehene Dekret noch vor der Volksabstimmung
auszuarbeiten sei. Nun habe ich mich belehren lassen,
dass diese Art der Antragstellung nicht angeht, weshalb

ich dann den Antrag in Form einer Anfrage
eingereicht habe. Es interessiert mich nun, ob der
Herr Forstdirektor heute bereits in der Lage ist, eine
Erklärung hiezu abzugeben, weil es für unsere Fraktion

wichtig ist, zu wissen, nach welchen Grundsätzen
dabei vorgegangen werden soll. Ich frage also die
Regierung an, ob sie gewillt ist, im erwähnten Dekret
folgende Grundsätze zu beobachten: 1. Dass alle
anerkannten Krankenkassen bei diesem Fonds berücksichtigt

werden sollen. 2. Dass die Verteilung gleich-
mässig, pro Kopf der Mitglieder, vorgenommen werden
soll. 3. Dass dieser Beitrag jährlich ausgerichtet werden
soll.

Lindt, Präsident der Kommission. Ich möchte
Ihnen den Antrag Ryter auf Erhöhung des Minimums
von 60,000 auf 75,000 Fr. zur Ablehnung empfehlen.
Es ist schon letztesmal betont worden, und ich wiederhole

es heute: Einig ist man im Grundsatz, dass die
Regierung von dem, was sie aus der Jagdpacht
erhalten wird, einen gewissen Teil der Krankenversicherung

zuweisen soll. Die Regierung kommt nun
weit entgegen, wenn sie sich einverstanden erklärt,
ein Minimum für die Krankenkassen zu garantieren,
auch wenn der erwartete Ertrag aus der ersten
Pachtperiode nicht voll eingehen sollte, und es bedeutet
ein abermaliges Entgegenkommen, wenn die
Kommission dieses Minimum von den ursprünglich
berechneten 50,000 Fr. auf 60,000 Fr. erhöht und die
die Regierung sich nachträglich diesem Antrag an-
schliesst. Aber damit sollte es nun sein Bewenden
haben. Die Herren Vertreter dieser Krankenkassen
dürfen nicht nur das Minimum ins Auge fassen,
sondern den Grundsatz, dass Ihnen 50 % des
Nettoertrages aus den Jagdpachterträgen zugesichert werden.
Das will doch sicher etwas bedeuten; denn es ist zu
erwarten, dass in den spätem Jagdpachtperioden der
Ertrag ein höherer sein wird, so dass das Maximum
sehr wahrscheinlich schon in der zweiten Pachtperiode
erreicht wird. Wenn die Herren glauben, gegen das
Gesetz auftreten zu müssen, sofern nicht gerade das
von ihnen verlangte Minimum garantiert wird, dann
sollen sie es eben verwerfen, aber das wäre eine
Kurzsichtigkeit ohnegleichen; denn nun offeriert man
ihnen einen sichern Anteil aus den Einnahmen, nur
weiss man die Höhe dieser Beträge noch nicht. Wenn
sie gleichwohl sagen : Lieber nichts als nur das, dann
ist das eben kurzsichtig gehandelt. Ich habe
allerdings die Ansicht, dass man ins Gesetz aufnehmen
kann, was man will, Herr Ryter wird deswegen doch
kein Freund des Gesetzes sein.

Herrn Imhof möchte ich darauf aufmerksam machen,
dass er die Antwort des Herrn Regierungsrat Moser
falsch verstanden hat. Es ist bei Art. 22 tatsächlich
angefragt worden, wie es zu halten sei mit den ausserhalb

der betreffenden Gemeinden wohnenden
Grundeigentümern, ob ihnen auch ein Anteil aus den
bekannten 40 % zugewiesen werden müsse. Die Sache

ist nun so zu verstehen : In Grindelwald haben z. B.
Leute aus Steffisburg Alpen. Nun darf die Gemeinde
Grindelwald die 40 °/o nicht nur verwenden zu Gunsten

der Grundstücke in der Gemeinde, die den
Grindelwaldnern gehören, sondern muss sie so
verwenden, dass auch die Grundeigentümer aus Steffisburg

Nutzen daraus haben, sei es nun durch Anlage
oder Verbesserung von Alpwegen usw. In diesem
Sinne hat Herr Regierungsrat Moser die Anfrage
beantwortet, während Herr Imhof vorhin einen andern
Fall im Auge hatte. Jede Gemeinde soll die 40 % im
Interesse ihres Gesamtareals verwenden, ob nun die
Weiden Leuten gehören, die in der Gemeinde selbst
oder ausserhalb derselben wohnen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Ihnen ebenfalls dringend
empfehlen, den Antrag von Regierung und Kommission
mit 60,000 Fr. anzunehmen und nicht noch höher zu
gehen. Wie bereits ausgeführt, hat der Regierungsrat
ursprünglich die Meinung vertreten, 50,000 Fr. sollten
das Maximum sein, das man zugestehen könnte, da
es nicht wohl angehe, im Jagdgesetz Ausgaben zu
beschliessen, die über das hinausgehen, was man
überhaupt aus der Jagd einnehmen wird. Wir sind dann
bis auf 60,000 Fr. entgegengekommen, aber auch das
ist wieder zu wenig, man verlangt nun 75,000 Fr.
Das ist das ewige Markten Ich möchte Sie sehr bitten,
nicht höher zu gehen als bis auf 60,000 Fr.

Die gestern von Herrn Bratschi gestellte Anfrage
ist heute Morgen im Regierungsrat behandelt worden ;

der Herr Direktor des Innern hat darüber referiert,
nachdem ich ihm die Anfrage übermittelt hatte. Er
wird die Antwort morgen schrittlich erteilen, und
zwar in folgendem Sinne: Wir sind einverstanden,
dass der Beitrag den anerkannten Krankenkassen
zukommen soll. Wir stimmen ferner zu, dass der Beitrag
gleichmässig auf die Zahl der Kassenmitglieder verteilt
wird. Endlich soll die Auszahlung jährlich erfolgen.
Damit ist den Wünschen des Herrn Bratschi Rechnung
getragen.

Den Antrag Imhof muss ich bitten, abzulehnen.
Solche Komplikationen können wir unmöglich ins
Gesetz aufnehmen. Deutlich und klar wird gesagt, dass
mindestens 40 % für land-, alp- oder forstwirtschaftliche

Zwecke Verwendung finden müssen, und ich
habe bereits früher erklärt, wenn etwa auswärtige
Grundbesitzer in offensichtlicher Weise benachteiligt
werden sollten, dass ihnen ohne weiteres das Beschwerderecht

zustehe, worauf dann die Gemeinde- bezw. die
Forstdirektion dafür sorgen wird, dass auch ihrem
Recht Genüge geleistet wird. Die Gemeinde kann es
mit der jährlichen Verwendung halten, wie sie will,
indem sie jedes Jahr irgend etwas unternimmt oder
aber die 40 °/o in einen Fonds legt und erst nach
einigen Jahren eine Weganlage oder eine Verbesserung
in alp- oder forstwirtschaftlicher Beziehung ausführt.
Hierin ist sie frei, dagegen ist sie gehalten, diesen
ausgeschiedenen Betrag wirklich im genannten Sinne
zu verwenden; etwas anderes darf sie nicht daraus
bezahlen. Die auswärtigen Grundbesitzer können also
verlangen, dass ihnen im Verhältnis, wie sie in der
Gemeinde Grundsteuer bezahlen, etwas aus den
durchgeführten Arbeiten oder Verbesserungen zukommt.
Dieses Recht müsste gegebenenfalls durch die Regierung

geschützt werden. Weiter aber können wir im
Gesetz selber nicht gehen.
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Imhof. Nach der erhaltenen Aufklärung durch den
Herrn Forstdirektor erkläre ich mich befriedigt und
ziehe meinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Grosse Mehrheit.

Beschluss :

Art. 22. Vom Ertrag der Jagdpachtzinse fallen
40 °/o in die Staatskasse, 60 % an die Gemeinden.
Die Gemeinden sind verpflichtet, von ihrem Anteil
mindestens 40 °/o für land-, alp- oder
forstwirtschaftliche Zwecke zu verwenden. — Vorwiegend
städtische oder industrielle Gemeinden können auf
begründetes Gesuch hin von dieser Verpflichtung
durch den Regierungsrat teilweise oder ganz
entbunden werden.

Vom Betrag, der dem Staat von seinem Anteil
nach Abzug der Kosten verbleibt, die sich aus
den bestehenden Bannbezirken für die Hut und
Ausrichtung von Entschädigungen nach Art. 9
dieses Gesetzes ergeben, sind 50 % im Minimum
Fr. 60,000, höchstens jedoch Fr. 150,000, zur
Aeufnung und Speisung eines staatlichen Fonds
zur Förderung der obligatorischen und freiwilligen
Krankenversicherung zu verwenden.

Ein vom Grossen Rat zu erlassendes Dekret
stellt die für die Verwendung dieses Fonds
erforderlichen Richtlinien auf.

Lilrtscher. Ich möchte beantragen, noch auf Art. 11

zurückzukommen. Es handelt sich nur kurz darum,
eine Erklärung durch den Regierungsrat zu erhalten.
Ich hatte letzter Tage Gelegenheit, in andern Kreisen
über die Art und Weise der Verpachtung zu sprechen,
wobei der Meinung Ausdruck gegeben wurde, es
sollte noch eine Bestimmung im Gesetz stehen, dass
die Versteigerung der Jagdkreise auszuschreiben sei,
weil sonst eine ungleiche Bekanntmachung vorkommen

könnte und es sogar denkbar wäre, dass eine
stille Abmachung in kleinem Kreise erfolgen könnte.
Es wurde deshalb gewünscht, man möchte eine
Bestimmung aufnehmen, wonach diese Pachtversteigerungen

im Amtsblatt und im Amtsanzeiger
auszuschreiben seien.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich kann Herrn Lörtscher nur versichern :

Die Ausschreibungen werden derart erfolgen, dass sie
in weitesten Kreisen bekannt werden.

in Vollziehung des Bundesgesetzes über Jagd
und Vogelschutz vom 10. Juni 1925,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte nur noch die Ermächtigung
des Grossen Rates haben, hier oder dort kleine
Korrekturen vorzunehmen, natürlich nur rein redaktionell,
ohne irgendwelche materielle Abänderungen.
(Zustimmung.)

Schlussabstimmung.

Für Annahme des Gesetzesentwurfes 126 Stimmen.

Dagegen 4 Stimmen.

Geht an den Regierungsrat zur Ansetzung der
Volksabstimmung.

Schluss der Sitzung um 12'/2 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss :

Gesetz

über
Jagd und Vogelschutz.

Der Grosse Rat des Kantons.Bern,
in der Absicht, den Wildstand zu heben, und

die Einnahmen des Staates und der Gemeinden
aus dem Jagdregal zu mehren,
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Dritte Sitzung.

Mittwoch den 16. November 1927,

vormittags 8% Uhr.

Vorsitzender: Präsident Neuenschwander.

Der Namensaufruf verzeigt 206 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind '17 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Amstutz, Choulat, Egger,
Grossenbacher, Hänni (Gurzelen), Indermühle (Thier-
achern), Krebs, Lanz, Laur, Maitre, Moser, Müller
(Seftigen), Schlappach, Wägeli: ohne Entschuldigung

abwesend sind die Herren: Aeschlimann, Lüthi
(Biel), Meusy.

Tagesordnung :

Dekret
betreffend

die Veranlagung zur Einkommenssteuer.

(Siehe Nr. 27 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Begierungsrates. Das vorliegende Dekret bringt
verschiedene neue Bestimmungen, deren Aufnahme ins
Einkommensteuerdekret notwendig geworden ist, weil
das Steuergesetz vom Jahre 1918 durch die Ilevision
vom Januar 1926 verschiedene Aenderungen erfahren
hat. Es ist klar, dass das Dekret mit dem Gesetz in
allen Teilen übereinstimmen muss, so dass schon aus
dieser Erwägung eine Aenderung des Dekretes von
1919 notwendig ist. In zweiter Linie hat man
Aenderungen anbringen müssen, weil eine andere Umschreibung

der Einkommensteuerpflicht in den Fällen
notwendig war, wo es sich um Steuerpflichtige handelt,

die in verschiedenen Kantonen veranlagt werden.
Es war notwendig, sich der bundesgerichtlichen Praxis

in diesen Fällen anzupassen. Sie werden gesehen
haben, dass wir in den Entwurf weiter die Bestimmung
aufgenommen haben, dass auch dann die Steuer zu
beziehen ist, wenn nach der bundesgerichtlichen Praxis

eine derartige Steuerpflicht im Kanton Bern
vorliegt. Bekanntlich kann die bundesgerichtliche Praxis
auch ändern und es könnte der Fall eintreten, dass der
Kanton Bern nach dieser bundesgerichtlichen Praxis
das Recht zum Steuerbezug bekäme, während
vielleicht eine formelle Bestimmung des Einkommensteuer-

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

dekretes fehlt. Wir haben hier diese praktische
Möglichkeit des Steuerbezuges geschaffen, indem man
einfach kurzerhand auf die bundesgerichtliche Praxis
abstellt und sich in allen Teilen an diese hält.

Das Dekret enthält ferner eine Aenderung der
Einteilung der Steuerbezirke, auf die ich jetzt schon zu
sprechen komme, weil das die wichtigste Aenderung
ist. In zweiter Linie finden Sie in § 28 Bestimmungen,

die nun die Fälle regeln, wo neben Einkommen
aus Arbeit auch Pensionseinkommen vorhanden ist und
wo sich in der Praxis die Frage gestellt hat, ob der Abzug

von 10%, im Maximum 600 Fr., auch noch bei
der Pension gemacht werden kann, nachdem er schon
im Einkommen aus Arbeit vorgenommen worden ist.
Das betrifft die Fälle, wo der Steuerpflichtige selbst
neben der Pension noch Arbeitseinkommen hat, oder
wo der Ehegatte über Pension oder Einkommen
verfügt, Fälle, die bereits die Praxis beschäftigt haben,
wo es aber nach Ansicht der vorberatenden Behörden
nötig ist, eine Aenderung der gegenwärtigen Praxis
vorzunehmen.

Nun die wichtigste Aenderung, diejenige in § 36,
wo die vorberatenden Behörden Ihnen beantragen, die
Einteilung des Kantons in Steuerbezirke so zu ordnen,
dass der Bezirk Mittelland wesentlich verstärkt wird.
Nach Einführung des Steuergesetzes von 1918 war nur
ein Bezirk Mittelland vorgesehen, der aus der Stadt
Bern und den übrigen Landsbezirken des Mittellandes
bestand. Es hat sich sofort gezeigt, dass die Arbeitslast

der betreffenden Steuerkommission, die die
sämtlichen Einkommensteuerpflichtigen des Mittellandes
hat einschätzen müssen, so gross war, dass es unmöglich

war, mit der Arbeit rechtzeitig fertig zu werden.
Die Herren erinnern sich, dass man in den Jahren 1919
und 1920 in der Stadt Bern mit dem Bezug der Steuern
erst im Lauf des folgenden Jahres beginnen konnte.
Das führte im Jahre 1921 zu einer Aenderung der
ursprünglichen Einteilung, indem man den Kreis Mittelland

trennte in die Kreise Bern-Stadt und Bern-Mittel-
land. Zu letzterem kamen: Schwarzenburg, Seftigen
und der Amtsbezirk Bern, ohne Bern-Stadt. Infolge der
Trennung, die im Jahre 1921 vorgenommen wurde,
hat sich der Zustand herausgestellt, dass auf der einen
Seite der grosse Bezirk Bern-Stadt steht mit über
42,000 Einkommensteuerpflichtigen, auf der andern
Seite der Bezirk Bern-Mittelland, der bedeutend
weniger Einkommensteuerpflichtige aufweist, nämlich
nur 14,476 im Jahr 1926. Es geht nicht an, dass man
Stücke vom Bezirk Bern-Stadt etwa lostrennt und zum
Landbezirk legt, und zwar deswegen nicht, weil die
Verhältnisse in Bern eine Regelung durch eine einheitliche

Kommission erfordern, und weil es sich bei Bern-
Mittelland doch mehr um ländliche Verhältnisse handelt.

Die Lösung, die Kommission und Regierung
vorschlagen, besteht darin, dass vom Bezirk Oberaargau-
Emmental die Amtsbezirke Fraubrunnen und Konol-
fingen abgetrennt werden und dass man vom Bezirk
Seeland das Amt Laupen in Zukunft dem Bezirk Mittelland

zuweist. Das hätte zur Folge, dass der Kreis
Mittelland ungefähr gleichviel Steuerpflichtige bekäme,
wie die andern Bezirke, mit Ausnahme von Bern-Stadt,
das nach wie vor der grösste Bezirk bleiben würde.
Zahlenmässig wären die Verhältnisse folgende: Das
Oberland hat im Jahre 1926 23,430 Steuerpflichtige
aufzuweisen. Dieser Kreis würde unverändert bleiben,
indem die Bezirke Oberhasli, Interlaken, Frutigen,
Ober- und Niedersimmental, Saanen und Thun weiter
27. 130
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dem Oberland zugeteilt werden. Der Bezirk Mittelland
käme von 14,476 im Jahre 1926 auf 27,847
Steuerpflichtige. Emmental-Oberaargau batte bisher 40,567
Steuerpflichtige. Der Bezirk würde nun reduziert auf
29,422. Das Seeland würde reduziert von 29,614 auf
27,388, der Jura würde bleiben bei 32,495 und in Bern-
Stadt bei 42,615. Wir würden damit erreichen, dass der
Kreis Emmental-Oberaargau die Möglichkeit hätte, mit
seiner Arbeit eher fertig zu werden als gegenwärtig.
Der Steuerbezirk ist in seinem gegenwärtigen Umfang
ausserordentlich stark belastet. Das zeigt sich in der
Arbeitsleistung der Kommission, in der Arbeit der
Gemeinden, es macht sich aber auch geltend im Steuerbezug.

Alles hängt davon ab, ob die betreffenden
Gemeinden die Möglichkeit haben, im Laufe des Steuerjahres

sowohl Gemeindesteuern wie auch die
Staatssteuern innert der vom Regierungsrat gesetzten Frist
einkassieren zu können. Wenn man die Kommission
mit Arbeit überlastet, so wird sie mit dieser Arbeit
nicht oder nicht rechtzeitig fertig, was sich durch das
ganze Jahr und noch durch das folgende Jahr hindurch
geltend macht. Infolge dieser Ueberlastung können die
einzelnen Fälle nicht mit der nötigen Gründlichkeit
behandelt werden, woraus Klagen entstehen, weil die
Bezirkssteuerkommission die Prüfung der einzelnen
Verhältnisse durchführen muss, ohne dass sie den
betreffenden Steuerpflichtigen einvernommen hätte.
Daraus entstehen auch Klagen von den Gemeinden, die
geltend machen, dass sie mit ihrer Arbeit nicht rechtzeitig

beginnen können. Gerade dieses Jahr ist aus
dem Oberaargau bei der Finanzdirektion Klage geführt
worden, dass die Gemeinden ihr Material nicht rechtzeitig

bekommen hätten. Ich führe das in der Hauptsache

darauf zurück, dass die betreffende Kommission
sehr mit Arbeit überlastet ist, indem jener Bezirk die
grösste Zahl von Steuerpflichtigen aufweist. Es ist
dringend notwendig, dass wir eine Aenderung
vornehmen. Diese lässt sich nach den Vorschlägen des
Regierungsrates und der Kommission sehr gut
bewerkstelligen, indem man teilweise das Seeland etwas
verkleinert und auf der andern Seite hauptsächlich den
Bezirk Emmental-Oberaargau aufteilt, wodurch Bern-
Mittelland auch seinerseits ungefähr gleichviel
Steuerpflichtige bekommt, wie andere Landbezirke. Ich will
vorläufig auf die Einwendungen, die gegen das Projekt
in Konolfingen gemacht worden sind, nicht eintreten,
sondern warten, bis Bemerkungen aus dem Grossen Rat
nach dieser Richtung gemacht werden. Dabei will ich
aber nicht verhehlen, dass mir gesagt worden ist, man
sei im Amt Konolfingen nicht ganz einverstanden. Ich
glaube aber, man wird auf solche Stimmungen nicht
Rücksicht nehmen können. Es kommt darauf an, wem
man damit nützen wird. Diese Aenderung ermöglicht
den betreffenden Bezirkssteuerkommissionen ein
einfacheres, rascheres und gründliches Verfahren.
Angesichts dieser Tatsache müssen Kommission und Regierung

ihren Vorschlag bestimmt aufrechterhalten.
Durch das Gesetz vom Januar 1926 ist auf die

Pensionierten vermehrte Rücksicht genommen worden,
indem man 10% der Pension!, im Maximuni 600 Fr.,
von der Einkommensteuer befreit hat. Es hat sich
sofort nach Einführung des Gesetzes vom Januar 1926
die Frage gestellt, ob man diesen Abzug auch dann
machen könne, wenn bereits auf dem Einkommen
I. Klasse aus Arbeitserwerb der betreffende Abzug
gemacht worden ist. Rekurskommission undVerwaltungsgericht

haben in einem Beschwerdeentscheid gesagt,

dieser Abzug beim Einkommen I. Klasse aus Arbeitserwerb

und bei solchem aus Pension sei durch das
Gesetz in keinen Zusammenhang gesetzt worden, infolgedessen

könne man sowohl bei der Pension wie beim
Arbeitserwerb den Abzug machen. Das widerspricht nach
meiner genauen Erinnerung der Auffassung des Grossen

Rates, die dahin gegangen ist, dass man die 600
Franken nur einmal soll abziehen können, auch dann,
wenn es sich um Steuerpflichtige handelt, bei denen
Einkommen I. Klasse aus Arbeitserwerb und aus Pension

vorhanden ist. Der Grosse Rat muss heute durch
dieses Dekret der Gesetzesbestimmung diese
Interpretation geben, er muss also bestimmen, dass es der
Wille des Gesetzgebers gewesen ist, dass man diese
10% auf jeden Fall nur einmal von seinem Einkommen

in Abzug bringen kann, handle es sich nun um
Einkommen I. Klasse aus Arbeit oder Einkommen aus
Pension, oder um beide zusammen, handle es sich um
Fälle, wo Ehegatten in Frage kommen oder um Fälle
von einzelnen Steuerpflichtigen. Dem § 28 werden
nun, wie Sie sehen, die Ziffern 2 und 3 neu beigefügt,
die eine Art authentische Interpretation des Gesetzes
darstellen. In Alinea 2 wird bestimmt, dass der Abzug
von 10% von Ehegatten zusammen nur im Höchstbetrage

von 600 Fr. vorgenommen werden kann. Alinea
3 setzt fest, dass wenn ein Steuerpflichtiger oder in
einer Familie die Ehegatten sowohl Einkommen aus
Erwerb als auch steuerpflichtiges Pensionseinkommen
besitzen, der Abzug von 10 % der festen Besoldung
oder des Lohnes bis zum Höchstbetrag von 600 Fr.
nur soweit gemacht werden kann, als nicht bereits
beim Pensionseinkommen ein Abzug vorgenommen
wurde. Damit wird eine Ungerechtigkeit im
gegenwärtig bestehenden Zustand eliminiert. Diese besteht
darin, dass, wenn es sich nur um Einkommen aus
Arbeitserwerb handelt, bei Ehegatten die 10%, im
Maximum 600 Fr., nur einmal abgezogen werden können,
während bei Ehegatten, deren Einkommen teilweise
aus Arbeitserwerb, teilweise aus Pensionseinkommen
besteht, der Abzug von 10 % bei beiden Kategorien
gemacht werden kann. Das ist ein ungerechter
Zustand, denn es ist nicht einzusehen, wieso man das
Pensionseinkommen besserstellen soll, als das
Einkommen aus Erwerb. Man könnte das Verhältnis
vielleicht sogar umkehren und sagen, diejenigen, die
Arbeitserwerb haben, haben den Abzug von 10% nötiger
als diejenigen, die Persionen beziehen. Soviel ist sicher,
dass die Spiesse gleich lang sein müssen und dass der
Wille des Gesetzgebers vom Januar 1926 nun ins
Dekret aufgenommen werden soll, um diese Ungleichheit
aus der Welt zu schaffen. Die andern Bestimmungen
sind mehr formeller Natur. Ich komme auf sie bei
Besprechung der einzelnen Artikel zurück. Ich wollte
mir nur erlauben, in der Eintretensfrage die beiden
hauptsächlichsten Punkte besonders zu beleuchten.

Ilurni, Präsident der Kommission. Ihre Kommission

hat in drei Sitzungen sich der Aufgabe
unterzogen, dieses Dekret vorzuberaten. Zwei Sitzungen
haben allerdings nicht dem vorliegenden Entwurf
gegolten, sondern einem ersten Entwurf vom 26. Februar,
der umfassender war als der heutige. Man hat wohl
erkannt, dass die verschiedenen Bestimmungen, die dort
vorgeschlagen wurden, wohl angebracht gewesen wären

und unserer Steuerverwaltung gute Dienste
geleistet hätten, dass sie aber sofort Kritik in der Richtung

hervorgerufen haben, dass die nötigen gesetz-
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liehen Grundlagen zum Erlass dieser Bestimmungen
fehlen. Die Kommission hat der Regierung den Wunsch
ausgesprochen, es möchte eine Meinungsäusserung dor
Justizdirektion eingeholt werden. Das ist geschehen,
indem am 27. August der Kommission ein
Begleitschreiben zu der neuen Vorlage zugekommen ist, worin

es hiess, die Regierung sei mit der Finanzdirektion
zum Schluss gekommen, dass mit Rücksicht auf die im
Wurfe liegende Revision des Steuergesetzes keine
wesentliche materiell - rechtliche Aenderung mehr
beschlossen werden sollte. Die Regierung hat uns also
den vorliegenden Entwurf mit nur acht Paragraphen
vorgelegt, der nun wiederum von der Kommission
beraten und ohne viel Aenderungen genehmigt worden
ist. Ich möchte die hauptsächlichsten Punkte, die zur
Revision des Dekretes geführt haben, kurz erwähnen.
Da ist zunächst die Gesetzesrevision vom 31. Januar
1926, da sind weiter verschiedene Entscheide von
Verwaltungsgericht und Bundesgericht, die notwendigerweise

berücksichtigt werden mussten, und da ist endlich

die Notwendigkeit, eine authentische Interpretation
betreffend den Abzug von 10% zu erlassen und

viertens die Notwendigkeit der Einführung einer
andern Einteilung der Steuerbezirke.

Es sind mir nun gestern bereits Abänderungsanträge
zu einzelnen Artikeln zugekommen, und es wäre
wünschbar gewesen, dass die Kommission auch diese
noch hätte in Beratung ziehen köpnen. Aber leider war
das nicht mehr möglich, weil die Kommission sich
nicht mehr besammeln konnte. Ich habe mir mein
Urteil über die einzelnen Anträge gemacht, muss es
aber im übrigen den einzelnen Kommissionsmitgliedern

überlassen, im Laufe der Verhandlungen selbst
im Rate das Wort zu ergreifen. Das sind meine
wenigen einleitenden Bemerkungen. Die Kommission
empfiehlt einstimmig Eintreten auf das Dekret.

Mühlemann. Ich möchte mich nicht gegen
Eintreten auf dieses Dekret aussprechen, möchte mir aber
einige Bemerkungen nach zwei Richtungen hin
erlauben. Die erste betrifft die Einteilung des Kantons
in Steuerkreise. Wir haben gehört, dass nach der
Aenderung, die uns hier vorgeschlagen wird, alle Kreise
Steuerpflichtige in der Zahl weit über 20,000
aufweisen. Die Kommissionen haben also je weit über
20,000 Fälle pro Jahr zu behandeln. Da kann man sich
doch fragen, ob die Lösung nicht nach einer andern
Richtung hätte gesucht werden können, nämlich in der
Richtung der Trennung und der Schaffung weiterer
kleinerer Kreise. Man kann sich mit Rücksicht auf die
Verhältnisse im Oberland fragen, ob nicht der Kreis
Oberland räumlich zu weit ausgedehnt ist. Der Sitz
der Bezirkssteuerkommission Oberland befindet sich
in Thun, am untersten Ende des Bezirkes. Steuerpflichtige

aus den Amtsbezirken Saanen oder Oberhasli
haben einen ausserordentlich weiten Weg bis zur
Bezirkssteuerkommission zurückzulegen. Umgekehrt hat
auch die Steuerkommission einen weiten Weg, um sich
mit den Steuerpflichtigen in diesen Tälern in Verbindung

zu setzen. Nach dem früheren Steuergesetz hatten

wir eine Einschätzung nach Amtsbezirken. Ich
gebe zu, dass das seine grossen Nachteile gehabt hat,
dass eine Aenderung notwendig war; es will mir aber
scheinen, man sei von einem Extrem ins andere
gefallen und habe die Kreise zu gross gemacht. Wenn
eine Kommission 10,000—20,000 Steuerfälle zu
behandeln hat, sollte das genügen. Dadurch wird diese

Kommission vollauf beansprucht. Ich glaube gar nicht,
dass eine vermehrte Trennung höhere Kosten zur Folge
hätte. Die Kommissionen könnten etwas kleiner
gemacht und die Reisekosten vermindert werden.
Ausserdem würde man vielleicht eher geeignete Leute
finden, die sich für die Arbeit in der Kommission gewinnen

lassen, wenn sie wissen, dass diese Aufgabe sie nicht
während zwei oder drei Monaten voll in Anspruch
nimmt. Ich hätte gern vom Herrn Finanzdirektor und
vom Kommissionspräsidenten darüber Aufschluss, ob
die Frage auch nach dieser Richtung hin geprüft worden

ist.
Ein zweiter Punkt betrifft § 19 des Dekretes. Dieser

Paragraph lautet: «Zu den Spekulations- und
Kapitalgewinnen gehört nicht der Erlös aus ererbten
Gegenständen. » Dieser Artikel bildet eine Ausführungsbestimmung

zu Art. 17 des Gesetzes, wo die sogenannten
Spekulations- und Kapitalgewinne geordnet sind.

In jenem Artikel ist dem Grossen Rat das Recht
eingeräumt, durch ein Dekret die nötigen Bestimmungen
zur Ausführung dieses Grundsatzes, der an und für
sich durchaus richtig ist, zu erlassen. Das hat der
Grosse Rat durch Erlass von § 19 dieses Dekretes
besorgt. Es befassen sich noch weitere Paragraphen mit
dieser Materie; ich habe aber speziell diese Bestimmung
im Auge. Was mich veranlasst, sie zur Sprache zu
bringen, ist folgendes: Ich habe in Erfahrung gebracht,
dass der Zentralsteuerverwalter erklärt, nachdem die
Novelle vom Jahre 1926 zum Steuergesetz in Kraft
getreten sei, sei diese Bestimmung des Dekretes
gesetzwidrig. Da möchte ich fragen: Ist es Aufgabe der
Zentralsteuerverwaltung, eine Bestimmung, die in ein
Gesetz oder Dekret aufgenommen ist, ohne weiteres als
gesetzwidrig zu erklären oder ist das nicht vielmehr
Sache der Gerichte? Bis dahin ist mir nicht bekannt,
dass ein Gericht erklärt hätte, diese Bestimmung sei
gesetzwidrig. Allerdings hat man mit der Novelle vom
Jahre 1926 eine Bestimmung in das Steuergesetz
aufgenommen, dass die Miterbenanteile, die im Grundbuch
angemerkt seien für den Fall der Veräusserung eines
Grundstückes, steuerpflichtig seien. Es ist ganz
begreiflich, dass wenn ein Miterbe einen gewissen
Anspruch auf Anteil am Gewinn hat, und wenn das
betreffende Grundstück mit Gewinn veräussert wird, also
diesem Miterbenanteil ein Teil des Gewinnes zufliesst,
das ein Kapitalgewinn ist, der zur Versteuerung
gelangen soll. Nun hat man das mit der Gesetzesnovolle
vom Jahre 1926 erreicht. Die Steuerverwaltung geht
aber viel weiter und sagt, durch diese Bestimmung sei
auch § 19 des Dekretes dahingefallen. Ich weiss nicht,
ob der Herr Finanzdirektor davon Kenntnis hat; es
würde mich sehr interessieren, zu hören, was er für
eine Auffassung hat. Ich für mich glaube, dass der
Grosse Rat diese Dekretsbestimmung auch heute noch
aufrecht erhalten könne. Sie bringt eine gewisse
Milderung der schroffen Bestimmung, wonach auf jeden
Fall bei Veräusserung von Gegenständen, namentlich
Grundstücken, der Mehrerlös zur Versteuerung gelangen

soll. Der Grosse Rat hat diese Bestimmung nicht,
leichthin aufgenommen, sondern hat sich gesagt, bei
Erbfällen werde in der Regel der wirkliche Wert der
betreffenden Gegenstände nicht so in Anschlag
gebracht, wie das bei gewöhnlichen Veräusserungen der
Fall sei. Es wäre ungerecht, wenn aus diesem Umstand
die Folge abgeleitet würde, dass auch bei ererbten
Grundstücken in jedem Fall der Mehrerlös versteuert
werden muss. Das wollte der Grosse Rat nicht. Ich
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glaube nicht, dass er mit dem Erlass dieser Bestimmung

seine Kompetenz überschritten hat.
Wenn die Finanzdirektion von dieser Stellungnahme

der Zentralsteuerverwaltung keine Kenntnis hat, so
wäre es angezeigt, auch mit Rücksicht auf die
Ausführungen des Herrn Kommissionspräsidenten über die
Anträge, die neu angekündigt worden sind, die artikelweise

Beratung zu verschieben, bis die Kommission
noch einmal über diese Punkte sich hat besprechen
können. Wir würden also heute nur über das Eintreten
abstimmen.

Baumgartner (Köniz). Ich gestatte mir ebenfalls
eine Anfrage an den Herrn Finanzdirektor. In den
einleitenden Ausführungen des Herrn Finanzdirektors habe
ich eine Mitteilung darüber vermisst, welche Verhältnisse

nun entstehen mit Bezug auf das Rechtshilfekonkordat.

Wenn man unsere Bestimmungen durchgeht

und das Gesetz durchliest, so muss man sagen,
dass hier Widersprüche zwischen diesem Dekret und
dem Gesetz über den Beitritt des Kantons Bern zum
Konkordat betreffend Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe

bei Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Ansprüche
bestehen. Im Konkordat gewähren die Kantone einander
Rechtshilfe gegenüber ihren steuerzahlenden Bürgern.
Nun haben wir in diesem Dekret z. B. Bestimmungen
hinsichtlich der Spekulations- und Kapitalgewinne, die
darauf hinauslaufen, dass die Leute auf alle Fälle im
Kanton Bern steuerpflichtig seien, wenn sie
Liegenschaftsgewinne im Kanton Bern realisieren. Ich möchte
nicht den Drückebergern das Wort reden, möchte aber
doch gern Aufschluss, ob man sich das Verhältnis
vergegenwärtigt hat, ob man sich bewusst ist, dass
Differenzen mit andern Kantonen entstehen könnten.
Selbstverständlich bin ich einverstanden, dass man
diejenigen, die sich nur aus iden Kantonen drücken wollen,

ohne weiteres hernehmen sollte, aber ich mache
darauf aufmerksam, dass z. B. unser Nachbarkanton
Freiburg diejenigen Kantonseinwohner, die bei uns im
Kanton Bern Liegenschaftengewinne realisieren, auch
im Kanton Freiburg zur Steuer heranzieht.

Stucki (Grosshöchstetten). Ich möchte mich auf
Art. 36 betreffend Neueinteilung der Steuerbezirke
beschränken. Sie werden begreifen, dass die Vertreter
des Amtes Konolfingen hauptsächlich zu dieser Bestimmung

Stellung genommen haben. Sie haben den
Regierungsstatthalter veranlasst, eine Gemeindedelegiertenversammlung

zur Besprechung dieser Frage
einzuberufen. Diese Versammlung hat am letzten Freitag
stattgefunden. Von 31 Gemeinden des Amtsbezirkes
waren 26 vertreten. Nach einem orientierenden Referat
des Herrn Regierungsstatthalters hat eine Umfrage
stattgefunden, deren Resultat das war, dass die
Vertreter von 19 Gemeinden für die Beibehaltung des
gegenwärtigen Zustandes gestimmt haben, die Vertreter
von 11 Gemeinden zum neuen Dekretsentwurf. Diese
Versammlung hatte nicht den Charakter einer
Protestversammlung, sondern mehr denjenigen einer
Orientierung. Man hat deshalb den Vertretern des Amtes
Konolfingen im Grossen Rat, die zum grössten Teil
anwesend waren, auch keinen definitiven Auftrag
gegeben, heute gegen dieses Dekret Stellung zu nehmen.
Merkwürdig war bei dieser Versammlung, dass gerade
die Gemeinden des Amtsbezirkes, die eher in der Nähe
von Bern liegen, für weiteres Verbleiben beim Kreis
Emmental-Oberaargau gestimmt haben, während um¬

gekehrt die Vertreter der Gemeinden an der Linie
Burgdorf-Thun für Bern gestimmt haben. Wir haben also
nicht den Auftrag bekommen, gegen den neuen Antrag
Stellung zu nehmen, sondern mehr den Auftrag, der
Finanzdirektion gegenüber einige Wünsche zu äussern.
Ein Wunsch ging dahin, es möchte das Amt
Konolfingen, auch wenn es nun dem Mittelland zugeteilt
wird, bei der Bestellung der Bezirkssteuerkommission
gebührend berücksichtigt werden. Das Amt weist 7000
Steuerpflichtige auf, was ungefähr einen Viertel der
Steuerpflichtigen des neuen Kreises Bern-Mittelland
ausmachen würde. Nachdem man in der Bezirkssteuerkommission

Emmental-Oberaargau in einzelnen Jahren
keinen Vertreter gehabt hat, möchte man bei der
Neueinteilung diesem Uebelstand abhelfen und dem
Amt Konolfingen eine Vertretung sichern. Der zweite
Wunsch wäre der, es möchte im Frühling bei der neuen
Steuerveranlagung eine allgemeine orientierende
Versammlung für den Kreis Mittelland einberufen werden,
in welcher die Staatsvertreter Auskunft geben. Zu dieser

Versammlung wären die Steuerregisterführer und
die Präsidenten der Gemeindesteuerkommissionen
einzuladen. In diesem Sinne können wir dem Dekret
zustimmen. Bezüglich der andern Frage will ich mich
nicht aussprechen. Ein neues Steuergesetz ist im Werden,

wie der Herr Finanzdirektor ausgeführt hat, man
sollte sich daher auf die im Dekret enthaltenen Aende-

rungen beschränken. Ich beantrage Eintreten auf die
Vorlage.

Keller. Auch ich möchte mich nicht gegen
Eintreten aussprechen. Man hat gebeten, keine materiellen
Aenderungen zur Aufnahme in das Dekret vorzuschlagen,

da ja doch bald ein neues Steuergesetz komme.
Ich bin hier weniger Optimist und glaube, dass noch
eine schöne Zeit vergehen wird, bis wir diese dornenvolle

Aufgebe erledigt haben. Wenn wir an einer
Abänderung des Dekretes sind, wird es sicher mancher
Bürger nicht verstehen, dass man uns sagt, man wolle
keine materielle Aenderung aufnehmen. Man darf wohl
die Erwartung aussprechen, dass bestimmte Grundsätze,

die sich in der Praxis herauskristallisiert haben,
ins Dekret aufgenommen werden, damit man nicht
befürchten muss, dass die Praxis von einem Tag auf den
andern ändere. Ich erwähne hier nur zwei
Einzelpunkte, ohne Anträge stellen zu wollen. Ich möchte
diese als Wünsche an den Herrn Finanzdirektor
betrachtet wissen. Der erste Wunsch bezieht sich auf
die Behandlung von gewissen Abzügen, die mit dem
Einkommen als Gewinnungskosten verbunden sind.
Nehmen wir an, ein Arbeiter von Langnau arbeite in
einer Stelle in Bern und reise täglich nach Bern. Er
kann seinen Wohnsitz aus bestimmten Gründen nicht
nach Bern verlegen. Dieser Arbeiter muss auch von
dem Teil seines Einkommens, den er für die Bahnfahrt
ausgibt, die Steuer entrichten, und erst am Ende des
Jahres kann er ein Gesuch einreichen, man möchte
ihm die Kosten für das Billet abziehen. Dieses Gesuch
geht an Gemeinderat, Amtsschaffnerei, Steuerverwaltung

usw. Da ist doch wohl die Frage erlaubt, ob dieser

Papierkrieg nicht abgekürzt werden könnte, indem
man derartige Sachen schon bei der Taxation
berücksichtigen könnte. Der Bürger begreift tatsächlich nicht,
dass er alle Jahre die gleiche Mühe aufwenden muss,
um diesen Abzug zu bewirken.

Weiter ist umstritten die Steuerzahlung pro rata
temporis. Auch hier haben sich gewisse Grundsätze
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herauskristallisiert und zwar im Gefolge von
Entscheiden des Verwaltungsgerichtes. Aber auch hier ist
man nicht sicher, ob die heute geltende Praxis nicht
wieder einmal ändert. Da hätte man es begrüsst, wenn
man die gegenwärtige Praxis im Dekret hätte festhalten
können. Schwierig ist hier die Berechnung des
Steuerbetrages und der Progression. Ich habe darüber mit
verschiedenen Steuereinzügern gesprochen und
verschiedene Meinungsäusserungen gehört. In vielen
Gemeinden spielt das keine grosse Rolle, in andern
Gemeinden ist es aber ganz anders. Nehmen wir nun den
Fall an, es habe einer während drei Vierteljahren ein
Einkommen und dieses Einkommen höre nach diesen
neun Monaten auf. Nehmen wir weiter an, er sei
veranlagt für 10,000 Fr. Rechnet man nun so, dass man
erklärt, die Steuer mache für das ganze Jahr soviel,
die Progression soviel; für 3/4 Jahre mache das so und
soviel, oder rechnet man umgekehrt, das Einkommen
mache in 3/4 Jahren 10,000 Fr. aus, und dieses
Einkommen, auf das Jahr berechnet, mache soviel aus,
worauf dann Steuer und Progression nach diesem
Ansatz berechnet würden? Wenn man davon Umgang
nehmen will, das ins Dekret aufzunehmen, so möchte
ich doch den Herrn Finanzdirektor bitten, diesen beiden

Punkten Aufmerksamkeit zu schenken. Ich bin
darauf aufmerksam gemacht worden, dass die
Steuerverwaltung gerade über diese Frage kürzlich ein neues
Kreisschreiben erlassen hat, das namentlich die
Dienstmädchen angeht. Wenn ein solches Mädchenkommt und
erklärt, es möchte die Steuer zahlen, weil es sich zu
verheiraten gedenke und aus dem Kanton wegziehe, so kann
der Gemeindeschreiber nicht sagen, er nehme die Steuer
für eine gewisse Zeit, sondern es muss ein langes
Eliminationsverfahren durchgeführt werden. Am Schluss
dieses Verfahrens ist das Mädchen gewöhnlich an
einem iganz andern Ort und es ist dann erst recht nichts
mehr erhältlich. Hier sollte man vereinfachen, statt
zu komplizieren. Diesen Wunsch wollte ich anlässlich
der Eintretensdebatte an den Herrn Finanzdirektor
richten.

Gtuggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte gerne schon in der
Eintretensdebatte auf die Ausführungen, die von verschiedenen

Rednern gemacht worden sind, antworten. Das
kann vielleicht die Detailberatung etwas abkürzen.

Herr Stucki hat den Wunsch geäussert, man möchte
bei der Zusammensetzung der Bezirkssteuerkommission

für den neuen Kreis Bern-Mittelland auf das Amt
Konolfingen Rücksicht nehmen. Das scheint mir
selbstverständlich zu sein. Ein Amt mit 7000
Einkommensteuerpflichtigen hat Anspruch auf eine Vertretung in
der Bezirkssteuerkommission. Wir werden schon bei
den Wahlen für das Jahr 1928 darauf Rücksicht
nehmen. Wenn man im Bezirk Emmental-Oberaargau im
Jahre 1927 keine Ersatzwahl getroffen hat für das Amt
Konolfingen, so ist das darauf zurückzuführen, dass
man glaubte, das Dekret werde im Frühling 1927 vom
Grossen Rat durchberaten und angenommen werden,
und es werde zu dieser Zeit der Bezirk Konolfingen
zum Steuerbezirk Bern-Mittelland kommen. Wenn die
Kommission neu zusammengesetzt wird, so soll das
Amt Konolfingen in dieser Kommission angemessen
vertreten sein. Dann hat Herr Stucki auch den Wunsch
ausgesprochen, man möchte einen Instruktionskurs für
die Gemeindesteuerkommissionen veranstalten. Im Laufe

des Winters wird die kantonale Finanzdirektion,

gestützt auf die im Jahre 1927 bei den Einschatzungen
gemachten Erfahrungen, die Präsidenten der Bezirks-
steuerschatzungskommissionen zu einem kleineren
Instruktionskurs versammeln, wahrscheinlich in Verbindung

mit der Zentralsteuerverwaltung und deren
Adjunkten. Das braucht nicht an einem Tage erledigt zu
werden. Die Präsidenten der Bezirkssteuerschatzungs-
kommissionen werden nachher diese Instruktionen weiter

tragen, so dass für Einheitlichkeit der Handhabung
des Steuergesetzes im Jahre 1928 auch für das Amt
Konolfingen gesorgt ist. Herr Baumgartner hat das
Rechtshilfekonkordat erwähnt. Ich vermag nicht recht
einzusehen, wieso die Bestimmungen dieses Konkordates
mit den Bestimmungen des neuen Dekretes in
Kollision kommen sollten. Das Konkordat sieht vor, dass
sich die Kantone gegenseitig Rechtshilfe zusichern für
Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
im weitesten Sinn, worunter auch die Steuern
inbegriffen sind. Wenn nun der Kanton Bern, gestützt
auf seine Gesetzgebung, sei das nun ein Gesetz oder
ein Dekret, und gestützt auf die bundesgerichtliche
Praxis, Steuerpflichtige zur Steuer heranzieht, so
entsteht damit, kraft der Gesetzgebung des Kantons, eine
öffentlich-rechtliche Forderung, die nachher gemäss
dem Konkordat in einem andern Kanton vollstreckt
werden kann. Ich sehe nicht ein, wie da eine Kollision
sollte entstehen können. Gestützt auf die kantonale
Hoheit in Steuersachen wird der Steuerpflichtige von
den Steuerbehörden zu einer Steuerleistung verurteilt.
Wenn dieses Urteil mit der bundesgerichtlichen Praxis

nicht in Widerspruch steht, so muss der andere
Kanton, in den dieser Steuerpflichtige verzogen ist,
das Urteil vollstrecken. Kollisionen würden nur dann
entstehen, wenn behauptet werden wollte, der Kanton
Bern sei nicht kompetent, ein solches Urteil zu
erlassen. Voraussetzung ist, dass ein rechtskräftiges
Urteil bei der Betreibung vorgewiesen werden muss.
Bessere Belehrung vorbehalten, habe ich bis jetzt
nicht finden können, wieso sich Kollisionen zwischen
den vorgeschlagenen Dekretsbestimmungen und dem
Rechtshilfekonkordat überhaupt ergeben können.

Herr Keller hat zwei Wünsche vorgebracht. Der
erste geht dahin, man möchte bei der Einschätzung
etwas mehr Billigkeitsrücksichten walten lassen, als
das bis jetzt der Fall gewesen ist. Er hat das Beispiel
des Arbeiters erwähnt, der die Eisenbahn benutzen
muss, um vom Wohnort zum Arbeitsort und umgekehrt

zu gelangen. Er hat verlangt, dass man den
Abzug dieser Kosten schon bei der Einschätzung als
zulässig erkläre, damit nicht nachher die Sache durch
Nachlassgesuch richtiggestellt werden müsse. Herr
Keller hat hier ein wichtiges, aber auch schwerwiegendes

Problem angeschnitten. Er hat die Frage berüht,
wieweit man bei der Steuereinschatzung sogenannte
Billigkeitsgründe berücksichtigen kann, d. h. wieweit
man den Bezirkssteuerkommissionen ein solches Recht
der Berücksichtigung von Billigkeitsgründen einräumen
kann. Bei der Beratung über die Revision des
Steuergesetzes, die im Jahre 1925 zur Abstimmung kam, hat
Herr Dr. Meier von Biel beantragt, man solle den
Steuerkommissionen das Recht geben, Billigkeitsgründe

zu berücksichtigen. Der damalige Finanzdirektor
hat sich durchaus mit Recht gegen diese Bestimmung
gewendet und ich habe ihn mit andern Kollegen des
Grossen Rates unterstützt. Soweit wird man nicht
gehen dürfen, dass man sagt, die Kommissionen dürfen
Billigkeitsgründe berücksichtigen, sonst verliert man

131*
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den Boden unter den Füssen. Etwas anderes ist es,
wenn der Grosse Rat damit einverstanden ist, und
wenn die Regierung die Verantwortung dafür
übernehmen will, in speziellen begrenzten Fällen den
Kommissionen die Kompetenz zu geben, Billigkeitsgründe
zu berücksichtigen. Aber diese Gründe müssen genau
in der Verfügung des Regierungsrates angeführt sein,
damit keine ungleiche Behandlung im Kanton
vorkommt. Ich will die Frage gern im Regierungsrat zur
Sprache bringen. Damit wäre auf jeden Fall bewirkt,
dass viele Nachlassgesuche vermieden werden könnten,
dass viel Schreibarbeit unterbleiben könnte. Im fernem
ist die Besteuerung pro rata temporis erwähnt worden.
Das ist auch ein sehr delikater Handel. Die Behauptung,

man könne nur besteuern, solange das betreffende

Steuersubjekt vorhanden sei, ist nicht ganz richtig.
Nehmen wir an, es handle sich um eine Steuer für
Einkommen II. Klasse. Da haben wir viele Fälle gehabt,
wo die Erben beim Todesfall einfach die Theorie
aufgestellt haben, der Steuerpflichtige sei verstorben,
infolgedessen falle seine Steuerpflicht dahin; der Staat
könne daher keine Steuern mehr beziehen. Das ist
natürlich unrichtig, denn das Vermögen trägt weiter
einen Ertrag und kann weiter zur Steuerpflicht
herangezogen werden, indem nicht der betreffende
Steuerpflichtige bezahlen muss, sondern sein Vermögen. Er
wird nur eigentlich formell für sein Vermögen veranlagt.

Es bestehen im Kanton verschiedene und
merkwürdige Auffassungen in bezug auf die Auslegung der
Besteuerung pro rata temporis und auch das
Verwaltungsgericht ist in seinen Motiven nicht immer ganz
klar. Die Finanzdirektion kann daher nicht eine für
jeden Einzelfall zutreffende Verfügung erlassen,
sondern muss hier den Einzelfall anschauen und in Gottes
Namen den gesunden Menschenverstand zur Anwendung

bringen, wobei für die Steuerverwaltung und
die Finanzdirektion auch der Umstand mitbestimmend
sein muss, dass man alles Einkommen und Vermögen,
das versteuert werden sollte, auch zur Steuerpflicht
heranzieht.

Von grossem Wert sind die Bemerkungen, die Herr
Mühlemann gemacht hat. Kommission und Regierung
haben sich gefragt, ob sie nicht bei diesem
Einkommensteuerdekret eine neue Einteilung des ganzen Kantons

vornehmen sollten. Es ist schon richtig, dass die
jetzige Organisation an die betreffenden Kommissionen
ungeheure x\rbeitsanforderungen stellt und dass viele
Kommissionsmitglieder mir im Laufe des Jahres 1927
gesagt haben, sie hätten lieber mehr Zeit für die
einzelnen Geschäfte. Jetzt wird manchmal etwas ma-
schinenmässig gearbeitet. Ich kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, dass die Arbeit manchmal rasch
gemacht wird. Wir haben 180,000 Steuerpflichtige im
Kanton und die Arbeit muss einmal fertig werden,
damit die Gemeinden mit dem Bezug anfangen können.
Wir wären infolgedessen gern diesen Wünschen
nähergetreten, aber die Herren müssen berücksichtigen, dass
es sich hier um eine kleine Aenderung des Einkom-
mensteuerdekretes handelt, wobei man sich auf das
Allernotwendigste beschränken musste, schon aus dem
Grunde, um nicht eine neue Steuergesetzdebatte im
Grossen Rat zu bekommen, was doch vermieden werden

sollte, da wir ohnedies mit der Ausarbeitung eines
neuen Steuergesetzes beschäftigt sind. Wir haben
bereits einen Entwurf ausgearbeitet, der in weiterer
Bearbeitung steht im Meinungsaustausch zwischen der
Finanzdirektion, der Steuerverwaltung und unsern

Rechtsberatern. Im Lauf des Winters werden wir die
Vorlage an den Regierungsrat leiten. Alle diese Fragen
spielen im neuen Steuergesetz auch noch eine Rolle. Es
hängt davon ab, wie rasch im Regierungsrat und im
Grossen Rat die neue Gesetzesmaterie behandelt wird.
Die Vorarbeiten werden nicht mehr so lange in
Anspruch nehmen. Nun habe ich mir gesagt, dass es

gar keinen Sinn habe, in diesem Uebergangsstadium
den Grossen Rat mit allen möglichen Fragen zu
behelligen, sondern dass es angezeigt sei, sich bei dieser
Revision des Einkommensteuerdekretes auf das
Allernotwendigste zu beschränken. Darum haben wir für
die Neueinteilung der Kreise die vorgeschlagene
Lösung gewählt, die dahin geht, dass man momentan den
Bezirk Emmental-Oberaargau entlastet, ebenso den
Bezirk Seeland, ohne dass der Kreis Bern-Mittelland, der
diese Teile der beiden genannten Kreise aufzunehmen
hat, übermässig belastet würde.

Herr Mühlemann hat gemeint, man könnte
vielleicht das Oberland in zwei Kreise einteilen. Er hat
darauf hingewiesen, dass sehr viel Arbeitszeitverlust
und Reisekosten dadurch entstehen, dass das Oberland
nur einen Kreis mit Sitz in Thun bilde. Wir haben in
der Steuerverwaltung und Finanzdirektion nunmehr
das Verfahren, dass der Adjunkt oder eine Delegation
der Bezirkssteuerkommission die Steuerpflichtigen
aufsucht. Wir bemühen also nicht einmal die
Steuerpflichtigen an den Sitz der Bezirkssteuerkommission,
sondern der Adjunkt geht mit einer Delegation zu den
Steuerpflichtigen. Nach dieser Praxis hat es keine
grosse Bedeutung, ob der Sitz der Bezirkssteuer-
schatzungskommission sich in Spiez, Interlaken oder
Thun befindet, weil die Verwaltung dem Steuerpflichtigen

nachreist, und nicht der Steuerpflichtige der
Verwaltung nachreisen muss. Auf jeden Fall wäre es
nicht möglich, in jedem Tal des Oberlandes eine Be-
zirkssteuerschatzungskommission einzurichten.

Nun die heiss umstrittene Auslegung des § 19 des
Einkommensteuerdekretes. Herr Mühlemann hat
gefragt, ob Finanzdirektion und Regierungsrat der
Auffassung seien, dass § 19 im ersten Satz nicht mehr zu
Rechl bestehe, also in dem Satz, der sagt, zu den Spe-
kulations- und Kapitalgewinnen gehöre nicht der Erlös

aus ererbten Gegenständen. Ich will hier mit aller
Deutlichkeit sagen, dass ich persönlich der Auffassung
bin, dieser Satz bestehe noch zu Recht. Wenn das nicht
der Fall wäre, so hätte man ihn im Einkommensteuerdekret

streichen müssen. Es geht also schon aus der
Tatsache, dass wir Beibehaltung dieses Satzes
beantragen, hervor, dass wir der Meinung sind, er bestehe
noch zu Recht. Ich will nicht verhehlen, dass andere
Juristen anderer Meinung sind, dass sie die Auffassung
vertreten, man könne sich wenigstens fragen, ob der
Paragraph zu Recht bestehe, mit Rücksicht auf Art. 17,
Ziffer 5, des neuen Gesetzes vom Januar 1926. Die
Auffassung geht dahin, weil Ziffer 5 des Art. 17 vom
Volke angenommen worden sei, und in Kollision
gekommen sei mit der Dekretsbestimmung in § 19, könne
diese Dekretsbestimmung nicht mehr zu Recht
bestehen. Die kantonale Steuerverwaltung vertritt diese
Auffassung in dem von Herrn Mühlemann zitierten
Zirkular. Es ist ganz klar, dass die Steuerverwaltung
angesichts dieser auseinandergehenden Meinungen
nicht einfach diktieren kann, sondern dass schlussendlich

das Verwaltungsgericht zu entscheiden haben
wird, ob durch das Gesetz vom Januar 1926 diese
Dekretsbestimmung aufgehoben sei oder nicht. Der Steuer-
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Verwalter bringt in dem Zirkular seine persönliche
Auffassung vor, an die sich der Steuerpflichtige nicht
zu halten braucht. In Fällen von Meinungsverschiedenheiten

zwischen dem Steuerpflichtigen und dem Staat
entscheiden Rekurskommission und Verwaltungsgericht.

Man kann sich tatsächlich fragen, ob nach der
Annahme von Art. 17, Ziffer 5, des neuen
Steuergesetzes dieser § 19 noch zu Recht besteht. Art. 17,
Ziffer 5, sagt, dass steuerpflichtig seien Personen,
welchen aus im Kanton Bern gelegenen Grundstücken
ein Miterbenanteil gemäss Art. 619 Z.G.B, zufällt. Es
handelt sich um einen Anspruch, der bei Uebernahme
eines Grundstückes durch einen Erben ins Grundbuch
eingetragen worden ist, wonach der abtretende Erbe
am Gewinn, den der betreffende Uebernehmer innert
10 Jahren macht, beteiligt ist. Wenn ein übernehmender

Erbe innert 10 Jahren einen Gewinn an
Grundstücken macht, können die andern Erben, gestützt auf
die Eintragung ins Grundbuch, verlangen, dass sie an
dem Gewinn partizipieren. Das Steuergesetz sagt nun,
wenn eine derartige Erbengemeinschaft Gewinne macht,
so seien diese Gewinne an den Miterbenanteilen
steuerpflichtig. In zweiler Linie ist die Frage die, ob die
Bestimmung nur Bedeutung hat für ausserkantonale Fälle.
Es ist in Alinea 3 die Bestimmung neu eingeführt worden,

dass Liegenschaftsgewinne auch dann im Kanton
Bern steuerpflichtig sind, wenn der betreffende
Liegenschaftsgewinner im Kanton keinen Wohnsitz hat. In
diesem Zusammenhang hat man die Miterbenanteile
aufgenommen. Man kann eventuell so argumentieren,
diese Bestimmung von Art. 17, Ziffer 5, habe nur für
die Fälle Bedeutung, wo ein Miterbe ausser Kanton
wohnt. Damit kommt rnan in Kollision mit der
eidgenössischen Praxis, indem man nicht denjenigen, der
ausserhalb des Kantons wohnt und im Kanton Bern
Liegenschaftsgewinne macht, ungünstiger stellen darf,
als denjenigen Miterben, der im Kanton Bern wohnt.
Durch diese Gesetzesbestimmung von 1926 ist also eine
schwierige Frage aufgerollt worden. Persönlich bin
ich der Meinung, dass der § 19 des Dekretes gleichwohl
aufrechterhalten werden kann. Er bleibt im neuen
Dekret bestehen. Wir haben hier diese Frage nicht zu
entscheiden; vielleicht wird sie später einmal von der
Rekurskommission oder vom Verwaltungsgericht
entschieden werden müssen, vielleicht werden diese
Instanzen dann die Auffassung des Regierungsrates nicht
teilen. Ich glaube, damit auf alle Fragen, die hier
angezogen worden sind, geantwortet zu haben und möchte

bitten, auf das Dekret einzutreten und die einzelnen
Bestimmungen zu behandeln.

Baumgartner (Köniz). Es liegt mir fern, den Herrn
Finanzdirektor belehren zu wollen, aber die Erfahrungen,

die wir mit der kantonalen Steuerverwaltung in
letzter Zeit gemacht haben, weisen doch darauf hin,
dass eine gewisse Vorsicht am Platze ist. Wir haben
soeben gehört, dass nicht einmal der Herr Finanzdirektor

mit der Steuerverwaltung einig ist über die
Auslegung von § 19 des Dekretes. Da wird man wohl
begreifen, wenn wir uns Anfragen gestatten müssen.
Damit man mich besser versteht, möchte ich an einem
praktischen Beispiel zeigen, wie es herauskommt, wenn
man die SteuerVerwaltung so weiterfahren lässt, wie
sie jetzt arbeitet. Nehmen wir an, ein Grundbesitzer
habe Grundbesitz im Kanton Bern, wohne aber im Kanton

Freiburg. Wenn er nun einen Gewinn an
Grundstücken, die im Kanton Bern gelegen sind, realisiert,

wird er dafür im Kanton Freiburg ebenfalls veranlagt.
Wir machen das im Kanton Bern auch. Wenn wir
einen Kantonsbürger haben, der z. B. in Basel
Liegenschaftsgewinne realisiert und wenn das zur Kenntnis
der bernischen Steuerbehörden kommt, so wird der
Mann hier veranlagt. Wir haben die Bestimmung, dass
Spekulations- und Kapitalgewinne, welche durch Ver-
äusserung von im Kanton Bern gelegenen Grundstücken
erzielt werden, sowie bezügliche Miterbenanteile
gemäss Art. 619 Z.G.B, in jedem Fall im Kanton Bern
steuerpflichtig sind, ohne Rücksicht auf Wohnsitz,
Geschäfts- und Aufenthaltsverhältnis. Wenn man vom
Regierungstisch aus erklären kann, man sei sofort
bereit, einzulenken, wenn eine Doppelbesteuerung
vorliegt, so bin ich befriedigt.

Mühlemann. Nach den klaren Ausführungen des
Herrn Regierungsrat Guggisberg über die Auslegung
von § 19 des Einkommensteuerdekretes, wonach
festgestellt ist, dass sowohl er wie die Regierung diesen
Paragraph als in Kraft bestehend anschauen und daher
eine Revision dieses Paragraphen nicht in Frage kommen

kann, kann ich davon absehen, den formellen
Antrag zu stellen, die artikelweise Beratung sei zu
verschieben.

Stettier. Die Ausführungen der Herren Mühlemann

und Baumgartner zwingen mich, das Wort zu
ergreifen. Beide Herren haben die Zentralsteuerverwaltung

angegriffen; wie ich glaube, vollständig mit
Unrecht. Herr Mühlemann hat auf § 19 des geltenden
Dekretes verwiesen und ihn mit der Bestimmung von
Art. 17 des Steuergesetzes verglichen. Ich verweise auf
die Debatten, die im Frühjahr 1920 stattgefunden
haben, wo Art. 19 des Dekretes geschaffen wurde. Wir
müssen hier feststellen, dass diese Bestimmung des
Dekretes mit dem Gesetz kollidiert, das im Januar letzten

Jahres erlassen worden ist, und dass sie nicht
standhalten würde, wenn ein entsprechender Fall vor
Bundesgericht käme. Wir wollen über diese Frage
nicht weiter diskutieren, denn bis jetzt ist niemand
vor Bundesgericht gegangen. Auf alle Fälle hat das
Dekret etwas festgesetzt, was der Gesetzgeber nicht
wollte.

Herr Baumgartner hat von der Doppelbesteuerung
gesprochen. Ich habe geglaubt, er, als Jurist, kenne
die eidgenössische Rechtsprechung genau, und wisse,
dass keine Verpflichtung besteht, auf dem gleichen
Objekt in zwei Kantonen eine Steuer zu bezahlen. Wenn
ein Bürger, der im Kanton Freiburg wohnt, wegen
Verkaufes von Grundstücken im Kanton Bern steuerpflichtig

wird, so ist er selbstverständlich für diesen Gewinn,
den er im Kanton Bern versteuert, im Kanton Freiburg
nicht mehr steuerpflichtig.

v. Fischer. Das letzte Votum des Herrn Stettier
macht eine Erwiderung nötig. Herr Stettier erklärt mit
dürren Worten, im Jahre 1919, beim Erlass des
Einkommensteuerdekretes habe sich der Grosse Rat mit
dem Steuergesetz in Widerspruch gesetzt. Diese
Behauptung müssen wir zurückweisen. Der Grosse Rat
hat gewusst, was er machte. Das Steuergesetz vom
Jahre 1918 ist bekanntlich auf dem Weg der Initiative
zustande gekommen, so dass man zur Nachprüfung
der Vorberatung dieses Gesetzes nicht die
Grossratsverhandlungen nachlesen kann. Man kann also nicht
sagen, die Bestimmung sei im Grossen Rate so und so
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aufgefasst worden. Mau muss deshalb die ganze
Entstehungsgeschichte der Initiative und den Gang der
Abstimmung in Erinnerung rufen, um zu einer
Auslegung zu kommen, die dem Willen des Volkes
entspricht. Bei Aufstellung der Dekretsvorschrift ist
gesagt worden, dass bei Annahme der Initiative die
Meinung des Volkes eben die war, dass ererbte
Liegenschaften nicht unter diesen Artikel fallen sollen. Das
ist dannzumal festgestellt worden. Bei Beratung des
Dekretes hat man gesagt, das sei die Auslegung, die
man diesem Artikel zu gehen habe. Es ist bei der
Kampagne über das Steuergesetz die Meinung geäussert
worden, es könnte dieser Artikel einmal in dem Sinne
ausgelegt werden, dass auch ererbte Liegenschaften
darunter fallen können. Man hat damals die
Kronzeugen ins Feld geführt, die an diesem Entwurf
gearbeitet haben. Das waren die Herren Bundesrat
Scheurer als damaliger Finanzdirektor, Dr. Volmar,
damals Präsident der Rekurskommission, Professor
Blumenstein und auf der Seite der Sozialdemokraten Herr
Gustav Müller. Diese Herren haben erklärt, es könne
keine Rede davon sein, dass unter diese Bestimmung
auch ererbte Liegenschaften fallen können. In diesem
Sinne ist dann die Vorlage vom Volke angenommen
worden, nachdem sich vorher gegen dieselbe eine
grosse Opposition geltend gemacht hatte. Erst diese
bestimmte Erklärung, die auch von Seite der freisinnigen

Partei in ihrem Aufruf gegeben worden ist, hat
die Annahme der Vorlage ermöglicht. Nun soll man
nicht sagen, dass der Grosse Rat damals, als er das
Dekret erliess, das Gesetz verletzt habe. Diese
Behauptung musste ich zurückweisen.

Baumgartner (Köniz). Nur eine persönliche
Bemerkung gegenüber Herrn Stettier. Als früherem
Mitglied des Verwaltungsgerichtes sind mir die rechtlichen
Unterlagen vollständig bekannt. Wenn ich die Frage
angeschnitten habe, so deswegen, weil ich anhand von
Beispielen zeigen könnte, dass es so gemacht wird, wie
ich ausgeführt habe. Theorie und Praxis sind eben
auch in dieser Angelegenheit zwei verschiedene Dinge.

Hurni, Präsident der Kommission. Es war sehr
interessant, der Diskussion zu folgen. Es sind eine
Reihe von Wünschen angebracht worden, von denen
ich annehme, dass der Herr Finanzdirektor sie gern
entgegennimmt. Schwierig ist die Frage, ob man in
dieses Dekret weitere Bestimmungen aufnehmen soll
oder nicht. Da möchte ich doch darauf hinweisen, dass
sich die Kommission in aller Form zu diesem modifizierten

Dekret bekennt. Sobald man irgend etwas weiter

machen will, stösst man auf die Frage, ob wir noch
auf gesetzlichem Boden stehen oder nicht. Weil das
neue Steuergesetz bald vorgelegt wird, halte ich dafür,
es sei besser, man warte mit neuen Bestimmungen,
um dann nachher etwas Neues zu schaffen, das wirklich

auch hält. Dass es notwendig ist, diese oder jene
Bestimmung zu ändern, liegt auf der Hand. Herr Mühlemann

hat die Frage aufgerollt, ob man nicht das Oberland

in zwei Steuerkreise aufteilen soll. Ich nehme an,
man könnte dann nicht nur mit dem Oberland so
verfahren, sondern müsste überhaupt die Frage prüfen,
ob wir kleinere Steuerkreise schaffen wollen oder
nicht. Der Rat hat sich seinerzeit mehrheitlich für
grössere Steuerkreise erklärt. Wenn wir die heutige
Vorlage annehmen, so haben wir die Tatsache, dass
alle Steuerkreise ungefähr gleich gross sind. Die

Schaffung kleinerer Steuerkreise halte ich nicht für
angebracht, denn das würde viel Opposition hervorrufen.

Ich möchte doch darauf aufmerksam machen,
dass man seinerzeit vom Regierungsratstische aus
erklärt hat, dass Steuergerechtigkeit und Steuerzuverlässigkeit

in dem Masse wachsen, wie die Steuerkreise
grösser werden. Man hat aus dem Rate selbst erklärt,
die kleinen Einschatzungskommissionen seien gewis-
sermassen Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit.

Diese Auffassung ist nicht nur vom jetzigen
Herrn Bundesrat Scheurer, sondern schon von dessen
Vater, der auch bernischer Finanzdirektor gewesen
ist, vertreten worden.

Gegenüber den Ausführungen des Herrn v. Fischer
möchte ich darauf hinweisen, dass sich seinerzeit auch
ein Jurist hier im Rate gegen diese Bestimmung
gewendet hat, dass der Erlös aus ererbten Liegenschaften
steuerfrei sein sollte. Er hat das damals in aller Form
als widersinnig erklärt. Die Meinungen waren geteilt,
aber es ist nicht zu bestreiten, dass die Mehrheit sich
für die Aufnahme dieser Bestimmung erklärt hat. Ich
empfehle nochmals Eintreten auf die Beratung des
Dekretes.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

I, Ingress und § 4.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Sie sehen, dass auf die Grundsätze
über die Doppelbesteuerung verwiesen wird, dass die
Möglichkeit gegeben wird, nach diesen Grundsätzen
Steuern zu beziehen. Die Grundsätze können sich
ändern, und wir haben es als praktisch angesehen, die
Bestimmung so zu fassen, damit wir diesen Aenderun-
gen folgen können. Die gleiche Bestimmung finden Sie
in Alinea 2, wo gesagt ist, dass unselbständig erwerbende

Personen in ihrem Wohnsitzkanton steuerpflichtig
seien, wobei aber die bundesrechtlichen Grundsätze
über Doppelbesteuerung vorbehalten bleiben. Gerade
gegenwärtig ist die Praxis des Bundesgerichtes so,
dass der Wohnsitz auch bei unselbständig Erwerbenden

nicht zwingend ist, sondern dass unter Umständen
auch eine Teilung zwischen Wohnsitz- und Erwerbskanton

stattfinden kann. Auch diese Praxis kann sich
ändern, infolgedessen haben wir es als gegeben
erachtet, dass man einfach auf die bundesrechtlichen
Grundsätze hinsichtlich des Doppelbesteuerungsverbotes

abstellt.

Angenommen.

Beschluss :

I. Das Dekret vom 22. Januar 1919 betreffend
die Veranlagung zur Einkommenssteuer wird
abgeändert wie folgt:

§ 4 erhält folgenden neuen Wortlaut:
§ 4. Eine selbständig erwerbende Person oder

Personengesamtheit, die ihre Geschäftstätigkeit
sowohl im Kanton Bern als auch in andern
Kantonen ausübt, ist im Kanton Bern für ihr Einkommen

I. und II. Klasse in dem Verhältnis Steuer-
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pflichtig, als die bundesrechtlichen Grundsätze
über Doppelbesteuerung dem Kanton Bern die
Steuerhoheit zuerkennen.

Unselbständig Erwerbende, die ihren Erwerb
in einem andern als dem Wohnsitzkanton haben,
sind für ihr Einkommen I. und II. Klasse in der
Regel im Wohnsitzkanton steuerpflichtig. Vorbehalten

bleiben die Fälle, in denen gemäss den
bundesrechtlichen Grundsätzen über das Doppelbc-
steuerungsverbot eine andere Ordnung Platz greift.

§6.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Eine ähnliche Regelung wird getroffen

für ausserkantonale Fabrikations-, Handels-, Transport-,

Versicherungsanstalten etc. Auch hier wieder gilt
die bundesgerichtliche Praxis. In Alinea 2 ist nun
entsprechend Art. 17, Ziffer 5, des Gesetzes, der vorhin
erwähnt worden ist, die Bestimmung aufgenommen,
dass Spekulations- und Kapitalgewinne, die hei Ver-
äusserung von im Kanton Bern gelegenen Grundstücken
erzielt werden, in jedem Fall im Kanton Bern
steuerpflichtig sind, ganz unabhängig von den Wohnsitz-,
Geschäftssitz- und Aufenthaltsverhältnissen des betreffenden

Steuerpflichtigen. Das ist ein Grundsatz, der durch
die Novelle vom Januar 1926 in das Gesetz hineingekommen

ist.

Gafner. Gestatten Sie mir eine Anfrage an die
Finanzdirektion. Ich möchte gerne wissen, ob und weshalb man
eventuell nicht auch die ausländischen Fabrikations-,
Handels- und Transportgesellschaften einbezogen hat.
Wenn man die Bestimmung in dem Sinne ergänzen wollte,

so möchte ich anderseits doch sagen, dass eine
gewisse Vorsicht am Platze ist. Vor einiger Zeit haben
Verhandlungen zwischen Deutschland und der Schweiz
stattgefunden. Die Uebergriffe der deutschen
Steuerbehörden gegenüber schweizerischen Firmen haben
solche Verhandlungen nötig gemacht. Nach meiner
Kenntnis wird in diesen Tagen darüber entschieden,
ob das Abkommen abgeschlossen werden kann. Kann
es nicht abgeschlossen werden, so würde ich begrüs-
sen, class man gegenüber den Staaten, die gegen die
Schweizer rigoros vorgehen, über die bisherige
internationale Steuerpraxis hinausgehen möchte.

Baumgartner (Köniz). Ich möchte den Wunsch
aussprechen, dass man in der Vollziehungsverordnung
die Sache so niederlegen möchte, dass die Leute nicht
vor das Bundesgericht gehen müssen, wenn sie dartun
wollen, dass eine Doppelbesteuerung vorliegt, sondern
dass sich die kantonalen Instanzen gestützt auf das
Konkordat verständigen möchten, dass man die Leute
sein lässt, wenn sie dartun, dass sie tatsächlich an
einem Ort veranlagt worden sind.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Die Anfrage des Herrn Gafner geht
dahin, ob die Unterbandlungen, die mit Deutschland
bezüglich eines internationalen Abkommens getroffen
worden sind, zu einem Ende gekommen sind oder nicht.
Die Verhandlungen sind immer noch im Gang; sie werden

nicht nur mit dem Kanton Bern geführt, sondern
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auch mit andern Kantonen und wir werden uns
darüber nächstens an der Finanzdirektorenkonferenz
aussprechen müssen. Wenn § 6 von ausserkantona-
len Unternehmungen redet, so sind darunter natürlich
auch die ausländischen verstanden. Das ist ganz klar,
für den Kanton Bern sind eben auch die ausländischen
Unternehmungen ausserkantonal.

Gafner. Nach der Antwort des Herrn Regierungsrat
Dr. Guggisberg kann ich mich befriedigt erklären.

Immerhin ist zu sagen, dass weiter unten von den
bundesrechtlichen Grundsätzen über Doppelbesteuerung

die Rede ist. Diese werden sich nur auf
interkantonale Verhältnisse beziehen. Gerade angesichts
dieser Bestimmung scheint es mir nicht absolut klar
zu sein, dass der Begriff «ausserkantonal» auch
auf ausländische Unternehmungen angewendet werden
kann.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierurigsrates. Es ist ganz klar, dass der Hinweis
auf die bundesrechtlichen Grundsätze über
Doppelbesteuerung nur Bezug haben kann auf innerschweizerische

Verhältnisse. Es wird nur gesagt, dass auch dann
das Recht eingeräumt wird, Steuern zu beziehen, wenn
keine Bestimmung besteht, wenn aber nach der
bundesgerichtlichen Praxis die Möglichkeit eingeräumt
wird und die hier aufgezählten Bedingungen erfüllt
sind. Dass auch ausserschweizerische Unternehmungen

dieser Steuerpflicht unterworfen sind, sobald die
Voraussetzungen des Vordersatzes zutreffen, ist
selbstverständlich.

Angenommen.

Beschluss ;

§ 6 erhält folgenden Wortlaut:
§ 6. Ausserkantonale Fabrikations-, Handels-,

Transport-, Versicherungs- oder andere Unternehmungen

irgendwelcher Art, die im Kanton Bern
ständige körperliche Anlagen oder Einrichtungen
besitzen oder ständige Vertretungen unterhalten,
mittels deren sich daselbst ein wesentlicher Teil
ihres technischen oder kommerziellen Betriebes
vollzieht, oder die sonst eine nach bundesrechtlichen

Grundsätzen über die Doppelbesteuerung
für die Steuerhoheit massgebende Voraussetzung
erfüllen, sind im Kanton Bern innert den Grenzen
dieser Grundsätze steuerpflichtig. Das gleiche ist
der Fall für natürliche und juristische Personen
und Personengesamtheiten, welche nach Massgabe
des § 4, Absatz 1, oder § 5, Absatz 2, irgendwie
sonst im Kanton steuerpflichtig sind.

Spekulations- und Kapitalgewinne, welche
durch Veräusserung von im Kanton Bern
gelegenen Grundstücken erzielt wurden, sowie
bezügliche Miterbenanteile gemäss Art. 619 Z.G.B,
sind in jedem Falle im Kanton Bern steuerpflichtig,

ohne Rücksicht auf die Wohnsitz-, Geschäftssitz-

und Aufenthaltsverhältnisse (Art. 17, Ziffer
5, St. G.).

§7-

Angenommen.
I. 1927. 132
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Beschluss :

§ 7 erhält folgenden Wortlaut:
§ 7. In Fällen, wo für das Bestehen der Steuerpflicht

das Vorliegen eines Wohnsitzes, Geschäftssitzes

oder eines Aufenthaltes im Kanton Bern
erforderlich ist, hat die Veranlagung nur im
Verhältnis zur Dauer dieser Voraussetzung im Kanton

zu erfolgen, wenn der Steuerpflichtige (natürliche

oder juristische Person oder Personengesamtheit)

im Laufe des Steuerjahres den Wohnsitz,

Geschäftssitz oder Aufenthalt zeitweise im
Kanton Bern, zeitweise in einem andern Kanton
hat.

Begibt sich ein Steuerpflichtiger, der seinen
Wohnsitz bisher im Kanton hatte, ausserhalb des
Kantons, ohne anderswo einen neuen Wohnsitz
zu erwerben, so bleibt er im Kanton Bern
steuerpflichtig.

§ 18.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Dieser Zusatz ist nötig mit Rücksicht

auf die Bestimmung von Art. 17, Ziffer 5, des
Steuergesetzes, von der schon mehrfach die Rede war.

Angenommen.

Beschluss :

§ 18 erhält am Schluss folgenden Zusatz:

Zu den Kapitalgewinnen gehören ferner
Miterbenanteile gemäss Art. 619 Z.G.B, an
Mehrwerten für verkaufte, im Kanton Bern gelegene
Grundstücke.

§ 28.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ueber diese Bestimmung habe ich
schon im Eintretensvotum referiert. In Absatz1 2 wird
festgesetzt, dass der Abzug von 10% der Pension
gemäss Art. 22, Ziffer 10, des Steuergesetzes von
Ehegatten nur im Höchstbetrag von 600 Fr. vorgenommen
werden könne. Es ist der Fall geordnet, wo entweder
der Ehemann oder die Ehefrau Pensions- oder
Arbeitseinkommen beziehen. Es soll nur möglich sein, 10 %
des Gesamteinkommens, im Maximum 600 Fr.,
abziehen zu können. In Alinea 3 ist der Fall geordnet,
wo der Steuerpflichtige sowohl Einkommen aus
Arbeit als auch aus Pension bezieht und wo die Ehefrau
ebenfalls entweder Einkommen aus Arbeit oder aus
Pension bezieht. Für alle diese Fälle wird nun
normiert, dass diese 10% nur einmal, im Maximum mit
600 Fr., abgezogen werden können.

Hurni, Präsident der Kommission. Es ist schon
nötig, dass man über diesen Artikel noch ein paar
Worte verliert. Durch die Novelle vom 31. Januar
1926 haben wir das Steuergesetz revidiert und dabei
neu die Ziffer 10 in Art. 22 aufgenommen, die gestattet,
dass auch von den Pensionen 10%, im Maximum
600 Fr., abgezogen werden können. Nun steht im frü¬

heren Art. 22 ein Schlussalinea, das sagt, ein Dekret
des Grossen Rates werde für die Ausführung der in
Ziffer 1—9 enthaltenen Grundsätze die nötigen
Vorschriften aufstellen. Man hätte natürlich damals auch
das Schlussalinea ändern sollen, weil eine neue Ziffer

dazu gekommen ist. Das ist leider unterblieben,
wie es bei Revisionen hie und da vorkommt. Das hat
zur Folge, dass man sich heute bei dieser Aenderung
des § 28 nicht auf diesen Dekretsvorbehalt berufen
kann, sondern den Art. 26 der Staatsverfassung
anrufen muss, der dem Grossen Rat in aller Form das

Interpretationsrecht vorbehält.
Dieser Abzug von 10% hat seine Geschichte. LTr-

sprünglich kannte das Einkommensteuergesetz
denselben nicht, weil man glaubte, die unselbständig
Erwerbenden hätten keine Gewinnungskosten. Da sind
die Pfarrer in erster Linie aufgestanden und haben
erklärt, dass auch sie Gewinnungskosten haben, wenn
dieselben auch anders aussehen als meistens bei den
Freierwerbenden. Es ist klar, dass man für die Pfarrer
allein Ausnahmebestimmungen nicht schaffen konnte,
sondern dass man allgemein einen Abzug gestatten
musste. Man hat aber gleichzeitig diese 10% auf 600
Franken beschränkt. Nun ist die Frage, ob diese 10%
oder diese 600 Fr. mehr als einmal sollen abgezogen
werden können, wenn Mann und Frau Einkommen aus
Erwerb haben, oder wenn sie Einkommen sowohl aus
Erwerb wie aus Pensionen haben. Bei der
Steuergesetzrevision von 1926 hat man in aller Form den
berechtigten Begehren der Pensionsbezüger Rechnung
getragen und festgesetzt, dass sie diese 600 Fr. im
Maximum auch sollen abziehen können. Da nun diese
Ziffer 10 gewissermassen isoliert dasteht, ist das
Verwaltungsgericht auf die interessante Auslegung gekommen,

dass sie zu andern Bestimmungen keine weiteren
Beziehungen habe und dass deshalb der einzelne
Steuerpflichtige gegebenenfalls die 600 Fr. abziehen
könne sowohl von der Pension, wie vom Einkommen
I. Klasse, oder umgekehrt. Dieser Praxis möchte nun
das Dekret den Riegel schieben. Man muss in aller
Form feststellen, dass es so niemals gemeint sein kann.
Deshalb diese neue Einschränkung, die ausdrücklich
festlegt, dass die Familie, die gewissermassen eine
Steuereinheit darstellt, unter keinen Umständen mehr
als diese 600 Fr. soll abziehen können.

Angenommen.

Beschluss :

§ 28. Besitzen in einer Familie Mann und Frau
eigenes Einkommen (§ 2 dieses Dekretes), so kann
der Abzug von 10% der festen Besoldung oder
des Lohnes gemäss Art. 22, Ziffer 8, St.G.
zusammen nur im Höchstbetrage von 600 Fr.
vorgenommen werden. Er ist innerhalb dieses
Höchstbetrages auch vom Werte der Naturalien, die einen
Bestandteil der festen Besoldung oder des Lohnes
bilden, zu berechnen.

Ebenso kann der Abzug von 10% der Pension
gemäss Art. 22, Ziffer 10, St. G. von Ehegatten
zusammen nur im Höchstbetrage von 600 Fr.
vorgenommen werden.

Besitzt ein Steuerpflichtiger oder besitzen in
einer Familie die Ehegatten sowohl Einkommen
aus Erwerb als auch in I. Klasse steuerpflichtiges
Pensionseinkommen, so kann der Abzug von 10%
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der festen Besoldung oder des Lohnes bis zum
Höchstbetrage von 600 Fr. nur soweit gemacht
werden, als nicht bereits beim Pensionseinkom-
men ein Abzug vorgenommen wurde.

§ 31.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier werden die Fälle geordnet, wo
der Hauptsitz einer Unternehmung nicht im Kanton
Bern ist, wo aber nach den Dekretsbestimmungen
gleichwohl eine Steuerpflicht vorhanden ist. Es wird
auch festgesetzt, welche Gemeinde hier die Veranlagung

vornehmen soll. Die Veranlagung hat in
derjenigen Gemeinde stattzufinden, in der die die Steuerpflicht

begründenden Voraussetzungen zutreffen. Wenn
eine Mehrzahl von Gemeinden in Frage kommen, so
bezeichnet die Steuerverwaltung die Gemeinde, die
veranlagen soll.

Sodann werden die Fälle geordnet, wo überhaupt
kein Wohnsitz im Kanton, also keine Filiale vorhanden
ist, die nach dem neuen Gesetz auch der Steuer
unterworfen werden könnte. In-diesem Fall erfolgt die
Veranlagung in der Gemeinde, in der die die Steuerpflicht
begründende Tätigkeit oder der bezügliche
Rechtsvorgang stattgefunden hat. Herr Grossrat Stucki hat
mich nun verschiedentlich darauf aufmerksam
gemacht, und ich habe auch mit dem Herrn Kommissionspräsidenten

darüber gesprochen, dass das Alinea die
Fälle nicht berücksichtigt, wo ein derartiger
Rechtsvorgang sich auf verschiedene Gemeinden erstreckt.
Wir haben uns auf eine neue Fassung geeinigt, die alle
Fälle beschlägt. Sie würde lauten: «Hat der
Steuerpflichtige im betreffenden Steuerjahr im Kanton weder
Wohnsitz noch Geschäftssitz oder einen Aufenthalt im
Sinne von Art. 17, Ziffer 2 oder 3, Steuergesetz, so
erfolgt die Veranlagung in derjenigen Gemeinde, in
welcher die die Steuerpflicht begründende Tätigkeit oder
der bezügliche Rechtsvorgang ganz oder zum grössten
Teil stattgefunden hat.» Nun folgt eine besondere
Ordnung für Spekulations- und Kapitalgewinne: « Für
Speculations- oder Kapitalgewinne und Miterbenanteile

im Sinne von Art. 619 Z.G.B, wird die
Veranlagung in derjenigen Gemeinde vorgenommen, in
welcher sich die betreffenden Liegenschaften oder der Teil
mit der grössten Grundsteuerschatzung befinden.
Befinden sich die Liegenschaften in mehreren Gemeinden,

so hat in diesem Falle für die Gemeindesteuer
eine Teilung Platz zu greifen. Massgebend für diese
Verteilung ist das Verhältnis, in welchem der erzielte
Mehrerlös zu den einzelnen Teilen steht. Ist dieses
Verhältnis nicht feststellbar, so findet die Verteilung im
Verhältnis der Grundsteuerschatzung der einzelnen
Teile statt. Für das Verteilungsverfahren gelten die
Vorschriften des Dekretes über die Gemeindesteuern.»
Herr Grossrat Stucki hat sich mit dieser Fassung
einverstanden erklärt. Ich habe sie auch dem Herrn
Kommissionspräsidenten unterbreitet, und es wäre
vielleicht gut, wenn auch er sich darüber noch verbreiten
würde.

Hurni, Präsident der Kommission. In der Kommission

hat sich die Diskussion nur darum gedreht, ob
man als Stichtag für den Steuerwohnsitz den 1. März
oder den 1. Januar setzen soll. Die Finanzdirektion

hätte den 1. Januar gewünscht, aber nach langer
Diskussion ist mehrheitlich beschlossen worden, man
wolle beim bisherigen Modus bleiben. Was nun den
Antrag Stucki anbetrifft, so muss ich erklären, dass
dieser Antrag der Kommission nicht vorgelegen hat.
Persönlich kann ich ihn zur Annahme empfehlen.

Stettier. Ich möchte nur einige Worte zum neuen
Antrag Stucki sagen. Grundsätzlich bin ich nicht
dagegen, habe aber formelle Bedenken. Der zweite Teil
des Antrages Stucki passt nicht in dieses Dekret,
sondern gehört nach meiner Auffassung absolut in das
Gemeindesteuerdekret. Wir kommen auf Abwege, wenn
wir etwas hineinnehmen, was an andere Orte gehört.
•Nach meiner Auffassung gehört alles das, was die
Gemeindesteuern betrifft, in das Gemeindesteuerdekret.
Ich möchte deshalb beantragen, den zweiten Teil, der
von dem Fall handelt, wo sich die Liegenschaften in
mehreren Gemeinden befinden, zu streichen und der
Revision des Gemeindesteuerdekretes zu überlassen,
ob man diese Bestimmung aufnehmen will oder nicht.
Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, so stelle ich
eventuell den Antrag, dass man nicht nur vom Mehrerlös,

sondern vom steuerrechtlichen Mehrerlös spricht,
sonst könnten auch darüber Differenzen zwischen den
Gemeinden entstehen.

Nun noch eine Bemerkung an Herrn v. Fischer. Man
hat hier in der Tat etwas gemacht, was nicht gesetzlich
ist. Ich habe mich persönlich auch nicht dagegen
aufgelehnt, denn es sind hier gewisse Billigkeitsrücksichten

massgebend, die man im Leben gelten lassen muss.
Wenn wir nun vom steuerrechtlichen Mehrerlös
sprechen, so haben wir eine Berücksichtigung der
Geldentwertung. Ich bin also der Meinung, dass dieses
Wort hineingehört. Ich stelle diesen Antrag eventuell,
für den Fall, als mein Streichungsantrag abgelehnt
werden sollte.

Stucki (Ins). Was die Frage anbetrifft, ob dieser
Antrag ins Einkommensteuerdekret oder ins
Gemeindesteuerdekret hineingehöre, habe ich mir gesagt, man
müsse die erste Gelegenheit ergreifen, um die Lücke
im Dekret und im Gesetz auszufüllen. Gewiss ist es
ein Schönheitsfehler, wenn die Sache vorläufig nicht
im Gemeindesteuerdekret geordnet ist, aber man sollte
diesen Dingen nicht allzuviel Bedeutung beimessen.
Wir haben noch andere solche Schönheitsfehler in
unserer kantonalen Gesetzgebung. So ist z. B. in das
Eisenbahnsubventionsgesetz seinerzeit ein Schlussartikel
aufgenommen worden, der den Steuerzuschlag für die
Ersparniskassen regelt. Im Strafprozess, den wir letzthin

angenommen haben, sind ebenfalls Bestimmungen
des materiellen Strafrechts abgeändert worden. Ich
empfehle daher Annahme dieses Antrages.

Der Fall hat ganz sicher eine gewisse praktische
Bedeutung. Es ist in meiner Praxis schon vorgekommen,

dass einer, der im Kanton Neuenburg wohnte
und auf öffentlicher Steigerung Liegenschaftenbesitz
in drei Gemeinden liquidierte, in allen Gemeinden
belangt wurde. Nun muss man doch sagen, wo die
Veranlagung stattzufinden hat. Nach dem bisherigen
Vorschlag müsste die Veranlagung in jeder Gemeinde
vorgenommen werden. Dann könnte überall der steuerfreie

Abzug gemacht werden, was für den Staat
einen Schaden bedeuten würde. In dem Fall, den ich
zitiert habe, war auch eine Gemeinde beteiligt, wo
überhaupt keine Gemeindesteuer eingezogen wird, in
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der zweiten wird eine Steuer von 1 °/00 bezogen, in
der dritten von 3%0. Nun muss man feststellen können,

wo der Steuerpflichtige den Gewinn realisiert hat,
und wo er die Steuer bezahlen muss. Für solche Fälle
muss im Dekret eine Regel aufgestellt werden. Man
sollte nicht, zuwarten, bis man eventuell zu einer Aen-
derung des Gemeindesteuerdekretes kommt. Den
Eventualantrag des Herrn Stettier könnte man annehmen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich teile die Auffassung des Herrn
Vorredners, dass man den Antrag Stettier annehmen
sollte. Es ist so gemeint gewesen, dass der steuerrechtliche

Mehrerlös massgebend sein soll, nicht der
Liegenschaftsgewinn. Mit Herrn Stucki bin ich darin
einverstanden, dass der Grosse Rat hier die Frage wegen
der Verteilung unter die Gemeinden lösen sollte.
Darüber, dass diese Bestimmung an und für sich ins
Gemeindesteuerdekret gehören würde, ist kein Zweifel
möglich. Aber es scheint mir nun, dass man diese
Regelung auch hier hineinnehmen kann. Man hat in der
bernischen Gesetzgebung auch noch andere Beispiele.
Ich erinnere nur an das Jagdgesetz, wo man sich fast
davor hat hüten müssen, dass die Debatte über das
Jagdgesetz nicht in eine Debatte über Krankenkassenfragen

ausarte. Auf jeden Fall ist die Krankenkassenunterstützung

sehr stark mit dem Jagdgesetz verbunden

worden. Es scheint mir, nachdem man dies beim
Jagdgesetz gemacht hat, kann man diesen Schönheitsfehler

auch hier in den Kauf nehmen.

Die Alinea 1—3 werden vom Vorsitzenden, weil
nicht bestritten, als angenommen erklärt; ebenso eventuell

der Zusatzantrag Stettier.

Abstimmung.
Für den Antrag Stucki Mehrheit.

Beschluss :

§ 31 erhält folgenden Wortlaut:
§ 31. Die Veranlagung einer natürlichen Person

findet in der Regel in der Einwohnergemeinde
statt, in welcher sie ihren Steuerwohnsitz (Art.
17, Ziffer 1 bis 3, St. G.) am 1. März des Steuerjahres

hat, bezw. in welcher sie im Steuerjahre
nach diesem Termin den ersten Steuerwohnsitz
erwirbt.

Juristische Personen und Personengesamtheiten
werden regelmässig in der Gemeinde

veranlagt, in welcher sie ihren Wohn- bezw. Hauptsitz
haben.

Liegt der Hauptsitz einer Unternehmung nicht
im Kanton, so erfolgt die Veranlagung in der
Gemeinde, in welcher die die Steuerpflicht begründende

Voraussetzung vorhanden ist. Ist dies in
einer Mehrzahl von Gemeinden der Fall, so
bezeichnet die Steuerverwaltung die Gemeinde, in
welcher die Veranlagung für das ganze im Kanton
Bern steuerpflichtige Einkommen allein vorzunehmen

ist.
Hat der Steuerpflichtige im betreffenden Steuerjahr

im Kanton weder Wohn- noch Geschäftssitz
oder einen Aufenthalt im Sinne von Art. 17, Ziffer
2 oder 3, St. G., so erfolgt die Veranlagung in
derjenigen Gemeinde, in welcher die die Steuer¬

pflicht begründende Tätigkeit ganz oder zum gröss-
ten Teil stattgefunden hat. Für Spekulations- oder
Kapitalgewinne und Miterbenanteile im Sinne von
Art. 619 Z.G.B. (Art. 17, Ziffer 5, St.G.) wird die
Veranlagung in derjenigen Gemeinde vorgenommen,

in welcher sich die betreffenden
Liegenschaften oder der Teil mit der grössten Grund-
steuerschatzung befindet. Befinden sich die
Liegenschaften in mehreren Gemeinden, so hat in
diesen Fällen für die Gemeindesteuer eine Teilung
Platz zu greifen. Massgebend für diese Verteilung
ist das Verhältnis, in welchem der erzielte
steuerrechtliche Mehrerlös auf die einzelnen Teile
entfällt; ist dieses Verhältnis nicht feststellbar, so
findet die Verteilung im Verhältnis der
Grundsteuerschatzungen der einzelnen Teile statt. Für
das Verteilungsverfahren gelten die Vorschriften
des Dekretes über die Gemeindesteuern.

§ 36.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Diese Bestimmung ist heute schon
verschiedentlich erwähnt worden. Ich kann deshalb
nur repetieren und Sie darauf hinweisen, dass die
Bezirke Oberland, Bern-Stadt und Jura unverändert bleiben.

Beim Bezirk Mittelland findet die Aenderung statt,
dass Laupen, Konolfingen und Fraubrunnen zu diesem
Bezirk kommen, im Bezirk Emmental die Aenderung,
dass Fraubrunnen und Konolfingen weggenommen werden,

und vom Bezirk Seeland der Amtsbezirk Laupen.
Ich möchte Ihnen aus den bereits erwähnten Gründen
beantragen, der Neuordnung zuzustimmen.

Vertagangsfrage.

Präsident. Die Beratung des Dekretes wird uns
nicht mehr lange in Anspruch nehmen. Wir hätten
dann noch zu behandeln die Motion Vogel, betreffend
Revision des Warenhandelsgesetzes, eventuell das
Dekret betreffend die Schulgelder an den kantonalen
technischen Schulen. Es wird notwendig sein, eine
Nachmittagssitzung abzuhalten. Neben den genannten
Geschäften sind noch zu behandeln die Einbürgerungen

und Strafnachlassgesuche. Dann folgt nach die
Revision von Art. 33 der Staatsverfassung.

Minger. Ich möchte beantragen, das letztgenannte
Geschäft zu verschieben. Es sind neue Gesichtspunkte

geltend gemacht worden, die es nötig machen,
die Sache an Regierung und Kommission zurückzuweisen.

Wir werden in diesem Sinne eine Eingabe
machen.

Präsident. Ich möchte den Herrn Regierungspräsidenten

anfragen, ob er mit der Verschiebung
einverstanden ist.

Moser, Regierungspräsident, Berichterstatter des

Regierungsrates. Wenn aus dem Grossen Rat der
Wunsch geäussert wird, dass die Sache verschoben
werden möchte und wenn eine Eingabe in Aussicht
gestellt wird, glaube ich im Namen der Regierung er-
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klären zu können, dass wir diese Eingabe entgegennehmen

und zu derselben neuerdings Stellung
beziehen wollen.

Spycher. Die freisinnig-demokratische Grossratsfraktion

schliesst sich diesem Verschiebungsantrage an.

Präsident. Wenn kein anderer Antrag gestellt
wird, nehme ich an, dass das Geschäft auf die nächste
Session, die wahrscheinlich im Februar stattfinden
soll, verschoben wird. Nun denke ich, dass wir diesen
Nachmittag gut fertig werden. Da die andern
Traktanden noch nicht spruchreif sind, speziell der Voranschlag

noch nicht fertig vorberaten ist, da noch wichtige

Direktionsgeschäfte von der Staatswirtschaftskom-
mission behandelt werden müssen, so werden wir
morgen keine Sitzung haben können und würden also
heute nachmittag die Session für diese Woche schlies-
sen.

Howald. Ich frage mich, ob das der einzige Grund
ist, warum wir morgen keine Sitzung halten können.
Ich habe läuten gehört, es müsse morgen die neue
landwirtschaftliche Schule in Courtemelon eingeweiht
werden und die Regierung wolle dieser Feier
vollzählig beiwohnen und ebenso das Bureau des Grossen
Rates. Ich möchte den Herren nicht vor der Festlichkeit

stehen, finde aber, die Arbeit im Grossen Rat
wäre immerhin wichtiger, als die Festivität im Jura
hinten. Wir haben es schon erlebt, dass ein Geschäft
nicht behandelt werden konnte, weil ein Mitglied des
Regierungsrates im Jura an Pferdeschauen teilgenommen

hat. Nun kann also der Grosse Rat mit seiner
Arbeit nicht weiterfahren, weil eine Schule eingeweiht
werden soll. Das ist der Hauptgrund; die andern vom
Herrn Präsidenten angeführten Gründe sind bloss von
sekundärer Bedeutung. Ich möchte den Antrag stellen,
morgen mit der Arbeit weiterzufahren.

Präsident. Ich muss der Meinung des Herrn Grossrat

Howald entgegentreten und muss des bestimmtesten

erklären, dass bei Aufstellung dieser Tagesordnung
die Einweihung der landwirtschaftlichen Schule im
Jura absolut keine Rolle gespielt hat. Ich erkläre, dass
wir für morgen keine Traktanden haben. Wenn der
Rat anderer Meinung ist, so soll er anders beschliessen.
Ich würde nicht erscheinen, denn wir wollen nicht
eine Sitzung ohne Traktanden abhalten.

Ab Stimmung.
Für den Antrag Howald Minderheit.

Dekret
betreffend

die Veranlagung zur Einkommenssteuer.

Fortsetzung.

Hurni, Präsident der Kommission. In der Kommission

ist festgestellt worden, dass die Gliederung des
Kantons in Steuerbezirke, wie sie nun hier vorgesehen

ist, bereits im Jahre 1919 angeregt worden ist. Damals
ist die Umgestaltung abgelehnt worden. Nun haben
wir es erlebt, dass zwei Revisionen nötig gewesen sind,
um diese Ordnung herbeizuführen. Die Kommission
hält dieselbe für richtig. Die Steuerkreise werden so
ungefähr gleich gross. Es kann sich offenbar nicht
darum handeln, beispielsweise darüber zu diskutieren,
ob Laupen länger zum Steuerkreis Seeland gehören
soll, ob die Vertreter von Laupen länger an Bern
vorbeifahren sollen, wodurch vermehrte Kosten entstehen.
Die Lösung, die hier vorgeschlagen wird, ist vernünftig.

Streitig ist nur, ob man gut getan hat, Konolfingen
dem Bezirk Mittelland zuzuteilen oder nicht. Da war
nun die Mitteilung des Herrn Stucki sehr interessant,
dass eine Delegiertenversammlung von Vertretern
verschiedener Gemeinden stattgefunden hat, um eine
Aussprache über diese Neuordnung herbeizuführen. Ich
habe mir auch Mühe gegeben, die Verbältnisse zu
erforschen. Der Bezirk zählt 31 Gemeinden mit 31,385
Seelen. Wenn man die einzelnen Gemeinden auf die
Bahnlinien verteilt, so stellt sich heraus, dass 17
Gemeinden bessere Verbindung mit Burgdorf haben, 14

Gemeinden bessere Verbindung mit Bern. Bei der
Bevölkerungszahl aber zeigt sich, dass in den 17 Gemeinden,

die bessere Verbindung mit Burgdorf haben, nur
12,720 Seelen wohnen, in den 14 übrigen Gemeinden
aber 18,625. Drei Fünftel der Bevölkerung haben also
bessere Verbindung mit Bern und nur zwei Fünftel
bessere Verbindung mit Burgdorf. Wir haben offenbar
eine Revolution im Amt Konolfingen nicht zu fürchten,
umso weniger, als gewiss auch viele von den
Einwohnern der erstgenannten 17 Gemeinden enge
Beziehungen mit Bern haben. Die Zuteilung von Konolfingen

zum Kreis Mittelland ist angezeigt, ist eine
steuertechnische Notwendigkeit, denn erst so wird es

möglich, die Arbeit überall zu gleicher Zeit abschlies-
sen zu können.

Bichsei. Es ist keine grosse Opposition zu gewärtigen.

Wir im Amt Burgdorf haben diese Lösung nicht
gerade gern gesehen. Wir haben uns ihr nur
angeschlossen, weil wirklich sachliche Gründe vorhanden
sind. Mich persönlich hat es sehr angenehm berührt,
dass der Herr Finanzdirektor nur auf die Geschäftslast
abgestellt hat, während er im schriftlichen Vortrag
mehr auf die Verkehrsverhältnisse zu sprechen
gekommen ist. Da bin ich mit dem Herrn Kommissionspräsidenten

nicht einverstanden, dass verkehrstechnische

Gründe es rechtfertigen, das Amt Konolfingen
vom Steuerkreis Emmental wegzunehmen. Wir wissen
ganz genau, dass die Burgdorf-Thun-Bahn das ganze
Amt Konolfingen der Länge nach durchzieht und dass
diese Bahn die besten Verhältnisse im ganzen Kanton
aufweist. Dort haben wir noch Züge, die fahren, in die
man einsteigen und aus denen man auch wieder
aussteigen kann. Für die Wegnahme des Amtes Konolfingen

ist also einzig die Geschäftslast massgebend.
Deshalb machen wir keine Opposition. Dabei möchte
ich die Erwartung aussprechen, dass diese Uebelstände,
die sich gegenwärtig gezeigt haben, dass die Geschäfte
infolge allzu grosser Arbeitslast zu spät erledigt werden,

verschwinden. Wenn sie bleiben sollten, so hätte
es keinen Sinn, diesen Kreis zu verkleinern. Wir
hoffen aber, es sei der feste Wille unseres
Finanzdirektors, dafür zu sorgen, dass der Uebelstarid der
verspäteten Zustellung an die Gemeinden verschwinden

wird.
133*
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Marschall. Da das Amt Laupen nunmehr zum
Steuerbezirk Mittelland geschlagen werden soll,
gestatte ich mir, im Einverständnis mit meinen Kollegen
aus dem Amt Laupen, ein paar Worte. Bekanntlich
gehört das Amt Laupen politisch zum Seeland,
geographisch mehr zum Mittelland und auch in wirtschaftlicher

Beziehung sind wir viel enger mit der Hauptstadt

verbunden, als mit dem engeren Seeland. Der
Sitz der Bezirkssteuerkommission Seeland ist bekanntlich

Biel, und Laupen ist von Biel sehr weit entfernt;
die Zugsverbindungen sind nicht gerade zahlreich;
sehr oft ist ein langer Aufenthalt in Bern notwendig.
Wir Einwohner des Bezirkes Laupen können uns ohne
weiteres einverstanden erklären, dass man uns zum
Mittelland schlägt. Wir hoffen und wünschen, dass
die Beziehungen zum Seeland auch fernerhin gute
bleiben. Im übrigen möchte ich den Wunsch äussern,
dass das Amt Laupen auch eine Vertretung in der
neuen Bezirkssteuerkommission erhält. Meinen Herren
Kollegen vorn Seeland möchte ich sagen: Wenn wir
nun auch in Steuersachen zum Mittelland geschlagen
werden, so werden wir wie bis dahin in den öffentlichen

Angelegenheiten treue Seeländer bleiben.

Angenommen.

Beschluss :

§ 36 erhält folgende Fassung:

§ 36. Für die Einschätzung der
Einkommenssteuerpflichtigen wird der Kanton in folgende
Steuerbezirke (Art. 46, Abs. 1, St. G.) eingeteilt:

1. Bezirk (Oberland), umfassend die Amtsbezirke
Oberhasli, Interlaken, Frutigen, Nieder-

simmental, Obersimmental, Saanen und Thun.
2. Bezirk (Bern-Stadt), umfassend den

Gemeindebezirk der Stadt Bern.
3. Bezirk (Mittelland), umfassend den Amtsbezirk

Bern, ohne Bern-Stadt, sowie die
Amtsbezirke Laupen, Schwarzenburg, Seftigen,
Konolfingen und Fraubrunnen.

4. Bezirk (Emmental - Oberaargau), umfassend
die Amtsbezirke Signau, Trachselwald, Burgdorf,

Wangen und Aarwangen.
5. Bezirk (Seeland), umfassend die Amtsbezirke

Biel, Büren, Nidau, Aarberg und Erlach.
6. Bezirk (Jura), umfassend die Amtsbezirke

Neuenstadt, Courtelary, Freibergen, Münster,
Delsberg, Pruntrut und Laufen.

§55.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Begierungsrates. Die Bestimmung ist neu. Es wird
gesagt, dass wenn die Schätzung nicht bestritten ist,
der Steuerbetrag vom unbestrittenen Teil bis zum
Bezugstermin zu zahlen ist, zum mindesten von der
Steuererklärungssumme oder von der vor der
Taxationsbehörde anerkannten Summe. Es ist noch ein
Satz beigefügt, dass es dem Steuerpflichtigen freisteht,
seine Steuern in vollem Umfang zu bezahlen, also auch
vom bestrittenen Betrag, selbstverständlich unter
Vorbehalt der Rückerstattung seitens des Staates, wenn
der Steuerpflichtige im Rekursverfahren Recht
bekommen sollte. Es ist der Satz beigefügt, dass wenn

die Bezahlung ohne Vorbehalt erfolge, das als
Anerkennung gelte. Von verschiedenen Seiten ist mir der
Wunsch geäussert worden, man möchte doch diesen
Satz streichen, da er doch etwas merkwürdig aussehe.
Ich habe mit einzelnen Herren von der Kommission
gesprochen. Der Regierungsrat ist mit der Streichung
einverstanden, der Herr Kommissionspräsident
wahrscheinlich auch. Man hat befürchtet, dass durch die
Aufnahme dieses Satzes der Steuerpflichtige, der aus
Unvorsichtigkeit die Erklärung nicht ausspricht, dass
er nur unter Vorbehalt bezahle, in grossen Nachteil
komme. Ich glaube also, man kann den Satz streichen.

Im übrigen halten wir an der neu vorgeschlagenen
Fassung fest. Der Paragraph ist die Ausführung eines
Satzes im Gesetz, der hie und da zu Schwierigkeiten
mit dem Steuerpflichtigen Veranlassung gegeben hat.
Das Gesetz selbst stellt schon den Grundsatz auf, dass
die nicht durch den Rekurs bestrittenen Beträge sofort
nach eingetretener Rechtskraft des Steuerregisters
zahlfällig werden, und § 55 in seiner neuen Fassung ist
nichts anderes als eine Ausführungsvorschrift zu dieser

im Gesetz bereits anerkannten Regel. Es ist
notwendig, das zu präzisieren, weil vor zwei oder drei
Jahren ein Steuerpflichtiger sich geweigert hat, die
Steuer von dem von ihm anerkannten Betrag zu
bezahlen. Darauf musste mit diesem Steuerpflichtigen
im ordentlichen Verfahren ein Prozess durchgeführt
werden. Der Steuerpflichtige hatte Rechtsvorschlag
erhoben, es wurde Rechtsöffnung erteilt und der Fall
ist bis vor Obergericht gekommen. Das Obergericht
hat in seinen Motiven gesagt, dass Staat und Gemeinden

das Recht haben, vom anerkannten Betrag, auf
jeden Fall von der Selbstschatzung, die Steuern zu
verlangen, so dass nur niedergelegt wird, was durch
Urteil des Obergerichtes, in Auslegung von Art. 35 des

Steuergesetzes, bereits festgelegt wurde.

Hurni, Präsident der Kommission. Die Kommission

hat § 55 vorläufig genehmigt. Auch mir gegenüber

ist der Wunsch geäussert worden, man möchte
den letzten Satz streichen. Ich kann nicht namens der
Kommission sprechen, aber ich möchte persönlich diesen

Streichungsantrag unterstützen.

Bürki. Ich nehme mit Genugtuung davon Kenntnis,
dass sowohl Herr Regierungsrat Guggisberg als Herr
Kommissionspräsident Hurni der Streichung des letzten

Satzes zustimmen. Auch der zweitletzte Satz
befriedigt mich nicht ganz. Er hcisst: «Dem
Steuerpflichtigen steht es frei, die Steuer auch von dem
bestrittenen Schatzungsbetrag, unter Vorbehalt der
Rückzahlung zu entrichten. Ich weiss nicht recht, was man
mit dieser Bestimmung erreichen wollte. Ich glaube
aber, dass der gewünschte Erfolg vollständig ausbleiben

wird. Ich glaube nicht, dass jemand eine Steuer
von einem bestrittenen Betrag bezahlt, wenn er dazu
grosse Rückforderungsvorbehalte machen muss, wenn
er gewärtigen muss, dass er die Rückforderung noch
besonders zu begründen hat. Es wäre besser, auch
diesen Satz zu streichen. Sollte die Streichung nicht
genehm sein, so behalte ich mir vor, den Antrag zu
stellen, dass eventuell zuviel bezahlte Beträge ohne
weiteres zurückerstattet werden.

Gafner. Wir sind mit dem Herrn Finanzdirektor
absolut einverstanden, dass er § 55 aufgenommen hat.
Trotzdem scheint dieser Paragraph ein Ungllickspara-
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graph zu sein. Ich habe mit ausserordentlicher
Befriedigung davon Kenntnis genommen, dass die Regierung
den vierten Satz fallen lässt. Ich hätte tatsächlich die
Streichung dieses Satzes beantragen müssen. Herr
Bürki stellt den Streichungsantrag für den dritten Satz,
ich beantrage, den zweiten Satz ebenfalls zu streichen,
so dass tatsächlich nur der erste Satz übrig bliebe.

Ich halte diesen zweiten Satz erstens für überflüssig,
zweitens kann er für die Steuerpflichtigen zu

ungewollten Härten führen und drittens dürfte er sogar
nicht einmal im Interesse des Staates liegen. Nach der
bisherigen Praxis des Verwaltungsgerichtes hat der
Steuerpflichtige im Rekursverfahren, sogar noch im
Verfahren vor Verwaltungsgericht Korrekturen an seiner

Selbstschatzung vornehmen dürfen. Es ist mir aus
meiner eigenen beruflichen Praxis bekannt, dass es
verhältnismässig oft vorkommt, dass im Reku-rsver-
fahren Leute unter ihre Selbstschatzung hinuntergehen,
weil sie eine ganze Gruppe von Gewinnungskosten bei
der Selbsttaxation in Anrechnung zu bringen vergessen
haben. Es ist sogar vorgekommen, dass Leute ihre
persönlichen Abzüge nicht geltend gemacht haben; nachher

kommt die Höherschatzung der Bezirkssteuerkommission,

sie fangen an, die Sache gründlicher
anzuschauen oder fragen irgendwo um Rat, und dabei stellt
sich heraus, dass sie wesentliche Sachen vergessen
haben. Die Rekurskommission hat diese Korrekturen
anstandslos anerkannt. Zweifellos dürfen wir von dieser
bisherigen Praxis nicht abgehen. Ich wünsche deshalb
erstens eine verbindliche Erklärung der Finanzdirektion,

d. h. dass von dieser Praxis nicht abgegangen werden

soll, dass, wie bisher, im Rekurs- und Beschwerdeverfahren

Korrekturen an der Selbsttaxation
vorgenommen werden können. Im fernem nehme ich an,
dass, auch wenn der zweite Satz stehen bleiben sollte,
zuviel bezahlte Steuern anstandslos zurückbezahlt werden.

Auch darüber wünsche ich eine Erklärung der
Finanzdirektion namens des Regierungsrates.

Warum möchte ich nun den zweiten Satz gestrichen
sehen? Ich halte ihn nach dem klaren Wortlaut des
ersten Satzes für überflüssig, ich halte ihn auch für
überflüssig nach Ziffer 2 von Art. 34 des
Steuergesetzes. Wenn eine Bestimmung tatsächlich
überflüssig ist, so ist ihre Aufnahme im Dekret nicht
nötig, es ist vielmehr besser, wenn man sich auf
Weniges beschränkt. Ich glaube, dass dieser zweite Satz
unter Umständen sogar ins Gegenteil von dem aus-
wachsen könnte, was die Finanzdirektion mit Recht
will. Es sind drei Möglichkeiten denkbar. In der Mehrzahl

der Fälle wird sich der unbestrittene Teil mit der
Selbstschatzung decken. Die zweite Gruppe wird die
sein, wo der unbestrittene Teil über die Selbstschatzung
hinausgeht. Wenn das der Fall ist, so befürchte ich,
dass sich der Steuerzahler, unter Berufung auf den
zweiten Satz, darauf versteift, dass er nur die
Selbstschatzung bezahlt. Das würde dem widersprechen,
was der Herr Finanzdirektor mit Recht will. Der zweite
Satz ist auch deshalb überflüssig, weil wir heute den
Verzugszins haben. Die Verzögerung bietet heute keine
Vorteile mehr, so dass man auch von diesem Gesichtspunkt

aus den zweiten Satz streichen kann. Wichtig
ist aber auch der dritte Fall, wo ein Steuerpflichtiger
einsieht, dass er sich selbst zu hoch eingeschätzt hat,
und wo er im Rekursverfahren unter die Selbstschatzung

herabgeht. Dürfen wir von dem verlangen, dass
er vorläufig zu viel bezahlt und nachher ein
Rückerstattungsbegehren stellen muss? Das würde zu Här¬

ten führen, die der Gesetzgeber und die vor allem die
Finanzdirektion sicher nicht gewollt hat. Deshalb
möchte ich beantragen, auch den zweiten Satz von
Art. 55 zu streichen.

Stettier. Wenn der zweite und der dritte Satz
gestrichen werden — mit der Streichung des vierten
Satzes bin ich einverstanden — so stelle ich den
Antrag, dass man auch den ersten Satz streiche. Er ist
nach der Streichung von Satz 2 und 3 sinnlos, da wir
ja nun den Verzugszins haben. Zugleich haben wir das
obergerichtliche Urteil. Wenn Gemeinde oder Staat
die Steuer eintreiben wollen, können sie für den
anerkannten Betrag Betreibung einleiten und kommen so
auch zu ihrem Recht.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte Ihnen beantragen, § 55
nach der gedruckten Vorlage anzunehmen, Unterstreichung

des letzten Satzes, den die Regierung fallen lässt.
Es handelt sich um nichts anderes als um die genaue
Präzisierung eines im Steuergesetz bereits verankerten
Grundsatzes, wonach einer seine Steuer vom
anerkannten Betrag zahlen muss. Ich vermag die Befürchtungen,

die von Herrn Dr. Gafner geäussert worden
sind, nicht als begründet anzuerkennen. Er befürchtet,

dass, wenn einer eine Selbstschatzung abgegeben
hat, er, gestützt auf eine solche, behaftet werden könne

und auf jeden Fall für die Selbstschatzung bezahlen
müsse, auch dann, wenn Rekurskommission oder
Verwaltungsgericht unter die Selbstschatzung gehen. Diese
Fälle sind nicht gerade zahlreich; sie mögen vorkommen

und sind schon vorgekommen. Ich möchte dem
Wunsch des Herrn Dr. Gafner entsprechen und die
bestimmte Erklärung abgeben, dass, wenn Rekurskommission

und Verwaltungsgericht einen Steuerpflichtigen
unter seine Selbstschatzung einschätzen, dann

der Staat alles bis auf Heller und Pfennig zurückzahlt.
Die Befürchtung des Herrn Dr. Gafner geht offenbar
dahin, dass etwa der Steuerpflichtige diesen
Betrag nicht zurückbekäme. Ich sehe nicht ein, wieso
man den Satz streichen soll. Die Befürchtung wäre
nur dann angebracht gewesen, wenn man den
Steuerpflichtigen hätte behaften wollen bei seiner
Selbstschatzung. Von dem Moment ab, wo wir die Erklärung
abgeben, die ins Protokoll aufgenommen wird, dass
der Staat die Differenz zwischen der Selbstschatzung
und dem Entscheid der Rekurskommission oder des
Verwaltungsgerichtes zurückzahlen wird, kann man
den Satz sehr wohl im Dekret lassen. Wenn man diesen

und den folgenden Satz streicht, so könnte man
tatsächlich der Meinung des Herrn Stettier zustimmen,
dass man überhaupt die ganze Sache ruhig sein lassen
kann. Wir würden es dann einfach bei der Bestimmung
bewenden lassen, die im Gesetz enthalten ist.

Auch mit dem Streichungsantrag des Herrn Bürki
bin ich nicht einverstanden. Der von ihm angefochtene
Satz lautet: «Dein Steuerpflichtigen steht es frei, die
Steuer auch von dem bestrittenen Schatzungsbetrag,
unter Vorbehalt der Rückforderung, zu entrichten. »

Es gibt noch Leute im Kanton Bern, die ihre Steuern
in vollem Umfange bezahlen, auch dann, wenn sie die
Steuer teilweise bestritten haben. Um jeden Zweifel
auszuschalten, dass man ihnen, wenn sie nachher im
Rekurs recht bekommen, den zu viel bezahlten Betrag
zurückzahlt, hat man diesen Satz in das Dekret
aufgenommen. Wir sind dem Steuerpflichtigen so ent-
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gegengekommen, dass wir gesagt haben, wenn er
zuviel bezahlt habe, habe er das Recht, das, was er
zuviel bezahlt habe, vom Staat zurückzuverlangen. Wir
haben gemeint, das sei eine Tat. Man kann sich fragen,
ob man den Satz beifügen wolle, « unter Vorbehalt der
Rückforderung ». Es war nicht so gemeint, wie Herr
ßiirki das aufgefasst hat, sondern es wird der
Steuerpflichtige darauf aufmerksam gemacht, dass es auf
jeden b all in seinem Interesse liegt, wenn er bei der
Zahlung sagt, er behalte sich vor, wenn er Recht
bekomme, den zuviel bezahlten Betrag zurückzuverlangen.

Jeder vorsichtige Steuerzahler macht das.
Wenn man das ins Dekret aufnimmt, so nur deshalb,
um den Steuerpflichtigen darauf hinzuweisen, dass er
gut tut, diesen Vorbehalt zu machen. Auch wenn der
Vorbehalt nicht da wäre, so würden wir das zurückzahlen,

wenn er den ganzen Betrag bezahlt hat, von
dem Moment an, wo der Reirurs des Steuerpflichtigen
geschützt worden ist.

Bummermuth. Herr Stettier hat den Antrag
gestellt, es sei auch der erste Satz zu streichen.
Demgegenüber möchte ich beantragen, den ersten Satz
stehen zu lassen. Wenn wir den ersten Satz streichen,
entgeht der Gemeinde die Bezugsprovision und diese
sackt nachher der Amtsschaffner ein. Damit sind die
Gemeinden nicht einverstanden. Im übrigen stimme
ich der Streichung von Satz 2 und 3 vollständig zu.

Gafner. Ich habe mit Befriedigung von den
Erklärungen des Herrn Finanzdirektors Kenntnis genommen,

dass, möge der Entscheid über § 55 fallen, wie
er wolle, Korrekturen an der Selbstschatzung wie bisher

sollen vorgenommen werden dürfen, und dass der
Staat zurückgibt, was er zuviel oder zu Unrecht
bekommen hat. Ich hätte den dritten Satz nicht
angefochten, weil er tatsächlich harmlos ist. Ich lasse ihn
gern stehen. Wenn es einem Steuerzahler Vergnügen
macht, schon die ganze eingeforderte Steuer zu
bezahlen, obschon er einen Teil bestritten hat, so ist das
sein Privatvergnügen. Wir wollen den Leuten nicht vor
der Seligkeit stehen. Der zweite Satz hingegen kann
gefährlich werden. Ich bedaure es, wenn der Antrag
auf Streichung des dritten Satzes meinem Streichungsantrag

gefährlich würde. Wie ist dieser Satz 2
entstanden? Er nimmt Bezug auf einen einzigen berechtigten

Entscheid des bernischen Obergerichtes. Der
Fall ist bekannt. Eine Firma ist höher geschätzt worden

als ihre Selbstschatzung betrug. Sie hat den Standpunkt

eingenommen, wenn sie Streit mit dem Fiskus
iiabe, zahle sie überhaupt nichts. Da hat das
Obergericht mit vollem Recht gesagt, was einer selbst
anerkannt habe, müsse er bezahlen. Ich nehme an, das
Obergericht werde auch in einem zweiten Falle gleich
entscheiden." Es wird nicht nötig sein, dass wir die
obergerichtliche Praxis im Dekret festlegen. Es gibt
aber eine dritte Gruppe von Fällen, wie ich gesagt
habe, denen man mit dem zweiten Satz das Genick
brechen kann. Ich kann immerhin feststellen, dass ich
in meiner beruflichen Praxis schon öfters solche Fälle
gehabt habe, wo die Leute eingesehen haben, dass sie
eine zu hohe Selbstschatzung eingereicht haben. Diese
Leute dürfen wir nicht benachteiligen. Um dieser
Gefahr zu begegnen, stelle ich den Antrag auf Streichung
des zweiten Satzes. Wir wissen, wie es mit solchen
Bestimmungen geht; wir haben beim Warenhandelsgesetz

bezügliche Erfahrungen gemacht. Es sind dort

Bestimmungen aufgenommen worden; als auf Grund
dieser Bestimmungen Klagen erhoben wurden, haben
die Richter einfach erklärt, sie legen den Artikel so
und so aus. Dieser Gefahr wollen wir hier begegnen.
Wir haben die gesetzlichen Bestimmungen manchmal
länger, als die Regierungsvertreter, die sie geschaffen
haben. Um dieser Gefahr zu begegnen, die auch Herr
Dr. Guggisberg nicht will, möchte ich bitten, den zweiten

Satz zu streichen.

Bürki. Ich möchte Herrn Regierungsrat Dr.
Guggisberg erwidern, dass die Rückzahlung von
einbezahlten Steuerbeträgen in der Praxis sich nicht so
vollzieht, wie man vom Regierungstische aus gehört
hat. Es sind mir eine ganze Reihe von Fällen bekannt,
wo man nichts erreicht, wenn man nicht den Vorbehalt
gemacht hat. Ich möchte dem Herrn Präsidenten einen
Abänderungsantrag einreichen, für den Fall, als der
dritte Satz nicht gestrichen werden soll.

Präsident. Wir haben zuerst die Eventualanträge
zu bereinigen. Zunächst käme hier der Antrag Stettier.

Hurni, Präsident der Kommission. Ich bin derselben

Meinung wie der Herr Finanzdirektor, entweder
streichen wir alles zusammen, oder wir lassen die
ersten drei Sätze stehen.

Abstimmung.
Eventuell:

Für den Streichungsantrag Stettier 35 Stimmen.

Für den Antrag Dummermuth 62 »

Präsident. Herr Bürki hat eventuell den Antrag
gestellt: «Fällt der eingeleitete Rekurs zu seinen Gunsten

aus, so wird ihm der allfällig zuviel bezahlte
Betrag zurückerstattet.»

Abstimmung.
Für den Antrag Bürki Mehrheit.

Der Antrag auf Streichung des vierten Satzes wird
vom Präsidenten, weil nicht bestritten, als angenommen

erklärt.

Abstimmung.
Für den Antrag Gafner (Streichung von

Absatz 2) Minderheit.

Bürki. Nachdem mein Eventualantrag angenommen

worden ist, kann ich auf den Streichungsantrag
verzichten.

Beschluss:

§ 55 erhält folgenden neuen Absatz 2:

Ist eine Schätzung nur teilweise bestritten, so
ist der Steuerbetrag einschliesslich Zuschlagssteuer

von dem unbestrittenen Teil der Schätzung
bis zum ordentlichen Bezugstermin zu bezahlen.
Zum mindesten ist die Steuer von der in der
Steuererklärung oder vor der Taxationsbehörde
anerkannten Schätzung zu begleichen. Dem
Steuerpflichtigen steht es frei, die Steuer auch von dem
bestrittenen Schatzungsbetrag, unter Vorbehalt der
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Rückforderung, zu entrichten; fällt der
eingereichte Rekurs zu seinen Gunsten aus, so wird
ihm der allfällig zuviel bezahlte Betrag
zurückerstattet.

§ 55bis.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. § 55bis ist neu und ordnet das
Verfahren, das einzuschlagen ist, wenn ein Streit entsteht
zwischen dem Staat und der Gemeinde einerseits und
dem Steuerpflichtigen anderseits über die Berechnung
des Steuerzuschlages. Es kommt häufig vor, dass der
Steuerpflichtige mit der Höhe des Zuschlages nicht
einverstanden jst. Bis jetzt enthielten Gesetz oder
Dekret keine Bestimmungen darüber, wer in diesem Fall
entscheiden soll. § 55bis sieht nun vor, dass dem
Steuerpflichtigen eine Frist von 14 Tagen seit
Zustellung des Steuerbezugsscheines eingeräumt wird,
innert welcher er bei der kantonalen Steuerverwaltung
ein Gesuch um Ueberprüfung der Festsetzung des
Steuerzuschlages einzureichen hat. Wenn die
Steuerverwaltung dem Begehren des Steuerpflichtigen nicht
entspricht, also diesen Steuerzuschlag nicht herabsetzt,

so hat der Steuerpflichtige innert 14 Tagen das
Recht, an das Verwaltungsgericht zu gelangen.

Im zweitletzten und letzten Alinea sind die
Bestimmungen neu, dass die Steuerverwaltung und im Streitfalle

das Verwaltungsgericht den Steuerzuschlag
festsetzt. Es kommt hie und da vor, dass zufällig oder bei
genereller Prüfung des Steuerregisters einer Gemeinde
sich herausstellt,dass derSteuerzuschlagvon denSteuer-
organen nicht richtig berechnet worden ist. Hier ist es

nun selbstverständlich das Recht des Staates, eine
Rektifikation zu verlangen und vorzunehmen. Bis jetzt war
nichts darüber bestimmt, wie dieser Fall in der Praxis
erledigt werden soll. Sowohl im ersten wie im zweiten
Fall ist es vorgekommen, dass die Finanzdirektion
entschieden hat und dass der Steuerpflichtige, der mit
der Verfügung der Finanzdirektion nicht einverstanden
war, gegen diese beim Verwaltungsgericht Beschwerde
geführt hat. Das Verwaltungsgericht sagte aber, es sei
hiefür kein Verfahren vorgesehen. Wenn der Staat
Ansprüche erheben will, und für die Geltendmachung
dieser Ansprüche kein besonderes Verfahren vorgesehen

ist, gilt das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.
Es muss also ein Verwaltungsgerichtsprozess

angestrengt werden, in welchem der Staat gegenüber
dem Steuerpflichtigen selbständig vorgehen muss.
Derartige Streitigkeiten sind beim Verwaltungsgericht
hängig gemacht worden. Um eine Vereinfachung in
Anlehnung an den verworfenen Revisionsentwurf vom
Jahre 1925 herbeizuführen, haben Regierung und
Kominission gefunden, man sollte das im Revisionsentwurf
vorgesehene Verfahren ins Dekret aufnehmen. Es handelt

sich um nichts anderes als darum, festzusetzen,
wie dieser Streit zur Festsetzung des Steuerzuschlages
entschieden werden soll, zu vermeiden, dass man einen
eigentlichen Verwaltungsgerichtsprozess durchführen
muss. In beiden Fällen wäre die Lage die, dass der
Steuerpflichtige, der mit der Verordnung der
Steuerverwaltung nicht einverstanden ist, das Recht hat,
innert 14 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht
einzureichen.

Ich möchte nicht verhehlen, dass aus der Mitte des
Rates gegen dieses Verfahren sich Widerstand gezeigt
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hat. Die Herren finden, das Verfahren, das gegenwärtig
gesetzlich sei, also das, dass man selbständige

Ansprüche beim Verwaltungsgericht geltend macht, sei
praktischer, während das vorgeschlagene neue
Verfahren Komplikationen bringe. Wir wollten mit der
Bestimmung von § 55bis nur ein Verfahren festlegen,
damit einmal Klarheit besteht. Nach der Auffassung
der Regierung ist das von uns vorgeschlagene
Verfahren das einfachere, da es die Einleitung eines
ordentlichen Verwaltungsgerichtsprozesses nicht nötig
macht. Wir möchten Ihnen deshalb beantragen, § 55bis

zu akzeptieren.

Stucki (Ins). Ich stelle den Antrag, es sei § 55bis

zu streichen. Wir müssen feststellen, dass man nicht
sagen kann, bis jetzt habe man kein Verfahren gehabt.
Es wird einfach das Verfahren, das bis jetzt üblich
war, durch diese Dekretsbestimmung umgekehrt. Bis
jetzt musste der Staat klagen, um seinen Anspruch
geltend zu machen, nach dem neuen Verfahren wird
der Steuerpflichtige in die Klägerrolle hineingedrängt,
was natürlich für ihn ganz erhebliche Mehrarbeit und
Mehrkosten zur Folge hat, weil gewöhnlich der
Steuerpflichtige nicht in der Lage sein wird, allein eine
Beschwerde an das Verwaltungsgericht einzureichen und
zu begründen. Ich stosse mich aber hauptsächlich
daran, dass man den Grundsatz, den man bei Schaffung
des Steuergesetzes in die Praxis eingeführt hat,
wonach die Fiskalorgane des Staates als Entscheidungs-
instanzen ausgeschaltet sind, durchbricht und für die
Steuerverwaltung einen Beschwerdeentscheid vorsieht,
ihr also eine Kompetenz gibt, die wir nicht wollen und
die in der Bevölkerung immer einem gewissen
Misstrauen begegnet. Das in bezug auf das erste Verfahren
bei Festsetzung der Steuerzuschläge im Bezugsver-
fahren selbst.

Nun das zweite Verfahren, dasjenige der sogenannten

Berichtigung und Nachprüfung. Wenn nach Jahren
die Steuerverwaltung die Register nochmals
nachschaut und auf Differenzen stösst, so kann nach dieser
Bestimmung die Steuerverwaltung, wenn sie sich mit,
dem Steuerpflichtigen nicht einigt oder dieser sich
nicht unterzieht, eine Forderung erheben, gegen die es

kein anderes Rechtsmittel gibt als die Beschwerde an
das Verwaltungsgericht. Wir haben im Steuergesetz
den Grundsatz festgelegt, dass bei Nachsteuerforde-
rungen von Staat und Gemeinde, wenn man sich nicht
einigen kann, der Staat klagen muss. Er muss also in
einem Fall klagen, wo Voraussetzung des Prozesses
normalerweise eine Verfehlung des Steuerpflichtigen
ist. Beim Berichtigungsverfabren in der Festsetzung
des Steuerzuschlages haben wir als Grundlage der
Differenzen eine Verfehlung der Bezugsorgane, die
diese selbst nach Jahr und Tag erst entdecken. Sie
stellen dem Steuerpflichtigen eine Nachforderung zu
und erklären ihm, wenn er nicht einverstanden sei,
müsse er den Staat vor Verwaltungsgericht ansuchen
und ihm nach Jahr und Tag beweisen, dass nichts
verfehlt worden ist. Das ist eine Umkehrung des Grundsatzes,

der in Art. 42 des Steuergesetzes niedergelegt
ist. Wir haben im Steuergesetz überall den Grundsatz,
dass derjenige klagen soll, der etwas fordern will. Wenn
man sagt, man wolle im neuen Steuerdekret nicht mehr
ordnen als nötig sei, so bin ich damit einverstanden
und habe mich daher gehütet, einen andern Antrag
zu stellen. Ich finde, die Grundsätze, die im Steuergesetz

verankert sind, haben im Volke draussen Wur-
27. 134
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zel gefasst und sollten nicht ohne dringende Notwendigkeit

durch Dekret umgekehrt werden. Man kann
sich sogar fragen, ob der Grosse Rat berechtigt sei,
diese Grundsätze, die im Gesetz niedergelegt sind, zu
ändern.

Aus diesem Grund stelle ich den Antrag, es sei
§ 55bis zu streichen. Sollte der Grosse Rat anderer
Auffassung sein, so möchte ich mir gestatten, darauf
hinzuweisen, dass der Artikel mangelhaft ist, und von
falschen Voraussetzungen ausgeht. Man sagt in Abs. 1

ausdrücklich, dass die Grundlage zur Aufnahme des
Handels die Zustellung der sogenannten Steuerbezugsscheine

sei. Erst von dann an läuft die 14-tägige Frist.
Jedem Steuerpflichtigen soll ein Bezugsschein zugestellt

werden. Das ist der Fall in Bern, dass dem
Steuerpflichtigen ein ausgefülltes Postcheckformular
zugestellt wird. Auf dem Lande kennt man das nicht.
Er wird öffentlich zur Zahlung aufgefordert, dann
gehen die Leute auf die Gemeindeschreiberei. Wenn
also die Zustellung einer Zahlungsaufforderung Grundlage

des neuen Feststellungsverfahrens sein soll, so ist
zu sagen, dass wir diese Zustellung auf dem Lande
nicht kennen. Art. 57 des Steuerdekretes lautet fol-
gendermassen : « Die Steuereinzieher fertigen auf
Grundlage der Steuerregister die Bezugsrödel und
Bezugsscheine auf die einzelnen Steuerpflichtigen aus,
laden diese öffentlich unter Angabe einer bestimmten
Frist zur Bezahlung ein und stellen denselben die
Bezugsscheine, mit ihrer Unterschrift versehen, als Quittung

zu. » Bevor der Steuerbezüger das Geld hat, wird
man ihm nicht zumuten können, den unterschriebenen
Bezugsschein zuzustellen.

Keller. Ich möchte den Antrag auf Streichung von
§ 55bis unterstützen. Wir haben im Steuerwesen
zwischen zwei Verfahren zu unterscheiden: Zwischen dem
Veranlagungsverfahren und dem Bezugsverfahren. Früher

hat der Staat in beiden Verfahren in eigener Sache
entschieden. Diese Zustände haben die Schaffung der
Rekurskommission und des Verwaltungsgerichtes
hervorgerufen. Nun sollte man von dem einmal angenommenen

Grundsatz, dass der Staat nicht in eigener
Sache entscheiden soll, nicht abgehen. Man soll die
Sache bleiben lassen, wie sie heute ist, denn nach meinen
Erkundigungen geht es bei dem gegenwärtig geltenden
Verfahren gar nicht schlecht. Die Fälle sind nicht sehr
häufig. Wenn der Staat mehr verlangt, muss er Klage
erheben. Wie macht sich die Sache? Man stellt nicht
eine so hohe Forderung, dass es sich für den betreffenden
Steuerpflichtigen rentiert, eine Klage zu gewärtigen. Ich
kann dem Herrn Finanzdirektor nicht zustimmen, wenn
er sagt, das neu vorgeschlagene Verfahren sei einfach.
Eine Beschwerde ist eine Beschwerde, ob sie nun beim
Verwaltungsgericht oder bei derSteuerverwaltung eingereicht

werden muss, es muss ein Begehren da sein. Die
Beschwerde muss begründet sein, sie muss gestempelt
werden. Gewöhnlich ist sie in drei Exemplaren
einzureichen. Der Herr Finanzdirektor hat selbst gesagt,
dass man die Rollen vertauscht. Wenn der Staat mit
dem Steuerzuschlag nicht einig ist, so muss er heute
selbst klagen. Das ist immerhin ein Kostenpunkt von
vielleicht 100 Fr. Wenn man die Steuerpflichtigen nun
zur Klage zwingt, so werden sich diese das wohl
überlegen. Das ist des Puddels Kern, darum wollen wir die
Sache nicht umkehren lassen. Wir wollen den heutigen
Zustand. Wenn es so bleibt, wie heute, kann man mit
der Steuerverwaltung verhandeln, im andern Fall sagt

sie, sie habe nichts zu verlieren, sie schätze einfach ein
und fordere einen Betrag, wo es sich nicht rentiert, zu
klagen. Sie rechnet also damit, dass einfach bezahlt
wird. Ich führe daheim ein Register über die
Verfehlungen der Steuerorgane. Es enthält schon
zahlreiche Nummern und ich könnte es dem Herrn
Finanzdirektor zur Einsicht übergeben. Ich unterstütze den
Antrag Stucki auf Streichung dieses vollständig
überflüssigen Paragraphen. Das heutige Verfahren hat
genügt und wird auch weiterhin genügen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich habe bereits bemerkt, dass Re-
gierungsrat und Kommission dieser Bestimmung keine
so ungeheure Bedeutung beimessen, wie die beiden
Herren Vorredner. Man war der Auffassung, man wolle
hier ein vereinfachtes Verfahren vorschlagen. Andere
Hintergedanken hatten wir nicht. Wir wollten uns
nicht ein neues Recht aneignen, das wir bis jetzt nicht
gehabt haben, sondern einfach ein Verfahren einschlagen,

das in der Praxis leichter spielen würde und wo
hauptsächlich die Leute wissen, woran sie sich halten
sollten. Bis jetzt musste man so vorgehen, dass der
Staat ein selbständiges Rechtsbegehren, eine Klage
beim Verwaltungsgericht einreichen musste. üb es
für den Steuerpflichtigen ein Vorteil gewesen ist, in
einen eigentlichen Verwaltungsgerichtsprozess
hineingezogen zu werden, wage ich in aller Bescheidenheit
zu bezweifeln. Wenn sich Differenzen über die
Berechnung des Steuerzuschlages ergeben, ist es
einfacher, zuerst mit der Steuerverwaltung zu verhandeln,
die schliesslich solche Sachen am besten wissen muss.
Aber es ist damit nicht gesagt, dass der Entscheid der
kantonalen Steuerverwaltung rechtsverbindlich ist.
Wenn der Steuerpflichtige nicht einverstanden ist, so
ist hier noch ein besonderes Verfahren vorgesehen.
Er kann innert 14 Tagen Beschwerde beim
Verwaltungsgericht einreichen. Das ist eine einfache Sache,
er bedarf dazu keiner Unterstützung durch einen
Fürsprech, sondern kann es selbst machen. Wir haben
gefunden, das sei einfacher als bisher und auf jeden Fall
sei einmal festgelegt, wie die Sache geordnet werden
soll. Es ist nicht etwa so, dass darüber kein Streit
zwischen Steuerverwaltung und Steuerpflichtigen bis jetzt
entstanden wäre. Ich weiss, dass sich manchmal die
grössten Gelehrten in Steuersachen und Steuertechnik
über Ausrechnung der Zuschläge nicht einigen können.
Schliesslich muss jemand entscheiden. Da habe ich
mir gesagt, den grössten Ueberblick im ganzen Kanton
habe die kantonale Steuerverwaltung. Sie ist für eine
gleichmässige Behandlung dieser Fälle eigentlich
verantwortlich. Man legt den Entscheid in erster Instanz
in eine Hand; wenn der Steuerpflichtige nicht
einverstanden ist, steht ihm der Rekurs an das Verwaltungsgericht

offen. Es ist von den Herren gesagt worden,
Rekurskommission und Verwaltungsgericht seien
eingeführt worden, um in Steuersachen die nötige
Unabhängigkeit von der Verwaltung zu erreichen. Das

mag richtig sein ; es waren allerdings auch noch andere
Gründe massgebend, aber das ist auf jeden Fall kein
Argument, das man hier anführen kann. Wir haben
nicht einen Streit über Steuerzuschlagsverfahren, wo
Rekurskommission und Verwaltungsgericht eingreifen
konnten, sondern dafür musste ein ordentlicher Pro-
zess nach dem Verwaltungsrechtspflegegesetz geführt
werden. Also treten nicht etwa Rekurskommission und
Verwaltungsgericht an Stelle der Finanzdirektion, son-



(16. November 1927.) 531

dem das Verwaltungsgericht hat zu entscheiden als
höchste Verwaltungsgerichtsinstanz des Kantons Bern,
gestülzl auf das Gesetz vom Jahre 1908. Ich möchte
beantragen, an unserem Vorschlage festzuhalten. Zur
Beruhigung möchte ich beifügen, dass, wenn vorgesehen

ist, dass die 14-tägige Frist beginne bei Zustellung

des Steuerbezugsscheines, und wenn in vielen
Gemeinden keine eigentlichen Steuerbezugsscheine
ausgestellt werden, die Gemeinde, sobald ein Streitfall
über die Höhe des Steuerzuschlages entsteht, ohne
weiteres einen Steuerbezugsschein zustellen kann, um dem
Steuerpflichtigen zu ermöglichen, das Verfahren
einzuschlagen, das hier vorgesehen ist. Das bringt man
in jeder Gemeinde fertig, einen Steuerbezugsschein
zuzustellen, auch wenn normalerweise die Steuern nicht
mit den ordentlichen Bezugsscheinen eingezogen werden.

Das ist kein Grund, um diese Bestimmung zu
verwerfen.

Hurni, Präsident der Kommission. Ich habe als
Kommissionspräsident das Wort zu dieser Bestimmung
nicht verlangt, weil die Kommission seinerzeit den
Artikel diskussionslos genehmigt hat. Es ist so, wie der
Herr Finanzdirektor gesagt hat: Kommission und
Regierung hatten die Auffassung, man könne dadurch das
Beschwerdeverfahren in bezug auf Steuerzuschläge
vereinfachen. Man hatte also nicht eine Verschlechterung

im Sinn. Wenn aber die Sache so ernst aufgefasst
wird, wenn man befürchtet, die Regelung könnte Staub
aufwerfen, die Steuerzahler könnten in schlechte Laune

versetzt werden, so gebietet vielleicht die Klugheit,
eher die ganze Sache fallen zu lassen. Sie wissen, dass
wir beabsichtigen, die Steuergesetzgebung überhaupt
zu ändern. Da ist es angezeigt, dem guten Willen etwas
Sorge zu tragen und nicht mehr als nötig zu ändern.
Ich kann nicht namens der Kommission sprechen,
möchte aber persönlich erklären, dass ich über eine
Streichung nicht unglücklich bin.

Messerli. Nach den Ausführungen des Herrn
Finanzdirektors könnte ich mich dem Vorschlag der
vorberatenden Behörden anschliessen, wenn im zweiten
Alinea gesagt würde, dass die Steuerverwaltung und
nicht der Steuerpflichtige beim Verwaltungsgericht zu
klagen hat. Das ist schliesslich die Quintessenz. Wenn
die Steuerverwaltung vielleicht nach Jahren einen Fehler

in der Ausrechnung des Zuschlages herausfindet,
so ist es jedenfalls nicht richtig und gut, dass der
Steuerpflichtige klagen muss, nachdem die Bezugsorgane

den Fehler gemacht haben. Das wird sicher im
Volke nicht verstanden. Wenn Regierung und
Kommission auf ihrem Vorschlag beharren, so muss eine
entsprechende Korrektur vorgenommen werden. Wenn
also der Streichungsantrag nicht genehm ist, möchte
ich eventuell beantragen, das Klageverfahren
umzukehren, so dass also die Steuerverwaltung zu klagen
hat, nicht der Steuerpflichtige.

Abstimmung.

Für den Streichungsantrag Stucki Mehrheit.

II.

Angenommen.

Beschluss :

II. Dieses Dekret tritt auf den 1. Januar 1928
in Kraft.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss:

Dekret

betreffend

Abänderung und Ergänzung einiger Bestimmungen
des Dekretes vom 22. Januar 1919 betreffend
die Veranlagung zur Einkommenssteuer.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Mehrheit.

Präsident. Ich schlage Ihnen vor, zur Beschleunigung

des Wahlgeschäftes das Bureau durch zwei
provisorische Stimmenzähler zu verstärken und
möchte als solche die Herren C u e n i und J o s s i
bezeichnen. (Zustimmung.)

Wabl der Ständeräte.

Schneeherger. Obschon die Wahl bereits im Gange
ist, möchte ich einige Worte an den Rat richten. Sie
wissen, dass unsere Partei seit Jahren Anspruch auf
einen Ständeratssitz erhebt. Die Begründung ist
immer die gleiche: Die zu geringe Vertretung unserer
Partei in allen Körperschaften, für welche der
Regierungsrat oder der Grosse Rat Wahlbehörde ist, überall
da, wo nicht gesetzlich der Proporz zur Anwendung
gelangt. Früher war es jahrzehntelange Uebung, dass
immer zwei Vertreter der freisinnigen Partei in den
Ständerat gewählt wurden. Nach der Umgruppierung
der Parteien hat die neugegründete stärkste Partei, die
Bauern- und Bürgerpartei, das Recht für sich in
Anspruch genommen, einen Vertreter zu bezeichnen und
dabei immerhin der alten freisinnigen Partei eine
Vertretung überlassen. Wir haben seit Jahren Anspruch
auf einen Sitz erhoben. Wenn man die Parteistärke
ansieht, so wird es keinem Menschen einfallen, die
Berechtigung dieses Anspruches bestreiten zu wollen.
Wir bestreiten selbstverständlich nicht das Recht der
stärksten Partei im Kanton Bern, einen von diesen
beiden Sitzen in Anspruch zu nehmen. Aber als
zweitstärkste Partei dürfen wir Anspruch auf den zweiten
Vertreter erheben. Seit Jahren wird dieser Sitz einer
Partei zugehalten, die um mehr als die Hälfte schwächer

ist als die sozialdemokratische Partei, die
allerdings in ihren Ansprüchen nie bescheiden war und es
nie werden wird. Fast scheint es, dass die Partei umso
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weniger bescheiden wird, je kleiner sie wird. Wir
haben letzten Montag eine lange Diskussion über
Wahlgerechtigkeit gehabt. Dabei handelte es sich allerdings
um die Gemeindeverwaltung. Im Grunde genommen
bleibt sich die Sache genau gleich; die Gerechtigkeit
ist überall dieselbe. Man soll weder in der Gemeinde
noch im Kanton vom Grundsatz der Gerechtigkeit
abgehen. Man hat das hier seit Jahren gemacht; wie wir
am Montag gehört haben, wird das auch in vielen
Gemeinden praktiziert. Immerhin hat der Grosse Rat durch
stillschweigende Zustimmung, die Regierung durch
ausdrückliche Erklärung zur Motion Woker den Willen
bekundet, dafür sorgen zu wollen, dass in den Gemeinden

draussen diese Wahlgerechtigkeit besser als bisher
zum Ausdruck kommt. Auch wenn man in den
Gemeinden den Proporz nicht gesetzlich festgelegt habe,
so habe man doch den Grundsatz der angemessenen
Vertretung der Minderheiten. Hier sollte dieser Grundsatz

auch ohne weiteres gelten. Die angemessene
Vertretung im Ständerat würde verlangen, dass die Sitze
zwischen der Bauern- und Bürgerpartei und der
sozialdemokratischen Partei geteilt würden. Wir haben nun
seit Jahren gegen diese Behandlung unserer Partei Protest

eingelegt und werden es auch in Zukunft tun, bis
dieser gerechten Forderung Genüge getan ist. Wir werden

Sie immer an die Pflicht erinnern, die Sie bei
Ihrem Eintritt in den Grossen Rat beschworen haben.
Die Wahlgerechtigkeit wird allerdings von vielen leicht
genommen, das ist schon oft festgestellt worden, so bei
Wahlen ins Obergericht und in andere minder wichtige
Körperschaften. Wir haben darauf hingewiesen, dass
die Staatsvertreter in den verschiedensten
Körperschaften zu einem ganz verschwindend kleinen Teil
Sozialdemokraten sind. In den meisten Fällen herrscht
eine rein einseitige Zusammensetzung, so bei den
Aufsichtskommissionen für die kantonalen Anstalten, bei
der Inselkommission, bei der Kommission für die
Irrenanstalten. Ueberall, wo nicht der gesetzliche Proporz
vorgeschrieben ist, sind wir verkürzt, wird unsere
Partei als minderen Rechtes erklärt.

Gegen diese Auffassung müssen wir immer wieder
bei jeder Gelegenheit protestieren. Wir tun das deshalb
auch heute. Ich nehme nicht an, dass dieser Protest
auch nur einen einzigen von Ihnen veranlassen werde,
seine Meinung zu ändern. Die meisten haben den
Stimmzettel schon geschrieben und werden nicht mehr
zurückgehen. Das Resultat wird also genau das gleiche

sein, wie wir es aus hundertfacher Erfahrung
schon kennen. Das wird uns aber nicht hindern, bei
jeder Gelegenheit und bei jeder Vergewaltigung, die
uns angetan wird, Protest einzulegen. Wenn es möglich
ist, hoffen wir dadurch die Gewissen etwas zu schärfen,

wenn das nicht möglich ist, können wir wenigstens
dem Volke draussen zeigen, wie die Gerechtigkeit im
Kanton Bern geübt wird.

Bei 162 ausgeteilten und 160 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 1 leer und ungültig, gültige Stimmen

159, somit bei einem absoluten Mehr von 80 Stimmen,

werden im ersten Wahlgang gewählt:
Regierungsrat Dr. C. Moser, Bern mit 105 Stimmen.
Fürsprecher Paul C h a r m i 11 o t,

St. Imier » 99 »

Wahl von drei Mitgliedern der Rindviehzucht¬
kommission.

Bei 164 ausgeteilten und 159 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 20 leer und ungültig, gültige
Stimmen 139, somit bei einem absoluten Mehr von 70
Stimmen, werden im ersten Wahlgang gewählt:

W. B ä r t s c h i, Viehzüchter, Lützelflüh

mit 112 Stimmen.
Paul Flück, Viehzüchter, Brienz » 115 »

Jakob Oehrli, Viehzüchter, Gstaad » 109 »

35 Stimmen sind vereinzelt.

Wahl des Verwalters der Hypothekarkasse.

Bei 123 ausgeteilten und 116 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 17 leer und ungültig, gültige
Stimmen 99, somit bei einem absoluten Mehr von 50
Stimmen, wird im ersten Wahlgang gewählt:

Notar Eduard S alz mann, bisher Adjunkt, in Bern,
mit 88 Stimmen.

Die übrigen Stimmen sind vereinzelt.

Zur Vorberatung des Dekretes betreffend
den Anwaltstarif hat das Bureau folgende

Kommission

bestellt:

Herr Grossrat Guggenheim, Präsident,
» » S t u c k i (Steffisburg), Vizepräsident,
» » Fischer,
» » von Grünigen,
» » J o b i n,
» » K ä s 11 i,
» » Schlappach,
» » Stucki (Grosshöchstetten),
» » S t ü n z i,
» » Wüthrich (Belpberg),
» » Zingg.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur:
Volienweider.

Grossrat Karl Dürr erhält 51 Stimmen.
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Vierte Sitzung.

Mittwoch den 16. November 1927,

nachmittags 21/2 Uhr.

Vorsitzender: Präsident Neuenschwander.

Der Namensaufruf verzeigt 197 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 26 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Amstutz,
Choulat, Dietrich, Egger, Gerster, Gobat, Grossen -

hacher, Hänni (Gurzelen), Hiltbrunner, Indermühle
(Thierachern), Laur, Leuenberger, Maître, Moser, Müller

(Seftigen), Schlappach, Schwarz, Spycher,
Steinmann, Wägeli; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Aeschlimann, Lüthi (Biel), Meusy, Mosi-
mann, Zingg.

Eingelangt ist folgende

Anfrage:

Der Unterzeichnete ist von mehreren Seiten angefragt

worden, ob es nicht möglich sei, dahin zu wirken,

dass bei der Besetzung von Regierungsratsstellen
für das betreffende Ressort jeweilen Fachmänner zu
wählen seien. Er stellt deshalb die Anfrage, ob die
Regierung in der Lage ist, bei den in Frage kommenden
Parteien dahin zu wirken, dass bei der kommenden
Ersatzwahl für den verstorbenen Sanitätsdirektor ein
Fachmann vorgeschlagen wird.

Unterzeichner : Christeler.
Geht an die Regierung.

Motion Vogel betreffend Revision des Warenhandels¬
gesetzes.

(Siehe Seite 336 hievor.)

Vogel. Das Gesetz betreffend den Warenhandel
ist nun H/a Jahre alt. Man könnte deshalb meinen,
es sei noch zu früh, um an eine Teilrevision dieses
Gesetzes heranzutreten. Wenn es aber wahr ist, was unser

Fraktionskollege Abrecht dieser Tage hier im Rat
gesagt hat, die Berner Regierung sei selbst der
Meinung, wenn einmal eine Dummheit gemacht worden
sei, solle man darum nicht eine zweite machen, so ist
noch viel mehr wahr, dass eine einmal begangene
Dummheit nicht in Permanenz erklärt werden darf.

Darum meinen wir auch, das etwas jugendliche Alter
des Gesetzchens könne kein Vorwand sein, um nicht
auf die Teilrevision eintreten zu wollen. Wenn etwas
falsch ist, wenn es den Voraussetzungen nicht mehr
entspricht, unter denen es zustande gekommen ist,
dann hat es keinen Sinn, es zuerst alt werden zu
lassen, sondern man muss rechtzeitig an eine Operation
herantreten; denn eine solche lässt sich im jugendlichen

Alter immer leichter vornehmen als später. Es
ist also gut, zur rechten Zeit die Operation dieses
Bruches vorzunehmen oder doch, wenn es nicht
gerade eine Operation sein muss, dem Kinde ein Bruchband

anzulegen.
Regierung und Grosser Rat, haben ein Interesse

daran, dass diese Sache möglichst bald repariert wird;
denn ein gewisses Zutrauen im Volke können sie
sicher noch brauchen. Man spricht allgemein davon,
dass im Volk starke Verneinungslust herrsche. Das

kommt nicht von ungefähr. Es ist wahr, das Volk ist
leicht geneigt, misstrauisch zu werden gegenüber den

Behörden, und die Gesetze, die diese Behörden ihm
vorlegen, in der Abstimmung abzulehnen. Darum
haben wir alles Interesse, gegen dieses Misstrauen
anzukämpfen.

Wie kann das geschehen? Vor allen Dingen müssen

wir einmal den Ursachen nachgehen, warum das
Volk misstrauisch ist. Der Grund liegt darin, dass es

wiederholt in den Erwartungen, die es in eine ihm
unterbreitete Vorlage gesetzt hat, enttäuscht worden
ist. Das trifft auch zu beim Warenhandelsgesetz. Sie
haben dort die Stimmen der Arbeiter und Angestellten
gewonnen durch die Aufnahme der sogenannten drei
Arbeiterschutzartikel ins Gesetz. Art. 12 umschreibt
die Arbeitszeit, die normalerweise nicht mehr als 52

Stunden in der Woche dauern soll; Art. 13 setzt den

Lohnzuschlag fest für den Fall, dass die wöchentliche
Arbeitszeit überschritten wird, und Art. 14 ist der
sogenannte Ferienartikel.

Auf dem Papier machen sich diese drei Artikel
sehr schön; wie sieht es aber in der Praxis aus? Wenn
die Praxis, wenn die 'Auffassung der Regierung über
das Gesetz mit dem übereinstimmen würde, wa.s auf
dem Papier steht, dann wären wir wahrscheinlich
nicht gezwungen, eine Motion auf Teilrevision dieses

Gesetzes einzureichen.
In der Septembersession hat der Sprecher der

Regierung, Herr Joss, der Meinung Ausdruck gegeben,
diese drei Artikel seien gewissermassen ein
Schönheitsfehler im Gesetz. Ich bin nicht dieser Meinung,
glaube aber, es sei noch viel mehr als ein Schönheitsfehler,

dass die Regierung ihrer ästhetischen Auffassung

über das Gesetz nicht vor der Abstimmung,
sondern erst nachher Ausdruck verliehen hat. Hätten wir
das vor der Volksabstimmung gewusst, dann brauchten

wir uns heute wahrscheinlich gar nicht über dieses
Gesetz zu streiten, weil es eben dann nicht angenommen

worden wäre.
Herr Regierungsrat Joss hat sich hinter den

Vorwand gerettet, es fehlen die Strafbestimmungen für
die Art. 12—14, und er leitet für sich vom Fehlen dieser

Strafbestimmungen ab, dass ihn im allgemeinen
diese Artikel nichts angehen. Er erklärt, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sollen die Sache unter sich
ausmachen, ohne die Regierung in Anspruch zu nehmen.
Sie finden das auf Seite 266 des Tagblattes des Grossen

Rates, Jahrgang 1927, Session vom 12.—.15. September,

und zwar als die eigentliche Schlussfolgerung der
135*
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Stellung und Ansicht des Herrn Regierungsrat Joss.
Was bedeutet diese Auslegung? Einmal, dass die
Regierung ganz offen erklärt, diese drei Artikel kümmern
sie im grossen ganzen nicht. Wenn das vom
Regierungstisch aus gesagt wird, muss man annehmen, dass
es auch in Unternehmerkreisen ganz ähnlich lautet
und dass diese sich auf den Standpunkt stellen: Hie
drei Artikel sind wirklich im Gesetz, aber sie sind ein
Schönheitsfehler, und die Regierung erklärt selber:
Macht die Sache unter euch ab, wir kümmern uns nicht
stark darum — und die Unternehmer selbst kümmern
sieb dann natürlich auch nicht weiter darum!

Für wen haben wir aber eigentlich die drei Artikel
ins Gesetz aufgenommen? Nicht für die Arbeiter, die
dank ihrer Organisationen sich ihrer Haut schon zu
wehren wissen; die haben sich gewehrt, bevor die Ferner

Regierung aufgestanden ist, und sie werden sich
auch weiterhin wehren; wenn es sein muss, sogar mit
dem Mittel des Streiks, um dem Gesetz Nachachtung
zu verschaffen, wobei es im extremsten Falle einmal
dazu kommen könnte, dass die Regierung ausnahmsweise

auf Seiten der Arbeiter stehen müsste. Nun gibt
es aber noch viele, die nicht organisiert werden können,

die sich nicht aus eigener Kraft wehren können
gegen die Angriffe der Unternehmer, und für sie hat
man die drei Artikel ins Gesetz aufgenommen. Wenn
diese Leute nicht organisiert werden können, dann ist
das vielleicht nicht zuletzt dem Umstand zuzuschreiben,

dass die Arbeiterorganisationen gerade bei den
Angehörigen Ihrer Partei, Herr Regierungsrat Joss,
nicht erwünscht sind und nicht gerne gesehen werden,
dass gerade Angehörige Ihrer Partei sehr oft den
Arbeitern und Angestellten erschweren, sich der Organisation

anzuschliessen. die ihnen sonst Schutz gewähren

würde.
Nun wird man sagen, diese drei Artikel seien im

Gesetz, jeder Arbeiter und Angestellte könne sich dafür
wehren. Auf dem Papier sieht es freilich so aus. Die
Frage ist aber, ob die Arbeiter es wagen, sich zu wehren.

Wir glauben das nicht. Das ist auch die eine
Ursache, warum man immer klagen hört, das Gesetz werde

nicht beachtet, warum aber eigentliche Klagen in
der Oeffentlichkeit bis jetzt noch nicht geführt worden
sind. Die Leute getrauen sich eben ihrer Anstellung
wegen, ihrer Existenz wegen nicht, als Kläger gegen
den Unternehmer aufzutreten, so dass also die
Auslegung. die die Regierung diesem Gesetz gibt, die
Haltung. die sie dazu einnimmt, gerade diejenigen schutzlos

lässt, die den Schutz am allernotwendigsten hätten,
nämlich diejenigen, die selber niemanden mehr hinter
sich haben. Ist das etwa der Sinn des Gesetzes? Ich
betone, dass dies nicht der Sinn der sozialdemokratischen

Mitarbeit am Gesotz war und auch nicht der
Grund, warum die sozialdemokratische Partei in der
Volksabstimmung für das Gesetz eingestanden ist.
Wenn das aber der Sinn Ihrer Auslegung sein soll,
wenn Sie ein solches Vorgehen zu sanktionieren
gedenken, dann müssen wir ganz offen die Feststellung
machen, dass die Arbeiter und Angestellten von Ihnen
düpiert worden sind.

Der Streit kann nicht, wie es auch darzutun versucht
worden ist, darum gehen, ob die Art. 12—14 ins Gesetz
gehören oder nicht; sie sind nun einmal da und müssen
befolgt werden; und wenn irgendwelche Lücken im
Gesetz selber bestehen, so dass man die Artikel nicht
anwenden kann, wie das vom Regierungstisch aus
behauptet worden ist, dann haben wir erst recht Ursache,

an die Arbeit zu gehen und diese Lücken auszufüllen
— oder aber Sie, meine Herren, kommen zu unserer
Auffassung und sagen: Der Standpunkt, wie er in der
Septembersession von der Regierung präzisiert worden

ist, ist falsch.
Ich möchte kurz daran erinnern, wie die Art. 12—14

ins Gesetz hineingekommen sind. In der ersten Lesung
wurden sie mit 90 gegen 69 Stimmen abgelehnt. Man
bat aber eingesehen, dass das ganze Gesetz gefährdet
wäre, wenn diese Schutzartikel nicht aufgenommen
würden. Darum hat dann in der Eintretensfrage zur
zweiten Lesung Herr Dr. Tschumi erklärt, diese drei
Artikel seien die Schicksalsartikel des Gesetzes, d.h.
wenn sie drin sind, sei zu erwarten, dass man in der
Volksabstimmung auch zu einer Einigung mit der
Arbeiterschaft kommen werde, während, wenn sie nicht
drin seien, sehr wahrscheinlich die Arbeiter nicht für
das Gesetz stimmen werden und dieses unter Umständen

erledigt sei. Ganz ähnlich hat in der zweiten
Lesung auch Herr Dr. Gafner gesprochen, der erklärte,
im Interesse der allgemeinen Verständigung solle man
die drei Artikel aufnehmen. Ebenso hat schliesslich
der Sprecher der Rauernfraktion, Herr Minger, die
Notwendigkeit zugegeben, diese Artikel zu sanktionieren.

Und endlich hat Herr Neuenschwander namens
der freisinnigen Fraktion erklärt: «Wir sind bereit, die
kleine Konzession gegenüber der Arbeiterschaft zu
machen. » Man wollte die Arbeiterschaft gewinnen und
hat sie auch gewonnen durch Aufnahme dieser drei
Artikel ins Gesetz, und darum geht es nun nicht an,
ihnen eine Auslegung zu geben, die sie praktisch
wiederum illusorisch macht. Sonst riskieren Sie, dass
man sich in Arbeiter- und Angestelltenkreisen sagt:
Man hat Schindluderei mit uns getrieben! Letzten Endes

will sich doch niemand einem solchen Vorwurf
aussetzen.

Es ist gesagt worden, die Artikel seien nur pro
forma hineingenommen worden, aus abstimmungs-
politischen Gründen. Aber das berechtigt nun
niemanden dazu, nachher mit den Artikeln zu machen,
was man will. Man kann sich auch nicht hinter die
Ausrede verbergen, dass die Strafbestimmungen zu
diesen drei Artikeln fehlen; denn man hat in der
Kommission auf die Strafbestimmungen aufmerksam
gemacht, es ist von Seiten der Arbeiter und Angestellten
in verschiedenen Eingaben gewünscht worden, es möchten

Strafbestimmungen zu diesen Schutzartikeln
aufgenommen werden. Ich erlaube mir, aus einer dieser
Eingaben kurz etwas zu verlesen:

«Die Verbände der Vereinigung schweizerischer
Angestelltenverbände stehen auf eidgenössischem
Gebiet auf dem Standpunkt, dass sie einem neu zu
schaffenden eidgenössischen Gewerbegesetz nur zustimmen
können, wenn es umfassend ist, d. h., wenn es nicht
nur die Regehren der Betriebsinhaber auf Schutz vor
unlauterem Wettbewerb usw., sondern zugleich
entsprechende Schutzbestimmungen für die Arbeitnehmer
enthält. Entsprechend diesem Verlangen auf
eidgenössischem Gebiet hält die bernische Angestelltenschaft

dafür, dass sie auch auf kantonalem Gebiet nur
einem Gesetz zustimmen kann, das den Begehren der
Arbeiter Rechnung trägt. Trotzdem es im vorliegenden
Entwurf des Gesetzes, Art. 9, AI. c, als eine Art
unlauteren Wettbewerbes bezeichnet wird, wenn ein
Betriebsinhaber sein Personal „in gesetz- oder vertragswidriger

Weise ausnützt", hält man in den folgenden
Abschnitten vergeblich nach derartigen Schutzbestim-
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mungen Umschau. Wir müssen deshalb verlangen,
dass der vorliegende Entwurf nach verschiedenen
Richtungen hin erweitert werde. »

Dem ist dann insoweit Rechnung getragen worden,
als man die drei Schutzbestimmungen aufgenommen
hat. Im gleichen Abschnitt sind aber von den gleichen
Verbänden folgende Strafbestimmungen postuliert worden:

«Dieselben Strafen, die auf Widerhandlung gegen
die Bestimmungen über unlautern Wettbewerb angesetzt

sind, müssen auch gesetzt werden auf die
Verletzung der Bestimmungen über den Arbeiter- und
Angestelltenschutz. » Es hat also nicht an den Arbeitern
und Angestellten gefehlt, wenn diese Schutzbestimmungen

keine Strafbestimmungen enthalten. Es ist
nämlich auf diese Eingabe hin von Herrn Regierungsrat

Tschumi, dem Vertreter der Regierung, erklärt
worden, das sei gar nicht notwendig, denn im Art. 9
sei die Verbindung mit den Schutzbestimmungen
bereits hergestellt; es sei also nicht notwendig, dass man
extra Strafbestimmungen hineinnehme, sondern es gälten

für die Art. 12—14 ebenfalls die Bestimmungen
des Art. 9. Damit gab man sich dann zufrieden.

Nehmen Sie nun die Art. 9 und 10. Art. 9 sagt
mit aller Deutlichkeit: «Im geschäftlichen Wettbewerb

ist es insbesondere verboten, seine Beamten,
Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge in gesetz- oder
vertragswidriger Weise auszunützen. » Und nun die Fra-
ge: Wer hat über dieses Verbot zu wachen? Wer muss,
wenn es übertreten wird, strafend einschreiten?
Darüber sagt Art. 10: «Erachtet die kantonale Handelsand

Gewerbekammer, ein Wirtschaftsverband oder ein
Interessent in einem konkreten Falle den Tatbestand
des unlautern Geschäftsgebarens und des unlautern
Wettbewerbes für erfüllt, so kann, sofern der Geschädigte

nicht selbst Strafklage erheben will, bei der
Direktion des Innern Antrag auf Bestrafung des
Fehlbaren gestellt werden. Diese trifft gegebenenfalls nach
durchgeführter Untersuchung die weitern Vorkehren.»

In Art. 9 sind also die Merkmale des unlautern
Wettbewerbes umschrieben; darunter fällt auch die
unerlaubte Ausnützung des Personals. Nach Art. 10
aber hat die Direktion des Innern darüber zu wachen,
dass die Vorschriften innegehalten werden.

Um alle Zweifel darüber zu beheben, wer unter
Umständen als Interessent auftreten könnte, will ich
Sie wiederum auf das Protokoll des Grossen Rates
verweisen, nämlich das Tagblatt des Grossen Rates vom
2. Februar 1926, Seiten 31 und 32, wo Herr Dürr fragte:

«Nun möchte ich gerne vernehmen, ob eine
Gewerkschaft nicht auch als Interessent betrachtet werden

kann. » Und darauf Herr Tschumi, Direktor des
Innern : « Doch, doch » Das ist hier protokollarisch
festgelegt.

Wir haben also folgenden Zustand: Die
gesetzwidrige Ausnützung der Arbeiter und Angestellten ist
nach Art. 9, Absatz 3, verboten. Die Art. 12—14
umschreiben die Grenzen der Ausnützung des Personals.
Art. 10 nennt die Direktion des Innern als Instanz für
die Bestrafung der Fehlbaren für den Fall, dass Art.
12—14 im Sinne von Art. 9, Absatz 3, nicht erfüllt
werde. Nun kommt der Vertreter der Berner Regierung,

Herr Regierungsrat Joss, in der Septembersession
und erklärt: Nein, ich lehne die Einmischung ab,
Personal und Unternehmer sollen das unter sich
ausmachen! Das geht nicht an, denn das ist eine
Auslegung, die die Schutzartikel illusorisch macht; das
ist eine rechtlich gar nicht haltbare Auffassung, so¬

bald man den Werdegang des Gesetzes und das, was
damit geschaffen werden sollte, in Betracht zieht.
Darum möchte ich Sie davor warnen, einer solchen
Auslegung beizupflichten. Helfen Sie uns lieber, eine
andere Auslegung zu finden, indem wir die Regierung
veranlassen, ihre bisherige Auslegung zu korrigieren,
sei es durch eine andere Interpretation, sei es durch
Einsetzung einer Kommission mit dem Auftrag, das
Gesetzchen zu revidieren, ihm den klaren Sinn zu
geben, dass keine Zweifel über die Auslegung und
Anwendung des Gesetzes mehr bestehen. Ich möchte Sie
davor warnen, den Standpunkt der Regierung
einzunehmen, weil sonst mit Recht von einer Sabotage der
Arbeiterschutzbestimmungen in diesem Gesetz gesprochen

werden könnte, ja. icii möchte fast sagen, von einer
passiven Resistenz der Regierung gegenüber den
Arbeitern und Angestellten.

Es ist dies nicht der einzige Fall von Arbeiter-
schutzbeistimmungen, die uns beschäftigt haben oder
in nächster Zeit wiederum beschäftigen werden. So
ist gegenwärtig ein Motorwagendekret in Beratung, es
sinc( andere Gesetze im Werden, in denen wiederum
Arbeiterschutzbestimmungen eine Rolle spielen werden.

Da möchte ich Sie davor warnen, an die Beratung
eines solchen Gesetzes oder Dekretes heranzutreten
mit dem Odium, das die bisherige Einstellung der Praxis

und der Berner Regierung beim genannten Gesetz
zurücklässt. Denn damit würden Sie unter der
Arbeiterschaft und den Beamten ein Misstrauen schaffen,
das andern Gesetzen verhängnisvoll merden müsste.
Man müsste sich in Zukunft ganz andere Sicherungen
geben lassen, bevor die Arbeiterschaft wieder auf ein
neues Gesetz eintreten würde.

Im übrigen haben nicht nur Arbeiter und
Angestellte ein Interesse an der Revision des Gesetzes über
den Warenhandel, sondern noch viele andere Leute.
Die Artikel über unlautern Wettbewerb und unlauteres
Geschäftsgebaren haben bei den Gerichten und anderswo

eine so verschiedenartige Auslegung erfahren, dass
man schon bald von einer babylonischen Verwirrung
sprechen muss. Es ist schon vorgekommen, dass
Glücksräder mit Lebkuchenherzen bei Volksbelustigungen

unter die Vorschriften betreffend unlauteres
Geschäftsgebaren gestellt wurden. Es ist vorgekommen,
dass einer mit 12 Coupons Tuch von etwa 2 m im
Lande herum gereist ist und eingeklagt wurde wegen
Führens eines Wanderlagers. Oder wenn einer
ausschrieb: «Abgabe von Restwaren», so fiel er schon
unter die Bestimmungen über den Ausverkauf und
wurde wegen unlauterem Wettbewerb eingeklagt. Ebenso

fiel einer, der ankündigte: «Konkurrenzlos billig!»
unter den unlautern Wettbewerb. So kommt es eben,
wenn man allgemeine Reklameausdrücke, die niemand
wörtlich auffasst, wörtlich auslegt. Damit schafft man
einen Wirrwarr, in dem sich schliesslich nicht
einmal mehr die Richter auskennen. Es ist auch schon
vorgekommen, dass einer bestraft wurde, weil er
ausgeschrieben hatte, er habe eine eigene Massabteilung,
und nur vergessen hatte, für seinen Zuschneider ein
besonderes Zimmerchen einzurichten, sondern ihn
einfach im gleichen Räume arbeiten liess wie den andern,
so dass man ihn einklagte, weil er keine « eigene
Massabteilung » habe.

Es gibt aber auch pfiffige Leute, die diese Gefahren
umgangen haben. So konstatieren wir, dass beispielsweise

die Rätsel- und Preisausschreiben vom Gesetz
nicht erfasst werden. Wir haben ferner erfahren, dass
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das Gesetz zwar den Warenverkauf in Wirtschaften
verbietet, nicht aber die Aufnahme von Bestellungen
in Wirtschaften. Es gibt daher schlaue Leute, die jetzt
nur noch die Warenbestellungen in Wirtschaften
aufnehmen, aber nicht mehr ihre Waren dort verkaufen.
Sie wissen so gut wie ich, dass wiederholt in den Kreisen

von Unternehmern und Gewerbetreibenden Stimmen

laut wurden, mit diesem Gesetz könne man nicht
weiterfahren; entweder müsse es eine andere
Auslegung erfahren oder dann eine Teilrevision.

Wir empfehlen Ihnen, eine Teilrevision des
Gesetzes zu beschliessen. Sollten Sie darauf nicht
eintreten wollen, dann würden wir uns vorbehalten, einen
Antrag einzubringen auf Einsetzung einer Kommission
zwecks authentischer Interpretation, gemäss Art. 26,
Ziffer 3, der Staatsverfassung. Wir behalten uns diesen

zweiten Antrag vor, je nach dem Entscheid über
die Motion selber.

Herr Vizepräsident Jakob übernimmt den Vorsitz.

Luick. Im ersten Entwurf des Warenhandelsgesetzes

hatten wir einen Art. 10, worin vorgesehen war,
dass die Mitarbeit der Wirtschaftsverbände garantiert
sei. Trotzdem wurde seinerzeit dem Kartell bernischer
Angestelltenverbände das Gesetz nicht zur Stellungnahme

unterbreitet, so dass wir damals im letzten
Moment eine Eingabe machen mussten. Infolgedessen
wurde dann das Gesetz zurückgezogen und neuerdings

an die Kommission gewiesen. Die Kommission
bestimmte dann eine Delegation, die mit den Vertretern

des Kartells Fühlung nahm, um die ziemlich
weitgehenden Forderungen zu prüfen und zu versuchen,
dasjenige ins Gesetz hinüberzunehmen, von dem man
glaubte, dass es von allen Seiten akzeptiert werden
könnte. Wir sind dann mit jener Delegation
zusammengekommen und haben unsere Forderungen ungefähr

auf dasjenige zurückgeschraubt, was nachher dann
auch ins Gesetz aufgenommen wurde. In der Eingabe
hatten wir aber darauf aufmerksam gemacht, dass
auch für diese Artikel Strafbestimmungen aufgenommen

werden sollten. Es wurde uns darauf erklärt, und
zwar von der Delegation der Kommission und von
Herrn Regierungsrat Tschumi, mit dem ich persönlich
Fühlung genommen hatte —- ich war damals noch nicht
Mitglied des Grossen Rates — es sei nicht notwendig,
solche Strafartikel ins Gesetz aufzunehmen, weil ja
der Art. 9 genau umschreibe, was verboten sei.

Wir haben also den guten Willen gezeigt, alles das
herauszunehmen, was irgendwie Anlass zu weiterer
Opposition hätte geben können, und so sind denn die
drei Artikel ins Gesetz hineingekommen. Man hat den
Arbeitern und Angestellten diese Konzession gemacht
und ihnen gesagt: Nun seid zufrieden, denn die Hauptsache

dessen, was ihr gefordert habt, ist im Gesetz,
und nun stimmt ihm zu! Die Arbeiterschaft ist dann
wirklich auch für dasselbe eingestanden, denn in der
Volksabstimmung wurde es mit grossem Mehr
angenommen. Ich behaupte, dass das nur möglich war,
indem man die Arbeiter und Angestellten dafür hatte
gewinnen können und weil diese auf eine richtige,
vernünftige Auslegung der Gesetzesbestimmungen zählten.
Umso mehr waren wir nachher erstaunt, als man er¬

klärte, ein Vergehen gegen diese Artikel bilde kein
Offizialdelikt. Wenn in einem Gesetz ausdrücklich
erklärt wird, das und das sei verboten, z. B. die
Ausnützung der Angestellten, Arbeiter und Lehrlinge, und
gleich hernach werden die Schutzbestimmungen
angeführt, dann kann man doch ein Gesetz fast nicht
deutlicher machen.

Ich möchte Sie also dringend bitten, auf die Motion
einzutreten, damit die Auslegung, wie Herr
Regierungsrat Joss sie uns gegeben hat, als unrichtig erklärt
werden kann und wir zu einer vernünftigen
Interpretation dieser Bestimmungen kommen.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Am 9. Mai des letzten Jahres hat das
Bernervolk das Gesetz betreffend den Warenhandel
angenommen, und zwar mit 86,824 gegen 34,121 Stimmen.

Die Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz
wurde vom Regierungsrat unter der Leitung meines
Vorgängers am 28. Mai 1926 erlassen. Das Gesetz selber

wurde in Kraft erklärt auf 15. Juni 1926.
Sofort, als das Gesetz in Kraft war, traten die

Direktion des Innern und die Polizeidirektion zusammen,
zogen Praktiker bei und arbeiteten ein Kreisschreiben
der beiden genannten Direktionen aus, das unter dem
25. Juli 1926 an die Regierungsstatthalterämter
zuhanden der Einwohnergemeinden des Kantons ging,
damit die Regierungsstatthalterämter und die
Gemeindebehörden eine gewisse Wegleitung für die
Handhabung des Gesetzes besassen. Am 20. November des
gleichen Jahres gab die Direktion des Innern nochmals
eine Vollziehungsverordnung heraus, die speziell die
Mass-, Gewichts- und Einheitsgrössen betraf, im weitern

die Hausierpatente, die Wanderlager, Aufführungen
und Schaustellungen. Ein weiteres Kreisschreiben

wurde erlassen am 20. November 1926 an die
Regierungsstatthalterämter, wiederum zuhanden der
Gemeindebehörden, über die Führung des Geschäftsregisters

und über den einheitlichen Ladenschluss.
Das sind die Massnahmen der Regierung zur Einführung

des Warenhandelsgesetzes. Und nun stellt Herr
Grossrat Vogel unterm Datum des 14. September eine
Motion, die verlangt, dass man eine Teilrevision des
Warenhandelsgesetzes in die Wege leite.

Die Regierung hat zur Motion Vogel Stellung
genommen und kommt dazu, dem Grossen Rat deren
Ablehnung zu beantragen. Wir wussten nicht, in
welcher Weise Herr Grossrat Vogel seine Motion begründen

würde, vermuteten aber, dass es so geschehen
werde, wie es nun tatsächlich der Fall gewesen ist,
indem er in seiner Begründung das Hauptgewicht auf
die Art. 12, 13 und 14 legen werde.

Nun gestatten Sie mir, Ihnen die Gründe darzulegen,

die uns veranlasst haben, für heute die Motion
Vogel abzulehnen.

Das Warenhandelsgesetz vom 9. Mai 1926 beschlägt
zum grossen Teil Gebiete, die bis heute gesetzgeberisch

nicht erfasst wurden. Man konnte sich also in
der Vorbereitung zum Warenhandelsgesetz nicht an
ein schon bestehendes Gesetz dieser Art anlehnen,
konnte nicht abstellen auf Erfahrungen, die die
Administrativbehörden gemacht hatten, und konnte auch
nicht abstellen auf eine klare Gerichtspraxis. Somuss-
te man in dem Moment, als das Warenhandelsgesetz
in Kraft erklärt worden war, weil damit Neuland
betreten wurde, damit rechnen, dass im Anfang eine
gewisse Unsicherheit in der Handhabung des Gesetzes
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eintreten werde. Das ist denn auch eingetreten. Man
hat sich aber, wie eingangs erwähnt, in den Behörden
alle Mühe gegeben, doch eine gewisse Sicherheit
hineinzubringen. Im übrigen ist schon zu sagen, dass
jedes Gesetz, und namentlich eines von der Art des
Warenhandelsgesetzes, Zeit haben muss, um sich
einzuleben und dass man etwas Zeit haben muss, um
gewisse Erfahrungen zu sammeln.

Ich möchte nun ohne weiteres zugeben, dass in den
anderthalb Jahren, seit das Warenhandelsgesetz in
Kraft besteht, gewisse Punkte sich abzuzeichnen
begonnen haben, die unter Umständen einer Revision
rufen könnten, aber erst, wenn wir einmal genügend
Erfahrungen gesammelt haben. Da kommt vorab die
Frage des Geschäftsverzeichnisses, die wir in einem
besondern Rundschreiben von der Direktion des Innern
aus behandelt haben. Diesem Artikel wird nicht überall
in gleicher Weise nachgelebt; ich weiss auch noch nicht,
ob der Artikel wirklich in allen Punkten klar genug ge-
fasst ist. Wenn man auch heute die gute Wirkung der
Bestimmungen über das unlautere Geschäftsgebaren und
den unlautern Wettbewerb verspürt, so sind sie vielleicht
doch auch noch zu ungenau gefasst. Es ist so, wie Herr
Grossrat Vogel gesagt hat: gewisse Geschäftsleute
verstehen es, durchzuschlüpfen und Wege zu finden, an
die man im Gesetz nicht gedacht hat. Man wollte im
Gesetz eine Bestimmung aufnehmen, die es dem Grossen

Rat und der Regierung ermöglichen sollte, auch
neu auftretende Formen des unlauteren Geschäftsgebarens

oder Wettbewerbes zu erfassen; aber das ist
leider im Rate abgelehnt worden. Wir werden hierüber
noch unsere Erfahrungen sammeln müssen, um mit
der Zeit eine klare Richtlinie zu bekommen.

Auch der Ladenschlussartikel ist vielleicht zu wenig

präzis gefasst, indem sich gerade in Gemeinden wie
der Stadt Bern in der Anwendung dieses Artikels eine
nicht einheitliche Auffassung unter der Bürgerschaft
geltend macht. Die einen glauben, das Schwergewicht
liege in diesem Falle bei der Gemeinde, während die
andern sich auf den Boden stellen, es sei vorab Sache
der Berufsverbände, da ordnend einzugreifen, und die
Behörden seien alsdann verpflichtet, die Vorschläge
der Berufsverbände anzunehmen. Wir haben in
diesem Punkt eine einheitliche Interpretation der Juristen
erreicht; aber es wäre wahrscheinlich schon gut, wenn
der Text etwas präziser gefasst werden könnte, so dass

man nicht erst auf dem Umweg über die Justizdirektion

und die Gerichte erfahren würde, was eigentlich
gilt und was nicht.

Dann kommen die Art. 12—14, die hier im Rat
schon verschiedentlich Anlass zur Aussprache gegeben
haben, und die nun speziell Herrn Vogel veranlassten,
seine Motion mit dem Verlangen auf eine Teilrevision
einzureichen. Ich glaube darauf verzichten zu können,
hier nochmals die Diskussion über diese Anträge von
Anfang an abzuwickeln. Es wird da immer wieder der
Weg über die Art. 9 und 10 gesucht. Herr Grossrat
Guggenheim hat sich mit der Brücke zu den Strafbe-
stimmungen auseinandergesetzt, Herr Grossrat Gafner
hat in der letzten Session den gegenteiligen Standpunkt
vertreten. Ich möchte mich damit begnügen, zu
erklären, dass der Ausspruch, den ich hier wegen des

Schönheitsfehlers getan habe und den Herr Grossrat
Vogel aufgegriffen hat, meinem persönlichen Empfinden

Ausdruck gegeben hat, wie ich es damals auch
beifügte. Ich fasse diese Artikel tatsächlich als einen
Schönheitsfehler im Gesetz auf, weil man, wie ich er-
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gänzend bemerken will, besser getan hätte, die
Personalschutzbestimmungen in einer besondern Vorlage
zu behandeln.

Aber nun stehen sie einmal da, und ich lege
Gewicht darauf, zu sagen, dass es, sobald solche Artikel
in einem Gesetz stehen, selbstverständlich unsere
Pflicht ist, das herauszuholen, was möglich ist, auch
wenn einem persönlich die Bestimmungen nicht
sympathisch sind.

Wir haben untersucht, in welcher Weise man doch
vielleicht die Art. 12—14 noch durch Strafbestimmungen

ergänzen könnte. Herr Grossrat Bratschi hat in
der letzten Sitzung der Handels- und Gewerbekammer
darauf hingewiesen, dass man vielleicht in die
Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz noch gewisse
Strafbestimmungen aufnehmen könnte. Ich habe diese
Frage entgegengenommen, habe sie aber bis zur Stunde
noch nicht fertig abgeklärt. In einem solchen Falle
müsste man zurückgreifen auf das Dekret betreffend
die Strafbestimmungen über Widerhandlungen gegen
Verordnungen, Reglemente und Beschlüsse des
Regierungsrates vom 1. März 1858. Wir werden
untersuchen, ob auf dem Umweg über dieses Dekret die
fehlenden Sanktionen in einer Vollziehungsverordnung
vielleicht noch geschaffen werden können; ich bin
gerne bereit, später über das Ergebnis dieser
Untersuchung im Grossen Rat Bericht zu erstatten. Auf
diese Weise könnte vielleicht der Mangel, den man den
Art. 12—14 immer wieder vorwirft, einigermassen
behoben werden. Ich stehe nach wie vor auf dem Boden,
dass man nicht über die Art. 9 und 10 gehen kann,
um zu gewissen Strafbestimmungen zu kommen; wir
müssen eine direkte Lösung suchen. Ich bin also
bereit, diese Prüfung vorzunehmen.

Im Warenhandelsgesetz sind ferner zu wenig
genaue Grenzen zwischen dem Hausieren und den
Wanderlagern gezogen. Da hat nun das Obergericht
einzugreifen begonnen, um zu zeigen, wie man beides
auseinanderhalten kann.

Ferner ist ein Umstand, der im ganzen
Warenhandelsgesetz hemmend wirkt, der, dass in der
Handhabung des Gesetzes zwei Direktionen zuständig sind;
ein Teil untersteht der Direktion des Innern, der andere
Teil der Polizeidirektion. Wünschenswert wäre es,
mit der Zeit eine gewisse einheitliche Handhabung des
Gesetzes herbeizuführen.

Nun hat die Regierung die Verordnungen zum
Gesetz erlassen, hat Wegleitungen herausgegeben und in
Konferenzen mit den Polizeibehörden provisorische
Richtlinien für die Handhabung des Gesetzes aufgestellt.

In letzter Zeit hatten auch die Richter Gelegenheit

zum Eingreifen, sowohl die Gerichtspräsidenten
als auch das Obergericht. Wenn wir einmal eine Reihe
von Urteilen der Gerichtspräsidenten und des
Obergerichts haben, so werden sich daraus für uns wiederum

Richtlinien ergeben, wie man gewisse Mängel im
Gesetz beheben und für die Zukunft besser ordnen
kann.

Ich glaube aber, dass heute der Moment für diese
Teilrevision absolut noch nicht gekommen ist ; das

Begehren des Herrn Vogel kommt nach unserer
Auffassung noch zu früh. Das Gesetz ist vor knapp
anderthalb Jahren herausgegeben worden, und ich
habe eingangs dargetan, dass es bis zum November
1926 dauerte, bis alle Verordnungen und Wegleitungen

herausgegeben waren. Die Handels- und Gewerbekammer

hat nun damit begonnen, an alle interessier-
27. 136
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ten Kreise Separatabzüge aus den Mitteilungen über
die Anwendung des Warenhandelsgesetzes zu
verteilen, so dass mit der Zeit Klarheit in die ganze
Geschichte kommen wird. Man muss aber auch den
Gerichtsbehörden Zeit lassen, um eine gewisse Praxis
in all den angetönten Fragen zu schaffen. Gehen wir
aber heute schon an die Revision, so stören wir damit
gerade das erste Stadium des Klärungsprozesses. Ich
glaube also, man sollte den Administrativ- und den
richterlichen Behörden Zeit lassen, diesen Klärungs-
prozess zu vollziehen; wenn einmal die nötigen Èr-
fahrungen gesammelt sind, können wir auf die
Revision des Gesetzes eintreten.

Wir haben die Frage auch unserer amtlichen
Vorinstanz, der Handels- und Gewerbekammer,
unterbreitet. Diese kommt in ihrer Zuschrift vom 12.
November zum gleichen Schluss, wie ich ihn hier
entwickelt habe. Ich lese aus dem Schreiben nur einige
Stellen vor:

«Eine Revision des Warenhandelsgesetzes erachtet
die Kammer im jetzigen Zeitpunkt als verfrüht, da die
Erfahrungen über das Gesetz noch nicht ausreichen
und verschiedene Punkte noch zu wenig abgeklärt
sind. » Und was speziell die Art. 12—14 anbetrifft,
äussert sich die Handels- und Gewerbekammer wie
folgt: «Was die Schutzbestimmungen der Art. 12—14
betrifft, so sind uns bis dahin keine Fälle bekannt
geworden, in denen Anzeige gemacht worden ist. Es
scheint demnach, dass krasse Uebertretungen im
allgemeinen nicht zu konstatieren sind. Die Möglichkeit
einer Anzeige wegen unlauteren Wettbewerbes durch
Uebertretung der Art. 12—14 ist gegeben auch durch
Klage bei der Direktion des Innern gemäss Art. 10;
aber es wurde davon kein Gebrauch gemacht. Voraussetzung

ist jedoch, dass der Verletzte klagt. Ein
anderes Verfahren halten wir auch nicht für ratsam, da
schliesslich dem Angeschuldigten doch bekannt
gegeben werden muss, in welchem Falle er das Gesetz
verletzt hat. Es würde zu unabsehbaren Streitigkeiten
und unhaltbaren Zuständen führen, wenn jeder Fall,
in dem bei Ueberschreitung der 52-stündigen Arbeitszeit

oder der Nachtarbeit der Lohnzuschlag nicht ohne
weiteres ausbezahlt wird, als Offizialdelikt eingeklagt
werden könnte. Wir halten die Geltendmachung des
Anspruches auf zivilrechtlichem Weg für das Richtige,
so dass wir einer Revision im Sinne der Schaffung von
besondern Strafartikeln für die Art. 12—14 nicht
zustimmen können. Es wird Sache der Berufsverbände
sein, dafür zu sorgen, dass den betreffenden
Bestimmungen in der Praxis nachgelebt wird, sofern man dafür

hält, dass der Einzelne seinen Anspruch nicht
geltend machen könne. »

Die Handels- und Gewerbekammer fährt dann weiter:

«Wir glauben aber auch feststellen zu können,
dass die 52-Stundenwoche in den dem Gesetz
unterstellten Betrieben im allgemeinen eingehalten wird,
ebenso die Bezahlung von Ueberzeitarbeit mit 25%
Zuschlag und die Gewährung von Ferien, so dass für
ein rigoroseres Vorgehen kein Grund vorliegt.»
Soweit der Bericht unserer Handels- und Gewerbekammer.

Die Regierung stimmt der Auffassung der Handelsund

Gewerbekammer zu und stellt Ihnen den Antrag,
man möchte die Motion auf Revision des Gesetzes im
gegenwärtigen Moment ablehnen.

Ich möchte nun noch auf einen Punkt antworten,
der speziell von Herrn Luick angetönt worden ist. Es

wird hier mit aller Bestimmtheit bemerkt, dass die
Arbeiterschaft nur wegen der Art. 12—14 dem
Warenhandelsgesetz zugestimmt habe, dass nur diese beiden
Artikel sie haben bewegen können, das Gesetz
überhaupt anzunehmen. Ich möchte nun doch die Frage
stellen: Für wen ist das Gesetz denn gemacht worden?
Vorab doch zum Schutz des kaufenden Publikums;
das ganze konsumierende, kaufende Publikum musste
geschützt werden gegen Uebergriffe, gegen unlauteres
Geschäftsgebaren gewisser Firmen, die namentlich in
der Nachkriegszeit sich entwickelt haben. Es ist also
vorab ein Schutzgesetz für das kaufende Publikum,
und dazu gehört bei Gott doch auch die Arbeiterschaft
und nicht nur der übrige Teil des Bernervolkes. Ich
glaube, dass allein schon die Käuferschutzartikel
genügt hätten, um das Gesetz zur Annahme zu empfehlen.
Erst im letzten Moment sind dann noch die Art. 12—14
hineingekommen. Es liegt also Uebertreibung darin,
wenn man sagt, dass einzig diese drei Artikel die
Arbeiterschaft bewogen haben, dem Gesetz zuzustimmen.
Ich würde es bedauern, wenn dem wirklich so wäre,
und wenn das ganze Gesetz sonst nichts bieten würde,
was es den Arbeiterführern ermöglicht hätte, ihren
Leuten einen Antrag auf Annahme des Gesetzes plausibel

zu machen.
Ich verweise noch darauf, dass die Strafbestimmun-

gen zum Warenhandelsgesetz der I. Strafkammer des
Obergerichts unterbreitet wurden und dass in der
Kommission die Vertreter aller Fraktionen und Richtungen
Gelegenheit hatten, sich zu den Strafbestimmungen zu
äussern. Die I. Strafkammer unseres bernischen
Obergerichts hat die Strafbestimmungen, wie sie nun im
Gesetz niedergelegt sind, gedeckt. Jedenfalls kann man
von den Vorinstanzen nicht viel mehr verlangen, als
dass sie solche Dinge noch dem obersten Gerichtshof
unterbreiten und das Gutachten dieser Instanz
einholen.

Herr Grossrat Vogel hat von einer babylonischen
Verwirrung in der Praxis dieses Gesetzes gesprochen
und hat allerlei Beispiele angeführt, die mich sehr
interessieren. Ich möchte ihn bitten, mir diese Fälle
nicht nur so allgemein, sondern vielleicht privatim,
mit Namen usw. zu bezeichnen, damit ich der Sache
etwas nachgehen kann.

Dem Gedanken einer Interpretationskommission
widersetzen wir uns nicht. Wenn der Grosse Rat es
für nötig hält, für die Handhabung der Art. 12—14
eine Spezialkommission einzusetzen, die das Gesetz
interpretieren soll, so kann ich mich damit einverstanden

erklären. Ich würde das sogar begrüssen, weil
dann auch die Direktion des Innern für alles weitere
gedeckt ist. Im übrigen aber beantrage ich Ihnen, die
Motion Vogel abzulehnen.

Baumgartner (Langenthal). Herr Regierungsrat
Joss hat erklärt, er persönlich sehe die Personal-
schutzartikel 12—14 des Warenhandelsgesetzes als
einen Schönheitsfehler an. Er ist da nicht der einzige,
denn diese Bemerkung ist schon in der Kommission
gefallen, als wir die Anträge einbrachten. Auch damals
hat man uns erwidert, das gehöre nicht in dieses
Gesetz. Ich konnte den Standpunkt jener Leute ohne
weiteres begreifen, möchte aber hier erklären, dass es
sich, vom Standpunkt des Personals aus, durchaus
nicht um einen Schönheitsfehler handelt, sondern um
eine Existenzbedingung. Wir haben Wert darauf
gelegt, und es in der Kommission ausdrücklich betont,
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weshalb ich es nun auch gegenüber Herrn Regierungsrat
Joss betonen will, dass in einem Gesetz, in dem

von A—Z die Interessen der Geschäftsinhaber zu
schützen gesucht wird, in das man alles Mögliche
aufnimmt, damit ihnen ja nichts Krummes passieren
kann, dann doch auch die Arbeiter und Angestellten
ein Recht haben, zu verlangen, dass ihre Interessen
gewahrt werden. Das war der Sinn der Personalschutzbestimmungen,

die wir zur Aufnahme ins Gesetz
vorgeschlagen haben.

Es stimmt nicht, wenn Herr Regierungsrat Joss
erklärt, das Gesetz sei einzig und allein zum Schutze
des kaufenden Publikums geschaffen worden. Wir
sind uns auch in der Kommission einig gewesen, um
was es sich in der ganzen Frage handelte.

Herr Dr. Tschumi hat seinerzeit in der Kommission
und nachher auch im Rat erklärt, das Personal sei mit
der Reduktion seiner Forderungen, wie sie dann
schliesslich von der Kommission formuliert wurden,
sehr weit entgegengekommen, diese Forderungen seien
an und für sich gar nicht übersetzt, denn das, was darin

stehe, werde von einem seriösen Geschäftsinhaber
ohnehin schon bewilligt. Wir waren mit dieser
Argumentation vollständig einverstanden, haben aber
immer erklärt, dass im Kanton Rem nicht lauter seriöse
Geschäftsinhaber seien, sondern auch ziemlich viele
unseriöse, die sich nicht nur durch unlauteres
Geschäftsgebaren gegenüber ihren Konkurrenten hervortun,

sondern auch in ihrem Verhalten gegenüber dem
Personal. Und es wurden zur Rekräftigung Verhältnisse

geschildert, wo für das Personal die 60—66-
stündige Arbeitszeit bestehe, von Lohnzuschlägen gar
nicht zu reden, und dass auch die Ferien in einem
grossen Teil des Kantons noch nicht üblich seien. Nur
in den grössern, fortschrittlichen Ortschaften, wo Ar-
heiter und Angestellte ihre Organisationen haben und
ihre Forderungen kraft dieser Organisationen
durchbringen, besteht die Situation, wie sie durch das neue
Warenhandelsgesetz mit den Art. 12—14 hätte geschaffen

werden sollen, eigentlich schon. Es handelte sich
also darum, im übrigen grossen Gebiet des Kantons
für die Massen der im Handel beschäftigten Angestellten

durch dieses Gesetz die Grundlinie zu schaffen, an
die sie sich dann einigermassen halten können, indem
die Arbeitszeit normiert ist, ein Zuschlag für Ueberzeit
festgesetzt wird, die Berechtigung zu Ferien festgelegt
wird, was für einen grossen Teil des Kantons bitter
nötig ist; denn an den allerwenigsten Orten haben die
Bedingungen, wie sie hier niedergelegt sind,
gegenwärtig Gültigkeit.

Und warum werden diese Gesetzesbestimmungen
eigentlich nun nicht gehalten? Das ist ja auch der
springende Punkt, warum Genosse Vogel seine Motion
eingebracht hat. Am 25. Juli 1926 hat die Direktion
des Innern ein Kreisschreiben an die Regierungsstatthalterämter

und die Einwohnergemeinden erlassen,
worin sie, wie Herr Joss bemerkt hat, die Richtlinien
für die Durchführung des Warenhandelsgesetzes festlegt.

In diesem Schreiben der Direktion des Innern
heisst es über die Art. 12—14: «Die Ueberschreitung
der in Art. 12 vorgeschriebenen Arbeitszeit begründet
die Pflicht des Arbeitgebers zur Ausrichtung eines
Lohnzuschlages von 25 % gemäss Art. 13. Die
Geltendmachung dieses Anspruches, sowie desjenigen auf
Gewährung von Ferien in Art. 14, bleibt Sache der
Interessenten, auch für den Fall der gerichtlichen Erledigung.

Da Strafbestimmungen zu den Art. 12—14 feh¬

len, so kann der Weg der Strafklage nicht beschritten
werden und steht den Administrativbehörden auch kein
Klagerecht zu. »

Darüber, dass im Warenhandelsgesetz ein Art. 9
mit einem Absatz 3 besteht, wo diese Frage betreffend
Ausnützung des Personals angetönt ist, schreibt die
Direktion des Innern in ihrem Kreisschreiben an die
Einwohnergemeinden kein Wort. Das ist der springende

Punkt, warum das Chaos in dieser Frage
entstanden ist. Wenn die Direktion des Innern den
Gemeindebehörden schwarz auf weiss zur Kenntnis bringt:
Strafbestimmungerl bestehen keine, ihr habt überhaupt
eure Nase gar nicht in diese Fragen hineinzustecken,
das ist ganz nur Sache der einzelnen Interessenten —
dann ist damit gewissermassen eine Weisung
herausgegeben, wie man die Sache unter der Hand versteht:
Ihr braucht euch gar nicht darum zu kümmern, macht,
was ihr wollt, es wird euch nicht viel tun, auch wenn
ihr die Sache nicht einhaltet! So ist die Unsicherheit
in die ganze Geschichte hineingekommen. Man hat
die Angestellten auf den Zivilweg verwiesen und ihnen
erklärt, es sei Sache des Interessenten selber, zu klagen

; er müsse selber klagen, schreibt die Direktion des
Innern. Was ist der Erfolg? Dass überhaupt niemand
klagt. Ich begreife es ganz gut, wenn die Direktion des
Innern erklärt, es seien überhaupt noch keine Klagen
vorgebracht worden. Dort, wo Organisationen
bestehen, müssen die Arbeitgeher die Bestimmungen
einhalten; wo aber keine Organisationen bestehen,
sondern der Einzelne ganz allein dasteht, riskiert er es
nicht, auf dem Zivilweg gegenüber dem Arbeitgeber
vorzugehen, weil er sonst sofort damit zu rechnen
hätte, dass er sein Bündel schnüren, den Staub von
den Füssen schütteln und sich anderswo ein Auskommen

suchen müsste. Er darf es nicht einmal riskieren,
als Zeuge aufzutreten und zu den Tatsachen zu stehen,
die vielleicht schon bekannt sind, geschweige denn
selber zu klagen, weil ihm sonst der Brotkorb höher
gehängt wird.

Da sollten nun unbedingt andere Richtlinien aufgestellt

werden. Man war sich in der Kommission klar,
wie weit die ganze Sache führen werde; denn Herr Dr.
Tschumi als Regierungsvertreter hat in der Kommission

mehrmals, als wir mit unsern Forderungen kamen,
auf die Konsequenzen aufmerksam gemacht, die die
ganze Frage habe. So hat sich auch die Arbeiterschaft,
der stimmberechtigte Bürger überhaupt, die Frage der
Personalschutzbestimmungen vor der Abstimmung
überlegt — und so führt man nun die Leute an der
Nase herum, wenn man heute diesen Bestimmungen
freien Lauf lässt und jeden wursteln lässt, wie er will.

Das wird sich mit der Zeit rächen; denn ständig
wird sich das Volk nicht in der Weise an der Nase
herumführen lassen. Da steht im Gesetz schwarz auf
weiss die maximale Arbeitszeit für das Personal, da
wird ein Lohnzuschlag für Ueberzeit festgelegt, da
wird von der Ferienberechtigung gesprochen; und in
Art. 9, Absatz 3, heisst es, dass insbesondere verboten
sei, und zwar mit dem höchsten Strafmass, seine
Arbeiter, Angestellten und Lehrlinge in gesetzes- oder
vertragswidriger Weise auszunützen. Airer nun sucht
man mit irgend einer juristischen Spitzfindigkeit den
Forderungen der Arbeiterschaft auszuweichen und die
Schutzbestimmungen illusorisch zu machen. Von dem
Moment an, wo die Artikel in dieser Weise ausgelegt
werden, hat Herr Regierungsrat Joss vollständig recht,
dass die Personalschutzbestimmungen ein Schönheits-
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fehler sind. Wenn man auf diesem Boden steht, dann
könnte man auch klipp und klar sagen: Wir wollen sie
überhaupt abschaffen, denn praktisch haben sie keinen
Wert mehr; es wäre konsequent, sie wieder zu
streichen, denn solche Schönheitsmittel brauchen wir in
einem bernischen Gesetz über den Warenhandel
überhaupt nicht!

Ich sage aber noch einmal: Solche juristische
Spitzfindigkeiten in der Auslegung eines Gesetzes, das vom
Volk in guten Treuen angenommen worden war, werden

sich rächen. Ich will Sie nur daran erinnern,
wenn das Jagdgesetz dann vor das Volk kommt, dass
sehr wahrscheinlich ein grosser Teil derer, die beim
Warenhandelsgesetz mit Ja gestimmt haben, im Glauben,

es komme bei der Sache dann etwas heraus, sich
das hinter die Ohren schreiben wird. Solches wird sich
bei kommenden Abstimmungen bitter rächen.

Ich möchte den Rat und die Direktion des Innern
ersuchen, gleich, wie ich das in der Septembersession
getan habe, dafür zu sorgen, dass tatsächlich dem Sinn
der Personalschutzbestimmungen im Gesetz nachgelebt
wird und einmal Ordnung in dieses Schlammassel der
Arbeitsbedingungen im Warenhandelsgesetz gebracht
wird.

Dürr. Ich möchte zunächst mein Bedauern darüber
aussprechen, dass heute am Regierungstisch nicht Herr
Dr. Tschumi sitzt und Rede und Antwort stehen muss
darüber, ob er es damals ernst gemeint hat, als die
Schutzbestimmungen ins Gesetz aufgenommen wurden,
oder ob er damals schon den Hintergedanken hatte:
Man weiss ja schon, wie es nachher gehen wird! Ich
bedaure aber auch den heutigen Direktor des Innern,
der eine so liederliche Erbschaft antreten musste, und
der sie nun hier verteidigt. Es ist schade, dass Herr
Joss erklärt, er nehme die Motion nicht an, er wolle
aber sehen, dass entsprechende Bestimmungen in die
Verordnung hineingebracht werden könnten. Im
gleichen Moment aber erklärt es uns, dass die Handelsund

Gewerbekammer auf dem Boden stehe, besondere
Strafbestimmungen seien in der Verordnung nicht
notwendig. Wie reimt sich das zusammen? Will der
Direktor des Innern, entgegen dem Willen der Handelsund

Gewerbekammer, die hier mehr oder weniger
Autorität ist, Strafbestimmungen in die Verordnung
hineinnehmen, oder will er uns bloss beruhigen und denkt
dabei: Kommt Zeit, kommt Rat? Ich glaube, nachdem,
was vorgefallen ist, können wir weder das eine, noch
das andere akzeptieren. Ich möchte beiläufig bemerken,

dass die Handels- und Gewerbekammer zu der
Kategorie derjenigen Organisationen gehört, von denen
heute morgen Genosse Schneeberger gesprochen hat,
wo von einer paritätischen Vertretung der Arbeiterschaft

keine Rede ist, im Gegenteil; die Handels- und
Gewerbekammer tagt sozusagen unter Ausschluss der
Oeffentlichkeit; die Arbeitervertretung ist eine so
geringe, dass sie nur noch als eine Respektsvertretung
angesehen werden kann. Die Gutachten, die von dort
lier kommen, sind daher von allem Anfang an sehr
einseitig.

Die Handels- und Gewerbekammer stellt sich auf
den Boden: Der Verletzte soll klagen. Wer autorisiert
die Handels- und Gewerbekammer zu dieser Erklärung?

War Regierungsrat Dr. Tschumi ermächtigt,
liier im Ratssaal zu erklären, die Gewerkschaften seien
ebenfalls befugt, zu klagen, oder war er dazu nicht
berechtigt? Wenn er nicht berechtigt war, dann hätte

ihm die Regierung einen Rüffel erteilen und hier im
Rate erklären müssen: Herr Regierungsrat Dr. Tschumi

hat etwas gesagt, was die Gesamtregierung nicht
deckt! Das ist aber nicht geschehen. Wir mussten also
im guten Glauben sein, wenn Herr Dr. Tschumi hier
erklärt hatte, die Gewerkschaften seien ebenfalls
befugt, zu klagen, so habe das Geltung. Wenn dies heute
nun nicht mehr anerkannt wird, ist das ein Zugeständnis,

dass man damals nicht ehrlich war. Es ist von
meinem Vorredner hingewiesen worden, welche
Konsequenzen es mit sich bringt, wenn ein Angestellter
seinen Arbeitgeber wegen vertragswidriger Behandlung

verklagt. Da ist es selbstverständlich fertig mit
ihm, er kann sein Bündel schnüren und an einem andern
Ort Arbeit suchen, wo es vielleicht ebenso schlimm
ist, kann von einer Bude zur andern gehen und kommt
natürlich auf die schwarze Liste.

Etwas anderes ist es, wenn eine Organisation klagt,
ähnlich wie nach den Bestimmungen des
Fabrikgesetzes. Dort braucht nicht der Einzelne, der sich
geschädigt glaubt, zu klagen; er kann auch einen
Fabrikinspektor oder eine Regierung auf einen
gesetzwidrigen Zustand aufmerksam machen; die Behörde
muss dann untersuchen, ob das stimme, und hierauf
Klage erheben. Wir stellen uns vor, dass auch im
vorliegenden Gesetz so verfahren werden sollte, wenn das
Gesetz überhaupt einen Sinn haben soll. Ich betone
ausdrücklich, dass wir zu verschiedenen Malen bei der
Eintretensfrage, schon beim ersten Gesetz, das dann
in der Volksabstimmung verworfen worden ist, die
Erklärung abgegeben haben, wir würden jedes Gesetz

bodigen helfen, in welchem keine Arbeiterschutzbestimmungen

gebracht werden.
Wenn man glaubt, diese Arbeiterschutzbestimmungen
seien im Warenhandelsgesetz ein Schönheitsfehler,

dann hätte man sie ja in ein besonderes Gesetz
unterbringen können, aber gleichzeitig mit dem
Warenhandelsgesetz vorlegen müssen, mit der Bestimmung,
dass entweder beide Gesetze anzunehmen oder beide
zu verwerfen seien, denn wir kennen unsere Pappenheimer!

Aber man hat gleichwohl den Rank gefunden
— wir haben nun die verlangten Bestimmungen, können

aber nichts damit anfangen. Und darum ist die
Motion auf Revision des Gesetzes gestellt worden.

Herr Joss erklärt, die Arbeiterschaft gehöre auch
zum interessierten Publikum. Kann sich jemand von
Ihnen erinnern, dass irgendwo im Lande herum eine
öffentliche Versammlung stattgefunden hätte, in der
verlangt worden wäre, es sei ein solches Gesetz zu
erlassen? Diese Forderung ging einzig und allein vom
Gewerbeverband aus. Wenn Sie die Verhältnisse richtig

ansehen, dann werden Sie zugeben müssen, dass
die grossen Schelme alle durch die Maschen des
Gesetzes zu schlüpfen wissen, nur die armen Hausier-
fraueli werden beim Schopf genommen. Wir sind in
der glücklichen Lage, wieder ein paar Begnadigungsfälle

behandeln zu müssen, bei denen so traurige
Lebensverhältnisse an den Tag kommen, dass es einen
fast erschüttert. Es ist eine Schande, dass der Grosse
Rat sich mit solchen Dingen befassen muss, indem
Leute, sie sich nicht mehr zu erhalten in der Lage
sind, noch vor den Strafrichter kommen und der
Grosse Rat ihnen dann die Strafe erlassen muss, und
zwar wegen Bagatellsachen, die sich die Leute nur in
der letzten Not haben zuschulden kommen lassen.

So, wie die Situation heute liegt, wäre es entschieden

vorteilhafter gewesen, wenn der Regierungsrat er-
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klärt hätte: Wir nehmen die Motion entgegen. Denn
etwas anderes gibt es nicht mehr, als nun im Gesetz
die Strafsanktionen zu umschreiben, dass jede
Zweideutigkeit und jede falsche Auslegung verunmöglicht
wird; das ist das einzige, was wir noch tun können,
nachdem die Handels- und Gewerbekammer erklärt
hat: Wir lehnen Strafsanktionen in einer Verordnung
ab. Wenn aber der Wille zur Revision des Gesetzes
nicht vorhanden ist, dann wird man selbstverständlich
die verlangten Sanktionen auch nicht in die Verordnung

aufnehmen. Wenn der Herr Regierungsrat in der
Lage ist, hier eine andere Erklärung abzugeben, dann
soll es mich freuen; aber nach dem, was wir bisher in
dieser Sache erlebt haben, habe ich den Glauben hieran

verloren. Im Einverständnis mit meinem Freund
Vogel möchte ich erklären, dass wir die Motion
aufrechterhalten und dem Rat empfehlen, sie erheblich
zu erklären.

Stünzi. Ich möchte die Ausführungen meiner
Vorredner nicht durch viele Worte abschwächen, aber
doch darauf hinweisen, dass die Begründung, die Kol-
lega Vogel gegeben hat, dass man das Gesetz, selbst'
wenn es noch jung ist, revidieren solle, tatsächlich
vernünftiger ist, als dass man nun die Richter das
Gesetz will interpretieren lassen, wodurch nur, wie das
bereits festgestellt worden ist, Verwirrung angerichtet
wird. Schon dieser Grund sollte genügen, um der
Motion zuzustimmen.

Abstimmung.
Für Erheblicherklärung der Motion 54 Stimmen.

Dagegen 85 »

Herr Präsident Neuenschwan der übernimmt
wieder den Vorsitz.

Strafnaclilasssesnclie.

(Siehe Nr. 32 der Beilagen.)

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Le Grand Conseil est appelé à se
prononcer sur 31 recours en grâce, dont 22 pour
lesquels nous proposons de faire une remise totale ou
partielle des peines ou des amendes.

Il y avait divergence entre le Gouvernement et la
Commission de justice dans le cas ne 20, où cette
commission proposait de réduire la peine d'emprisonnement

à 45 jours. Je vous annonce qu'après nouvel
examen le Conseil-exécutif s'est rallié à la proposition
de la Commission de justice. Pour tous les autres cas,
il y a donc accord complet entre les deux instances.

ILadorn, Präsident der Justizkommission. Wie der
Herr Polizeidirektor soeben erwähnt hat, werden dem
Grossen Rat in einer gedruckten Vorlage 31
Begnadigungsfälle unterbreitet; in 22 Fällen beantragt die Re¬

gierung ganze oder teilweise Begnadigung, in 9 Fällen
Abweisung.

Im Falle 20, Weissmüller, konnte die Justizkommission

dem ersten Antrag des Regierungsrates, der
auf Abweisung lautete, nicht folgen. In diesem Falle
ist es weniger das Delikt als solches, das für eine
Begnadigung spricht, als vielmehr die Verhältnisse der
betreffenden Familie. Die Abweisung des Gesuches
würde darauf hinauslaufen, einer Familie die Mutter
auf die Dauer von 90 Tagen wegzunehmen; denn es
sind Kinder im jüngsten Alter da, die Familie lebt in
ausserordentlich ärmlichen Verhältnissen. Die
Kommission hat deshalb gefunden, dass mit Rücksicht auf
die Familienverhältnisse eine Reduktion der Strafe
auf 45 Tage angebracht sei. Wie der Herr
Polizeidirektor mitgeteilt hat, hat die Regierung nachträglich
dieser Herabsetzung der Strafe zugestimmt, so dass
nun in allen Fällen Uebereinstimmung zwischen der
Regierung und der Justizkommission besteht.

Präsident. Wird zu einem andern Falle das Wort
verlangt?

Salchli. Ich möchte mich zu den Fällen 7 und 8

äussern. Willemin, Célestin, Fall 7, ist wegen Schul-
unfleiss seines Sohnes zu Bussen von total 510 Fr.
verurteilt worden. Im Vortrag der Regierung sehen
Sie, dass beantragt wird, den gesamten Russenbetrag
auf 100 Fr. herabzusetzen. Aus dem Bericht der
Schulkommission geht hervor, dass es sich um einen
missratenen Burschen handelt, über den der Vater
keine Gewalt mehr habe. Es heisst weiter, dass schon
beantragt worden sei, diesen Jüngling in eine Anstalt
zu versetzen, dass aber der Regierungsstatthalter
leider dem Gesuch keine Folge gegeben habe. Es wird
nicht gesagt, ob er von sich aus das Gesuch abgewiesen
oder ob die Regierung das noch bestätigt hat. Der
Bericht sagt, der Mann sei ein armer Teufel und könne
die Busse nicht bezahlen. Auch nachdem man ihm den

Betrag auf 100 Fr. reduziert hat, muss er, der erfolglose

Schritte für eine geeignete Versorgung seines
Buben getan hat, für 10 Tage ins Gefängnis wandern. Ich
finde, in diesem Falle sollte man mit der Reduktion
noch weiter gehen, damit es dem Manne doch möglich
wird, die Busse zu bezahlen. Ich beantrage, sie auf
30 Fr. zu reduzieren.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. J'ai déjà eu l'occasion de dire à

l'une ou l'autre reprise au Grand Conseil, que la
plupart des cas d'infraction; à la loi scolaire sont constatés
dans le Jura.

Il arrive encore fréquemment que certains parents
n'envoient pas leurs enfants à l'école. Aussi estimons-
nous que le père Willemin porte une partie des

responsabilités, puisqu'il a été condamné à plusieurs
reprises, car c'est lui qui aurait dû, à la deuxième
incartade de son fils, sévir très énergiquement en le
faisant placer dans une maison d'éducation, à Son-
vilier par exemple.

Nous trouvons, dès lors, qu'en réduisant le chiffre
des amendes de 510 à 100 fr., nous montrons beaucoup
de compassion à l'égard du requérant. C'est du reste
aussi l'avis de la Direction de l'instruction publique
à laquelle nous avons soumis le cas, ainsi que celui
de 1a. Commission de justice. L'instruction primaire
est, heureusement obligatoire et gratuite; c'est une des
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seules choses que ce berger pouvait donner à ses
enfants sans qu'il lui en coûtât autre chose qu'un peu
d'énergie, de fermeté et de la bonne volonté. Ce serait,
à notre avis, une grave erreur que de réduire les
amendes à 30 fr., geste qui pourrait être interprété
comme un encouragement dans des cas analogues à
celui qui nous occupe. Nous devons, tout en nous
montrant compatissants, user d'une certaine sévérité
envers les parents, et exiger d'eux qu'il envoient leurs
enfants régulièrement à l'école.

Tels sont les motifs qui nous engagent à défendre
les propositions du Gouvernement et de la Commission

de justice.

M. Kollier. J'admets cependant, au cas particulier,
quand il s'agit de ces bergers qui habitent peut-être
à 5 ou 10 kilomètres d'une localité où leurs
enfants doivent aller à l'école régulièrement chaque jour
en parcourant des chemins souvent mauvais, avec des
descentes et des montées bien fatigantes, on doit user
de clémence vis-à-vis des pères de famille dont les
enfants manquent des écoles. Nous avons, à la
"Montagne de Diesse, presque des cas analogues à celui que
nous discutons: Les bergers du Chasserai doivent
envoyer leurs enfants à Nods, ce qui est une course très
pénible en hiver.

Pour ma part, je me demande si, obliger ces
enfants à fréquenter l'école, n'est pas un mal plutôt qu'un
bonheur. Je crois que des cas de ce genre demandent
et justifient la grâce du Grand Conseil.

Hador il, Präsident der Justizkommission. Die
Kominission stimmt in diesem Falle dem Antrag des
Regierungsrates auf Reduktion der Russe bis auf 100 Fr.
zu; ich ersuche Sie, daran festzuhalten. Das, was der
Vorredner über die Ortsverhältnisse ausführt, trifft
gerade in diesem Falle nicht zu. Ueberdies haben wir
schwierige Wegverhältnisse nicht nur im Jura,
sondern auch in allen andern Rerggegenden des Kantons.
Der Gesetzesvorschrift über unsere obligatorische
Schulzeit müssen wir Nachachtung verschaffen und
dürfen nicht zu einer largeren Auslegung der
Vorschriften beitragen.

Fell. Ich kenne den Fall nicht näher, sondern weiss
nur, was uns hier zur Kenntnis gebracht worden ist.
Aber eines muss ich nun doch sagen. So oft wir uns
hier mit solchen Regnadigungsgesuchen befassen, fällt
es mir auf, wie konsequent der Herr Polizeidirektor
Ablehnung beantragt, sobald eine weitergehende Ee-
gnadigung vorgeschlagen wird. Mir ist kein Fall
bekannt, wo er irgendwie entgegengekommen wäre, auch
wo dies angezeigt erschien. Nun hat auch der Präsident

der Justizkommission beantragt, am vorliegenden
Antrag festzuhalten; er vermag mich aber von der
Richtigkeit seines Antrages so wenig zu überzeugen,
wie der Herr Polizeidirektor. Es steht hier zu lesen,
dass die Gemeindehehörde selbst erklärt habe, der Vater

besitze keinen Einfluss mehr auf seinen Sohn; es
sei auch schon der Wille geäussert worden, diesen in
einer Anstalt unterzubringen. Wie kommt man nun
dazu, den Vater dafür verantwortlich zu machen, wenn
ihm im Restreben, seinen Sohn hesser zu erziehen,
von den Rehörden aus die Unterstützung versagt wird?
Mir scheint, man reite hier allzu sehr auf juristischen
Grundsätzen herum und lasse sich von Dingen leiten,
die mit den realen Tatsachen des Lebens gar nicht im

Einklang stehen. Ich möchte Sie dringend ersuchen,
sich von den allzu starren Formen, die hier angewendet
werden, um den Fall zu beurteilen, abzuwenden und
den wirklichen Verhältnissen Rechnung zu tragen.
Daher bitte ich Sie, dem Antrag Salchli zuzustimmen.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. Je voudrais répondre deux mots à
M. le député Fell, qui vient de vous dire que mon
argumentation dans le cas Willemin ne l'a pas convaincu,
et trouve, comment dirai-je, un peu osé de ma part
de m'opposer en principe en ce qui concerne les
recours en grâce à toutes les propositions contraires à
celles du Conseil-exécutif. M. le député, je vous prie
de croire que, moi aussi, je n'ai pas été convaincu
par votre exposé, que j'avais tort (M. Fell: Cela se
peut). J'étudie et examine tous les recours en grâce
personnellement, je les discute avec les premiers
fonctionnaires de ma direction, de sorte que quand je
soumets mes propositions au Conseil-exécutif à l'intention
de la Commission de justice et du Grand Conseil, je
crois pouvoir dire que je le fais en connaissance de
cause et que, partant, il est de mon devoir de les
défendre.

Du rêste, je pense qu'il est encore permis à un
conseiller d'Etat d'avoir une opinion bien arrêtée et je
préfère avoir la réputation d'être un peu entêté que
de passer pour une girouette.

Je répète que nous avons tenu compte dans
l'appréciation de ce cas de toutes les circonstances atténuantes

favorables à Willemin et c'est une erreur de
prétendre qu'il habite à 5 km. de Saulcy, car il est le
berger du pâturage qui se trouve à proximité
immédiate du village. De sorte qu'il n'y a aucune
analogie à faire entre la situation de Willemin et les
bergers du Chasserai, et en acceptant la proposition de
réduire les amendes tel que cela vous est, recommandé,

c'est encourager l'infraction et la récidive.

Meexu Es berührt einen in diesem Falle tatsächlich

merkwürdig, wenn man einerseits den Standpunkt
des Herrn Polizeidirektors sieht und auf der andern
Seite die Ansicht des Herrn Fell hört, die nach meiner
Auffassung menschlich durchaus begreiflich ist.
Tatsächlich liegt hier ein Fall vor, wo der Vater seinen
Ruben nicht mehr in der Hand hatte, um ihn zum
Schulbesuch zu zwingen. Es wird auch zugegeben,
dass der Vater die Mittel nicht aufbringen werde, um
die Russe und die Kosten zu bezahlen. Da wäre es
doch besser, die Rehörde würde einen solchen
Einsehen beim Kragen nehmen und in eine Anstalt stekken.

Das ist nicht geschehen, sollte aber nach meiner
Ansicht jetzt roch nachgeholt werden, statt dass man
den Vater dafür straft.

Fell. Der Herr Polizeidirektor hat, wie es scheint,
aus meinen Aeusserungen den Vorwurf herausgelesen,
dass er ohne Prüfung, ohne sich über den Tatbestand
im klaren zu sein, ein Urteil fälle. Das habe ich nicht
gesagt, sondern erklärt, es falle einem auf, wie in all
den Fällen, wo ein weitergehender Antrag aus dem
Rate kommt, einfach Ablehnung beantragt werde. Ich
bin einverstanden, dass wir nicht den Schulunfleiss
fördern dürfen. Aber man erkläre uns doch, wie hier
der Fall eigentlich ist; denn von dem allem haben wir
noch nichts Genaueres vernommen, sondern man hat
sich darauf beschränkt, zu sagen, dass all die zahl-
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reichen Klagen über Schununfleiss meist aus dem Jura
kommen, dass wir das nicht dürfen einreissen lassen,
sondern das Gesetz betreffend den obligatorischen
Schulbesuch handhaben sollen. Wenn ein umstrittener
Fall vorliegt, dann sollte man ihn doch gründlicher
darlegen und uns sagen, welche Gründe ausschlaggebend

waren für die und die Stellungnahme, statt
einfach eine bestimmte Haltung einzunehmen aus ganz
allgemeinen Gründen, die mit dem Fall selber nicht im
Zusammenhang stehen. Dass die meisten derartigen
Klagen aus dem Jura kommen, trifft zu; aber das ist
noch keine Begründung dafür, einen Vater verantwortlich

machen zu wollen für seinen Sohn, der ein Taugenichts

ist.

Salchli. Ich bedaure, dass infolge meines Antrages
der Flerr Regierungsrat nun mit einem Ratskollegen
etwas scharf zusammengestossen und böse geworden
ist. Ich habe von Anfang an erklärt, dass ich den Fall
nicht kenne, weder den Vater, noch seinen Schlingel,
habe aber meinen Antrag damit begründet, dass der
Mann doch versucht hat, den Burschen, über den er
keine Gewalt mehr besitzt, in eine Anstalt zu verbringen

und dort erziehen zu lassen, dass aber, wie hier
zu lesen steht, der Regierungsstatthalter dies abgelehnt

habe. Was sollte der Vater nun tun? Er kann den
Buben doch nicht an einer Halfter im Stall anbinden!
Der Junge ist ihm vielleicht körperlich sogar
überlegen. Weil die Behörde nicht nur unterlassen hat, den
Jüngling in einer Anstalt zu versorgen, sondern sogar
ein derartiges Gesuch des Vaters abgewiesen hat, ist
es nicht recht, dass dieser nun für 10 Tage ins
Gefängnis wandern muss; denn dass er eine Busse von
100 Fr. bezahlen kann, ist nach den geschilderten
Umständen ausgeschlossen.

Christeler. Bei diesem Anlass möchte ich doch
auf Art. 97 des Schulgesetzes hinweisen, der von den
Obliegenheiten der Schulkommission spricht und
ausdrücklich sagt: «Sie besucht wenigstens alle vier
Wochen einmal durch wenigstens zwei Mitglieder die
Schule und wohnt allen Inspektionen und Prüfungen
bei; die bezüglichen Besuche werden im Schulrodel
eingetragen. » Diesem Artikel wird sicher nicht immer
nachgelebt, und das ist ja auch nicht gerade nötig.
Aber es wäre denn doch nicht zu viel verlangt, wenn
jedes Schulkommissionsmitglied im Jahr einmal einen
Schulbesuch macht.

Wey. Auch mir ist diese Familie unbekannt. Als
ich aber den Fall las, kam mir der Gedanke: Was kann
ein Vater dafür, dass er einen Schlingel hat, den er
nun nicht mehr halten kann? Muss er denn unbedingt
dafür gestraft werden, dass er keine Macht mehr über
ihn hat? Wir wissen, dass es solche Kinder gibt, über
die man die Macht verliert, die, trotz aller Vorstellungen,

machen, was sie wollen. Da nun auch die Behörde
dem Gesuch um Versorgung in einer Anstalt nicht
entsprechen wollte, halte ich dafür, dass der Vater nicht
strafbar ist. Er kann ihn auch nicht an der Halfter in
die Schule führen, und selbst wenn das möglich wäre,
würde der Bursche dort vielleicht mehr schaden als
gewinnen. Vielleicht hat der Vater früher einmal
dafür gekonnt, dass aus dem Buben ein Schlingel
geworden ist; heute aber kann er nichts mehr dagegen
machen, wie der Bericht selber sagt. Auch ich stimme
für Reduktion der Busse.

Salchli. Ich stelle auch zum Fall 8 einen Abände-
rungsantrag. Nach dem Bericht handelt es sich um
eine alte, arme Frau, die einem Handlanger eine
Flasche Bier verkauft habe. Jedenfalls hat sie an dieser
einzigen Flasche keinen grossen Gewinn gemacht, und
nun soll sie 50 Fr. Busse bezahlen, was ihr nach dem
Bericht der städtischen Polizeidirektion nicht wohl
möglich ist. Dazu kommen ja auch noch die Kosten.
Regierung und Kommission beantragen Reduktion der
Busse auf 25 Fr. Ich beantrage Ihnen den vollständigen

Erlass. Wegen dieser einen Flasche Bier ist der
Staat gewiss nicht zu Schaden gekommen, weshalb
man dieser alten Frau die Strafe erlassen sollte. Der
Herr Polizeidirektor macht ein so freundliches Gesicht,
dass es mir scheint, er werde diesmal keine grosse
Opposition erheben. (Heiterkeit.)

Hadorn, Präsident der Justizkommission. Namens
der Kommission kann ich dem Antrag Salchli nicht
zustimmen. In jeder Session haben wir uns mit
derartigen Fällen von Widerhandlung gegen das Gesetz
über das Wirtschaftswesen zu befassen. Wir dürfen
dabei nicht ausser Acht lassen, dass der Wirtestand
mit namhaften Gebühren belastet ist und es deshalb
eine Ungerechtigkeit bedeutet, wenn man nachher Leute,

die das Gesetz übertreten haben, ohne weiteres laufen

lässt. Persönlich habe ich nichts dagegen, wenn
Sie dem Antrag Salchli zustimmen, aber namens der
Kommission kann ich Ihnen das nicht beantragen.

Friedli (Schlosswil). Ich möchte mich zum Fall 13

äussern. Dieser Zedi war viele Jahre Obermelker in
Deutschland, hat dort geheiratet und sich ein Sümmchen

Geld verdient, das er dann infolge des Krieges
verlor, so dass er schliesslich in die Schweiz
abgeschoben wurde. Es stellte sich heraus, dass Schlosswil

sein letzter Wohnsitz vor der Auswanderung
gewesen war, weshalb er dorthin gebracht wurde. Er
hat drei schulpflichtige Kinder. Da die Familie auf der
auswärtigen Armenpflege war, musste sie auf Kosten
der Armendirektion versorgt werden. Zedi hat dann
Arbeit gefunden und sich als solider Arbeiter
erwiesen, dessen Verhalten zu keinen Klagen Anlass
gab. Von seinen früheren Verurteilungen war uns
nichts bekannt. Im letzten Sommer hat er seine
Familie sozusagen allein durchgebracht; die
Armendirektion musste nur noch für den Hauszins aufkommen.

Bei uns hat man allgemein gefunden, die Strafe
sei etwas zu hoch bemessen, weshalb ich Ihnen
beantragen möchte, sie sei auf die Hälfte zu reduzieren.

M. Stauffer, directeur de la police, rapporteur du
Conseil-exécutif. On vient de vous exposer que si ce
Gottfried Zedi ne bénéficiait pas de la grâce, sa
famille tomberait à la charge de l'assistance publique.
Nous estimons que ce n'est pas un argument à
retenir, et voici pourquoi: Zedi a été condamné en 1924

pour vol d'une bicyclette à 3 mois de détention
correctionnelle, avec sursis; il avait donc l'occasion de
montrer qu'il voulait s'amender et se mieux conduire.
Mais le sursis dut être révoqué, Zedi ayant été derechef

condamné le 6 avril 1927 pour escroquerie à

deux mois de maison de correction. Du reste, il a
encore d'autres méfaits à son actif, car déjà en 1900, il
fut condamné deux fois pour escroquerie; son casier
judiciaire est donc loin d'être vierge.
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Dans ces circonstances, vous devez comprendre
que nous ne pouvons pas nous rallier à la proposition
qu'on vient de vous faire, mais qu'au contraire, nous
vous en proposons le rejet.

Hadorn, Präsident der Justizkommission. Ich muss
auch diesem Antrag entgegentreten. Auch ohne dass
man die Akten näher studiert, ist aus dem gedruckten
Bericht ersichtlich, dass es sich um einen rückfälligen
Burschen handelt. Wer aber das Dossier etwas
genauer angesehen hat, der kam zur Einsicht, dass der
Fall sich wirklich nicht zur Begnadigung eignet. Der
Mann ist moralisch defekt; er sucht auch in anderer
Beziehung zu gaunern, man kann es nicht anders nennen.

Eine Begnadigung ist hier absolut nicht gerechtfertigt;

ich ersuche Sie unbedingt um Abweisung dos
Antrages.

Luterbacher. Ich kenne den Fall absolut nicht.
Aber nach dem, was im Bericht steht und was man uns
hier noch mitteilt, finde ich, dass ein solcher Mann
nicht begnadigt werden kann. Wozu zeigt man denn
sonst die Leute an und hat viele Kosten mit den
Gerichten usw., wenn man sie nachher doch freisprechen
will? Wir können mit diesen Begnadigungen nicht zu
weit gehen, weshalb ich Ihnen Ablehnung des Antrages
empfehle.

Abstimmung.
Fall 7 (Willemin Célestin):

Für den Antrag Salchli 67 Stimmen.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 44 »

Fall 8 (Wittwer Rosina):
Für den Antrag Salchli 71 Stimmen.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 31 »

Fall 13 (Zedi Gottfried):
Für den Antrag Friedli 8 Stimmen.
Für den Antrag der vorberatenden

Behörden 86 »

Die übrigen Strafnachlassgesuche werden
stillschweigend nach den übereinstimmenden Anträgen
des Regierungsrates und der Justizkommission
erledigt.

Kiiibür^eiunirs^esticlte.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der
Justizkommission wird den nachgenannten Personen,
welche sich über ihre Handlungsfähigkeit, den Genuss
eines guten Leumundes, sowie über günstige
Vermögens- und Erwerbsverhältnisse ausgewiesen haben,
auf ihr Ansuchen hin, bei 82 in Betracht fallenden
Stimmen, absolutes Mehr 42 Stimmen, das bernische
Kantonsbürgerrecht und das Bürgerrecht der
nachbezeichneten Gemeinden mit 62—68 Stimmen erteilt,
in dem Sinne jedoch, dass die Einbürgerung erst mit
der Zustellung der Einbürgerungsurkunden in
Wirksamkeit tritt:

1. Joseph Gilbert Braichet, von Monthursain,
Frankreich, geb. 27. Juni 1904, Landwirt in Soubey,
ledig, welchem die gemischte Gemeinde Montenol das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

2. Jakob Robert Schütz, von Mundelfingen,
Baden, geb. 13. September 1903, Kaufmann in Bern, ledig,
welchem die Einwohnergemeinde Bern das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

3. Adolf Paulus, von Bröckingen, Württemberg,
geh. 19. Juli 1882, Gasmeister in Burgdorf, Ehemann
der Elisabeth Marie geb. Kargus, geb. 1892, Vater eines
minderjährigen Sohnes, welchem die Einwohnergemeinde

Burgdorf das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

4. Charles Pierre Bergonzo, von Lombardore,
Italien, geb. 29. August 1903, Atelierchef in Moutier,
ledig, welchem die Einwohnergemeinde Moutier das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

5. Max Lauter jung, von Solingen, Preussen,
geb. 7. November 1880, Cartonnage-Vorarbeiter in
Thun, Ehemann der Emma geb. Binggeli, geb. 1884,
Vater von 4 minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Thun das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

6. Carlo C o m o 11 i, von Brenno-Useria, Italien, geb.
25. August 1887, Maurermeister in Delsberg, ledig,
welchem die Einwohnergemeinde Delsberg das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

7. Richard Edmond Ernst, von Dresden, Sachsen,
geb. den 18. November 1881, Typograph in Delsberg,
Ehemann der Julie Christine geb. Parrat, geb. 1885,
Vater von 2 minderjährigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Delsberg das Gemeindebürgerrecht
zugesichert ha:.

8. Henri Otto Bono, von Agliè, Italien, geb. den
2. November 1894, Elektriker in St. Ursanne, Ehemann
der Mélanie Augustine Léonie Judith geb. Dominé,
geb. 1893, Vater von 2 minderjährigen Kindern,
welchem die gemischte Gemeinde St. Ursanne das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

9. Karl Christ, von Neudorf, Elsass, geb. 12.
Dezember 1906, Fuhrknecht in Adelboden, ledig,
welchem die gemischte Gemeinde Adelboden das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

10. Hans L ö f f 1 e r, von Stetten am kalten Markt,
Baden, geb. 31. August 1907, Volontär in Pleujouse,
welchem die Bürgergemeinde Pleujouse das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

11. François Joseph Marie Vallet, von Marnaz,
Hochsavoyen, geb. 11. Juli 1880, Uhrenarbeiter in Biel,
Ehemann der Josephine Anaïse geb. Faigat, geb. 1875,
Vater eines minderjährigen Sohnes, welchem die
Einwohnergemeinde Biel das Gemeindebürgerrecht
zugesichert hat.

12. Fernando Henrico D a v o 1 i, von Beggio Emilia,
Italien, geb. 6. Januar 1901, Mechaniker in Biel, ledig,
welchem die Einwohnergemeinde Biel das
Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.

13. Paul Willy B a r t h e 1, von Mulda, Sachsen, geb.
22. Mai 1884, Koch in Oberburg, Ehemann der
Rosette geb. Roth, geb. 1889, Vater eines minderjährigen
Sohnes, welchem die Einwohnergemeinde Oberburg
das Gemeindebürgerrecht zugesichert hat.



(16. November 1927.) 545

14. Wilhelm Welsch, von Kirweiler, Elsass, geb.
20. Oktober 1906, Schmied in Burgdorf, welchem die
Einwohnergemeinde Burgdorf das Gemeindebürgerrecht

zugesichert hat.

15. Antonio Lucio Buoite, von Auronzo, Italien,
geb. 24. April 1877, Bauarbeiter in Biel, Ehemann der
Maria Magdalena geb. Agnoli, geb. 1884, Vater von 5

minderjährigen Kindern, welchem die Einwohner -

gemeinde Biel das Gemein debürgerrecht zugesichert
hat.

Dekret
betreffend

die Schulgelder an den kantonalen tecbuiscken Schulen.

(Siehe Nr. 28 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des

Regierungsrates. Die Schulgelder an unsern beiden
kantonalen technischen Anstalten sind geregelt: für Burgdorf

durch Dekret vom 7. September 1891, in § 7, und
für Biel durch Dekret vom 23. November 1909, in § 11.
Die Schulgelder sind bei beiden Anstalten seit der
Regelung in den Dekreten von 1891 und 1909 immer gleich
geblieben, während die Ausgaben der beiden Schulanstalten

sich stark vermehrt haben; diejenigen von Burgdorf

haben sich seit 1891 verdreifacht, diejenigen von
Biel seit der Uebernahme des Technikums durch den
Staat verdoppelt. Da scheint der Moment gekommen
zu sein, um die Frage der Schulgelder zu ventilieren
und zu untersuchen, wie eine Anpassung einerseits an
die vermehrten Aufwendungen, anderseits an die
heutigen Geldwertverhältnisse gesucht werden muss. Es
ist ja unsere Pflicht, überall, wo man vermehrte
Ausgaben hat, auch nach Mehreinnahmen zu suchen.

In der Regierung wurde einstimmig beschlossen,
an diesen Schulgeldern eine gewisse Korrektur
vorzunehmen; denn sie machen an unsern bernischen
Techniken nicht einmal die Hälfte dessen aus, was das
Technikum in Winterthur von seinen Schülern
verlangt. Im Entwurf finden Sie unsere Anträge. Sie werden

einen Mehrertrag von rund 30,000 Fr. an beiden
Schulanstalten zusammen einbringen.

In Anbetracht der vorgerückten Zeit möchte ich
keine lange Begründung der einzelnen Ansätze geben,
sondern Ihnen beantragen, auf den Dekretsentwurf
einzutreten.

M. Bueche, rapporteur de la Commission
d'économie publique. Permettez-moi de vous recommander
l'entrée en matière sur le décret portant augmentation
des écolages aux écoles techniques cantonales.

Depuis l'organisation de ces écoles, deux d'entre
elles, le technicum de Bienne et celui de Berthoud,
ont vu leurs frais d'exploitation annuels augmenter
dans de très fortes proportions. Ils ont triplé depuis
la création de ces établissements. Par contre, les
écolages sont pour ainsi dire restés les mêmes. A Bienne,
par exemple, ils ont diminué depuis la création de
l'école, de sorte qu'ils ne sont plus en proportion avec

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conse:

les frais d'exploitation de cet établissement. La
Commission d'économie publique comprend donc parfaitement

les raisons de la Direction de l'intérieur qui
cherche à mettre ces écolages en harmonie avec les

prix et frais d'exploitation actuels, ceci surtout
ensuite de la dépréciation de l'argent et de l'augmentation

du coût de la vie. En outre, les écolages actuels
ne sont plus en proportion avec ceux payés ailleurs.
Le canton de Zurich, par exemple, a élevé, en 1921,
les écolages du technicum de Winterthour, de 83%.
Les taux que vous propose actuellement la Direction
de l'intérieur, ne vont pas si loin; ils constituent une
augmentation de 100% sur ce que l'on paie actuellement,

c'est-à-dire 50 fr. au lieu de 25 fr. semestriellement

pour les Suisses jusqu'ici. Vous verrez du reste
le détail dans la discussion des articles, de sorte que,
pour ma part, au nom de la commission, je ne puis que
vous recommander l'entrée en matière sur le projet
présenté par la Direction de l'intérieur.

Meier. Ich möchte Ihnen ebenfalls Eintreten
empfehlen. Sie sehen aus der Vorlage, dass die Gebühren
für Kantonsbürger und für Ausserkantonale eine
gewisse Abstufung erfahren haben.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen Kenntnis
geben von einer Erklärung, die ich heute von der
Direktion des Technikums Biel erhalten habe, auch wenn
sie nur indirekt mit dieser Gebührenordnung im
Zusammenhang steht. Nach diesem Bericht ist der Kanton

Tessin gegenwärtig daran, ein Gesetz auszuarbeiten,

worin er gewisse Bestimmungen über die
Diplomierung, speziell der Architekten, aufstellt. Er ordnet
darin den Schutz des Architektentitels, und zwar
erstens einmal des Hochschularchitekten oder, wie wir
in der Schweiz sagen, des Architekten der Eidgenössischen

Technischen Hochschule, und sodann auch
denjenigen der sogenannten Technikumsarchitekten.
Nun hat unsere Direktion des Innern konstatiert, dass
die Diplome, die die schweizerischen Techniken
ausstellen, von der tessinischen Regierung nicht mehr
anerkannt und nicht mehr den Ausweisen der italienischen

Schulen, also denen der sogenannten Akademien,
die sogar weniger Semester aufweisen als unsere
schweizerischen Techniken, gleichgestellt werden. Das
mahnt zum Aufsehen, weshalb ich Veranlassung
genommen habe, dies der Direktion des Innern zur Kenntnis

zu bringen. Ich möchte unsern Herrn Direktor des
Innern dringend bitten, sich mit demjenigen des Kantons

Tessin in Verbindung zu setzen; denn diese
Angelegenheit ist für die schweizerischen Techniken,
besonders auch die beiden bernischen, von Bedeutung.
In Biel waren von jeher eine Reihe von Tessinern,
speziell Architekten, in der Anstalt, die sich heute in
angesehener Stellung im Tessin befinden und sich
gegen die geplante Neuordnung wehren. Sie haben sich
auch an das Technikum Biel gewendet mit der Bitte
um Intervention. Ich komme diesem Auftrag hienrit,
nach und möchte an Herrn Regierungsrat Joss das
Ersuchen richten, mit der tessinischen Regierimg in dieser

Sache Fühlung zu nehmen.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte vorweg die Angelegenheit
erledigen, die Herr Grossrat Dr. Meier als Präsident der
Aufsichtskommission des Technikums Biel aufgegriffen

hat. Die beiden technischen Schulen des Kantons
Bern werden, gleich wie das Technikum Winterthur

[. 1927. 133
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und dasjenige in der französischen Schweiz, durch
Gemeinden, der Kantone und Bund subventioniert.
Der Bund hat infolgedessen auch eine gewisse
Verpflichtung, die an diesen Techniken ausgestellten
Diplome zu schützen und ihnen wenigstens auf dem
Gebiet der Eidgenossenschaft Geltung zu verschaffen.

Ich möchte Herrn Grossrat Meier nun bitten, mir
diese Angelegenheit zu überlassen. Wir werden so
vorgehen, dass wir an das eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement gelangen und von ihm verlangen
werden, dass den an unsern kantonalen, mit Hilfe des
Bundes geführten Schulen erteilten Ausweisen überall
in der Schweiz Geltung verschafft wird. Es ist
bedauerlich, zu sehen, dass das geschilderte Bestreben
von Süden her sich auch im Tessin bemerkbar macht;
ich glaube aber, dass es uns gelingen wird, diese
Gefahr abzulenken. Ich kann mir wenigstens nicht
vorsteilen, dass das Volkswirtschaftsdepartement solche
Separatmassnahmen eines Kantons gutheissen würde.

Anders ist es mit der Beurteilung der Diplome
unserer Eidgenössischen Technischen Hochschule in
Italien. Nach neuester Praxis sollen diese Diplome in
Italien neben den von Italien ausgestellten keine Geltung
mehr haben, wodurch wahrscheinlich die Leute, die
bei uns ihre Prüfungen abgelegt haben, gezwungen
werden sollen, zur Erwerbung des italienischen
Diploms auch dort noch ein Examen zu bestehen. Da
haben wir allerdings keinen Einfluss.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
§ I-

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. In § 1 werden die Schulgelder festgesetzt

für die Schüler an den technischen und den
Verkehrsabteilungen, also den Abteilungen mit
Mittelschulcharakter. Wir folgen dem Beispiel von Zürich,
indem wir vier Stufen machen. Die erste besteht aus
Kantonsbürgern und Schweizern anderer Kantone, die
im Kanton Bern steuerpflichtig sind, und hat 50 Fr.
halbjährlich zu bezahlen. In der Beratung durch die
Staatswirtschaftskommission hat man den Ausdruck
«steuerpflichtig» ersetzt durch die Fassung «die oder
deren gesetzliche Vertreter im Kanton Bern Wohnsitz
haben». Wir glauben, dass diese Lösung vor dem Bund
besser standhalten wird.

Unter Ziffer 2 heisst es dann analog: «für Kantonsbürger

und Schweizerbürger anderer Kantone, die oder
deren gesetzliche Vertreter nicht im Kanton Bern
Wohnsitz haben, 75 Fr.»

Ziffer 3 lautet in Analogie zu Ziffer 1: «für
Ausländer, die oder deren gesetzliche Vertreter im Kanton

Bern Wohnsitz haben, 100 Fr.» Und Ziffer 4 endlich

lautet analog der Ziffer 2: «für Ausländer, die
oder deren gesetzliche Vertreter im Kanton Bern nicht
Wohnsitz haben, 150 Fr. »

Es wird ohne weiteres klar sein, dass innert diesen
vier Gruppen eine Abstufung vorgenommen wird. Ueber
die Höhe der Ansätze nur folgendes: Man hat die
Aufsichtskommissionen der beiden Anstalten um ihre
Meinungen gefragt. Im Prinzip waren beide mit einer
Erhöhung der Schulgelder einverstanden; im Ausmass

dagegen gingen sie nicht so weit, wie wir es Ihnen
nun beantragen. Beide Anstalten haben sich zuerst
verständigt und einen gemeinsamen Vorschlag
eingebracht. Ich hätte es fast lieber gesehen, wenn sie
getrennt vorgegangen wären. Für Schweizerbürger schlugen

sie eine Erhöhung von 25 auf 35 Fr. vor, während
in Winterthur pro Semester 55 Fr. bezahlt werden müssen.

Für die zweite Gruppe, Ausländer, schlugen sie
eine Erhöhung auf 60 Fr. vor, wo wir nun 75 Fr.
beantragen.

M. Bueche, rapporteur de la Commission
d'économie publique. L'art. 1er du texte de la Direction de
l'intérieur prévoit quatre catégories pour les écolages:
1. Pour les Bernois et Suisses d'autres cantons soumis

à l'impôt dans le canton de Berne, 50 fr.
2. Pour les Suisses d'autres cantons non soumis à

l'impôt bernois, 75 fr.
3. Pour les étrangers soumis à l'impôt bernois, 100 fr.
4. Pour les étrangers non soumis à l'impôt bernois,

150 fr.
La Commission d'économie publique, comme vient

de vous dire M. le rapporteur du Conseil d'Etat, a
modifié quelque peu cette notion de soumission à l'impôt
— nouvelle pour nous, et qui était basée sur la
pratique en usage dans le canton de Zurich — en
demandant qu'on ramène plutôt les taux des différentes
catégories à la notion du domicile des élèves et de
leurs représentants; elle propose de remplacer les
mots « soumis à l'impôt dans le canton de Berne » par
ceux-ci: «domiciliés eux ou leurs représentants légaux
dans le canton de Berne. »

Au chiffre 1, on dirait ainsi: «50 fr. pour Bernois
ou Suisses d'autres cantons domiciliés dans le canton
de Berne, eux, ou leurs représentants légaux. »

Au chiffre 2: «75 fr. pour Bernois et Suisses d'autres

cantons, non domiciliés dans le canton. »

Au chiffre 3: «100 fr. pour les étrangers ou leurs
représentants domiciliés dans le canton de Berne. »

Au chiffre 4: «150 fr. pour les étrangers qui n'ont
pas de domicile dans le canton.»

Ces chiffres sont équivalents à peu de chose près
à ceux perçus au technicum de Winterthour: 55 fr.
pour les Suisses et 65 fr. pour les étrangers.

Salchli. Ich entdecke in der Einleitung dieses § 1

ein Monstrum von Satz. Er mag der Amtssprache des
Kantons Bern entsprechen, aber schön ist er jedenfalls
nicht. Sollte man nicht einfach sagen: «An den
technischen Schulen und ihren Verkehrsabteilungen»? Das
scheint mir um so eher angezeigt, als es nachher
immer noch viermal heisst: «die oder deren».

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Diese Fassung kann man ohne weiteres
akzeptieren.

Angenommen nach den Anträgen Joss und Salchli.

Beschluss :

§ 1. An den technischen Schulen und ihren
Verkehrsabteilungen beträgt das Schulgeld pro
Halbjahr:
1. für Kantonsbürger und Schweizerbürger

anderer Kantone, die oder deren gesetzliche
Vertreter im Kanton Bern Wohnsitz haben, 50 Fr.;
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2. für Kantonsbürger und Schweizerbürger
anderer Kantone, die oder deren gesetzliche
Vertreter nicht im Kanton Bern Wohnsitz haben,
75 Fr.;

3. für Ausländer, die oder deren gesetzliche
Vertreter im Kanton Bern Wohnsitz haben, 100 Fr.;

4. für Ausländer, die oder deren gesetzliche
Vertreter nicht im Kanton Bern Wohnsitz haben,
150 Fr.

§ 2.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier werden die Schulgelder für die
gewerblichen Abteilungen geordnet; es betrifft das
also einzig das Technikum Biel, und zwar dessen
Kunstgewerbeschule, die Schule für Kleinmechaniker,
sowie die Uhrmacherschule. Es sind hier die gleichen
vier Klassen aufgeführt wie in § 1, und Schulgelder
vorgesehen von 30, 45, 60 und 200 Fr. Die letzte
Kategorie betrifft also Ausländer, die nicht in der Schweiz
Wohnsitz haben, hauptsächlich Leute, die unsere
Uhrmacherschule besuchen. Wir haben alle Ursache, für
diese Schüler erschwerende Bedingungen aufzustellen,
damit die Uhrmacherei uns von den Ausländern nicht
allzu leicht abgeguckt werden kann.

In der Staatswirtschaftskommission ist von Herrn
Bucher ein weiterer Gedanke aufgegriffen worden. Wir hatten

es unterlassen, im Dekretsentwurf bestimmte
Ermässigungen auf den Schulgeldern zu erwähnen, im Glauben,

es werde genügen, wenn man in den bisherigen
Dekreten die bezügliche Bestimmung stehen lasse. Ich
habe mich aber dann gerne der Auffassung angeschlossen,

dass es besser sei, diese Frage auch gleich im
vorliegenden Dekret aufzunehmen. Es müsste also ein
neuer § 3 aufgenommen werden, in welchem die Frage
der Ermässigung der Schulgelder für Dürftige geregelt
wird.

Vorerst aber muss bei § 2 noch ein Nachsatz
aufgenommen werden, um Klarheit darüber zu schaffen,
was man eigentlich unter «Wohnsitz» versteht; es ist
namentlich die Finanzdirektion, die diese genaue
Feststellung wünscht. Die Staatswirtschaftskommission hat
sich damit einverstanden erklärt, einen Nachsatz
beizufügen, der lauten soll: «Unter Wohnsitz ist immer
der zivilrechtliche Wohnsitz verstanden», dies im
Unterschied zum polizeilichen Wohnsitz. Dieser Nachsatz

gilt für die §§ 1 und 2.

M. Bueche, rapporteur de la Commission
d'économie publique. Nous retrouvons de nouveau ici les
quatre catégories d'élèves et d'auditeurs prévus dans
l'article premier, c'est-à-dire «Bernois ou Suisses
domiciliés dans le canton», qui paieront 30 fr. dans les
divisions d'arts et métiers du technicum de Bienne
(écoles d'art industriel, de petite mécanique et
d'horlogerie), par semestre.

Au chiffre 2, pour «Bernois et Suisses d'autres
cantons non domiciliés dans le canton ou leurs
représentants légaux», il est prévu la finance de 45 fr.

Vous remarquerez que ces écolages sont inférieurs
à ceux des autres divisions. Oh a tenu compte du fait
que dans ces divisions les élèves font un apprentissage
de mécanique et d'horlogerie. Ils font leur apprentissage

complet, il est vrai, mais ils produisent en
revanche des machines et des outils qui, revendus, cré¬

ent une certaine recette à nos écoles techniques; de
sorte qu'il a paru juste d'établir une différence d'éco-
lage entre les élèves qui ne font qu'émarger aux
dépenses de nos écoles techniques et ceux qui, en
revanche, produisent quelque chose de tangible et dont
les travaux procurent une certaine recette au canton
et à l'école même.

Aux chiffres 3 et 4, «étrangers domiciliés, ou
étrangers non domiciliés, on a porté le chiffre de l'é-
colage à 60 fr., respectivement 100 fr., sauf pour l'é-
oole d'horlogerie, où le chiffre de 100 fr. pour étrangers
non domiciliés dans le canton a été porté à 200 fr.
pour les élèves de cette division. On se plaint depuis
un certain nombre d'années de la concurrence que les
horlogers étrangers font à notre pays, de sorte qu'il
était tout indiqué de ne pas admettre les étrangers
aussi facilement à la division d'horlogerie qu'aux
autres divisions, afin de ne pas favoriser la concurrence
étrangère.

Dans le dernier alinéa, et ceci est nouveau, on
précise la notion de domicile, en s'en référant aux
prescriptions du Code civil suisse.

Angenommen nach Antrag Joss.

Beschluss :

§ 2. An den gewerblichen Abteilungen des
Technikums in Biel (Kunstgewerbeschule, Schule
für Kleinmechaniker und Uhrmacherschule)
beträgt das Schulgeld pro Halbjahr:
1. für Kantonsbürger und Schweizerbürger

anderer Kantone, die oder deren gesetzliche
Vertreter im Kanton Bern Wohnsitz haben, 30 Fr.;

2. für Kantonsbürger und Schweizerbürger an¬
derer Kantone, die oder deren gesetzliche
Vertreter nicht im Kanton Bern Wohnsitz haben,
45 Fr.;

3. für Ausländer, die oder deren gesetzliche
Vertreter im Kanton Bern Wohnsitz haben, 60 Fr.;

4. für Ausländer, die oder deren gesetzliche
Vertreter nicht im Kanton Bern Wohnsitz haben,
200 Fr.
Unter «Wohnsitz» ist in § 1 und 2 immer der

zivilrechtliche Wohnsitz verstanden.

§ 3 (neu).

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des
Regierungsrates. Als neuer § 3 wäre folgende Bestimmung

aufzunehmen : « Schülern und Hospitanten, welche

sich über Dürftigkeit ausweisen, kann das Schulgeld

auf Antrag der Aufsichtskommission durch die
Direktion des' Innern ganz oder teilweise erlassen werden.

» Bis jetzt waren es die Aufsichtskommissionen,
die über diese Frage zu entscheiden hatten. Es hat
sich dann aber an den beiden Techniken ein ungleicher
Zustand herausgestellt. Wenn man nunmehr das
Antragsrecht den Aufsichtskommissionen zuweist, während

die Direktion des Innern den Entscheid zu fällen
hat, stellt man den gleichen Zustand her wie bei den
landwirtschaftlichen Schulen, wo ebenfalls die
Kommissionen ihre Anträge stellen und die
Landwirtschaftsdirektion entscheidet.

Ein zweites Alinea würde lauten : « Stipendien werden

nach Massgabe des vorhandenen Voranschlages
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auf den Antrag der Aufsichtskommissionen vom
Regierungsrat vergeben. » Ras ist der Zustand, wie er
heute schon besteht.

M. Bueche, rapporteur de la Commission
d'économie publique. A l'article 3, nouveau, il a été intercalé,

à la demande de la Commission d'économie
publique, une nouvelle disposition.

La Direction de l'intérieur, aux termes de cet
article, pourra faire remise entière ou partielle de l'éco-
lage aux élèves ou auditeurs qui justifieront de leur
indigence. Ceci ensuite de réclamations faites. On
trouvait que les nouveaux éoolages fixés étaient peut-
être un peu élevés dans l'une ou l'autre de nos
divisions techniques. En outre, d'après une disposition
existant déjà dans les décrets de fondation des écoles
techniques de Bienne et de Berthoud, des bourses
seront délivrées par le Conseil-exécutif, sur la proposition

de la Commission de surveillance et dans les
limites du budget annuel de l'Etat. Actuellement, ce
sont, ou la Direction de l'intérieur, ou les Commissions
de surveillance qui statuent sur la remise des bourses
ou des éoolages. Il faut unifier et introduire la même
pratique à nos deux écoles techniques; c'est pourquoi
nous proposons que ce soit le Conseil-exécutif qui
alloue les bourses d'étude à l'avenir.

Angenommen nach Antrag Joss.

Beschluss :

§ 3. Schülern und Hospitanten, welche sich
über Dürftigkeit ausweisen, kann das Schulgeld
auf Antrag der Aufsichtskommission durch die
Direktion des Innern ganz oder teilweise erlassen
werden

Stipendien werden nach Massgabe des
vorhandenen Voranschlages auf den Antrag der
Aufsichtskommissionen vom Regierungsrat vergeben.

§4.
Angenommen.

Beschluss:

§ 4. Die Besucher einzelner Unterrichtsfächer
(Hospitanten) bezahlen für die wöchentliche
Unterrichtsstunde 5 Fr. im Semester, wenn sie
Schweizerbürger, und 10 Fr., wenn sie Ausländer
sind, jedoch per Halbjahr nicht mehr, als das
ordentliche Schulgeld für sie ausmachen würde.

§5.
Angenommen.

Beschluss :

§ 5. Im Schulgeld ist der Beitrag an die
Versicherung gegen Unfall inbegriffen.

§6.
Angenommen.

Beschluss :

Sammlungen, Entschädigungen für die Benützung
der Laboratorien und die Prüfungs- und
Zeugnisgebühren werden vom Regierungsrat festgesetzt.

§7-
Angenommen.

Beschluss:

§ 7. Das Schulgeld für vorübergehende Fach-
und Spezialkurse wird jeweilen von der
Aufsichtskommission der Anstalt, mit Vorbehalt der
Genehmigung durch die Direktion des Innern,
festgesetzt.

§8-
Angenommen.

Beschluss :

§ 8. Dieses Dekret tritt am 1. April 1928 in
Kraft. Durch dasselbe werden die bisher geltenden

Bestimmungen über die Schulgelder an den
kantonalen Techniken in Burgdorf und Biel
aufgehoben, speziell der § 11 des Dekretes vom
17. November 1909 betreffend die Uebernahme
des Technikums Biel durch den Staat.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss:

Dekret
betreffend

die Schulgelder an den kantonalen technischen
Schulen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf § 8 des Gesetzes vom 26. Oktober
1890 über Errichtung einer kantonalen Gewerbeschule

und Art. 10 des Gesetzes vom 31. Januar
1909 über die kantonalen technischen Schulen,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Dekretsentwurfes Einstimmigkeit.

Schluss der Sitzung um 5 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

§ 6. Die von den Schülern zu bezahlenden
Einschreibegebühren, Beiträge zur Vermehrung der
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Kreisschreiben Fünfte Sitzung.
an die

Mitglieder des Grossen Rates.
Montag den 21. November 1927,

nachmittags Uhr.

Bern, den 16. November 1927.
Vorsitzender: Präsident Neuenschwander.

Herr Grossrat!

Die ordentliche Wintersession des Grossen Rates
wird Montag, den 21. November fortgesetzt, um
nachmittags 27* Uhr. Für die Sitzung vom Montag wird
aufgestellt die folgende

Geschäftsliste :

1. Mitteilung des Ergebnisses der Volksabstimmung
vom 30. Oktober 1927.

2. Antwort des Regierungsrates auf die einfache An¬
frage Bratschi.

3. Beschluss betreffend Reorganisation des Verwal¬
tungsgerichtes.

4. Direktionsgeschäfte.
5. Interpellation Gnägi betreffend Verwendung der

Automobilsteuer.
6. Voranschlag 1928.

Mit Hochschätzung!

Der Namensaufruf verzeigt 199 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 25 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Ackermann, von Almen,
Balmer, Bürki, Choulat, Fankhauser, Gobat, Gosteli,
Grossenbacher, Hiltbrunner, Indermühle (Bern), Lört-
scher, Maître, Monnier (Tramelan), Reichenbach,
Steinmann, Waegeli; ohne Entschuldigung abwesend
sind die Herren: Aeschlimann, Amstutz, Brahier, Cho-
pard, Luterbacher, Lüthi (Biel), Osterwalder, Varé.

Präsident. Ich muss Ihnen mitteilen, dass wir
genötigt sind, an der gedruckt mitgeteilten Traktandenliste

eine Aenderung eintreten zu lassen. Auf Wunsch
des Herrn Baudirektors und im Einverständnis mit dem
Herrn Interpellanten soll die Behandlung der Interpellation

Gnägi bis nach Erledigung des Automobildekretes
verschoben werden. Infolge Abwesenheit des Herrn
Landwirtschaftsdirektors können ferner die Geschäfte
der Landwirtschaftsdirektion nicht behandelt werden.
Wir werden diese Geschäfte nächsten Mittwoch
behandeln, wenn die Fraktionen dazu Stellung genommen
haben.

Der Grossratspräsident:
Gl. Neuenschwander.

Eingegangen ist folgende

Interpellation:

1st der Regierungsrat in der Lage, über
Unregelmässigkeiten in der Abgabe verbilligter Futtermittel
in der Gemeinde Brienzwiler Auskunft zu erteilen? —
Ebenso über anbegehrte Untersuchungen über den
finanziellen Abschluss vorgenommener Strassenbauten
in der gleichen Gemeinde?

Bern, den 16. November 1927.

Unterzeichner : F1 ü c k.

Geht an die Regierung.

139*
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Tagesordnung :

Grosser Rat; Ersatz.

An Stelle des demissionierenden Herrn Imobersteg
in Zweisimmen tritt neu in den Rat ein:

Herr Emil von Känel, Landwirt in Lenk.

Herr von Känel leistet den verfassungsmässigen
Eid.

Ergebais der kantonalen Volksabstimmung

vom 30. Oktober 1927.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach derselbe,
nach Zusammenstellung der Protokolle über die
Volksabstimmung vom 30. Oktober 1927, beurkundet:

Ras Gesetz betreffend Abänderung und Ergänzung
des Gesetzes vom 1. März 1914 über die kantonale

Versicherung der Gebäude gegen Feuersgefahr

(Elementarschaden) ist mit 24,482 gegen
7350 Stimmen angenommen worden; die Zahl der leeren

Stimmen betrug 386, die der ungültigen 39.

Das Gesetz betreffend die Revision des Gesetzes
über die Tierseuchenkasse vom 22. Mai 1921
ist mit 24,072 gegen 7404 Stimmen angenommen worden;

die Zahl der leeren Stimmen betrug 711, die der
ungültigen 50.

Von den 185,163 in kantonalen Angelegenheiten
stimmberechtigten Bürgern sind 32,700 an die Urne
gegangen.

Gegen diese Abstimmungsergebnisse sind keine
Einsprachen eingelangt. Sie sind dem Grossen Rate
in Ausführung des Dekretes vom 10. Mai 1921 zur
Kenntnis zu bringen und im Amtsblatt öffentlich
bekannt zu machen.

* *
*

Nach der diesem Protokollauszug beigegebenen
Zusammenstellung gestaltet sich das Abstimmungsergebnis

in den einzelnen Amtsbezirken wie folgt:

1
Amtsbezirke

Zahl der

Stimmberechtigten

Gesetz über die Versicherang der Gebäude

gegen Feuersgefahr
Gesetz über die Tierseuchenkasse

Annehmende Verwerfende Leerund ungültig Annehmende Verwerfende I Leer undungültig

Aarberg 5,037 934 153 7 920 157 17

Aarwangen 7,875 1,374 447 27 1,311 476 62
Bern 38,283 3,050 427 20 3,035 416 50
Biel 10,308 634 51 9 596 73 27
Büren 3,753 467 81 5 449 99 9
Burgdorf 8,912 2,098 571 96 1,963 648 153
Courtelary 6,859 680 232 24 622 265 40
Delsberg 5,063 1,034 500 39 1,032 473 55
Erlach 1,972 268 88 4 253 95 8
Fraubrunnen 4,177 741 125 1 737 115 15
Freibergen 2,522 465 238 7 467 244 12
Frutigen 3,492 697 143 6 693 146 7

Interlaken 7,955 1,250 263 17 1,163 314 46
Konolfingen 8,465 1,352 371 30 1,358 363 36
Laufen 2,422 234 101 5 239 92 6
Laupen 2,487 347 154 7 373 130 5
Münster 6,309 642 310 10 599 334 24
Neuenstadt 1,123 106 42 1 106 42 1

Nidau 4,162 755 89 10 733 102 19
Oberhasli 1,995 355 60 3 343 63 13
Pruntrut 6,616 647 530 16 637 516 29
Saanen 1,521 270 71 8 283 53 11
Schwarzenburg 2,644 273 226 5 301 197 5
Seftigen 5,611 748 273 10 797 225 11
Signau 6,612 728 410 12 697 437 23
Obersimmenthal 2,098 411 129 3 443 95 5
Niedersimmenthal 3,566 597 158 13 624 138 7

Thun 11,583 1,666 456 7 1,607 479 41
Trachselwald 6,738 1,031 404 12 1,066 370 12
Wangen 5,003 628 247 11 625 247 12

Militär — — — — — — —
Zusammen 185,163 24,482 7,350 425 24,072 7,404 761
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Antwort des Resieriin^srates auf die einfache Anfrage
Bratschi (Bern).

(Siehe Seite 511 hievor.)

I.

Herr Grossrat Bratschi hat in der Sitzung des Grossen

Rates vom 10. November 1927 bei der Beratung
des Art. 22 des Gesetzes über Jagd- und Vogelschutz
der Auffassung Ausdruck gegeben, der Regierungsrat
sollte auf den Zeitpunkt der Volksabstimmung über
das Gesetz den Entwurf zum Dekret über die Verwendung

des aus den staatlichen Jagdpachteinnahmen ge-
äufneten Krankenversicherungsfonds bekanntgeben.

Am gleichen Tag hat Herr Grossrat Bratschi folgende
kleine Anfrage eingereicht:
« Ist der Regierungsrat bereit, bei Erlass des im

Art. 22 des Gesetzes über Jagd- und Vogelschutz
vorgesehenen Dekretes über den Fonds zur Förderung
des Krankenkassenwesens folgende Gesichtspunkte zu
beobachten:

1. Der Fonds findet Verwendung für alle vom Bund
anerkannten Krankenkassen, die ihren Sitz im Kanton
Bern haben.

2. Der Beitrag wird pro Kopf der Krankenkassen-
initglieder berechnet, wobei der Kopfbeitrag für alle
Kassen die gleiche Norm aufweist.

3. Der Beitrag wird jährlich ausbezahlt. »

II.
Der Regierungsrat beehrt sich, auf die aufgeworfenen

Fragen folgendes zu antworten:
Bei Behandlung der Motion Meer über die staatliche

Subventionierung der anerkannten Krankenkassen
hatte die Regierung Gelegenheit, ihre Stellungnahme

zur Frage der staatlichen Förderung der
freiwilligen Krankenversicherung klarzulegen. Wir gestatten

uns, auf die betreffenden Ausführungen des
Regierungsvertreters hinzuweisen und stellen ausdrücklich

fest, dass wir nach wie vor bereit sind, die Frage
betreffend Förderung der freiwilligen Krankenversicherung

zu prüfen und zu lösen, sobald die erforderlichen
Geldmittel hierzu bereitgestellt werden können.

Unmittelbar nach der erwähnten Aussprache im
Grossen Rat hat Herr Grossrat Giorgio mit mehreren
Mitunterzeichnern eine Motion eingereicht, die das
gleiche Gebiet beschlägt und eine eingehende Prüfung
der Mittel und Wege zur staatlichen Förderung der
freiwilligen Krankenversicherung verlangt. Die
Behandlung dieser Motion ist im Einverständnis mit dem
Motionär bis nach der Volksabstimmung über das
Gesetz betreffend Jagd- und Vogelschutz zurückgelegt
worden, in der Meinung, dass unmittelbar nach
Annahme des Gesetzes die Aussprache über die Ziele der
Motion zu erfolgen habe. Mit Annahme des Jagdgesetzes

und mit den damit gemäss Art. 22 bereitgestellten
Geldmitteln würde es der Regierung ohne weiteres

möglich sein, die Motion entgegenzunehmen und in
Verbindung mit den interessierten Kreisen die
Vorarbeiten zum Dekret ohne Verzug aufzunehmen.

III.
Nachdem der Grosse Rat den Gedanken an ein auf

den Abstimmungstag hin vorzubereitendes Dekret fal¬

len gelassen hat, glauben wir darauf verzichten zu
können, all die Gründe klarlegen zu sollen, die sich
gegen ein solches Vorgehen geltend machen lassen. Wir
betrachten es als eine glückliche Wendung, dass nicht
wieder insistiert wurde und dass damit die Diskussion
über das Jagdgesetz nicht auf das der Jagd und dem
Vogelschutz wesensfremde grosse Gebiet der
Krankenversicherung abgelenkt worden ist.

IV.

Mit der Annahme des Gesetzes über Jagd und Vogelschutz

schafft das Bernervolk im Art. 22 die heute
noch fehlende gesetzliche Grundlage für die staatliche
Förderung der freiwilligen Krankenversicherung und
es stehen gleichzeitig den Behörden hiefür auch die
erforderlichen Geldmittel zur Verfügung. Obschon das
ganze Problem der staatlichen Förderung der freiwilligen

Krankenversicherung neben den dem Staat aus
dem Gesetz vom 4. Mai 1919 über die obligatorische
Krankenversicherung erwachsenden Aufgaben und
Verpflichtungen erst noch der sorgfältigsten Prüfung
bedarf, kann doch heute schon auf die in der kleinen
Anfrage Bratschi speziell erwähnten drei Punkte unter
dem Vorbehalt, dass der Grosse Rat sich zu gegebener
Zeit unseren Anträgen anschliesst, folgende Erklärung
abgegeben werden:

1. Der Fonds findet — seiner Zweckbestimmung
entsprechend — Verwendung für alle vom Bund
anerkannten Krankenkassen, die ihren Sitz im Kanton
Bern haben.

2. Die Beiträge an die Krankenkassen werden nach
der Zahl der im Kanton Bern Wohnsitz habenden
Mitglieder zu verteilen sein, wobei der Kopfbeitrag für
alle Kassen in gegenseitigem Interesse die gleiche Norm
aufweisen muss.

3. Eine zweckmässige andere periodische Abrechnung

als die jährliche wird weder für die Krankenkassen

noch für die Staatsverwaltung gefunden werden

können und somit wird die Ausrichtung der
Beiträge ganz zweifellos jährlich erfolgen.

V.

Mit den vorstehenden Ausführungen glauben wir
erneut klargelegt zu haben, dass der Regierungsrat
der ganzen Frage betreffend staatliche Förderung der
freiwilligen Krankenversicherung alles Interesse
entgegenbringt. Es bleibt nur zu wünschen, dass mit
Annahme des Gesetzes über Jagd- und Vogelschutz das
einzige grosse Hindernis beseitigt und der Weg zum
Ausbau dieses Zweiges der Sozialversicherung auch
in unserem Kanton freigegeben wird.

Bern, den 16. November 1927.

Der Direktor des Innern :

gez. Joss.

Vom Regierungsrat genehmigt.

Bern, den 16. November 1927.

Der Staatsschreiber i. V.:

gez. Brechbühler.
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Bratschi (ßern). Ich erkläre mich von der erhaltenen

Auskunft als befriedigt und möchte nur noch
dem Wunsche Ausdruck gehen, der Rat möchte zu
gegebener Zeit, wenn das Dekret zur Behandlung
kommt, sich diesen Grundsätzen ebenfalls anschlies-
sen.

Präsident. Der Verband bernischer Krankenkassen
hat ein Schreiben an den Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates gerichtet, in welchem vorgeschlagen
wird, dass die Verwendung der Subventionen an die
anerkannten Krankenkassen, deren Tätigkeitsgebiet
sich auf den Kanton Bern erstreckt, stattfinden soll.
Nun haben Sie vernommen, dass diesem Wunsch
bereits Rechnung getragen worden ist. Wenn Herr Meer
keinen gegenteiligen Wunsch ausspricht, nehme ich
an, er sei einverstanden, dass dieser Brief nicht
verlesen wird.

Meer. Ich kann mich nach dieser Erklärung von
Seiten der Regierung durchaus als befriedigt erklären.

Antwort des Kegieruiigsrates auf die einfache Anfrage
Christeler.

(Siehe Seite 533 hievor.)

Am 16. November hat Grossrat Christeler (Lenk)
folgende einfache Anfrage eingereicht:

« Der Unterzeichnete ist von mehreren Seiten
angefragt worden, ob es nicht möglich sei, dahin zu wirken,

dass bei der Besetzung von Regierungsratsstellen
für das betreffende Ressort jeweils Fachmänner zu
wählen seien. Er stellt deshalb die Anfrage, ob die
Regierung in der Lage ist, bei den in Frage kommenden

Parteien dahin zu wirken, dass bei der kommenden

Ersatzwahl für den verstorbenen Sanitätsdirektor
ein Fachmann vorgeschlagen wird.»

Der Regierungsrat beehrt sich, dem Grossen Rate
auf diese Anfrage wie folgt zu antworten:

Dem Regierungsrat stehen keine gesetzlichen Mittel

zur Verfügung, um bei den politischen Parteien
oder beim Bernervolke einen Einfluss in bezug auf die
Entschliessungen dieser Körperschaften bei den Wahlen

in den Regierungsrat auszuüben. Aber selbst wenn
solche Handhaben rechtlicher oder politischer Art
bestehen würden, so müsste der Regierungsrat es
ablehnen, in eine Wahlangelegenheit, die ihn selbst
betrifft, einzugreifen und den die Wahl vorbereitenden
oder zur Wahl berufenen Instanzen irgendwelche
Weisungen oder Ratschläge zu erteilen.

An die Staatskanzlei.

Für getreuen Protokollauszug

der Staatsschreiber :

Rudolf.

Christeler. Ich erkläre, dass die Antwort der
Regierung so ausgefallen ist, wie ich sie erwartet habe.
Wenn ich meinen Wählern einen Dienst leisten will,
so kann ich die Sache nicht in einer Fraktion zu Spra¬

che bringen. Sie werden daher begreifen, dass ich
manchmal ganz kleine Anfragen stellen muss. (Heiterkeit.)

Präsident. Herr Regierungsrat Dürrenmatt teilt
mit, dass folgende zwei Dekrete im Entwurf fertig
sind, und dass zur Vorberatung derselben Kommissionen

bestellt werden sollen: 1. Dekret betreffend
Trennung der deutsch - reformierten Kirchgemeinden
Münster-Dachsfelden in zwei reformierte Kirchgemeinden

Münster und Dachsfelden. 2. Dekret betreffend
Trennung der reformierten Kirchgemeinde Tavannes-
Chindon in zwei Kirchgemeinden Tavannes und Re-
convilier.

Wird an eine durch das Bureau zu bestellende
Kommission von 7 Mitgliedern gewiesen.

Bescliluss betreffend Reorganisation des Verwaltnngs-
gericbtes.

(Siehe Nr. 29 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Loliner, Justizdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege vom Jahre 1909 enthält eine Anzahl Bestimmungen

organisatorischer Natur, die die gesetzliche Grundlage

für den Ausbau des Verwaltungsgerichtes bilden.
Wir möchten heute dem Grossen Rat vorschlagen, eine
Teilung vorzunehmen. Art. 2 sagt: «Für das ganze
Staatsgebiet besteht ein Verwaltungsgericht von
wenigstens 7 und höchstens 15 Mitgliedern und 10
Ersatzmännern. » Der letzte Satz dieses Artikels
bestimmt: «Das Gericht kann sich nötigenfalls in zwei
bis drei Kammern mit je 5 Mitgliedern einteilen.»
Ferner fällt in Betracht Art. 4, der lautet: «Der
Präsident und der Vizepräsident des Verwaltungsgerichtes
werden durch den Grossen Rat aus der Mitte des
Gerichtshofes für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt,
nach deren Ablauf sie wieder wählbar sind. Der Grosse
Rat ist befugt, die Stelle des Präsidenten und des
Vizepräsidenten zu ständigen Staatsstellen zu erklären.»

Auf Grund dieser Bestimmungen hat der Grosse
Rat nach Annahme des Gesetzes Ende 1909 die erste
Organisation des Verwaltungsgerichtes vorgenommen,
die bis auf den heutigen Tag unverändert besteht. Es
wurden 8 nichtständige Richter, ein ständiger
Gerichtspräsident und 5 Ersatzmänner gewählt. Im
Anfang war die Geschäftslast nicht sehr bedeutend. Sie
hat aber nach wenigen Jahren infolge des Erlasses des
Erbschaftssteuergesetzes und des neuen Steuergesetzes
sehr erheblich zugenommen. Wir müssen sagen, dass
die Geschäftslast, und zwar sowohl die Zahl der
unerledigten Geschäfte, der Geschäfte, die heute noch
der Erledigung harren, als auch die Zahl der laufenden

Geschäfte, sich immer mehr steigert und so gross
geworden ist, dass das Verwaltungsgericht mit den
ihm zur Verfügung stehenden Arbeitskräften nicht
mehr in der Lage ist, sie zu bewältigen. Daraus
entstehen Nachteile, die für jedermann auf der Hand
liegen, Nachteile für den rechtssuchenden Bürger, der
jahrelang auf die Erledigung des Streitfalles warten
muss, Nachteile aber auch für den Fiskus, der seiner-
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seits jahrelang auf die Ausstände, um die vor dem
Verwaltungsgericht Prozess geführt wird, warten muss.
Daher hat das Verwaltungsgericht schon seit einiger
Zeit in seinen Geschäftsberichten erklärt, und zwar je
länger desto dringender, es sollte Abhilfe geschaffen
werden. Weil die Klage im letzten Verwaltungsbericht
namentlich eindringlich erhoben worden ist, fand sie
hier hei der Beratung des Staatsverwaltungsberichtes
ein Echo, indem die Justizkommission das Postulat
gestellt hat, der Regierungsrat sei zu beauftragen,
sobald als möglich eine Vorlage betreffend Ausbau des
Verwaltungsgerichtes einzubringen. Dieses Postulat ist
vom Grossen Rat unbestritten erheblich erklärt worden.

Die Vorlage, die wir gestützt darauf dem Rat
unterbreiten, enthält nun die wesentlichen Bestimmungen

über diesen Ausbau. Für andere, hier nicht
erwähnte Neuerungen besteht ohnehin die gesetzliche
Grundlage. Der Rat hat als vorberatende Kommission
die Staatswirtschaftskommission bestimmt. Diese hat
die Vorlage letzte Woche durchberaten und ihr
einstimmig die Zustimmung gegeben.

Die Vorlage soll ermöglichen, dass der Grosse Rat
von der Kompetenz Gebrauch macht, die ihm gemäss
den verlesenen Gesetzesbestimmungen zukommt,
wonach er die Stelle eines Vizepräsidenten des
Verwaltungsgerichtes als ständige Staatsstelle erklären kann.
Gegenwärtiger Vizepräsident ist Herr Nationalrat Ha-
dorn, der nach der Wahl des ständigen Vizepräsidenten
zurücktreten muss und auch zurücktreten will. Herr
Hadorn hat ohne weiteres für den Fall, dass der Grosse
Rat diesem Beschlussesentwurf zustimmt, sein Mandat
zur Verfügung gestellt.

Die Wahl des ständigen Vizepräsidenten hat zur
Folge, dass inskünftig das Verwaltungsgericht in zwei
Kammern verhandeln kann. Während bisher die
Geschäfte unter Leitung des einzigen ständigen Präsidenten,

des Herrn Schorer, abgewickelt werden mussten,
kann man nun gewissermassen mit doppelter Besetzung
zu je fünf Richtern, wie das Gesetz es vorschreibt, an
die Aufarbeitung der Geschäfte herantreten. Das ist
eigentlich die wesentliche Voraussetzung für eine richtige

Beseitigung der skizzierten Geschäfts Überlastung.
Daher lautet die erste Bestimmung dieses Beschlusses,
dass die Stelle des Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichtes

als ständige Staatsstelle erklärt wird. Dazu
muss die Bestimmung kommen, dass die Stelle des

bisher nicht ständigen Vizepräsidenten aufgehoben
wird. Ich möchte hier eine kleine Aenderung
vorschlagen. Es soll gesagt werden: «Die Stelle wird
aufgehoben»; statt zu sagen: «Die Stelle wird als

aufgehoben erklärt. »

Ich will Sie mit der Statistik über die Geschäfte
nicht länger hinhalten, weil der Grosse Rat schon im
September davon Kenntnis genommen hat. Ich nenne
nur eine einzige Zahl: Gegenwärtig sind rund 1000
Geschäfte unerledigt in den Schränken des

Verwaltungsgerichtes, so dass es bald nicht mehr möglich ist,
genügend Geschäfte vorzubereiten, um alle Wochen
eine arbeitsreiche Sitzung des Verwaltungsgerichtes
zu halten. Das sollte genügen, um die Dringlichkeit
einer Erweiterung des Gerichtes darzutun. Der
Regierungsrat wünscht sehr, dass wenn der Grosse Rat
heute diesen Beschluss genehmigt, noch im Laufe der
Session die Wahl des ständigen Vizepräsidenten
getroffen werden möchte.

Wenn die Herren den letzten Verwaltungsbericht
des Verwaltungsgerichtes nachlesen, so werden sie fin-
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if den, dass das Gericht auch noch den Wunsch geäussert
hat, es möchte ausser der ständigen Vizepräsidentenstelle

noch die Stelle eines weiteren Richters geschaffen
werden. Das hätte zur Folge, dass das

Verwaltungsgericht, anstatt wie bisher aus einem Präsidenten
und 8 Richtern, nunmehr aus 2 Präsidenten und

10 Richtern bestehen würde. Wir haben mit dem
Präsidenten des Verwaltungsgerichtes vereinbart, mit dieser

Neuwahl noch zuzuwarten, um zu sehen, wie sich
in der nächsten Zeit das Zweikammersystem bewährt.
Man kann sich in der nächsten Zeit im Notfall mit
Ersatzleuten behelfen. Wenn sich eine Vermehrung
der Richterstellen als notwendig erweisen sollte, so
kann man in einer der nächsten Sessionen einen
bezüglichen Antrag stellen. Es wird wahrscheinlich kaum
der Wille des Grossen Rates sein, noch diese Woche
einen neuen Verwaltungsrichter zu wählen.

Ferner ist in Betracht zu ziehen, dass der
Nutzeffekt der Neuerung gar nicht so unmittelbar, wie man
glaubt, in Erscheinung treten kann, weil der
Vizepräsident die ihm zugewiesenen Geschäfte vorbereiten
muss, bevor sie überhaupt von seiner Abteilung
behandelt werden können. Das wird immerhin noch
einige Wochen erfordern. Der Regierungsrat schlägt
im Einverständnis mit der Staatswirtschaftskommission

und dem Präsidenten des Gerichtes vor, den
Beschluss betreffend eine weitere Erweiterung des
Verwaltungsgerichtes auf eine spätere Session zu
verschieben.

Die Schaffung einer zweiten Abteilung hat eine
gewisse Vermehrung des Kanzleipersonals zur Folge,
wozu der Grosse Rat auf dem Budgetwege kompetent
ist, wie das im Gesetz und dem zudienenden Dekret
vorgesehen ist. Wir haben uns vom Gericht einen
Voranschlag über die voraussichtlichen Mehrkosten dieser
Erweiterung des Gerichtes aufstellen lassen. Wir wuss-
ten wohl, dass das eine ziemliche Summe ausmachen
werde. Die Mehrkosten sind auf gegen 30,000 Fr.
berechnet worden. Aber das Verwaltungsgericht hat uns
nachgewiesen, dass diese Mehrkosten keine effektive
Mehrbelastung bedeuten, da man bestimmt voraussehen

zu dürfen glaubt, dass die grosse Zahl der zu
behandelnden Geschäfte in Verbindung mit dem neuen
Tarif für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht,
den der Grosse Rat vor kurzem genehmigt hat, eine
Steigerung der Einnahmen zur Folge haben wird, die
die Mehrauslagen mehr als decken wird. Das ist ein
Punkt, der unserer Finanzdirektion erleichtert hat, dieser

Reorganisation nicht nur zuzustimmen, sondern
sie entschieden zu befürworten.

Und nun noch ein Einzelpunkt, der in Ziffer 2 des
Beschlusses geordnet ist. Dort finden die Herren die
Festsetzung der Besoldungen der beiden Beamten,, des

ständigen Präsidenten und des ständigen Vizepräsidenten

des Verwaltungsgerichtes. Herr Schorer
bezieht zur Zeit eine Besoldung von 12,400 Fr. gemäss
Besoldungsdekret, d. h. gleichviel, wie ein Mitglied
des Obergerichtes. Der Präsident des Obergerichtes
bezieht eine um 1000 Fr. höhere Besoldung. Man kann
nicht sagen, dass der Präsident des Obergerichtes die
grössere Geschäftslast zu bewältigen habe, als der
Präsident des Verwaltungsgerichtes. Eine genaue Ver-
gleichung ist schwer; immerhin wissen wir, dass die
beiden Herren voll beschäftigt und einander organisatorisch

koordiniert sind, weil das Verwaltungsgericht
auch eine oberste Gerichtsinstanz des Kantons ist.
Wir haben gefunden, man sollte die Gelegenheit be-

927. HO
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nützen, um die Stelle des Verwaltungsgerichtspräsidenten
etwas höher zu dotieren, erstens weil das an

und für sich als gerechtfertigt erscheint, zweitens weil
man damit auch dem verdienten Präsidenten des
Verwaltungsgerichtes, Herrn Schorer, einen Beweis der
Anerkennung geben sollte. So finden die Herren in der
gedruckten Vorlage den Vorschlag, es sei die Besoldung

des Präsidenten auf 12,900 Fr. zu erhöhen. Ich
habe bei näherer Prüfung gefunden, dass das eine sehr
ungerade Zahl ist. Nach Rücksprache mit einigen
Mitgliedern der Regierung und der Staatswirtschaftskommission

beantrage ich, noch um 100 Fr. weiter zu
gehen und die Besoldung auf 13,000 Fr. festzusetzen.
Der Präsident des Obergerichtes hat dann immer noch
400 Fr. mehr. Ziffer 3 enthält nur die selbstverständliche

Derogationsklausel, indem die neue Besoldung an
Stelle der im ßesoldungsdekret vorgesehenen tritt.
Namens des einstimmigen Regierungsrates beantrage ich
Eintreten auf die Vorlage und Zustimmung zu
derselben.

v. Steiger, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Dieses Geschäft ist dem Grossen Rat
nicht unbekannt. Bei mehr als einer Beratung des
Staatsverwaltungsberichtes haben sich Justizkommission

und teilweise auch Staatswirtschaftskommission
darüber ausgesprochen, dass die Rückstände beim
Verwaltungsgericht zurückgehen sollten. Nachdem einmal
ein erster Rückstand von 200 Geschäften vorhanden
war, haben sich diese unerledigten Geschäfte von Jahr
zu Jahr vermehrt, und so haben wir, wie wir soeben
gehört haben, von 1926 auf 1927 1026 Geschäfte, die
unerledigt geblieben sind. Man kann der Sache nicht
anders abhelfen als durch Schaffung einer ständigen
Vizepräsidentenstelle, welche Möglichkeit im
Verwaltungsrechtspflegegesetz bereits vorgesehen ist. Bisher
hat der Grosse Rat von dieser ihm eingeräumten
Kompetenz keinen Gebrauch gemacht, nunmehr möchten
wir beantragen, dies zu tun.

Das Verwaltungsgericht hat im August genaue
Berechnungen darüber angestellt, ob die Staatsrechnung
durch diese Neuordnung belastet werde. Wir haben
vor einigen Monaten die Gebühren beim Verwaltungsgericht

erhöht. Das Verwaltungsgericht ist der Ueber-
zeugung, dass die Mehreinnahmen aus diesen erhöhten
Gebühren für die nächsten Jahre insgesamt 30,000 Fr.
ausmachen werden. Die Schaffung der Stelle eines
zweiten ständigen Präsidenten mit dem zugehörenden
Apparat kostet nach den Berechnungen des
Verwaltungsgerichtes 28,000 Fr. Die Kosten können also aus
den Gebühren gedeckt werden. Wichtiger aber ist,
dass die Rückstände aus Steuergeschäften und andern
Fiskalgeschäften, die dort hängig sind und dem Staat
grosse Zinsverluste bringen, rascher aufgearbeitet und
die Forderungen eventuell eingetrieben werden können.

Es handelt sich um eine Stelle, deren Schaffung
sich im Interesse der Finanzen des Staates direkt
empfiehlt. Die Staatswirtschaftskommission ist aus
diesem Grunde einstimmig der Meinung, es sei dem
Entwurf zuzustimmen.

Man hat sich die Frage vorgelegt, ob nicht auch die
Geschäftslast wieder abnehmen könnte, sei es nach
Erlass des neuen Steuergesetzes, sei es aus andern
Gründen. Das ist vorläufig nicht zu erwarten. Wenn
das aber in zehn Jahren eintreten würde, so wäre der
Grosse Rat nicht verpflichtet, diese zweite Stelle
wiederum zu besetzen, sondern könnte vorläufig von de¬

ren Besetzung bei Vakanzen Umgang nehmen, wie das
beim Obergericht wiederholt gemacht worden ist. Man
bat auch dort die Besetzung des Gerichtes der
Geschäftslast angepasst.

Herr Justizdirektor Lohner hat über die Besoldungsnormen

bereits gesprochen und hat eine Erhöhung um
100 Fr. gegenüber der gedruckten Vorlage für den
Präsidenten beantragt. Die Kommission hat dazu nicht
mehr im Plenum Stellung nehmen können, die
anwesenden Mitglieder sind einverstanden. Die Ordnung
ist dann immer noch so, dass der verdiente Verwal-
tungsgerichtspräsident, Herr Schorer, nicht gleichviel
bekommt, wie der Obergerichtspräsident, dass aber
doch eine gewisse Distanz besteht gegenüber dem
neuen ständigen Vizepräsidenten.

Uebcr die Frage einer Mitgliedervermehrung wollen
wir heute noch keinen Beschluss fassen. Das ist heute
noch nicht nötig. Auch das soll keine Belastung der
Staatsrechnung bedeuten, da die Herren im Nebenamt
tagen und einander gegenseitig entlasten, so dass sich
in dieser Beziehung die Rechnung ausgleicht. Ich
möchte ebenfalls Eintreten empfehlen.

M. Sclilappach. Je crois qu'il n'est pas inutile de
faire entendre, dans ce débat, la voix d'un membre de
l'institution qui nous intéresse aujourd'hui.

Messieurs les rapporteurs ont fait ressortir le gros
inconvénient que représentent, pour l'Etat aussi bien
que pour le contribuable, les lenteurs des décisions à

prendre par le Tribunal administratif. Pour éclairer
dans une certaine mesure MM. les députés, je déclare
ici que le Tribunal administratif est peut-être un des

organes de l'Etat où l'on travaille le plus. En effet,
nous tenons séance chaque lundi, de 8 heures du malin,

en général, jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie de

l'après-midi. C'est dire que les séances du Tribunal
administratif sont bien remplies.

En ce qui concerne les vacances, c'est à peine si
notre président nous en accorde au maximum pour
deux à trois semaines par année. Par conséquent, ce
n'est pas au manque de travail, ni au manque
d'assiduité des membres du tribunal que l'on doit la
fâcheuse situation actuelle. Le seul moyen, pour
remédier à cet inconvénient, c'est, à notre avis, la
proposition du gouvernement, proposition que le
Tribunal administratif a lui-même suggérée, et c'est la
raison pour laquelle je prie MM. les membres du Grand
Conseil de bien vouloir voter le projet présenté par le
Gouvernement.

Je me permettrai aussi d'appuyer la proposition
qui a été faite, de fixer à 13,000 fr. le traitement du
président. Il ne vaut pas la peine de discuter
longtemps sur cette proposition. J'estime qu'au cas
présent, il y a lieu d'appliquer ce qu'on appelle un chiffre

rond. Je crois bien que le président du Tribunal
administratif, par le travail, qu'il accomplit, mérite du
gouvernement et de la part du peuple bernois, cette
marque de reconnaissance. C'est la raison pour
laquelle j'appuierai vivement la proposition tendant à
fixer à 13,000 fr. le maximum du traitement du président

du Tribunal administratif.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.
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Detailberatung.
v. Steiger, Berichterstatter der Staatswirtschaftskommission.

Ich habe weiter nichts beizufügen, als
(lass wir mit der redaktionellen Aenderung zu Ziffer 1

einverstanden sind. Ueber die beantragte Besoldungserhöhung

habe ich mich bereits geäussert.

Angenommen nach Antrag Lohner.

Beschluss:

Beschluss des Grossen Rates
betreffend

den Ausbau des Verwaltungsgerichtes.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 4 und 5 des Gesetzes vom
31. Oktober 1909 über die Verwaltungsrechtspflege,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Die Stelle des Vizepräsidenten des
Verwaltungsgerichts wird als ständige Staatsstelle
erklärt. Die Stelle des bisherigen nichtständigen
Vizepräsidenten wird aufgehoben.

2. Die Besoldungen des Präsidenten und des
Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts werden
bestimmt wie folgt:
a) ständiger Präsident Fr. 13,000
b) ständiger Vizepräsident ...» 12,400

3. Der § 39 des Besoldungsdekretes vom 5. April
1922 wird, soweit die Besoldung des Präsidenten

des Verwaltungsgerichtes betreffend,
aufgehoben.

Schlussabstimmung.
Für Annahme des Beschlussesentwurfes Mehrheit.

Voranschlag für das Jahr 1928.

(Siehe Nrn. 20, 22 und 23 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Regierungsrat und Staatswirtschaftskommission

legen Ihnen den Voranschlag 1928 vor.
Dazu ist Ihnen ein Bericht der Finanzdirektion über
den Voranschlag zugestellt worden, drittens ist ein
Finanzprogramm des Kantons Bern ausgeteilt worden.
Ich möchte gleich zu Beginn mitteilen, dass nicht
vorgesehen ist, heute die Vorschläge und Anregungen, die
im Finanzprogramm enthalten sind, zur Sprache zu
bringen, schon deswegen nicht, weil die
Staatswirtschaftskommission dieses Geschäft noch nicht behandelt

hat. Wir haben vorgesehen, dass in der
ausserordentlichen Session, die im Januar oder Februar
stattfinden soll, dieses Programm als spezielles Trak-
tandum auf die Liste gesetzt und eine bestimmte Zeit
der Behandlung des Geschäftes gewidmet wird. Dieses

Verfahren hat den Vorteil, dass sich die Herren die im
Programm enthaltenen Anregungen etwas überlegen
können und dass auch die Fraktionen zu dem
Programm Stellung nehmen können, so dass man es dann
mit Auffassungen zu tun hat, die bereits eine gewisse
Prüfung passiert haben. Sie werden mir deshalb
verzeihen, wenn ich über die Finanzlage des Staates im
Zusammenhang mit dem Budget 1928 nicht so
eingehend referiere, wie das sonst gewöhnlich bei der
Budgetvorlage gemacht wird. Wir werden die Zahlen,
die im Finanzprogramm aufgeführt sind, in Zukunft
so benützen, dass namentlich in der Staatsrechnung
darauf Bezug genommen wird. Der Wunsch des
Regierungsrates geht dahin, die Herren möchten dieses
rote Heft nicht wegwerfen, sondern aufbewahren, weil
wir schon bei der Rechnung 1927 wie auch bei
späteren Rechnungen immer wieder darauf zu reden kommen

werden. Es soll damit eine Grundlage geschaffen
werden, die dem Grossen Rat für die nächsten Jahre
und Jahrzehnte die Möglichkeit gibt, auf bestimmte
Zahlen zurückzugreifen und so das Vergleichsmaterial
immer zur Hand zu haben.

Der Voranschlag 1928 selber schliesst, wie die Herren

gesehen haben, wiederum mit einem Defizit ab.
Allerdings ist dieses nicht so gross, wie dasjenige, das
im Voranschlag von 1927 vorgesehen werden musste.
Es ist gelungen, gegenüber der Budgetlage 1927
wesentliche Fortschritte zu erzielen, so dass das Defizit,
das im Budget vorgesehen werden muss, gegenüber
1927 um 900,000 Fr. geringer ist. Auch gegenüber der
Rechnung 192G ist eine gewisse Besserstellung zu
konstatieren. Es wird Sie interessieren, kurz zu
vernehmen, auf welche Umstände die Besserstellung
gegenüber dem Budget 1927 zurückzuführen ist. Einer
der hauptsächlichsten Punkte, auf den ich mit
Entschiedenheit hinweisen möchte, liegt darin, dass man
nun die Vermögenserhöhung eskomptieren kann, die
in der Rechnung 1926 von Seite des Grossen Rates
vorgenommen worden ist. Man hat das Staatsvermögen
um 20 Millionen erhöht, indem man die Grundsteuer-
Schätzung der Domänen in der Staatsrechnung auf den
Vermögensetat übertragen hat, und eine Aufwertung
der Wertpapiere um 3 Millionen vorgenommen hat. So
kam es zu der Ihnen bekannten Vermögenserhöhung
um 20 Millionen, eine Zahl, die ihrerseits in der Rechnung

nicht ausgewiesen worden ist, sondern sofort zur
Abschreibung sogenannter Non-valeurs verwendet worden

ist, woraus für die laufende Verwaltung der Vorteil

entsteht, dass sie diese Vorschüsse nicht mehr
amortisieren muss. Daraus entsteht eine wesentliche
Entlastung der laufenden Verwaltung gegenüber den
vorhergehenden Jahren. Das ist nicht eigentlich eine
materielle Besserstellung des Staates, sondern eine
etwas mehr formelle, aber es entsteht doch eine
Entlastung der laufenden Verwaltung in der Höhe von
571,000 Fr. Das darf nicht ausser Acht gelassen werden,

wenn man den Voranschlag für 1928 mit
demjenigen für 1927 vergleicht. Das ist einer der
wesentlichsten Gründe, weshalb das Budget günstiger ab-
scbliesst als 1927. Wesentlich ist dann weiter, dass
man in diesem Budget die Einnahmen der Rechnung
von 1926 angepasst hat. Im Jahre 1926 hat man auf
verschiedenen Einnahmen ganz wesentlich höhere
Erträge gehabt, als sie im Budget vorgesehen waren. Man
hat sich im Budget 1928 diesen Zahlen angepasst.
Das lässt sich mit den Erfahrungen von 1927
rechtfertigen.
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Allerdings stehen nun den Mehreinnahmen, die im
Budget zusammen 1,5 Millionen ausmachen, leider
auch bedeutende Mehrausgaben gegenüber. Die Herren
haben gesehen, dass das kantonale Arbeitsamt zum
ersten Mal ins Budget eingestellt worden ist. Dieses ist
bis jetzt vorschussweise behandelt worden. Es sind
alle Ausgaben für das Arbeitsamt über Vorschussrechnung

gebucht worden, wobei teilweise über
Unvorhergesehenes Abschreibungen vorgenommen wurden. Die
Einstellung des kantonalen Arbeitsamtes ins Budget
des Staates ist bis heute nicht erfolgt. Erst nachdem
der Regierungsrat eine Verordnung erlassen hat, und
nachdem man ungefähr sehen kann, wie hoch die
Ausgaben des Arbeitsamtes für Unterstützung der
Arbeitslosenkassen usw. sein werden, hat es sich gerechtfertigt,

beim Budget der Direktion des Innern einen
besondern Abschnitt für das kantonale Arbeitsamt
einzuschieben, mit Ausgaben von 295,000 Fr., wovon
95,000 Fr. auf Verwaltungskosten und 200,000 Fr. auf
Ausgaben für Unterstützungen der anerkannten
Arbeitslosenversicherungskassen entfallen. Es ist über
das Arbeitsamt, im Zusammenhang mit dem
Verwaltungsbericht von 1926, im Grossen Rat gesprochen
worden. Damals wurde die Frage aufgeworfen, oh es
nicht möglich wäre, die Verwaltungskosten etwas zu
reduzieren. DerRegierungsrat hat darauf eine Delegation
zum Arbeitsamt abgeordnet, der auch ich angehört habe,

und im weitern hat man die Direktion des Innern
nochmals ersucht, eine möglichste Einschränkung
vorzunehmen. Mit Rücksicht auf die Verpflichtungen
gegenüber dem Bund wird es nicht möglich sein, wesentliche

Personaleinsparungen vorzunehmen. Die übrigen
Ausgaben sind zwangsmässige Ausgaben, die auf dem
kantonalen Gesetz betreffend die Unterstützung von
Arbeitslosenkassen beruhen. Dafür sind 200,000 Fr.
ins Budget eingestellt worden.

Eine andere sehr grosse Mehrbelastung des
Voranschlages 1928 liegt in den Armenausgaben. Es ist an
und für sich bedauerlich, dass auch im Staate Bern
die Armenausgaben von Jahr zu Jahr steigende
Tendenz aufweisen. Man hat lange gehofft, es werde ein
Stillstand eintreten; nach Aufhebung der
Arbeitslosenunterstützung hat sich aber vielfach die Tendenz
bemerkbar gemacht, das, was vorher über
Arbeitslosenunterstützung gebucht worden ist, auf Armenunterstützung

zu nehmen, woraus eine Mehrbelastung für
den Staat resultiert, indem der Staat nach dem Armengesetz

an den Ausgaben der Gemeinden mit einem
gewissen Prozentsatz beteiligt ist. Im weitern steigen die
Ausgaben für die ausserkantonale Armenpflege, die
nicht eigentlich von den Organen des Staates geführt
wird, auch nicht eingehend kontrolliert werden kann,
sondern wo wir einfach gutgläubig auf die ausser-
kantonalen Armenbehörden angewiesen sind und in der
Hauptsache zahlen müssen, was uns von diesen ausser-
kantonalen Behörden präsentiert wird. Diese Ausgaben
steigen von Jahr zu Jahr. Die Steigerung der Ausgaben
im Jahre 1927 hat dazu geführt, dass der Regierungs-
rat für das Jahr 1927 bereits einen Nachkredit von
200,000 Fr. genehmigen musste, obschon man beim
Budget 1927 damit gerechnet hat, dass man nun die
Zahlen an die Rechnung von 1925 angepasst habe, die
Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse also
vorgenommen sei. Die Ausgaben werden also 1927 wiederum

steigen und für 1928 wird eine Steigerung von der
Armendirektion als unausweichlich bezeichnet. Wir
haben die Anpassung so vorgenommen, dass man ge¬

genüber 1926 eine Erhöhimg von ungefähr 200,000 Fr.
eingesetzt hat. Schon diese beiden Posten belasten das
Budget 1928 gegenüber demjenigen 1927 mit einer
Mehrausgabe von ungefähr einer halben Million. Dazu
kommen noch einige kleinere Mehrausgaben, so der
ausserordentliche Beitrag von 50,000 Fr. für die
Schweizerische Frauengewerbeausstellung, gemäss Be-
schluss des Grossen Rates. Dann haben die Herren
gesehen, dass die land- und hauswirtschaftliche Schule

des Jura das Budget des Staates mit Betriebskosten
von 50,000 Fr. belastet. Dazu kommen noch
untergeordnete Mehrausgaben.

Anderseits haben wir die etwas betrübliche
Erscheinung, dass mindestens an einem Ort auch die
Einnahmen zurückgehen, bei den Gebühren der
Amtsschreibereien, hauptsächlich bei den Handänderungsgebühren.

Wir haben ins Budget 1928 300,000 Fr.
weniger einstellen müssen, als die Rechnung pro 1926
aufgewiesen hat. Nach den Erfahrungen von 1927 ist
nicht zu erwarten, dass die Erträgnisse 1928 besser
sein werden.

Ich bin den Herren auch noch eine Auskunft
darüber schuldig, wie sich für das Budget 1928 die
Wirkung des Anleihens, das wir im Januar 1927
aufgenommen haben, gestaltet. Wir haben durch Grossrats-
beschluss ein Anleihen von 15 Millionen zu 43/4%
aufgenommen, das uns nun in der Rechnung 1928 zum
ersten Mal mit einem Zins von 712,000 Fr. belastet.
Aus dem Ertrag des Anleihens sind hochverzinsliche
Kassenscheine und laufende Vorschüsse bei der
Kantonalbank, die wir der Kantonalbank sehr schön
verzinsen, zurückbezahlt worden. Durch Rückzahlung
der Kassenscheine und Entlastung des Zinsendienstes
bei der Kantonalbank sind Einsparungen von ungefähr
800,000 Fr. eingetreten, so dass also, wenn man den
Zinsendienst des Anleihens abrechnet, eine Ersparnis
von rund 80,000 Fr. resultiert. Die Herren finden in
der gedruckten Vorlage eine ganz genaue Zusammenstellung

über Mehr- und Mindereinnahmen, Mehr- und
Minderausgaben, woraus sich das Defizit von 1,6
Millionen ergibt. Es ist zum Schluss noch beizufügen, dass
die Staatswirtschaftskommission dem Budget
zugestimmt hat, Eintreten empfiehlt, und nur in kleineren
Punkten Abänderungen beschlossen hat, denen der
Regierungsrat zustimmt. Ich hoffe, dass auch der Grosse
Rat dem Budget wird zustimmen können. Es ist die
Hoffnung berechtigt, dass wir uns 1928 wieder mehr
dem Gleichgewicht im Haushalte nähern. Diese Hoffnung

ist umso eher begründet, als ganz sicher ist, dass
das Defizit der Rechnung 1927 wesentlich kleiner sein
wird, als es im Budget vorgesehen ist.

Schmutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Für diejenigen, die nicht ständig mit

Staatsrechnung und Voranschlag zu tun haben, ist es eine
nicht geringe Arbeit, sich in dieselben einzuarbeiten.
Wir hätten es deshalb gerne gesehen, wenn man den
Voranschlag und den Bericht dazu etwas früher
bekommen hätte. Das ist der Grund, warum wir ersucht
haben, man möchte die Behandlung des Voranschlages
auf die dritte Sessionswoche verschieben, damit wir
Zeit genug haben, um uns eingehend damit zu
beschäftigen. Schon im Sommer stellen die einzelnen
Direktionen ihre Voranschläge zusammen, wobei
möglichst das Bestreben vorherrscht, gewisse Erhöhungen
der Kredite zu erreichen, um einzelne Zweige besser
entwickeln zu können. Diese einzelnen Voranschläge
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kommen auf der Finanzdirektion zusammen, die nun
die Aufgabe hat, nachdem sie die Gesamtsumme
zusammengestellt hat, und nachdem konstatiert ist, dass
die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben doch
zu gross würde, mit den einzelnen Direktionsvorstehern
zum Zwecke einer gewissen Herabsetzung der Posten
zu verhandeln. Das erfordert begreiflicherweise längere
Zeit, und wir verstehen es deshalb, wenn die
Finanzdirektion mit dem Voranschlag erst fast im letzten
Moment fertig wird. Es folgt dann noch die Beratung
durch den Regierungsrat.

Wir haben den Eindruck, dass bei der Aufstellung
des endgültigen Voranschlages sehr sorgfältig
vorgegangen worden ist. Es ist möglich, dass die Rechnung
auf einzelnen Einnahmeposten noch eine kleine
Verschiebung zulassen wird. Die Ausgaben sind zum grossen

Teil nach den Erfahrungen der Rechnung von
1926 eingestellt. Es wäre ein Irrtum, zu glauben, dass
wir durch das Mittel des Voranschlages willkürlich das
Gleichgewicht in Einnahmen und Ausgaben des
Staatshaushaltes herbeiführen könnten. Wir sind für den
Grossteil unserer Ausgaben gebunden, und es müsste vorab

eine Revision von Dekreten und Gesetzen kommen,
wenn man auf dem Wege des Voranschlages wesentliche

Aenderungen in den Ausgaben des Staatshaushaltes

erzielen wollte. Wenn wir während der Session
etwas aufpassen, sehen wir draussen im Vorzimmer
diese kleinen vertraulichen Konferenzen von Mitgliedern

des Grossen Rates mit Herren von der Regierung.
Es sind jeweilen nicht Sachen, die uns von einzelnen
Herren zugunsten des Staates offeriert werden, die
Gegenstand dieser Unterhaltungen bilden, sondern die
Herren suchen irgend etwas zu bekommen zur Erfüllung

einer Aufgabe, die ohne Mittel des Staates nicht
durchgeführt werden kann. Da ist es oft recht schwer,
mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Mittel
und mit Rücksicht auf hie und da notleidende Zweige
unserer Volkswirtschaft die verfügbaren Summen in
richtiger Weise zu verteilen, so, dass sie möglichst
grossen Nutzen stiften.

Was das Armenwesen betrifft, möchten wir den
Herrn Finanzdirektor ersuchen, beim nächsten Voranschlag

zu prüfen, ob es nicht möglich ist, auf den
Posten, die gesetzlich nicht gebunden sind, einige
Ersparnisse herbeizuführen. Im Eisenbahnwesen wissen
wir, dass die Verhältnisse bei den Dekretsbahnen in
den letzten Jahren nicht besser geworden sind,
sondern eher schlimmer, während im Gegenteil bei der
Lötsclibergbahn die Entwicklung des Verkehrs von
diesem Sommer zu der Hoffnung berechtigt, dass doch
dort eine gewisse Entlastung des Staates eintreten
könnte.

Wir stehen also neuerdings vor einem Ausgaben-
überschuss. Es ist möglich, dass das Rechnungsergebnis

noch eine kleine Verschiebung bringen wird, aber
mit einem Ueberschuss der Ausgaben müssen wir
sicher rechnen. Wenn das eine vereinzelte Erscheinung
wäre, wäre es nicht so bedrohlich. Aber wir dürfen
nicht vergessen, dass wir während einer ganzen Reihe
von Jahren Ausgabenüberschüsse gehabt haben. Das

gibt zu grossen Bedenken Anlass. Sollten diese
Ausgabenüberschüsse noch während einer Reihe von Jahren

andauern, dürften wir vor der Revision von
Dekreten und Gesetzen nicht zurückschrecken, um auf
diesem Wege mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit
das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben
des Staates herzustellen. Wir wissen, dass wir vor der
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Unmöglichkeit stehen, wesentliche Mehreinnahmen zu
erzielen.

Die Rechnung schliesst also noch immer mit
Ausgabenüberschüssen. Um diese Ueberschüsse zu decken,
stellt die Kantonalbank die nötigen Mittel zur
Verfügung. Damit wächst aber unsere laufende Schuld
bei der Kantonalbank und wir haben schon mehrmals
diese laufende Schuld durch feste Anleihen ersetzen
müssen. Ich habe es nicht als überflüssig angeschaut,
auf diese Entwicklung der Dinge, wie wir sie nun seit
einigen Jahren konstatieren, aufmerksam zu machen.
Es ist gut, wenn man sich das bei der Dekretierung
neuer Ausgaben vor Augen hält. Man hat den
Eindruck, dass der Grosse Rat in früheren Jahren gewisse
Ausgaben beschlossen und Verpflichtungen übernommen

hat, über deren Umfang nicht die nötige Klarheit
und Einsicht geherrscht hat. Ich möchte keine einzelnen

Beispiele nennen — einige schweben mir
allerdings vor Augen. Wir sehen freilich, dass im Lauf der
letzten Jahre sowohl im Voranschlag wie in der Rechnung

die Differenz von Einnahmen und Ausgaben
kleiner geworden ist. Das berechtigt zu der Hoffnung,
dass wir uns in absehbarer Zeit dem Gleichgewicht
wieder nähern. Ich wiederhole, was ich schon letztes
Jahr bei Anlass der Beratung des Voranschlages
erklärt habe: Die Herstellung des Gleichgewichtes in der
Staatsrechnung nach schwerer Krisenzeit bedarf einer
gewissen Entwicklung, und diese Entwicklung braucht
umso mehr Zeit, je schwerer die Krise gewesen ist.
Aber man darf diese Entwicklung nicht dem Zufall
überlassen, sondern die verantwortlichen Behörden
des Staates, Regierungsrat, Grosser Rat und seine
Kommissionen, müssen diese Entwicklung so viel als
möglich zu fördern trachten. Ich habe absichtlich keine
Zahlen erwähnt, da der Herr Finanzdirektor auf
verschiedene Zahlen aufmerksam gemacht hat, und da der
Bericht des Regierungsrates zum Voranschlag uns über
alle Details Auskunft gibt. Die Bitte möchte ich aber
an den Grossen Rat richten, man möchte es bei den
Vorschlägen von Regierung und Kommission bewenden
lassen. In einzelnen wenigen Punkten sind wir dazu
gekommen, kleine Erhöhungen im Gesamtbetrag von
ungefähr 9000 Fr. zu beantragen, worüber bei den
einzelnen Abschnitten Auskunft gegeben wird. Wir
stehen nach einer ausgiebigen Aussprache mit dem
Finanzdirektor unter dem Eindruck, dass die Vorbereitung

des Voranschlages eine sorgfältige war, und möchten

deshalb dem Rat Eintreten auf den Voranschlag
empfehlen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

I. Allgemeine Verwaltung.

Genehmigt.

II. Gerichtsverwaltung.

Genehmigt.

141*
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Ilia. Justiz.
Genehmigt.

Illb. Polizei.
Genehmigt.

IY. Militär.
Genehmigt.

V. Kirchenwesen.

Genehmigt.

VI. Unterrichtswesen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Unter Abschnitt G, Ziffer 7, findet
sich eine Abänderung, die die Staatswirtschaftskommission

beantragt. Sie finden dort den Posten 7,
Erhaltung von Kunstaltertümern. Hier hat die
Staatswirtschaftskommission beschlossen, den Kredit von
5000 auf 6000 Fr. zu erhöhen. Bei Ziffer 9, Stadttheater
und Orchesterverein Bern, hat die Staatswirtschaftskommission

beschlossen, den Posten, der für den
Orchesterverein inbegriffen ist, in der Höhe von 2500 Fr.,
auf 3500 Fr. zu erhöhen, und im fernem hat sie
beschlossen, unter Ziffer 12 neu beizufügen: Beitrag an
den kantonalen Musikverband 2000 Fr., entsprechend
einem Gesuch dieses Verbandes an den Grossen Rat.
Der Regierungsrat stimmt diesen drei Anträgen zu.

Schmutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Es ist richtig, dass diese Anregungen von uns

ausgegangen sind. Es ist vom Vertreter des Jura
geltend gemacht worden, dass sehr oft zu wenig getan
werden könne zur Erhaltung von alten Bauten,
Burgruinen, Kirchen usw. Wir haben daher eineErhöhung um
1000 Fr. beantragt. Im weitern hat der Orchesterverein
Bern ein Gesuch um erhöhte Subvention gestellt. Es
ist zuzugeben, dass man auf dem Lande gelegentlich
die Mithilfe des Stadtorchesters in Anspruch nimmt,
so dass man dazu gekommen ist, diesen Posten um
2000 Fr. zu erhöhen. Darauf schien es uns logisch,
auch dem kantonal-bernischen Musikverband den
gewünschten Beitrag zuzubilligen. Wir hoffen, dass der
Grosse Rat diesem feinen künstlerischem und
musikalischem Empfinden der Staatswirtschaftskommission

folgen und die erhöhten Beiträge ebenfalls
bewilligen werde.

Raaflaub. Wir haben letztes Jahr im Grossen Rat
eine ausgiebige Theaterdebatte gehabt, die ich nicht
wiederum auffrischen möchte, da das wahrscheinlich
nicht nötig ist. Dagegen möchte ich mir zur Festlegung
der Verhältnisse eine kleine Anfrage gestatten. Wir
sehen im Voranschlag für 1928 den gleichen Betrag
von 22,500 Fr., wie im vorigen Budget, obschon seinerzeit

ein Postulat erheblich erklärt worden ist, wonach
der Regierungsrat im Rahmen seiner Kompetenz
gewisse Mehrsubventionen bewilligen könne. Die
Regierung hat in verdankenswerter Weise eine
Mehrsubvention von 50,000 Fr. in Aussicht gestellt, sofern
von Seiten der Gemeinden und anderer Interessenten

noch eine Erhöhung der Subvention stattfinde. Es wäre
im Interesse des Institutes sehr wichtig, dass auch in
Zukunft diese Lösung in Aussicht genommen werden
könnte. Ich glaube annehmen zu dürfen, dass dem so
sei, dass diese Mehrsubvention für die Zukunft
gemäss den entsprechenden Mehrleistungen, die von
anderer Seite kommen, auch vom Kanton geleistet werden

wird.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Der Regierungsrat hat, gestützt auf
seine Kompetenz, für das Jahr 1927/1928 einen
ausserordentlichen Beitrag von 15,000 Fr. gespendet, unter
der Voraussetzung, dass auch von anderer Seite
entsprechende Summen bewilligt werden. Es handelte
sich um einen Betrag von 42,000 Fr. Diese Erhöhung
von 15,000 Fr. wurde ausserordentlicherweise
beschlossen. Es handelt sich also um einen
ausserordentlichen Beschluss des Regierungsrates, unter
bestimmten Voraussetzungen. Die Voraussetzungen waren
die, dass auch von dritter Seite, vom Bundesrat, von
den Behörden der Gemeinde Bern, dem Stadttheater
derartige Beträge zugewendet werden, damit die
Spielsaison 1928/1929 durchgeführt werden kann. Das hat
man erreicht, die Spielsaison ist gegenwärtig im Gang.
Darüber, wie die Verhältnisse für 1928/1929 sind, ist
dem Regierungsrat noch keine offizielle Mitteilung
zugekommen. Ich habe von einem Vertreter des
Verwaltungsrates des Stadttheaters gehört, dass für 1928/
1929 die gleiche Finanzierung vorgesehen sei, wie für
1927/1928, und dass die Hoffnung bestehe, dass auch
diese ausserordentlichen Subventionen von anderer
Seite wiederum fliessen werden. Unter diesen
Voraussetzungen nehme ich an, dass der Regierungsrat
wiederum von seiner Kompetenz Gebrauch machen und
im bisherigen Rahmen für 1928/1929 einen Beitrag
spenden wird. Ich kann mich natürlich auf die Höhe
nicht festlegen, und möchte bitten, dass man diese
Sache nicht ins Budget aufnimmt. Es handelt sich um
einen ganz ausserordentlichen Beitrag des Staates,
deswegen, weil die Reorganisation des Stadttheaters schon
lang auf dem Programm steht, weil schon lange die
Absicht besteht, das Theater auf eine gute finanzielle
Grundlage zu stellen, wo dann die Hoffnung vorhanden
ist, dass die ausserordentlichen Beiträge, die von
verschiedenen Seiten gesprochen werden mussten, nicht
mehr bewilligt werden müssen.

Raaflaub. Ich nehme Kenntnis von den Mitteilungen
des Herrn Finanzdirektors, dass er bereit ist,

mitzuwirken, dass der Beitrag, soweit nötig, auch für das
kommende Jahr ausserordentlicherweise gesprochen
werden soll. Ueber die Höhe hat er sich nicht
ausgesprochen. Nach Lage der Verhältnisse wird es nötig
sein, dass der Beitrag mindestens in gleicher Höhe
gesprochen wird. Wir haben einen ausserordentlichen
Beitrag von 20,000 Fr. von Seite der Gemeinde ins
Budget 1928 aufgenommen. Angesichts der bestehenden

Verhältnisse wird dieser Beitrag ausgerichtet werden

müssen. Bezügliche Gesuche werden kommen.
Wenn man die Sache so behandeln kann, glaube ich,
von einem bestimmten Antrag zuhanden des Budgets
Umgang nehmen zu können, möchte aber doch von
dieser Zusicherung hier im Rat Akt nehmen.

Genehmigt.
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VII. Gemeindewesen.

Genehmigt.

VIII. Armenwesen.

Meer. Ich möchte zu diesem Abschnitt keinen
Antrag stellen, möchte mich aber wiederum zu einer Frage

äussern, zu der ich mich schon früher ausgesprochen

habe, zu den ausserkantonalen Armenfällen. Wir
haben einen Fall in Schaffhausen gehabt, wo die
Armenbehörde einer schaffhauserischen Gemeinde
darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Kanton Bern
allzu sehr zurückhalte, dass er sogar suche, sich um
seine Pflicht zu drücken. Ich habe dem Grossen Rat
von einem Schreiben der betreffenden Armenbehörde
Kenntnis gegeben, wonach diese mit der Armendirektion

des Kantons Bern ein Abkommen getroffen hatte.
Die Armenbehörde von Neuhausen musste die von Bern
zugesicherten Beträge stets reklamieren. Das hatte
zur Folge, dass die betreffende Familie aus ihrer
bisherigen Wohngemeinde ausgewiesen und in den Kanton

Bern zurückgeschafft wurde. In Neuhausen hätte
der Kanton Bern 90 Fr. Unterstützung bezahlen müssen,

in der Heimatgemeinde, in welcher die Familie
nun untergebracht ist, zahlt der Staat 250 Fr. pro
Monat. Es ist mir versichert worden, dass dieser Fall
nicht der einzige sei. So habe z. B. die Stadtgemeinde
Schaffhausen einen gleichen Fall. Die bernische
Armendirektion sollte bei ihren Unterstützungen nicht
allzu knauserig sein. Nach meiner Ansicht würde der
Staat grossen Nutzen daraus ziehen, wenn Heimschaffungen

vermieden werden könnten. Dann sollte man
aber die Abmachungen auch halten. Im Kanton
Schaffhausen wäre Arbeitsgelegenheit gewesen; nachdem man
die Familie in den Kanton Bern zurückgenommen hat,
in rein ländliche Verhältnisse, fand der Mann keine
Arbeit. Ich glaubte hier auf diese Dinge aufmerksam
machen zu müssen, da hier sicher noch viel zu sparen
wäre, wenn die Armendirektion etwas entgegenkommender

wäre.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Wenn die Verhältnisse so sind, wie Herr
Grossrat Meer sie geschildert hat, woran ich nicht
zweifle, so scheint es mir für den Kanton Bern nicht
vorteilhaft, wenn er ausserkantonale Unterstützungsfälle

einfach ohne nähere Prüfung in den Kanton Bern
überführt, was zur Folge hat, dass man im Kanton Bern
für die betreffenden Familien mehr bezahlen muss.
Ich nehme an, dass wenn die Armendirektion im
einzelnen Fall orientiert gewesen wäre, sie diesen
Entscheid nicht getroffen hätte. Es müssen ungenügende
Informationen vorhanden gewesen sein. Ich will von
diesem Fall gerne der Armendirektion Kenntnis geben.

Meer. Die Akten stehen dem Herrn Finanzdirektor
zur Verfügung.

IX a. Volkswirtschaft.

Luick. Ich möchte beantragen, bei Posten VI,
Lehrlingswesen, eine Erhöhung des Kredites von 105,000
auf 130,000 Fr. vorzunehmen. Ich bin mir wohl be-
wusst, dass das vielleicht ein wenig viel ist, weiss aber

auf der andern Seite auch, dass es nötig ist. Ich möchte

Sie daran erinnern, dass wir im Frühling eine lange
Debatte über das Lehrlingswesen gehabt haben, dass
uns Herr Regierungsrat Joss einen schönen Plan über
die Reorganisation des Lehrlingswesens entwickelt hat.
Er hat uns diesen Plan auseinandergesetzt in seiner
Gliederung. Nun sieht man, dass im Budget noch
weniger vorhanden ist als 1926. Wenn wir auf dem
Gebiet des Lehrlingswesens etwas vorwärts gehen, wenn
wir die berufliche Ausbildung fördern wollen, ist es
nötig, Geld zur Verfügung zu stellen. Dieses Geld ist
nicht verloren, ich behaupte im Gegenteil, dass die
Ausgaben, die man hier sprechen würde, zehnfach oder
hundertfach wieder hereinkommen im Verlauf eines
längeren Zeitraumes. Ich möchte daran erinnern, dass
es erwiesen ist, dass ein Drittel der Arbeitslosigkeit in
der Schweiz auf falsche Berufsorientierung unserer
Jugendlichen zurückzuführen ist. Viel zu viele junge
Leute sind in überfüllte Berufe hineingegangen, während

andere Berufe nicht die nötigen Arbeitskräfte:
hatten. Wenn wir bei den Ausgaben für das Arbeitsamt

im Lauf der Jahre nur 20% einsparen könnten,
so wäre die Mehrausgabe von 25,000 Fr. mehrfach wieder

eingebracht. Wenn man unser Budget objektiv
prüft und sieht, dass man z. B. für die Förderung der
Landwirtschaft, namentlich für die Förderung der
Viehzucht, rund 200,000 Fr. ausgibt, so muss es schon
auffallen, dass man für das Lehrlingswesen nur 100,000
Franken zur Verfügung hat. Wir sind absolut nicht
gegen die Kredite, die man für die Landwirtschaft
spricht. Aber ich möchte bitten, auch dafür zu sorgen,
dass die berufliche Ausbildung auf eine andere Grundlage

kommt. Wir haben kürzlich eine Erhöhung der
Schulgelder an den technischen Mittelschulen beschlossen.

Hier gehen uns rund 30,000 Fr. ein. Die Mehrausgabe

von 25,000 Fr. wäre also gedeckt. Ich nehme an,
der Herr Finanzdirektor werde diesen Antrag
bekämpfen, namentlich mit der Bemerkung, dass der
Posten von der Direktion des Innern nicht verlangt worden

sei. Wir können aber nicht so formalistisch sein.
Wenn die Notwendigkeit dieser Mehrausgabe
anerkannt ist, und wenn wir auf der andern Seite einsehen,
dass die Ausgabe mehrfach wieder hereinkommt, so
ist es eigentlich gespart, wenn man dieses Geld
ausgibt. Ich möchte Sie bitten, meinem Antrag
zuzustimmen.

Portmann. Ich habe Gelegenheit gehabt, diese
Frage auch etwas durchzudenken und mir entsprechende

Informationen geben zu lassen. Dabei habe ich die
Feststellung machen müssen, dass der Antrag Luick
für unsere Staatsverwaltung im Lauf der nächsten
Jahre nicht eine Neubelastung bringt, sondern dass
Einsparungen gemacht werden können. Wenn die
Auswirkung der Gesetzesvorschriften über die gewerbliche
und kaufmännische Lehrlingsausbildung die sein soll,
wie sie seinerzeit vom Gesetzgeber verlangt worden
ist, so muss man grössere Mittel zur Verfügung stellen.
Insbesondere sollte die Berufsberatung besser unterstützt

werden können. Das bringt nur Segen für unsere
ganze Volkswirtschaft. Das Argument des Herrn
Vorredners, dass durch falsche Leitung unserer Jungmannschaft

bei der Berufsberatung grosse wirtschaftliche
Schädigungen entstanden sind, ist richtig. Diese
Schädigungen könnten zum grössten Teil aufgehoben werden,

wenn die Berufsberatung auf Grund von
sorgsamen Erwägungen durchgeführt würde. Es ist nicht
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nötig, weitere Beispiele anzuführen. Leider hatten wir
nicht Gelegenheit, in der Fraktion diese Erhöhung zur
Sprache zu bringen. Ich gestatte mir, den von Herrn
Luick gestellten Antrag lebhaft zu unterstützen.

Künzi. Auch ich möchte diesen Antrag, den Herr
Luick gestellt hat, aufs wärmste unterstützen. Der
kantonale Gewerbeverband hat seit Jahren über die
Reorganisation der Lehrlingsausbildung Vorstudien
gemacht. Die Verhältnisse der Nachkriegszeit, namentlich
die Rationalisierungsbestrebungen usw., führen ohne
weiteres zu einer Spezialisierung der Arbeitsmethoden
in den einzelnen Geschäften. Auch in guten Geschäften
ist es heute nicht mehr möglich, dass ein Lehrling den
Beruf in seiner ganzen Ausdehnung erlerne. Die
Handwerkerschulen haben die Aufgabe, diese Lücke auszufüllen.

Wir haben sehr viele gestrandete Existenzen,
deren Scheitern nur darauf zurückzuführen ist, dass
sie in einer Fabrik einen Beruf zum Teil gelernt haben,
dass sie später, wenn sie von der Fabrik weggekommen

sind, und es ihnen nicht gelungen ist, in einem
ähnlichen Geschäft unterzukommen, für den Beruf
verloren gegangen und zu den Ungelernten herabgesunken

sind. Gegenwärtig gehen die Bestrebungen
dahin, die Möglichkeit zu schaffen, um die Mängel, die
an vielen Orten der Berufslehre anhaften, auf anderem
Wege zu eliminieren. Ich bin überzeugt, dass das hiefür

aufgewendete Geld Zinsen trägt,, dass Minderausgaben

im Armenwesen die Folge sein werden. Es ist
höchste Zeit zum Einschreiten. Die Verschiebung während

der Kriegszeit, besonders der Geburtenrückgang,
wird sich nun in den nächsten Jahren im Lehrlingswesen

geltend machen. Es ist nötig, dass man die jungen

Leute einem Beruf zuleitet, wo sie eine Existenz
finden können. Man wird sie den Berufen zuleiten, wo
wir heute grösstenteils auf ausländische Arbeiter
angewiesen sind. Ich möchte die Herren im Interesse des
Wohles des gesamten Volkes ersuchen, diesen Antrag
anzunehmen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich ersuche um Ablehnung des
Antrages Luick. Die Vorlage der Direktion des Innern
sieht gegenüber dem Budget 1927 eine Erhöhung von
5000 Fr. vor. Es ist also nicht richtig, wie Herr Luick
ausgeführt hat, dass man gegenüber dem bisherigen
Zustand eine Reduktion vornehme. Man hat gegenüber

dem Budget von 1927 eine Erhöhung von 5000 Fr.
vorgenommen, was allerdings noch 1000 Fr. weniger
macht, als die Rechnung 1926. Man hat immerhin die
Anpassung an die Verhältnisse des Jahres 1926
vorgenommen, ein Bestreben, das überhaupt bei Aufstellung
des Budgets 1928 vorgeherrscht hat. Die Direktion des
Innern begründet die Erhöhung um 5000 Fr. damit,
dass die Mehrausgabe mit Rücksicht auf erhöhte
Prüfungskosten notwendig sei. Das ist alles. Ich habe in
den Ausführungen des Herrn Luick eine Angabe
darüber vermisst, was man mit den 25,000 Fr. machen
soll. Herr Luick hat übrigens erwartet, dass ich den
Ablehnungsantrag stellen werde, und hat selbst gesagt,
er finde es etwas stark, so hoch zu gehen. Er wird
selbst nicht von Anfang angenommen haben, dass man
diesen Antrag so ernst nehme. Jedenfalls scheint mir
das Begehren nicht genügend begründet zu sein. Man
sollte wissen, was mit dieser Summe von 25,000 Fr.
auch effektiv gehen soll. Soviel ich mich erinnere,
werden auf diesem Konto hauptsächlich die Prüfungs¬

kosten gebucht, nicht irgend welche Unterstützungen,
Stipendien usw. Mit diesem Posten hat man auskommen

können, darum hat die Direktion des Innern keine
Erhöhung verlangt.

Der Herr Direktor des Innern wird ein Programm
über die gesamte Entwicklung des Lehrlingswesens
vorlegen. In diesem sind aber nicht nur Mehrauslagen
vorgesehen, sondern es sind auch Punkte enthalten,
die dem Staate vermehrte Einnahmen bringen sollen.
Es scheint mir doch, man sollte abwarten, bis das
Programm der Direktion des Innern den Regierungsrat
passiert hat und dem Grossen Rat unterbreitet werden

kann. Daraus kann man ersehen, welche
vermehrten Ausgaben dann der Staat in Zukunft in den
Kauf nehmen muss. Ich weiss aus den Ausführungen,
die Herr Regierungsrat Joss privatim, und aus den
Mitteilungen, die er im Regierungsrat offiziell getan
hat, dass er einen Plan hat, auch über die finanzielle
Deckung. Bevor man einfach eine Ausgabenerhöhung
beschliesst, sollte man doch abwarten, wie sich das
Programm des Herrn Regierungsrat Joss finanziell
auswirkt. Ich möchte Sie infolgedessen bitten, diesen
Antrag abzulehnen.

Herzog. Ich bedaure ausserordentlich, dass der
Finanzdirektor diesen Antrag zurückweist, und sogar
behauptet, es sei offenbar dem Antragsteller mit seinem
Antrag nicht recht ernst. Das müssen wir ganz
bestimmt zurückweisen. Die Herren, die schon über diesen

Antrag gesprochen haben, bürgen ganz sicher
dafür, dass sie dieses Thema nicht nur so ohnehin
behandeln, sondern sich ganz ernsthaft mit der
Angelegenheit befasst haben. Dann möchte ich dem Herrn
Finanzdirektor sagen, dass es eigentümlich ist, dass
man hier dazu reden soll, wie das Geld verwendet werden

soll. Ich nehme an, dass die Herren Regierungsräte
doch ganz sicher wissen, was mit diesem Posten

gehen soll. Auch Herr Regierungsrat Joss wird wohl
wissen, wie er diese erhöhte Subvention verwenden
will. Diese Begründung der Ablehnung ist also mehr
als eigentümlich. Wenn der Herr Finanzdirektor sagt,
dass der Posten bis jetzt ausgereicht hat, dass der
Direktor des Innern keinen Antrag auf Erhöhung gestellt
hat, so bleibt uns dennoch dieser Weg offen. Bis jetzt
hat man sich nach der Decke gestreckt; weil man nicht
mehr gehabt hat, hat man nicht mehr ausgegeben, aber
die Herren, die einigermassen mit den Fragen des
Lehrlingswesens vertraut sind, werden mit mir einig sein,
dass es unbedingt nötig ist, im Lehrlingswesen
verschiedene Verbesserungen herbeizuführen. Wir haben
vom Herrn Direktor des Innern verschiedene Programmpunkte

vernommen, wie z. ß. Ausbau der Berufsberatung

usw. Dieses Programm lässt sich mit den vorhandenen

Budgetkrediten nicht durchführen. Wir sind je-
weilen auch damit einverstanden, dass man für die
Landwirtschaft die nötigen Ausgaben macht. Für die
Förderung der Rindviehzucht werden 196,000 Fr.
ausgegeben. Wenn man nun die Ausgaben für das
Lehrlingswesen um 25,000 Fr. erhöht, so ist das sicher nicht
zuviel verlangt und der Rat könnte gewiss mit diesem
Antrag einverstanden sein. Wir sind überzeugt, dass
der Direktor des Innern für diesen Posten sicher die
richtige Verwendung hat. Wenn das Geld nicht richtig
verwendet wird, so sind die Herren in der Regierung
dazu da, und auch in der Lage, Herrn Regierungsrat
Joss den Weg zu zeigen, wie das Geld richtig verwendet
werden kann.
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Luick. Ueber die Möglichkeiten der Verwendung
dieses Kredites könnte man einen ganzen Nachmittag
reden. Ich möchte nur auf den von Herrn Regierungsrat

Joss entwickelten Plan hinweisen. Er hat
gewünscht, dass eine Zentralstelle für berufliches
Bildungswesen geschaffen werde. Glauben Sie nicht, dass
ich nicht mit Herrn Direktor Joss gesprochen habe. Er
ist froh, wenn er das Geld bekommt, damit er etwas
machen kann. Ich kann Ihnen kurz ausführen, worum
es sich handelt. Es ist verschiedene Male auf die
Berufsberatung hingewiesen worden. Sie wissen alle,
was man mit der Berufsberatung will. Man will die
Jugendlichen, die aus der Schule kommen, zweckmässig

in das Wirtschaftsleben eingliedern, nach Bedürfnis
der Wirtschaft, nach ihrer Eignung und Neigung. Das
haben wir bis jetzt nicht, weil wir kein Geld gehabt
haben. Ich erinnere an Deutschland, das 600
Berufsberatungsstellen geschaffen hat. Dieses Deutschland
lag nach dem Krieg vollständig am Boden und ist in
kürzester Zeit wieder auf diese wirtschaftliche Höhe
gekommen, und zwar nur darum, weil man die berufliche

Ausbildung ganz gehörig gefördert hat. Das dürfte
uns den Weg zeigen. Wenn man immer wieder daran
erinnert, dass wir auf dem Weltmarkt stark
konkurrenziert werden durch deutsche Industrie und deutsches
Gewerbe, so glaube ich, dürfte man etwas mehr in
dieses Gebiet hineinstecken. Man sollte unsere Jugend
in die Berufe hineinführen, die noch Existenzmöglichkeiten

bieten. Wir wissen schon lange, dass wir eine
kantonale Berufsberatungsstelle haben sollten, ein
kantonales Jugendamt, wie es die Kantone Zürich, St. Gallen

usw. haben. Es werden dort eine Reihe von
Funktionären beschäftigt. Die Kantone haben die besten
Erfahrungen damit gemacht. Die Jugend wird in
diejenigen Berufe hineingeleitet, wo sie eine Existenz hat.
Im Jahre 1905 haben wir ein Lehrlingsgesetz geschaffen,

und in diesem Gesetz steht die Bestimmung, dass
ein Fonds gebildet werden soll. In diesem Fonds ist
heute, nach 22 Jahren, noch kein Rappen. Wenn man
wirklich nicht wissen sollte, wie das Geld verwenden,
so kann man es in diesem Fonds anlegen, und ich bin
überzeugt, dass man später dafür Verwendung hätte.
Den Plan, den Herr Regierungsrat Joss entwickelt hat,
können wir ilur zur Verwirklichung bringen, wenn die
Mittel zur Verfügung stehen. Ich möchte Sie dringend
bitten, diesem Antrag zuzustimmen.

Krebs. Ich beantrage Zustimmung zum Antrag
Luick. Wenn Sie heute beschliessen, für das
Lehrlingswesen 25,000 Fr. mehr auszugeben, so zeigen Sie
damit, dass Sie gewillt sind, bei der Förderung der
beruflichen Bildung mitzuhelfen. In andern Kantonen
und in andern Ländern ist man längst so weit, dass

man weiss: die Zukunft liegt bei den jungen Leuten.
Mit dem vorliegenden Budget überbinden wir unsern
Nachkommen gewisse Schulden. Wenn wir dafür
sorgen, dass die Jungmannschaft die nötige Ausbildung
bekommt, so wird diese Jungmannschaft besser
imstande sein, die Schulden, die wir ihr überbinden, auch
zu tragen. Darum möchte ich den Antrag Luick wärm-
stens unterstützen.

Schreier. Ich möchte ebenfalls den Antrag Luick
unterstützen. Wir leiden im Kanton Bern an
Lehrlingsmangel. Sie können landauf, landab gehen und
die gewerblichen Fortbildungsschulen anschauen, und
Sie werden sehen, dass man überall sparen muss. Es
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ist nicht zu viel verlangt, was hier gefordert wird. Ich
möchte den Herrn Finanzdirektor ersuchen, uns
anzuhören, und sein Wort zu geben, dass er uns entgegenkommt.

Wir haben Handwerker auf dem Land, die
ilire Lehrlinge praktisch richtig ausbilden können. Aber
die theoretische Ausbildung können sie nicht mitgeben.
Darum wollen wir den Lehrlingen eine richtige
Ausbildung ermöglichen, damit sie konkurrenzfähig sind,
wenn sie ins Leben hinaustreten. Das ist eine
unbedingte Notwendigkeit schon mit Rücksicht auf die
Konkurrenz des Auslandes. Ich möchte die Herren
ersuchen, einmal dem Gewerbe zu helfen; wir helfen
auch immer, wenn Sie etwas verlangen.

Schmutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Ueber diese Frage haben wir auch in der

Staatswirtschaftskommission eingehend gesprochen. Es ist
dort der gleiche Antrag gestellt worden, wie wir ihn
heute von Herrn Luick gehört haben. Aber die Mehrheit

der Kommission ist schliesslich zur Ablehnung
des Antrages gekommen, und zwar aus den gleichen
Erwägungen, wie sie der Herr Finanzdirektor
entwickelt hat. Er hat auf ein Programm hingewiesen,
das der Herr Direktor des Innern in bezug auf
Reorganisation des Lehrlingswesens vorbereitet, und hat
auf die Möglichkeit verschiedener Mehreinnahmen
infolge der Reorganisation hingewiesen, so dass Aussicht
besteht, gerade auf dem Gebiet des Lehrlingswesens
mit den vorhandenen Mitteln auszukommen. Ich stütze
mich auf Aussagen, die Herr Regierungsrat Joss mir
persönlich gemacht hat, und bin daher genötigt, den
Standpunkt der Mehrheit der Staatswirtschaftskommission

aufrechtzuerhalten, wonach dieser Antrag
abzulehnen ist.

Gluggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Ich möchte Herrn Herzog kurz
antworten. Man kann nicht so vorgehen, dass man
einfach eine Rosine aus dem Kuchen herausnimmt,
sondern man muss sich fragen, ob der Kredit, wie er von
der Staatswirtschaftskommission und vom Regierungsrat

dem Grossen Rat empfohlen wird, genüge oder
nicht. Wenn man so vorgehen würde, wie Herr Herzog
meint, so könnte man noch anderes heranziehen und
könnte sagen, dass man für das Lehrlingswesen nicht
nur 105,000 Fr. ausgibt, sondern dass noch dieses und
jenes dazu kommt. Beim Armenwesen ist eine. Reihe
von Posten, die auch zur Unterstützung des Lehrlingswesens

herangezogen werden, insbesondere ein Posten,
der letztes Jahr auf 55,000 Fr. erhöht worden ist, und
der zur Ausrichtung von Stipendien an Lehrlinge
bestimmt ist. Im Budget sind alle diese Sachen etwas
verteilt, so dass wir nicht einfach sagen können, dass
wir für das Lehrlingswesen nur 105,000 Fr. ausgeben,
sondern da müsste man verschiedene Posten
heranziehen, um die Ausgaben mit andern Posten vergleichen
zu können. Natürlich weiss der Direktor des Innern,
was er mit den 105,000 Fr. machen soll, indem seit
Jahren auf diesem Posten alle Ausgaben für
Lehrlingsprüfungen usw. bezahlt wurden. Aus diesem Posten
sind auch die Entschädigungen für die Lehrlingskommissionen

bestritten worden. Im Jahre 1926 betrugen
die Ausgaben 106,000 Fr. Dem bat man sich im Budget
1928 angepasst, indem man 105,000 Fr. aufgenommen
hat, und der Direktor des Innern hat sich ausdrücklich
mit diesen 105,000 Fr. zufrieden gegeben. Ich möchte
beantragen, die Erhöhung abzulehenen, und zwar des-
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wegen, weil der Direktor des Innern ein Programm
ausgearbeitet hat, das dem Grossen Rat unterbreitet
wird und das nicht nur Ausgaben enthält, sondern
auch Einnahmen. Er hat eine bestimmte Finanzierung
vorgesehen, die die Staatsrechnung nicht belasten soll.
Es scheint mir, dass man angesichts dieses Umstandes
schon ein Jahr warten könnte,.um zu sehen, was dabei
herauskommt, um eventuell andere Posten zu erhöhen,
nicht einfach den Posten, aus welchem die
Lehrlingsprüfungen bestritten werden. Ich bin mit den Herren
einverstanden, dass man das Lehrlingswesen fördern
muss, aber es scheint mir, man sollte die Arbeit des
Herrn Joss abwarten, um im Jahre 1928 darüber Be-
schluss fassen zu können. Wenn die besondere
Finanzierung zur Förderung des Lehrlingswesens im Grossen

Rat nicht akzeptiert werden sollte, könnte man
beim Budget 1929 wieder darüber sprechen. Aus diesen

Erwägungen ersuche ich um Ablehnung des
Antrages Luick.

Jakob. Herr Regierungsrat Guggisberg müsste nicht
Finanzdirektor des Kantons Bern sein, wenn er diesen
Antrag nicht bekämpfen würde. Es ist eine bekannte
Tatsache, dass auch die kleinste Erhöhung irgendeines
Postens bestritten wird. Man könnte uns eigentlich das
Budget nach Hause zustellen und schriftlich abstimmen
lassen, dann brauchte man nicht so lange zu beraten.
Der Grosse Rat sollte aber, wenn er sieht, dass die
Erhöhung eines Postens nötig ist, über solche Ableh-
nungsanträge hinweggehen. Wenn irgend ein Posten
im Voranschlag notwendigerweise erhöht werden sollte,
so ist es der Posten Lehrlingswesen. Das ist von den
Vorrednern genügend begründet worden. Unser
schweizerisches Gewerbe führt alljährlich mit grossem Pomp
eine Schweizerwoche durch und ersucht die
Konsumenten, einheimische Produkte zu kaufen. Die
Schweizerwoche wird nur dann ihren Zweck erreichen,
wenn unser einheimisches Gewerbe wirklich Qualitätswaren

auf den Markt bringen kann. Das ist nur dann
möglich, wenn die berufliche Ausbildung besser wird.
Bis jetzt fand sozusagen keine Beratung und
Beeinflussung statt; sehr oft haben die Leute einen Berufszweig

erlernt, der ihrer Eignung gar nicht entsprach.
Das gab selbstverständlich keine guten Berufsarbeiter
und noch schlechtere Handwerksmeister. Diesem Uebel-
staud will man steuern, indem man die Lehrlinge zu
führen und zu beraten gedenkt. In dieser Sache ist
namentlich Deutschland bahnbrechend vorangegangen.
Dort stellt man fest, welche Kräfte in der schulentlassenen

Jugend stecken und sucht sie in die Bahnen zu
leiten, in denen sie nachher ihr Fortkommen finden.
Das gleiche muss auch unser Bestreben sein, wenn wir
die deutsche Konkurrenz aushalten wollen. Deshalb
sollte der Grosse Rat hier unbedingt mithelfen. Der
Herr Finanzdirektor hat ausgeführt, man wisse nicht,
wie das Geld verwendet werden solle, und man könne
im Jahre 1928, wenn das Programm vorgelegt werde,
immer wieder beschliessen. Man sollte nicht warten,
bis das Programm fix und fertig vorliegt. Wenn es
einmal durchberaten ist, haben wir eine gewisse Summe

bereits sichergestellt und haben damit ein Jahr
gewonnen. Ich möchte den Antrag des Kollegen Luick
warm unterstützen. Sie erweisen damit namentlich
dem Gewerbeverband einen grossen Dienst. Wenn von
Seite meiner Fraktionskollegen auf die Landwirtschaft
hingewiesen worden ist, so möchte ich feststellen, dass
dieser Betrag nicht allein den Lehrlingen zugutekommt,

die aus Arbeiter- oder Beamtenkreisen stammen,
sondern dass auch zahlreiche Bauernsöhne in die Berufslehre

gehen.

v. Steiger. Ich habe mich schon in der
Staatswirtschaftskommission für die Erhöhung speziell der
Kredite für das Lehrlingswesen ausgesprochen.
Damals war ich der Meinung, es handle sich hauptsächlich

um eine Verbesserung der Tätigkeit der Fach- und
Gewerbeschulen. Der Herr Finanzdirektor hat
auseinandergesetzt, wie wir auch heute gehört haben, dass er
im Prinzip nicht abgeneigt sei, auf einer der Positionen

entgegenzukommen, dass ihm aber ein genaueres
Programm als angezeigt erscheine. Da nun diese
Ziffern noch nicht vorliegen, hat sich offenbar die Mehrheit

der Staatswirtschaftskommission gesagt, ohne
genaues Programm könne man für diesmal noch nichts
machen. Der Wille, dem Gewerbe zu helfen, war in
starkem Masse vorhanden. Wenn der Grosse Rat heute,

im Bestreben, dem Gewerbe zu helfen, den Antrag
Luick annehmen wollte, so könnte das nur den Sinn
haben, dass immerhin eine Beanspruchung des
Kredites, wie Herr Jakob ausgeführt hat, nur erfolgen
kann, wenn ein genaueres Programm vorliegen würde.
Man sollte, wie der Herr Finanzdirektor mit Recht
ausgeführt hat, genauer wissen, was mit der
Erhöhung geschehen soll, als wir das in der Kommission
erfahren haben. Bei aller Sympathie für das Gewerbe
konnte man in der Staatswirtschaftskommission nicht
weiter gehen. Ich möchte betonen, dass ich genau das
gleiche Bestreben hatte wie Herr Jakob, dass der Grosse
Rat selbst entscheiden sollte, was richtig ist, ob es
hesser ist, mit der Mehrheit der Staatswirtschaftskom-
mission zu warten, bis wir etwas genauere Unterlagen
haben, oder ob man vorläufig, trotz des Mangels dieser
Unterlagen, diesen Kredit bewilligen will.

Abstimmung.
Für den Antrag der Staatswirtschaftskommission

67 Stimmen.
Für den Antrag Luick 65 »

IX b. Gesundheitswesen.

Oldani. Letztes Jahr wurden die Beiträge an die
Abstinenzvereine aus dem Alkoholzehntel um rund
7000 Fr. erhöht. Ich habe meinen Antrag auf
Erhöhung damit begründet, dass man die Bestrebungen
der Abstinenzvereine besser sollte unterstützen können

und dass neuere Methoden der Bekämpfung des
Alkoholismus ebenfalls sollten subventioniert werden
können. In längerer Debatte ist dargetan worden, dass
man dieser Frage alle Aufmerksamkeit zu schenken
habe und der Grosse Rat hat, entgegen der Meinung
der Finanzdirektion, die Erhöhung beschlossen. Wir
glaubten, nachdem der Direktion des Innern diese
erhöhten Beiträge zugesprochen waren, dass tatsächlich
diesen Körperschaften etwas zukomme, dass sie von
der Erhöhung etwas spüren. Es wurde vereinbart,
dass man den Vereinen die gleichen Beiträge geben
solle, wie bisanhin, ebenso dass die Fürsorgestelle für
Alkoholkranke unterstützt werden solle. Der Rat hat
offenbar gefunden, dass damit das Geld sehr gut
verwendet werde. Nun möchte ich sagen, wie sich die
Sache ausgewirkt hat. Der Guttemplerorden hat rund
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800 Fr. weniger bekommen als bisher, der Verband der
abstinenten Eisenbahner wurde ebenfalls verkürzt,
dagegen wurden einigen andern Vereinen die Beiträge
etwas erhöht. Man hat auf der Direktion des Innern
entdeckt, dass die Subvention pro Kopf bei den
einzelnen Vereinen ungleich ist und nun strebt die Direktion

des Innern eine Vereinheitlichung an. Es sollen
alle gleich schlecht subventioniert werden. Man hat
im Sinne, hauptsächlich die alkoholfreie Obstverwertung

zu fördern und möchte besonders Ausstellungen
und Kurse finanzieren. Damit sind wir einverstanden.
Die Ausstellung: «Für das Obst — gegen den Alkohol»
hat einen Beitrag bekommen. Auch wir in Burgdorf
haben für unsere Wanderausstellung einen Beitrag
begehrt und bekommen. Ich möchte also daran nicht
Kritik üben; ich bin durchaus der Meinung, dass der
Staat mehr tun sollte, um der alkoholfreien Obstver-
wertung die Wege zu ebnen, aber es geht nicht an, dass
man es auf Kosten derjenigen Körperschaften tut, die
im Volke draussen die grosse Arbeit für Hebung
heruntergekommener Trinker und ihrer Familien leisten.
Wenn wir so fortfahren, erleben wir es eines schönen
Tages, dass da und dort Vereine ihre Tätigkeit
einstellen müssen, dass die'ganze Entwicklung ihren Weg
geht, wie vor der Gründung der Abstinenzvereine.
Wenn die Direktion des Innern diese neuen Bestrebungen

fördern wollte, so wäre es logisch gewesen, bei der
Finanzdirektion eine Erhöhung des Beitrages zu
verlangen. Ich weiss nicht, ob sie das getan hat, und ob
sie abgewiesen worden ist. Bei diesen Beträgen aus
dem Alkoholzehntel handelt es sich nicht um Geld, das
man zuerst aus den Bürgern herausholen muss,
sondern das ist Geld, das der Kanton Bern vom Bund
bekommt. Ich habe letztes Jahr erklärt, dass andere Kantone

in dieser Beziehung viel weiter gehen. Glarus und
Schaffhausen verwenden den ganzen Alkoholzehntel
nur für Bekämpfung des Alkoholismus, andere, viel
kleinere Kantone als der Kanton Bern, gehen viel weiter

als Bern. Die Vergütung des Bundes aus dem
Ertrag des Alkoholmonopols beträgt für das Jahr 1928
rund eine Million. Davon verwendet der Kanton 135,000
Franken für die Bekämpfung des Alkoholismus. Dabei
wird diese Summe auf alle möglichen Departemente
verteilt. Es ist klar, dass diese Summe nie hinreichen
wird, um alle die Schäden, die sich im Volke zeigen,
beheben zu können. Ich begreife ohne weiteres, dass
der Finanzdirektor bestrebt ist, diese Einnahmen zu
verwenden, um den Stand der bernischen Finanzen
etwas zu verbessern, aber wir dürfen dabei nicht
vergessen, dass wir notwendige Aufgaben zu erfüllen
haben. Diese können wir nicht erfüllen, wenn wir nicht
denjenigen Körperschaften, die eine so wichtige Mission

im Volksganzen erfüllen, wie die Abstinenzvereine,
die nötigen Mittel zuweisen. Ich sehe mich veranlasst,
hier den Wunsch zu äussern, dass einmal eine Revision
des Dekretes über die Verwendung des Alkoholzehntels
durchgeführt wird, um feste Normen zu bekommen.
In diesem Kampf gegen den Alkoholismus ist doch
sicher das wichtigste Moment, dass man die gefallenen
Trinker aufrichtet, sie aus ihrer Armut herausnimmt
und sie wieder als vollwertige Bürger ins Leben
zurückführt. Es ist eine schwere Aufgabe, solche Leute
aufzurichten. Das erfordert nicht nur einen Abend,
sondern dazu bedarf es monatelanger Ermahnungen
und Beaufsichtigungen. Die Leute, die diese Arbeit
machen, bekommen keinen Rappen. Wir Abstinenten
machen das aus Idealismus, aus Ueberzeugung, aber

man darf uns nicht im gleichen Moment die Mittel
entziehen, die wir nötig haben, um die Verwaltungsauslagen

zu decken. Der Distrikt des Kantons Bern des
Guttemplerordens feiert in diesem Jahr sein dreissig-
jähriges Jubiläum. In früheren Zeiten hat er vom Kanton

Bern 6000 Fr. bekommen, heute nur noch 1400 Fr.
Ist die Arbeit nicht mehr gleich viel wert, wie damals,
wo er diese grössere Subvention bekommen hat? Es
macht fast den Anschein, wie wenn man früher
besseres Verständnis gehabt hätte. Es ist nicht zu
vergessen, dass trotz dieser Subventionen die einzelnen
Mitglieder noch grosse Beiträge leisten. Mehr kann
von ihnen nicht noch verlangt werden. Ich möchte den
Grossen Rat ersuchen, meinem Antrag zuzustimmen,
es sei der Posten, der der Direktion des Innern aus dem
Alkoholzehntel zur Verfügung gestellt wird, auf 50,000
Franken zu erhöhen, mit der ausdrücklichen Weisung,
dass die Abstinenzvereine so subventioniert werden
sollen, wie es ehemals der Fall war. Das Geld wird gut
angelegt; kein Kapital trägt so viel Zins, wie das Geld,
das man den Abstinenzvereinen zur Verfügung stellt.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Trotz den schlechten Erfahrungen,
die Finanzdirektion und Regierungsrat bei diesem
Posten im letzten Jahr gemacht haben, möchte ich nochmals

Ablehnung dieses Antrages beantragen. Die Lage
ist nicht die gleiche wie letztes Jahr, indem ja im
Budget 1927, gemäss Grossratsbeschluss, rund 7000 Fr.
mehr zur Verfügung gestellt wurden als im Jahre 1926.
Ich glaube, dass es grundsätzlich nicht richtig wäre,
wenn der Grosse Rat sich in die Verteilung des
Kredites im Detail einlassen wollte und dem Regierungsrat

oder der Direktion des Innern Weisung erteilen
würde, wie diese Summe von 35,000 Fr. zu verwenden
ist. Wenn wir so in Einzelheiten eingehen würden,
würden wir mit der Budgetberatung nicht fertig.
Schliesslich muss man der Direktion des Innern das
Zutrauen schenken, dass sie die 27,000 oder 35,000
Franken gerecht und den Verhältnissen entsprechend
verwenden wird. Man muss vor allem auf die Tatsache
hinweisen, dass die Direktion des Innern nicht die
einzige Direktion ist, die Beiträge aus dem Alkoholzehntel
bekommt, sondern dass noch verschiedene andere
Direktionen beteiligt sind. So bekommt die Anstalt Hin-
delbank einen Teil, ebenso die Polizeidirektion, die
Unterrichtsdirektion, das Armenwesen und die Direktion
des Innern. Wir haben also nicht nur mit diesen
35,000 Fr. zu rechnen, sondern die Posten, die für die
Bekämpfung des Alkoholismus aufgewendet werden,
machen im Budget 1928 100,000 Fr. aus, insbesondere
wird die Armendirektion bedacht. So ist der Antrag
des Regierungsrates und der Finanzdirektion doch
etwas anders zu bewerten, als wie Herr Oldani hat
durchblicken lassen. Man darf feststellen, dass der
Staat in der Bekämpfung des Alkoholismus positive
Arbeit leistet. Wenn man von der Tatsache ausgeht,
dass der Staat über 100,000 Fr. aufwendet, ist man
auch berechtigt, den Antrag zu stellen, es sei der
Antrag Oldani abzulehnen.

M. Goekeler. Je suis tout à fait d'accord avec les
déclarations de M. le directeur des finances que l'Etat
accorde davantage que les 35,000 fr. portés au budget
en faveur des communes. Mais, sans vouloir porter
préjudice à celles-ci, il y a cependant quelque chose
de juste dans ce que le camarade Oldani a rappelé,
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c'est qu'auparavant les subsides des sociétés d'abstinence

étaient plus élevés. Maintenant, on les réduit,
alors que le travail a plutôt augmenté dans une forte
proportion. Vous savez tous, aussi bien que les
abstinents, que la consommation de l'alcool augmente. Nous
sommes en tète de ligne sur tous les états, et. le canton
de Berne surtout, avec le schnaps. Notre tâche est donc
d'autant plus difficile. 11 est décourageant de voir que
pour des sociétés qui se donnent tant de peine, comme
l'a relevé mon camarade Oldani, et consacrent gratuitement

leur temps, pendant des années, alors qu'il serait
facile de les récompenser en élevant leurs subsides, on
réduise au contraire ceux-ci. Tous les abstinents doivent
être placés sur le même pied. N'importe quelle association

travaillant à la lutte contre l'alcoolisme, doit être
soutenue beaucoup mieux que ce n'est le cas maintenant.
Cela me fait de la peine de voir réduire dans une forte
proportion le subside versé à des collègues avec qui
nous travaillons en collaboration, depuis plusieurs
années, pour la même œuvre. Si l'on n'augmente pas
de 35,000 à 50,000 fr. le chiffre du budget, comme le

propose notre camarade Oldani, qu'au moins une
répartition plus équitable que ces derniers temps du
chiffre de la subvention soit assurée.

Oldani. Der Herr Finanzdirektor hat soeben
erwähnt, dass man für diese Zwecke 100,000 Fr.
ausgebe. Letztes Jahr waren es 135,000 Fr., es ist also
eine um 35,000 Fr. geringere Leistung vorgesehen.
Die Reineinnahmen des Kantons aus dem
Alkoholmonopol betragen annähernd 912,000 Fr. Nun bin ich
ohne weiteres damit einverstanden, dass der Rat sich
nicht im einzelnen mit der Verteilung dieser Beiträge
befassen kann. Es Hesse sich immerhin noch
untersuchen, wie weit alle diese Beiträge, die den verschiedenen

Direktionen aus dem Alkoholzehntel gewährt
werden, sich tatsächlich in der Bekämpfung des
Alkoholismus auswirken. Ich habe letztes Jahr schon
Zweifel geäussert. So ist es mir nicht ersichtlich, wie
man den Beitrag an die Anstalt Hindelbank mit der
Bekämpfung des Alkoholismus in Zusammenhang bringen

kann. Dass man Trinkerheilanstalten unterstützt,
begreife ich. Ich bin fest davon überzeugt, dass in der
Staatsverwaltung des Kantons Bern kein Rappen
unnütz verbraucht wird. Geben Sie meinetwegen der
Landwirtschaftsdirektion 50,000 Fr. zur Förderung der
alkoholfreien Obstverwertung. Damit bin ich
einverstanden. Aber die Direktion des Innern muss in Gottes
Namen so viel Mittel haben, dass sie den gewiss
bescheidenen Ansprüchen, die an sie gestellt werden,
gerecht werden kann. Es ist ein gutes Zeichen, dass
sich im Volke immer mehr Leute mit der Bekämpfung
des Alkoholismus befassen, dass man immer neue
Wege sucht, um zum Ziele zu kommen. Bei einer
solchen Sachlage darf man nicht einfach dem einen die
Sache wegnehmen und dem andern etwas geben,
sondern dann muss man einfach, sobald neue Bestrebungen

sich geltend machen, neue Mittel bereitstellen. Ich
weiss, dass der Herr Direktor des Innern nicht mehr
ausgeben kann, als er bekommt. Er wird die
Abstinenzvereine nicht mehr wie bis anhin subventionieren

können, wenn er auf der einen Seite diese
alkoholfreie Obstverwertung finanzieren muss. Sie tun
ein gutes Werk am ganzen Volk und vor allen Dingen
auch gegenüber der Landwirtschaft, wenn Sie der
Landwirtschaftsdirektion einen festen Beitrag geben, um
die Obstverwertungsfrage richtig studieren zu können.

Aus diesen Gründen möchte ich beantragen, Sie möchten

die Erhöhung auf 50,000Fr. beschliessen ; Siewerden
sehen, dass das nicht unnötig ausgeworfenes Geld ist.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Ausführungen des Herrn Oldani
zwingen mich zu einer Berichtigung. Er hat erwähnt,
dass man im Jahre 1927 sogar weniger ins Budget
eingestellt habe, als im Jahre 1926 ausgegeben worden

sind. Wenn Herr Oldani gewusst hätte, worauf
diese Erscheinung zurückzuführen ist, hätte er dieses
Argument wohl nicht gebraucht. Rein zahlenmässig
ist dagegen nichts einzuwenden, dass man für 1928

ungefähr den Betrag weniger eingestellt hat, den Herr
Oldani erwähnt hat. Es ist das mit eine Wirkung der
Amortisationen, die wir 1928 vornehmen können. In
der Zeit, als der Ertrag des Alkoholmonopols gleich
Null war, konnte der Staat die ordnungsgemässen
Beiträge an die Abstinenzvereine nicht ausrichten. Er hat
es gleichwohl in einem gewissen Masse durch die
laufende Verwaltung getan und hat. diese Posten als
Vorschüsse gebucht. Zur Amortisation dieser Vorschüsse
waren in der laufenden Verwaltung 15,000 Fr. eingesetzt.

Diese Vorschüsse hat man nun infolge der
Vermögensvermehrung amortisiert. Es scheint mir, dass
nun diese Verbesserung in der Rechnung auch tatsächlich

zum Ausdruck kommen muss und dass man diese
Ersparnis nicht sofort durch Mehrausgaben kompensieren

darf, sondern dass man diese Amortisationsquote
der laufenden Verwaltung zugute kommen lässt. Ein
weiterer Posten, wo eine Reduktion eingetreten ist,
betrifft die Naturalverpflegung. Auf jenen Posten hat im
Jahr 1926 eine Kreditüberschreitung stattgefunden, die
gedeckt werden musste. Daraus erklärt sich sozusagen
die ganze Differenz, die Herr Oldani hier angeführt
hat. Ich bin sicher, dass er diese Gegenüberstellung
nicht gemacht hätte, wenn er den Sachverhalt gekannt
hätte.

Abstimmung.
Für den Antrag Oldani 43 Stimmen.
Dagegen 71 »

Präsident. Die Weisung des Herrn Oldani kann
heute nicht zum Beschluss erhoben werden. Herr
Oldani wird auf den Motionsweg verwiesen.

X. Bau- und Eisenbahnwesen.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist eine Korrektur auf Seite 42
vorzunehmen. Sie finden dort unter E. VI die
Automobilsteuer, die in Einnahmen und Ausgaben vom
Regierungsrat mit 2,2 Millionen vorgesehen war. Die
Staatswirtschaftskommission hat diesen Posten auf 2,5
Millionen erhöht. Tatsächlich wird am Budget nichts
geändert, indem die 2,5 Millionen auch wieder in den
Ausgaben erscheinen, da wir ja verpflichtet sind, den
Ertrag aus der Automobilsteuer zum Unterhalt der
Strassen zu verwenden. Das Ergebnis des Jahres 1926
und die Eingänge im Jahre 1927 rechtfertigen diese
Erhöhung und der Regierungsrat stimmt zu.

Herzog. Ich möchte Ihnen beantragen, den Posten
C. I., Unterhalt der Amtsgebäude, um 50,000 Fr. zu
erhöhen. Wenn wir jeweilen mit unserem Herrn
Baudirektor zusammenkommen und mit ihm über die Not-
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wendigkeit der Arbeitsbeschaffung verhandeln,
verweist er uns darauf, dass seine Kredite erschöpft seien,
dass es ihm nicht möglich sei, weitere Arbeit zu
beschaffen. Es ist notwendig, diesen Posten heute zu
erhöhen ; damit wird selbstverständlich nicht allen
Arbeitslosen die Möglichkeit geboten, Arbeit zu bekommen,

aber wir sollten doch wenigstens den Willen
zeigen, diesen Leuten Arbeit zu beschaffen. Wir haben in
der Gemeinde Bern bereits eine Erhöhung der
Arbeitslosenziffer gegenüber dem letzten Jahr um 100 Leute.
Am 15. November 1926 waren beim städtischen
Arbeitsamt 536 männliche Arbeitslose eingeschrieben,
am 15. November 1927 bereits 656. Dazu kommen
selbstverständlich die weiblichen Arbeitslosen. Wir
glauben deshalb, dass es nötig sei, auf diesem Gebiete
etwas zu tun, um wenigstens einem Teil dieser Leute
Arbeit beschaffen zu können. Die Leute erwarten, dass
ihnen den Winter über Gelegenheit geboten wird, ihr
Brot durch Arbeit zu verdienen; sie wünschen nicht
Arbeitslosenunterstützung. Damit tut man den Leuten
einen guten Dienst und man ermöglicht auch, die
Subventionen an die Arbeitslosenunterstützung und
Versicherungen zurückzudämmen. Sie schaffen dadurch
Werte und bewahren die Leute davor, ihre Arbeitskraft

brach liegen zu lassen. Ich möchte Sie ersuchen,
diesem Antrag zuzustimmen, diesen Posten um 70,000
Franken zu erhöhen.

La Nicca. Ich möchte mir zum Posten D. eine
Bemerkung erlauben, ohne einen Antrag zu stellen. Es
ist Ihnen bekannt, dass der Staat Bern im Begriff
steht, die alte Kavalleriekaserne dem Bund zu
verkaufen und dass infolgedessen für die bisher dort
untergebrachten Institute Neubauten notwendig werden.
Die Sache ist offenbar sehr dringlich, indem die
Eidgenossenschaft darauf drängt, den Bau übernehmen zu
können und anderseits diese Institute auch schon längst
Neubauten gewünscht haben, indem die Unterbringung
in der alten Kavalleriekaserne höchst unzweckmässig
ist. Nun würde es sich darum handeln, diese Bauten
möglichst rasch zu errichten, damit die Institute während

der grossen Ferien umziehen können. Dieser Umzug

während der Ferien ist unbedingt nötig, wenn man
das grosse Material an Bänken und allen möglichen
Einrichtungen, die im alten Institut vorhanden sind,
in den Neubauten auch wieder verwenden soll. Man
sollte daher jetzt schon mit den Bauten beginnen.
Offenbar sind nun in den 810,000 Fr., die für neue
Hochbauten vorgesehen sind, die Posten für diese Bauten

noch nicht enthalten. Es ist sehr wahrscheinlich
in Aussicht genommen, diese Sache extra zu finanzieren.

Ich möchte aber darauf dringen, dass diese Bauten

bald an die Hand genommen werden, da sich sonst
die ganze Sache um ein halbes oder ganzes Jahr
verzögert. Daher möchte ich raten, keine grossen
Ausgaben für Plankonkurrenzen usw. zu machen, die im
vorliegenden Fall offenbar gar nicht nötig sind und nur
viel Geld kosten.

Abrecht. Die Bauten, die der Kanton jährlich
ausführt, und das Programm, das er hiefür aufstellt,
sind in hohem Masse geeignet, zur Arbeitsbeschaffung
beizutragen. Man hat im diesjährigen Budget unter F.
und G. neuerdings beträchtliche Amortisationsposten
für neue Bauten eingestellt. Es wäre für die Mitglieder
des Grossen Rates und für weitere Kreise, namentlich
auch für Gemeindebehörden, von grosser Bedeutung,

wenn sie ein Programm hätten, das über die in
Aussicht genommenen Neubauten Auskunft geben würde.
Es wird nicht immer ganz leicht sein, das Programm
aufzustellen, aber ungefähr wird man es doch
aufstellen können. Das wäre namentlich für die Gemeindebehörden

von grosser Bedeutung, weil sie dann wüss-
ten, ob von Seite des Kantons diese oder jene grosse
Arbeit in Angriff genommen wird. Ich möchte deshalb
wünschen, dass man für zukünftige Budgets vielleicht
in der Botschaft ein kleines Exposé darüber gibt, was
man an Neubauten auf dem Gebiete von Strassen- und
Brückenbauten, sowie Wasserbauten auszuführen
gedenkt, damit man ungefähr einen Ueberblick hat, was
geschehen soll.

M. Friedli (Delémont). Je voudrais attirer votre
attention sur les prisons du district de Delémont. Il
y a quelques années, on a bâti une nouvelle prison,
mais elle ne peut pas être habitée. On ne peut y songer,
car les prisonniers, comme à Moutier, auraient toutes
les facilités possibles pour s'évader. Les prisons
actuelles ne répondent plus aux prescriptions en vigueur;
elles sont remplies de punaises — pardonnez-moi
l'expression. Malgré tous les soins et l'activité du géôlier
pour que ses hôtes ne soient pas tourmentés pendant
la nuit, il ne peut arriver à chef. Je formule donc le
vœu que la direction intéressée examine sérieusement
la question, afin de remédier à cet état de choses dans
le courant de l'année prochaine.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich begreife den Wunsch des Herrn
Abrecht sehr gut, es wird aber nicht leicht sein, ihm
zu entsprechen, weil wir, auch wenn der Kredit im
Budget vorgesehen ist, gleichwohl nachher verpflichtet
sind, die einzelnen Vorlagen dem Grossen Rat zu
unterbreiten, sobald die Auslage 30,000 Fr. überschreitet.
Der Grosse Rat hat also im Rahmen der Kompetenz-
grenze immer noch die Möglichkeit, zu der einzelnen
Vorlage Stellung zu nehmen. Wenn man sich schon
bei der Budgetberatung mit der Frage befasst, welche
Arbeiten aus dem Gesamtkredit gemacht werden sollen,
so wird eigentlich schon bei der Budgetberatung über
diese Projekte entschieden. Von dem Moment an, wo
die Arbeiten im Budget figurieren, wird es schwierig
sein, im laufenden Jahr die Ausgabe nicht zu machen,
auch dann, wenn es sich herausteilt, dass andere
Arbeiten im Rahmen des Kredites viel wichtiger und
notwendiger wären. Das hat seine Vor- und Nachteile. In
andern Staatswesen und Gemeinden hat man das
System, dass man mit der Budgetberatung jeweilen die
einzelnen Bauarbeiten beschliesst. Ich glaube aber,
dass das Budget des Staates namentlich im Bauwesen
so ausgedehnt und weitläufig ist, und dass die Zeit,
die für die Budgetberatimg zur Verfügung steht, so
beschränkt ist, dass es vorteilhafter ist, das bisherige
System beizubehalten.

Wenn ich Herrn Friedli richtig verstanden habe,
wünscht er Umbauten im Gefängnis in Delsberg. Da
ist zu sagen, dass wir unmittelbar nach Genehmigung
des Budgets zu Beginn des Jahres 1928 das Gefängnis

in Meiringen umbauen müssen. Es ist dringend
notwendig, dort eine vollständige Aenderung des
Gefängnisses vorzunehmen. Ob der Kredit dann noch für
Delsberg ausreicht, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich
möchte Herrn Friedli bitten, sich sofort mit dem Herrn
Baudirektor in Verbindung zu setzen, damit er dafür

143*
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den nötigen Posten reserviert. Damit komme ich auf
die Anfrage des Herrn La Nicca zu sprechen. Der
Posten von 810,000 Fr., den Sie hier sehen, wird zum
grössten Teil beansprucht für Restzahlungen für die
Landwirtschaftliche Schule Courtemelon und für das
Frauenspital. Ende 1928 wird man nach dieser Richtung

hin keine Zahlungsverpflichtungen mehr haben.
Der Posten, der für Neubauten im Jahre 1928 reserviert
ist, ist eigentlich eine Amortisationsquote für zukünftige

Ausgaben der Baudirektion, die grosse Neubauten
auf dem Programm hat, so den Neubau der chirurgischen

Klinik und die Neuhauten für die Institute, die
jetzt in der alten Kavalleriekaserne untergebracht sind.
Das wird wahrscheinlich Ausgaben von 2—3 Millionen
bedingen. Es ist klar, dass man nicht ein Budget mit
derartigen Posten belasten kann, sondern die
Baudirektion hat in ihrem Gesamtbudget, das sie auf ein
paar Jahre hinaus aufgestellt hat, eine jährliche
Amortisationsquote aufgestellt. Auf die Anfrage des Herrn
Dr. La Nicca ist festzustellen, dass sowohl die chirurgische

Klinik, wie auch die Neuhauten für die Institute,
die bisher in der alten Kavalleriekaserne untergebracht
waren, teilweise unabhängig vom Budget 1928 finanziert

werden müssen. Die Verpflichtungen werden sich
über mehrere Jahre erstrecken. Wir hatten gehofft,
es werde möglich sein, die Vorlage über die chirurgische

Klinik jetzt schon vorzulegen. Es haben sich aber
Aenderungen am Projekt und an der Finanzierung als
notwendig erwiesen, so dass der Grosse Ra,t
wahrscheinlich im Januar oder Februar Gelegenheit haben
wird, gestützt auf die Anträge des Regierungsrates
dieses grosse Geschäft zu behandeln.

Aus diesem Grunde glaube ich auch, dass es nicht
nötig sei, die von Herrn Herzog beantragte
Krediterhöhung vorzunehmen. Es ist zu sagen, da,ss wir für
den Unterhalt der Staatsgebäude nicht nur 350,000
Franken, sondern rund eine halbe Million ausgeben.
Die Baudirektion hat keine Erhöhung verlangt. Mir
scheint, wenn man Jahr für Jahr für den Unterhalt der
Staatsgebäude eine halbe Million reserviert, wenn man
nach einem Programm vorgeht, wie es bei der
Baudirektion der Fall ist, dass doch so nach und nach
den wichtigsten und dringendsten Wünschen bezüglich

des Unterhaltes von Staatsgebäuden entsprochen
werden könne. Diese Quote scheint mir also genügend
zu sein. Auf die übrigen Erwägungen des Herrn Herzog

ist zu antworten, dass, wenn die Arbeiten, die der
Staat zu vergeben hat, der Neubau der chirurgischen
Klinik und die Verlegung der bisher in der alten
Kavalleriekaserne untergebrachten Institute gefördert
werden, auf dem Platz Bern im kommenden Winter
sehr viele Arbeiten vergeben werden können. Der
Platz Bern hat also kein besonderes Interesse an einer
Erhöhung dieses Kredites. Die Erhöhung ist nicht
dringlich mit Rücksicht auf die Arbeitsbeschaffung.
Von Seite des Staates sind in der Gemeinde Bern ge-
nügend Arbeiten vorgesehen. Wenn der Staat Millionenprojekte

bereitstellt, die dem Grossen Rat in der nächsten

Session unterbreitet werden, sollte man sich damit
zufrieden gehen und auf die Erhöhung nach Antrag
Herzog verzichten.

Abrecht. Trotzdem ich mit dem Herrn
Finanzdirektor durchaus einig gehe, muss ich auf die Frage,
die ich vorhin angetönt" habe, zurückkommen, weil wir
offenbar aneinander vorbeireden. Ich bin mit dem
Herrn Finanzdirektor einverstanden, dass man am

Budgetrecht nichts ändern soll und dass man nicht
anlässlich der Budgetberatung Ausgaben für bestimmte
Zwecke beschliessen soll. Wie der Herr Finanzdirektor

ausgeführt hat, geht man auf der Baudirektion
planmässig vor. Wenn man für neue Strassen- und
Brückenbauten einen Betrag von 250,000 Fr. und für
Wasserbauten einen solchen von 320,000 Fr. als
Amortisation auf dem Konto zukünftiger Neuaufwendungen
vorgesehen hat, so wird man das nicht aus dem Stegreif

gemacht haben, sondern man wird sich auf der
Baudirektion überlegt haben, dass man im Jahre 1928
voraussichtlich diese, jene und eine dritte Arbeit wird
ausführen müssen. Man wird auch ungefähr
ausgerechnet haben, was diese Sachen kosten. Was ich
wünschte, ist das, dass man aus gewissen Schubladen
der kantonalen Baudirektion etwas an die Oeffentlich-
keit gelangen lasse und dem Grossen Rat hei der
Budgetberatung sage, was man im Verlauf des kommenden
Jahres auszuführen gedenkt, damit vor allem die
Gemeindebehörden etwas auf dem Laufenden sind. Das
würde in weiten Kreisen begrüsst, und es würde namentlich

auch die Mitglieder des Grossen Rates interessieren.
Im Budget selbst soll dafür — da gehe ich mit dem
Herrn Finanzdirektor durchaus einig — kein Betrag
ausgesetzt werden. Wenn man das Programm bekannt
gibt, soll das durchaus nicht im Sinne einer materiellen

Beschlussfassung über diese Geschäfte geschehen.
Der Grosse Rat muss sich vorbehalten, auf jeden
einzelnen Fall gesondert einzutreten.

Herzog. Der Herr Finanzdirektor hat gesagt, dass
mit den Arbeiten für die chirurgische Klinik schon in
den nächsten Monaten begonnen werde. Ich bezweifle
das, weil ich weiss, dass die Vorarbeiten hei der
Baudirektion noch nicht so weit vorgerückt sind, dass

man nächstens beginnen kann. Wenn der Herr
Finanzdirektor hesser orientiert ist, so würde mich das freuen.
Wenn er positive Angaben machen könnte über diesen
Punkt und über die Neubauten für die Institute, die
bisher in der alten Kavalleriekaserne waren, so wäre
uns ja sehr gedient. Ich bin aber der Auffassung, dass
diese beiden Objekte im Lauf dieses Winters noch
keine Arbeitsgelegenheit bringen werden. Wir wissen
aber, dass diese Arbeitsgelegenheit, auch wenn sie
wirklich geschaffen wird, noch lange nicht ausreicht,
um der Arbeitslosigkeit in diesem Winter zu steuern.
Eine Erhöhung des Postens für Gebäudeunterhalt wäre
durchaus am Platz. Auch diesmal operiert der Herr
Finanzdirektor damit, die Baudirektion habe keine
Erhöhung des Postens verlangt. Er bedient sich des
gleichen Arguments wie gegenüber dem Antrag Luick.
Diese Argumentation können wir nicht anerkennen,
und ich möchte die Herren ersuchen, auf dieselbe nicht
einzutreten. Ich weiss ganz bestimmt, dass der Herr
Baudirektor darauf wartet, dass ihm die Möglichkeit,
gegeben werde, mehr Arbeiten zu vergeben. Ferner ist
zu sagen, dass sich der Unterhalt der Amtsgebäude
nicht auf den Platz Bern beschränkt. Ich rede hier
nicht nur für den Platz Bern, sondern für den ganzen
Kanton. Ich möchte die Herren ersuchen, meinem
Antrag zuzustimmen.

Ab s t i m m u n g.

Für den Antrag Herzog Minderheit.

Genehmigt.
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XI. Anleihen.

Genehmigt.

XII. Finanzwesen.

Genehmigt.

XIII. Landwirtschaft.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Hier ist gegenüber der gedruckten
Vorlage eine Abänderung vorzunehmen, indem die
Staatswirtschaitskommission beschlossen hat, den Kredit

für Förderung der Pferdezucht von 55,000 Fr. auf
58,000 Fr. zu erhöhen. Der Regierungsrat schliesst
sich diesem Antrag an. Die Staatswirtschaftskommission

ist von der Erwägung ausgegangen, dass es nötig
ist, einen Kredit von 3000 Fr. aufzunehmen, um die
Möglichkeit der Hengstenhaltung im Jura zu fördern.
Es ist gesagt worden, es sei vielfach vorgekommen,
dass Bauern nicht in der Lage waren, gute Zuchttiere
länger zu behalten. Die Erhöhung von 3000 Fr. soll
nicht für Prämien verwendet werden, sondern die
Landwirtschaftsdirektion sollte über diese Summe verfügen
können, um die Förderung der Hengstenhaltung zu
betreiben. Der Regierungsrat stimmt zu.

Schmutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Zur weiteren Begründung der Erhöhung möchte

ich sagen, dass es sich um eine Begünstigung der
Hengstenhalter handelt. Man hat in den letzten Jahren
beobachten können, dass vorzügliche Zuchtpferde der
Zucht im Kanton Bern entzogen worden sind, wenn
für diese Tiere hohe Preise offeriert worden sind. Das
ist begreiflich, aber auch bedauerlich. Man möchte nun
diesen Kredit, um die Erhaltung von Zuchthengsten
etwas zu erleichtern. Wir wissen, dass die Hengstenhaltung

eine teure Sache ist. Schon der Ankauf kostet
viel Geld und die Haltung ebenfalls. Wir möchten dem
Zuchtgebiet ermöglichen, vorzügliche Hengste zu
behalten.

Wyttenbach. Der Kredit für die Förderung der
Kleinviehzucht ist mit 42,000 Fr. ausgesetzt, also um
2000 Fr. höher als im Budget pro 1927. Als
gegenwärtiger Präsident der Kleinviehzuchtkommission
möchte ich der Landwirtschaftsdirektion und der
Finanzdirektion für diese Erhöhung bestens danken,
möchte aber dabei bemerken, dass dieser Kredit durchaus

ungenügend ist, besonders wenn man in Betracht
zieht, dass speziell im Oberland jährlich immer neue
Genossenschaften gegründet werden, besonders
Ziegenzuchtgenossenschaften. Mit den Genossenschaften ist
es so, dass sie wenigstens 20 prämierte Tiere
aufweisen sollten, wenn sie als Hochzuchtgenossenschaften

gelten sollen. An die Hochzuchtgenossenschaften
zahlt der Bund gleich hohe Beiträge, wie der Kanton.
Nun kommt es vielfach vor, dass die Schaukommission
infolge Mangels an Kredit genötigt ist, prämierungswürdige

Tiere — ich rede nur von diesen, die andern
werden sowieso ausgeschlossen — in grosser Zahl aus-
zuschliessen. So kann es kommen, dass eine Genossenschaft

nicht mehr 20 prämierte Tiere hat und des Bun¬

desbeitrages verlustig geht. Dieser Fall würde nicht
eintreten, wenn die Kommission für Prämierungen auf
der betreffenden Schau ein paar Franken mehr zur
Verfügung hätte. Ich erwähne noch, dass im Jahre
1927 vier neue Schauen, alles Ziegenschauen, geschaffen

werden mussten. Auf diesen ist immer grosse
Auffuhr und es entstehen Mehrausgaben. Wir sollten 6000
bis 7000 Fr. mehr haben. Ich möchte den Rat bitten,
die kleine Erhöhung von 2000 Fr. zu beschliessen.
Volkswirtschaftlich ist das Geld gut angelegt. Wir
haben noch viele Rasenplätze an unsern Bergen, die
nur für Schafe oder Ziegen zugänglich sind und die
ausgenützt werden können. Zugunsten der Ziegenzüchter

sollte der Rat den Kredit um 2000 Fr. erhöhen.
Die Schweinezüchter haben bereits ein Opfer bringen
müssen, indem das Minimum der Prämie von 10 Fr.
auf 5 Fr. herabgesetzt worden ist.

Jakob. Ich möchte zum Antrag auf Erhöhung des
Kredites zur Förderung der Pferdezucht einige Ausführungen

machen. Nachdem zwei Anträge abgelehnt worden

sind, von denen der erste eine bessere ßerufslehre
ermöglichen wollte, während der andere dazu bestimmt
war, gefallene Trinker zu heilen, fällt es uns ungemein
schwer, der Erhöhung eines Postens für Pferdezucht
zuzustimmen. Die Pferdezucht als solche möchte ich
nicht kritisieren, aber ich möchte feststellen, dass
heute das Pferd, namentlich das Zugpferd, das hei uns
gezüchtet wird, immer mehr von der Strasse verdrängt
wird. Wir werden es in den nächsten Tagen erleben,
dass einer Vergrösserung der Anarchie auf den Strassen

von bürgerlicher Seite das Wort geredet wird. Im
gleichen Moment wollen Sie darauf ausgehen, die
Pferdezucht weiter zu stützen. Ich glaube kaum, dass
ein volkswirtschaftliches Interesse vorliegt, mehr Geld
für die Pferdezucht auszugeben, weil das Pferd mehr
und mehr aus der Volkswirtschaft zurückgezogen wird.
Nicht nur die Fuhrhalter in der Stadt schaffen die
Pferde ab, sondern auch die Landwirte selbst gehen
immer mehr zu den Traktoren über. Deshalb kann ich
nicht begreifen, weshalb die Staatswirtschaftskommission

eine Erhöhung beantragt und weshalb die
Finanzdirektion einlenkt.

Scheurer. Es ist doch nicht ganz so, wie Herr
Jakob sagt, denn eine Verminderung des Pferdebestandes

hat nicht stattgefunden. Wenn das Pferd auch
weniger auf der Strasse verwendet wird, so muss der
Landwirt doch sein Pferd haben, um seinen Betrieb
richtig durchführen zu können. In unserer Gegend
haben die Pferde eher zugenommen. Auch die Einfuhr-
ziffer für Pferde ist gestiegen. Der Bedarf ist also noch
immer da. Eine Erhöhung des Kredites ist sehr zu be-
grüssen. Nicht nur die Landwirtschaft braucht Pferde,

auch die Armee hat sie notwendig. Ich begrüsse
deshalb das Vorgehen der Regierung und der
Staatswirtschaftskommission.

M. Bueche. Permettez-moi de répondre un mot à
M. le député Jakob. S'il est exact que le cheval
disparaît sur les routes, qu'on n'y en rencontre plus
guère, s'il y est remplacé par l'automobile, ce n'est
pas, à mon avis, un motif suffisant pour contester
l'opportunité d'une augmentation de la prime à l'élevage
du cheval. On pourrait examiner aussi dans quelle
mesure il faut répartir les primes; voir s'il convient
de primer surtout le bétail bovin, le petit bétail dont
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nous n'avons plus l'écoulement à l'étranger à l'heure
actuelle, — ou s'il ne conviendrait pas de favoriser
l'élevage du cheval, qui pourrait devenir un article
d'exportation de premier ordre. Chaque année, nous
importons des quantités énormes de chevaux pour
lesquels nous devons payer de grandes sommes à
l'étranger, alors que nous pourrions facilement en
produire davantage dans le pays. Il serait donc tout
indiqué, à notre avis, d'élever les primes pour
l'encouragement à l'élevage rémunérateur du cheval, puisque
on en trouve facilement le placement dans le pays.
Nous possédons actuellement une race de cheval
reconnue excellente, — peut-être la seule en Suisse, qui
se maintienne, — et que nous défendrons. Nous
devrions pousser cet élevage, non seulement pour avoir
de bons chevaux de trait pour l'agriculture, mais même
pour qu'on en fasse un objet d'exportation à l'étranger.
C'est sur les objets dont on a le placement rémunérateur

qu'il est intéressant d'accorder et d'augmenter les
primes, et non pas sur ceux dont il y a surabondance
dans le pays.

Voilà pourquoi j'ai proposé à la Commission
d'économie publique d'augmenter la subvention à l'élevage

du cheval. J'estimais aussi qu'en regard du fait
que les subventions pour le bétail bovin ont été portées
de 180,000 fr. à 190,000 fr.; que celles pour le petit
bétail ont passé de 40,000 fr. à 42,000 fr., il n'était que
juste d'accorder quelque chose pour l'élevage du cheval.

Dès l'instant où l'on élevait les subsides pour une
des branches de l'agriculture, on pouvait le faire aussi
pour l'autre et tenir la balance égale.

C'est le motif pour lequel j'ai demandé, au chiffre
de subvention pour l'élevage du cheval, une augmentation

modeste — à mon avis très modeste — de 3000
francs. La Commission d'économie publique s'est
ralliée à ma manière de voir, ainsi que le Conseil-exécutif,

et je ne puis comprendre que cette légère augmentation,

parfaitement justifiée d'ailleurs, puisse être
pareillement combattue.

Weber (Grasswil). Der Antrag Jakob scheint etwas
in der Aufregung gestellt worden zu sein. (Jakob:
Jawohl.) Wir wollen hoffen, dass wir ein andermal
beidseitig besser miteinander zufrieden sein können. Was
bezweckt man mit der Erhöbung um 3000 Fr. Zur Hauptsache

das, dass die erstklassigen Hengste, die wir im Kanton

züchten können, unserer Zucht erhalten bleiben.
Wir haben feststellen können, dass die besten Hengste
aus dem Zuchtgebiet verkauft worden sind. Die Züchter
sind in der Regel nicht Leute, die teure Tiere zu halten
vermögen. Mancher Züchter sagt sich, er nehme lieber
das Geld, als ein so teures Tier zu behalten. Es handelt
sich da um Summen von 6000—10,000 Fr. Da hat man
sich in der Staatswirtschaftskommission gesagt, wenn
man den Leuten unter die Arme greifen könnte, indem
man ihnen einen Beitrag an die Versicherungskosten
gibt, so würde man der Pferdezucht im allgemeinen
sehr gute Dienste leisten. Die Pferdeschaukommission

weiss ganz gut, für welche Hengste sie diese
Zuschlagsprämie geben will. Demjenigen, der diese
Prämie erhält, wird die Verpflichtung auferlegt, den
Hengst nicht nur ein Jahr, sondern vier bis fünf Jahre
zu halten. Ich möchte bitten, diesen Versuch zu wagen.

Nun der Antrag Wittenbach. Wir haben darüber
auch etwas gesprochen. Wir haben erwartet, dass,
wenn ein Antrag auf Erhöhung des Pferdezuchtkredites
komme, auch solche für die Rindvieh- und Kleinvieh¬

zucht gestellt werden. Wir hatten in der Subkommis-
sion der Staatswirtschaftskommission seinerzeit die
Auffassung, der Kredit für die Rindviehprämierung
sei um 20,000 Fr. zu erhöhen. Man hat dann mit einer
Erhöhung um 10,000 Fr. vorlieb genommen, und ich
möchte bitten, sich damit zu begnügen, ebenso mit dem
vorgeschlagenen Kredit für das Kleinvieh, in der
Meinung, dass man vielleicht nächstes Jahr diesen Kredit
nochmals erhöhen könnte, um den dringendsten
Bedürfnissen entgegenzukommen. Die von Herrn Wyt-
tenbach angeführten Gründe sind stichhaltig, aber wir
müssen auf die Budgetlage Rücksicht nehmen und sollten

alle weitergehenden Anträge ablehnen.

Schmutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Die Pferdezucht verfolgt nicht den Zweck, den

Pferdestand zu vermehren, sondern sie verfolgt den
Zweck, dasjenige Pferd zu züchten, das unsern
inländischen Bedürfnissen entspricht, und vielleicht auch
noch den Bedürfnissen in den Nachbarländern am
besten dient. Wir erhöhen also den Kredit nicht
deshalb, weil wir den Pferdestand vermehren wollen.
Uebrigens schaffen wir möglicherweise mit dem
Automobildekret die Gelegenheit, dass die Strasse für das
Pferd auch wieder etwas freier wird. Wir dürfen nicht
vergessen, dass die Weiden im Jura sich für nichts so

gut eignen, wie für die Pferdezucht, und wir sollten
diesen Zweig unserer Volkswirtschaft nicht vernachlässigen.

Meer. Ich möchte dem Antrag Wyttenbach
zustimmen, möchte aber den Antrag auf Erhöhung des
Pferdezuchtkredites entschieden bekämpfen. Wenn man
mit Mitgliedern des Grossen Rates zusammenkommt, so
hört man immer, dass diese Prämien vermehrt werden
sollen. Wenn man aber draussen im Volke
herumkommt, so lautet das Urteil ganz anders. Wir kennen
die finanzielle Lage des Staates, wir haben erfahren,
wie Anträge von unserer Seite behandelt werden. Ich
möchte an die xiusführungen des Herrn Oldani
erinnern, dessen Antrag Sie abgelehnt haben. Diese Art
des Vorgehens finde ich ungerecht. Viel eher als der
Antrag auf Erhöhung des Pferdezuchtkredites hätte der
Antrag Oldani Annahme verdient. Ich habe die volle
Ueberzeugung, dass, wenn der Antrag der
Staatswirtschaftskommission durchgeht, weite Volkskreise und
auch grosse Teile der Landwirtschaft sich fragen werden,

warum man das gemacht habe. Ich halte dafür,
dass hier das Geld nutzlos ausgeworfen wird.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich möchte beantragen, den Antrag
Wyttenbach abzulehnen. Nach den Informationen, die
in der Regierung und in der Staatswirtschaftskommission

gegeben worden sind, genügt der Kredit von
42,000 Fr., wie er im Budget eingestellt ist, um den
Verpflichtungen gemäss Prämierungsgesetz
nachzukommen. Es ist in der Staatswirtschaftskommission
mit Nachdruck behauptet worden, dass eine
Krediterhöhung auf 42,000 Fr. genüge, um die gesetzlichen
Ansprüche zu erfüllen. Da scheint es mir nicht
zweckmässig, eine Krediterhöhung zu beschliessen. Ich finde
es auch nicht richtig, dass man den Antrag, den die
Staatswirtschaftskommission hier stellt, mit den
andern Anträgen vergleicht, die der Rat heute abgelehnt
hat. Am einen Ort handelte es sich um 25,000 Fr., am
andern um 15,000 Fr.; bei dem einstimmigen Antrag
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der Staatswirtschaftskommission aber um 3000 Fr. Es
handelt sich um eine Ausgabe, die von jurassischen
Vertretern mit aller Entschiedenheit empfohlen wird.
Herr Jakob ist falsch orientiert, wenn er meint, die
Pferdezucht habe keine Bedeutung. Gerade für die
kleinen Leute hat sie Bedeutung. Wir haben bei der
Einweihung der landwirtschaftlichen Schule des Jura
sehen können, wie gross die Bedeutung der Pferdezucht
für den Jura ist. Nach dem Urteil kompetenter Leute
hängt von der Pferdezucht die Existenz der jurassischen

Landwirtschaft ab. Mit Rücksicht auf alle diese
Momente hat der Regierungsrat gefunden, eine
Ablehnung des Antrages der Staatswirtschaftskommission
lasse sich nicht verantworten.

Sechste Sitzung.

Dienstag den 22. November 1927,

vormittags 8!/t Uhr.

Vorsitzender: Präsident Neuenschwander.

Der Namensaufruf verzeigt 202 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 22 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Aebi, von

Schluss der Sitzung um 6 Uhr. Almen, Ami, Choulat, Gobat, Grossenbacher, Hurni,
Jenny, Indermühle (Bern), Kästli, Lindt, Maître,
Monnier (Tramelan), Portmann, Schlumpf, v. Steiger,
Varé, Waegeli; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Aeschlimann, Lüthi (Biel), Stauffer.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Tagesord.nxi.iig s

Voranschlag für das Jahr 1928.

Fortsetzung.

(Siehe Seite 555 hievor.)

M. Beuret. Je ne m'attendais pas à prendre la
parole à ce chapitre agriculture, attendu que j'y
voyais figurer les mêmes chiffres que l'année
dernière.

Au sein de la commission d'économie publique,
on a proposé d'augmenter le crédit de 10,000 fr. en
faveur de l'élevage du bétail bovin et de 2000 fr. en
faveur du petit bétail.

Deux Jurassiens font partie de cette commission
qui, ainsi que j'ai pu le constater, ne se sont pas
opposés à cette augmentation, et ont tenu le
raisonnement suivant :

Si nous voulons augmenter les subsides en faveur
de l'élevage du bétail bovin et du petit bétail, il ne
serait que juste d'augmenter aussi celui de l'élevage
du cheval.

Je dois des remerciements, bien mérités, à mes
honorables collègues qui ont bien voulu proposer cette
augmentation en faveur de l'espèce chevaline. Ils ont
été bien modestes, M. le président et Messieurs, en
vous proposant une augmentation de 3000 fr. Pour
vous prouver que ce chiffre n'est pas exagéré, je vous
donnerai un petit aperçu de ce qu'est l'élevage du
cheval dans notre canton. En premier lieu, l'élevage
du cheval, au moins en grande partie, appartient au
Jura (les Franches-Montagnes), comme l'élevage du
bétail bovin appartient à l'ancien canton et
principalement à l'Oberland.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1927. 144
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A 1000 mètres d'altitude, il ne faut pas que nous
comptions sur deux ou trois coupes de trèfle et de

luzerne, mais bien sur nos pâturages, qui semblent
avoir été créés pour élever les chevaux.

La question d'augmentation de 3000 fr. ne jouera
pas un grand rôle, aussi bien pour celui qui les
donnera que pour le grand nombre d'éleveurs et de

petits paysans qui les recevront. Ce sera une marque
d'attention et d'encouragement, à laquelle nous
attacherons une grande importance.

L'élevage du cheval est, sans contredit, celui qui
donne le plus à faire, et l'on n'y arrive qu'avec beaucoup

de peine et de sacrifices. Le prix des chevaux,
aujourd'hui, n'est plus ce qu'il devrait être. Les
automobiles en sont la principale cause.

Bref, il faudra toujours des chevaux. Je me
souviens qu'en 1874, lors de la construction des chemins
de fer jurassiens, on disait généralement qu'on n'aurait

plus besoin de chevaux, qu'on serait obligé de
les vendre très bon marché. Ce ne fut pas le cas.
Les prix n'augmentèrent pas, il est vrai, mais la
vente en fut toujours facile.

Avant de terminer, je vous dirai, M. le président
et chers collègues, que ce sera un honneur, pour vous,
d'accepter la proposition qui vous est faite. Notre
canton, ne l'oublions pas, fournit les 8/i> des chevaux
de toute la Confédération ; une bonne partie d'entre
eux sont destinés au transport de nos pièces de canon.

La grande guerre a démontré les qualités de nos
chevaux : faciles à nourrir, endurants et propres à
tous les services.

Je vous répéterai les paroles que prononçait
M. Scheurer, alors président de la Confédération, à
l'occasion d'un de nos marchés-concours à Saigne-
légier : « Tout le monde s'est plaint, mais les chevaux
des Franches-Montagnes n'ont rien dit. »

Je conclus à ce qu'il vous plaise d'accepter la
proposition qui vous est faite en augmentant ce
subside de 3000 fr., en faveur de l'espèce chevaline.

(Bravos.)

Vogel. Herr Weber-Grasswil hat gestern gefunden,
der Antrag unseres Fraktionsgenosson Jakob
entspringe dem Aerger und bedeute eine kleine Repressalie
unserseits. Das ist richtig, wir ärgern uns; aber es
ist mehr als eine Repressalie. Wir ärgern uns, wenn
wir sehen, wie unsere Bemühungen um soziale
Besserstellung, um sozialen Ausbau, wie unsere Bestrebungen
um den Ausbau des Lehrlingswesens, um die Trinkerfürsorge

und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei
Ihnen so wenig Verständnis finden, wie unsere Anträge
abgelehnt werden, zum Teil aus Interesselosigkeit, aus
Gleichgültigkeit, wer weiss, vielleicht sogar aus schlechtem

Willen, und wenn wir dann sehen, welch grossen
Eifer Sie auf der andern Seite dann entwickeln, um ein
paar tausend Franken Hengstensubvention. Würden wir
uns da nicht ärgern, so wären wir Zyniker. Das sind
bekanntlich Menschen, die sich weiden können am
Unrecht in der Welt und die darüber lachen. Wenn
Sie für unsere Anträge Verständnis hätten, dann wäre
es ganz leicht für uns, auch Ihren Anträgen solches
entgegenzubringen. Aber was wir nicht verstehen,
das ist, dass Sie unsern Anträgen Opposition machen,
aber dann mit einem Eifer sondergleichen für Ihre
Dinge einstehen. Das offenbart Sie uns nicht als eine
Kulturpartei, die Sie sein möchten, sondern als eine
reine Wirtschaftspartei, als eine pure Interessenpartei.

Sie haben recht, schliesslich entscheiden nur die
wirtschaftlichen Interessen. Aber dann halten Sie sich
nicht darüber auf, weil wir uns ärgern über eine
solche Art Politik. Wir sind der Meinung, dass die
Anträge, die wir hier gestellt haben für die Menschen,
die Allgemeinheit, doch noch etwas mehr Interesse
erwecken sollten als die Beiträge für die Stuten und
die Hengste.

Sie haben dabei allerdings den Vorteil, dass Sie
über die Finanzen des Kantons verfügen können, ohne
dass Sie etwa die Hauptsache daran leisten würden.
Denn Sie haben die Mehrheit dank dem Umstand,
dass Ihnen die katholisch-konservative Fraktion immer
Gehör schenkt und mitmarschiert ; und Sie haben den
weiteren Vorteil, dass auch die freisinnige Partei aus
Mangel an innerem Halt immer nach zwei Seiten
schwankt (Oho-Rufe bei den Freisinnigen), das einemal

auf unsere Seite, viel häufiger jedoch nach der
andern Seite hin. Das ist eine Politik, über die die
Freisinnigen am besten mit sich selbst ins reine
kommen.

Wir können also dem Antrag nicht zustimmen,
weil dieser Entscheid eine gewisse grundsätzliche
Bedeutung hat für die Art, wie die Finanzen des
Kantons Bern verwendet werden. Wenn wir, nachdem

Sie unsere Anträge abgelehnt haben, nun Ihnen
zustimmen würden, dann bedeutete das gewisser-
massen, dass wir Ihre Art, die Kantonsfinanzen zu
verwenden, sanktionieren, und das wollen wir nicht.

Ein weiterer Grund wäre schliesslich auch noch
der, den Sie selbst immer wieder betonen: die
Tendenz, zu sparen. Sie predigen uns immer wieder, man
solle sparen. Da sehen wir nun nicht ein, warum
man jetzt plötzlich larger sein sollte, während Sie
das bei wichtigen sozialen Dingen nicht sein wollten.

M. (Jockelcr. Mon collègue Vogel a dit déjà en
partie ce que je voulais dire. Je voudrais seulement
faire constater que nous autres, socialistes, lors même
que nous ne sommes pas de la campagne, nous avons
plaisir de voir les champs et les bêtes. Mais ce qui
nous choque, c'est de voir placer le bétail au-dessus
de l'être humain. C'est ce qui nous fait mal. Le
bétail, pour vous, vaut plus qu'un homme. Mon collègue
Oldani avait demandé une légère augmentation des
subventions en faveur des sociétés d'abstinence, qui
travaillent depuis 30 à 50 ans dans le pays au
relèvement des buveurs. Il a déclaré être d'accord pour
allouer des subsides aux expositions, mais alors qu'on
ne rogne pas pour cela le subside aux abstinents,
que l'on ne consacre pas une injustice, qu'il faut
réparer au contraire. Une somme de 3000 fr. entre en
ligne de compte, semble-t-il, mais ce qui entre
surtout en ligne de compte, c'est le point de vue humain,
c'est cela qui doit mettre du poids dans la balance.
Partout, on travaille au relèvement moral des
populations. Non seulement, pour les ouvriers, mais d'une
manière générale, on développe l'éducation
professionnelle, on fait partout, en Allemagne, en Tsché-
coslovaquie, ailleurs encore, des sacrifices pour former
des générations plus saines, plus fortes que
maintenant. Et chez nous, le point de vue moral, on le
laisse de côté et l'on donne la préférence à l'élevage
du bétail. C'est ce qui nous fait mal au cœur.

Il y a autre chose à relever. A chaque votation
ou élection, on nous reproche toujours d'être des gens
sans foi ni loi, sans principes, n'ayant qu'une idée
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en tête, celle de détruire. La proposition de M. Oldani
prouve que nous avons un idéal plus élevé et que
nous voulons combattre, non pas pour le plaisir d'une
lutte de classes, mais pour le développement
d'institutions protectrices. Si vous êtes des partisans
sincères de la collaboration des classes, vous auriez
proposé que dans nos communes la représentation, au
sein des autorités, soit plus équitable, et que nous
ayons des représentants au Conseil d'Etat. Pour ma
part, j'aurais voté avec plaisir une subvention pour
le bétail, à condition que, dans cette affaire, le bétail
cède la place à l'homme.

Je m'abstiendrai de voter. Comme je l'ai dit, j'ai
plaisir à voir du beau bétail à la campagne, mais le
bétail doit venir après l'être humain.

Zumstcin. Wenn die Herren von der Sozialdemokratie

etwas bescheidener wären in ihren Anträgen,
liesse sich eher darüber reden. Wir verlangen bloss
2000 und 3000 Fr. Erhöhung, Sie aber gleich 20,000
und 50,000 Fr. Dass die Erhöhung von 3000 Fr. für
die Pferdezucht notwendig ist, das ist gestern
dargetan worden. Was wir haben müssen, das ist ein
Qualitätspferd; dies erreichen wir aber nur, wenn wir
gute Hengste halten können. Seit Jahren konnte man
nun sehen, dass die besten Hengste nach auswärts
verkauft wurden, weil man sie nicht mehr behalten
kann, sobald ein zu verlockendes Angebot gemacht,
wird. Es ist also nur recht und billig, wenn man da
einmal den Hengstenhaltern des Juras etwas
entgegenkommt. Ausdrücklich aber wird verlangt, dass
diese 3000 Fr. Verwendung finden sollen für Hengste,
die im Inland geboren sind, also nicht für importierte.

Unser Freiberger Pferd soll dadurch unterstützt
werden. Herr Bundesrat Scheurer hat einmal gesagt,
das sei der beste Eidgenosse, denn der klage nie.
Es ist das tatsächlich ein Pferd, das man für jede
Arbeit brauchen kann, und ich kann Herrn Oldani
versichern, wenn man ein richtiges Freiberger Pferd
angespannt hat, so kann man schon ein Glas Wein
trinken, das hat dann nichts zu sagen.

Ich hatte die Absicht, etwas mehr zu verlangen
für die Förderung der Pferdezucht. Nachdem aber
alle andern Anträge abgewiesen worden sind, will
ich davon absehen, möchte Ihnen aber doch
empfehlen, gemäss dem Antrag der Staatswirtschaftskommission

und des Regierungsrates diese 3000 Fr.
mehr zu bewilligen.

Da ich gerade das Wort habe, will ich auch noch
etwas sagen zur Förderung der Rindviehzucht. Dort
haben wir eine Erhöhung von 20,000 Fr. erwartet.
Herr Weber hat nun gesagt, man solle für heute
darauf verzichten ; hoffentlich ist dafür dann nächstes
Jahr ein Mehreres möglich. Ich hatte als Mitglied
der Schaukommission Gelegenheit, zu sehen, was es
ausmacht, wenn man 10,000 Fr. mehr zur Verfügung
hat. Das trifft dann nicht die grossen Züchter, sondern
die kleinen Bäuerlein hinten an der Welt; das ist
dann doch etwas anderes, als wenn einer nur Papiere
bekommt. Mancher hat schon gesagt, er habe doch
wenigstens bekommen, was er für die Seife ausgeben
musste, die er brauchte, um die Kühe zu waschen.

Den Vorsitz übernimmt Herr Mühlemann, II.
Vizepräsident.

Neuensclmander. Ich möchte in erster Linie den
Herrn Finanzdirektor anfragen, wie es mit dem
Postulat steht, das ich bei Anlass der Besprechung des
Staatsverwaltungsberichtes formuliert habe. Ich sprach
damals den Wunsch aus, es möchte die Stelle eines
ständigen Obstkommissärs eingerichtet werden. Die
Regierung hat das Postulat entgegengenommen, und
ich hoffe, der Herr Finanzdirektor werde in der Lage
sein, mir heute eine günstige Antwort zu erteilen.

Ferner möchte ich einen Antrag einbringen. Sie
wissen, dass Herr Oldani mit seinem Antrag auf
Erhöhung des Beitrages für Bekämpfung des
Alkoholismus aus dem Alkoholzehntel von 35,000 auf
50,000 Fr. unterlegen ist. Bei objektiver Prüfung
dieser Frage muss man zugeben, dass, nachdem die
Einnahmen aus dem Bundesanteil der Erträgnisse
der Alkoholverwaltung grössere geworden sind, man
eigentlich auch etwas erhöhte Zuwendungen für die
Bekämpfung des Alkoholismus verlangen dürfte.
Tatsache ist, dass die Beiträge an die Abstinentenvereine
verkürzt worden sind. Sie wissen genau, dass ich
kein Abstinent bin, sondern noch gerne ein gutes
Glas Wein trinke. Aber ich glaube doch, es sei
durchaus am Platze, nach dieser Richtung hin noch
etwas zu tun und einen Beitrag zu bewilligen, der
auch im Sinn und Geist des Antrages Oldani läge,
nämlich für die Förderung der alkoholfreien
Obstverwertung.

Herr Oldani hat schon gesagt, es wäre sehr
wünschenswert, dass diese alkoholfreie Obstverwertung
gefördert würde. Gemeint ist damit die Produktion
von Süssrnost, wodurch das Brennen von Obst, das
sonst nicht verwertet werden könnte, verhindert wird.
Es handelt sich aber bei meinem Antrag nicht nur
um die Förderung der Siissmostproduktion, sondern
überhaupt um die Förderung des Frischobstkonsums
in der Schweiz. Ich glaube, eine solches Postulat
sollte speziell auch von unsern Landwirten unterstützt

werden. Die Obstverwertung liegt in gewissen
Beziehungen bei uns immer noch im Argen. Bei
grossen Obsternten ist es jeweilen sehr schwer, die
Erträge richtig zu verwerten. Darum müssen alle
Massnahmen begrüsst werden, die geeignet sind, eine
bessere Obstverwertung herbeizuführen. Daher glaube
ich, ein Beitrag des Staates von 5000 Fr. pro Jahr
für die Förderung der alkoholfreien Obstverwertung
wäre sehr bescheiden, aber durchaus gerechtfertigt.

Ich will mich nicht eingehender äussern; denn
Sie wissen selbst, welche Rolle der Obstbau und die
Obstverwertung in unserem Wirtschaftsleben, speziell
für die Landwirtschaft, spielen. Man sollte also auch
diesen Zweig zu fördern beginnen, um die Obstverwertung

mit der Zeit auf die Höhe zu bringen. Deshalb

möchte ich Ihnen dringend empfehlen, diesen
kleinen Beitrag von 5000 Fr. für die Förderung der
alkoholfreien Obstverwertung aufzunehmen.

M. Périat. Deux mots seulement pour m'associer
à la manière de voir de M. Beuret et de M. Bueche
dans la question de l'augmentation du subside en
faveur de l'élevage de l'espèce chevaline.

Messieurs, l'année dernière, en votant le budget
pour 1927, nous avons constaté avec plaisir
l'augmentation du subside accordé pour l'espèce bovine,
pour le petit bétail, ainsi que pour l'espèce
chevaline. Nous avions senti la nécessité d'intervenir en
faveur de celle-ci. J'ai constaté avec surprise que
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cette année, on augmentait à nouveau de 10,000 fr.
la subvention pour l'espèce bovine, sans aucune
augmentation pour l'espèce chevaline. Or, les risques
qu'encourent nos éleveurs de l'espèce chevaline sont
aussi dignes de notre attention que ceux des éleveurs de

gros ou petit bétail. Je ne comprends donc pas le
motif consistant à élever le subside pour l'espèce
bovine et à laisser la prime pour l'espèce chevaline
au taux de l'année dernière. La tâche de l'agriculteur

est très difficile; nous lui devons un encouragement,
mais nous ne devons pas faire de différence

entre la partie allemande et la partie française du
canton. C'est pourquoi je m'associe avec plaisir à la
manière de voir de mon collègue M. Beuret et
demande comme lui une augmentation de 3000 fr. du
subside pour l'encouragement à l'élevage de l'espèce
chevaline dans notre pays.

Fell. Nachdem gestern alle unsere Forderungen
auf solchen Widerstand gestossen sind, der
unbegreiflich war und an Fadenscheinigkeit nichts zu
wünschen übrig liess, müssen Sie schon gestatten,
dass wir heute die Argumente, die Sie vorbringen,
um Ihre einseitige Interessenwahrung zu bemänteln,
etwas unter die Lupe nehmen. Ich möchte speziell
einen Punkt aus der Rede des ersten Sprechers Ihrer
Fraktion von gestern hervorheben. Die Sache ist ihm
vielleicht etwas entwischt, aber es kam eben doch
heraus : man müsse nämlich die Pferdezucht schon
deshalb heben, weil man die Pferde für die Armee
nötig habe. Das mag richtig sein. Aber ich frage
nun doch, ob es Pflicht des Kantons Bern ist, die
Rolle des eidgenössischen Pferdelieferanten zu spielen.
Ich will bei dieser Gelegenheit nicht eine Attacke
gegen die Armee reiten, sondern nur feststellen, dass
es sehr unlogisch ist, im gleichen Zeitpunkt, wo der
Kanton erklärt, es müsse alles, was irgend möglich
sei, eingespart werden, weil das Budget seine maximale

Belastung erreicht habe, die sonst schon
ansehnliche Summe noch um weitere 3000 Fr. zu
erhöhen, und zwar für einen Zweck, der in erster Linie
den Bund angeht.

Man wird mir einwenden, die Pferdezucht sei für
den Jura ein sehr wichtiger Faktor. Ich weiss das
auch, denn ich komme auch aus dem Jura und kenne
die dortigen Verhältnisse viel besser als mancher,
der sie heute beurteilen will. Der kleine Bauer hat
in Gottes Namen nichts von dieser Pferdezucht
(Widerspruch). Sie können das Gegenteil behaupten, aber
Sie überzeugen mich damit nicht und auch nicht die
vielen kleinen Existenzen hinten im Jura, die freilich
die schönen Rosse auf den Weiden sehen und wissen,
dass sie für gewisse Leute von Bedeutung sind, aber
ihnen selbst nichts einbringen.

Wenn wirklich der Kanton dem Bund das
Pferdematerial stellen soll, dann mag dieser auch seinen
Anteil daran leisten. In der Eisenbahndebatte haben
wir vernommen, wie der Kanton Bern vom Bunde
zurückgestellt wird, wie zuerst alle andern Interessen
dran kommen und erst nachher die des Kantons Bern.
Da wäre es nun nicht logisch, hier dem Bund eine
Aufgabe abnehmen zu wollen und sie zu erfüllen
mit Geldern, die letzten Endes wieder aus unsern
Steuern herausgeschwitzt werden müssen. Das
versteht der Bürger nicht, soweit er nicht Pferde- oder
Rindviehzüchter ist; und wer das nicht ist, der hat
die grössten Leistungen an Steuern aufzubringen.

Ich lehne also diese Krediterhöhung ab, mit der
Ergänzung, dass der Kanton versuchen soll, vom
Bund die entsprechenden Subventionen für die Pferdezucht

zu erhalten.

Schiirch. Diese Spezialanträge zu einzelnen Budgetposten

veranlassen mich zu einer Bemerkung, die ich
schon in der Staatswirtschaftskommission anzubringen
Gelegenheit hatte. Es liegt ein gewisser Widerspruch
darin, dass man bei Besprechung einzelner Budgetposten

hier debattieren muss, ohne dass der Vertreter
der betreffenden Direktion anwesend ist. So hatten
wir nun wiederholt Debatten über das, was Herr
Regierungsrat Joss oder Herr Regierungsrat Moser tun
sollte ; aber diese Herren sind gar nicht da und können
uns nicht sagen, wie sie diese Gelder verwenden würden,
die sie zum Teil gar nicht selber verlangt haben.

Speziell bei den unter den verschiedensten
Direktionen immer wieder erscheinenden Posten für
Bekämpfung des Alkoholismus vermissen wir noch etwas
anderes. Ich glaube, es ist am Platze — der Wunsch
wird hier nicht zum ertenmal ausgesprochen -— dass
diese verschiedenen Posten uns einmal im Zusammenhang

vorgeführt werden, so dass wir einen Ueberblick
über das Ganze bekommen. Solche Posten existieren
unter der Armendirektion, der Schuldirektion, der
Direktion des Innern, der Landwirtschaftsdirektion, und
wenn dann einmal in einem solchen Spezialpunkt eine
Erhöhung beantragt wird, dann können wir uns nicht
Rechenschaft über das Ganze geben. Die verschiedenen
Posten, die ein und demselben Zwecke dienen, sollte
man uns doch einmal in einem gewissen System zeigen.

Bei dieser Gelegenheit noch ein kurzes Wort an
die Adresse des Herrn Vogel, der sich gestattet hat,
hier ein bisschen zum Fenster hinaus — obwohl es
Winter ist — die freisinnige Partei wieder einmal
anzusingen, wie das ja beliebt und üblich ist, besonders
vor städtischen Wahlen. Gestatten Sie mir nur ein
kurzes Wort in Bezug auf den Mangel an innerem
Halt, diesen Vorwurf, der ausgerechnet vom Herrn
Kollegen Vogel kommt. Man kann nicht ohne weiteres
behaupten, dass einer Partei, einer Fraktion oder einem
einzelnen Mitglied des Grossen Rates der innere Halt
fehle, wenn wir der Ansicht sind, dass wir in gewissen
Fragen nicht als geschlossene Fraktion mit bindendem
Mandat und Beschluss auftreten müssen, sondern dem
Einzelnen seine persönliche Meinung lassen können in
Fragen, die man so oder anders beurteilen kann.
Dagegen würde ich es als einen schweren Mangel an
innerem Halt empfinden, wenn meine Partei immer
nach den aussereuropäischen Ereignissen, nach dem,
was in Russland oder Polen, in Berlin oder Wien
passiert, hin und her pendeln würde zwischen Diktatur
und Demokratie, wenn sie das einemal beschliessen
würde, das bernische Proletariat sei zu bewaffnen,
zum bewaffneten Umsturz vorzubereiten (Zwischenrufe
der Sozialdemokraten), um nachher diese Revolution
wieder etwas umzudefinieren, sich für seine Einstellung
den äussern taktischen Verhältnissen anzupassen und
seinen Halt immer dort zu suchen, wo andere Leute
stehen, nämlich die Herren im Ausland. Das wäre ein
Mangel an innerem Halt, der es mir verunmöglichen
würde, je einer solchen Partei anzugehören. Der
Angriff aber, der immer wieder erfolgt auf die Partei,
die sich erlaubt, nach alter Auffassung ihre Wege zu
gehen, beweist vielleicht doch, dass diese Partei nicht
so ganz haltlos ist; sonst wäre sie schon längst am
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Boden, besonders bei den Kämpfen, die gerade von
links beständig gegen sie geführt werden.

Howald. Der Steckli-Krieg um die wirtschaftlichen
Subventionen ist, wie ich glaube, trotz den Ausführungen

des Herrn Schürch im Abflauen, er geht seinem
Ende entgegen. Gleichwohl möchte ich noch einige
Bemerkungen dazu anbringen. Als der Herr
Finanzdirektor mitteilte, dass der Posten für Pferdezucht
um 3000 Fr. erhöht werden müsse, geschah das so
trocken, dass man hätte glauben können, es gebe im
ganzen Kanton keinen grössern «Tröchni». (Heiterkeit.)

Das ist mir umsomehr aufgefallen, als der Herr
Finanzdirektor vorher bei den von unserer Fraktion
aufgestellten Forderungen sein ganzes Temperament
aufgewendet hatte, um diese Anträge zu bodigen.

Nun ist von Herrn Zumstein gesagt worden, die
Sozialdemokraten seien immer unbescheiden, wenn sie
etwas fordern, während die Herren auf der andern
Seite viel bescheidener seien. Machen wir einmal die
Probe aufs Exempel. Ich will nicht zu weit zurückgreifen,

sondern nur darauf aufmerksam machen, dass
die Rechnung über die Staatsverwaltung des Jahres
1925 an Subventionen für die Förderung der
Rindviehzucht 160,000 Fr. aufweist, die Rechnung für 1926
schon 170,000 Fr., das Budget für das Jahr 1927
180,000 Fr. und dasjenige für 1928 nun schon 190,000
Fr. In der Debatte haben wir bereits die Meinung
vernommen, und auch Herr Zumstein hat sich in diesem
Sinne ausgedrückt, man hoffe, dass der Ertrag nächtes
Jahr dann um 20,000 Fr. erhöht werde. Wenn das
Bescheidenheit ist, lasse ich mich gerne belehren —
ich bin nämlich nicht ganz unbelehrbar.

In diesem Zusammenhang wäre vielleicht auch
darauf hinzuweisen, dass in der Septembersession der
Sprechende eine Motion auf Schaffung einer zentralen
Anstalt für Bösartige begründet und dass der
Regierungsrat in seiner Beantwortung erklärt hat, man habe
allerdings seinerzeit dem Bernervolk die Errichtung
einer solchen Anstalt versprochen — aber zwischen
Versprechen und Halten sei ein grosser Unterschied.
Damit will ich nur zeigen, dass im Kanton Bern
schliesslich atich noch andere Postulate hängig sind,
die verwirklicht werden sollten, und dass nicht immer
nur Subventionen zur Hebung des Viehstandes bewilligt
werden sollten. Meine Meinung ist die, es wäre gut,
wenn über die Ausrichtung weiterer Subventionen
zur Förderung der Rindviehzucht ein Plan, ein
Programm ausgearbeitet würde, wie man das auch
verlangt hat zur Verbesserung in der beruflichen
Ausbildung ; vorher könnte ich einer Erhöhung dieses
Postens im Budget nicht zustimmen. Es muss schliesslich

den Grossen Rat doch auch interessieren, zu sehen,
wie weit diese Subventionen für die Rindviehzucht
noch erhöht werden müssen, bis Sie selbst in Ihrer
Bescheidenheit dazu kommen, zu erklären, nun sei es

genug.
Ich lehne also die Beitragserhöhung von 3000 Fr.

für die Pferdezucht ab, ebenso die Erhöhung von
10,000 Fr. für die Rindviehzucht, und könnte höchstens
die von Herrn Wyttenbach begründete Forderung
auf Erhöhung des Postens für die Kleinviehzucht
befürworten.

Minger. Die Diskussion, wie sie hier von einigen
Vertretern der Sozialdemokraten geführt worden ist,
hat mich persönlich etwas peinlich berührt. Es ist

denn doch eine kühne Behauptung, der bernische
Grosse Rat zeige mehr Verständnis für das Rindvieh
als für die Menschen. (Zurufbei den Sozialdemokraten:
Jawohl, so ist es Solche Behauptungen müssen wir
mit aller Entschiedenheit zurückweisen. Ein Blick auf
das Budget lehrt uns beispielsweise für das Armenwesen

jährlich 7 Millionen ausgeben, für das
Unterrichtswesen 17 Millionen, für das Gesundheitswesen
usw. 2 Millionen, dies allein zusammen schon 26
Millionen ; und es wären noch viele solche Posten
aufzuführen, wie wir ausgeben im Interesse des Berner-
volkes und seiner Volkswirtschaft. Dieser Tatsache
gegenüber steht nun, dass wir auch noch andere
Aufgaben zu lösen haben. So fördern wir den Gewerbestand,

wir fördern die Landwirtschaft und innerhalb
derselben haben wir auch das Viehprämierungswesen.
Ich will mich über dessen Zweck nicht eingehend
äussern, sondern nur darauf aufmerksam machen, dass
diese Prämien keine 300,000 Fr. ausmachen, also im
Vergleich zu dem, was wir für das Bernervolk
ausgeben, eine recht bescheidene Summe. Darum sage
ich, es sei eine kühne Behauptung, wenn hier gesagt
wird, im Grossen Rat habe man mehr Verständnis
für die Rindviehzucht als für die Menschheit. Einen
solchen Anwurf müssen wir unbedingt zurückweisen.

Der Kampf ist nun losgegangen wegen der
beantragten 3000 Fr. Erhöhung für die Pferdezucht und
2000 Fr. für die KleinViehzucht. Wenn die in diesen
Kommissionen tätigen Fachleute, die den richtigen
Ueberblick haben, diese Erhöhungen als eine
Notwendigkeit bezeichnen, dann dürfen wir ihnen doch
ein gewisses Vertrauen entgegenbringen, denn diese
Leute verstehen die Sache doch besser als die Herren
Vogel und Fell, die nur gefühlsmässig irgend etwas
behaupten. Ganz anders ist es natürlich bei Herrn
Meer, der noch ein gewisses Verständnis für die
Kleinviehzucht zeigt und den Antrag Wyttenbach auf
Erhöhung um 2000 Fr. unterstützt, und auch Herr
Howald hat erklärt, dass er hier schliesslich noch
mitmachen könnte. Diese praktische Sympathie der
Sozialdemokraten unserer Landwirtschaft gegenüber freut
uns natürlich, und mit Freuden wird der « Minger »

nun einmal mit dem « Meer » stimmen. (Heiterkeit.)
Den Antrag des Herrn Neuenschwander möchte

ich durchaus unterstützen. Wir müssen die
Bestrebungen auf diesem Gebiete zu fördern suchen ; das
liegt auch schon in der Richtung der gestrigen
Ausführungen des Herrn Oldani. Allerdings haben wir
den Antrag des Herrn Oldani abgelehnt, was in der
Hauptsache wohl auf den Umstand zurückzuführen
war, dass er in seiner Forderung etwas hoch ging,
gleich auf 15,000 Fr. Die Begründung seines Antrages
dagegen war richtig, und ich bin der Meinung, dass
wir bis zu einem gewissen Grade entgegenkommen
sollten, indem wir vielleicht 5000 Fr. bewilligen würden.

Der Antrag Neuenschwander liesse sich nun wohl
mit dem gestern verworfenen Antrag Oldani kombinieren,

indem wir beim Kapital XXIX Anteil am
Ertrag des Alkoholmonopols unter der Direktion des
Innern einen Antrag einbringen könnten, den Posten
von 101,000 auf 110,000 Fr. zu erhöhen. Die Direktion
des Innern hätte dann freie Hand, um mit diesem
Mehrbetrag von 9000 Fr. im Sinne der Anträge
Neuenschwander und Oldani zu arbeiten. Ich möchte Herrn
Neuenschwander bitten, aus diesem Grund die
Behandlung seines Antrages bis zu Kapitel XXIX zu
verschieben.

145*
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Neuenschwander. Ich erkläre mich mit dem'Vor-
schlag des Herrn Minger einverstanden und erwarte,
dass dann bei jenem Kapitel meinem Wunsche Rechnung

getragen wird.

Itoggli. Herr Jakob hat gestern geltend gemacht,
dass durch die zunehmende Mechanisierung der
Landwirtschaft der Wert der Pferdezucht schwinde und
daher der erhöhte Kredit abgelehnt werden solle.
Demgegenüber ist festzustellen, dass wohl Versuche
mit Traktoren gemacht werden, die aber in klein-
und mittelbäuerlichen Betrieben fehlschlagen, so dass
angeschaffte Traktoren wieder veräussert und zur
Pferdehaltung zurückgegangen wird. So lange es eine
Landwirtschaft gibt, die Ackerbau treibt, wird auch
die Pferdehaltung erforderlich sein. Nicht nur im Jura,
sondern im ganzen Kanton ist die Pferdehaltung und
Pferdezucht ein Erwerbszweig der Landwirtschaft,
der nicht unterschätzt werden darf. Soll aber die
Pferdezucht gehoben und ihre Rentabilität verbessert
werden, so ist für die Zucht nur das Beste gut
genug. Speziell dem Hengstenmaterial ist die grösste
Aufmerksamkeit zu schenken; gute Vererber sollten
so lange als möglich gehalten werden. Weil solche
aber sehr teuer zu stehen kommen, ist vermehrte
Unterstützung durch den Kanton unerlässlich. Der
Wert des Jurapferdes als Militärpferd fand während
des Weltkrieges ungeteilte Anerkennung. Schon
deshalb wäre es nicht unbescheiden, wenn der Kredit
noch weiter erhöht würde, als es bereits durch die
Staatswirtschaftskommission beantragt wird. Mit Rücksicht

auf die finanzielle Lage des Staates will ich es
aber unterlassen, einen solchen Antrag zu stellen,
bitte Sie aber, dem Antrag der Staatswirtschaftskommission

zuzustimmen.
Die letzte Viehzählung hat ergeben, dass trotz der

vermehrten Mechanisierung der Pferdebestand nicht
ab-, sondern zugenommen hat; es liegt ein grosser
volkswirtschaftlicher Wert darin. Wie unentbehrlich
das Pferd als Zugtier und als Erwerbsquelle des Bäuer-
leins auf steilem Gelände ist, geht daraus hervor, dass
ein Bauer unserer Gegend mit 30 Jucharten steilem
Gelände 3 Stuten halten muss, um das Gut richtig
zu bewirtschaften. Damit die Amortisierung dieser
Tiere woniger stark ins Gewicht fällt, treibt er Zucht
und hat an der letzten Schau drei Stuten mit Fohlen
ausgestellt.

Auch die Beitragserhöhung für die Rindviehzucht
ist bemängelt worden. Wie schnell wird doch
vergessen, wie froh man während der Kriegszeit war,
als die Grenzen für den Lebensmitteltransport gesperrt
waren und man für den Fleischbedarf zu 90 % auf
das inländische Vieh angewiesen war. Damals hat man
begriffen, welch grosser volkswirtschaftlicher Wert in
der schweizerischen Viehhaltung liegt. Hält man es für
ausgeschlossen, dass je wieder solche Zustände kommen

könnten?
Damit glaube ich Ihnen dargetan zu haben, dass

nicht nur die Landwirtschaft, sondern unsere ganze
Volkswirtschaft ein Interesse an der Förderung der Viehzucht

hat, weshalb ich den von der Staatswirtschaftskommission

beantragten Kredit empfehlen möchte.

Vogel. Ich gebe Herrn Minger ohne weiteres zu,
dass ich von der Pferdezucht nicht viel verstehe ; ich
weiss nicht, wie manches Mitglied unserer Fraktion
auf diesem Gebiet überhaupt Kenner ist. Dafür neh¬

men wir für uns in Anspruch, dass wir auf dem Gebiet
des Fürsorge- und Armenwesens mindestens soviel
verstehen wie die Herren auf der andern Seite,
wahrscheinlich sogar noch etwas mehr. Wir sind der
Meinung, durch unsere Anträge auf Hebung des Lehrlingswesens,

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und Förderung
der Trinkerfürsorge könne man die Armenlasten viel
wirksamer bekämpfen, als wenn man solche Anträge
einfach ablehnt, wie Sie das getan haben.

Ich will nicht mit Herrn Schiirch streiten über
den innern Halt der freisinnigen Partei. Es freut mich,
dass er erklärt hat, sie würden auch in Zukunft nach
beiden Seiten fallen (Heiterkeit), und freue mich ferner
darüber, dass sie über Nacht im Antrag Neuenschwan-
der einen gewissen Halt gefunden haben, um den
Anschluss an den Antrag Öldani doch noch zu finden,
dessen Ablehnung Sie offenbar inzwischen gereut hat.
Endlich freue ich mich auch, dass sogar Herr Minger
einen Weg sucht, um dem Antrag zuzustimmen. Wir
hätten somit heute nicht nur einen Händedruck von
links und von rechts, sondern auch einen aus der
Mitte, so dass mir die Sache fast vorkommt wie ein
Rütlischwur.

Auch wir stimmen dem Antrag Neuenschwander
zu. Herr Oldani forderte zwar die Erhöhung des
Beitrages für die Bekämpfung des Alkoholismus, also

gegen den Alkohol, während Herr Neuenschwander,
amendiert durch Herrn Minger, eher einen Beitrag
fordert für das Obst, also nicht unbedingt gegen den
Alkohol. Man kann aber auf verschiedenen Wegen
nach Rom gelangen. Wir freuen uns darüber, dass
diesen Morgen wenigstens eine gewisse Annäherung
stattfindet, und werden daher dem Antrag
Neuenschwander zustimmen.

Scherz (Reichenbach). Nur zwei ganz kurze Worte
zu der vielbesungenen Bescheidenheit der Landwirtschaft,

Kapitel XIII, Unterabteilung B. Der Voranschlag

für 1927 sieht an Ausgaben vor 1,027,933 Fr.,
die Rechnung 1926 betrug 992,315 Fr. und der
Voranschlag für 1928 lautet auf 981,500 Fr. Es ist also
nicht richtig, wenn man die Landwirtschaft im
allgemeinen beschuldigt, sie stelle immer höhere
Anforderungen; bei dieser Art von Unbescheidenheit
macht ja die Finanzverwaltung schliesslich noch ein
Geschäft! Wieso geht die Rubrik zurück? Es rührt
zum grossen Teil davon her, dass bei dem für
Bodenverbesserungen und Bergweganlagen vorgesehenen
Kredit eine Reduktion von 50,000 Fr. vorgenommen
wird. Nun sind es aber nicht nur gerade die Landwirte,

die den Nutzen aus diesem Betrag von 400,000
Franken haben, sondern auch noch andere Leute, die
bei solchen Arbeiten Verdienst finden.

Ueltsclii. Die diesjährige Budgetberatung hinter-
lässt bei mir genau den gleichen Eindruck wie die
vom letzten Jahr. Mit dieser Art und Weise der
Erledigung des Budgets bin ich auch nicht ganz
einverstanden. Es kommt mir vor, dass es sich dabei
um eine traditionelle Ueberlieferung aus der Zeit
unserer frühern Herrschaften handle, indem die Regierung

im Verein mit der StaatsWirtschaftskommission
das Budget aufstellt, es den Grossräten zuschickt und
von j ihnen verlangt, dass sie nun ohne weiteres ja
und Amen sagen. Dafür brauchen wir nicht nach Bern
zu kommen; man braucht uns nur die Vorlage zu
schicken, wir geben die schriftliche Erklärung ab
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wir seien damit einverstanden, und damit können dem
Staat Bern die Kosten für die Zeit der Budgetberatung
erspart werden, namentlich wenn wir das Zutrauen
zur Regierung haben, dass sie alles richtig vorkehre.
Nun bin ich aber doch der Meinung, dass man die
vom Volk gewählten Vertreter anhören und dann
wenigstens prüfen soll, was sie vorbringen. Wir wollen
hier sachlich miteinander reden. Nun haben Sie aber
gestern gesehen, in welcher Weise diskutiert wurde,
dass es auch heute wieder zu Anspielungen geführt hat,
die eigentlich nicht in den Ratssaal gehören. Es ist
nicht am Platz, dass einer dem andern den Mangel
an innerem Halt in der Partei vorwirft und dieser
nachher wieder zurückgibt. Solches ist nicht unsere
Aufgabe, diese politischen Erörterungen können wir
ausserhalb des Ratssaales führen. Die Budgetberatung
sollte meines Erachtens ohne Rücksicht auf
Parteimomente erfolgen; ob die Anträge nun von links
oder rechts kommen, sollte man sie doch wenigstens
prüfen und sachlich miteinander reden.

Unsern Kollegen zur Linken möchte ich sagen,
dass ich auch mit ihrer Art und Weise des Vorgehens
nicht einverstanden bin. Es ist nicht am Platze, dass
man der grössten Fraktion jeweilen vorwirft, sie werde
durch die Budgeterhöhungen, die doch der
Regierungsrat im Einverständnis mit der Staatwirtschafts-
koramission vornimmt, gegenüber den andern begünstigt.

Es ist eine Herausforderung, wenn Sie uns so
etwas vorhalten, ehe Sie nur wissen, wie man zu
dieser Erhöhung gekommen ist. Ich werde Ihnen
zeigen, wie unrecht Sie der bernischen Landwirtschaft,
speziell der Viehzucht treibenden Bevölkerung, mit
dieser Taktik tun. Das Begehren der Kleinviehzucht,
wie es von Herrn Wyttenbach gestellt worden ist,
wollen wir deswegen nicht preisgeben ; denn dadurch
würden wir unsere kleinsten Leute in der Landwirtschaft,

diese Arbeitsbienen, treffen. Ich empfehle Ihnen,
diese Erhöhung von 2000 Fr. zu bewilligen.

Und nun zu Ihrer Kritik an der Krediterhöhung
für die Landwirtschaft. Unser Viehprämierungsgesetz
datiert von 1908. Damals bestand ein wesentlich
kleinerer Rindviehbestand als heute; die seit 1908
eingetretene Geldentwertung dagegen ist jedenfalls
keine geringe. Die Herren zur Linken wissen jeweilen
diese Geldentwertung ganz genau einzuschätzen, wenn
es sich für sie darum handelt, ihre Löhne zu
verteidigen ; sie sollten es also auch in diesem Falle tun
können. Laut unserer letzten Viehzählung haben wir
einen Rindviehbestand von 349,600 Stück. Und wissen
Sie, wie viele prämierte Stücke sich darunter befinden?

Kaum 2 °/o, im ganzen 7888 Stück. Nun wird
uns vorgeworfen, dass wir durch die Förderung der
Viehzucht mehr Verständnis für das Vieh als für die
Menschen an den Tag legen, was allerdings Herr
Minger bereits mit Recht zurückgewiesen hat. Das
ist nicht angebracht in einem Staatswesen, dessen
natürliche und geographische Lage uns tatsächlich
zwingt, Viehzucht zu treiben; wir im Oberland können
ja nicht einmal Getreidebau treiben, so dass wir auf
die Viehzucht angewiesen sind.

Ich betrachte es als falsch, dass man einander in
der Budgetberatung auf diese Weise behandelt, wie
es bisher jeweilen geschehen ist. Ein solches System
hinterlässt bei mir einen sehr schlechten Eindruck.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, zweiter
Berichterstatter des Regierungsrates. Ich habe nicht der

ganzen Debatte beigewohnt, da ich noch an einer
Sitzung des Regierungsrates teilnehmen musste.
Gleichwohl möchte ich im Anschluss an die Voten,
die ich angehört habe, ein paar Bemerkungen
anbringen.

Erstens stelle ich fest, dass das Budget, der
Landwirtschaft, speziell was die Förderung der Rindvieh-
und Kleinviehzucht anbetrifft, gegenüber demjenigen
anderer Kantone sich sehr bescheiden ausnimmt, so
dass der Vorwurf, wir untersützen die Rindvieh- und
die Pferdezucht in hervorragender Weise, nicht mit
den Tatsachen im Einklang steht. Wir wissen sehr
gut, dass die schweizerische Pferdezucht speziell der
Förderung bedarf. Der Kanton Bern tut auf diesem
Gebiete mehr als die ganze übrige Schweiz. Das
Schwergewicht liegt im Jura; annähernd 70% des
bernischen Pferdebestandes entfallen auf den Jura.
Dieser Betriebszweig ist mit dem Jura so eng
verbunden, dass man ihn dort nicht wohl durch etwas
anderes ersetzen kann. Es verhält sich damit ganz
ähnlich wie mit den Rebbergen am Bielersee; die
natürlichen Produktionsbedingungen dafür sind
gegeben, so dass man sich nicht leicht auf irgend etwas
anderes einstellen kann.

Beim Posten Förderung der Rindviehzucht ist nun
eine bescheidene Erhöhung vorgenommen worden;
die Landwirtschaftsdirektion ihrerseits hatte eine
Erhöhung um 20,000 Fr. beantragt. Wir stehen heute,
wie ich schon einmal bemerkt habe, in der
Rindviehprämierung unter allen Kantonen im 18. Rang, also
fast am Schwänze. Es ist also ein Unrecht, wenn
man von einer Bevorzugung der Landwirtschaft sprechen

will. Was die Kleinviehzucht betrifft, stehen
wir ungefähr im 8. oder 9. Rang unter den Kantonen.
Es entspräche nun durchaus den Intentionen der
Landwirtschaftsdirektion, die Kredite sowohl für die Pferde-,
wie für die Rindviehzucht etwas zu erhöhen ; allein
wir sahen ein, dass wir der allgemeinen Budgetlage
auch etwas Rechnung tragen mussten, weshalb wir
uns schliesslich mit diesen kleinen Erhöhungen
zufrieden gaben. Selbstverständlich steht es mir nicht
an, Stellung zu nehmen gegen irgendwelche Anträge
auf Erhöhung, die hier eingebracht werden ; es kann
mich ja nur freuen, wenn der Grosse Rat eine
bescheidene Erhöhung der Posten vornimmt.

M. Gloekeler. Tout à fait d'accord avec mon collègue

pour reconnaître qu'il ne faut pas commettre une
injustice à l'égard des petits paysans. Je l'ai relevé,
mes collègues socialistes aussi : nous sommes d'accord
qu'il faut protéger les petits paysans contre toute
injustice de la part des gros paysans. Cela me fait
plaisir qu'on pense à ceux qui sont dans une situation

inférieure et que l'on fasse quelque chose pour
eux. L'injustice ne doit cependant pas être reconnue
d'un seul côté, il faut l'admettre aussi du côté signalé
par M. Oldani. On réduit jusqu'à 800 fr. le subside
aux abstinents. Cela aussi est une injustice, si l'on
considère le travail moral intense auquel se livrent
les abstinents. On ne doit pas réduire de ce côté-là.
Je suis de la Croix-Bleue et non des Bons-Templiers,
mais cela me fait mal qu'on rogne à des gens qui
ont travaillé autant que nous au développement
physique, moral, matériel, dans toutes les directions et pour
n'importe qui.

Hier soir, M. Oldani a fait une proposition.
Personne ne s'est levé pour dire: nous sommes d'accord.
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Elle a été combattue. Ce qui a été dit hier n'était
pas inutile. On arrive à de meilleurs sentiments, on
propose maintenant une augmentation de 5000 fr.
pour subsidier les expositions. Cela contribuera à

réparer l'injustice commise, et je me déclare satisfait.

Jakob. Herr Minger bestreitet, was wir hier
behauptet haben, dass nämlich die bürgerliche Seite
mehr Verständnis für die Hebung der Tierzucht zeige
als für den Aufstieg der Menschheit. Und doch wird
hier jeder Antrag auf Verbesserung der Lage der
Arbeiterschaft bekämpft, wie es heute selbst von
bürgerlicher Seite festgestellt worden ist. Herr Minger
stellt nun dem Budget der Landwirtschaft dasjenige
für die Armenfürsorge gegenüber. Einen solchen
Vergleich weise ich deshalb zurück, weil wir gerade
durch unsere Anträge das Armenbudget auf ein Minimum

reduzieren wollen. Dass der Staat eingreifen
muss, um die notleidenden Volksschichten über Wasser
zu halten, ist doch nicht unsere Schuld, sondern das

liegt in der heutigen Gesellschaftsordnung begründet;
das wollen wir doch hier einmal feststellen. Man
sollte aber nicht nur die Budgetausgaben, sondern
auch die -Einnahmen einander gegenüberstellen. Da
zeigt nun die Steuerstatistik, welch grosse Last die
Arbeiterschaft und die Angestelltenschaft zu tragen
hat, damit der Staatshaushalt einigermassen über
Wasser gehalten werden kann. Ich bin sicher nicht
bekannt als einer, der den volkswirtschaftlichen Wert
der Landwirtschaft verkennt ; denn ich stehe der
praktischen Landwirtschaft viel näher als viele Kollegen
auf bürgerlicher Seite. Wenn mir gestern der Herr
Finanzdirektor erklärt hat, ich verstünde von der
Pferdezucht weniger als er, so will ich zugeben, dass
ich mich tatsächlich mehr mit dem Unterhalt und
der Pflege des Stahlrosses beschäftige, als mit Pferden
aus Fleisch und Blut. Immerhin hatte ich doch auch
einigermassen Gelegenheit, Einblick zu nehmen in
die Bedeutung der Pferdezucht, allerdings nicht etwa
bei Sprungkonkurrenzen und Concours hippiques, aber
auf den Pferdemärkten von Chindon, Les Bois und
Montfaucon. Da muss ich nun aber sagen, wenn die
Pferdezucht in den Freibergen einzig noch von diesen
3000 Fr. abhängt, ist es tatsächlich nicht mehr weit
her mit ihr; das werden auch die Vertreter der Pferdezucht

zugeben. Ferner muss ich feststellen, wenn
durch diese verbesserte Hengstenhaltung beabsichtigt
ist, einen wirklichen Stammbaum zu züchten, der
nach allen Kanten hin den Anforderungen der
Sachverständigen genügt, dass eine solche Pferdezucht
schliesslich dem Kleinbauer auch nichts nützt. Denn
wer vermag heute noch ein Pferd zu kaufen, das
einen richtigen Stammbaum aufweist! Das ist gleich
wie bei der Rindviehzucht, wo der kleine Bauer auch
unmöglich reine Rassentiere halten kann. Ich weiss,
dass es im Volke, gerade in der kleinen Landwirtschaft,

bezüglich der Viehprämierungen sehr oft
anders tönt als im Ratssaal; und das wissen auch
Sie so gut wie wir. Aber Sie nehmen davon weniger
Notiz, weil Sie glauben, die Interessen derjenigen
wahrnehmen zu müssen, die nicht zum Kleinbauernstand

gehören.
Es ist uns heute ein Vortrag über Anstand nnd

Begehrlichkeit gehalten und der Rat erteilt worden,
wir sollten etwas bescheidener sein in unsern
Forderungen. Herr Guggisberg hat gestern erklärt, er könne
den Antrag auf Erhöhung um 3000 Fr. umso eher

annehmen, als nicht so viel verlangt werde, wie von
unserer Seite. Wenn es sich nur um das handelt,
können wir ja versuchen, unsere Forderungen auf
verschiedene Posten zu verteilen, hier 3000 Fr., dort
2000 Fr., um so schliesslich auch auf einen hohen
Betrag zu kommen. Wir hielten es aber für angezeigt,
das Geld dort zu verlangen, wo es dann das Armenbudget

entlasten kann. Was man für die
Lehrlingsausbildung aufwendet oder für die Bekämpfung des
Alkoholismus ausgibt kommt wieder herein. So schaffen
wir jedenfalls mehr volkswirtschaftliche Werte als Sie,
wenn Sie alle Anträge, die von unserer Seite kommen,
derart bekämpfen wie heute und gestern.

Kammermann. Ich möchte Schluss der Diskussion
beantragen. Das Theater, das wir heute wiederum
aufführen, ist nicht neu; es kommt bei jeder
Budgetberatung von neuem in Uebung. Machen wir also
nun Schluss und verschieben die Fortsetzung dieses
Theaters auf den November 1928.

Präsident. Eingeschrieben sind noch die Herren
Ryter, Hostettler, Zumstein, Bouchât und Finanzdirektor

Guggisberg. Wird der Antrag auf Schluss der
Diskussion bekämpft? Es ist nicht der Fall.

Ryter. Herr Minger hat die vielen Millionen erwähnt,
die der Staat jedes Jahr dem Unterrichtswesen
zukommen lässt. Das sind Ausgaben, die sich verhält-
mässig gleich auf alle Kreise verteilen, da auf Ihrer
Seite dort drüben die Nachkommenschaft sicher so
reichlich vertreten ist wie bei uns. Was Herr Ueltschi
vorgebracht hat, bat mich sehr sympatisch berührt.
Er hätte das aber schon gestern anbringen sollen, dann
hätte sich nicht eine solche Opposition gegen die sicher
bescheidenen Anträge von unserer Seite erhoben, und
wir hätten auch nicht das Theater von heute erlebt,
wie es Herr Kammermann genannt hat.

Was aber Herr Ueltschi in Bezug auf die Zahl der
prämierten Tiere sagt, das kann nicht stimmen ; jedenfalls

hat Herr Ueltschi in seinem Stall 98 % prämierte
Tiere und nicht nur 2 %

Der Sprechende war es, der 1926 die Erhöhung
des Postens für die Viehprämierung zur Sprache
gebracht hat, und ich kann mit Genugtuung feststellen,
dass es hauptsächlich die kleinern Viehzüchter waren,
die davon profitiert haben. Dass auch dieser Betrag
heute noch nicht genügt, wissen wir. Der Herr
Landwirtschaftsdirektor hat aber meine damalige Motion
entgegengenommen, indem er erklärte, dass das Gesetz
nicht in allen Teilen befriedige, sondern revisionsbedürftig

sei. Ich kann diesem Antrag auf Erhöhung
nicht zustimmen, bis dem berechtigten Begehron
entsprochen ist, das sicher auch aus landwirtschaftlichen
Kreisen kommt. Man braucht im Oberland nur an eine
Prämierung zu gehen, so hört man auf allen Seiten
die Begehren derjenigen, die bis jetzt nicht berücksichtigt

werden konnten und die eine bessere
Verteilung der 190,000 Fr. verlangen.

Der Antrag des Herrn Wyttenbach dagegen berührt
mich sympatisch, da wir wissen, wie stark die Ziegenzucht

in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Es
liegt im Interesse gerade der Berggegenden, wenn hier
eine Erhöhung vorgenommen wird. Ich hätte es gerne
gesehen, wenn der Betrag noch etwas stärker hätte
erhöht werden können.
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Hostettier. Nur ein kurzes Wort von einem kleinen
Schuldenbäuerlein. Wir stehen diesen Viehprämierungen

nicht gerade feindlich gegenüber und haben
auch ein Interesse daran, würden es aber in der
gegenwärtigen Zeit als eine viel grössere Erleichterung
betrachten, wenn das Staatsbudget ins Gleichgewicht
gebracht und eine Reduktion des Zinsfusses
vorgenommen werden könnte.

Schöne Kälber, flotte Rinder
Unser Stolz und Streben sei.
Doch uns int'ressiert es minder,
Wenn es wird zur Narretei

(Heiterkeit.)

Zumstein. Ich möchte nur eine Bemerkung des
Herrn Jakob richtigstellen. Er hat behauptet, von den
Subventionen für gute Zuchthengste profitieren die
kleinen Pferdezüchter nichts. Wenn die Käufer aus
dem Bernerland und von der ganzen Schweiz her
kommen, um Füllen zu kaufen, dann wollen sie nur
solche von einem guten Hengst. Wenn nun die kleinen
Bauern keine Gelegenheit haben, ihre Stuten bei
einem solchen decken zu lassen, dann können sie
natürlich auch keine Tiere verkaufen, während sie im
andern Falle aus ihren Füllen einen richtigen Preis
lösen.

M. Bouchât. Les orateurs du parti socialiste basent
leur argumentation sur le fait que les 3000 fr. octroyés
en surplus des allocations allouées .jusqu'ici profiteraient

aux grands propriétaires de chevaux. Tout en
se disant les grands défenseurs des intérêts des petits
paysans, ils croient de leur devoir de critiquer cette
augmentation. Or, il suffit de jeter un coup d'œil sur
le rapport de la Direction d'agriculture concernant
les concours cantonaux de chevaux pour établir d'une
façon manifeste que cette manne revient, indirectement,

mais entièrement au petit paysan. 11 est
incontestable que cette somme de 3000 fr. servirait aux
améliorations des primes à allouer aux étalons. Or,
les bons étalons produisent les bons sujets. Et que
croyons-nous? Le 90% — pour ne pas dire plus —
des primes allouées lors des concours vont au petit
paysan. Dans le canton de Berne, il n'existe, en effet,
pas plus de 20 propriétaires sur environ 900 qui
possèdent plus de deux juments primées. On ne peut
certainement pas admettre que le propriétaire d'une
seule jument primée soit un gros propriétaire. En
conséquence, il est certain que le montant de ces
3000 fr. ira indirectement aux petits propriétaires.
J'aimerais bien que Messieurs les socialistes qui ont
critiqué la demande des 3000 fr. d'augmentation se
rendent une fois ou l'autre aux manifestations populaires

que sont les concours de chevaux, au marché-
concours de Saignelégier par exemple, pour prendre
un peu contact avec le petit paysan dont ils
soutiennent, disent-ils, les intérêts; ils pourraient
constater qu'il ne s'agit pas de gros propriétaires, mais
bien des petits paysans. Cette prise de contact avec
une partie du peuple ne leur serait pas inutile.

En général, nous sommes d'accord, semble-t-il, sur
tous les points avec nos collègues, puisque nous voulons

venir en aide, les uns et les autres, au petit
paysan.

Les membres socialistes qui ont pris la parole ont
été mal inspirés en critiquant cette mesure qui
s'impose. Ils vont à l'encontre du but qu'ils disent vouloir

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

défendre. J'espère que vous voudrez bien admettre
la proposition faite par M. Bueche au sein de la
commission d'économie publique.

Zurfliih. Herr Jakob hat gesagt, dass er sich mehr
mit dem Stahlross befasse als mit den Rossen aus
Fleisch und Blut, gleichwohl aber habe er für die
Pferdezucht Verständnis. Es ist ihm aber doch ein
Irrtum unterlaufen, als er behauptete, es gehe hier
gleich wie bei der Rindviehzucht: Wenn einer ein
Rassentier haben wolle, müsse er schon über ein
grösseres Portemonnaie verfügen, kleinere Bauern
könnten sich das nicht leisten. Bei uns im Hügelland
auf jeden Fall verhält es sich nicht so, und ich denke,
auch im Jura nicht. Bei der heutigen Lage auf den
jurassischen Pferdemärkten hat einer Gelegenheit, zu
einem anständigen Preis junge Tiere zu kaufen, die
sich nachher zur Zucht eignen. Gerade bei uns sind
die Verhältnisse so, dass einem kleinern Bauer eher
noch die Möglichkeit gegeben ist, Pferdezucht zu
treiben, als einem, der einen grössern Betrieb hat.
Ein grösserer Bauer hat meist auch viel Wald und
also im Winter viel mehr Beschäftigung für seine
Pferde, was für die Zucht weniger günstig ist. Viele
unserer Bauern haben zwmi Pferde, was für sie oft
fast zu viel ist, aber dann doch ermöglicht, als Nebenerwerb

Pferdezucht zu treiben. Allerdings ist sie bei
uns unrentabel geworden; aber wenn wir alles
aufstecken wollten, was unrentabel ist, dann müssten
wir überhaupt das Bauern aufgeben. Ein kleinerer
Bauersmann eignet sich auch deshalb für die Pferdezucht

besser als ein grosser, weil er gewöhnlich selbst
mit den Pferden umgeht, während ein anderer sie
seinen Knechten anvertrauen muss.

Herr Jakob ist da also im Irrtum. Wenn die
beantragte Krediterhöhung beschlossen wird, wird sie
bei uns ebenso sehr den Kleinbauern zukommen wie
den grossen. Man wird dann gelegentlich auch daran
denken müssen, Hengste zu importieren und das Blut
etwas aufzufrischen, um etwas mehr Knochen zu
bekommen, damit unsere Freiberger nicht degenerieren.
Wird einem Gelegenheit geboten, seine Stute bei
einem guten Hengst zu decken, dann hat er Garantie
für eine bessere Nachzucht, die dann vielleicht auch
wieder etwas rentabler wird.

Guggisberg, Finanzdirektor, erster Berichterstatter
des Regierungsrates. Aus der reichen Diskussion
möchte ich vorerst einen Punkt herausgreifen, der
von Herrn Scherz erwähnt worden ist, dass nämlich
die Erhöhung des Postens für Viehprämierungen von
der Landwirtschaftsdirektion nicht vorgeschlagen
worden ist, ohne dass gleichzeitig eine Einsparung
dem Regierungsrat vorgeschlagen worden wäre. Wie
Sie im Budget sehen, konnten auf einem einzigen
Posten bei der Landwirtschaftsdirektion 50,000 Fr.
eingespart werden, was es der Finanzdirektion
erleichtert hat, dieser Erhöhung zuzustimmen, die nicht
so weit geht, wie der ursprüngliche Antrag der
Landwirtschaftsdirektion. Im Schlussresultat ergibt sich
darauf bei der Landwirtschaftsdirektion sogar eine
Ersparnis, weshalb es nicht richtig ist, wenn nun
einzelne Redner erklärten, da habe man nun wieder
Geld zum Ausgeben.

Der Antrag des Herrn Neuenschwander würde
offenbar darauf hinauslaufen, einen neuen Posten
einzusetzen als Beitrag an die alkoholfreie Obstverwer-

)27. 146
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tung. Ich teile die Auffassung des Herrn Minger, dass
es besser sein wird, diese 5000 Kr. als Unterstützung
für den genannten Zweck anderorts in einem Gesamtposten

unterzubringen, z. B. unter der Rubrik Anteil
am Ertrag des Alkoholmonopols. Der Regierungsrat
wird sich dazu noch aussprechen müssen. Es wäre,
wie schon bemerkt wurde, etwas ungerecht gewesen,
wenn man nur gerade dem Antrag Neuenschwander
auf Einsetzung eines Postens von 5000 Fr. für die
Zwecke der Obstverwertung zugestimmt hätte, ohne
zugleich auch dem Antrag Oldani einigermassen Rechnung

zu tragen. Es ist besser, sich über den Betrag
im einzelnen nicht genau festzulegen, sondern der
Direktion des Innern die Möglichkeit zu lassen, die
9000 Fr. nach Gutdünken in der angeregten Weise
zu verwenden.

Herr Ueltschi hat gesagt, es sei wahrscheinlich
eine alte Tradition im Kanton Bern, dass man bei
der Budgetdebatte dem Grossen Rat erkläre: C'est à

prendre ou à laisser! Und er findet, es wäre
vielleicht nicht einmal nötig, zu diesem Zweck nach
Bern zu kommen, sondern man könnte seine
Zustimmung schriftlich geben. Es hängt ganz vom
Grossen Rate ab, wie er das Budget behandeln will.
Auf jeden Fall hat der Regierungsrat und sein
Vertreter vor dem Grossen Rat die Pflicht, ein ganz
genaues Budget vorzulegen und nachher vor dem
Grossen Rat an den beschlossenen Posten festzuhalten.
Dagegen ist es durchaus Sache des Grossen Rates,
über die hier gestellten Anträge in freier Debatte zu
sprechen und nachher zu entscheiden. Jedenfalls
erwarten Sie von der Regierung auch, dass sie ihre
Meinung zu den gefallenen Anträgen kundgebe. Der
Finanzdirektor hat aber die Pflicht, hier das Budget
des Regierungsrates zu vertreten ; er kann nicht am
einen Ort nachgeben und am andern Ort sich
widersetzen, soweit nicht der Regierungsrat selbst mit den
Abänderungen einverstanden ist; sonst würde die
Finanzdirektion und der Regierungsrat die Führung
in der Sache verlieren. Ich betone aber nochmals,
dass es Sache des Grossen Rates ist, über die Anträge
zu entscheiden, und dass wir nur unsere Meinung
dazu sagen können.

Von verschiedenen Rednern sind die Prämienkredite

den gestern abgelehnten Mehrbeträgen für
Alkoholbekämpfung und das gewerbliche Bildungswesen

gegenübergestellt worden. Man kann das nicht
einfach so miteinander vergleichen. Wenn man
überhaupt Kritik üben will, muss man die abgelehnten
Anträge mit dem Gesamtbudget vergleichen. Ich habe
gestern mit aller Deutlichkeit gesagt und will es
hier wiederholen : Es hat sich kein Mensch dagegen
gewendet, dass man die gewerbliche Ausbildung im
Kanton Bern mehr fördere als bisher ; der Regierungsrat

und auch der Sprechende vertritt diese gleiche
Auffassung. Etwas anderes ist es aber, wenn man plötzlich

im Grossen Rat verlangt, es seien 25,000 Fr. mehr
für das Lehrlingswesen einzusetzen, wobei man dann
nicht einmal sagt, wozu sie verwendet werden sollen,
statt dass z. B. die Direktion des Innern beauftragt
wird, ein Programm auszuarbeiten und dem Grossen
Rat vorzulegen, wobei gleichzeitig danach zu trachten
ist, auch Mehreinnahmen zu bekommen.

Bei der Alkoholbekämpfung handelt es sich nicht
nur um eine Erhöhung von 27,000 auf 35,000 Fr.
Es steht fest, dass wir im Budget für 1928 101,000
Fr. für diesen Zweck aufgenommen haben. Ich kann

zudem daran erinnern, dass dieser Kredit seinerzeit
erhöht worden ist im Gegensatz zum Antrag des

Regierungsrates, indem der Grosse Rat einfach die
Erhöhung beschloss. Wenn er nun in diesem Jahre
fand, die Erhöhung sei nicht vorzunehmen, so war er
in seinem Entscheid wiederum souverän.

In diesem Zusammenhang ist doch auch nachdrücklich
auf folgendes aufmerksam zu machen : Wir haben im

Budget für 1928 den Kredit für die Armenpflege gegenüber

demjenigen für 1927 erhöht um 200,000 Fr. und im
weitern 269,000 Fr. Mehrausgaben aufgenommen für
das Arbeitsamt, wovon allein 200,000 Fr. als Beitrag an
die Arbeitslosenversicherung. Das bedeutet zusammen
eineMehrausgabe von fast einer halben Million für soziale
Zwecke. Da glaube ich, der Vorwurf, dass der Grosse
Rat kein Verständnis für solche Dinge habe, ist
nicht am Platze. Herr Vogel war im Unrecht, als
erden Vorwurf erhob, man zeige für Sachen mehr
Verständnis als für Menschen. Ich weiss nicht, ob er sich
dessen bewusst war, was für ein unerhörter Vorwurf
eigentlich in diesen Worten liegt. Man kann einem
Menschen kaum etwas Aergeres vorwerfen, als dass er für
Sachen mehr Verständnis habe als für die Menschen. Ich
glaube, im Namen des Regierungsrates, aber auch
meiner Parteifreunde zu reden, wenn ich gegen diese
Beschuldigung, zum erstenmal in meinem Leben in
einem Parlament, Protest einlege. (Bravo!)

Präsident. Der Antrag Neuenschwander wird also
zurückgestellt bis zu Kapitel XXIX. Zu Abschnitt B,
Ziffer 3, Förderung der Pferdezucht, beantragt die
Staatswirtschaftskommission eine Erhöhung von 55,100
auf 58,000 Fr. Bei Ziffer 3, Förderung der Rindviehzucht,

beantragt Herr Howald eine Reduktion um
10,000 Fr., und bei Ziffer 5, Förderung der Kleinviehzucht,

beantragt Herr Wyttenbach eine Erhöhung von
42,400 auf 44,000 Fr. Da alle Anträge bestritten sind,
stimmen wir ab.

Ab Stimmung.
1. Für Festhalten an der Vorlage Minderheit.
2. Für den Antrag der vorberatenden

Behörden Mehrheit.
3. Für Festhalten an der Vorlage 3 Stimmen.

XIV. Forstwesen.

M. Bueclie. J'aimerais profiter de la présence de
M. le directeur des forêts pour lui poser une question,
au chapitre des forêts.

Déjà, le printemps dernier, lorsque nous avons
établi à nouvean le plan d'aménagement forestier, en
fixant de nouvelles quotités, nous avions été surpris
de constater que le rendement par hectare, des forêts
de l'Etat, avait augmenté dans tout le canton, et
cela d'une façon assez considérable, sauf dans le Jura.
En effet, les forêts de l'Oberland, qui accusaient un
rendement de 183 m3 par hectare en 1905, passaient
à 238 m8 en 1925 — soit dans l'espace de 20 ans.
Celles du Mittelland de 216 m3 par hectare en 1905
arrivent à 258 m3 par hectare en 1925, soit une
augmentation non moins sensible. Quant aux forêts du
Jura — je parle des forêts de l'Etat — le rendement
de 200 m3 par hectare en 1905, est descendu à 187 3m
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en 1925, soit une diminution assez considérable. Le
rapport de la Direction des forêts, qui avait été
distribué à ce moment-là, signalait le fait, sans s'y arrêter
trop, et reconnaissait cependant que le rendement
normal des forêts devait être de 300 m3 par hectare.

Or, avec les 187 m3 que représente le rendement
des forêts du Jura en 1925, nous sommes bien loin
du compte.

Ainsi que je l'ai dit, ce fait nous avait frappé,
mais sans que nous nous y soyons arrêté longuement.
Or, dernièrement, j'ai été rendu attentif au fait que
cette diminution de rendement cachait une situation
très sérieuse des forêts du Jura, qu'il était incontestable

que dans ces dernières années on avait abattu
du bois en trop grandes quantités, qu'on avait ainsi
attaqué le capital, que représentent les forêts, dans
une proportion inadmissible. Pour sauver la face, on
aurait donc cherché à obtenir de nos forêts un intérêt,
un rendement qu'elles n'étaient pas en état de fournir,
et que par suite c'est le capital forestier qui aurait
été compromis pendant ces dernières années. On m'a
fait entendre que cette situation était sérieuse, que
si elle persistait pendant quelques années, les forêts
de l'Etat dans le Jura seraient ruinées pour longtemps.

Les réflexions et critiques précises faites par un
homme du métier — je ne puis en juger la portée
exacte, n'étant pas forestier — m'ont paru cependant
si intéressantes, si graves même, qu'il m'a paru nécessaire

de les soumettre à qui de droit et de demander
à M. le directeur des forêts des explications à ce
sujet. J'estime que les forêts sont un bien commun,
un bien national même, et qu'elles doivent être
conservées avec soin. C'est pourquoi j'aimerais savoir les
motifs qui ont pu amener la diminution considérable
du rendement des forêts du Jura ces dernières années,
alors que dans le reste du canton ce rendement a
augmenté. Nos forêts ne seraient-elles pas si bien
administrées que celles du reste du canton, ainsi
qu'on le prétend?

Je désire beaucoup avoir une réponse à cette
question.

Moser, Forstdirektor, zweiter Berichterstatter des

Regierungsrates. Aus dem Waldwirtschaftsplan, der
vor einem Jahr herausgegeben und dieses Jahr vom
Grossen Rat genehmigt wurde, ergibt sich in der Tat,
dass Holzvorräte in den Staatswaldungen des Jura
etwas zurückgegangen sind, während sie in den übrigen
Staatswaldungen eine erhebliche Steigerung erfahren
haben, so im Oberland und namentlich im Mittelland.
Diese Erscheinung ist leicht zu erklären. Man hat im
Jura bis vor einiger Zeit dem Grundsatz des
Kahlschlages gehuldigt ; wir haben dort sehr viele
Staatswaldungen mit ziemlich gleichaltrigem Bestand. Die
Erfahrung lehrt nun aber, dass der grösste Holzzuwachs

erfolgt beim sogenannten Plenterbetrieb, das
heisst bei einem Bestand von ungleichem Alter und
ungleichen Holzarten, Die Zuwachsmessungen, die seit
ungefähr 50 Jahren von der schweizerischen Versuchsanstalt

in Zürich gemacht werden, haben dies bestätigt.
Im Jura sind wir nun auch daran, die dortigen
Waldungen nach und nach in diesen Zustand zu bringen,
also den Plenterbetrieb einzuführen. Allerdings ist
festzustellen, dass man während des Krieges in
gewissen jurassischen StaatsWaldungen gerade mit Rücksicht

hierauf etwas stärker geholzt hat, um stärkere
Lichtungen und damit eine natürliche Verjüngung des

Waldes hervorzurufen. Ich kann aber erklären, dass der
dortige Holzvorrat, der von 200 m3 auf 187 m3 pro Hektare

zurückgegangen ist, immer noch günstig dasteht
und dass speziell die jurassischen Gemeinde- und
Korporationswaldungen in durchaus gutem Zustand sich
befinden, so dass man vielfach dazu kommt, Extraholzschläge

zu bewilligen in Rücksicht auf den Vorrat an
altem Holz, aber auch, um den Uebergang zur
Plenterwirtschaft zu fördern.

Ich kann also Herr Bueche beruhigen, indem ich
ihm erkläre, dass der Zustand der Staatswaldungen,
wie der Gemeinde- und Korporationswaldungun im
Jura durchaus normal ist. Was speziell die
Staatswaldungen betrifft, betone ich nochmals, dass durch
den letzten Wirtschaftsplan, über den dem Grossen
Rat ein eingehender Bericht vorlag, der ja auch zu
Diskussion Anlass gab, eine Erhöhung von einigen
tausend Kubikmetern beim jährlichen Abgabesatz
ermöglicht wurde. Es liegt also kein Anlass zu Befürchtungen

vor. Die Oberförster und Forstinspektoren sind
bestrebt, diesen Wirtschaftsplan, wie er genehmigt
worden ist, korrekt durchzuführen, um allerdings gleichzeitig

auch mit etwas steigenden Einnahmen aus der
Forstreserve rechnen zu können. Im Staatsverwaltungsbericht

ist ersichtlich, dass vor 20 Jahren der
Reinertrag 600,000 bis 700,000 Fr. betrug, heute
dagegen budgetgemäss ungefähr eine Million, wozu noch
die Forstreserve kommt, die aus den Mehrholzschlägen
oder den erhöhten Preisen angesammelt wird, um in
Zeiten, wo budgetmässig weniger Holz geschlagen
wird oder die Preise sehr stark sinken, den Ausgleich
vornehmen zu können.

Genehmigt.

XV. Staatswaldungen.

Genehmigt.

XVI. Domänen.

Genehmigt.

XVII. Domänenkasse.

Genehmigt.

XVIII. Hypothekarkasse.

Genehmigt.

XIX. Kantonalbauk.
Genehmigt.

XX. Staatskasse.

Genehmigt.

XXT. Bussen und Konfiskationen.

Genehmigt.
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XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

Genehmigt.

XXIII. Salzhandlung.

Genehmigt.

XXIV. Stempelsteuer.

Genehmigt.

XXV. Gebühren.

Genehmigt.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

Genehmigt.

XXVII. Wasserrechtsabgaben.

Genehmigt.

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

Genehmigt.

XXIX. Anteil am Ertrage des Alkoholmonopols.

(xuggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Herr Minger hat beantragt, unter
diesem Kapitel die Ausgaben von 101,327 Fr. auf
110,000 Fr. hinaufzusetzen, um den Antrag Neuen-
schwander und in gewissem Umfange auch dem Antrag
Oldani von gestern Folge zu geben, wobei es der
Direktion des Innern vollständig freigestellt sein soll,
wie sie den Mehrbetrag von 9000 Fr. verwenden will.
Ich stelle mir vor, dass dies in der Hauptsache zur
Unterstützung der Abstinentenvereine und damit zur
Bekämpfung des Alkoholismus geschehen sollte und
nicht im wesentlichen nur zur Unterstützung der
alkoholfreien Obstverwertung. Es ist mir schon beim
Antrag des Herrn Neuenschwander ein wenig aufgefallen,

dass er nicht mit aller Bestimmtheit erklärte,
was damit eigentlich angefangen werden solle. Auf
jeden Fall sollte man nicht 5000 Fr. verwenden, um
irgend eine Ausstellung zu unterstützen. Es scheint
mir angemessener, dass hauptsächlich die Abstinentenvereine

aus diesem Kredit unterstützt werden.
Soweit ich nun noch mit dem Herrn Regierungspräsidenten

und andern Mitgliedern des Regierungsrates
sprechen konnte, erklären sie sich mit dieser

Erhöhung einverstanden.

Schmutz, Präsident der Staatswirtschaftskommission.
Auch ich kann erklären, dass die

Staatswirtschaftskommission, soweit ich die verschiedenen
Mitglieder erreichen konnte, dieser Erhöhung zustimmt.
Persönlich neige ich allerdings eher der Ansicht zu,
dass ein Teil dieses Mehrbetrages für die Bestrebungen
verwendet werden sollte, von denen Herr
Neuenschwander gesprochen hat.

Neuenschwander. Ich bin selbstverständlich damit
einverstanden, dass man meinen Antrag nun in dieser
Weise erweitert hat und rund 9000 Fr. aussetzen will
für die genannten Zwecke, für das Obst und gegen
den Alkohol. Ob dann die Abstinentenvereine etwas
mehr bekommen oder wir, das spielt keine grosse Rolle.
Ich habe Zutrauen zur Direktion des Innern, möchte aber
bemerken, dass wir zweifellos die paar tausend Franken
sehr gut werden verwenden können, die wir für die
Förderung der alkoholfreien Obstverwertung erhalten
werden, wobei ich betonen will, dass diese Verwendung

nicht etwa nur für Ausstellungen gedacht ist,
sondern auch für Propoganda, z. B. für einen
vermehrten Obstkonsum. Es gibt da mehr als genug
Verwendungsmöglichkeiten, der Herr Finanzdirektor
kann da beruhigt sein. Ich hoffe, dieser Antrag werde
nun einstimmig angenommen.

M. Gfockcler. Je suis d'accord avec M. le directeur
des finances, mais je veux relever ceci, c'est que la
consommation de l'alcool a augmenté. Sans doute,
l'élevage du bétail est plus important aujourd'hui
qu'autrefois. Il n'en est pas moins vrai que si, comme
je l'ai dit, la consommation de l'alcool, elle aussi, a

augmenté, il est juste d'élever, et non pas de réduire,
la subvention en faveur de la lutte contre l'alcool.

Der Antrag Minger wird, weil nicht bestritten,
vom Vorsitzenden als angenommen erklärt.

XXX. Anteil am Ertrage der Schweizerischen
Nationalbank.

Genehmigt.

XXXI. Militärsteuer.
Genehmigt.

XXXII. Direkte Steuern.

Genehmigt.

XXXIII. Unvorhergesehenes.

Genehmigt.

Schlussabstimmung.

Für Genehmigung des Voranschlages
mit den beschlossenen Aenderun-
gen Grosse Mehrheit.

Herr Präsident Neuenschwander übernimmt
wieder den Vorsitz.
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Dekret
zur

Abänderung des Dekretes vom 10. März 1914 betreffend
das interkantonale Konkordat vom 31. März 1914 über
den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern.

(Siehe Nr. 30 der Beilagen.)

Eintretensfrage.
Bösiger, Baudirektor, Berichterstatter des

Regierungsrates. Das Automobil gibt der Strasse die
Bedeutung wieder zurück, die sie vor Einführung der
Eisenbahn hatte. Infolge des grossen Gewichtes und
der grossen Geschwindigkeit dieses neuen Strassen-
transportmittels wird der Aufwand für den Ausbau
und den Unterhalt der Strassen je länger, desto grösser.
Die Gesetzgebung über den neuzeitlichen Strassenverkehr

muss der Entwicklung des Automobilismus
folgen. Mit der Zunahme der Autotransporte geht
der Verkehr auf der Bahn immer mehr zurück.
Der Aufwand, den der Kanton Bern für den Bau und
den Unterhalt seiner Strassen im Jahr 1910. machte,
betrug ungefähr 1,5 Millionen Franken, wuchs im Jahr
1920 auf 4,9 Millionen an und beträgt für das Jahr
1927 rund 6,5 Millionen Franken. Der Eingang der
Automobilsteuer betrug 1920 189,200 Fr., wuchs im
Jahre 1924 an auf U/2 Millionen und beträgt für 1927
2,7 Millionen. Nebenbei bemerkt, die Automobilsteuer
sollte im Verhältnis zur hervorgerufenen Abnützung
der Strassen erhoben werden. Das könnte durch eine
Besteuerung der Betriebsstoffe durch den Bund
geschehen, wobei der erhobene Betrag unter die Kantone

zu verteilen wäre.
Im Jahre 1924 hat die bernische Baudirektion

kräftig mit dem Ausbau und der Instandstellung der
Strassen begonnen. Grundlegend hierbei war das
Bauprogramm, das der Grosse Rat im März 1924
beschlossen hat. Sie, meine Herren, haben damals die
Baudirektion beauftragt, gemäss diesem Programm
die Hauptstrassen und die Verbindungsstrassen mit
einer Länge von ungefähr 710 km nach und nach in
Stand zu stellen. Zur Ausführung dieser Arbeiten wurde
mir aber kein Kredit zur Verfügung gestellt, da er
16 Millionen hätte betragen müssen, sondern ich wurde
auf den jährlichen Eingang der Automobilsteuer
angewiesen. All die geplanten Arbeiten sollten in der
damals angegebenen Reihenfolge zur Durchführung
gelangen. Für die Amortisation der Ausgaben, die
weder durch Budgetkredite, noch durch den Eingang
der Automobilsteuer gedeckt werden konnten, ferner
für Beiträge an Gemeinden, mit denen wir gemeinsam
die Strassenpflästerung durchführen oder die
Staubbekämpfung vornehmen, und endlich für den Unterhalt
der heute ausgebauten und mit grossen Mitteln zu
erhaltenden Strassen hat die Baudirektion von
vornherein einen jährlichen Betrag von 1,5 Millionen Fr.
auszuscheiden, so dass uns von der Automobilsteuer
noch 1,2 Millionen übrig bleiben, die sich auf die
5 Ingenieurkreise verteilen, so dass auf den einzelnen
Kreis nicht ein sehr grosser Betrag entfällt.

Die Erhaltung des heutigen Zustandes der Strassen
im Kanton Bern erfordert sehr grosse Kosten.
Unterhaltsarbeiten allein genügen da nicht; unbedingt
nötig ist auch eine Schonung der Strassen, wes¬

halb wir unsere Gesetzgebung nach dieser Richtung
ergänzen müssen. Das ist umso notwendiger, als wir
heute erst noch im Anfang der Automobilentwicklung
stehen. Im Kanton Bern kommt auf je 61 Personen
ein Auto, während in Amerika die Verhältnisse so
sind, dass auf je 5, ja in einzelnen Gebieten auf je
3 Personen ein Auto kommt. Bezüglich der prozentualen

Verbreitung des Motorfahrzeuges ergibt sich
für uns, dass der Kanton Bern unter den übrigen
Schweizerkantonen an elfter Stelle steht. Wir haben
gegenwärtig 5772 Personenwagen, 1685 Lastwagen,
3300 Motorräder, 531 Sidecars, zusammen 11,288
Motorfahrzeuge. Diese Zahlen können sich innert ganz kurzer
Zeit verdoppeln oder verdreifachen ; im gleichen Aus-
mass tritt dann aber auch die Notwendigkeit an den
Kanton heran, vermehrte Summen für den Unterhalt
der Strassen auszugeben. Die durchschnittliche
Geschwindigkeit des Automobils beträgt heute bei uns
30 bis 40 km, aber seine Leistungsfähigkeit ist
mindestens doppelt so gross. Auch nach dieser Richtung
ist also noch eine gewaltige Entwicklung zu erwarten,
was wiederum grosse Mehrauslagen für unsere Strassen
erfordert.

Die Grundlagen der geltenden Strassengesetzgebung
im Kanton Bern bildet das Konkordat vom Jahre 1914,
das mit 16 andern Kantonen abgeschlossen wurde.
Heute gehören diesem Konkordat noch nicht an die
Kantone Obwalden, Nidwaiden, Zug, Graubünden und
Genf. Die Bestimmungen des Konkordats sind zum
grossen Teil veraltet und werden nirgends mehr
eingehalten. Das Konkordat sagt z. B., dass die
Höchstgeschwindigkeit für Motorfahrzeuge 40 km betragen
dürfe ; die Geschwindigkeiten für die Lastwagen sind
so geregelt, dass bei einem Gewicht bis zu 6 Tonnen
15 km in der Stunde gefahren werden darf, bei über
6 Tonnen bis 12 km in der Stunde. Sie sehen also,
dass wir im neuen Entwurf, auch mit den dort
vorgesehenen Einschränkungen, weit über das hinausgehen,

was heute eigentlich nach dem Konkordat für
den Lastwagenverkehr zulässig wäre.

Die Ordnung des Strassenverkehrs sollte durch ein
eidgenössisches Gesetz erfolgen. Man hat solche
Vorschriften aufgestellt, sie sind aber leider in der
Volksabstimmung über das Automobilgesetz verworfen worden.

Und doch wäre es sehr nötig, dass gerade für
den Strassenverkehr eine einheitliche Regelung für
die ganze Schweiz getroffen würde. Es muss doch z. B.
von einem Fremden, der in die Schweiz kommt, sehr
einengend und unangenehm empfunden werden, dass

er, um durch die Schweiz zu fahren, 25 verschiedene
Gesetze kennen sollte. Sollen wir nun abwarten, bis
doch vielleicht ein zweites eidgenössisches Gesetz über
den Strassenverkehr angenommen wird? Sollen wir
auf dem Konkordatsweg eine Neuordnung herbeizuführen

trachten? Wenn ich diese Fragen stelle, muss
ich gleichzeitig beifügen, dass beides sehr viel Zeit
erfordern würde, und wenn man dann während Jahren
die Vorbereitungen getroffen hat, ist man nicht einmal

sicher, ob nicht in der Volksabstimmung diese
Arbeit wieder verworfen wird.

Ich meine deshalb: Der Kanton Bern muss
selbständig vorgehen, muss aber gleichzeitig tätig sein in
dem Sinne, dass nach und nach auf eidgenössischem
Boden der Strassenverkehr durch ein einheitliches
Gesetz geordnet werden kann. Kürzlich hat in
Lausanne eine Konferenz der sämtlichen kantonalen
Polizeidirektoren der Schweiz stattgefunden, zu der auch die

147*
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Justiz- und die Baudirektoren zugezogen wurden,
soweit sie in ihren Amtsstellen mit dem Automobilverkehr

zu tun haben. Dort wurde namentlich auch eine
Resolution in dem Sinne gefasst, dass eine eidgenössische

Gesetzgebung für den Strassenverkehr kommen
müsse, und es wurde eine Kommission eingesetzt, der
auch der Sprechende angehört und die ihre Beratungen

schon in nächster Zeit, am 30 November,
beginnen wird.

Ich präge hier den Satz : Namentlich der Kanton
Bern muss heute selbständig vorgehen, um das
Automobilwesen zu ordnen. Schon unsere ganz besondere
Lage diktiert uns dies. Der Kanton Bern dehnt sich
von der Nordgrenze der Schweiz bis zum Süden aus,
so dass der Verkehr Ost-West und umgekehrt durch
den Kanton Bern hindurchgeht. Unsere Strassen
werden durch die Automobile anderer Kantone und
auch durch die ausländischen Wagen, die in die
Schweiz hereinkommen, benützt und abgenützt. So
kommen von allen Seiten des Kantons Klagen zur
Baudirektion, sie solle die beschädigten Strassen wieder

in Stand stellen und solle Bestimmungen über
eine bessere Schonung der Strassen erlassen. Namentlich

wird über die Tatsache Klage geführt, dass zu
grosse Lasten transportiert werden ; man beklagt sich
auch über die Anhängewagen und macht geltend, dass

man keine Nachtruhe mehr habe, indem man
fortwährend gestört werde durch die ständig vorbeirasselnden

Autos, namentlich auch durch Wagen, die grossen
Lärm verursachen. Wir haben auf der Baudirektion
selbst versucht, Erfahrungen zu sammeln ; wir haben
selbst unsere Wahrnehmungen gebucht und kommen
heute dazu, folgendes festzustellen :

Die Störung der Nachtruhe durch Lärm und
Erschütterung des Bodens ist zur Unerträglichkeit
geworden ; sie gefährdet zugleich die Gesundheit der
Strassenanwohner. Es sind namentlich die schweren
Lastwagen und die grossen Personentransportwagen,
die mehr als 8 Personen befördern, welche den Lärm
verursachen, die lärmenden Motorfahrzeuge überhaupt,
worunter auch das Motorrad. Die schweren Wagen
verursachen aber nicht nur Lärm, sondern auch grosse
Erschütterungen, durch die die Häuser beschädigt
werden, und zwar in dem Masse, dass schon in
verschiedenen Fällen von einer Entwertung der
Liegenschaften gesprochen wurde. Zur Sicherung der Nachtruhe

sind Massnahmen zu treffen, indem man den
grossen Lastwagen, den grossen Personenwagen und
allen lärmenden Motorfahrzeugen für die Nachtzeit
Einschränkungen auferlegt.

Wir haben ferner wahrgenommen, dass überall eine
starke Abnützung der Strasse deshalb eintritt, weil
man zu grosse Lasten transportiert, was namentlich
im Winter, bei Verwendung der Schneeketten, die
Strasse schädigt. Sehr ungünstig wirkt auch die
Eisenbereifung der mit motorischer Kraft gezogenen Wagen
auf unsere Strassen ein. Es werden deshalb Einschränkungen

vorgenommen zur Reduktion der Lasten bei
aufgeweichter Strasse, so namentlich im Winter, und
zur Reduktion der Geschwindigkeit bei Verwendung
von Schneeketten, ferner in den Fällen von
Eisenbereifung.

Mit der zunehmenden Entwicklung des Automobilismus

hat aber auch die Gefährdung der Verkehrssicherheit

sehr zugenommen. In jeder Zeitung lesen
Sie wieder von neuen Unfällen. Da versagt z. B. die
Bremse eines Lastwagens, dieser rollt zurück; ein

Kind, das auf der Brüstung eines Hauses sitzt und
also durch das Trottoir von der Strasse getrennt ist,
wird tot gedrückt. Ein Chauffeur, der nachts nicht
zum Schlafen gekommen ist, versagt vor Ueber-
müdung am Lenkrad und fährt in ein Personenauto;

ein Mann wird schwer verletzt, zwei Personen
sind tot. Der unglückliche Chauffeur, ein Opfer
der brutalen Rücksichtslosigkeit und der Gewinnsucht

des Automobilhalters, hat sich darüber hinaus
noch vor Gericht zu verantworten. — Die Steuerung
eines stark abgenützten, grossen Personenwagens,
eines sog. Car alpin, spielt nicht mehr, sie versagt
infolge von Materialbruch ; mehrere Menschenleben
werden dadurch vernichtet. — Ein jugendlicher Aben-
teurer fährt auf seinem Motorrad, einem jener
Fahrzeuge, die sich durch nichts anderes hervortun als
den grossen Lärm und den starken Gestank, in einen
Pferdezug hinein; Pferde und Wagen stürzen über
den Hang hinaus; der Führer des Pferdegespanns
wird unter einem toten Pferd hervorgezogen, der
Motorradfahrer selbst liegt zerschmettert am Strassen-
rand.

Das sind ein paar Bilder, wie Sie sie Tag für Tag-
in unserer Presse lesen können. Und welches sind die
Ursachen dieser Unfälle? Verlotterter Zustand der
Fahrzeuge, die wohl bei der Prüfung in einem
richtigen Zustand sich befunden haben, aber denen man
seither nicht mehr den notwendigen Unterhalt ange-
deihen Hess. Ferner ist schuld die Uebermüdung der
Autolenker, die nicht eintreten könnte, wenn eine
angemessene Nachtruhe für die Leute vorgeschrieben
wäre. Die Presse hat uns kürzlich darüber orientiert,
in welcher Weise gelegentlich die Chauffeure mit
Nachtarbeit überlastet werden. Da ist ein Chauffeur,
der in der Nacht vom Montag auf den Dienstag, vom
Dienstag auf den Mittwoch und vom Freitag auf den
Samstag überhaupt nicht ins Bett gekommen ist, in
den übrigen Nächten derselben Woche nicht länger
als 4 und 4 l/a Stunden. Wenn da nicht besondere
Einschränkungen vorgenommen werden, dann ist es
klar, dass die Unfälle aus dieser Ursache, die wir
heute schon in grosser Zahl erleben, sich noch
vermehren werden. Es sind also vorbeugende
Massnahmen zu treffen, wie wir sie Ihnen in der heutigen
Vorlage unterbreiten.

Was bringt das Automobildekret, über das Sie
heute zu beraten haben? Im ersten Abschnitt werden
einzelne Artikel des bisherigen Konkordats
abgeändert, im zweiten Teil werden Ergänzungen
vorgenommen, und in den weitern Paragraphen werden
Strafbestimmungen aufgestellt und das Verhältnis zu
früheren Erlassen und zu den Konkordatsvorschriften
geregelt. Ich möchte gleich die verschiedenen Artikel
durchgehen, um sie allgemein mit dem Inhalt des
Dekrets bekannt zu machen.

Art. 36 behält die alte Form des Konkordats bei,
nur mit der Einschränkung, dass die mit Schneeketten

versehenen Wagen nicht schneller als 40 krn
fahren dürfen. In Art. 40 wird festgelegt, dass dem
Regierungsrat das Recht zustehe, den Verkehr von
Motorfahrzeugen und Fahrrädern auf gewissen Strassen
zu verbieten oder nur unter gewissen Bedingungen
zu gestatten. Diese Bestimmung hat bisher schon
bestanden, man hat aber sehr wenig Gebrauch davon
gemacht. Wir heben aber diese Kompetenz hervor,
damit wir Strassen, die, weil sie zu eng sind, sich
für den Autoverkehr nicht eignen, hiefür sperren
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können. Dadurch sollen nicht die Anwohner dieser
Strassen getroffen werden, wir wollen sie im Gegenteil

schützen.
Es werden ferner Vorschriften aufgestellt zur

Sicherung der Nachtruhe. Danach ist für Lastwagen
und für Personenwagen mit mehr als 8 Sitzplätzen,
sowie für lärmende Motorfahrzeuge der Verkehr auf
bernischen Strassen während den Monaten Mai bis
und mit November von 23 Uhr bis 5 Uhr verboten,
in den Monaten Dezember bis und mit April von
21 Uhr bis 6 Uhr. Von diesem Verbot ausgenommen
sind die Wagen der Oberpostdirektion, diejenigen
der konzessionierten Autogesellschaften für ihren
Verkehr auf den konzessionierten Strecken, die Transporte

des Militärs und der Feuerwehr, sowie Fahrten
für Hilfeleistungen und für den Sanitätsdienst. Ausserdem

kann der Regierungsrat weitere Ausnahmen von
dieser Vorschrift gewähren, wenn besondere Gründe
vorliegen. Wenn z. B. Milch oder andere Lebensmittel

zu einer bestimmten Zeit transportiert werden
müssen, wenn es sich um das Einhalten bestimmter
Transportfristen handelt, damit die Ware nicht
verdirbt, wenn konzessionierte Autogesellschaften oder
andere Transportunternehmungen Fahrten ausführen
wollen, die in einer gewissen Zeit beendigt sein
müssen, z. B. für den Besuch von Theatervorstellungen
usw., kann die Polizeidirektion Ausnahmebewilligungen
erteilen. Es ist also nicht richtig, wenn die Leute
nun sagen : Nach diesem Nachtfahrverbot können
wir mit unserem Wagen noch nach Bern fahren und
die Leute zum Theater bringen, sie aber nicht mehr
zurückholen. So unpraktisch wird man in der
Anwendung dieser Vorschrift nicht sein. Für die
konzessionierten Kurse wird überdies der von den
Behörden genehmigte Fahrplan Regel machen.

In Art. 51 werden die Gewichte normiert. Danach
beträgt das Maximalgewicht für Lastwagen und
Motoromnibusse 10 Tonnen, für Zweiachseranhänger ebenfalls,

für Einachseranhänger 5 Tonnen und für Lastenzüge,

also die Zugsmaschine und den Anhänger
zusammen, 12 Tonnen. Ich betone, dass wir diese
Gewichte deshalb limitieren müssen, weil die Brücken
im Kanton Bern nicht grössere Lasten tragen können.
Die Belastung einer einzelnen Achse darf 4/5 der
Gesamtlast ausmachen, höchstens jedoch 7 Tonnen. Die
Felgenbreite hat sich nach Art. 56 des Konkordats
zu richten. Für die Abnützung der Strasse fällt in
Betracht, welches der Druck des Rades auf die Strasse
ist. Den Motorlastwagen wird nur ein Einachseranhänger

gestattet. Zuerst wollten wir hier
überhaupt keinen Anhänger zulassen, haben dann aber
eingesehen, dass für gewisse unteilbare Transporte,
z. B. Langholz, Betoneisen usw., ein solcher
Anhänger gestattet werden muss, und zwar ein
Einachser, der für solche Zwecke praktisch ist. Das ist
aber nicht so zu verstehen, dass ein vollbelasteter
Lastwagen noch einen ebenfalls vollbelasteten
Anhänger mitführen darf, da sonst das Gesamtgewicht
15 Tonnen ausmachen würde, was weder unsere
Strassen, noch die Brücken zu ertragen vermöchten.
Für die Besitzer von Lastwagen und namentlich von
Anhängern ist eine Bestimmung aufgenommen, die
die Wirkung der eben genannten Gewichtsbegrenzung

etwas mildern soll: «Die am Tage des Inkrafttretens

des Dekretes mit einer bernischen
Verkehrsbewilligung ausgewiesenen Anhänger an Motorlastwagen

dürfen an denselben noch bis Ende 1932

mitgeführt werden.» Dadurch wird eine gewisse Ueber-
gangszeit geschaffen.

Dann wird weiter bestimmt, dass für Zeiten
aufgeweichter Strasse oder bei Tauwetter die Baudirektion

durch öffentliche Bekanntgabe für den ganzen
Kanton oder einzelne Gebiete das maximale Gesamtgewicht

folgendermassen reduzieren kann : für
Lastwagen und Motoromnibusse auf 8 Tonnen, für
Zweiachseranhänger auf 8 Tonnen, für Einachseranhänger
auf 4 Tonnen und für Lastenzüge auf 10 Tonnen.
Diese Vorschrift hat dann Anlass zu Bedenken
gegeben, namentlich da sie ursprünglich lür den ganzen
Winter geplant war. Im jetzigen Entwurf wird die
Wirkung einigermassen gemildert, indem die
Vorschrift nur zur Anwendung gelangen soll, wenn die
Strassen wirklich aufgeweicht sind und sich also auch
leichter abnützen. Auf den ersten Blick könnte man
glauben, diese Gewichtseinschränkung im Winter sei
eine beträchtliche. Die Sache sieht aber weniger
schlimm aus, sobald man sich die Verhältnisse etwas
genauer ansieht. Im ganzen Kanton Bern haben wir
insgesamt nur 174 Lastwagen mit einem Gewicht
von 4,8- 5 Tonnen. Bei diesen ist allerdings die
Einschränkung des zulässigen Gewichts auf 8 Tonnen
eine bedeutende. Man muss sich aber bewusst sein,
dass diese Wagen mit einem zu grossen Eigengewicht
konstruiert worden sind, weil der Auftraggeber ein
Vehikel wollte, das nicht nur innerhalb der zulässigen
Gewichtsgrenze verwendet werden könnte, sondern
mit dem sich vielleicht 17 bis 18 Tonnen transportieren

lassen. Hätte man sich aber von dem leiten
lassen, was schon bisher über die zulässigen Gewichte
Vorschrift war, dann hätte man auch keine derartigen
Wagen erstellt, sondern bloss solche von 3,5—4 Tonnen
Eigengewicht, und dann wäre es auch möglich
gewesen, im Winter immer noch 4 Tonnen mitzuführen.
Es ist entschieden nötig, mit dieser Gewichtsbegrenzung

Ernst zu machen. Ich habe hier einen ganzen
Stoss von Angaben, aus denen hervorgeht, in welcher
Weise gegenwärtig per Auto Lastenzüge durch den
Kanton Bern transportiert werden. So wird Hafer
von Basel nach Interlaken geführt im Gewicht von
18,310 kg, ein Transport Mais von Basel nach Bern
mit 18,110 kg, dann Zucker von Basel nacb Bulle
im Gewicht von 17,000 kg; einmal sind es sogar
18,590 kg, die auf bernischen Strassen befördert
werden — und so geht es durchs ganze Verzeichnis
hindurch. Es ist notwendig, dass in Zukunft mehr
als bisher eine Kontrolle stattfindet. Zu diesem Zwecke
ist vorgesehen, dass die Strassenpolizei und die übrigen
Polizeibehörden jederzeit befugt sein sollen, eine
Gewichtskontrolle vorzunehmen. Ergibt die Wägung ein
vorschriftswidriges Gewicht, so sind die Waggebühren
durch den Führer des Lastwagens zu bezahlen, im
andern Fall durch uns selbst. Es ist das Bedenken
geäussert worden, dass diese Gewichtskontrolle zu
viel Zeit wegnehmen würde. Ich kann Ihnen
mitteilen, dass man gerade jetzt daran ist, eine Wage
auch in der Schweiz einzuführen, die sich wie ein
Radschuh unter das Vehikel schieben lässt, so dass dieser
Zeitverlust durch das Nachwägen unbedeutend ist.

In Art. 52 werden wie bisher schon die Geschwindigkeiten

geordnet. Das erste Alinea ist unverändert
aus den bisherigen Vorschriften herübergenommen
worden. Neu ist die Vorschrift, dass für Motorlastwagen,

Traktoren und Autobusse, die mit Schneeketten

oder ähnlichen erlaubten Vorrichtungen fahren,
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die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Vollgummibereifung

15 km und bei Luftbereifung 20 km in der
Stunde betragen kann. Trotz dieser Einschränkung
ist die hier vorgesehene Geschwindigkeit immer noch
grösser als die durch das Konkordat bewilligte. Reim
Durchfahren von Ortschaften und auf Bergstrassen
beträgt die Höchstgeschwindigkeit für Motorlastwagen
15 km und für Auto-Omnibusse 20 km. Hier wird
im Gegensatz zu den bisherigen Vorschriften den
Auto-Omnibussen ein gewisses Entgegenkommen
gezeigt. Weiter stellen wir Bestimmungen auf über die
Verwendung von eisenbereiften Anhängern. Solche
werden in bäuerlichen und einigen gewerblichen
Betrieben auch weiterhin Verwendung finden. Da nun
aber die bäuerlichen Betriebe oft weit weg vom
dichten Verkehr sich befinden und ihre Fuhrungen
sich also nicht auf der Staatsstrasse, sondern meist auf
Gemeinde- und Privatstrassen abspielen, will man
entgegenkommen und die eisenbereiften Anhänger
noch dulden, indem wir sagen: «Ferner dürfen in
eigenen landwirtschaftlichen Betrieben zwei eisenbereifte

Anhängewagen an gummibereiften Traktoren
vom Hof zum Feld und zurück, von Hof zu Hof, nach
der zudienenden Eisenbahnstation und in einem
Umkreis von lO km nach dem zudienenden Geschäft oder
Lagerhaus verwendet werden.» Damit nun nicht
einseitig nur die Landwirte durch eine solche Bestimmung

bevorzugt werden, nehmen wir auch für das
Gewerbe eine Bestimmung des Inhalts auf : « Die
Baudirektion wird unter Anzeige an die Polizeidirektion

die Verwendung von eisenbereiften Anhängewagen

auch für ähnliche Verhältnisse des Gewerbes
gestatten», und dann fahren wir weiter: «In allen
diesen Fällen dürfen die Traktoren und eisenbereiften
Anhängewagen nur mit einer Höchstgeschwindigkeit
von 8 km in der Stunde bei beladenem Wagen und
12 km bei Leerfahrt auf den öffentlichen Strassen
verkehren. »

Art. 62 verfügt, dass jedes Fahrrad hinten mit
einer roten Reflexlinse versehen sein soll. Anlässlich
der Beratung dieser Vorschrift wurde angeregt, man
sollte doch auch gerade eine Vorschrift über die
obligatorische Haftpflichtversicherung der Radfahrer
aufnehmen. Diese Frage, die schon einmal bei Anlass
einer Interpellation im Grossen Rat zur Sprache
gekommen ist, wurde von der Justizdirektion neu untersucht.

Am Schluss ihres Gutachtens stellt sie fest :

«Von einer Regelung der obligatorischen
Haftpflichtversicherung für die Radfahrer im vorliegenden
Dekretsentwurf muss abgesehen werden, damit zuerst
die nötigen Vorarbeiten durchgeführt werden können;
insbesondere wird es notwendig, einen Kollektivvertrag
vorzubereiten. Während dieser Zeit wird man dann
auch prüfen können, ob eine grössere Zahl von
Radfahrern überhaupt die Versicherung wünscht oder ob
nur einzelne Teile der interessierten Kreise sich dafür'
einsetzen.» Ich kann beifügen, dass wir grundsätzlich
gerne bereit sind, eine solche Haftpflichtversicherung
für die Radfahrer durchführen zu helfen.

In § 2 sind die ergänzenden Ausführungbestimmungen
enthalten. Im ersten Entwurf hatten wir eine

Bestimmung, wonach jeder Lastwagen und jeder grösse
Personentransportwagen jedes Jahr eine Revisionsprüfung

hätte bestehen sollen, eine Bestimmung, die
eigentlich heute schon gilt für alle Wagen, die mehr
als 8 Personen befördern und die wir namentlich auch
für die interkantonalen Fahrer und die Ausländer auf¬

stellen wollten. Bei weiterer Vertiefung in die
Angelegenheit haben wir aber wahrgenommen, dass man
sich hier durch eine noch praktischere Vorschrift be-
helfen kann, indem man einfach verfügt, dass die
Wagen stets in dem Zustand bleiben müssen, den man
bei Erteilung der Verkehrsbewilligung festgestellt hat.
Der Entwurf lautet nun: «Der Automobilinhaber ist
verpflichtet, den Wagen stets in betriebssicherem
Zustande zu erhalten. Insbesondere sollen die in Art.
3—6 des Konkordates enthaltenen Vorschriften stets
erfüllt sein.» In diesen Art. 3—6 sind alle technischen
Anforderungen festgelegt, denen ein Wagen genügen
muss. Dann fügen wir noch bei : « Die Auspuffvor-
richtung soll stets schalldämpfend wirken. Sie muss
stabil konstruiert sein und darf nach der Prüfung nicht
mehr verändert werden.» Sie wissen, dass die
Motorfahrräder sehr zu Klagen Anlass gegeben haben. Sie
waren zuerst ebenfalls in das Nachtlährverbot
eingeschlossen. Dann kam der Verband der Motorradfahrer zu
mir und wünschte die Bewilligung zu einer
Bergprüfungsfahrt. Ich erklärte ihnen: Jawohl Sie können
diese Bewilligung haben, aber nur, wenn Sie diesen
Anlass benützen, um Ihre Leute lärmlos fahren zu
lehren. Ich habe ihnen angeraten, als Bedingung für die
Durchführung der Konkurrenz aufzustellen, dass jeder
Fahrer, der Lärm macht, ohne weiteres disqualifiziert
werden solle. Diese Bergprüfungsfahrt ist dann
durchgeführt worden, sie hat gute Ergebnisse gezeitigt und
ich konnte die Wahrnehmung machen, dass es diesen
Leuten wirklich ernst ist, im Verband dahin zu wirken,
dass der Lärm unterbleibt und diese Vehikel nicht
mehr so wie früher der Verachtung des ganzen Landes
preisgegeben werden.

Art. 50 a setzt die Bedingungen fest, unter denen
einer im Kanton Bern mit einem Motorlastwagen oder
mit einem Wagen zum Transport von mehr als 8

Personen verkehren darf. Der Fahrer soll zwischen der
Beendigung der Tagesarbeit und dem Beginn der
folgenden eine zusammenhängende Ruhezeit von
wenigstens 10 Stunden gemessen können. Der
Entwurf der Baudirektion, mit Zustimmung der Regierung,
hatte vorerst nur 9 Stunden vorgesehen. Warum ist
man nun höher gegangen Im Moment als dieses
Dekret vorgelegt wurde, gingen die Lastwagenbesitzer
daran, es zu bekämpfen, und sie schlössen mit ihren
Chauffeuren einen Vertrag ab, worin diesen eine Ruhezeit

von 10 Stunden zugesichert wurde. Dabei waren
sie allerdings so vorsichtig, zu erklären, dass dieser
Vertrag nur dann in Kraft treten werde, wenn das
regierungsrätliche Dekret abgelehnt worden sei. Es
war ihnen also nicht ernst mit der Gewährung einer
10-stündigen Nachtruhe, dagegen sehr ernst mit der
Bekämpfung der Einschränkungen, und deswegen
wollten sie auch die Chauffeure daran interessieren,
dass das Dekret zu Fall gebracht werde. Wenn man
das erkennt, muss man entschieden diese Bestrebungen
der Herren Lastwagenbesitzer etwas tiefer hängen.

Weiter wird bestimmt, dass die Fahrer spätestens
nach 10 Stunden Dienst am Lenkrad abgelöst werden
müssen. Auch diese Bestimmung dient nicht nur zum
Schutze des Fahrers selbst, sondern zum Schutz des
übrigen Strassenverkehrs und namentlich auch zum
Schutz der grossen Personentransporte, die einem
solchen Chauffeur anvertraut werden.

Endlich sagt der Entwurf : « Die Eigentümer der
Wagen und die Arbeitgeber der Wagenführer sind
für die Innehaltung der Vorschriften von Art. 50 a
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(also betreffend die Ruhe- und Arbeitszeit)
verantwortlich. Die Polizeiorgane, welche eine Widerhandlung
gegen die Vorschrift von Art. 50 a, Ziffer 3,
wahrnehmen, sind verpflichtet, das Weiterfahren zu
verhindern, unter Benachrichtigung des Wagenhalters.»
Die zitierte Ziffer 3, geht dahin, dass Personen, deren
Zustand ein sicheres Pahren nicht mehr gewährleistet,
das Weiterfahren verboten werden soll.

§ 3 ordnet die Strafbestimmungen, die einfach aus
dem früheren Dekret herübergenommen und in dem
Sinne ergänzt werden, dass man auf die Passung des

vorliegenden Dekrets hinweist.
§ 4 hebt die Art. 36, 51 und 52 des Konkordats

vom 31. März 1914 auf und ersetzt sie durch die
entsprechenden Bestimmungen des vorliegenden Dekrets, und
§ 5 bestimmt endich, dass bis zu einer allfälligen
Abänderung des Konkordats im Sinne des vorliegenden
Dekretes und desjenigen vom 11. März 1924 die
Vorschriften dieser beiden Dekrete für den Kanton Bern
als ergänzende Ausführungsbestimmungen gemäss Art.
74 des Konkordats gelten. Tritt aber der Kanton Bern
aus dem Konkordat aus, so sollen für ihn die
Bestimmungen des letztern mit den Abänderungen der
beiden Dekrete als selbständige Vorschriften gelten.

Wenn nun die Vorschriften, die wir aufstellen zur
Innehaltung der Nachtruhe, zur Schonung der Strassen
und zur Erlangung grösserer Verkehrssicherheit, gleichzeitig

auch die unerträgliche Konkurrenz des
Automobils gegenüber den Eisenbahnen etwas reduzieren,
so brauchen wir deswegen nicht unglücklich zu sein,
im Gegenteil: wir haben allen Grund, auch etwas
vorzukehren zum Schutze unserer Bahnen. Ich erinnere
Sie daran, dass das in den Dekretsbahnen im Gebiete des
Kantons Bern investierte Kapital 320 Millionen beträgt,
wovon der Staat allein 100 Millionen Beteiligung
verzeigt und überdies die Garantie für die zweite Hypothek
der Lötschbergbahn mit 42 Millionen übernommen hat.
In den Bundesbahnen sind insgesamt 2,5 Milliarden
Franken investiert. Es liegt also ein ganzes Volksvermögen

in diesen Bahnen. Angesichts dessen halte ich es
für gegeben, dass etwas zum Schutze dieser Gelder
geschieht. Der Kanton Bern konnte die Beteiligung
an seinen Bahnen nicht aus eigenen Mitteln gewähren,
sondern musste zu diesem Zwecke zu verschiedenen
Malen Anleihen aufnehmen, die uns jedes Jahr eine
Ausgabe von 5 Millionen verursachen. Demgegenüber
beträgt der Eingang aus dieser Beteiligung des Kantons

bei den Bahnen nur 1,3 Millionen, so dass uns
ein jährlicher Ausfall von 3,7 Millionen entsteht. Dazu
kommt noch die Verpflichtung der Garantie für die
II. Hypothek der Lötschbergbahn, die uns jedes Jahr
mit 1,68 Millionen belastet, so dass der Kanton Bern
total für seine Bahnen jedes Jahr 5,3 Millionen
ausgibt. Angesichts dieser grossen Belastung ist es

gerechtfertigt, etwas vorzukehren, damit die Bahnen
nicht in eine immer schlechtere Lage kommen und
schliesslich dem vollständigen Ruin entgegentreiben.
Es ist meiner Ueberzeugung nach die Pflicht der
Behörden, die Entwicklung des Verkehrs in solche
Bahnen zu leiten, dass jedem Transportmittel
derjenige Verkehr zugewiesen wird, der ihm dank seines
Charakters und seiner Leistungsfähigkeit zukommt.
Der Eisenbahn muss dabei entschieden der Schwer-
lind der Fernverkehr bleiben. Das Automobil, das sich
anmasst, diesen Verkehr zu übernehmen, verlässt
damit seinen Aktionsradius und muss deswegen wieder
eingeschränkt werden. Die Eisenbahnunternehmung
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hat die Fahrzeuge und die Geleise selbst zu
beschaffen und zu unterhalten; sie hat den Vorschriften
über die Arbeitszeit und die Haftpflicht zu genügen.
Das Automobil dagegen überlässt die Erstellung und
den Unterhalt der Fahrbahn einem Dritten, woran es

allerdings in Form der Automobilsteuer einen gewissen
Beitrag leistet, aber bei weitem nicht im Umfange
der Mehrbelastung, die seit der eigentlichen
Entwicklung des Automobilismus eingetreten ist.
Einschränkungen in der Arbeitszeit sind bis jetzt beim
Automobilbetrieb nicht vorgekommen. Das Automobil
lässt drohend seine Hupe ertönen, und alles, was sich
in seiner Fahrrichtung befindet, muss fliehen. Seinen
Opfern gegenüber hat es eine weniger grosse
Haftpflicht zu erfüllen als die Bahn. Das Automobil
bezieht seinen Betriebsstoff nicht im Inland; für die
Beschaffung des Benzins gehen jährlich 30 Millionen
Franken ins Ausland. Ausserdem erreicht der Wert
der jährlich in die Schweiz eingeführten Wagen
70 Millionen Franken, während die elektrifizierten
Bahnen aus der Kraft des eigenen Landes leben.

Es ist begreiflich, dass jede einschränkende
Vorschrift unangenehm empfunden wird und dass sie
von denjenigen, die dadurch betroffen werden, auch
bekämpft wird. Wer wird nun durch das vorliegende
Dekret eingeschränkt? Entschieden nicht der
Personenwagen, auch nicht die konzessionierten Auto-
kurse und nicht der Lastwagenbetrieb unserer
Landwirtschaft und des Gewerbes. Aber der für den
schweren Gütertransport bestimmte Lastwagen wird
und soll eingeschränkt werden, ebenso der gewerbsmässige

Transport von Gütern und Personen.
Zum Schluss noch etwas über das Vorgehen. Die

Vorarbeiten zur Neuordnung der Hauptpunkte dieses
Automobildekretes liegen weit zurück. Dem heutigen
Dekret ging eine gründliche Prüfung alles dessen

voraus, was notwendig, aber auch was zulässig ist.
Namentlich die Kompetenzfrage ist untersucht und
entschieden mit ja beantwortet worden. Wir haben
also die Kompetenz, die Ordnung so zu treffen, wie
sie hier vorgeschlagen wird.

Anfangs September hat die Baudirektion die
interessierten Wirtschaftsverbände und Interessenten
eingeladen zu einer Orientierung über den Entwurf
der Baudirektion. Wir haben damals mitgeteilt, dass
wir bis Ende September Eingaben der interessierten
Verbände entgegennehmen würden. Solche sind dann
auch zahlreich eingetroffen, sind gründlich geprüft
und soweit möglich auch verwertet worden. Unter
einer Kollektiveingabe zahlreicher Wirtschaftsverbände

standen, wie wir nachher feststellen mussten,
auch Unterschriften, die man in der Weise erlangt
hat, dass man den betreffenden Verbänden schrieb:
Hier ist unsere Eingabe; wenn ihr nicht darauf
antwortet, nehmen wir an, ihr seiet damit einverstanden.
So ist es vorgekommen, dass die Volkswirtschaftskammer

des Berner Oberlandes, deren Name ebenfalls

unter den Unterschriften figuriert, uns schrieb,
sie habe das Automobildekret noch gar nicht
besprochen. Nachdem dann diese Prüfung erfolgt war,
schrieb uns die Volkswirtschaftskammer des Berner
Oberlandes, gemeinsam mit der Hotelgenossenschaft
des Berner Oberlandes, dass die beiden Verbände
namentlich mit der vorgesehenen Sicherung der Nachtruhe

einverstanden seien, wobei sie aber die
Anregung machten, es möchte der Beginn des
Nachtfahrverbotes nicht schon auf 10 Uhr abends abgesetzt
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werden, sondern um eine Stunde später. Ich lege
Wert darauf, hier zu betonen, dass die Hotelindustrie,
also unsere Fremdenindustrie im Berner Oberland, es

begrüsst und als notwendig erachtet, dass eine
Nachtruhebestimmung, wie wir sie hier vorschlagen,
erlassen wird. Ein anderes Beispiel : Der Sekretär eines
bedeutenden Wirtschaftsverbandes hat ohne Wissen
des Präsidenten, also seines Vorgesetzten,
eigenmächtig die genannte Eingabe ebenfalls unterzeichnet,
trotzdem der Präsident ein entschiedener Befürworter
des vorliegenden Dekretes ist. Damit will ich nur
zeigen, dass die Wucht dieser Eingaben mitunter
nicht so gross ist, wie es im ersten Augenblick etwa
scheinen möchte. So hat auch die « Association pour
la defense des intérêts du Jura», die ebenfalls als
Unterzeichnerin auf dieser Eingabe stand, bei der
Baudirektion protestiert und gesagt, sie verlange die
Beseitigung ihrer Unterschrift.

Ich habe das Gefühl, dass namentlich das Gewerbe
sich etwas zu stark ins Zeug gelegt hat und zu sehr
für die Interessen der Lastwagenbesitzer und der
Konstrukteure eingetreten ist. Ich glaube, diese Herren
haben vergessen, dass auch der Hufschmied, der
Wagner und der Sattler noch zu diesem Gewerbe
gehören und dass die Stellungnahme etwas einseitig
für die Interessen des Automobilismus erfolgt ist.
«Et l'élevage du cheval?» hat mich ein Deputierter
aus dem Jura gefragt. Was soll mit der herrlichen
Pferdezucht werden, die der Stolz des Juras ist, wenn
man nur noch den Automobilismus begünstigt und
alles tut, damit die Eisenbahnen, Strassen und Pferde
nach und nach kaput gehen?

Die Baudirektion hat all diese Eingaben gewürdigt,
hat sich aber auf den Standpunkt gestellt, dass die
Geltendmachung der privaten Interessen, der
Interessen der Verbände und Wirtschaftsgruppen nur
soweit zulässig ist, als damit nicht die Gesamtheit der
Interessen des Landes geschädigt wird.

Mit dem Hinweis auf den guten Zustand der
bernischen Strassen und ihren Unterhalt ist die
Baudirektion und der Baudirektor in der letzten Zeit oft
mit Lobsprüchen überhäuft worden. Das ist soweit
ja ganz angenehm, man hört das gern. Das ist aber
soweit getrieben worden, dass es mir zur Unerträglich-
keit wurde, und zwar deswegen, weil ich mir sagte :

Der Kanton gibt grosse Gelder aus für die Instandstellung

und den Ausbau der Strassen, und der
Eisenbahndirektor muss dabei zusehen, wie die Konkurrenz
gegenüber den Bahnen ständig zunimmt; er muss
ferner zusehen, wie die Strassen, wenn man nicht zu
ihrer Schonung etwas vorkehrt, wieder kaput gehen,
wie sie vollständig ruiniert werden. Das hat mich
beunruhigt. Und aus der Erkenntnis heraus, dass ich
schliesslich nicht nur Baudirektor, sondern auch noch
Eisenbahndirektor bin, habe ich mich dazu
entschlossen, Ihnen dieses Dekret vorzulegen. Es ist mir
heute, wo ich von den interessierten Lastwagenbesitzern

angegriffen werde, wohler als damals, wo
sie uns allzu sehr rühmten. Denn erst heute, wo ich
nicht nur zu den Strassen, sondern auch noch zu den
Eisenbahnen sehe, habe ich das Gefühl, dass ich meine
Pflicht ganz tue. In dieser Ueberzeugung beehre ich
mich, Ihnen Eintreten auf die Vorlage zu beantragen.
(Bravo.)

La Nicca, Präsident der Kommission. Im Namen
der einstimmigen Kommission möchte ich Ihnen em¬

pfehlen, auf das Dekret über das Automobilwesen
einzutreten. Die Beratung dieses Dekretes war für die
Kommission nicht gerade eine angenehme Aufgabe,
weil sie sich bewusst war, durch einschneidende
Bestimmungen die Interessen verschiedener Seiten
vielleicht etwas verletzen zu müssen. Die Kommission,
die anfangs gar nicht so begeistert war und nur mit
kleiner Mehrheit Eintreten auf das Dekret beschlossen
hat, konnte sich dann im Laufe ihrer Verhandlungen

davon überzeugen, dass auf diesem Gebiet unbedingt

etwas geschehen muss, um den Anwohnern der
grossen Automobilstrassen das Dasein wenigstens während

einiger Nachtstunden etwas erträglicher zu
gestalten, um anderseits den zahlreichen Unfällen
vorzubeugen und um endlich unsere gut instand gestellten
Strassen einigormassen in dem Zustande zu behalten,
der ihnen durch die grosse Mühe und die vielen
Ausgaben der Baudirektion gegeben geworden ist. Es war
aber auch nötig, unsere Eisenbahnen etwas zu schützen
gegenüber der wegen der technischen Verbesserungen
immer grösser werdenden Konkurrenz der Lastwagen.
Sie haben alle gesehen, wie dieser Automobilverkehr
sich in den letzten Jahrzonten immer mehr entwickelt
hat, wie besonders der Lastwagenverkehr immer grössere

Ausdehnung annimmt, so dass in den letzten
Jahren tatsächlich kleinere Eisenbahnzüge mit ihren
gewaltigen Lasten ächzend auf den Strassen unseres
Kantons geführt werden. Anderseits ist bei gerichtlichen

Fällen die Feststellung gemacht worden, dass
bei diesem Betrieb geradezu wilde Zustände herrschen,
namentlich in der Ausnützung der Arbeitskraft der
Chauffeure. Gerade in der letzten Zeit konnten Sie
in den Zeitungen einen ganz krassen Fall solcher
Ausnützung lesen, wie er durch das Gericht festgestellt
worden war.

Es liesse sich natürlich an der Vorlage manches
kritisieren. Auch die Kommission hätte das eine und
andere gerne etwas anders gewünscht, hätte verschiedene

Bestimmungen lieber kürzer und klarer gefasst.
Aber auf diesem Gebiet, wo ungemein viele technische
Details in Frage kommen, ist es nicht wohl möglich,
sich ganz kurz zu fassen.

Die Frage, ob man eine solche Materie auf dem
Boden des Kantons regeln kann und soll, hat viele
Kritiker auf den Plan gerufen. Wenn nun die
Ausführung dieses Dekretes etwas spät kommt, so deshalb,
weil man zuerst auf das eidgenössische Gesetz und die
darin vorgesehenen Neuerungen gewartet hat. Wer
ist schuld daran, dass wir keine eidgenössische
Ordnung in dieser FYage haben Die gleichen Leute, die
nun wieder gegen unser kantonales Dekret und dessen
Bestimmungen Sturm laufen. Wenn wir nunmehr auf
kantonalem Boden versuchen, eine gewisse Ordnung
aufzustellen, so sind wir uns bewusst, einer eidgenössischen

Regelung wahrscheinlich den Boden zu ebnen,
also gewissermasson Vorbereitungsarbeit zu leisten.
Man hat damals den gegen das eidgenössische Gesetz
kämpfenden Kreisen gesagt, dass sie durch die
Verwerfung des Gesetzes schlechte Arbeit leisten. Und
so ist es denn auch herausgekommen. Heute besteht
nun die Möglichkeit, auf dem Boden eines grossen
Gebietes, des Kantons Bern, eine gewisse einheitliche
Regelung einzuführen.

Wollten wir auf dem Boden des Konkoi dates
vorgehen, so hätte das eine grosse Verzögerung zur Folge ;

eine Neuordnung wäre innert nützlicher Frist
wahrscheinlich unmöglich. Wenn Sie bedenken, mit wel-
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chem Raffinement und welcher Kraft die heutige Technik

arbeitet, immer neue Kombinationen schafft, die
Wagen ständig vervollkommnet und ausgestaltet, so

grosse Modelle herstellt, dass die Uobersicht über die
Strasse ganz verunmöglicht wird, dann werden Sie
auch die Notwendigkeit einsehen, da endlich
einschränkende Bestimmungen aufzustellen. Wenn
vielleicht auch nicht alle heute vorgeschlagenen
Bestimmungen nach allgemeinem Wunsche sind, so besteht
doch die Möglichkeit, mit der Zeit das eine und andere
noch besser zu ordnen, gerade weil wir es hier mit
einem Dekret und nicht mit einem Gesetz zu tun haben.

Zum Schluss will ich noch darauf vorweisen, dass
wir uns in der Kommission davon überzeugen liessen,
dass manche Bestimmungen dieses Dekretes für die
Interessenten weit günstiger sind als die bisherigen
Bestimmungen des Konkordats. Es ist nur bedauerlich,
dass die bisherigen Konkordatsvorschriften nicht strenger

und nicht pünktlicher gehandhabt worden sind.
Wir erwarten vom Erlass dieses Dekretes, dass seine
Bestimmungen dann auf der ganzen Linie richtig
eingehalten werden, zu Nutz und Frommen derer, die
auf unsern Strassen fahren, und auch derer, die nicht
fahren, der Fussgänger. Ich empfehle Ihnen im Namen
der einstimmigen Kommission Eintreten auf das Dekret.

Baumgartner (Köniz). Die Kommission ist mit
gemischten Gefühlen an die Beratung dieses Dekrets
herangetreten. Als ein erster Entwurf an die Oeffent-
lichkeit gelangte, hat sich diese Ooflentlichkeit, wie
Herr Baudirektor ausgeführt hat, sofort sehr intensiv
damit beschäftigt. Als die Mitglieder der Kommission
zusammentraten, hatten sie also bereits das Echo
vernommen, aber noch nicht den Ruf selber. Darum
erschienen viele von uns an der Beratung mit der
Absicht, das Dekret abzulehnen. Wir mussten dann aber
sofort konstatieren, dass der Herr Baudirektor einen
guten Gedanken verfolgt. Er hat auch nicht auf seinem
ersten Entwurf beharrt, sondern auf das gehört, was
in der Kommission dagegen vorgebracht wurde. In
vier arbeitsreichen Sitzungen haben wir sodann die
Materie behandelt, so dass Ihnen heute ein ganz anderer
Entwurf vorliegt, als was wir zuerst in die Hände
bekommen hatten. Diesem Entwurf können wir nun
zustimmen ; immerhin haben wir uns vorbehalten, dort,
wo es uns angezeigt erscheint, Abänderungsanträge
zu stellen. Dem Dekret als Ganzem aber können wir
zustimmen und möchten dem Rate Eintreten
beantragen.

Speziell aus Handels- und Gewerbekreisen ist gegen
das Dekret Opposition erhoben worden ; man hat uns
ersucht, diese Interessen zu verfechten. Ich glaube,
den Interessen derjenigen Kreise, denen ich spezioll
nahe stehe, ist man durch den neuen Entwurf
entgegengekommen. Ich habe viele Stimmen aus diesen
Kreisen vernommen, die nun sagen: Jetzt kann man
miteinander reden, dieses Dekret hat seine Berechtigung.

Ich weiss genau, dass jedesmal, wenn man über
irgend ein Gebiet legiferieren muss, für gewisse
Interessentenkreise Härten entstehen ; das ist auch heute
der Fall.

Bei der Diskussion dieser Frage spricht man immer
nur von den Staatsstrassen. Wir haben aber nicht nur
Staats-, sondern auch Gemeindestrassen, deren Unterhalt

angesichts der ununterbrochenen Klagen aus allen
Kreisen den Gemeindevätern manche schwere Stunde
bereitet. Um Ihnen kurz zu zeigen, um was es sich

dabei eigentlich handelt, will ich Ihnen nur ein
Beispiel aus unserer Gemeinde Köniz mitteilen. Wir haben
97,9 km Gemeindestrassen mit einem Halt von 44 ha,
also über 120 Jucharten, die unterhalten werden müssen,
darunter Strassen, die sehr stark befahren werden. Wir
besitzen drei Verbindungsstrassen mit der Stadt Bern,
aber nur eine davon ist eine Staatsstrasse, die beiden
andern sind Gemeindestrassen, die wir mit schweren
Kosten umbauen und entweder mit Innenteerung
verschen oder pllästern müssen. Die Innenteerung kommt
per km auf 18,000 bis 20,000 Fr. zu stehen, die Pfläste-
rung noch wesentlich höher. Ich möchte deshalb den
Kollegen warm ans Herz legen, auch solche Momente
zu berücksichtigen und Eintreten auf das Dekret zu
beschliessen

Bei diesem Anlass möchte ich auch noch darauf
hinweisen, dass man es nicht mehr einfach den
Gemeinden überlassen sollte, in der Regelung desStrassen-
wesens auf eigene Faust vorzugehen, weil das zu
unhaltbaren Zuständen führt. Wir haben in unserer
Gemeinde ununterbrochene Strassenzüge von rund 6, 7,
7 Va und 8 km, auf denen die Autos in ganz gleicher
Weise verkehren wie auf den Staatsstrassen. Wenn man
nun weiss, dass die Gemeindestrassen zum Teil alte
Strassen ohne Steinbett sind, kann man sich die Folgen
vorstellen, wenn sie mit grossen Lastzügen befahren
werden, wobei der Strassenkörper in Grund und Boden
gedrückt wird. Ich möchte Sie bitten, auf das Dekret
einzutreten.

Sclinecberger. Ich habe in der Kommission bei der
Eintretensdebatte den Antrag gestellt, nicht
einzutreten. Mit noch einem Kollegen bin ich in dieser
Stellungnahme allein geblieben, die Kommission hat
anders beschlossen. In vier Sitzungen hat man nachher

an diesem Dekretsentwnrf herumgearbeitet und
wesentliche Aenderungen daran vorgenommen, so dass
die Vorlage heute recht anders aussieht als in der
ersten Fassung. Was Sie heute in den Händen haben,
ist nun die dritte gedruckte Vorlage.

Warum habe ich für Nichteintreten gestimmt?
Nicht etwa, weil es nicht mein Wunsch ist, dass in
der Sache etwas geht. Aber ich hätte lieber ein Dekret
oder Gesetz gesehen, das nicht nur zum Schutz der
Eisenbahnen und der Strassen etwas tut, sondern auch
noch für die Verkehrssicherheit ; denn dies ist es, was
uns gegenwärtig fehlt. Die Verkehrsunsicherheit ist
heute grösser als je, namentlich auch die
Verkehrsungleichheit. Der Chauffeur, der von einem Kanton
in den andern fährt, weiss nirgends mehr, was da
eigentlich noch gilt und was nicht; nicht einmal die
kontrollierenden Organe, die Polizeiorgane, wissen
mitunter, woran sie sich halten sollen. Da haben wir
erstens die Konkordatsverordnung vom 31. März 1914;
dann haben wir einige Dekrete des Kantons Bern über
Abänderungen dieser Konkordatsverordnung; dann
haben wir das Dekret betreffend Abänderung des
Dekretes über die Konkordatsverordnung usw. Die
Konkordatsverordnung selbst ist also vom Kanton
Bern selbst mehrmals durchlöchert worden, ebenso
von andern Kantonen, weshalb niemand mehr weiss,
was eigentlich noch gilt.

Ein Versuch, auf dem Boden des Bundes eine
einheitliche Verkehrsregelung herbeizuführen, hat erstmals

fehlgeschlagen; ob er ein zweitesmal gelingen
wird, ist noch nicht sicher; jedenfalls werden bis
dahin noch viele Jahre vergehen. Dem Konkordat selbst
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gehören nicht einmal alle Kantone an ; vier sind nicht
dabei, wenn auch gesagt werden muss, dass dies nicht
gerade die ausschlaggebendsten sind. Vielleicht hätte
man auf dem Boden des Konkordats eine allgemeine
Verkehrsregelung erzielen können, wie das 1914
geschehen ist, und zwar in einer Weise, die den damaligen

Bedürfnissen und Verhältnissen einigermassen
angepasst war, die aber heute in keiner Weise mehr
genügt, weil der Verkehr inzwischen ungeheuer
zugenommen hat und die Verordnung so ziemlich von
allen Kantonen zehnfach durchlöchert ist. Ich will nur
eine Differenz hervorheben : im Kanton Appenzell
beträgt die Höchstgeschwindigkeit durch Ortschaften
10 km, im Kanton Bern 30 km. Und solcher
Widersprüche von Kanton zu Kanton, trotz Konkordatsverordnung,

gibt es noch Dutzende.
Darum meine ich, man hätte auf diesem Wege

des Konkordats vorgehen sollen, aber nicht erst heute,
sondern sofort nach Ablehnung der eidgenössischen
Vorlage. Sicher ist das Bedürfnis nach einer
Neuregelung überall vorhanden, nicht bloss im Kanton
Bern. Je länger man damit zuwartet, um so grösser
werden auch die Widerstände; denn wenn einmal
die Hälfte der Schweizerbürger ein Auto besitzt,
werden die Widerstände grösser sein als heute, wo
nur auf jeden 67. Schweizer ein Auto entfällt. Das ist
immerhin schon viel, wenn man per Familie und nicht
per Kopf der Bevölkerung rechnet, weil in einer
Familie mit 7 Kindern kaum ein jedes sich einmal
ein eigenes Auto anschafft.

Wie gross die Verkehrsunsicherheit heute geworden

ist, will ich Ihnen kurz an ein paar Zahlen aus
der Stadt Bern zeigen. 1926 hatten wir 503 Strassen-
unfälle; 354 davon betrafen Autos, 199 Velos, 60
Fuhrwerke, 63 Motorräder, 48 Kollisionen mit der Strassen-
bahn. Es gab insgesamt 253 verletzte Personen und
19 Tote. Und dies alles im Verlauf eines einzigen
Jahres, nur auf dem Gebiet der Gemeinde Bern. Kürzlich

konnten wir auch eine Publikation der kantonalen
Polizeidirektion darüber lesen, wie viele Strassenunfälle
schon in diesem Jahre zu verzeichnen seien.

In Bezug auf die Verkehrssicherheit bietet nun
das vorliegende Dekret sehr wenig. Eine einzige
derartige Bestimmung findet sich vor, die wir begrüssen :

dass ein Chauffeur mindestens 10 Stunden
ununterbrochene Nachtruhe muss gemessen können. Das ist
immerhin etwas, aber leider auch die einzige Bestimmung,

die für die Verkehrssicherheit etwas bringt;
denn das Nachtfahrverbot und die Vorschriften über
die Bereifung haben mit der Verkehrssicherheit nichts
zu tun.

Nachdem in der Kommissionsberatung wesentliche
Verbesserungen am Dekret beschlossen worden waren,
und nachdem ich eingesehen hatte, dass die
Kommission und insbesondere auch die Baudirektion nicht
auf meine Ansicht eingehen wollten, sondern am
Dekret festhielten, habe ich mich belehren lassen und
in der Schlussabstimmung für das Dekret gestimmt,
wie ich heute ebenfalls für Eintreten auf die Vorlage
stimmen werde. Was mich bewogen hat, von Anfang
an gegen das Dekret zu stimmen, das waren einige
Bestimmungen, die in der heutigen Vorlage
verschwunden sind; so die jährliche Kontrolle der
Fahrzeuge, die Kontrolle der ausländischen Autos, die
von den ausserkantonalen Fahrzeugen erst noch im
Kanton Bern einzuholende Bewilligung, unsere Strassen
für die Durchfahrt benützen zu dürfen, usw. Danach

hätte z. B. ein Fahrzeug, das am Samstag um 12

oder 1 Uhr mittags in Murgenthal angelangt wäre,
dort warten müssen bis am Montag, wo man dann
Gelegenheit gehabt hätte, den Regierungsstatthalter
von Aarwangen zu finden und bei ihm die Bewilligung

zu holen, weiter nach Langenthal und Herzogen-
buchsee usw. zu fahren. Eine solche Bestimmung hätte
also zu Zuständen geführt, dass wir vor der übrigen
Eidgenossenschaft merkwürdig dagestanden wären.
Solche Bestimmungen mehr schikanöser Natur sind
nun aus der Vorlage verschwunden. Wenn man auch
strenge Vorschriften zum Schutze der Verkehrssicherheit,

des Strassenpublikums usw. aufstellen muss, so
dürfen diese doch nicht schikanös werden. Auch die
Wagenkontrolle braucht nicht in der Weise geordnet
zu werden, wie es im ersten Entwurf vorgesehen war.
Jedenfalls wird jeder Wagen dann von neuem
kontrolliert, wenn ihm ein Unfall zugestossen ist. Auch
wenn ein Wagen wegen der Geschwindigkeit auf der
Strasse angehalten werden muss, kann rasch eine
Kontrolle vorgenommen werden, z. B. ob die Bremsen
gut funktionieren, ob die Pneus nicht zu stark
abgenutzt seien usw.

Es geht auch nicht an, zu erklären, wie es vorhin

geschehen ist, dass die Autofahrer die Strassen
benutzen und kaput machen, ohne für ihren Unterhalt

aufzukommen ; allerdings ist dann noch beigefügt

worden, dass sie die Automobilsteuer bezahlen.
Der Kanton Bern gibt freilich heute für den Strassen-
unterhalt wesentlich mehr aus als vor dem Automobilismus,

sagen wir z. B. vor dem Jahr 1914. Ich
habe eine vergleichende Zusammenstellung aus den
Staatsrechnungen von 1914 und 1926 hier, die zeigt,
dass im gleichen Masse wie die Ausgaben der Bau-
und der Eisenbahndirektion, auch diejenigen der
andern Direktionen in dieser Zeit gestiegen sind, wofür

in erster Linie die Geldentwertung verantwortlich
gemacht werden muss. Wir haben heute einen Index
von 160, der sich auch in der Staatsverwaltung
bemerkbar macht. Wenn wir im Strassenunterhalt nur
eine Steigerung von 100 auf 160 zu konstatieren
hätten, so würde das also noch keine vermehrte
Ausgabe gegenüber dem Jahr 1914 bedeuten. Die Sache
verhält sich aber folgendermassen : Bei der Bau- und
Eisenbahndirektion sind die Ausgaben von 1914 auf
1926 um 109 % gestiegen, beim Armenwesen um
137%, beim Gemeindewesen um 194%, beim
Unterrichtswesen um 163%, beim Justizwesen um 249%.
Die vier letztgenannten Direktionen haben mit dem
Strassenunterhalt und dem Automobilwesen nichts zu
tun, es liegen also andere Ursachen für die Steigerung
der Ausgaben vor, so die Geldentwertung, die
Besoldungserhöhungen usw. An Wegmeisterbesoldungen
haben wir 1914 595,000 Fr. ausgegeben, 1926
dagegen 1,573,000 Fr., was eine Steigerung auf 260 %
bedeutet; für Reinigung der Strassen waren es 1914
615,000 Fr., 1926 eine Million. Die Ausgaben für
Wasserschaden und Schwellenbauten, die mit dem
Automobilwesen auch nichts zu tun haben, sind in
der gleichen Zeit von 165,000 Fr. auf 450,000 Fr.
gestiegen, also um 173%. Dagegen haben wir 1926
an Automobilsteuern 2,350,000 Fr. eingenommen,
während es im Jahre 1927 bis Ende Oktober rund
2,7 Millionen sein sollen, so dass wir im laufenden
Jahr insgesamt rund 3 Millionen einnehmen werden.
Das deckt jedenfalls reichlich den Betrag, den der
Kanton Bern an Mehraufwendungen für die Strassen
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gegenüber dem Jahr 1914 zu verzeichnen hat. Sicher
ist diese Autosteuer zu begrüssen. Hätten wir sie
nicht, dann müssten wir wahrscheinlich immer noch
über die schlechten Strassen klagen wie früher. In
dieser Beziehung ist es besser geworden, dafür müssen
wir dem Herrn Baudirektor alles Lob zollen. Er hat
da tüchtig zugegriffen und sich für die Instandstellung
der Strassen nicht einfach mit den laufenden Mitteln
begnügt, sondern er hat auf die Autosteuer hin Vor-
schuss genommen und in den ersten Jahren mehr
getan, als die laufende Verwaltung es ihm tatsächlich
erlaubt hätte. Dass wir heute stolz sein dürfen auf
die vielen schönen Strassenzüge im Kanton Bern,
haben wir in der Hauptsache dem energischen
Eingreifen des Herrn Baudirektor Bösiger zu verdanken.

Auf einzelne Bestimmungen des Dekretes möchte
ich vorläufig nicht eintreten. Da oder dort werden
wohl noch Anträge aus der Mitte des Rates auf
Abänderung einzelner Bestimmungen kommen. Ich
begnüge mich für den Augenblick mit der Erklärung,
dass ich dem Dekret in der vorliegenden Fassung
zustimmen kann und Ihnen Eintreten empfehlen möchte.

Wenn heute oder morgen der Grosse Rat das Dekret
durchberät und ihm zustimmt und es dann sofort in
Kraft tritt, dürfen wir uns nicht damit begnügen ;
wir dürfen uns auch nicht einfach damit abfinden,
dass kürzlich eine Polizeidirektorenkonferenz in
Lausanne stattgefunden und beschlossen hat, es sei
augenblicklich nichts zu machen, sondern abzuwarten. Ich
weiss schon, dass es wahrscheinlich ein paar Jahre
dauern wird, bis auf dem Boden der Eidgenossenschaft
wieder etwas in dieser Sache gehen wird. Aber ich
habe die Meinung, dass auf dem Konkordatswege etwas
zu erreichen wäre. Das Bedürfnis danach ist sicher
in allen Kantonen vorhanden. Wenn man die verschiedenen

Konkordatskantone zu einer Konferenz
zusammenberuft, dann wird sicher der allseitige Wille zum
Ausdruck kommen, dass das Konkordat in dem Sinne
zu ändern ist, dass für den Strassenverkehr wenigstens
eine grössere Einheitlichkeit aufgestellt werden muss,
als dies heute der Fall ist. Ich möchte ein bezügliches
Postulat stellen. Sollte aber auch dies nicht zum Ziele
führen und also weder auf eidgenössischem Boden,
noch auf dem Wege des Konkordats etwas erreicht
werden können, dann möchte ich die Regierung
ersuchen, uns so rasch als möglich ein Strassenverkehrs-
gesetz vorzulegen, worin nicht nur, wie im heutigen
Dekret, der Schutz der Eisenbahnen und der Strassen
geregelt wird, sondern der ganze Strassenverkehr, und
zwar im Sinne der Vorschläge des Schweizerischen
Städteverbandes, die allseitig Zustimmung gefunden
haben, sogar im Ausland, indem sie auch beim
internationalen Städteverband Anerkennung geerntet haben.
Wir sollten nicht nur Vorschriften darüber aufstellen, wie
die Automobile zu fahren haben, sondern auch Vorschriften

für den Fussgänger, dass er sich nicht auf der Strasse
aufhalten, sondern das Trottoir benutzen soll, usw.
Nicht nur der Chauffeur, auch das Strassenpublikum
muss erzogen werden. Allerdings hapert es heute noch
bei vielen Chauffeuren. Ein Mittel, um ihre
Zuverlässigkeit zu fördern, ist dies, dass man bei der
Fahrprüfung und der Erteilung der Fahrbewilligung für
Chauffeure etwas strenger vorgeht als bisher und nicht
einfach die Fahrbewilligung ausstellt an Leute, die
« häb-chläb » durch eine gerade Strasse zu fahren
imstande sind. Die Leute müssen eine richtige Fahrschule
durchmachen und eine etwas strengere Fahrprüfung

ablegen; sie sollen aber auch auf ihre körperliche
Tauglichkeit hin untersucht werden, damit nicht Leuten
die Bewilligung erteilt wird, die schlechte Augen haben
oder mit fallendem Weh behaftet sind, was der Experte
natürlich nicht gleich sehen kann. Auch durch solche
Umstände sind ja schon Unfälle verursacht worden.
Ferner sollte man Leuten, die wiederholt betrunken
mit dem Auto herumgefahren sind, die Bewilligung
entziehen, entweder dauernd, wenn sie sich als
unverbesserlich herausgestellt haben, oder wenigstens
vorübergehend, damit sie einmal einsehen, dass es nicht
angeht, betrunken in der Welt herumzufahren und das
Publikum zu gefährden.

Wenn nicht auf eidgenössischem oder Konkordatsboden

vorgegangen wird, darin soll der Kanton Bern
möglichst rasch mit einem eigenen Gesetz kommen,
um einmal Ordnung in den Strassenverkehr zu bringen.

Präsident. Es ist mir ein Antrag auf Abbrechen
eingereicht worden. Die Erledigung der Eintretensfrage

noch in dieser Sitzung ist vollständig
ausgeschlossen, da noch 8 Redner eingeschrieben sind. Sie
mögen also entscheiden.

Abstimmung.
Für Schluss der Sitzung Grosse Mehrheit.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.
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Siebente Sitzung.

Mittwoch den 23. November 1927,

vormittags 81/i Uhr.

Vorsitzender: Präsident Neuenschwander.

Der Namensaufruf verzeigt 200 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 24 Mitglieder, wovon m i t
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Choulat, Dürr,
Gobat, Gosteli, Grosjean, Grossenbacher, Hurni,
Indermühle (Thierachern), Indermühle (Bern), Kästli,
Maître, Monnier (Tramelan), Spycher, Varé, Waegeli,
Woker; ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:

Aeschlimann, Laur, Leuenherger, Lüthi (Biel),
Mülchi, Schlappach, Zurbuchen.

Präsident. Gestern ist Herr a. Regierungsrat und
a. Generaldirektor Hans Dinkelmann von seinem Amt
als Direktor des Zentralamtes für internationalen
Eisenbahntransport zurückgetreten. An seine Stelle ist
gewählt worden: Herr Regierungsrat Emil Lohner.
Wir beglückwünschen Herrn Lohner zu seiner ehrenvollen

Wahl, bedauern dagegen, dass unser
Justizdirektor, der, wie ich wohl sagen darf, die Achtung
und das Zutrauen aller Parteien genossen hat, nun von
seinem Amte zurücktreten muss. Herr Lohner wird
noch bis zum 1. März 1928 im Amte bleiben, damit er
an der zweiten Lesung des Strafprozesses noch
mitarbeiten kann. Wir sind sehr dankbar dafür, dass er
uns seine wertvolle Mitarbeit in dieser wichtigen
Gesetzesfrage zugesichert hat. Ich werde in der
ausserordentlichen Wintersession, die auf 30. Januar nächst-
hin angesetzt ist, Gelegenheit nehmen, der Verdienste
der beiden um die engere und weitere Heimat
hochverdienten Männer zu gedenken.

Tagesordnung s

Dekret
zur

Abänderung des Dekretes vom 10. März 1914 betreffend
das interkantonale Konkordat vom 31. März 1914 über
den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern.

Eintretensfrage.
Fortsetzung.

(Siehe Seite 581 hievor.)

Hulliger. Wenn ich das Wort zur Eintretensfrage
ergreife, so hauptsächlich deswegen, um meiner
Genugtuung darüber Ausdruck zu geben, dass es möglich

gewesen ist, in der Kommission Einstimmigkeit

herbeizuführen, wobei allerdings betont werden muss,
dass die Kommission sich bestrebt hat, diese Einstimmigkeit

durch weitherziges Entgegenkommen an die
verschiedenen Interessenten möglich zu machen. Ich
muss aber auch erwähnen, dass es schon merkwürdig
gewesen ist, wie man diese verschiedenen Begehren in
der Kommission zur Prüfung entgegengenommen hat,
und dass man gelegentlich hat feststellen müssen, dass
Begehren gestellt worden sind, die auf falschen Grundlagen

beruhten, indem man den Herrschaften hat
nachweisen müssen, dass das, was sie verlangen, auch bisher

nicht erlaubt war. So sind Begehren hinsichtlich
Belastungen und Geschwindigkeiten gestellt worden,
aus deren Begründung hervorging, dass man sich mit
einer gewissen Unverfrorenheit über bisher geltende
gesetzliche Bestimmungen hinweggesetzt hat. Das hier
einmal festzuhalten wird im Hinblick auf die kommende

Debatte nicht schaden.
Im übrigen möchte ich als Strassenanwohner

darauf hinweisen, dass es doch nun einmal bitter nötig
ist, etwas Ernsthaftes zu tun in der Bekämpfung des
Lärms sowohl als in der Bekämpfung der Ueberlastung
unserer Strassen und der Konkurrenzierung der
Eisenbahnen. Diese Lärmbekämpfung hat man durch einen
ganz einfachen Passus festgelegt, indem man gesagt
hat, Leuten, die Lärm machen, sei es in Zukunft
verboten, zu fahren, d. h. Fahr- oder Verkehrsbewilligung
werden ihnen entzogen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit

wiederholen, was ich schon früher einmal gesagt
habe: Auf dem Lande anerkennt man, dass 95% der
Automobilisten anständig durch das Land fahren. Sie
haben eigentlich zu leiden unter diesen unanständigen
Leuten, die durch das Land rasen. Ein Beispiel: Wir
haben überall in den Dörfern die Benzinverkaufsstellen.

Die Leute, die dort nachts zwischen 1 und 2 Uhr
Benzin fassen wollen, haben die Gewohnheit
angefangen, nicht etwa an der Hausglocke zu läuten,
sondern einfach so lange ihre Hupe zu betätigen, bis
jemand herauskommt, wodurch die ganze Nachbarschaft
geweckt wird. Ebenso verhält es sich mit gewissen
Motorradfahrern. Dass dort etwas gehen muss, wird
man allgemein billigen. Es gilt, solange das noch möglich

ist, das allgemeine Volk, die Plebejer zu schützen
gegen diese paar Leute, die in Automobilen durchs Land
rasen. Die Fussgänger haben einen gewissen Schutz
notwendig, besonders in der Nacht, nicht nur des
Lärms wegen, sondern hauptsächlich der Erschütterung

wegen. Der Herr Baudirektor hat nachgewiesen,
dass nun halt doch diese Automobile über unsere
Strassen fahren mit Belastungen, die gelegentlich schon
die Belastung eines Eisenbahnwagens übersteigen.
Wenn ein solcher Lastwagenzug vorbeifährt, ist es
manchmal gerade, wie wenn ein Erdbeben wäre. Dazu
fahren diese Lastwagen noch mit unzulässiger
Geschwindigkeit.

Nun die Konkurrenzierung der Bahnen. Es wird
von gewisser Seite immer gesagt, es sei uns gar nicht
so ernst, wir wollen die Eisenbahner schützen und
nicht die Eisenbahnen. Aber die Herren haben auf
Grund von Zahlen gehört, wie es in Wirklichkeit steht.
Im Kanton Bern sind noch immer über 300 Millionen
Gemeinde- und Staatsgelder in diesen Bahnen
investiert. Wenn man sich das vorstellt, so können wir
nicht anders als irgendwie Mittel und Wege suchen,
um dieses Kapital so zu erhalten, dass es nicht direkt
verloren geht. Wenn man an einer Durchgangsstrasse
wohnt und diese grossen Züge sieht, die von Basel her
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kommen, so begreift man, dass das eine schwere
Konkurrenzierung der Bahnen sein muss. In Heimberg
fahren sicher während einer einzigen Nacht zehnmal
mehr Lasten über die bernische Staatsstrasse als auf
der parallelgehenden Bahn. Beim Personenverkehr ist
das etwas anderes. Das sind unserer Ansicht nach
Auswüchse. Sie würden sofort verschwinden, wenn das
Auto diese Transporte zu den nämlichen Bedingungen
übernehmen müsste, wie die Bahn. Es soll mir z. B.
auch ein Automobil drei Körbe Aepfel für 2 Fr. von
Grafenried nach Thun führen! Dort hört es auf. Die
Herren nehmen die Güter, an denen etwas zu
verdienen ist, die grossen Lasten; den Stückverkehr lassen

sie den Bahnen. Sie schöpfen den Rahm oben ab;
die Bahnen können die unrentablen Güter führen. Die
Abstimmung über die Eintretensfrage im bernischen
Grossen Rat ist ein Kriterium dafür, ob der Grosse Rat
gewillt ist, das Staats- und Gemeindevermögen, das in
unseren Eisenbahnen steckt, einigermassen zu schützen
oder ob er schon soweit ist, dass er den Schutz der
Privatinteressen dem Schutz des Staatsvermögens
vorzieht.

Gafner. Nach den gestrigen Ausführungen des
Herrn Eisenbahndirektors liess er sich bei Ausarbeitung

des in Beratung stehenden Verkehrsdekretes von
drei Zielen leiten. Das Dekret sollte dienen: 1. Vorab
dem Schutz der Eisenbahnen vor der « unerträglichen
Automobilkonkurrenz », 2. dem Schutz der Strassen
vor Zerstörung, 3. dem Schutz der Bevölkerung vor
Unfällen und Nachtlärm.

Ich bin mit dem Herrn Eisenbahndirektor durchaus
einverstanden in der Bejahung der Bekämpfung
gewisser Misstände im Kraftwagenverkehr, wie z. B.
Bekämpfung der sogenannten Kaltwasserfahrer, der
Ergreifung vorsorglicher Massnahmen gegen unsinniges
Fahren und gegen ungebührliche Ausnützung und
Uebermüdung des Personals.

Ich vermag aber seinem Gedankengang nicht mehr
zu folgen, dort, wo er diesen Rahmen verlässt und mit
seinen Dekretsbestimmungen den legalen, wirtschaftlich

notwendigen und gerechtfertigten Kraftwagenverkehr
trifft und erschwert.

So sehr ich weiter mit unserm Herrn Eisenbahndirektor

in seinen Bestrebungen zum Schutze der
Strassen und Bevölkerung einiggehe, so glaube ich
auch hier, dass die vorgeschlagenen Massnahmen zum
Teil am unrichtigen Ort ansetzen, zum Teil direkt dem
aufgestellten Ziel zuwiderlaufen.

Ich möchte in möglichster Kürze auf die drei bei
Ausarbeitung des Dekretes massgebenden Gesichtspunkte

eintreten.
1. Was den Schutz der Eisenbahnen vor der

Automobilkonkurrenz anbelangt, halte ich dafür, dass man
Ursache und Wirkung verwechselt. Vorab zwei
Feststellungen: Es ist nicht richtig, dass der Kraftwagen
an der Balmmisère die Schuld trägt. Gewissenhafte
Berechnungen für das Jahr 1924 ergaben für die Bahnen

einen Güterverkehrsentzug von 5 Prozent infolge
der Autokonkurrenz. Heute mag er 7—8 Prozent
betragen. Herr Generaldirektor Schrafl von den
Schweizerischen Bundesbahnen anerkannte kürzlich an einer
grossen Versammlung in Zürich die Richtigkeit dieser
Zahlen. An seiner Objektivität wird sicher niemand
zweifeln wollen. Beim Personenverkehr ist die
Schädigung der Bahnen noch bedeutend geringer und sie ist
vor allem auf das Konto der Schweizerischen Postver¬

waltung und der von ihr konzessionierten Automobilbetriebe

zurückzuführen. Die Gesellschaftswagen schufen

sich ihren Verkehr grösstenteils selbst. Der
Personenautoverkehr wirkte zudem stark verkehrsbelebend
und befruchtete in zahllosen Fällen auch den Bahnverkehr.

Es ist eine unbestrittene Erfahrungstatsache, die
zu Gunsten der vielgeschmähten Automobilkonkurrenz
ins Feld geführt werden darf, dass bei zunehmender
Verkehrsmöglichkeit auch die Verkehrsdichte wächst.
Seit dem Tiefstand der Jahre 1921/1922 infolge der
damaligen allgemeinen Wirtschaftskrise und Valuta-
misère weisen die Rechnungsabschlüsse unserer S.B.B,
denn auch stark steigende Verkehrsziffern sowohl für
den Personen- wie für den Güterverkehr auf. Bahn
und Auto haben somit offenbar immer noch nebeneinander

Platz und den Kraftwagen darf die Schuld an
der Bahnmisère, von der heute z. B. bei den S.ß.B.
nicht mehr gesprochen werden kann, nicht zugeschoben
werden.

Die Gründe liegen vielmehr tiefer. Sie sind vorab
in der Organisation und in der Schwerfälligkeit des
Bahnbetriebes selbst zu suchen.

Wenn 83 Prozent der Roheinnahmen der S.B.B, für
Löhne verausgabt werden müssen, wenn 95 Bahnlinien
von insgesamt 102 oder 93 Prozent Betriebslängen von
unter 50 km mit einem Betriebslängendurchschnitt
von 18,1 km ergeben (Drahtseilbahnen nicht eingerechnet),

wenn kleinere Bahnen nahezu auf jeden
Bahnkilometer einen Verwaltungsrat besitzen und doch
nicht vereinfachen und fusionieren können, dann darf
man sich über unbefriedigenden oder schlechten
Geschäftsgang nicht wundern.

Auf das Freikartenunwesen, die viel zu starke
Belastung der kurzen Transportstrecken bei den Bahnen
im Verhältnis zu den langen, die übersetzten inländischen

Frachtsätze im Verhältnis zu denen des
Auslandes, zu Vorkriegszeit und Lebenshaltungsindex, sei
der Zeitersparnis wegen nur hingewiesen.

Die Bahnen, und dieser Vorwurf trifft sie insgesamt,
verstunden es nicht, oder erst als es reichlich spät
war, mit der Zeit und der Entwicklung Schritt zu
halten, sich umzustellen und sich den Verkehrsbedürfnissen

anzupassen. Mit ihrer Schwerfälligkeit und
ihrer hinhaltenden Tarifpolitik zogen sie die Auto-
konkurrenz selbst für den Fernverkehr gross. Wenn
die Taxen übersetzt sind und obendrein noch angenommene

Gewichtsminima von z. B. 5 Tonnen bezahlt werden

müssen, wenn das effektive Gewicht nur 2,5 Tonnen

beträgt, dann darf man sich nicht wundern, wenn
der Kaufmann, Industrielle, Gewerbetreibende und
Landwirt zur billigeren und eine Reihe weiterer Vorteile

bietenden Autokonkurrenz übergeht.
Manche Bahn und manches Bähnlein würden heute

nicht mehr gebaut. Für die Sünden einer frühern Zeit
und die bei den Bahnen selbst liegende Schuld am
unbefriedigenden Geschäftsergebnis nun die Kraftwagen
haftbar zu machen, ist ungerecht. Die Bahnen sollen
sich eben den neuzeitlichen Anforderungen anpassen
und sie haben es denn auch, leider sehr spät, unter
dem Druck der Automobilkonkurrenz endlich getan.

Die Annahme- und Ausgabeverhältnisse beim
Gütertransport sind heute verbessert. Die Stückgüter
werden auf den Hauptlinien täglich zweimal zu- und
abgeführt, die Fahrzeiten und frühern unnötigen
Aufenthalte wurden verkürzt. Klagen wegen Ueberschrei-
tung der Lieferfristen und Beschädigung der Güter
sind nahezu verstummt. Frachtgüter werden heute bei
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den S.B.B, in verschiedenen Relationen rascher
befördert als früher das Eilgut. Die Neuregelung der
Güterbeförderung in eine Trennung von Nah- und
Fernverkehr und durch Einführung verschiedener
Arten von Güterzügen wurde endlich zur Tatsache. Bei
den grössern Bahnhöfen wurde der durchgehende
Nachtdienst oder doch eine Ausdehnung des Spät- und
Frühdienstes angeordnet und manches Andere mehr.
Tarife wurden reduziert, viele Ausnahmetarife wieder
eingeführt und selbst die Totalrevision der Tarifvorschriften

und der Güterklassifikation wurde an Hand
genommen.

Ja noch mehr. Bund, Kantone und Gemeinden
begannen selbst sich des vielgeschmähten Kraftwagens
für ihren Betrieb zu bedienen und im gleichen Augenblick,

da der Kampf der Bahn gegen das Auto die
höchsten Wellen schlug, wurde den S.B.B, die «Sesa»
(Schweizerische Express A.-G.) angegliedert. Sie
befolgten damit nur, was andere Bahnen, z. B. die Mon-
treux-Berneroberland-Bahn, schon vor ihr mit gutem
Erfolg taten. Alles was die S.B.B, am Automobilbetrieb
auszusetzen hatten, macht heute die «Sesa» selbst.
1st. dies nicht die schlagendste Anerkennung der
Berechtigung und Ueberlegenheit des Kraftwagenverkehrs?

Sind Sie, meine Herren Grossräte, nicht mit mir
darin einverstanden, dass dies viel der wirksamere
und fairere Abwehrkampf der Bahn gegen das Auto ist,
als wenn man den wirtschaftlichen Gegner in gesetzliche

Fesseln legen will? Die guten Wirkungen dieser
Massnahmen sind denn auch nicht ausgeblieben,
verlorene Transporte konnten zurückerobert, neuer
Abwanderung konnte vorgebeugt werden.

Man sei sich durchaus bewusst, dass sich unser
Volk die vielen technischen und wirtschaftlichen
Vorteile, die ihm ein gesunder Kraftwagenverkehr brachte,
nicht wieder entreissen lassen will. Ohne Autokonkur-
renz würden die Bahnen noch in ihrer alten
Schwerfälligkeit stecken, hätte es keine oder nur unwesentliche

Tarifkonzessionen gegeben und hätten wir die
dem Kraftwagenverkehr zuzuschreibende Verbilligung
unserer Lebenshaltung nicht.

Statt Dankbarkeit hiefür will man nun das Rad der
Zeit zurückdrehen, den guten Ruf unseres Kantons und
der Schweiz als Verkehrsland herabsetzen, die grössten
wirtschaftlichen Probleme durch Gelegenheitsdekretlein

lösen, während selbst anerkannte und führende
Bahnfachleute gerade im Hinweis auf den aufsteigenden

Automobilismus erklärten, dass eine Neuerung,
die der Allgemeinheit derartige Vorteile bringt, an
ihrem Aufkommen nicht gehindert werden dürfe. Auch
die Landwirtschaft begann, um konkurrenzfähig zu
bleiben, sich recht tatkräftig des Kraftwagens als Zug-
und Transportmittel für Personen und Güter zu
bedienen und sie wird dies in Zukunft in vermehrtem
Masse tun müssen.

Wenn argumentiert wird, es sei nicht verständlich,
dass sich gerade das Gewerbe so stark für das Auto
einsetze, da doch auch der Hufschmied, Wagner und
Sattler zum Gewerbe gehöre, so erinnert uns dieser
Vergleich an den seinerzeitigen Kampf der
Postkutsche gegen die aufstrebende Eisenbahn, wobei nicht
zu übersehen ist, dass die Postkutsche im Postauto
ihre Auferstehung fand und dass der Pferdezug neben
dem Auto seine Existenzberechtigung noch nicht
verloren hat.

2. Schutz der Strassen vor Zerstörung. Dass alles
getan werden muss, um unsere Strassen vor Zerstörung zu

schützen, darin gehen wir mit dem Herrn Baudirektor
einig. Das Dekret trägt aber auch hier den neuesten
Ergebnissen wissenschaftlicher Untersuchungen nicht
Rechnung. Es schätzt die Wechselwirkung zwischen
Belastung und Strasse unrichtig ein. Gerade der Schutz
der Strasse verlangt unter Umständen eine grössere
Belastung des Wagens. Wir werden bei der
Detailberatung diese Behauptung belegen, und hier nur
darauf hinweisen, dass z. B. der Kanton Zürich in
Anlehnung an diese wissenschaftlichen Ergebnisse ein
Gewichtsmaximum von 15 Tonnen Gesamtlast eingeführt

hat, und dass man aucli in Deutschland gestützt
auf die dortigen, das gleiche Ergebnis zeitigenden
Versuche, die Gewichtsmaxima erhöhte.

Das Hauptgewicht der Strassenschonung muss
deshalb auf Beschränkung schädlicher Bereifungsarten
und guten Strassenunterhalt gehen. Dazu gehört unter
anderm auch der Schneebruch.

Die Folge einer Annahme der vorliegenden
Dekretsbestimmungen wird sein, dass statt der schweren
luftbereiften Kraftwagen wieder die alten, leichtern Wagen
mit Vollgummibereifung, die tatsächlich die Strassen
hernehmen, wieder Verwendung finden, um eine grössere

Nutzlast transportieren zu können.
Unsere geteerten oder mit Asphaltmischungen

versehenen Strassen würden überdies gerade die
Nachtfahrten heischen, statt den Verkehr auf den Tag zu
konzentrieren, wo die Strassen bei warmer Witterung
weicher und damit empfindlicher sind.

Dass zudem die Strassen nicht nur durch den
Kraftwagenverkehr beansprucht werden, sondern recht
erheblich auch durch Pferdehufe, besonders bei Verwendung

von Winterstollen, durch die eisenbereiften
Fuhrwerke mit Radschuhen und Kritzringen, sei nur nebenbei

erwähnt.
3. Schutz der Bevölkerung vor Unfällen. Der

Polizeidirektor von Bern, Herr Schneebeiger, der sicher
zu einem solchen Urteil kompetent ist, erklärte gestern,
dass mit Rücksicht auf die Verkehrssicherheit das
Dekret sehr wenig bringe. Einzig der Uebermüdungs-
artikel komme in Frage. Ich glaube, dass das Dekret
in verschiedener Beziehung sogar die Unfallgefahr
erhöht. Wenn der Verkehr der grossen Last- und
Personenwagen vollständig von den eigentlichen
Nachtstunden, da ohnedies der Personen- und Wagenverkehr

nur sehr gering ist, weggenommen und auf 18, im
Winter sogar 15 Tagesstunden mit regem Passantenverkehr

zusammengepresst wird, dürfte dies sicher
nicht im Interesse der Erhöhung der Betriebssicherheit
liegen. Mehr Verkehr, mehr Unfälle, dies ist ebenfalls
eine alte Erfahrungstatsache.

Bei Zeiteinschränkung wird naturgemäss auch
rascher gefahren, um gleichwohl die Tour ausführen zu
können, und auch dadurch wird der Verkehrssicherheit
nicht gedient. Im übrigen ist bei der Gesamtzahl der
Autounfälle nur ein geringer Prozentsatz auf das Konto
der Lastwagen und nur 1/2 Prozent auf Uebermüdung
des Chauffeurpersonals zurückzuführen. Gegen diese
Kategorie von Kraftwagen vorzugehen, jene aber, die die
grösste Zahl von Unfällen verursachen, ausschlüpfen
zu lassen, ist nicht gerecht.

Wir hätten deshalb lieber zweckentsprechende Un-
fallverhütungsmassnahmen gegen alle Kraftwagenarten
gesehen und neigen im übrigen dem französischen
System zu, das von allzu sehr einengenden Bestimmungen
überhaupt absieht, dagegen aber die, die Unfälle ver-
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Ursachen, derart beim Wickel nimmt, dass sie und die
andern für die Zukunft aufpassen.

Der Schutz der Bevölkerung vor Nachtlärm ist ein
Postulat, dem wir sicher alle zustimmen können. Art.
2 a mit seiner Vorschrift über den schalldämpfenden
Auspuff ist denn auch die richtige Vorschrift, dem
berechtigten Begehren zum Durchbruch zu verhelfen.

Wie weit aber zu dem Zwecke das Nachtfahrverbot
notwendig oder nicht notwendig und wieweit es
überhaupt praktisch durchführbar ist, welche schweren und
nicht zu verantwortenden wirtschaftlichen Schädigungen

seine strenge Handhabung für die bernischen Kaufleute,

Industriellen und Gewerbetreibenden zur Folge
hat, während die Ausserkantonalen gar nicht oder nur
zum geringsten Teil erfasst werden können, werde ich
ebenfalls bei der Detailberatung darlegen.

Nur ein Wunsch sei hier angebracht, und dies ist
der, dass, wenn auch hier vorab mit Rücksicht auf
die Bahnen ein Nachtfahrverbot soll eingeführt werden,
während die Bahnen selbst in vermehrtem Masse Nachtzüge

einführen, auch letztere beim Manöverieren in der
Nacht auf die Nachtruhe der Anwohner von Bahnhöfen
etwas vermehrte Rücksicht nehmen möchten.

Die wirtschaftlichen Folgen einer Annahme des
Dekretes in seiner vorliegenden, immer noch sehr
einschneidenden und belastenden Form sind für Produktion,

Handel und Verkehr nicht zu unterschätzende.
Das Verbot des Mitführens von Zweiachseranhängern

an Motorlastwagen, die Fahrzeit- und
Arbeitszeitbeschränkungen setzen die Rentabilität der Lastwagen
erheblich herab, verteuern den Betrieb und führen
damit auch zu einer Verteuerung der Produktion und des
Handels. Diese wiederum erhöht die Lebenshaltungskosten

und schwächt die Konsumkraft. Der berüchtigte
circulus vitiosus dürfte hier ein Musterbeispiel finden.
Das Dekret wird auch unzweifelhaft eine Erschwerung
des Konkurrenzkampfes und eine Schwächung unserer
bernischen Steuerkraft zur Folge haben.

Wirtschaftlich So einschneidende neue Bestimmungen

in einem Dekret zu ordnen und damit dem
Mitspracherecht des Volkes zu entziehen, halte ich überdies

nicht für richtig. Wenn die vorberatenden Behörden

von ihrem guten Recht so überzeugt sind, so hätten

sie das Volksverdikt auch nicht zu scheuen
brauchen.

Ebenso halte ich es nicht für glücklich, dem
bestehenden Wirrwar an Autodekreten und Verordnungen

ein neues beizufügen und damit die Unübersichtlichkeit

und Unsicherheit noch zu vermehren. Auch
der interkantonale gesetzgeberische Wirrwar wird
dadurch nur vermehrt in einer Materie, die richtigerweise
nur interkantonal, unter Würdigung der wissenschaftlichen

Ergebnisse und der wirtschaftlichen und
verkehrspolitischen Bedürfnisse, gelöst werden sollte.

Ich finde, wir haben überdies in der Schweiz und
insbesondere im Kanton Bern genug der Polizeigesetze.
Bevor man neue mit noch erschwerenden Bestimmungen

schafft, sollte man richtigerweise zuerst die alten
handhaben. Dass dies nicht geschieht, musste der Herr
Eisenbahndirektor in seinem einleitenden Votum selbst
zugeben. Gesetze und Dekrete aber aufzustellen, die
nicht gehandhabt werden, untergräbt die Autorität des

Staates und seiner Behörden.
Aus all den angeführten Gründen vermag ich dem

vorliegenden Dekret nicht zuzustimmen, obwohl ich
durchaus anerkennen möchte, dass der vierte gegenüber

dem dritten Entwurf wesentliche Verbesserungen
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enthält. Einen Nichteintretensantrag stelle ich deshalb
nicht, sondern gebe der Hoffnung Ausdruck, dass es
in der heutigen Beratung gelingen möge, noch einige
Härten und zu einschneidende Bestimmungen zu
mildern, damit wir in der Schlussabstimmung unsere
Opposition aufgeben können.

Präsident. Ich muss konstatieren, dass Herr Dr.
Gafner etwa 3 Minuten über die reglementarische
Redezeit hinaus gesprochen hat. Es sind nun noch 15
Redner zur Eintretensfrage eingeschrieben. Ich möchte

die Herren bitten, sich der Kürze zu befleissen, in
Zukunft nicht länger als 20 Minuten zu sprechen, es
sei denn, der Rat beschliesse etwas anderes.

Suri. Im Auftrag der freisinnig-demokratischen
Fraktion habe ich Ihnen folgende Erklärung
abzugeben: Unsere Fraktion hat das Dekret in zwei
ausgiebigen Sitzungen behandelt. Der dritte Entwurf hätte

unsere Zustimmung nicht gefunden, wir hätten uns
veranlasst gesehen, diesen Entwurf an die vorberatenden

Behörden zurückzuweisen. Nachdem nun der vierte
Entwurf vorliegt, bei dem man konstatieren musste,

dass Härten ausgemerzt worden sind, und dass man
den Wünschen der Interessenten in grossem Masse
entgegengekommen ist, haben wir beschlossen, auf
die Beratung des Dekretes einzutreten. Gleichzeitig
haben wir die Stimme freigegeben. Im weitern ist in
unserer Fraktion die Bemerkung laut geworden, man
möchte zuhanden der Regierung den Wunsch
ausdrücken, dass die Vorlagen der Regierung und der
Kommissionen in Zukunft den Ratsmitgliedern etwas
früher zugestellt werden können, damit man besser
Gelegenheit hat, sie zu studieren.

Oldani. In der Kommission habe ich mit dem
Genossen Schneeberger ursprünglich gegen Eintreten auf
das Dekret votiert. Das geschah nicht etwa deswegen,
weil ich der Meinung bin, man sollte in dieser Frage
keine Regelung suchen, sondern deswegen, weil ich
darüber Zweifel hatte, ob man gut tue, heute ein neues
Dekret zu erlassen, während man doch nicht imstande
ist, das geltende Dekret zu handhaben. Nachdem die
Mehrheit der Kommission Eintreten beschlossen hat,
nachdem in der Diskussion sichtbar geworden ist, dass

man hier etwas neues schaffen kann, was in die
unerhörte Anarchie im Verkehr etwas Ordnung bringt,
habe ich mich mit der Sache abfinden können. Wenn
erklärt wird, dass man im Kanton Bern schon so und
soviele Dekrete und Verordnungen habe, und nun wieder

neue bringe, so beweist das nur, dass die Herren
Automobilisten unterlassen haben, selber Ordnung zu
schaffen, also wenig Organisationstalent an den Tag
gelegt haben. Man überlässt es ruhig dem Staat, hier
Ordnung zu schaffen; wenn der Staat aber einen
Versuch macht, so widersetzt man sich dem mit allen
Mitteln. Wir haben hier zwei Interessen, die einander
sehr feindlich gegenüberstehen. Warum ist es so furchtbar

schwer, Ordnung in die Sache hineinzubringen?
Weil wir auf der einen Seite im Volke eine ausgesprochene

Feindschaft gegen das Automobil haben und auf
der andern Seite eine rücksichtslose Erwerbsgruppe,
die einfach nur sich selbst kennt und alle andern Interessen

hintansetzt. Das sind Tatsachen, die es

verunmöglichen, den Gesetzesweg zu beschreiten, wie Herr
Gafner gewünscht hat. Wenn man sagt, wir trauen der
Sache nicht, haben kein Vertrauen zum Volk, so ent-
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gegne ich, dass wir nicht deswegen die Sache nicht vor
das Volk bringen, weil sie nicht gut wäre. Herr Dr. Gaf-
ner wird mit mir einig gehen, dass man mit dem
Bernervolk bei Abstimmungen schon Verschiedenes
gemacht hat. Es ist sehr gewagt, die Frage so zu ordnen,
wie Herr Dr. Gafner will. Es handelt sich um ein so
geringfügiges Thema, so dass hier die Ausarbeitung
eines Gesetzes wirklich nicht nötig ist. Was hier
verlangt wird, ist sicher nicht unbescheiden, sondern man
könnte noch viel weitergehendere Forderungen stellen.
Ich kann versichern, dass man in der Kommission
allseitig Konzessionen gemacht hat, um zu dem Vorschlag
zu kommen, der heute vorliegt. In der Kommission
waren alle Interessengruppen vertreten. Ich begreife,
dass Herr Dr. Gafner die Interessen seiner Leute
verfechten muss; aber wir als Grosser Rat haben vielmehr
mit der Auffassung grosser Bevölkerungskreise zu
rechnen und haben nicht auf Gruppen Rücksicht zu
nehmen, die selbst nicht imstande sind, eine Ordnung
herbeizuführen.

Das Hauptmoment, das für uns ausschlaggebend
sein musste, war dasjenige der Arbeitsverhältnisse.
Wir stehen im allgemeinen dieser gesetzlichen
Regelung von Arbeitsverhältnissen sehr skeptisch gegenüber,

besonders im Hinblick auf die Erfahrungen, die
wir bisher gemacht haben. Die Kommission hat aber
gefunden, dass auch der Chauffeur ein Mensch ist. Die
Ausbeutung, welcher der Chauffeurberuf gegenwärtig
ausgesetzt ist, grenzt an diejenige Ausbeutung, die in
der Frühzeit des Kapitalismus üblich war, die man
aber in der modernen Zeit nicht mehr für möglich hielt,
nachdem man das Arbeitsverhältnis durch internationale

Abkommen geordnet hat. Herr Dr. Gafner kann
die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass man die
Chauffeure auf eine Art und Weise ausbeutet, die
einfach nicht zu beschreiben ist. Das Votum des Herrn
Dr. Gafner geht mehr in der Richtung einer schweizerischen

Regelung. Hier haben wir es aber mit bernischen

Verhältnissen zu tun. Die kleine Zahl der
Lastwagenbesitzer im Kanton Bern verlangt ganz sicher
selbst den Schutz gegenüber andern. Es sind
hauptsächlich die grossen Transporte aus der West-, Ost-
und Nordschweiz, die hier im Kanton Bern die Strassen

in einer Art und Weise beanspruchen, die nun
einmal nicht mehr gestattet werden kann. Darunter
leidet niemand anders als die Berner, die die Mittel für
die Instandstellung der Strassen in Form von
Aussteuern und andern Steuern aufbringen müssen. Wenn
nun diese Arbeiterschutzbestimmungen im Dekret
enthalten sind, so sind sie jedenfalls noch lange nicht
vorbildlich, aber sie stellen zum mindesten einen Boden
dar, auf dem Ordnung geschaffen werden kann. Bei
der zehnstündigen Ruhezeit des Chauffeurs haben wir
immer noch eine vierzehnstündige Arbeitszeit und das
will dann immer noch etwas heissen. Der Herr
Baudirektor hat in seinem Referat angeführt, dass der
Automobilismus noch nicht am Ende seiner Entwicklung

sei, dass er aber auch nicht gehemmt werde,
wenn wir dafür sorgen, dass die Chauffeure eine
bestimmte Ruhezeit haben. Mit dem zunehmenden
Automobilverkehr werden die 14 Stunden sich rächen an
den Automobilisten und an den Chauffeuren. Es geht
meines Erachtens nicht an, dass wir die ausgedehnten
Unternehmungen der Dekretsbahnen einer Erwerbsgruppe

opfern, die im Kanton Bern nicht einmal 2000
Personen zählt. Wir haben nicht 2000 Transporteure
im Kanton Bern, die von diesem Dekret betroffen wer¬

den, aber wir haben auf der andern Seite Tausende
und Tausende von steuerzahlenden Bürgern, die die
Mittel zur Amortisation der riesigen, in den bernischen
Dekretsbahnen steckenden Kapitalien aufbringen müssen.

Wir haben im bernischen Grossen Rat jedenfalls
viel mehr die Aufgabe, die Interessen der ganzen
Bevölkerung zu wahren, als die einer einzelnen
Interessengruppe.

Präsident. Es sind noch 13 Redner eingeschrieben
zur Eintretensfrage. Angesichts dieser Tatsache frage
ich den Rat an, ob die Rednerliste geschlossen werden
soll.

Abstimmung.
Für Schluss der Rednerliste Mehrheit.

Präsident. Nun habe ich noch eine Mitteilung zu
machen zum Postulat des Herrn Schneeberger. Herr
Schneeberger hat dieses Postulat schon gestern
begründet. Es lautet: «Der Regierungsrat wird ersucht,
beim Bundesrat die Einberufung der Konkordatskonferenz

zu verlangen, zwecks Revision der Konkordate
und Verordnungen betreffend den Verkehr mit
Motorfahrzeugen und Fahrrädern vom 31. März 1914 im
Sinne einer neuzeitlichen Ordnung des gesamten
Strassenverkehrs nach dem Musterentwurf des schweizerischen

Städteverbandes. Sollte auf diesem Wege eine
baldige Neuordnung nicht zustande kommen, so wird
der Regierungsrat eingeladen, dem Grossen Rat eine
Vorlage über den Strassenverkehr vorzulegen.»

Ich möchte den Herrn Baudirektor anfragen, ob
die Regierung bereit ist, dieses Postulat zur Prüfung
entgegenz unehmen.

Bösiger, Baudirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Ich fasse dieses Postulat des Herrn Schneeberger

als Unterstützung der Bestrebungen der Regierung

und der Baudirektion auf. Wir gehen darauf aus,
auf eidgenössischem Boden eine Regelung zu suchen,
weil wir glauben, eine Verkehrsordnung, die für die
ganze Schweiz gilt, bringe die Lösung. Wir sind in
der Richtung tätig, dass wir sie herbeiführen helfen.
Der Sprechende ist Mitglied der Kommission, die nächstens

schon mit den Vorarbeiten beginnt. Wenn man
sieht, dass man nicht vom Fleck kommt, wenn man zur
Ueberzeugung gelangt, dass man die Sache auf
eidgenössischem Boden nicht lösen kann, so wird es gegeben
sein, im Kanton Bern selbständig vorzugehen. Ich bin
mit Herrn Schneeberger einverstanden, dass wir von
uns aus einen Vorschlag ausarbeiten und der Kommission,

die die eidgenössische Gesetzgebung vorbereiten
soll, unterbreiten. Sehen wir im Laufe der Entwicklung,

dass man auf eidgenössischem Boden nicht zu
einem Schlüsse kommen kann, so wäre im Kanton
Bern selbständig vorzugehen.

Baumgartner (Köniz). Herr Schneeberger
verlangt in seinem Postulat eine kantonale Verkehrs-
Ordnung in Anlehnung an das Projekt des schweizerischen

Städteverbandes. Ich bin mit Herrn Schneeberger

einverstanden, dass in den gegenwärtigen
Dekreten über die Verkehrsregelung zu wenig enthalten
ist. Wir haben dort in der Hauptsache nur
Verkehrseinschränkungen. Aus den Ausführungen des Herrn
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Baudirektors habe ich entnommen, dass das, was Herr
Schneeberger will, alles schon im Tun ist. Der Herr
Baudirektor hat sich schon intensiv mit der Frage der
Verkehrsregelung beschäftigt. Man könnte deshalb die
Frage aufwerfen, ob die Ueberweisung dieses Postulates
an die Regierung noch einen Wert habe, oder ob nicht
das Postulat angesichts der Vorarbeiten der Baudirek-
tion als überholt betrachtet werden muss. Der Herr
Baudirektor ist aber einverstanden,dieses Postulat
entgegenzunehmen. Herr Schneeberger hat dasselbe allgemeiner
gefasst, als nach seinen gestrigen Ausführungen
anzunehmen war. Man hört nichts mehr von Gesetzen,
sondern es wird allgemein von Verkehrsordnung gesprochen.

Ueber die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer
Verkehrsregelung sind wir alle einig. Diese Ueber-
zeugung haben wir aus den Ausführungen des Herrn
Schneeberger und des Herrn Baudirektors über die
Unfallstatistik geschöpft. Es herrscht hier zeitweise eine
wahre Anarchie. Die Bestimmungen des Konkordates
und der bezüglichen Dekrete sind ungenügend und
unpraktisch. Man braucht hier nur den Art. 31 des
Konkordates herauszugreifen. Dort heisst es z. B. :

«Jeder Wagen soll mit einem gellenden Horn versehen
sein. » Das wollen wir gerade nicht mehr; heute
bekämpfen wir den Lärm. Art. 42 des Dekretes spricht
von Hauptstrassen. Was ist in der Stadt Bern eine
Hauptstrasse? Gewöhnlich wird die Strasse mit Tramlinie

als solche betrachtet. Wenn ich in Bern vom
Bahnhof komme, die Christoffelgasse hinunterfahre,
gilt diese als Hauptstrasse, weil sie eine Tramlinie hat.
Wenn ich in die Bundesgasse einfahre, wird der bereits
auf der Bundesgasse fahrende Automobilist verlangen,
die Bundesgasse sei als Hauptstrasse anzuerkennen.
So gibt es überall Differenzen. Ich habe gestern die
Befürchtung gehabt, dass die Regelung der ganzen
Sache stark verzögert wird, wenn man eine gesetzliche
Regelung verlangt. Es würde dies wahrscheinlich nicht
viel weniger Zeit beanspruchen, als wenn man den
Regierungsrat einladen würde, die Konkordatskantone
zu einer Revision der Konkordatsbestimmungen
einzuberufen, was ja von verschiedenen Seiten angetönt
worden ist. Der Herr Baudirektor hat die Berechtigung
der Idee des Herrn Schneeberger anerkannt und will
sie weiter verfolgen. Wenn Herr Schneeberger sein
Postulat so auffasst, wie ich jetzt ausgeführt habe, d. h.
so, dass man auch auf dem Dekretswege vorgehen
sollte, bin ich mit dem Postulat einverstanden. Wenn
wir auf dem Dekretswege vorgehen, wie wir hinsichtlich

der Verkehrseinschränkung auf dem Dekretswege
vorgegangen sind, so wird die Möglichkeit die sein,
dass die Regierung nächstes Frühjahr ein Dekret
vorlegen kann, so dass die Bestimmungen schon zu Beginn
des Sommers in Rechtskraft erwachsen. Wir haben
den ersten Schritt auf dem Dekretswege gewagt; wir
haben die Verantwortung übernommen, wir dürfen
auch den zweiten Schritt wagen.

Raaflaub. Ich glaube, es ist ganz richtig, dass man
sich über den weiteren Weg Klarheit zu schaffen sucht,
bevor man in eine weitere uferlose Diskussion über
das Automobildekret hineinkommt. Für mich und
wahrscheinlich für sämtliche Mitglieder des Rates stellt das
Dekret eigentlich mehr einen Versuch dar, vorläufig
eine gewisse Ordnung in die Verhältnisse hineinzubringen.

Es erhebt nicht den Anspruch auf jahrelange
Geltung. Darum wird es vielleicht zur Abklärung der
weiteren Diskussion beitragen, wenn im Anschluss an das

Postulat Schneeberger die ganze taktische Situation
klargestellt wird. Das Dekret ist eigentlich nur aus
dem Grunde nötig geworden, weil das Bundesgesetz
abgelehnt worden ist. Es wäre unendlich viel vorteilhafter

gewesen, wenn vor einigen Jahren das
Konkordat anhand der Entwicklungsbedürfnisse revidiert
worden wäre und wenn man nicht so lange gewartet
hätte, um dann nach jahrelanger Entwicklung zusehen
zu müssen, wie das Bundesgesetz bachab geschickt
wurde, und zwar infolge von Umständen, die gewiss
vom Willen der bernischen Instanzen unabhängig
waren. Die bernische Regierung hat in der Vorlage der
Polizeidirektion darauf hingewiesen, dass gerade
gegenüber den Radfahrern vereinfachte und verbesserte
Lösungen Platz zu greifen haben. Das Gesetz ist nach
meiner Auffassung nicht am Widerstand der
Automobilisten gescheitert, sondern an dem der Radfahrer.
Ich habe das Gefühl bekommen, dass wir wieder in eine
ähnliche Entwicklung hineingeraten, wenn man auf
eidgenössischem Boden weiterfahren will. Wir haben
jetzt die Verkehrsinitiative, die zuerst zur Abstimmung
gebracht werden soll. Nachher wird man an die
Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes schreiten können.
Es wird also noch eine Reihe von Jahren vergehen,
bis wir auf eidgenössischem Boden auf dem
Gesetzgebungswege zu einer vernünftigen Lösung kommen
werden. Der rascheste Weg ist nach meiner Auffassung
das Konkordat. Es ist notwendig, dass etwas geht,
denn unsere Regelungen vom Jahre 1914, die seither
einige Male geändert worden sind, werden unhaltbar.
Ich halte deshalb auch dafür, dass man mit aller
Raschheit versuchen sollte, mit den Kantonen, die bisher

dem Konkordat angehört haben, aber auch eventuell

mit andern Kantonen, Fühlung zu nehmen. Es
sind Vorarbeiten nach den verschiedensten Richtungen
geschaffen worden. Für die städtischen Bedürfnisse
hat der Städteverband eine Regelung vorgeschlagen.
Es sind auch andere Entwürfe vorhanden, die alle
zusammen tatsächlich doch sicher eine rasche Lösung
ermöglichen werden, wenn einigermassen guter Wille
vorhanden ist. Die Notwendigkeit wird von der ganzen
Oeffentlichkeit eingesehen. Mit der Beratung des
Dekretes können wir vielleicht hier gewisse Vorarbeiten
leisten für eine vorläufige Ordnung. Die eidgenössische
gesetzliche Regelung muss kommen, aber sie erfordert
längere Zeit. Man könnte vielleicht das Dekret als
Vorschlag des Kantons Bern zuhanden der neuen
Konkordatsregelung betrachten. Diese sollte sofort an die
Hand genommen werden und es sollte im Lauf des
nächsten Jahres eine Konkordatsrevision zustande
gebracht werden. Das braucht kein gesetzliches
Vorgehen mit allen Komplikationen, sondern der Grosse
Rat kann die Zustimmung zum Konkordat aussprechen.

Damit ist eine Situation geschaffen, bei der der
Kanton Bern nicht ganz allein auf weiter Flur steht,
sondern wo er in Zusammenarbeit mit den übrigen
Kantonen die Frage so lösen kann, wie es seinen
Bedürfnissen, aber auch den Bedürfnissen einer weiteren
schweizerischen Oeffentlichkeit entspricht. In diesem
Sinne können wir dem Postulat Schneeberger zustimmen,

wobei die ausschliessliche Bezugnahme auf das
Projekt des schweizerischen Städteverbandes nicht als
Vorbedingung genommen werden sollte. Es ist
selbstverständlich, dass auch die übrigen Vorarbeiten
beigezogen werden müssen, da ja das Projekt des
Städteverbandes nur auf städtische Verhältnisse Bezug
nimmt.
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v. Fischer. Die Frage, ob man auf dem Dekretsweg

oder dem Gesetzgebungsweg vorzugehen hat, kann
heute noch nicht beantwortet werden, sondern es wird
wesentlich davon abhängen, was man in diesen Erlass
hineinnimmt. Wenn der Erlass in dem Sinne auslallen
sollte, wie der Städteverband vorgesehen hat, aufweichen
Herrn Schneeberger in seinem Postulat bezug genommen
hat, so würde es wahrscheinlich nicht möglich sein, diese
Frage auf dem Dekretswege zu regeln. Die Bestrebungen
des StädteVerbandes gehen dahin, nicht nur den Automobil-

und Fahrzeugverkehr zu regeln, sondern auch für
den Fussgänger Bestimmungen aufzustellen. Sobald
man aber in einen Erlass die Fussgänger einbeziehen
will, kann das nicht mehr auf dem Dekretswege
geschehen, sondern dann ist ein Gesetz nötig. Darüber
ist kein Zweifel möglich, denn Art. 14 des Strassen-
gesetzes vom Jahre 1906, der die Ermächtigung und
die Grundlage zum Erlass der Bestimmungen über den
Automobilverkehr bildet, sagt folgendes: «Der Grosse
Rat ist ermächtigt, durch Dekret die nötigen
Vorschriften für den Motorwagen- und Fahrradverkehr
aufzustellen und die bezüglichen Gebühren zuhanden
der Staatskasse festzusetzen. » Eine Regelung des
Fussgängerverkehrs ist im Strassengesetz von 1906 nicht
vorgesehen, sie könnte nur durch einen neuen
gesetzgeberischen Erlass vorgenommen werden. Herr Schneeberger

sollte also der Anregung des Herrn Baumgartner
nicht Folge geben, es sei ausdrücklich auf ein Dekret
abzustellen, sondern man sollte zuerst abwarten, welche

Bestimmungen aufgestellt werden, dann wird sich
zeigen, oh man auf dem Wege des Gesetzes oder auf
dem Wege des Dekretes vorgehen kann.

Das Postulat Schneeberger wird vom Vorsitzenden,
weil nicht bestritten, als angenommen erklärt.

Gerster. Auch ich bin kein Freund des vorliegenden
Dekretes. Ich muss zwar dankbar anerkennen,

dass der vierte Entwurf dem Handel und der Industrie
bedeutend besser entgegenkommt, als das im Anfang
der Fall war. Wir reden heute wieder über das
Verhältnis von Bahn und Automobil, ein Thema, das nicht
nur in unserem Parlament alljährlich behandelt wird,
sondern in vielen andern Parlamenten einen der
hauptsächlichsten Verhandlungsgegenstände bildet. Der
internationale Eisenbahnerverband befasst sich mit der Frage,

die Verkehrsorganisation des Völkerbundes hat sich
kürzlich damit beschäftigt. Während fast 100 Jahren
hat die Eisenbahn dominiert, hat die einzelnen Länder
einander näher gebracht. Der Aufschwung, den wir
der Eisenbahn verdanken, ist sicher sehr gross. Heute
ist das Automobil als Konkurrent aufgetreten. Dieses
lässt sich nicht mit Fesseln in Gestalt von Gesetzen
und Dekreten einschränken. Nun unternimmt der Kanton

Bern einen Versuch, wie ihn kein anderer Kanton
gewagt hat, er will Handel und Gewerbe und gerade
das Automobilgewerbe durch ein Dekret starken
Einschränkungen unterwerfen. Die Zukunft gehört ganz
sicher nicht mehr der Eisenbahn, sondern dem
Automobil und vielleicht für den Personentransport in
grösserem Masse noch dem Luftverkehr. Seit einigen Jahren

hat sich doch auch Verschiedenes geändert, und
gerade die Bundesbahnen haben sich anders eingestellt,
um gegen die Automobilkonkurrenz kämpfen zu können.

Das Resultat ist sehr erfreulich. Man hat vor kurzem

vernehmen können, dass die Bundesbahnen ihre
Tarife für Gütertransporte bedeutend ermässigen werden,

voraussichtlich schon im Jahre 1928, sicher aber

im Jahre 1929. Die Bundesbahnen haben es verstanden,

den Kampf mit dem Automobil aufzunehmen; die
Gründung der «Sesa» hat sehr erfreuliche Resultate
gezeigt. Auch das Personal ist heute entgegenkommend.

Die Transporte gehen jetzt viel rascher von
statten, als das vor dem Aufkommen der
Automobilkonkurrenz der Fall war. Wir haben es hauptsächlich
der Automobilkonkurrenz zu verdanken, dass die
Bundesbahnen sich heute umorganisiert haben. Wir haben
gesehen, dass in der Stadt Bern Tram und
Stadtomnibus nebeneinander fahren und einander Konkurrenz

machen können. Die Konkurrenz ist die Seele des
Handels und der Konkurrenz zwischen Bahn und Auto
können wir ruhig ihren Lauf lassen. Die Bahn wird
übernehmen, was ihr gehört, das Automobil wird
transportieren, was es billiger transportieren kann.

Wer hat den Erlass des Dekretes verlangt? Dieses
Dekret ist vor allem die Folge einer Eingabe der
bernischen Dekretsbahnen an die Baudirektion. Was wir
heute beraten, sind alles Forderungen, die die bernischen
Dekretsbahnen der Baudirektion eingereicht haben.
Sicher rentieren diese Dekretsbahnen nicht so, wie es sein
sollte; ich glaube aber nicht, dass es viel besser werden
wird, wenn wir das heutige Dekret annehmen. Wer
leistet etwas an das Defizit der Dekretsbahnen? Handel
und Industrie leisten ihren Teil in Form von Steuern
an die Verzinsung der Schulden für die Dekretsbahnen
und die Lötschbergbahn. Schon vor dem Krieg gab es
eine Reihe von Dekretsbahnen, die nicht besser
rentierten als heute, obschon damals keine
Automobilkonkurrenz da war. Die Automobilsteuer hat im
laufenden Jahre bis zum heutigen Tage ungefähr 2,7
Millionen eingetragen; budgetiert waren 1,9 Millionen. Das
Automobil hat also 800,000 Fr. mehr eingetragen als

man rechnete. Von Jahr zu Jahr nimmt man einen
neuen Anlauf im Kanton Bern, um den Automobilisten
immer mehr Geld abzunehmen. Ich erinnere an die
Erhöhung der Automobilsteuer im Jahre 1924. Die
Eidgenossenschaft befolgt das nämliche Beispiel. Ich
erinnere an die Benzinzollerhöhung, die dem Bund eine
gewaltige Summe einbringt. Auf 1. November dieses
Jahres hat man nun auch noch den Einfuhrzoll für
Automobile erhöht.

Das Dekret enthält auch in der heute vorgeschlagenen

Fassung noch einige Bestimmungen, die ich als
Vertreter der Industrie bekämpfen muss. Ich hoffe,
dass der Rat im Laufe der Debatte auf die Anträge aus
Kreisen von Handel und Industrie eintreten wird, was
uns ermöglichen würde, in der Schlussabstimmung
dem Dekret beizutreten. Sollte das nicht der Fall sein,
inüsste ich mir vorbehalten, bei der Schlussabstimmung

das Dekret zu verwerfen. Das Gewerbe in andern
Kantonen zieht ganz sicher Vorteile daraus, dass
wildem Gewerbe im Kanton Bern Schranken auferlegen,
wie das hauptsächlich durch das Nachtfahrverbot
geschieht. Es ist in der Diskussion mehrfach davon
gesprochen worden, dass die Lastwagen, die von Basel
kommen, sehr zahlreich seien, dass diese unsere
Dekretsbahnen am stärksten konkurrenzieren. Der Kanton

Baselstadt hat fast keine eigenen Strassen, seine
Wagen müssen daher in andern Kantonen herumfahren.
Heute wehrt man sich gegen die baslerische Konkurrenz;

als man vor einigen Wochen den Kanton Baselstadt

eingeladen hat, er möchte sich am Bau der Ober-
hasliwerke beteiligen, hat sich niemand aufgelehnt.
Heute möchte man die Lastwagen der grossen Basler
Spediteure nicht im Kanton dulden; die 6 Millionen für












































































































































